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Editorial

Die Reihe Kultur und soziale Praxis prisentiert sozial- und kulturwissenschaft-
liche Studien, die zwischen empirischer Forschung, theoretischer Reflexion/
Konzeption und textueller Praxis neue Zugange zu Kultur und sozialer Praxis ent-
wickeln. Im Rahmen dieses Programms werden soziale Differenzen und identitire
Prozesse auf verschiedenen Ebenen und entlang verschiedener raumzeitlicher
Achsen — etwa als (trans-)lokale oder (trans-)nationale Prozesse — untersucht.

Myriam Gaitsch (Dr. phil.), geb. 1986, hat Politikwissenschaft an der Universitit
Genf und der Universitit Wien studiert. 2022 hat sie am Institut fiir Politikwis-
senschaft der Universitit Wien mit Auszeichnung promoviert. Derzeit arbeitet sie
als Senior Researcher bei der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FOR-
BA) in Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Analyse der Transformati-
on von (Erwerbs-)Arbeit, wobei sie insbesondere eine geschlechter- und machtkri-
tische Perspektive einnimmt. Dariiber hinaus beschiftigt sie sich mit Digitalisie-
rungsprozessen im Kontext von Arbeit und Organisation, setzt sich mit aktuellen
affekttheoretischen Debatten auseinander und interessiert sich fiir feministische
Forschungsmethoden.
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1. Einleitung: Offentliche Arbeitsvermittlung
unter Spardruck und Reformzwang

Unter Regierung verstehe ich die Ge-
samtheit der Institutionen und Praktiken,
mittels derer man die Menschen lenkt,
von der Verwaltung bis zur Erziehung.
Diese Gesamtheit der Prozeduren, Tech-
niken, Methoden, welche die Lenkung der
Menschen untereinander gewéhrleisten,
scheint mir heute in die Krise gekom-
men zu sein [..]. Wir stehen vielleicht am
Beginn einer grofden krisenhaften Neuein-
schatzung des Problems der Regierung!
(Foucault 1996: 18—20)

Seit Mitte der 1990er-Jahre geht ein sukzessiver Umbau sozialer Sicherungssysteme
vor sich. Dieser Umbau beruht auf einem Paradigmenwechsel innerhalb des sozi-
alpolitischen Selbstverstindnisses: Nicht mehr Fiirsorge und Versorgung, sondern
»Aktivierung« individueller Wertschépfungspotentiale soll Aufgabe des »neo-sozia-
len« Staates sein (Lessenich 2013). Sozialstaatliche Mafnahmen sollen prinzipiell
aufihre eigene schnelle Obsoleszenz hin angelegt sein: keine Versorgungs-, sondern
streng terminierte Unterstiitzungsmafinahmen im Sinne einer >Hilfe zur Selbsthil-
fe«. Das klingt prima facie gut und emanzipatorisch: Man ist nicht mehr Bittsteller_in
bei >Vater Staat< und wird nicht mehr paternalistisch >be-fiirsorgt¢, sondern ist nun
Kund_in und hat Anspriiche auf mafigeschneiderte Aktivierungsdienstleistungen,
die die staatliche Hilfe so schnell wie méglich wieder obsolet machen sollen. Wie
bereits vielfach gezeigt (u.a. Magnin 2005; Ludwig-Mayerhofer 2010; Rose 2000b;
Schallberger/Wyer 2010; Wyer 2011), sieht die Praxis anders aus, als das emanzipa-
torische Floskelwerk glauben machen will. Die vorliegende Arbeit versteht sich als
kritischer Beitrag zur Erhebung und Deutung von Mechanismen und Auswirkun-
gen der aktivierenden Sozialpolitik. Es soll konzeptualisiert und an einem konkre-
ten Fallbeispiel einer kantonalen Arbeitsvermittlung in der Schweiz erhoben wer-
den, wie sich Aktivierungspolitiken auf die Arbeit und das professionelle Selbstver-
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stindnis von Arbeitsvermittler innen auswirken. Denn die 6ffentlichen Bediens-
teten sind nicht nur die Reprisentant_innen aktivierender Arbeitsmarktpolitiken.
Vielmehr stellen sie in der Interaktion mit den Stellensuchenden eine bestimmte
Form von (aktivierender) Staatlichkeit her — eine Staatlichkeit, die immer auch af-
fektiv und vergeschlechtlicht ist. Ich nehme in meiner Studie also eine Perspektive
ein, die sich zum einen die (lokalen) Praktiken der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung
in der Schweiz vornimmt. Zum anderen interessiere ich mich auch fiir die institu-
tionelle Umsetzung der Instrumente moderner Verwaltungsfithrung sowie fiir den
gesellschaftlichen Kontext der aktivierungspolitischen Programmatik und der seit
den 1990er-Jahren vonstattengehenden Reformen der Sozialverwaltung.

Die wichtigste konzeptuelle Quelle dieser Arbeit sind Michel Foucaults Studi-
en zur Gouvernementalitit (Foucault 2004a/b). Foucault geht iiber die Analyse vor-
dergriindiger Regierungstechniken hinaus: Indem seine Beobachtungen das subti-
le Ineinandergreifen von Regierungstechniken und Subjektivierungsprozessen be-
schreiben, 6ffnen sie den Blick fiir Zusammenhinge und Interdependenzen, die
der klassischen Governance- und Policyforschung und auch der Organisations- und
Verwaltungsforschung entgehen. Die Feinheit und Komplexitit seines Instrumen-
tariums verdankt sich Foucaults holistischem Vorgehen: Subjektivitatist fiir ihn kei-
ne iiberzeitliche Konstante, sondern bildet und transformiert sich in historischen
Prozessen und gesellschaftlichen Strukturen; zugleich aber werden Subjekte nicht
gleichsam >mechanisch< von einem historischen Setting »produziert¢, sondern for-
men und formieren sich selbst mit: Geformtwerden und Sich-selber-Formen grei-
fen ineinander und gehen ineinander tiber. Foucaults Hermeneutik des Subjekts im
Ausgang von sogenannten »Dispositiven« (z.B. Foucault 1978), hier verstanden als
kontextbezogenes Biindel von Machtkonstellationen, erlaubt zudem die Ausdeh-
nung der Untersuchung auf nichtdiskursive Praktiken und auf materielle Arran-
gements, so etwa die Einbeziehung von Auslassungen (Ungesagtem), von mimisch
Kommuniziertem in meinen Interviews, des beobachteten Umgangs der Fachkrif-
te mit Artefakten oder der Raumordnung der untersuchten kantonalen Arbeitsver-
mittlung.

Die 6ffentlich Bediensteten im direkten Kontakt mit den Erwerbslosen, in der
Schweiz Personalberater_innen' genannt, sitzen an der Schaltstelle der Aktivie-

1 Anders als in Osterreich oder Deutschland wird in der Schweiz fiir die Bediensteten der 6f-
fentlichen Arbeitsvermittlung, die die Erwerbslosen beraten und kontrollieren, die Bezeich-
nung »Personalberater_in« verwendet. Diese Berufsbezeichnung betont nochmals verstarkt
den angestrebten privatwirtschaftlichen Charakter der RAV, die sich derselben Termini wie
etwa private Arbeitsvermittlungsagenturen bedienen und den Fokus weniger auf die Ver-
mittlung von Arbeit an die Arbeitsuchenden legen, sondern deren Humankapital als niitzli-
che Ressource fir potentielle Arbeitgeber_innen hervorzuheben versuchen. Zudem scheint
mir die Bezeichnung »Personalberater_in«irrefithrend, da die Begriffswahl iiber das Macht-
gefille zwischen den Berater_innen und den Arbeitsuchenden hinwegtauscht und eine Be-
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rungspolitik: Sie haben sie zu implementieren und gleichzeitig sind sie ihr selbst
unterworfen. Sie miissen ihre >Kund_innenc« (vulgo Arbeitsuchende) formen (akti-
vieren und disziplinieren) und werden in ihrer Arbeit und in ihrem professionellen
Selbstverstindnis selbst geformt und diszipliniert — etwa durch diverse Vorga-
ben, die den Kund_innenkontakt ritualisieren, takten und fiir die Vorgesetzten
transparent machen. In der Praxis von Personalberater_innen findet die Verschrin-
kung von systemischer Organisation und Leitideologie ihren Niederschlag, ihre
institutionelle Konkretion.

1.1 New Public Management: Personalberater_innen
als »aktivierte Aktivierende«

Die Aktivierungspolitik setzt auf die Idee der Stirkung eigenverantwortlicher Ri-
sikopravention und -bewiltigung. Hinter den hochherzigen Appellen an die Eigen-
verantwortung des Einzelnen steckt aber tatsichlich ein zunehmender Riickzug des
Staates aus seiner sozialstaatlichen Verantwortung, d.h. eine Umkehrung des sozi-
alpolitischen Arrangements: Die Einzelne soll eigeninitiativ und selbstverantwort-
lich sein und dabei das Gemeinwohl in Form der Schonung der knappen Ressourcen
im Blick haben (Lessenich 2013: 82). Am deutlichsten wird diese neue Regulierung
des Sozialen auf dem Feld der Arbeitsmarktpolitik — dem Politikfeld, das Stephan
Lessenich (2013) zufolge als »home domain« (ebd.: 96) des aktivierenden Sozialstaa-
tes betrachtet werden kann. Gesellschaftliche Risiken wie etwa der Verlust der Er-
werbsarbeit werden nicht mehr als »Krise des Arbeitsmarktes, sondern vielmehr als
Krise des Subjekts gedeutet und behandelt«, auf die der Staat in seinen Institutio-
nen fordernd, aber auch fordernd reagieren zu miissen glaubt (Globisch/Madlung
2017:323-324). Das Schreckgespenst der »sozialen Hingematte, in der sich arbeits-
unwillige >Sozialschmarotzer« zulasten einzahlender >Leistungstriger« zur unver-
dienten Ruhe betten, wird beschworen. Die Unterstellung von Arbeitsunwilligkeit
und die prisumtive Ursachenverlagerung weg von Staat und Markt und hin zum
Individuum schafft eine Atmosphire des Misstrauens und der Angst. Der »Faktor
Angstx, so argumentieren auch Sigrid Betzelt und Ingo Bode (2017), wirkt gewisser-
maflen als »Schmiermittel« einer Reformpolitik, die Menschen mehr >Eigenverant-
wortung« fiir die Bewiltigung von Risiken aufzwingt, die sie nur sehr begrenzt unter
Kontrolle haben« (ebd.: 2; dhnlich auch Bude 2014; Lorey 2011).

Diese Tendenzen haben auch vor dem Schweizer Wohlfahrtsstaat nicht haltge-
macht: Nach einer nachholenden Expansionsphase der Sozialpolitik in den 1970er-
und 1980er-Jahren fithrte die darauffolgende wirtschaftliche Stagnationsphase zu

werbungssituation vermuten lasst, die lediglich fiktiv ist. Im Folgenden werde ich die Be-
zeichnungen »Personalberater_in«, »Berater_in«und »RAV-Berater_in«synonym verwenden.
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Beginn der 1990er-Jahre zu einer Kehrtwende in den politischen Entscheidungspro-
zessen. Seither pragt der Aktivierungsgedanke gepaart mit einer verstirkten Wett-
bewerbs- und Marktorientierung auch das Schweizer Sozialstaatskonzept und seine
Institutionen (Domeniconi/Tecklenburg/Wyer 2013). Vor diesem Hintergrund und
durch die Empfehlungen der OECD vorangetrieben, sind zahlreiche aktivierungs-
politische Instrumente in der Schweiz implementiert worden. In der 6ffentlichen
Arbeitsvermittlung — dem Einsatzfeld meiner Untersuchung - fithrte insbesondere
die zweite Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) im Jahre 1995 zu
einem grundlegenden Systemwechsel im Sinne der Aktivierungslogik.

Inhaltlicher Kernpunkt der Revision war der Wechsel vom System passiver
Taggeldbezahlung hin zu einem aktivierenden System. Seither gilt das Prinzip
»Eingliederung vor Leistungsbezug« (oftmals als work first betitelt) auch in der
Schweiz als zentraler Imperativ im Umgang mit Arbeitslosigkeit. Zudem wurden
diese entscheidenden Umstrukturierungen der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung von
einer tiefgreifenden Umgestaltung ihrer Institutionen begleitet: Es wurden soge-
nannte »Regionale Arbeitsvermittlungszentren« (RAV) geschaffen. Diese l6sten die
lokal organisierten Gemeindearbeitsimter, und mit diesen auch die rein adminis-
trative Kontrolle der Leistungsbezieher_innen der Arbeitslosenversicherung (ALV)
in Form des >Stempelns¢, ab. Die Stempelkontrolle wurde durch einen umfang-
reichen Katalog von sogenannten »Arbeitsmarktlichen Mafinahmen« (AMM), wie
etwa Bewerbungstrainings oder einer befristeten Beschiftigung auf dem zweiten
Arbeitsmarkt, und durch die regelmifige und verpflichtende Teilnahme an Bera-
tungsgesprichen mit einem_einer im RAV titigen Personalberater_in ersetzt. In
diesen Gesprichen miissen die beim RAV gemeldeten Stellungsuchenden immer
wieder aufs Neue ihre Arbeitswilligkeit und die Verbesserung ihrer Vermittlungsfi-
higkeit, ihrer employability, unter Beweis stellen. Gegenliufig zu diesen verstirkten
disziplinarischen Mafinahmen werden Arbeitsuchende allerdings nicht mehr als
solche angesprochen: Sie sind keine zu verwaltenden >Fille« (Dubois 2016) mehr,
sondern >Kund_innen — womit die freiwillige Inanspruchnahme einer Dienstleis-
tung suggeriert wird.

Befeuert durch die Ubernahme privatwirtschaftlicher Managementtechni-
ken im Sinne der New-Public-Management-Doktrin soll sich der Staat in diesen
Reformprozessen, etwa durch die im Jahr 2000 eingefithrte Output-Steuerung
der Arbeitsverwaltung in der Schweiz und damit durch die Leistungsmessung
nach Mafdgabe von Wirkungsindikatoren, gewissermaflen als Dienstleistungsun-
ternehmen neu erfinden (Liebermann 2008). Auch Christopher Pollitt und Geert

2 Der Frage nach dem Dienstleistungscharakter der Mafinahmen der 6ffentlichen Arbeitsver-
mittlung gehen im Kontext der bundesdeutschen Bundesagentur fir Arbeit (BA) auch Hiel-
scher und Ochs (2009) nach und beschreiben die »Vermittlungsberatung« als »Dienstleis-
tung in verrechtlichtem Rahmen mit Zwangscharakter« (ebd.: 33; Herv i. 0.).
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Bouckaert sprechen in diesem Zusammenhang von einem »fast-spreading desire
to make government more businesslike — to save money, increase efficiency, and
simultaneously oblige public bureaucracies to act more responsively towards their
citizen-users« (Pollitt/Bouckaert 2011: 6). Kurz: »NPM favours market mechanisms
designed and guided to yield outcomes which are in the public interest« (ebd.: 208).
Zugleich basiert die staatliche Offensive im Bereich der Stellensuche auf einem
strukturellen »Vorschussmisstrauen von Politik und Verwaltung gegeniiber den
Biirgerinnen und Biirgern« (Schallenberger/Wyer 2010: 10) und die Erwerbslosen
miissen ihre Arbeitswilligkeit unter Androhung von Repressalien fortwihrend unter
Beweis stellen. Die Verwandlung des Obrigkeitsstaats in ein service- und kund_in-
nenorientiertes Dienstleistungsunternehmen bleibt im Bereich der 6ffentlichen
Arbeitsvermittlung somit unvollstindig.

Im Zuge dieser Reorganisation der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung verinderten
sich auch die Anforderungen an das berufliche — und damit staatliche — Handeln
der Bediensteten der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung, der Personalberater_innen.
Denn die bedeutende ALV-Reform der 1990er-Jahre richtete das Staatshandeln
nicht nur verstirkt an betriebswirtschaftlichen Kriterien aus, sondern strebte auch
eine stirkere Service- und Dienstleistungsorientierung der Arbeitsverwaltung an.
Unter diesen verinderten Vorzeichen brauchen die Personalberater_innen fiir ihre
Arbeit mit den Erwerbslosen nicht nur fundierte legistische Kenntnisse im Bereich
der nationalen und kantonalen Arbeitslosenversicherung, umfangreiche Bran-
chenkenntnisse und einen guten Uberblick iiber die aktuelle Arbeitsmarktlage,
sondern auch vielseitige affektive Fihigkeiten, wie etwa Einfuhlungsvermogen,
die Fihigkeit, sich selbst und andere zu motivieren, oder Kreativitit im Umgang
mit organisationalen Vorgaben und individuellen Problemlagen der Erwerbslosen.
Wie ich an meinem empirischen Fallbeispiel noch zeigen werde, werden die RAV-
Berater_innen nun dazu aufgefordert, mehr als ihre fachlichen Fihigkeiten zur
Beratung der Erwerbslosen einzusetzen und sich mit ihrer >ganzen« Personlichkeit
in ihre Arbeit einzubringen (Marrs 2007: 63) — eine Affektuierung offentlicher
Dienstleistungsarbeit im Zeichen von Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Biir-
ger_innennihe, die, so nehme ich an, auch die Geschlechterverhiltnisse nicht
unberiihrt lasst.

Gefiihle, so verdeutlicht auch Paul Du Gay (2008), erscheinen seit dem Umbau
und der Modernisierung staatlicher Biirokratien in moderne Dienstleistungsunter-
nehmen nicht mehr nur als Nebenprodukt oder gar als Stérfaktor. Die neuen Steue-
rungsformen fiir die Verwaltungsarbeit, allen voran das NPM, beschreibt Du Gay
bereits 1996 als »entrepreneurial governance«. Darin nimmt staatliches Handeln zu-
nehmend marktférmige Ziige an und die 6ffentlich Bediensteten sind dazu ange-
halten, durch persénliches Engagement und »personal enthusiasmc« (ebd.: 165) eine
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grofere >Biirger_innennihe« zu schaffen. Gefiihle bzw. Emotionen und Affekte® ge-
winnen in diesen Ordnungszusammenhingen also an Bedeutung. Folglich indert
sich mit diesen neuen Anforderungen auch das von den Bediensteten geforderte
Affektmanagement: Wihrend das frithere Ideal des (minnlichen) Biirokraten do-
miniert war von kithler Sachlichkeit und Affektunterdriickung, um jede Form von
Parteilichkeit und Korrumpierbarkeit auszuschlief3en (siehe z.B. Max Weber [1992]),
geht es jetzt um die geschickte Instrumentalisierung von Gefithlen und Affekten.
Gleichzeitig wurden die RAV mit einem »massiven Sanktionsinstrumentarium des
Gesetzes« (Nadai 2005: 22) ausgestattet, auf das die Berater_innen zuriickgreifen
kénnen. Denn diese sollen die Erwerbslosen nicht nur beraten und informieren,
sondern miissen sie auch kontrollieren und bei Verst6f3en gegen die Vorgaben oder
bei unzureichender Pflichterfiillung sanktionieren (Magnin 2005).

Doch werden auch die Personalberater_innen kontrolliert, um sie auf die organi-
sationalen Ziele einzuschworen und sie zur Gewihrleistung der Kosteneffizienz des
RAV anzuhalten. Zu diesem Zweck sind zahlreiche New-Public-Management-Werk-
zeuge, wie z.B. nationale und kantonale Wirkungsindikatoren, sogenannte key per-
formance indicators (KPI), oder auch RAV-interne Leistungskennzahlen, sogenann-
te benchmarks, eingefithrt worden. Diese Werkzeuge moderner Verwaltungssteue-
rung sollen dazu beitragen, die Titigkeit der offentlich Bediensteten in die srich-
tigen< Bahnen zu lenken und sie in ihrem commitment zu stirken: Sie sollen nicht
nur die Arbeitsuchenden mit Fokus auf eine maoglichst schnelle Wiedereingliede-
rung in den ersten Arbeitsmarkt beraten, sondern werden selbst dazu aufgefordert,
sich in neuen Arbeitsformen eigeninitiativ und kreativ in den Arbeitsprozess ein-
zufiigen, Konflikte zu lsen, Distanz herzustellen und sich nicht zu sehr von den
Schicksalen der Erwerbslosen vereinnahmen zu lassen. Foucault — der theoretische
Gewihrsmann meiner Untersuchung — hat dasjenige Subjekt, das aus solchen Sub-
jektivierungsprozessen hervorgeht, als »Unternehmer seiner selbst« bezeichnet, »so
dass der Arbeiter selbst sich als eine Art Unternehmer erscheint« (Foucault 2004b:
313—314). Das Selbstmanagement »soll die Potentiale der ganzen Person (und nicht
nur der Arbeitskraft) motivieren« (Brockling 2007: 67). Unternehmer._in zu sein, ist
also kein Erwerbsstatus mehr, sondern ist zur »Lebenseinstellung« geworden (ebd.).

Der Soziologe Michael Lipsky verweist auf die Ermessensspielriume staatlicher
Akteur_innen, die entscheidend dafiir sind, wie staatliche Politiken interpretiert
und umgesetzt werden. »The decisions of street-level bureaucrats, the routines
they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work
pressure, effectively become the public policies they carry out« (Lipsky 2010: xiii).
Mafigeblich angeleitet wird die Arbeit der street-level bureaucrats in der 6ffentlichen
Arbeitsverwaltung von dem Gedanken, »that welfare status is to be avoided and that

3 Im Theorieteil unter 6.4.2 werde ich die Begriffe Gefiihl, Affekt und Emotion theoretisch ver-
orten und deren Verwendungsweise in der Untersuchung erlautern.
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work, however poorly rewarded, is preferable to public assistance« (Lipsky 2010: 11).
Thre Ermessensspielriume sollen die Personalberater._innen folglich stets im Sinne
der Kostenefhizienz nutzen; sie sollen der Logik der Arbeitslosenversicherung ent-
sprechend moglichst zur »Schadensminderung« (AVIG Praxis ALE B220) beitragen.
Die so aufgefasste Street-Level-Perspektive (Lipsky 1980/2010) verweist darauf,
dass die Umsetzung der 6ffentlichen Politiken nicht einfach nur ein technisches
Detail, sondern »central to understanding the constitution of what policies are and
what they mean to people« (Wright 2003b: 1) ist. Die Personalberater_innen sind
also mehr als das >Gesicht« des RAV und damit auch mehr als nur die Reprisen-
tant_innen des Aktivierungsstaats. Der These, dass die 6ffentlich Bediensteten hier
eine Schliisselrolle innehaben, schlieRe ich mich in meiner Untersuchung an. Dazu
wende ich eine praxeologische Doing-State-Konzeption (Bourdieu 2014: 31-32) an,
die davon ausgeht, dass Staatlichkeit in den Begegnungen zwischen staatlichen
Akteur_innen und Biirger_innen konstituiert wird. Staatlichkeit und staatliches
Handeln ist nicht auf die Ebene der Gesetzgebung beschrankt, sondern findet an
jenen Orten statt, wo Menschen unmittelbar mit staatlicher Macht konfrontiert
sind.

Die RAV-Berater_innen setzen die staatlichen Politiken also nicht einfach nur
um, sondern gestalten diese aktiv mit und >produzierenc<in ihrem tiglichen Arbeits-
handeln Staatlichkeit. Diese Hintergrundannahmen erlauben es mir, davon auszu-
gehen, dass das Aktivierungsparadigma nicht nur ein Ordnungs- und Kontrollre-
gime fiir die Erwerbslosen* darstellt, sondern auch die subjektiven Dispositionen
der Personalberater_innen nicht unberiihrt lisst. Sie werden iiber einen interor-
ganisationalen Wettbewerb dazu aktiviert — so zumindest der Plan —, selbst eine
unternehmerische Haltung einzunehmen, die sowohl die Effizienz des RAV (nach
MaRgabe der Wirkungsindikatoren) als auch die Marktfihigkeit der Stellensuchen-
den beférdert. Die Berater_innen werden also auch selbst aktiviert, d.h. sie sind in
ihrer Arbeit dhnlichen Anforderungen unterworfen wie die beim RAV gemeldeten
Erwerbslosen und werden so zu »aktivierten Aktivierenden« (Newman 2007).

4 Aus kritisch-feministischer Perspektive nenne ich die Bezieher_innen von Transferleistung
aus der Arbeitslosenversicherung »Erwerbslose« oder »Stellensuchende« und benutze nicht
den allgemein verbreiteten Begriff des/der »Arbeitslosen«. Dies soll einer weiteren Entwer-
tung und Unsichtbarmachung (unbezahlter) Care-Arbeit, die zu grofen Teilen von Frauen
erbracht wird, entgegenwirken. Somit pladiere ich fiir einen erweiterten Begriff von Arbeit,
der auch den Bereich der Reproduktionsarbeit umfasst.
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1.2 Forschungsanlass, Erkenntnisinteresse
und zentrale Forschungsfragen

Meine Untersuchung kniipft genau an dieser Schnittschnelle zwischen Fremd- und
Selbstaktivierung der Personalberater_innen an. Die empirische Grundlage meiner
Untersuchung ist eine sich methodisch als »fokussierte Ethnographie« verstehende
Fallstudie (Knoblauch 2001). Im Fokus meiner Studie stehen die Akteursperspekti-
ve der Berater_innen und die Interaktionen zwischen Berater_innen und Arbeitsu-
chenden, wie sie von den Berater_innen erlebt werden. Ich arbeite also vor allem aus
der »Binnenperspektive« der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik (Ott 2012:167). Mei-
ne Erhebung habe ich in zwei Wellen im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 in einem
Westschweizer RAV durchgefiihrt.

Angestofien wurde mein Forschungsinteresse von zwei Streikaktionen® der
RAV-Angestellten im Herbst 2013 und im Frithjahr 2014. Schnell stellte sich also in
meinen vorbereitenden Recherchen heraus, dass das gewédhlte RAV einen duflerst
spannenden und spannungsreichen Forschungsort fiir meine Untersuchung dar-
stellt, da es 2012 komplett umstrukturiert wurde und seither als Paradestiick einer
nach NPM-Kriterien modernisierten Verwaltungseinheit gilt: flache Hierarchien,
formal erweiterte Handlungsspielriume, flexible Arbeitszeitmodelle, regelmiRi-
ge Leistungsevaluierung nach spezifischen Leistungsindikatoren (key performance
indicators, KPI) und innerorganisatorischer Wettbewerb. Trotz oder vielleicht ge-
rade wegen der Beispielhaftigkeit dieses bestimmten RAV kam es, kurz bevor ich
meine Untersuchung vor Ort angefangen habe, zu einigen Streikaktionen. Diese
konnen durchaus als (affektive) Antworten der RAV-Angestellten auf die neuen
Arbeitsbedingungen und Organisationsziele verstanden werden. Auch zeigen sie,
dass die organisationalen Steuerungsinstrumente nicht friktionslos in das Selbst-
management der Bediensteten zu iibersetzen waren. Die Streiks lassen vermuten,
dass die Reorganisation der kantonalen Arbeitsvermittlung und die daraus er-
wachsenen neuen Vorgaben und Entwicklungen von einigen Angestellten nicht
als Verbesserung ihrer Arbeitspraxis, sondern eher als Zumutung wahrgenommen
wurden.

5 Das Streikaufkommen in der Schweiz istim internationalen Vergleich vor allem aufgrund der
stark verankerten Sozialpartnerschaft und der ausgepragten Konsensorientierung sehr ge-
ring. So listet eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) die
Schweiz im internationalen Vergleich bei arbeitskampfbedingten Ausfalltagen ganz weit un-
ten (Dribbusch et al. 2023). Uberdies sind Streikende in der Schweiz nach den einschligigen
ILO-Konventionen nur ungentgend vor Entlassung und Repression geschiitzt (etwa: Dunand
et al. 2016). Vor diesem Hintergrund sind die Mobilisierungsanstrengungen der 6ffentlich
Bediensteten umso bemerkenswerter und verdeutlichen die Relevanz des gewahlten Fallbei-
spiels als auch der forschungsleitenden Frage nach widerstindigen Praktiken bereits ohne
vertiefte Kenntnisse des organisationalen Rahmens.
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Affekte und Emotionen spielen in meiner Untersuchung eine tragende Rolle.
Nur iber eine affektive Adaption lassen sich (neue) Ideale und Vorgaben wirklich
umsetzen: Man kann nicht seine >ganze« Personlichkeit in die Arbeit investieren,
solange keine annihernde affektive Identifikation mit der zugewiesenen Rolle
stattfindet. Und gerade hierin liegt auch die Krux gescheiterter Anndherung an
das staatlicherseits erwiinschte neue Selbstverstindnis der Personalberater_innen:
Wenn die affektive Adaption scheitert, kann es mitunter zu widerstindigem Han-
deln kommen. Affekte konnen also das Gelingen der Implementation von NPM-
Direktiven auf Akteur_innenebene erméglichen, aber es zugleich auch erschweren
oder sogar verunmoglichen. Die eingenommene Affektperspektive hilft daher nicht
nur, die Unterwerfung der Bediensteten, sondern auch und insbesondere ihre
Handlungsautonomie und Widerstindigkeit besser zu verstehen. Denn Affekte,
so werde ich herausarbeiten, sind nicht nur ein héchst wirksames Instrument
der Neoliberalisierung der Arbeitsverhiltnisse und somit integraler Teil von Herr-
schafts- und Ungleichheitsproduktion, sondern bergen immer auch Potentiale
der Uberwindung solcher Verhiltnisse im Sinne einer >Freiheit der Affektec. Ich
gehe davon aus, dass gerade in der affektiven Arbeit der Personalberater_innen, die
sie durch »emotionale Produktivkrifte« (Bargetz 2013: 17) wie etwa ihre Empathie
an andere bindet, widerstindiges Handlungspotential liegt. Affekte fungieren
gewissermaflen als Scharnier, welches Menschen in Machtzusammenhinge ein-
bindet. Aber natiirlich existieren Affekte nicht nur im Kontext von Macht- und
Ausbeutungsverhiltnissen, sondern stiften auch solidarische Verbindungen zwi-
schen den Menschen, die wiederum die Grundlage von Handlungsmichtigkeit und
Widerstand bereitstellen.

Ich verschiebe also den Fokus von der Instrumentalisierung und Kommerzia-
lisierung der Gefiihle zur Erreichung staatlicher und organisationaler Ziele hin zu
den ermichtigenden Dimensionen affektiven Arbeitens und stelle die »affektive
Opposition« und das Eintreten in den »Kampf um das affektive Leben der Leute«
(Grossberg 2000: 192) in den Mittelpunkt meines Erkenntnisinteresses.

Im Kontext des Regierens iiber Gefiihle, der »affective governance« (Penz et al.
2017), interessiere ich mich auch dafiir, ob sich durch die angestrebte Verwaltungs-
modernisierung und die damit zusammenhingende Abkehr von der vermeintlich
gefithlsneutralen >Beamtenmentalitit« auch die Geschlechterverhiltnisse und die
Geschlechterbilder im RAV verindern — galt doch insbesondere der staatliche Biiro-
kratiesektor lange Zeit als »Ausdruck der instrumentellen Vernunft« (Ludwig/Sauer
2010:181) und als »Herrschaft der formalistischen Unpersinlichkeit« mit einem idea-
len Beamten, der getreu dem Motto »sine ira et studio, ohne Haf und Leidenschaft,
daher ohne sLiebe<und »Enthusiasmuss, unter dem Druck schlichter Pflichtbegriffe;
>ohne Ansehen der Persons, [...]J« seines Amtes waltet (Weber 1985: 129; Herv. i. O.).
Der Beamte hatte also >seines Amtes zu walten<, war dazu angehalten, sein affek-
tives Selbst ganz hinter seiner >Amtsperson« verschwinden zu lassen, wohingegen
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Affektivitit wie Fiirsorglichkeit und Empathie mit Weiblichkeit verbunden und im
Bereich des Privaten, und damit aufierhalb des staatlichen Sektors, verortet wur-
den. Frauen wurde aufgrund der ihnen zugeschriebenen Emotionalitit auch die Fi-
higkeit, sich im Staatswesen an qualifizierter Stelle einzubringen, rundweg abge-
sprochen. Birgit Sauer beschreibt diese Trennung als »liberales Gefiihlsdispositiv«
(Sauer1999a) und verdeutlicht, wie pragend diese dichotome Vorstellung von 6ffent-
lich und privat bzw. rational und emotional fiir die westliche Vorstellung von Staat-
lichkeit bis weit ins 20. Jahrhundert war. Im Zuge der »Dienstleistungsrevolution«
seit den 1970er-Jahren und mit steigender Frauenerwerbsquote begannen sich die-
se Grenzen zu verschieben; die ehemals mit Weiblichkeit assoziierten affektiven Fi-
higkeiten gewannen auch im staatlichen Biirokratiesektor zunehmend Bedeutung.
Dies fiihrte zu einem Wandel geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Rollen-
vorstellungen. Und auch wenn sich das, was sich da getan hat, nicht unbedingt als
emanzipatorisches Projekt einer Dekonstruktion iiberkommener Geschlechterrol-
lenlesen lasst, ist es doch spannend, die Auswirkungen von »verordneter« affektiver
Arbeit unter einer Geschlechterperspektive zu verfolgen.

Mein zentrales Interesse gilt also kurz gefasst den affektbezogenen verge-
schlechtlichten Subjektivierungsweisen der Personalberater_innen im Kontext der
Okonomisierung der Arbeitsverwaltung in der Schweiz. Ich untersuche, wie die
Vermittlung von Effizienzkriterien und Wettbewerbsorientierung bei gleichzeitig
eingeforderter affektiver Zuwendung funktioniert. Wie gehen die Personalbera-
ter_innen mit moglichen Spannungsverhiltnissen zwischen den organisationalen
Anforderungen und den Bediirfnissen der Erwerbslosen um? Inwiefern diver-
gieren auch ihre eigenen Anforderungen an eine gute Beratungspraxis von den
organisationalen Vorgaben oder vom Gesetzesauftrag? Wie reagieren sie auf die
Anforderung, »staatliche affektive Selbstunternehmer« (Penz/Sauer 2016: 109) sein
zu milssen und eigene Beratungsstrategien zu entwickeln? Reflektieren sie ihre
Rolle als »aktivierte Aktivierer_innen« iiberhaupt? Wenn ja, fithrt dies zu gestei-
gerter Identifikationsmaglichkeit mit dem Beruf oder zu innerem oder dufierem
Widerstand? Mit einer »machtorientierte[n] Theorie der Gefiihle« (Bargetz 2013:
20) gehe ich der Frage nach, wie Gefiihlsstrukturen im Feld aktivierender Ar-
beitsmarkepolitik und moderner Verwaltungsfithrung hervorgerufen und durch
die offentlich Bediensteten subjektiv angeeignet, verweigert oder widerstindig
umgeformt werden.

Diese Vorschau auf mein Erkenntnisinteresse und meine forschungsleitenden
Annahmen gibt bereits Hinweise darauf, dass in meiner Untersuchung unterschied-
liche Gegenstandsebenen® angesprochen werden: Da ist zum einen die (rechtliche)

6 Eine ausfihrliche Beschreibung meiner methodischen Herangehensweise sowie die Opera-
tionalisierung des theoretischen Rahmens folgt im siebten Teil im Abschnitt 7.5.
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Makroebene: die Richtlinien fiir die Vergabe von Sozialleistungen, die NPM-Direk-
tiven, das Aktivierungsparadigma etc. Auf der institutionellen Mesoebene versuche
ich nachzuverfolgen, mit welchen (affektiven) Techniken das RAV versucht, seine
Mitarbeiter_innen zu steuern und zu formen. Auf dieser Ebene ist auch meine Ana-
lyse des »materiellen Arrangements« angesiedelt: die Raumordnung und Architek-
tur des RAV, die die Atmosphire und damit das affektive Setting mafigeblich mit-
gestalten. Daran schliefdt die fiir mein Erkenntnisinteresse zentrale Ebene an: die
Mikroebene der konkreten Praxis der Personalberater_innen.

1.3 Gang der Untersuchung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen gliedert sich die vorliegende Untersu-
chung in neun Teile. Im Anschluss an die Einleitung werden im zweiten Teil die
zentralen Reformen der Schweizer Arbeitsmarktpolitik nachgezeichnet und in ge-
genwirtige gesellschaftlich-sozialpolitische Entwicklungen eingeordnet. In einem
weiteren Schritt werde ich die (Steuerungs-)Strukturen der 6ffentlichen Arbeits-
vermittlung in der Schweiz und deren zentrale Akteur_innen darstellen. Dies bildet
den Ausgangspunkt dafiir, in einem dritten Schritt genauer auf das untersuch-
te Fallbeispiel einzugehen und dessen Forschungsrelevanz und organisationale
Besonderheiten herauszuarbeiten. Basierend auf Presseberichten sowie einem Be-
richt des kantonalen Rechnungshofs (CDC) und einer von den RAV-Berater_innen
gemeinsam mit den kantonalen Gewerkschaften des 6ffentlichen Diensts beim
Kantonsparlament im November 2012 eingereichten Petition werde ich in diesem
Kapitel zudem den Kontext skizzieren, in welchem etwa die Hilfte der Personal-
berater_innen 2013 zum Streik mobilisiert hat. Dies mag uniiblich erscheinen,
da ich zuvor weder die empirische Ausrichtung noch die Datengrundlage meiner
Untersuchung dargestellt habe, jedoch ist dieser kurze Einblick in das gewahlte Fall-
beispiel zentral fiir die Nachvollziehbarkeit meiner weiteren Ausfithrungen und der
Konzeption der Studie. Auf diese Schilderungen zum empirischen Kontext meiner
Untersuchung schlief3e ich ein kiirzeres Kapitel (Kapitel 4) zur theoretischen Veror-
tung meiner Untersuchung an und werde bereits an dieser Stelle herausarbeiten,
warum ich einen affekt- und geschlechtertheoretischen sowie machtanalytischen
Zugrift auf die rezenten Entwicklungen im Feld der Arbeitsmarktpolitik und der
offentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz vorschlage.

Um meine Studie weiter zu kontextualisieren, werde ich im fiinften Teil einen
Uberblick iiber den aktuellen Forschungsstand zur Reorganisation der éffentlichen
(Arbeits-)Verwaltung auf der Ebene des Verwaltungshandelns und damit aus Sicht
der street-level bureaucrats geben. Aufgeteilt auf insgesamt sechs Abschnitte werde
ich erst einen Blick auf die Schweizer Forschungslandschaft zu den Reformpro-
zessen der offentlichen Arbeitsverwaltung werfen und zeigen, dass in den ersten
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zehn Jahren nach der einschneidenden AVIG-Gesetzesrevision von 1995/96 aus-
schliefdlich (Wirkungs-)Studien vom SECO durchgefithrt bzw. in Auftrag gegeben
worden sind. Erst rund zehn Jahre spiter, und dies wird uns im zweiten Abschnitt
(Punkt 5.2) beschiftigen, begannen sich vereinzelt Sozialwissenschaftler_innen
mit der »normative[n] Kraft der Aktivierungspolitik« (Wyer 2011) kritisch aus-
einanderzusetzen und die Dienstleistungsprozesse und die reformierte Sozial-
und Arbeitsverwaltung aus Sicht der Verwaltungsangestellten zu untersuchen.
Anders sieht es mit Blick auf die internationale Forschung aus (Punkt 5.3), wobei
insbesondere im angelsichsischen Raum eine lingere Forschungstradition zur
sogenannten »Street-level-Forschung« existiert. Entsprechend meinem Forschungs-
interesse zu den (wohlfahrts-)staatlichen Transformationsprozessen und deren
geschlechtsspezifischen und affektiven Implikationen sowie im Hinblick auf die
theoretische Verortung meiner Untersuchung werde ich in den Punkten (5.4-5.6)
einen Uberblick iiber den aktuellen Forschungsstand zu Geschlecht, Emotionen
und Affekten in der interaktiven Dienstleistungsarbeit und der 6ffentlichen Ver-
waltung geben und daran anschliefRend unter Punkt 5.7 nochmals ganz konkret die
Licken aufzeigen, zu deren Schlieffung ich mit meiner Untersuchung beitragen
mochte. Auf diese Literaturiibersicht folgen im sechsten Teil die Erliuterungen zur
theoretischen Rahmung der Arbeit. Beginnen werde ich diesen Teil mit der Erér-
terung der gouvernementalititstheoretischen Perspektive bzw. mit einer knappen
Einfithrung in das Foucault'sche Konzept der Gouvernementalitit und den damit
zusammenhingenden Staats- und Regierungsbegriff. Hieran anschlieflend wird
die komplexe Beziehung zwischen Regierungsrationalititen, Steuerungstechniken
und der Formierung von Subjekten dargestellt und gezeigt, wie sich mit (dem
spiten) Foucault und seiner Riickbesinnung auf die antike Lebenskunst von den
Subjekten ausgehender Widerstand denken und untersuchen lisst. Im dritten
Abschnitt des Theorieteils befasse ich mich mit der neoliberalen Gouvernementa-
litdt, der Subjektivierungsform des unternehmerischen Selbst und mit der Frage,
inwiefern sich Geschlecht und Affekte als Dimensionen neoliberalen Regierens und
als Modi der Subjektbildung denken lassen. Auf dieser theoretischen Basis werde
ich unter 6.4 des Theoriekapitels und mit Blick auf den Wandel der (Erwerbs-)Ar-
beitsverhiltnisse im Postfordismus die Foucault’schen Theoreme in produktiven
Dialog mit affekttheoretischen Ansitzen bringen, um so die Grundlage fiir meine
empirische Analyse der affektiven Regierung 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit zu
schaffen. Im Sinne einer Operationalisierung der theoretischen Konzepte werde ich
am Ende des sechsten Teils unter Punkt 6.5 ein Modell entwickeln und drei zentrale
Untersuchungsachsen herausarbeiten, die ich als bestimmend fiir das Verstindnis
von Gouvernementalitit und fiir die Beantwortung meiner zentralen Frage nach
widerstindigen Praktiken unter neoliberalen Vorzeichen erachte. Bevor ich im
achten Teil der Untersuchung zur Analyse meiner empirischen Daten iibergehe,
werde ich im siebten Kapitel auf das Forschungsdesign meiner »fokussierten Ethno-
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graphie« (Knoblauch 2001) eingehen und die forschungsrelevanten Implikationen
schildern, die insbesondere der Analyse von Affekten und Emotionen geschuldet
sind. Zudem werde ich in diesem methodischen Teil die erhobenen Daten vorstellen
und meine Analysestrategie skizzieren.

Aufgeteilt auf die zuvor entwickelten drei Ebenen stellt die diskurstheoretisch
informierte Analyse des vielfiltigen Datenkorpus’ im achten Kapitel den Schwer-
punkt des Buches dar. Der neunte Teil beendet die vorliegende Untersuchung mit
einer Evaluierung der gewihlten Forschungsstrategie, einer Zusammenfassung der
zentralen Ergebnisse und einem Ausblick auf mogliche Ankniipfungspunkte fir
weitere Studien.

7 Die verwendeten Daten basieren vornehmlich auf Erhebungen zwischen 2014 und 2017. Trotz
moglicher Veranderungen in der empirischen Ausgangslage bleibt die Forschungsfrage von
anhaltender wissenschaftlicher Relevanz, und der analytische Fokus bietet weiterhin eine
tragfahige Grundlage fiir die Untersuchung staatlicher Transformationsprozesse, die es ver-
mag, affekttheoretische, gendersensible und machtkritische Ansitze zu vereinen.
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2. Das Regieren der Schweizer Arbeitsverwaltung:
Aktivierungspolitik und New Public Management

Macht ist der Name, den man einer kom-
plexen strategischen Situation in einer
Gesellschaft gibt.

(Foucault 1987a: 114)

Wie eingangs erwihnt, setzten sich im Kontext steigender Arbeitslosenzahlen und
zunehmender Staatsverschuldung (Fink 1999) Anfang der 1990er-Jahre die Krifte,
welche eine Reform der 6ffentlichen Verwaltung nach 6konomischen Prinzipien for-
derten, auch in der Schweiz endgiiltig durch. Zwar stiefen die Reformen des frithen
Jahrzehnts noch auf Widerstand und konnten nicht grof3flichig umgesetzt werden
(ebd.: 8; Schedler 1995; Mach 2002), doch vermochte bereits einige Jahre spiter der
vom ehemaligen St. Galler Professor und Ziircher Regierungsrat Ernst Buschor an-
gefithrte Reformdiskurs eine regelrechte »Kulturrevolution in der Verwaltungsfith-
rung« (Buschor 1993) anzustofRen.

Seit Mitte der 1990er-Jahre richtet sich das Verwaltungshandeln in der Schweiz
an Effizienz- und Effektivititskriterien — beides zentrale Instrumente des NPM
(Fink 1999: 191) — aus. So stellte Christoph Mider, der Prisident des Wirtschafts-
dachverbands »Economie Suisse, fest, dass sich »kaum ein verwaltungsmaissig
gefasster Zweig des Staates — vom Behindertenheim iiber das Gesundheitswesen,
den Schulen und Universititen, der Polizei, bis hin zur Meteorologischen Zentral-
anstalt des Bundes — diesen Umgestaltungsmassnahmen entziehen [kann]« (Mider
2001: 192). Die Reformen sollten sich dabei nicht auf die 6ffentliche Verwaltung
beschrinken, sondern das gesamte politisch-administrative System wurde neu
geordnet, um eine »Umwandlung der Verwaltung als staatlicher Vollzugsapparat
in ein kunden- und leistungsorientiertes Dienstleistungsunternehmen« (Schedler 199s:
19; Herv. i. O.) anzustoflen. NPM, das in der Schweiz unter dem Label der »wir-
kungsorientierten Verwaltungsfithrung« (WoV) gefithrt wird, sollte also nicht nur
bestimmte Verwaltungsabliufe und Strukturen optimieren, sondern sich vielmehr
als »Verwaltungsphilosophie« (Mastronardi/Schedler 1998: 51) durchsetzen. Denn
nur auf diese Weise »lassen sich die staatspolitischen Implikationen der neuen
Fithrungsform erkennen« (ebd.). Die Reformen strebten also einen Wandel in
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der Verwaltungskultur an: »Beamte werden zu Mitarbeitenden, Kaderpersonen
werden Fithrungskrifte und Personaladministration mutiert zum Personalma-
nagement. Das neue Bundespersonalgesetz (BPG) vom 24. Mirz 2000 liefert den
personalpolitischen Meilenstein in der NPM-Dynamik« (Weil 2017: 11).

Vergleichsweise frith fassten die Reformbestrebungen im Zweig der 6ffentlichen
Arbeitsvermittlung Fuf3: Der Bund fithrte 1995 mit der Revision des Arbeitslosen-
versicherungs- und Insolvenzgesetzes (AVIG) wichtige Elemente von NPM in die
ALV ein. Mit dem im Jahr 2000 induzierten Wechsel von der Input- zur Output-
orientierung wurde auch die Steuerungsebene vollstindig den NPM-Werkzeugen
unterstellt. Seither prigen Begriffe und Konzepte wie etwa Leistungsauftrige, Glo-
balbudget, Wirkungsorientierung, Zielvereinbarungen, accountability, benchmarking
oder corporate identity und nicht zuletzt Wettbewerb und Effizienz die Diskurse und
Praktiken der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz. Das iibergeordnete
Ziel der Reform des AVIG bestand nominell darin, die é6ffentliche Arbeitsvermitt-
lung zu professionalisieren sowie ihren Vollzug effizient und wirkungsorientiert zu
gestalten. Leitend fiir den mit der Reform angestrebten »radikalen Paradigmawech-
sel« war das Bestreben, »von einer passiven zu einer aktiven, die Integrationschan-
cen der Stellensuchenden verbessernden« (Curti/Ziiricher 2000: 6) Politik iiberzu-
gehen.

Diese konsequente Verankerung des Aktivierungskonzepts in der Arbeitslosen-
versicherung geschah jedoch erst, nachdem die OECD die Schweiz fiir ihren Riick-
stand beziiglich der Einfithrung aktivierungspolitischer Mafinahmen kritisiert hat-
te (Armingeon/Beyeler 2003: 149-150). Auf diese >Riige< hin hat die Schweiz die Eu-
ropdische Beschiftigungsstrategie (EBS), die seit Mitte der 1990er-Jahre eine euro-
paweit koordinierte aktivere Arbeitsmarktpolitik fordert, nahezu mustergiiltig um-
gesetzt, und die OECD lobte in ihrer 1996 verdffentlichten Studie zur Arbeitsmarkt-
politik in der Schweiz die Implementierung aktivierungspolitischer Instrumente als
»revolutioniren Schritt« (OECD 1996:132), der von der »Effizienz« (ebd.) des schwei-
zerischen Modells der Sozialpartnerschaft zeuge.

In einer Studie des kurz nach der grofRen ALV-Reform vom Staatssekretariat
fiir Wirtschaft (SECO) ins Leben gerufenen nationalen Evaluierungsprogramms der
arbeitsmarktlichen Malnahmen und Steuerungsinstrumente wird denn auch die
Strategie einer »konsequenten und frithzeitigen Aktivierung« der Stellensuchen-
den als besonders erfolgversprechend fiir die Steigerung der (Vermittlungs-)Effizi-
enz angefiihrt. Eine gute Beratungsleistung sei mittels vier verschiedener und auch
komplementir anwendbarer Strategien (Egger/Lenz 2006: 27) zu erreichen:

« rascher Start des Wiedereingliederungsprozesses;
- konsequente Haltung der RAV-Beratenden gegeniiber den Stellensuchenden;
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. gezieltes Férdern und Fordern mit Hilfe von arbeitsmarktlichen Mafinahmen
(AMM);

«  Aktivierung der Stellensuchenden durch Empathie und Beratungskompetenz
der Beratenden.

Sowar es moglich, eine normativ einheitliche Basis zu schaffen, die sowohl die Sozi-
alversicherungen als auch die Sozialhilfe umfasst (Domeniconi/Tecklenburg/Wyer
2013: 250). Wie dieser Wandel vom versorgenden Wohlfahrtsstaat zum »neosozia-
len« Aktivierungsstaat (Lessenich 2013: 14) in der Schweiz vollzogen wurde, werde
ich nun am Beispiel der Reform der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung von 1995 ver-
deutlichen.

2.1 Die Schaffung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren

Die Reformbemithungen in Richtung Aktivierungspolitik und der Umbau der 6f-
fentlichen Verwaltung entlang NPM-Primissen erfolgte im Feld der Arbeitsmarkt-
politik in mehreren Etappen, wobei die zweite Teilrevision des Bundesgesetzes iiber
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschidigung, wel-
che 1995 verankert wurde, den Ausgangspunkt dieser richtungsweisenden Verande-
rungsprozesse bildet. Seither gilt die Implementierung von Aktivierungspolitiken
und der Leitprinzipien der wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung (WoV) als K6-
nigsweg der modernen 6ffentlichen Dienstleistungserbringung.

Im Zuge der umfassenden ALV-Reform wurden auch die Institutionen der
offentlichen Arbeitsvermittlung grundlegend reformiert. Die Kantone wurden
damals vom Bund verpflichtet, anstelle der Gemeindearbeitsimter die »Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren« (RAV) zu schaffen und sich mit den RAV den Her-
ausforderungen einer modernen Arbeitsvermittlung zu stellen, die mehr umfasst
als die administrative Verwaltung von Erwerbslosigkeit. Mit der Verpflichtung
der Kantone, die RAV aufzubauen, erfuhr das System eine starke Zentralisierung
und Professionalisierung (Curti/Meins 1999: 65). Die ehemals 3000 kommunalen
Arbeitsimter wurden von rund 150 RAV abgeldst (Magnin 2005: 97). Die RAV wur-
den national organisiert und im Interesse eines einheitlichen Auftretens und einer
einheitlichen Auflenkommunikation mit einem gemeinsamen Logo ausgestattet
(OECD 1996: 126; Mauerer 1999). Zudem sollten nach dem Prinzip der >Aktivierung:
nur noch jene Erwerbslosen Leistungen beziehen, die sich intensiv und moglichst
eigenstindig um eine neue Arbeitsstelle bemithen (Magin 200s: 181). Gleichzeitig
wurde den RAV der Anstrich eines service- und kund_innenorientierten Dienst-
leisters gegeben. »Dies, so fithrt eine Studie zur e-Kompetenz der RAV im Kanton
Bern weiter aus, »beinhaltet zum Beispiel die Uberpriifung und Verbesserung des
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Bewerbungsdossiers oder die Beratung (der Erwerbslosen, M. G.) iiber Bildungs-
bzw. Beschiftigungsmassnahmen« (Eggli et al. 2005: 102).

Schweizweit gibt es etwa 129 RAV, und diese bilden mit rund 546.000 gemel-
deten Stellensuchenden, die jihrlich 1,5 Millionen Beratungen erhalten, den Kno-
tenpunkt der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung (Gasser/Rothlisberger 2020). Durch-
gefithrt werden die Beratungsgespriche von etwa 1800 vollzeitbeschiftigten RAV-
Personalberater_innen und zahlreichen Angestellten auf Teilzeitbasis (Fleischmann
2018: 30).

Auffallend ist jedoch, dass der angestrebte Wandel vom Amt zum Dienstleister
offensichtlich nur unvollstindig vollzogen wurde, da sich anscheinend auch der Ge-
setzgeber noch nicht ganz an die neue Bezeichnung und damit an die privatwirt-
schaftliche Ausrichtung der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung gewohnt hat und im
Gesetzestext trotz der neuen Bezeichnung »RAV« an einigen Stellen immer noch
von »Arbeitsimtern« die Rede ist (z.B. AVIG 17). Wenn auch die Modernisierung im
wording noch nicht vollstindig angekommen ist, so zeigt nicht zuletzt die Aufnahme
einer Verpflichtung auf Wirkungsorientierung in die Bundesverfassung (Art. 170),
dass die Schweizer Variante der wirkungsorientierten Vollzugssteuerung im euro-
pdischen Vergleich eines der radikalsten Beispiele von New Public Management und
der Ausrichtung des 6ffentlichen Dienstes an marktwirtschaftlichen Prinzipien dar-
stellt (Buschor 2009).

2.2 Die RAV als »Pioniere der wirkungsorientierten Verwaltungsfiihrung«

Die strategische Fithrung der offentlichen Arbeitsvermittlung wurde auf Bundes-
ebene dem SECO im Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD) tibertra-
gen. Das SECO hat bis heute gegeniiber den Kantonen in Angelegenheiten der Ar-
beitsmarktpolitik weitgehende Weisungs- und Priifungsbefugnisse und trifft die
Entscheidungen dariiber, ob Verwaltungskosten der Arbeitslosenkassen' und der
Kantone” im Hinblick auf die Finanzierung aus Mitteln der Arbeitslosenversiche-
rung anerkannt werden (Art. 83 AVIG, Art. 31 Abs. 2 AVG). Das SECO st also das steu-
ernde Organ auf Bundesebene, wihrend die operative Verantwortung den Kantonen
bzw. den einzelnen RAV iibertragen wurde (Konle-Seidl 2002: 25-26). Somit obliegt
der Vollzug der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz den RAV, den Lo-
gistikstellen fiir arbeitsmarktliche MafRnahmen (LAM) sowie den Kantonalen Amts-
stellen (KAST), wobei die RAV und in der Regel auch die 6ffentlichen Arbeitslosen-

1 Grundlage: Art. 92 Abs. 6 AVIG und Verordnung (iber die Verwaltungskostenentschadigung
der Arbeitslosenkassen.

2 Grundlage: Art. 92 Abs. 7 AVIC und Art. 122a AVIV sowie die AVIG-Vollzugskostenentschadi-
gungsverordnung.
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kassen den Kantonalen Amtsstellen (KAST) unterstellt sind (PVK 2008: 3241—-3242).
Die KAST ist die zentrale und beratende Stelle im Kanton fiir den AVIG-Vollzug
und zustindig fiir dessen Einheitlichkeit. Dariiber hinaus klirt sie im Zweifelsfall
die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschidigung ab und soll dafiir sor-
gen, dass nur rechtmifig begriindete Versicherungsleistungen fliefRen. Die Bera-
tung der Arbeitsuchenden geschieht jedoch ausschliefilich durch die Personalbera-
ter_innen in den RAV (Kaltenborn et al. 2010: 326).

Gemein ist allen RAV, dass seit der AVIG-Revision 1995 keine Stempelkontrol-
len mehr durchgefithrt werden. Die Stempelkontrolle war ein niederschwelliger
administrativer Akt beim Gemeindeamt, der der Feststellung der Prisenz der Ar-
beitsuchenden diente (Meldepflicht). Anstelle dieses regelmifdigen »Amtsganges«
werden die Arbeitsuchenden — sofern sie ihre Anspriiche geltend machen wollen
— nun zur Teilnahme an regelmifigen Beratungs- und Kontrollgesprichen im
RAV verpflichtet. Es gibt einen umfangreichen Katalog an Beschiftigungsmaf3-
nahmen und -programmen, die sukzessive abgehakt werden miissen, um die
Leistungsanspriiche iiberhaupt aufrechterhalten zu konnen. Abgesehen von diesen
Rahmenbedingungen sind die Kompetenzen der RAV-Berater_innen je nach Kan-
ton unterschiedlich ausgestaltet, und auch die jeweiligen Beratungsstrategien und
tatsachlichen Praktiken unterscheiden sich stark zwischen den Kantonen (AMOSA
2019). Am Beispiel der Sanktionierungspraxis lisst sich dieser >Kantonligeist« gut
veranschaulichen: Jeder Kanton bestimmt selbst, ob die Personalberater innen
selbst oder eine dafiir zustindige Abteilung Sanktionen verhingen darf, wenn Ver-
sicherte die Vorschriften verletzen. Auch deren Hirte variiert und hingt vom >Grad«
der vorliegenden Pflichtverletzung ab. Der Leiter des Leistungsbereichs Arbeits-
markt/Arbeitslosenversicherung im SECO, Oliver Schirli, sagte in einem Interview
mit der Online-Zeitschrift »Panorama<«® zu diesen kantonalen Differenzen: »Die
Tatsache, dass gewisse Vermittlungsstellen eine strenge Sanktionierungspraxis
haben, wihrend andere zuriickhaltend agieren, verursacht darum ein gewisses
Unbehagen. Das SECO wird sich dieses Themas annehmen, ohne eine identische
Sanktionspraxis erwirken zu wollen« (Fleischmann 2015: 30).

Das Beispiel der Sanktionierungspraxis ist nur eines von vielen, die zeigen, wie
im Sinne der WoV den Kantonen bei der konkreten Ausgestaltung ihrer Vollzugs-
tatigkeit sehr grofRe Handlungsspielriume gewihrt werden. Damit, so der Grund-
gedanke, soll gewihrleistet werden, »dass die Dienstleistungen der 6ffentlichen Ar-
beitsvermittlung bestmoglich auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmt wer-
den kénnen« (SECO 2013: 9). Folglich sind die Kantone beim konkreten >Wie« der

3 Per Ende 2020 wurde die Online-Zeitschrift »Panorama« eingestellt. Alle bis dahin erschie-
nenen Newsletter und Artikel sind nun auf Edudoc verfiigbar (Link: https://edudoc.ch/sear
ch?In=de&cc=Panorama&p=&f=&rm==&ln=de&sf=&so=d&rg=10&c=Panorama&c=&of=hb
&fti=1&fti=i&fct__3=Deutsch).
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Umsetzung des AVIG-Vollzugs im Rahmen der jeweils geltenden Wirkungsverein-
barung weitgehend frei (ebd.: 14).

Diese Steuerung iiber in der Wirkungsvereinbarung festgehaltene Wirkungs-
ziele ist jedoch nicht zeitgleich mit der Schaffung der RAV eingefiithrt worden.
Wahrend des Aufbaus der neuen Arbeitsvermittlung Mitte der 1990er-Jahre wurde
diese zunichst noch tiber Ressourcen und Aktivititen gesteuert. Eine erste, vom
SECO in Auftrag gegebene Evaluierungswelle der RAV und ihrer Wirksambkeit
(u.a. Ernst & Young Consulting 1999a/b und Sheldon 1999, 2000a/b) machte die
gravierenden Wirkungsunterschiede zwischen den RAV sichtbar; auch weitere
Studien beurteilten die damals noch inputorientierte Verwaltungssteuerung ne-
gativ und wiesen auf ihre Schwachstellen hin (etwa Schedler 2000; Imboden et al.
19992). Dominique Babey, ehemaliger Leiter des Leistungsbereichs Arbeitsmarkt
und Arbeitslosenversicherung im SECO, beurteilt die Zeit der inputorientierten Leis-
tungsauftrige von 1996 bis 1999 als wertvolle Lernphase, in der die Schwachstellen
der Inputsteuerung deutlich sichtbar wurden. Auf Grundlage dieser praktischen
Erfahrungen sollten daher mit Hilfe von NPM Marktmechanismen in die Verwal-
tung eingebaut und somit Schwachstellen wie fehlende Transparenz, ungeniigende
Flexibilitit oder unzureichende Kund_innenorientierung beseitigt werden (Niever-
gelt 2006). Zudem war es mit der alten inputorientierten Anreizkonstellation nicht
moglich, direkten Einfluss auf das Verhalten der RAV-Berater_innen zu nehmen;
gleichzeitig aber waren ihre Ermessensspielriume sehr begrenzt (Imboden et al.
1999b: 181F.).

Im Jahr 2000 beschloss die dem SECO zugehorige Schweizer Direktion fiir Ar-
beit daher gemeinsam mit den Kantonen, bei der Beurteilung und Finanzierung
der RAV von der Input- zu einer wirkungsorientierten Output-Steuerung zu wech-
seln. Der wirkungsorientierte Vollzug des AVIG wird seither durch eine Leistungs-
vereinbarung und ein Globalbudget zwischen den kantonalen RAV, Logistikstellen
fiir arbeitsmarktliche Mafnahmen (LAM) und den kantonalen Amtsstellen (KAST)
gesteuert. Diese Leistungsvereinbarung hat jeweils eine Giiltigkeit von fiinf Jahren
und soll Aufgaben, Kompetenzen sowie Verantwortungen zwischen Politik und Ver-
waltung regeln. In ihr werden »die iibergeordneten und operativen Ziele, die zu er-
bringenden Leistungen und die dafiir zur Verfiigung gestellten Mittel« konkretisiert
(Schedler/Proeller 2000: 52-53).

Der Wechsel von der Input- zur Output-Steuerung und damit die Koppelung
von Budget- und Leistungsverantwortung, so eine zentrale Annahme des NPM,
soll das Verwaltungshandeln einerseits kostenbewusster und andererseits leis-
tungsbewusster und dadurch effizienter und effektiver machen (Pede 2000: 20).
Durch das Vorgeben von Wirkungszielen verbessere sich die Steuerungskraft des
Leistungsauftrags nachhaltig, insbesondere dann, wenn das Erreichen bzw. Nicht-
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erreichen dieser Vorgaben im Sinne eines Bonus-Malus-Systems* mit finanziellen
Konsequenzen verbunden werde (Imboden et al. 1999b: 18). Seit diesem Ubergang
richtet sich die Steuerung der RAV an den erzielten Eingliederungserfolgen aus.

Obschon das Bonus-Malus-System in der zweiten Wirkungsvereinbarung
(2001-2004) eingestellt wurde, hielt der Bund grundsitzlich am Konzept der
wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung fest und verankerte diese auch im
Gesetzestext unter Art. 92 Abs. 7 AVIG sowie Art. 122¢ der Arbeitslosenversiche-
rungsverordnung (AVIV). Die grundlegende Idee hinter der neuen Wirkungsverein-
barung war die Kniipfung der Finanzierung an die Erreichung zuvor vorgegebener
Wirkungsziele. Dieser sogenannte »Yardstick«-Wettbewerb (Shleifer 1985) fithrt zu
einem Wettbewerb zwischen den Einheiten, ihr >Produkt« effizienter herzustellen,
und zur Simulation eines Marktes zwischen den 6ffentlichen Dienstleistern. Im
Falle der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung erfolgt die Steuerung jedoch nicht iiber
den Preis der Dienstleistung, sondern iiber deren Wirksamkeit (Bundesrat 2015:
15). Die Koppelung der Finanzierung an bestimmte Leistungsziele, so zumindest
die Annahme, stirke die Ergebnisverantwortung der kantonalen Stellen bzw. ih-
rer Mitarbeiter_innen und fordere damit die Effizienz und Effektivitit der RAV
(Fairbanks 1994: 117).

Vier Ziele ergeben sich ausgehend von der iibergeordneten Zielsetzung der »Ver-
hiitung und Bekimpfung der Arbeitslosigkeit« fir den AVIG-Vollzug (Art. 1 Abs. 2
und Art. 7 AVIG):

« Verhiitung von Arbeitslosigkeit;

« rasche und dauerhafte Wiedereingliederung der gemeldeten Stellensuchenden;
«  Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen;

« effizienter Vollzug des AVIG und des Arbeitsvermittlungsgesetzes.

Zur Messung der Zielerreichung werden diese Wirkungsziele zu den vier in Tabel-
le 1 aufgefithrten Wirkungsindikatoren operationalisiert und mit einem dkonome-
trischen Modell um exogene Einflussfaktoren bereinigt. Die nachfolgende Tabelle 1

4 Noch in der ersten Wirkungsvereinbarung (1996—2000) wurde die Performanz der RAV an
den vier Wirkungsindikatoren gemessen und interkantonal verglichen. Ausgehend vom na-
tionalen Durchschnittswert (Indexwert = 100), der im Rahmen eines Benchmarkings tiber
alle Schweizer RAV erzielt wurde, wurden die Kantone mit einem Indexwert tiber 100 der Bo-
nuszone, jene mit einem Wert kleiner als 100 der neutralen oder der Maluszone zugeordnet.
Diejenigen RAV, welche eine deutlich iiberdurchschnittliche Wirkung erzielten, erhielten zu-
gunsten ihrer Mitarbeiter_innen einen finanziellen Motivationsbonus (Egger/Lenz/Ziircher
2001: 3). Da die Wirkungsmessung jedoch umstritten blieb und die Messung der Wirkungs-
werte nicht Gberzeugend gelang, wurden bereits 2003 diese Bonuszahlungen wieder einge-
stellt (Engler 2006: 58).
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zeigt die vier Wirkungsziele mit vier Indikatoren und deren Gewichtung, welche
anschlieRend zu einem Gesamtindex aggregiert werden.

Tabelle 1: Wirkungsindikatoren zur Messung des AVIG-Vollzugs und deren Gewichtung

Ziel Gewicht
Indikator1 Schnelle Wiedereingliederung 50%
Indikator 2 Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit (>12 Monate) 20%
Indikator 3 Vermeidung von Aussteuerungen 20%
Indikator 4 Vermeidung von Wiederanmeldungen 10%

Quelle: Vereinbarung RAV/LAM/Amtsstelle 2000, Ziffer 3

Gekoppelt an die Wirkungsmessung ist die Wirkungssteuerung der Schweizer
Arbeitsmarkepolitik. Refinanziert werden die Infrastruktur- und die Fallkosten der
Kantone (bis zu einer meist nicht bindenden Obergrenze) durch das SECO bzw. die
ALV. Ziel dieses wettbewerbsorientierten Steuerungsmodells, so das SECO, »ist ei-
ne Steigerung der Gesamteffizienz der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung durch eine
fortlaufende Verbesserung der Wirksambkeit« (SECO 2013: 4). Die Leistungsverein-
barung zwischen dem SECO und den kantonalen RAV (s. Tabelle 1) ist somit das
zentrale Instrument fiir eine systematische Steuerung von Leistungen und Kosten.
Doch existieren keine vorab festgelegten Zielwerte fiir die vier Wirkungsindikato-
ren oder den Wirkungsindex, und die erzielten Ergebnisse werden fiir die einzel-
nen Zielindikatoren fiir jeden Kanton jeweils in Relation zum gesamtschweizeri-
schen Durchschnitt (100 %) bemessen. »Werte unter 100 % signalisieren eine unter-
durchschnittliche Performance, Werte iiber 100 % eine itberdurchschnittliche Perfor-
mance. Der Ergebnisausweis der vier Zielindikatoren und damit auch des Gesamt-
indexes ist bis zur Ebene einzelner Beratungs- und Vermittlungsfachkrifte moglich
und wird auch praktiziert« (Kaltenborn et al. 2010: 341; Herv. 1. O.).

Zusitzlich zuden Zielindikatoren gib es Vorgaben im AVIG und in der AVIV etwa
zu folgenden Aspekten:

« Die Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgesprich soll kiirzer als 15 Tage sein
(Art. 22 Abs. 1 AVIV);

- grundsitzlich sollen mindestens alle zwei Monate Beratungsgespriche durch-
gefithrt werden (Kontaktdichte) (Art. 22 Abs. 2-3 AVIV);

« verbindliche Sanktionierung von Fehlverhalten von Leistungsempfingerinnen
und -empfingern (Art. 30 AVIG i. V. m. Art. 45 AVIV);

«  Protokollierung von Beratungsgesprichen (Art. 21 Abs. 3 AVIV).
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Auch kénnen die Kantone oder gegebenenfalls die RAV selbst jeweils fiir ihren Zu-
stindigkeitsbereich erginzende Ziele und Wirkungsindikatoren festlegen, die na-
tionalen Ziele und Wirkungsindikatoren haben jedoch Prioritit (Kaltenborn/Kaps
2013: 33).

Auf der Grundlage der nationalen Wirkungsindikatoren wird regelmifig ein
Ranking der durch die kantonalen RAV erzielten Wirkungen erstellt (Egger/Lenz/
Ziircher 2001: 18). Bis einschliefilich 2009 wurde dieses Erfolgsrating fiir ein Ka-
lenderjahr jeweils im Folgejahr verdffentlicht (vgl. ebd.; SECO 2004a, 2005, 2006a,
2007, 2008, 2009). Danach wurden diese Wirkungswerte vom SECO nicht mehr ver-
offentlicht, doch wurden sie zum Beispiel 2016 auf Anfrage der Schweizer Zeitung
»Tagesanzeiger« vom SECO freigegeben und der Offentlichkeit zuginglich gemacht
(Valda 2017). Etwas weniger >6ffentlichkeitswirksam« wurden die Wirkungsergeb-
nisse der einzelnen Kantone fir die Zeitspanne zwischen 2005 und 2014 in einer
Studie des Bundesrats (2015: 46) verdffentlicht.

Die Uberpriifung der Zielerreichung durch die Kantone wird vom Bund nicht
systematisch durchgefiihrt. Zwischen 2003 und 2010 hat das SECO jedoch mit dem
Ziel, die Arbeit der kantonalen Arbeitsmarktbehorden »in einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise zu beschreiben, zu wiirdigen und zu bewerten« (SECO 2004b: 6),
jahrlich eine »Allgemeine Lagebeurteilung« bzw. einen »Allgemeinen Lagebericht«
fiir alle Kantone gemeinsam erstellt (SECO 2004b). Die Berichte wurden jeweils im
Folgejahr allen Kantonen zur Verfiigung gestellt, sonst jedoch nicht veréffentlicht.
Sie bildeten jedoch die Grundlage fiir die Kommunikation iiber die Zielerreichung
gegeniiber der allgemeinen Offentlichkeit (ebd.). Mittlerweile wurde der »Allge-
meine Lagebericht« vom sogenannten »Fithrungscockpit« abgeldst, welches den
kantonalen Behérden monatlich zur Verfigung gestellt wird. Zusitzlich erstellt
das SECO in Zusammenarbeit mit den Kantonen, welche wiederholt schlecht oder
einmalig besonders schlecht bei der Wirkungsmessung abgeschnitten haben, eine
vertiefte, sogenannte »besondere Lagebeurteilung« (SECO 2004b: 4). Die Kantone
selbst kénnen auch den Wunsch dufiern, eine solche Lagebeurteilung gemeinsam
mit dem SECO vorzunehmen (SECO 2004b: 8). Die betroffenen Kantone miis-
sen dann Verbesserungsvorschlige erarbeiten, welche hinsichtlich ihres Erfolges
vom SECO kontrolliert werden (ebd.: 8). Externe Evaluator_innen werden in diese
Erfolgskontrollen einbezogen, und die Kantone unterrichten am Ende dieser Eva-
luierung das SECO in einer Schlussbesprechung iiber die erarbeiteten Ergebnisse
(ebd.:10). Sollte die »besondere Lagebeurteilung« nicht zu einer relevanten Verbes-
serung gefithrt haben, hat das SECO noch die Méglichkeit, ein sogenanntes »Audit«
im besagten Kanton durchzufithren und die Probleme fallgenau zu analysieren
(Kaltenborn/Kaps 2013: 33).

Aus diesen Darstellungen wird deutlich, dass die Schweiz die zentralen Elemen-
te eines Umbaus des Wohlfahrtsstaats in Richtung Aktivierungsstaat und moderne
Verwaltungsfithrung mustergiiltig itbernommen hat. Dieser Umbau, so zeigt Tho-
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mas Ragni (2007: 2-3) in einer vom SECO in Auftrag gegebenen Studie, beinhaltet
im Wesentlichen folgende vier Elemente:

- Zentralisierung und Professionalisierung der organisatorisch effektiv leis-
tungserbringenden Einheiten der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung nach Maf3-
gabe betriebswirtschaftlicher Kriterien (beschiftigungszentriertes Fallma-
nagement, controlling, benchmarking, proximity und case management);

« Einfithrung und Umsetzung einer »aktivierenden« Arbeitsmarktpolitik im Rah-
men der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung;

«  Einfithrung von Kernprinzipien des New Public Management (NPM) in die 6f-
fentliche Verwaltung, mit Fokus auf messbare Kriterien der Wirkungsorientie-
rung und Etablierung eines sich darauf stiitzenden, routinemiRig ablaufenden
benchmarking;

« regelmiflige Durchfithrung von Evaluationen, in deren Zentrum vor allem die
Bewertung der Kosten-Nutzen-Effizienz steht oder auch die Zielgenauigkeit bei
der Umsetzung des gesetzlichen Zweckartikels und der dabei erzielten Wirkun-
gen. Diese Parameter werden einerseits in sogenannten »impact evaluations«, an-
dererseits in »process evaluations« erhoben.

Bereits im Jahr 2000 und somit erst kurz nach der Einfithrung der wirkungsori-
entierten Steuerung der Arbeitsverwaltung verdeutlicht das SECO in einer Presse-
mitteilung, dass die RAV »wie kaum eine andere Verwaltungseinheit durchleuchtet
[werden] und [...] in mancherlei Hinsicht als Pioniere der wirkungsorientierten Ver-
waltungsfithrung gelten« diirfen (SECO 2000b; Herv. M. G.). Auch im kantonalen
RAV, welches im Zentrum dieser Untersuchung steht, fithrte das SECO zeitgleich
mit meiner Erhebung ein Audit durch. Dies gibt bereits erste Hinweise darauf, dass
das im Fokus meiner Untersuchung stehende RAV bei der Wirkungsmessung im
Schweizer Vergleich schlecht abgeschnitten hat, und lisst die Vermutung zu, dass
die umfassende Umstrukturierung im Jahr 2012 noch nicht die angestrebte Verbes-
serung der Wirksambkeit und Effizienz des RAV bewirkt hat.
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3. Fallbeispiel: Organisationsstruktur,
zentrale Akteur_innen
und organisationale Spannungsfelder

Zunachst denke ich allerdings, dafs es kein
souverdnes und konstitutives Subjekt gibt,
keine universelle Form des Subjekts, die
man tberall wiederfinden kénnte. Einer
solchen Konzeption vom Subjekt stehe ich
sehr skeptisch, ja feindlich gegeniiber. Ich
denke hingegen, dafd das Subjektsich tiber
Praktiken der Unterwerfung konstituiert
bzw. — auf autonomere Art und Weise

— Uber Praktiken der Befreiung und der
Freiheit.

(Foucault 1984: 137—138)

Um gleich zu Beginn nicht nur das Untersuchungsfeld der aktivierenden Arbeits-
marktpolitik und moderner Verwaltungssteuerung einzugrenzen, mochte ich be-
reits vor den Erliuterungen zum Forschungsstand auf die empirische Grundlage
meiner Untersuchung zu sprechen kommen und das im Zentrum stehende Fallbei-
spiel' eines kantonalen RAV vorstellen. Diese skizzenhafte Einfithrung in das Fall-
beispiel erfolgt vor dem Hintergrund, dass im weiteren Verlauf der Studie viele dem
untersuchten RAV eigentiimliche Begrifflichkeiten und Entwicklungen bereits vor
dessen detaillierter Darstellung im empirischen Teil auftauchen, und dient daher
zur besseren Verstindlichkeit meiner Ausfithrungen. Auch ist diese >vorgezogene«
Darstellung dem Umstand geschuldet, dass die empirische Arbeit fir meine Un-
tersuchung nur kurze Zeit nach einer umfangreichen Organisationsreform stattge-
funden hat. Folglich wiren die Begebenheiten im Feld, die Entwicklungen rund um
die Streiks der RAV-Angestellten sowie zentrale Ergebnisse der Analyse ohne eine

1 Aus Griinden der Anonymisierung bleiben die Quellenangaben unvollstindig, indem der
Ortsname und auch weitere Hinweise, die auf den Untersuchungskanton schlieflen lassen,
durch das Sigel XX ersetzt werden.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

38

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

kurze Zusammenschau der Organisationsstruktur und der meiner Erhebung vor-
ausgegangenen Entwicklungen im RAV nicht nachvollziehbar.

Die im Unterkapitel 1.2 angesprochenen Mobilisierungsanstrengungen der
RAV-Mitarbeiter_innen lassen die Vermutung zu, dass mein Untersuchungsfeld
zum Zeitpunkt meiner Erhebung von erheblichen organisationsinternen Spannun-
gen gepragt war. Aus diesem Grund und zum Schutz der Forschungspartner_innen
sowie auch um die ihnen zugesicherte Anonymisierung zu gewihrleisten, habe
ich mich entschieden, weder den Untersuchungskanton noch das RAV zu nennen.
Fiir mein Erkenntnisinteresse stellt dies kein Problem dar, da ich zwar in meiner
Fallstudie ein bestimmtes kantonales RAV untersuche, die dargestellten Verin-
derungsprozesse, allen voran der organisationale Umbau entlang zentraler NPM-
Pramissen oder auch die Authebung der berufs- oder branchenspezifischen Spezia-
lisierung” der Berater_innen, jedoch keine Einzelfallphinomene sind, sondern sich
auch in der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung in anderen Kantonen vollziehen. Dies
bedeutet, dass sich die Ergebnisse meiner Einzelfallanalyse auf dhnliche Kontexte
ibertragen lassen, was jedoch nicht mit einer Generalisierbarkeit im statistischen
Sinne gleichzusetzen ist (Mayring 2007: 0. S.).

3.1 Das RAV: Von Wirkungsevaluierungen und Messwerten

Was die Arbeitslosigkeit anbelangt, schneidet der Kanton, in welchem ich meine
Untersuchung durchgefithrt habe, im kantonalen Vergleich schlecht ab (SECO
2020). Auch unterscheidet sich die Organisationsstruktur dieser kantonalen Ar-
beitslosenvermittlung, da sie bereits vor der nationalen Reform 1995 zentralisiert
worden ist, von den meisten anderen kantonalen Arbeitsvermittlungen in der
Schweiz (Magnin 2005: 129). Zentral gesteuert von der Kantonsverwaltung, war die
kantonale Arbeitsvermittlung bis ins Jahr 2012 auf insgesamt sechs Zweigstellen
aufgeteilt. Vier dieser Zweigstellen waren dezidiert fiir die Beratung von Arbeit-
suchenden eines bestimmten Berufssegments verantwortlich, eine war fiir die
Anmeldungen der Stellensuchenden zustindig und eine Zweigstelle war speziali-
siert auf die Beratung und Kontrolle von Erwerbslosen, deren Vermittlung in den
(ersten) Arbeitsmarkt als besonders schwierig galt (ebd.: 129-130).

Doch verfehlte die dezentral organisierte Arbeitsvermittlung im Untersu-
chungskanton fortlaufend die vom SECO vorgegebenen Wirkungsziele; sie hinke,
so der ehemalige Chef des Leistungsbereichs Arbeitsmarkt und Arbeitslosenver-
sicherung im SECO, Dominique Babey, in einem Interview mit der Zeitschrift
»Der Arbeitsmarkt« im Jahr 2006, schon seit einiger Zeit bei der Erreichung der

2 In der SECO-Studie »Einfluss der RAV auf die Wiedereingliederung von Stellensuchenden«
(Frolich et al. 2007) wird dezidiert von einer solchen Spezialisierung abgeraten (ebd.: 18).
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vereinbarten Wirkungsziele dem schweizerischen Durchschnitt hinterher (Nie-
vergelt 2006). Die dauerhaften Unterschiede zwischen dem untersuchten Kanton
und dem Rest der Schweiz beziiglich der Arbeitslosenquote und der Anzahl an
Langzeitarbeitslosen veranlasste das SECO, regelmiflig sogenannte »besondere
Lagebeurteilungen« durchzufithren und das Management der kantonalen Arbeits-
vermittlung darauf zu verpflichten, Mafinahmen zur Verbesserung der Effizienz
und der Effektivitit der Arbeitsvermittlung zu ergreifen.

3.2 Organisationsstruktur und organisationale Reorganisation

Mit dem Ziel einer Verbesserung der Wirksamkeit und Kosteneffizienz der zur
Untersuchung stehenden kantonalen Arbeitsvermittlung sowie einer besseren
Vergleichbarkeit der Praktiken und Leistungen der einzelnen RAV und der Per-
sonalberater_innen wurde die 6ffentliche Arbeitsvermittlung des untersuchten
Kantons im Sommer 2012 tiefgreifend umstrukturiert und zentralisiert. Von den
bisherigen sechs Zweigstellen blieben am neuen Standort nur noch vier Zentren
(RAV 1, 2, 3, 4) mit einer allgemeinen Ausrichtung bestehen. Das heifdt, dass mit
der Zentralisierung auch die Spezialisierung der RAV-Berater_innen aufgehoben
wurde und sie seit dem Umzug brancheniibergreifend fiir die Beratung aller beim
RAV gemeldeten Erwerbslosen zustindig sind. Folglich gibt es hinsichtlich der
strategischen Ausrichtung und der Aufgabenfelder zwischen RAV 1, 2, 3 und 4 seit
dem Umzug keine Unterschiede mehr.> Der damalige Amtschef fasste die geplanten
Schritte und deren Zielrichtung in einem Interview mit der Zeitschrift »Panoramac
(Frossard 2011) wie folgt zusammen:

»Man sollte die Kompetenzen der Berater neu bewerten und ihnen mehr Ver-
antwortung (ibertragen. Die Abschaffung von Spezialisierungen begiinstigt eine
gleichmdssige Verteilung der Arbeit. Die Betreuung der Stellensuchenden aus
den verschiedensten Branchen wird durch eine mitarbeiternahe Fithrung durch
die RAV-Leiter und Gruppenchefs unterstiitzt. lhre Aufgabe besteht darin, den

3 Um die Nachvollziehbarkeit und die Verstandlichkeit meiner Ausfithrungen zu gewihrleis-
ten, werde ich im weiteren Verlauf meiner Untersuchung die Unterteilung der Organisations-
einheiten aufheben und nur noch von dem RAV sprechen. Wenn nicht anders vermerkt, ist
die gesamte Organisation der kantonalen Arbeitsvermittlung gemeint. Dies entspricht der
gangigen Bezeichnung der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in den anderen Schweizer Kanto-
nen und auch den Entwicklungen im untersuchten RAV nach meiner Datenerhebung. Denn
bereits zum Zeitpunkt meiner Untersuchung wurde mir von zwei RAV-Leiter_innen und der
HR-Verantwortlichen berichtet, dass die Aufteilung des RAV in die vier RAV-Einheiten bald
aufgehoben werden solle. Denn diese Unterteilung sei dem operativen Geschift nicht zweck-
dienlich und stelle lediglich ein >Relikt< aus Zeiten vor dem Umzug dar.
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gegenseitigen Respekt und den Teamgeist zu férdern und die Mitarbeiter fiir ihre
Arbeit zu motivieren. Das Management muss, unterstiitzt durch die Dienststelle
flr Arbeitgeber, effizienter werden. Diesem Ziel dient auch die Zusammenarbeit
der Personalberaterinnen mit den Rechtsdiensten oder der Logistik arbeits-
marktlicher Massnahmen (LAM). Zudem sind wir zurzeit daran, die Praktiken der
verschiedenen Zentren zu vereinheitlichen.«

Diesem Interviewauszug ist auch zu entnehmen, dass die interne Organisations-
struktur von RAV 1 bis RAV 4 identisch und jeweils eine Person fiir die Leitung ei-
ner Organisationseinheit zustindig ist. Diesem_dieser RAV-Leiter_in sind wieder-
um mehrere Gruppenchef_innen unterstellt, welche ein Team von etwa zehn bis
fiinfzehn Personalberater_innen managen. Die einzelnen Organisationseinheiten
im RAV, mit ihren Team- und Gruppenstrukturen und ihren Leiter_innen, sind dem
zentralen Management des Arbeitsamts unterstellt, an dessen Spitze seit Sommer
2014 ein neuer Amtschef steht. Der Amtschef wiederum untersteht dem kantona-
len Amt fiir Sicherheit, Arbeit und Gesundheit (ehemals: Kantonales Amt fiir Arbeit
[OCED).

3.3 Organisationale Spannungsfelder zu Beginn der Forschung

Wie bereits einleitend erwihnt, wurde mein Forschungsinteresse unter anderem
von einem Streik im September 2013 angestofRen, an dem rund die Hilfte der RAV-
Berater_innen teilnahm und dem nur wenige Monate spiter eine zweite Mobilisie-
rung folgte. Diese Streikaktionen haben zu der Vermutung Anlass gegeben, dass
die Reorganisation und die Zusammenlegung der RAV-Zweigstellen im Sommer
2012 nicht nur gewichtige Anderungen beziiglich der Struktur und Organisation
der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung mit sich brachten, sondern auch die Arbeitsan-
forderungen und das Handlungsfeld der Personalberater_innen stark verinderten.
Einem Bericht des kantonalen Rechnungshofs (CDC) ist etwa zu entnehmen, dass
der Wechsel von einer branchenspezifischen Beratung der Arbeitsuchenden hin zu
einer Generalisierung des Aufgabengebietes der Berater_innen nicht kritiklos von-
stattengegangen war und einige Berater_innen befiirchteten, dass die Qualitit der
Beratung dadurch abnehmen kénnte (CDC 2015 Rapport 87: 35).

Weitere Hinweise auf die damalige Situation und die von den Berater_innen
gedullerte Kritik geben etwa auch die Petition, die die im Vorfeld der Streiks ge-
formte Personaldelegation der RAV-Angestellten gemeinsam mit den kantonalen
Gewerkschaften des 6ffentlichen Sektors beim Kantonsparlament einreichte, sowie
die zugehorigen Verhandlungsprotokolle. Dieser Petition ist zu entnehmen, dass
der Umzug und die Organisationsreform innerhalb der RAV-Belegschaft hohe Wel-
len schlug und viele RAV-Mitarbeiter_innen mit den neuen Arbeitsbedingungen un-
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zufrieden waren. Insbesondere sahen sie sich mit einer sehr grofien Arbeitsbelas-
tung von bis zu 160 Stellensuchenden pro Berater_in konfrontiert. Dadurch konnten
sie etwa die vom AVIG festgelegte Frist von 15 Tagen von der Erstanmeldung beim
RAV bis zum Erstgesprich oder auch die Intervalle zwischen den einzelnen Bera-
tungsgesprichen nicht mehr einhalten, was einen regelmifiigen und gesetzeskon-
formen Kontakt zu den Arbeitsuchenden sowie ihre sinnvolle Beratung und Unter-
stittzung bei der Arbeitsuche stark erschwerte. Zudem gab es grof3e Verzégerungen
bei der Anmeldung der Erwerbslosen beim RAV, da auch die fir die Einschreibun-
gen zustindige Abteilung dem Andrang seinerzeit nicht mehr gewachsen war. Dies
fithrte dazu, dass die neu angemeldeten Stellensuchenden zum Teil sehr lange auf
ihren ersten Beratungstermin warten mussten, was wiederum eine Verzogerung bei
der Auszahlung des Arbeitslosengeldes (ALG) zur Folge hatte. In der Petition wurde
unter anderem die Forderung formuliert, dass die auf maximal 36 Monate befriste-
ten Arbeitsverhiltnisse der sogenannten »Auxiliaires«*, d.h. der zur Unterstiitzung
der Stammbelegschaft voritbergehend angestellten Personalberater_innen, entfris-
tet werden. Dariiber hinaus forderten die RAV-Mitarbeiter_innen die Aufstockung
des Personals um zusitzliche zwanzig Personalberater_innen, wodurch insbeson-
dere der durch Frithpensionierungen bedingte Personalriickgang abgefedert wer-
den sollte. Zeitungsberichten (Hochstrasser 2013: 0. S.; ATS 2013: 0. S.) ist zu ent-
nehmen, dass das RAV-Management damals auch die Einfithrung von individuellen
Leistungsmessungen plante, was die Stimmung im RAV zusitzlich verschlechterte.

4 Entsprechend der WoV und somit der Koppelung von Budget- und Leistungsverantwortung
finanziert das SECO die RAV (iber eine Leistungsvereinbarung. Abhangig von der kantonalen
Arbeitslosenquote wird das Budget des RAV jahrlich neu berechnet, und bei einer niedrige-
ren Arbeitslosenquote wird davon ausgegangen, dass auch der Bedarf an Personalberater_in-
nen sinkt. Das SECO weist jedem Kanton ein gewisses Globalbudget zu. Dieses ist durch ei-
nen Plafond nach oben begrenzt. Abhdngig von der Anzahl an Stellensuchenden steigt oder
fallt dieser Plafond, sodass sich die maximale Kostenentschiddigung automatisch der Kon-
junktur anpasst. Zudem enthalt die »Entschiddigung einen >forcierten Skaleneffekts, indem
die entschadigten Kosten pro Stellensuchenden mit steigender Stellensuchendenquote ab-
nehmen« (Bundesrat 2015: 13). Dieses Finanzierungssystem bindet die maximal vergiiteten
Kosten an die Anzahl Stellensuchender. Der Personalbedarf wird also von der Wirtschafts-
lage abhingig gemacht und die RAV missen ihren Personalstand moglichst flexibel regu-
lieren konnen. Viele Berater_innen werden zur Unterstiitzung des Stammpersonals lediglich
befristet angestellt. Diese Arbeitsvertrage haben eine Laufzeit von zwei bis maximal 36 Mo-
naten und werden bei Bedarf jahrlich erneuert (LPAC Art. 7). Nach der Hochstdauer von 36
Monaten laufen die Vertrage entweder aus und die Berater_innen verlieren ihre Stelle, oder
die Vertrage konnen unter Angabe von »objektiven und triftigen Griinden«erneuert und ent-
fristet werden (MIOPE 1.05.01). Wie im AVIG Art. 119b vorgesehen, missen die neu beim
RAV angestellten Berater_innen berufsbegleitend die Ausbildung zum HR-Fachmann oder
zur HR-Fachfrau absolvieren. Eine Verldngerung oder eine Entfristung des Arbeitsvertrags
ist an den erfolgreichen Erwerb dieses Fachausweises gekniipft. Die befristet angestellten
Berater_innen werden in dem von mir untersuchten RAV »auxiliaire« genannt.

4
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Ein Personalberater beschreibt dies in einem Zeitungsinterview als »den Tropfen,
der das Fass zum Uberlaufen gebracht hat« (Hochstrasser 2013: o. S.; eigene Uber-
setzung). Denn noch wihrend die Petition in der Kantonsregierung verhandelt wur-
de, kulminierten die organisationalen Spannungen im September 2013 schlussend-
lich in einem gewerkschaftlich getragenen Aufruf zum Streik (Abensur 19.09.2013).
Sechs Monate spiter, im Frithjahr 2014, folgte eine zweite Mobilisierung der RAV-
Angestellten (Hochstrasser 24.09.2013; ATS 03.10.2013).

Dieser kurze Riickblick auf die Ereignisse kurz nach der grofRen Organisations-
reform 2012 lisst bereits erahnen, dass die Anfangszeit am neuen RAV-Standort
geprigt war von einer grofRen Arbeitsunzufriedenheit vieler RAV-Mitarbeiter_in-
nen. Der Druck der hohen Arbeitsbelastung und des konkurrenz- und wettbewerbs-
orientierten Managementstils fithrte jedoch insgesamt nicht zu einer Vereinzelung
oder gar zum Riickzug (obschon das natiirlich bei einzelnen RAV-Mitarbeiter_innen
durchaus der Fall war und sich, wie der Petition zu entnehmen ist, etwa in hohen
Krankenstinden manifestierte), sondern dazu, dass ein bedeutender Teil der RAV-
Belegschaft sich zusammentat, eine Personaldelegation als offizielle Vertretung al-
ler Angestellten bildete und schlussendlich zum offenen und kollektiv organisierten
Widerstand mobilisierte.

Wie ist solcher Widerstand affekttheoretisch zu denken? Ann Cvetkovich, ei-
ne zentrale queer-feministische Affekttheoretikerin, argumentiert etwa, dass gerade
negative Gefiihle wie Wut oder Scham die Basis fiir unterschiedliche Formen der So-
lidaritdt bilden und als Ressource politischer Handlungsfihigkeit gesehen werden
miissen (Cvetkovich 2012: 2). Affekte manifestieren sich folglich auf eine bestimmte
Art und Weise in alltiglichen Praktiken und persénlichen Beziehungen und lassen
erkennen, wie diese Strukturen affektiv belebt und reproduziert werden. Diese Per-
spektive auf Affekte wird mich im gesamten Forschungsprozess begleiten. Das Bei-
spiel der Streiks der RAV-Berater_innen, gegriindet auf den Unmut und Arger der
Angestellten iiber die schlechten Arbeitsbedingungen und den stetig zunehmenden
Effizienz- und Leistungsdruck, gibt bereits an dieser Stelle erste Hinweise darauf,
dass der Prozess der Affektuierung von und in der 6ffentlichen Dienstleistungsar-
beit durchaus das Potential fiir Widerstand bzw. fiir eine Praxis der Kritik im Sinne
Foucaults birgt, also fiir das Bestreben, »nicht so, nicht dermafien, nicht um diesen
Preis regiert zu werden« (Foucault 1992a: 52).
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Der Staat [..] ist kein >seelenloses Un-
geheuers, sondern das Korrelat einer
bestimmten Weise zu regieren. Und die
Frage ist, wie sich diese Regierungsweise
entwickelt, was ihre Geschichte ist, wie
sie sich verbreitet, wie sie sich wieder zu-
riickzieht, wie sie sich auf dieses und jenes
Gebiet ausdehnt, wie sie neue Praktiken
erfindet, gestaltet und entwickelt.
(Foucault 2004b: 19).

»All political practices are affective«, behaupten Jan Slaby und Jonas Bens (2019: 340)
und beschreiben damit den Ausgangspunkt meiner Untersuchung treffend. Denn
ich gehe davon aus, dass der Staat »weder in Bezug auf Geschlecht noch auf Affek-
te >neutrale« Politiken, Institutionen und Normen [generiert]« (Gaitsch et al. 2020:
15). Ich fuge der praxeologischen Doing-State-Konzeption zwei Analysedimensio-
nen hinzu, die mir unverzichtbar erscheinen: Affektivitit und Geschlechtlichkeit.

Wie ein bestimmter Regierungstypus funktioniert und in welche Richtung er
sich transformiert, wird nur greifbar auf der organisationalen Meso- und sogar
noch besser auf der Mikro-Ebene eines Staatsapparates (Bevir/Rhodes 2006: 109).
Operiert man nun, wie ich es tue, auf der Mikro-Ebene der Praxis 6ffentlich Be-
diensteter, kommt man nicht umhin, die Dimension der Affektivitit mit in den
Blick zu nehmen. Ich schliefle mich hier Shona Hunters These an, wonach sowohl
das Zustandekommen als auch die Umsetzung politischer Direktiven (policies)
immer in affektiven Interaktionen vollzogen werden (Hunter 2015: 147).

»Indeed, the emotions are productive of power in the sense that they constitute
part of the means by which the state comes to be, they are integral to its gen-
dered and raced orderings and are in turn part of the means by which the state en-
acts gendered and raced power. They operate as connecting devices, bringing to-
gether multiple actors and objects into the reasonably temporarily coherent form
we think of as the state.«
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Affekte und Emotionen kénnen im Kontext des doing state sehr verschieden ausfal-
len und reichen von weitgehender emotionaler Identifikation bis zu heftigster Ab-
lehnung, resignierter Anpassung oder Verzweiflung etc. (Pykett/Jupp/Smith 2018:
3).

Neben Hunter berufe ich mich auch auf Janet Newman (2007), wenn es darum
geht, die >Scharnier-Rolle« 6ffentlich Bediensteter hervorzuheben: Newman (2007)
beschreibt dies als »double dynamics of activation« (z.B. der Staatsangestellten). Als
Unterworfene (subjects) und zugleich ausfithrende Organe (agents) in Beziehung auf
die (Staats-)Macht sind sie einer spezifischen doppelten Dynamik ausgesetzt (Hun-
ter 2015: 15). Doch, so zeigt Rachel Dobsons (2015: 4), fithrt diese Dynamik nicht
dazu, dass die frontliner vollstindig darin aufgehen, zum ausfithrenden Arm admi-
nistrativer Agenden zu werden. Es erdffnen sich im >Tagesgeschift« der Frontline-
Beschiftigten immer auch Spielriume, staatliche Praktiken im Kleinen zu transfor-
mieren (ebd.:1). Diese Spielrdume wiederum verdanken sich nicht zuletzt Situatio-
nen, die einen emotionalen Respons hervorrufen und so ein (Amts-)Handeln nach
»Schema Fcausschliefien. Emotionen und Affekte konnen Macht- und Herrschafts-
verhaltnisse daher sowohl stabilisieren als auch unterminieren oder transformie-
ren.

Mit Hunter lisst sich noch ein anderer Aspekt verdeutlichen: dass nimlich Ge-
schlechterherrschaft und damit auch hierarchische Zweigeschlechtlichkeit in diese
affektive Staatlichkeit eingelassen ist. Gerade im Feld der Affekte sind Geschlech-
terrollen und Erwartungshaltungen an genderkonformes Verhalten tief in das All-
tagsverstindnis eingeschrieben. So stehen Emotionen und Geschlecht in Relation
zueinander, wobei Frauen als vermeintlich gefiihlvoll und fursorglich und Manner
stereotyp als rational und konkurrenzgeleitet gelten (u.a. Bargetz 2016; Penz/Sauer
2016, 2020). Barbara Sieben (2007) beschreibt diese vergeschlechtlichte Dichotomi-
sierung von Gefiihlen (weiblich) und Rationalitit (minnlich) als »[e]ine der bis heu-
te wirkungsmichtigen Polarisierungen« (ebd.: 124). Geschlecht kann daher als »in-
tercorporal affect script« (Whitney 2018: 653) begriffen werden. Dass unsere affek-
tiv-evaluativen Fihigkeiten grundlegend gender biased sind, haben nicht zuletzt Un-
tersuchungen zu Frauen in Fithrungspositionen (z.B. Raststetter 2007; Sauerborn
2019) oder Untersuchungen im Umfeld wissenschaftlichen Arbeitens gezeigt (z.B.
Flicker/Hofbauer/Sauer 2010; Hark/Hofbauer 2018).

Gefiihle, Emotionen und Affekte und die Art und Weise, wie iiber sie debattiert
wird, begreife ich im Riickgriff auf das Foucault'sche Theorierepertoire als Elemente
einer neuen Regierungsweise, also als Steuerung und Formung der Menschen mit
und durch ihre Gefiihle und dariiber hinaus als zentralen Modus der Herstellung
von Geschlecht. Basierend auf dieser geschlechtssensiblen Affektanalytik werde ich
in meiner Untersuchung zu zeigen versuchen, wie in den neoliberalen Restrukturie-
rungsprozessen des staatlichen Biirokratiesektors neue affektive Dimensionen frei-
gelegt werden und die Verwaltungsangestellten in ihrer affektiven Interaktionsar-
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beit sowohl Geschlecht als auch Staatlichkeit auf eine gewisse Weise instanziieren.
Ich gehe mit Joan Acker (1990) davon aus, dass Institutionen wie die RAV als grundle-
gend vergeschlechtlicht verstanden werden miissen (»gendered organization«), d.h.
sie reproduzieren (und modifizieren) Geschlechterordnungen. Meist geht man (zu
Recht) von hegemonialer Mdnnlichkeit und untergeordneter Weiblichkeit aus (Con-
nell/Messerschmidt 2005), doch, und dies mochte ich nicht zuletzt durch mein eth-
nographisches Vorgehen empirisch nachvollziehen, ist diese Geschlechterordnung
nicht unverriickbar. Die Personalberater_innen enacten im Sinne eines doing gender
while doing work (Williams 1991) in ihren Begegnungen mit den Stellensuchenden und
auch mit ihren Kolleg_innen und Vorgesetzten Geschlecht. In diesen Interaktio-
nen kénnen die Berater_innen Geschlechternormen zusammen mit anderen nor-
mativen Grundlagen ihres Arbeitshandelns durchaus eigenwillig deuten und um-
formen. Affekte — und dies bildet den Kern meiner Untersuchung — institutionali-
sieren nicht nur Macht- und Herrschaftsverhiltnisse und unterwerfen und diszipli-
nieren die Verwaltungsangestellten, sondern eréffnen auch Handlungsspielriume
und stellen den Ausgangspunkt fiir Prozesse der Solidarisierung und des (kollek-
tiven) Widerstands dar. Mein zentrales Forschungsinteresse gilt folglich den Brii-
chen in den vergeschlechtlichten und vergeschlechtlichenden Vergesellschaftungs-
prozessen der Organisation affektiver Dienstleistungsarbeit sowie den widerstin-
digen Praktiken der 6ffentlich Bediensteten, die die organisationalen Herrschafts-
und Machtverhiltnisse aktiv mitgestalten und verindern.

Eine affekttheoretische Erweiterung des Foucault’schen Zugangs zu Regierung
und Staatlichkeit (z.B. Foucault 2004a/b) stellt gerade fiir die Politikwissenschaft
unter den Vorzeichen des affective turn der Sozialwissenschaften ein fruchtbares er-
ginzendes Theorieangebot dar. Denn das Gouvernementalititskonzept charakteri-
siert die Art und Weise, wie die Menschen mit Blick auf ein bestimmtes (politisches)
Ziel angeleitet werden und wie sie sich gegeniiber diesen Handlungsmoglichkeiten
verhalten und sich selbst fithren. Der Begriff des Regierens bezieht sich dabei nicht
nur auf staatliche Institutionen und deren Programme, denn regiert wird auch das
Arbeitsvermogen der Menschen, ihre Freizeit, ihr Haushalt und ihre Familie. Re-
giert wird schliefilich der_die Einzelne nicht zuletzt auch durch sich selbst, und die-
se sehr intime Form des Regierens kann — so Foucaults grofRartige Intuition — nicht
vollig losgelost betrachtet werden vom institutionellen Regieren. Der Foucault'sche
Begriff des Regierens ermoglicht es also, die Analyse von Machtmechanismen und
Herrschaftstechniken mit der Frage nach der Subjektkonstitution zu verbinden und
zu fragen, mit welchen Techniken und Programmen die Menschen zu Subjekten ge-
macht werden und wie sie sich selbst formen. Was bei Foucault allerdings nicht (in
ausgearbeiteter Form) zu finden ist, sind Analysen, die sich mit dem Regieren von
und mit Affekten befassen. Daher erscheint mir eine theoretische Erginzung der
Foucault’schen Grundiiberlegung in dieser Richtung folgerichtig und nétig.
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Theoretisch setze ich also Foucaults spite Machtanalytik und seine Analysen
(neo-)liberaler Regierungstechniken in Beziehung zu einem gesellschaftstheo-
retisch-kritischen Affektkonzept. In meiner fokussierten Ethnographie beziehe
ich die verschiedenen Theorieperspektiven im Sinne einer mehrdimensiona-
len »Machttheorie der Gefithle« (Bargetz 2013: 216) aufeinander und arbeite das
Verhiltnis von Geschlecht, (Staats-)Macht, Gefithlen und Widerstand in der 6ffent-
lichen Arbeitsvermittlung heraus. Diese Perspektive erlaubt es, die Makroebene
der Transformation von Staatlichkeit und die Mikroebene der Subjektivierung zu-
sammenzudenken; die Aktivierung der 6ffentlich Bediensteten — insbesondere der
NPM-Imperativ, man moge sich mit ganzer Personlichkeit in die Beratungsarbeit
investieren — erscheint somit als gouvernementale Macht par excellence. Das Un-
tersuchungsfeld der offentlichen Arbeitsvermittlung ist als eine Art Seismograph
politdkonomischer Dynamiken zu werten und eignet sich daher in ausgezeich-
neter Weise fiir eine kritische Beleuchtung staatlicher Transformationsprozesse.
Wenn ich tiber die Mikroebene spreche und diese empirisch beforsche, ist dies also
zugleich als kritischer Kommentar zur Makroebene zu lesen.
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5. (Offentliche) Dienstleistungsarbeit
als vielschichtiges Forschungsfeld

When white collar people get jobs, they
sell not only their time and energy but
their personalities as well. They sell by
the week or month their smiles and their
kindly gestures, and they must practise
the prompt repression of resentment and
aggression. For these intimate traits are of
commercial relevance and required for the
more efficient and profitable distribution
of goods and services. Here are the new
Machiavellians, practising their personal
crafts for hire and for the profit of others,
according to rules laid down by those
above them.

(C. Wright Mills 1956: xvii)

Den Ausgangspunkt meiner Untersuchung bilden Verinderungen politischer
Strukturen, die mit dem Umbau traditioneller Instrumente des Wohlfahrtsstaates
unter der Agide von NPM und mit der Einfithrung aktivierungspolitischer Mafnah-
men in Europa einhergehen. Dieser Wandel vom fiirsorglichen zum aktivierenden
Wohlfahrtsstaat, der unter dem plakativen Label welfare to workfare (Jessop 1994)
zusammengefasst werden kann, ist seit Mitte der 1990er-Jahre Gegenstand poli-
tischer und wissenschaftlicher Debatten (Dingeldey 2007; Eichhorst/Kaufmann/
Konle-Seidl 2008; Kenworthy 2010; Ludwig-Mayerhofer 2005; Serrano Pascual
2004). Als unumstritten gilt, dass, angetrieben von der aktivierungspolitischen
Leitidee und dem Ruf nach einem strategischen Richtungswechsel staatlicher
Institutionen, alle europiischen Wohlfahrtsstaaten seit den 1990er-Jahren umfas-
sende Wandlungsprozesse durchlaufen haben. Fragen etwa zum Ausmaf3 und zu
den Konsequenzen, die diese (staatlichen) Transformationsprozesse unter dem
Leitmotiv der Aktivierung in unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatstypen (Esping-
Anderson 1998) nach sich gezogen haben, oder Fragen wie die, ob es tatsichlich
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zu einer linderiibergreifenden Homogenisierung von Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik gekommen ist, werden in der europidischen Wohlfahrtsstaatsforschung
immer kontrovers diskutiert. Drei unterschiedliche Interpretationsmuster zeich-
nen sich ab (Sowa/Zapfel 2015): Ein Forschungsstrang tendiert in Richtung eines
Paradigmenwechsels und deutet die aktivierungspolitischen Reformen als Zisur
der bisherigen wohlfahrtsstaatlichen Ausrichtung (Cox 1998; Neumann 2008). An-
dere sehen wiederum in diesen Verinderungsprozessen weniger eine umfassende
Angleichung der sozialpolitischen Interventionsformen als eine Pfadabhingigkeit
und damit ein Fortbestehen linderspezifischer Unterschiede (Dingeldey 2007,
2011), wihrend ein dritter Strang einen fortlaufenden Wandel diagnostiziert, der in
einer schrittweisen Angleichung unterschiedlicher Regime miindet (Mohr 2008).
Unabhingig davon, wie man diese Entwicklungen nun deutet, lisst sich jeden-
falls festhalten, dass die Neuausrichtung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik am
Paradigma der Aktivierung reges (Forschungs-)Interesse ausgelost hat. In den
letzten drei Dekaden ist eine kaum mehr tiberschaubare Anzahl von empirischen
Studien erstellt worden, die die Konsequenzen und die Reichweite dieses Wandels
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen zum Forschungsgegenstand haben.

Diese Studien fokussieren auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche, etwa auf
die Ebene der sozialpolitischen Mafinahmen und Gesetze oder auf die Wirksamkeit
der seit den umfassenden Verwaltungsreformen ab den 1990er-Jahren eingesetz-
ten Steuerungsinstrumente. Eine insbesondere in der Schweiz gut etablierte For-
schungsrichtung interessiert sich fiir die Programmebene und damit fiir die Politi-
ken und deren (Kosten-)Effizienz und Wirksambkeit. Eine weitere Forschungsrich-
tung untersucht dagegen die gelebte Praxis in den Institutionen der sozialen Siche-
rung, die Koproduktion éffentlicher Dienstleistungsarbeit zwischen den Leistungs-
erbringer_innen und den Empfinger_innen und damit auch die Arbeitspraxen der
offentlich Bediensteten. Dabei steht in den oftmals ethnographisch ausgerichteten
Studien die Frage nach der Umsetzung und Mitgestaltung der Politiken durch die
Verwaltungsmitarbeiter_innen, und zwar in actu, in der alltiglichen Arbeitspraxis
der offentlich Bediensteten, im Zentrum (fiir die Schweiz: Magnin 200s; Schallber-
ger/Wyer 2010).

In meiner Untersuchung verbinde ich die makrostrukturelle Ebene der Ge-
setzgebung und der Verwaltungssteuerung mit der Ebene der (Vollzugs-)Praktiken
in einem RAV. Dieses Forschungsdesign erginze ich um die Ebene der zwischen-
geschalteten Vermittlungsinstanz, also um eine Analyse der Organisation der
oOffentlichen Arbeitsvermittlung: des RAV. Die Forschung auf diesen drei Ebenen
erlaubt es mir, einen differenzierten Blick auf meinen Forschungsgegenstand
der institutionellen Praxis aktivierender Arbeitsmarktpolitik zu richten, der auch
jene Interventionen und Programme, die auf die Formierung der Einstellungen
und Verhaltensmuster der in den RAV titigen Personalberater_innen zielen, ein-
bezieht. Mein Forschungsgegenstand ist in der Konsequenz an der Grenze bzw.
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im Uberschneidungsbereich zwischen mehreren Forschungsfeldern angesiedelt.
So stellen zum einen die feministisch-geschlechterkritische (Wohlfahrts-)Staats-
und Governanceforschung nebst der darin gefithrten aktuellen Debatte iber das
Verhiltnis von Staatlichkeit und Emotionen, zum anderen Untersuchungen, die
aus der emotionstheoretischen und geschlechterkritischen Arbeits- und Organi-
sationsforschung stammen, schlieflich aber auch Forschungen, die behérdliche
Praktiken in der staatlichen Verwaltung mit dem Ansatz der street-level bureaucracy
(Lipsky 1980/2010) untersuchen, zentrale Bezugspunkte meiner Untersuchung dar.

5.1 Politiknahe Auftragsstudien zur Evaluierung
aktiver Arbeitsmarktpolitik und NPM-Steuerungsmechanismen
in der Schweiz

Seit 1998, also seit einem Zeitpunkt kurz nach der umfassenden AVIG-Reform
von 1996 und der Einfithrung aktivierungspolitischer Instrumente, gibt das SECO
regelmiRig Studien zur Wirksamkeit der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung und der
aktiven arbeitsmarktlichen Mafnahmen in Auftrag. Diese Studien sind Teil des
Evaluationsprogramms® der »aktiven Arbeitsmarktpolitike, das in vier Evaluations-
wellen (1998-2000; 2002-2007; 2010-2015; 2016—2019) durchgefithrt worden ist. In
der ersten Welle dieser Evaluierungsstudien wurden die neue institutionelle Basis
der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und die erzielten Wirkungen
der Aktiven Arbeitsmarktlichen Mafinahmen (AMM), die im Zuge der Akzentver-
schiebung hin zur aktiven Wiedereingliederungspolitik eingefithrt worden waren
(Hunold 1998; Martinovits-Wiesendanger/Ganzaroli 2000; Bauer/Baumann/Kiinzli
1999), genauer betrachtet. Primir wurde untersucht, inwieweit mit der Schaffung
der RAV die gemif AVIG Art. 72b Abs. 2 zu erzielenden Effekte erreicht wurden (fir
einen Uberblick iiber die Wirkungsindikatoren siche Kapitel 2, Abschnitt 2.2). Zwar
iibt die Mehrheit dieser Studien Kritik an der Wirksambkeit der Aktivierungspolitik,
jedoch wird diese als solche nicht in Frage gestellt.”

1 Im Juli 1997 wurde dieses Evaluierungsprogramm durch die Aufsichtskommission des Aus-
gleichsfonds der Arbeitslosenversicherung der Schweiz genehmigt. Ein Uberblick iiber die
bislang durchgefiihrten Untersuchungen ist abrufbar auf: https://www.seco.admin.ch/seco/
de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsm
arkt.html (Stand: Juli 2021). Zum Zweck der Verbreitung der Studienergebnisse wurden die-
se teilweise in gekirzter Form in dem Online-Magazin »Die Volkswirtschaft« publiziert (http
://www.dievolkswirtschaft.ch).

2 Dies ist besonders auffillig, da das SECO in gewisser Weise gleichzeitig Auftraggeberin der
Studien und Exekutive fiir die Aktivierungsmafinahmen ist. Siehe: http://www.seco.admi
n.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/ (Domeniconi/Tecklenburg/Wyer 2013: 268,
Fufnote 9).
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Die Studien der ersten Welle waren iiberwiegend makrodkonomisch ausgerich-
tet und nahmen die konkrete Praxis in den Behorden nicht in den Blick. Dies dn-
derte sich in der zweiten und dritten Evaluierungswelle. Die »impact evaluations«
(Ragni/Bieri 2009: 145) der arbeitsmarktlichen Mafinahmen und der Steuerungsre-
formen wurden durch Untersuchungen erginzt, die sich mit den Arbeitsweisen und
den Arbeitspraktiken der RAV, also mit dem staatlichen Handeln auf der Ebene des
Vollzugs auseinandersetzten. So hat sich etwa die Studie von Bierie et al. (2006) mit
den unterschiedlichen Vermittlungsstrategien der RAV und deren Wirksambkeit be-
fasst. Die Studie von Frélich et al. (2007) wiederum untersucht die Wirkung betrieb-
lich-organisatorischer Faktoren des RAV sowie der Beratungsstrategie der Perso-
nalberatenden auf die Wiederbeschiftigungswahrscheinlichkeit der Arbeitsuchen-
den. Basierend auf einer 6konometrischen Analyse fiihrt die Studie mehrere Fak-
toren auf, die die berufliche Wiedereingliederung begiinstigen, wie etwa eine in-
tensive Zusammenarbeit mit den Arbeitgeber_innen, kooperative Beziehungen zu
privaten Institutionen und eine auf Druck gegeniiber den Arbeitsuchenden ausge-
richtete Beratungsstrategie. Aufgegriffen wird diese Forschungsperspektive auch in
der Untersuchung von Behncke, Frélich und Lechner (2010). Auf die unmittelba-
re Interaktionsarbeit zwischen Arbeitsuchenden und deren jeweiligen Berater_in-
nen fokussierend, arbeiten Behncke et al. (2010) zentrale Einflussfaktoren heraus
— beispielsweise die soziale Nihe von Vermittlungskriften und Arbeitsuchenden -,
welche die Wiedereingliederungschancen von Arbeitsuchenden beeinflussen. Die
Autor_innen kommen zu dem Schluss, dass sich die Wiedereingliederungschancen
tendenziell verbessern, wenn Vermittlungsfachkraft und Arbeitslose zu derselben
sozialen Gruppe, im Sinne von Geschlecht, Alter, Bildung und Nationalitit, geho-
ren (Behncke et al. 2010:1455). In der dritten und vierten Evaluierungswelle widme-
ten sich einige Studien verstirkt der Vollzugsebene und untersuchten verschiedene
Aspekte der offentlichen Arbeitsvermittlung, wobei die Untersuchung verschiede-
ner Instrumente der RAV im Vordergrund stand. Die Studie von Marcel Egger und
Adrian Wiithrich (2013) hatte etwa zum Ziel, die Prozesse, Strukturen, Anreize und
Strategien der RAV zu untersuchen und auf Grundlage dieser Erkenntnisse die Fol-
gen fiir die Steuerung der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung abzuschitzen. In 14 aus-
gewihlten RAV und basierend auf der Untersuchung der Aktivititen aller RAV-Mit-
arbeiter_innen haben Egger und Wiithrich die Geschiftsprozesse der RAV model-
liert und quantifiziert. Die Autoren sind zu dem Schluss gekommen, dass der Erfolg
der RAV mafigeblich von der Strategie der Rekrutierung der Personalberater_innen
abhingt und davon, mit welchen Instrumenten und welcher Fithrungsphilosophie,
insbesondere in Hinblick auf die Zielorientierung, diese im Tagesgeschift gefithrt
werden.

Im Jahr 2018 wurde durch das Beratungsbiiro »B,S,S,« von Michael Morlok ge-
meinsam mit Kolleg_innen eine Ubersichtsstudie erstellt, die die bisherigen Eva-
luationen und Wirkungsstudien der AMM der vergangenen Jahre auswertet und er-
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neut Forschungsbedarf hinsichtlich der sehr heterogenen Vermittlungspraxis der
verschiedenen RAV ausmacht (Morlok et al. 2018). In der aktuell laufenden finf-
ten Untersuchungswelle reagiert das SECO mit zwei Feldversuchen auf diesen For-
schungsbedarf und nimmt die Themen »Beratungsqualitit« und »Beratungsinten-
sitit«und damit die oftmals als »Blackbox« (Gasser/Réthlisberger 2020) bezeichnete
konkrete Beratung und Vermittlung der Erwerbslosen in den RAV in den Blick. Ers-
te Ergebnisse der qualitativen Untersuchung der Wirkungsmechanismen der Bera-
tung sollen Ende 2022 vorliegen (ebd.: 26).

Dieser kurze Einblick in das Evaluierungsprogramm des SECO macht deutlich,
dass das Gros der Schweizer Arbeitsmarktforschung iiber lange Zeit sichere Distanz
zum Forschungsobjekt gehalten hat und die Umsetzung dieser Arbeitsmarkt-polici-
es durch die Beschiftigten der RAV, wenn itberhaupt, nur am Rande streifte. Hinzu
kommt, dass in den meisten SECO-Studien der Einfluss des institutionellen Set-
tings und damit die Ebene der Arbeitsorganisation in den RAV keine Beachtung
findet und auch nicht rekonstruiert wird, auf welche Deutungsmuster und Deu-
tungsroutinen sich die Berater_innen in ihrer Titigkeit berufen und was fiir beruf-
liche Selbstverhiltnisse sie ausgebildet haben. Kritisch angemerkt haben in diesem
Zusammenhang auch schon Peter Schallberger und Bettina Wyer (2010), dass in
den SECO-Studien Forschungsdesigns und Erhebungsmethoden zur Anwendung
kommen, die fiir einen akribischen Blick auf die beraterische Praxis, auf die Struk-
turkonflikte und Handlungsdilemmata in der Fallarbeit im Kontext biirokratischer
Verwaltungen oder auch auf das Mandatsverstindnis der 6ffentlich Bediensteten
wenig angemessen erscheinen (ebd.: 26—27). Die arbeitsbezogenen Verinderungen
durch die nationalen Reformen und organisationalen Verinderungen der 6ffentli-
chen Arbeitsvermittlung wurden in den SECO-Studien iiber lange Zeit nur unzurei-
chend untersucht (ebd.; 2hnlich auch Wyer 2014). Erst vor wenigen Jahren begannen
sich vereinzelt Sozialwissenschaftler_innen den alltiglichen Praktiken lokaler Ak-
teur_innen in staatlichen Behérden zuzuwenden. Wie ich im folgenden Abschnitt
zeigen werde, bleibt die deutschsprachige sozialwissenschaftlich-empirische For-
schung zu den Deutungsweisen, Handlungsorientierungen und Selbstverhiltnis-
sen biirokratischer Akteur_innen in staatlichen Behérden jedoch iiberschaubar.

5.2 Der aktivierende Wohlfahrtsstaat
aus einer Street-Level-Perspektive - deutschsprachige Beitrage

Fiir den Schweizer Kontext markiert wohl Chantal Magnins Untersuchung »Zwi-
schen Beratung und Kontrolle« (2005) den Beginn der subjektorientierten Ausein-
andersetzung mit der normativen Kraft der Aktivierungspolitik. Mit ihrem Fokus
auf die Schnittstelle zwischen den Arbeitsvermittler_innen und deren erwerbslo-
sen >Kund_innen« steuerte Magnin vergleichsweise frith zentrale Erkenntnisse fiir
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die weitere Analyse lokaler Implementierungsstrategien und -praktiken 6ffentlicher
Politiken bei. Aus der Perspektive einer subjektorientierten Arbeitssoziologie hat
Magnin in ihrer Dissertation detailliert den Paradigmenwechsel vom aktivierenden
zum strafenden Sozialstaat in der Schweiz nachgezeichnet und eine Typologie ver-
schiedener Beratungssituationen in den RAV entwickelt.

Sie kommt zu dem Schluss, dass der »sozialpolitische Autoritarismus« (Dahren-
dorf 2000: 1067) ein Klima permanenten Misstrauens hervorbringt, das der einge-
forderten Entwicklung von Eigenverantwortung in den meisten Fillen nicht zutrig-
lich ist.

Das Feld der Sozialen Arbeit und der staatlichen Sozialhilfe in den Blick neh-
mend setzt sich auch die Schweizer Soziologin Eva Nadai (2016, 2012, 2009, 2007)
mit der Reorganisation der offentlichen Verwaltung und der damit einherge-
henden Reorientierung des offentlichen Handelns auseinander. In ihren meist
ethnographisch ausgerichteten Untersuchungen zeigt Nadai auf, dass der Erfolg
des Aktivierungsregimes auf der weitreichenden Okonomisierung von Staat und
Gesellschaft basiert und dass diese Ausrichtung der Sozialsysteme an Prinzipien
des Wettbewerbs und der Kosteneffizienz professionelle Identititen kolonisiert und
dazu fithrt, dass Handlungsweisen und Zielsetzungen der Sozialen Arbeit ausge-
hoéhlt werden (Nadai 2009: 26). Der Beitrag von Martina Koch, Esteban Pifieiro und
Nathalie Pasche (2019) entwickelt am Beispiel eines der Schweizer Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehorde (KESB) unterstellten stidtischen Jugendamts, genannt
»Zeki«, eine spannende Forschungsperspektive auf die Frage von organisationalen
Ambivalenzen und Spannungsfeldern. Ausgehend vom Ansatz des organisati-
onssoziologischen Neoinstitutionalismus und unter Bezugnahme auf Lipsky und
seine Konzeption von staatlichen Behorden als street-level bureaucracy konzipieren
die Autor_innen das Jugendamt als »eingreifende Schweizer Street-Level Bureau-
cracy« (Koch/Pifieiro/Pasche 2019: 0. S.). In einer »Organisationsethnographie«
untersuchen die Autor_innen die institutionellen Logiken des Jugendamts in actu
und aus der Sicht der Behdrdenmitarbeiter_innen — institutionelle Logiken, so
zeigen die Autor_innen, die mitunter stark divergierend sein kénnen. Dies ist zum
Beispiel dann der Fall, wenn unterschiedliche fachliche Selbstverstindnisse, wie
etwa das eher juristisch geprigte der KESB und das sozialarbeiterisch orientierte
Berufsverstindnis der meisten Zeki-Mitarbeiter innen, aufeinandertreffen. Mit
der theoretischen Verortung im organisatorischen Neoinstitutionalismus, welchen
die Forscher_innen noch durch die Konzepte der »institutional logics« (Thornton/
Ocasio 2008) und der »institutional complexity« (Greenwod et al. 2011: 317) ergan-
zen, bringen sie nicht nur Konzepte ein, die bislang kaum im deutschsprachigen
Raum rezipiert worden sind, sondern machen zudem ein komplexes Organisati-
onsverstindnis explizit, das in den meisten anderen deutschsprachigen Studien im
Feld der Organisationssoziologie untertheoretisiert bleibt.
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Auch der Soziologe Jean-Michel Bonvin befasst sich schwerpunktmifig mit
Reformprozessen in der staatlichen Verwaltung und mit der Umsetzung und
Mitgestaltung der 6ffentlichen Politiken durch die Bediensteten. In zahlreichen
Einzelprojekten wie auch in gréfleren Forschungsverbiinden untersucht Bonvin
neue Steuerungsmodelle der 6ffentlichen Verwaltung, welche darauf abzielen, den
offentlichen Sektor nach marktwirtschaftlichen Kriterien umzustrukturieren und
somit — so zumindest der dominante Diskurs — die Kosten zu reduzieren. Gemein-
sam mit Eric Moachon untersucht Bonvin (2007) anhand des Beispiels der 6ffent-
lichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz die Rolle und Wirkung der sogenannten
Kontraktualisierung, also der Kniipfung des Leistungsanspruchs an gewisse ver-
traglich festgelegte Pflichten, sowie neue Managementmodelle (z.B. management by
objectives), welche die Beziehung zwischen dem Staat und den einzelnen (sozialen)
Sicherungssystemen wie auch diejenige zwischen den Behdrden und Biirger_innen
neu bestimmen. In einer weiteren Studie analysieren die beiden Wissenschaftler
die zentrale Rolle der in den RAV titigen Personalberater_innen bei der Umsetzung
der Aktivierungspolitiken in der Schweiz (Bonvin/Moachon 2010). Dabei zeigen die
Autoren, dass die Frontline-Beschiftigten bei ihrer Arbeit mit diversen Widersprii-
chen und Problemlagen — von der geforderten Kund_innenorientierung in einem
Zwangskontext iiber unvereinbare Integrationsziele und Erwartungshaltungen bei
»Kund_innen« und Arbeitgeber_innen bis hin zu unzureichenden Ressourcen fir
die Zielerreichung - konfrontiert sind. Zusammenfassend stellen die Autoren fest,
dass, zusitzlich geférdert durch die liberale Arbeitsmarktpolitik in der Schweiz,
die RAV-Berater_innen durch ein Set von Maffnahmen versuchen, ihre Kund_innen
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes anzupassen, statt die moglichen Arbeitge-
ber mehr zur Verantwortung zu ziehen (ebd.: 23—24). Vereinzelt rekurriert Bonvin
auf die theoretische Perspektive des von dem indischen Okonomen und Philoso-
phen Amartya Sen begriindeten Capability-Ansatzes. Dieser analytische Rahmen,
so Bonvin, stellt ein innovatives Potential fiir eine fundierte Analyse wohlfahrts-
staatlicher Transformationsprozesse und der gegenwirtigen Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik bereit, die tiber die Erklirungskraft konventioneller Analyseinstru-
mente, die iiberwiegend an der Effizienz sozialer Integrationspolitiken interessiert
sind, hinausreicht (Bonvin 2009: 9). Bonvin macht in seiner Analyse aktivierender
Arbeitsmarketpolitik mit Rickgrift auf den Befihigungsansatz deutlich, dass die
Neugestaltung 6ffentlicher Programme im Sinne von NPM-Prinzipien, wie wir sie
etwa bei der Schaffung der RAV und der wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung
gesehen haben, nicht gleichzusetzen sei mit einem Riickzug des (Zentral-)Staats.
Vielmehr rdumen diese neuen Governance-Modelle durch den Gebrauch von mana-
geriellen Techniken wie Leistungsindikatoren, Benchmarking und Globalbudgets
dem Staat nach wie vor eine Schliisselrolle im Vollzug der politischen Programme
ein. Bonvin (2009; dhnlich auch Bonvin/Farvaque 2007) argumentiert, dass es ins-
besondere diese Steuerungsmodelle sind, die bezogen auf den Capability-Ansatz
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und damit auf das Mitbestimmungsrecht der AdressatInnen eine Reihe von Proble-
men mit sich bringen, da der Handlungsspielraum lokaler Akteur_innen durch ihre
Unterordnung unter die Zielvorgaben stark eingeschrinkt werde. Aus dieser Per-
spektive, so Bonvin weiter, »stellen sich die Leitlinien des New Public Management
als eine Verfeinerung der alten technokratischen Logik dar und nicht als ein neues
Modell situierter 6ffentlicher Programme« (Bonvin 2009:19). Bonvin schlussfolgert,
dass die Mitarbeitenden in den lokalen Mafinahmen vor der Schwierigkeit stehen,
ihren quantitativen Auftrag, d.h. die Erreichung der vorgegebenen Zielwerte, mit
ihrer tatsichlichen (Interaktions-)Arbeit zu vereinbaren (ebd.: 19-20).

Auch Aurélien Buffat (2009) zeichnet am Beispiel der Schweizer Arbeitslosen-
kassen den Einfluss der seit Mitte der 1990er-Jahre vollzogenen sozialpolitischen
Reformprojekte auf die Fachkrifte nach. In seiner Dissertation hat Buffat die Be-
deutung und Wirkung von Steuerungsmodellen wie NPM oder der digitalen Da-
tenerfassung auf den Ermessensspielraum der Beschiftigten einer Schweizer Ar-
beitslosenkasse untersucht. Buffat unterstreicht die ihm zufolge paradoxe Wirkung
dieser Managementstrategien: Einerseits ermdoglichen sie es dem Management, viel
mehr quantitative Informationen iiber ihre Angestellten zu sammeln, andererseits
jedoch bleibt deren effektive Arbeit durch diese softwarebasierte, dezentralisierte
Kontrolle dem Management oft verborgen und die Verbindung zwischen den un-
terschiedlichen Hierarchieebenen wird zusitzlich geschwicht (Zhnlich auch Buffat
2015). Auf diesen Untersuchungsergebnissen aufbauend, analysiert Buffat in Rick-
griffauf ethnographische Erhebungsinstrumente weitere Aspekte der modernisier-
ten Arbeitsverwaltung und zeigt in dem Artikel »Public on the outside, private on the
inside: the organizational hybridization, sense of belonging and identity strategies
of the employees of a public unemployment insurance fund in Switzerland« (Buf-
fat 2014), wie sich die Transformation des staatlichen Verwaltungssektors zu einem
oOffentlichen Dienstleistungserbringer im Selbstverhiltnis der Bediensteten einer
kantonalen Arbeitslosenkasse niederschligt. Er zeigt, dass, obschon sich die Per-
spektive der Bediensteten auf den Staat als Arbeitgeber stark gewandelt hat, in ihren
konkreten Praktiken nach wie vor traditionell biirokratische Arbeitsweisen vorherr-
schend oder zumindest verbreitet sind.

Im bundesdeutschen Kontext haben sich die aus der Feder des Siegener So-
ziologen Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und seines Forschungsteams stammenden
Untersuchungen als wegweisend fiir die qualitative Analyse 6ffentlicher Dienstleis-
tungsprozesse und die Einbeziehung der Perspektive der Leistungserbringer_innen
erwiesen. Zu nennen ist etwa das gemeinsam mit dem Institut fiir Berufs- und
Arbeitsmarktforschung (IAB) durchgefithrte Forschungsprojekt »Organisations-
reform der Arbeitsverwaltung und neue Mafinahmen fiir Arbeitssuchende« oder
auch das Forschungsprojekt »Létat, c’était moi. Transformation von Staatlichkeit
und ihre Folgen fiir Deutungsmuster, Habitusformationen und berufliches Selbst-
verstindnis«. Im Folgenden mdchte ich einige Schlaglichter auf diese Studien
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werfen und deutlich machen, welche Pionierarbeit das Siegener Forschungsteam
im Untersuchungsfeld der Praktiken aktivierender Arbeitsmarktpolitik und der
Handlungs- und Deutungsmuster der Fachkrifte, die diese Politiken und Orga-
nisationsreformen in ihrer Arbeit mit und an den >Kund_innen« iibersetzen und
mitgestalten, geleistet hat. Den Anfang macht ein aus dem Kooperationsprojekt
mit der IAB entstandenes Discussion Paper von Wolfgang Ludwig-Mayerhofer,
Olaf Behrend und Ariadne Sondermann (2006) mit dem Titel »Arbeitsvermittler
und ihre sKunden«< — Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?«. Darin wer-
den die ersten Zwischenresultate des Forschungsprojekts zusammengefasst und
wird mit Fokus auf die Schnittstelle von Arbeitslosen und Arbeitsvermittler_innen
aufgezeigt,

»dass ein wesentliches Element im Handeln der Arbeitsvermittler in der Weiter-
gabe und Verstarkung der herrschenden Deutungsmuster [..] —in der Auslibung
symbolischer Gewalt — besteht, denen zufolge die Verantwortung fiir die Beendi-
gung der Arbeitslosigkeit vor allem den Arbeitslosen selbst zugeschrieben wird.«
(Ludwig-Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2006: Zusammenfassung)

In einem 2007 erschienenen Aufsatz, der auf den 2005 und 2006 erhobenen
Interviewdaten basiert, haben die Siegener Soziolog_innen die Grenzen der
»programmatischen inneren Okonomisierungsversuche« (Ludwig-Mayerhofer/
Sondermann/Behrend 2007: 371) der deutschen Arbeitsmarktpolitik nachge-
zeichnet. Zentral war ihre Erkenntnis, dass die bei der Bundesagentur titigen
Arbeitsvermittler_innen den Okonomisierungsdiskurs prinzipiell durchaus mit-
tragen, sich jedoch stark an den biirokratischen Vorgaben und an der als autoritir
wahrgenommenen internen Kontrolle ihres Arbeitshandelns storen. Im selben
Jahr gab das Forscher_innenteam den Sammelband »Fallverstehen und Deutungs-
macht. Akteure in der Sozialverwaltung und ihre Klienten« (2007) heraus. Der
Sammelband vereint empirische Analysen einzelner Felder der Sozialverwaltung.
Auch wenn die empirische Arbeit der einzelnen Beitrige in unterschiedlichen
Bereichen (Behorden) der Sozialverwaltung angesiedelt ist, so richtet sich das
primdire Erkenntnisinteresse der meisten Beitrige auf die Handlungs- und Deu-
tungsmuster der Verwaltungsangestellten im Kontakt mit den Biirger_innen und
damit auf die Praxis der verschiedenen Institutionen der Sozialverwaltung. Be-
sonders interessant fiir meine Studie ist der erste Beitrag von Wolfgang Ludwig-
Mayerhofer, Anne Dolemeyer und Ariadne Sondermann. Die Autor_innen nehmen
in »Die neue Staatlichkeit. Sozialverwaltung im aktivierenden Staat« (Ludwig-
Mayerhofer/Délemeyer/Sondermann 2007) eine Kontextuierung des Konzepts des
aktivierenden Staates vor und machen mit Rekurs auf das Foucault'sche Gou-
vernementalititskonzept die Bedeutung von Staatlichkeit fiir die Akteur innen
der Bundesagentur fir Arbeit (BA) deutlich. Im selben Band untersucht Behrend
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(2007) die Beurteilung des Instruments der »Kund_innensegmentierung« durch
die Arbeitsvermittler_innen. Dieses Instrument teilt die bei der Agentur fiir Arbeit
gemeldeten Stellensuchenden in insgesamt vier Kund_innengruppen ein und leitet
basierend auf dieser Segmentierung spezifische »Handlungsprogrammex, im Sin-
ne standardisierter Vorschlige fiir die Intervention durch den_die Vermittler_in,
ab. Basierend auf einer Interviewstudie rekonstruiert Behrend die Bedeutung
und die Verwendungsweisen der Kund_innensegmentierung durch die einzelnen
Arbeitsvermittler_innen und er zeigt, wie dieses Instrument die Entscheidungs-
spielriume der Vermittler_innen verringert und wie dadurch die fallspezifische
Beratung zusehends an Bedeutung verliert.

Auf handlungsleitende Deutungsmuster von in Deutschland titigen Arbeits-
vermittler_innen haben auch Ludwig-Mayerhofer und Behrend in ihrer Studie
»Sisyphos motivieren, oder: Der Umgang von Arbeitsvermittlern mit Chancen-
losigkeit« (2008) hingewiesen, in welcher sie die Beratung bzw. Vermittlung von
Arbeitslosen mit geringen Chancen auf berufliche Wiedereingliederung untersucht
haben. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen greift die Studie von Ludwig-Mayer-
hofer, Behrend und Sondermann (2009) die Praxis der Aktivierung erneut auf und
interessiert sich dafiir, »wie die neue Arbeitsmarktpolitik in der Arbeitsverwaltung
praktisch umgesetzt wird und wie Arbeitslose diese Praxis erleben und damit
umgehen« (ebd.: 10). Die Autor_innen verdeutlichen die Personifizierung der Ar-
beitsmarketpolitik durch die Arbeitsvermittler_innen und stellen empirisch dar, wie
und unter Beriicksichtigung welcher Herausforderungen die Politiken letztendlich
gegeniiber den Betroffenen durchgesetzt werden. Beziiglich der Haltung gegeniiber
den Arbeitsuchenden sowie beziiglich des Leitgedankens der Aktivierung haben
sie drei Typen von Mitarbeiter_innen unterschieden: »Sozialstaatskonservativex,
»Paternalisten« und »Aktivierer« (Ludwig-Mayerhofer et al. 2009). Die Arbeit an
meinem eigenen empirischen Material ist nicht zuletzt inspiriert von dem Bei-
trag »Disziplinieren und Motivieren: Zur Praxis der neuen Arbeitsmarktpolitik«
(Ludwig-Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2008), der sich mit der Praxis der »Ar-
beits(losigkeits-)verwaltung« (ebd.: 279) auseinandersetzt und durchaus kritisch
zeigt, worin die Arbeit und die Aufgaben der Arbeitsvermittler_innen tatsichlich
bestehen, was also die »Arbeit am Kunden«, wie es die Forscher_innen nennen,
tiberhaupt umfasst und mitbestimmt.

Weiter greifen auch die Studie von Kathrin Englert gemeinsam mit Ariadne
Sondermann (2013) oder auch die Untersuchung von Sondermann et al. (2014)
sowie der Beitrag von Englert, Sondermann und Ludwig-Mayerhofer (2015) die
Frage nach der Wahrnehmung und Beurteilung des »neuen Geistes der 6ffentlichen
Verwaltung« (ebd.: 176) durch die Bediensteten auf. Sie méchten herausfinden, wie
die Verwaltungsmodernisierung auf das Amtsethos und die berufliche Selbstdeu-
tung der Beschiftigten im 6ffentlichen Dienst einwirkt (ebd.: 180). Im Anschluss
daran haben auch Gottschall et al. (2015) in drei unterschiedlichen Bereichen des
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6ffentlichen Dienstes in Deutschland - Polizei, Marktaufsicht und Miillabfuhr
— analysiert, wie die durch die Verwaltungsreform seit den 1990er-Jahren ent-
standenen neuen normativen Anforderungen von den Beschiftigten beurteilt und
umgesetzt werden. Die Wissenschaftler innen arbeiten drei Typen beruflicher
Selbstverstindnisse und die jeweils daran gekoppelte Werthaltung vom »Staats-
diener« bis hin zum »Dienstleister« heraus. Eine zentrale Erkenntnis der Studie
ist, dass, obschon »Dienstleister«-Werten wie Effizienz oder Flexibilitit im Selbst-
verstindnis der offentlich Beschiftigten eine groflere Bedeutung zukommt, die
»Staatsdiener«-Werte dadurch nicht ginzlich abgelost werden und in allen drei
Untersuchungsbereichen auch Werte wie Neutralitit oder regelgeleitetes Handeln
nach wie vor das berufliche Selbstverstindnis der Bediensteten mitbestimmen
(ebd.: 25).

Auch unabhingig von dem Siegener Forschungsteam haben sich vereinzelt
Sozialwissenschaftler_innen im bundesdeutschen Kontext mit Praktiken der Fach-
krifte der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in Deutschland auseinandergesetzt. So
fragt etwa Natalie Grimm gemeinsam mit Jonte Plambeck (2013) danach, wie in
einem Hamburger Jobcenter wohlfahrtsstaatliche Leistungen erbracht werden,
wie die Arbeitsvermittler_innen ihre Ermessensspielriume nutzen und was fir
Handlungsmuster sie ausgebildet haben. Grimm und Plambeck arbeiten eine Ty-
pologie von vier Handlungsmustern der Jobcentermitarbeiter_innen heraus, die
von einem unterstittzenden Typ, der sich durch hohes Engagement und hohe Leis-
tungsbereitschaft auszeichnet, iiber die Handlungsmuster der >Aktivier_in< und
der >Auswihler_in< bis hin zu einem von starker Professionalitit geprigten Hand-
lungsmuster des >Beraters_in« reicht (2hnlich auch Ames 2008). Volker Hielscher
und Peter Ochs (2009) gehen der Frage nach, welche Konsequenzen die strategische
Neuausrichtung der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung seit den »Hartz-Reformen«
fiir die Beratung und Vermittlung von Erwerbslosen nach sich zieht und was die
Reorganisation der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in ein modernes Dienstleis-
tungsunternehmen bzw. einen »Versicherungskonzern« (ebd.: 18) konkret fir die
Fachkrifte der BA bedeutet (ebd.: 33-37).

Eine etwas andere Perspektive als die bisher genannten Studien nimmt die deut-
sche Soziologin Andrea Bohringer gemeinsam mit Kolleg_innen ein (Béhringer et
al. 2012). Die Autor_innen untersuchen Gespriche von Arbeitsvermittler_innen mit
jungen Erwerbslosen und orientieren sich dabei an der ethnomethodologischen
Konversationsanalyse. Die Ausgangslage der Studie bildet die Annahme, »dass die
Handelnden praktisch gesehen ihre eigenen Probleme haben, nimlich zuallererst,
situativ verstehbar zu handeln und situativ zu einer Sinnbestimmung zu kommen«
(Bohringer et al. 2012: 16). Bettina Grimmer (2018) schlief3t in ihrer ethnographi-
schen Studie »Folgsamkeit herstellen. Eine Ethnographie der Arbeitsvermittlung
im Jobcenter« methodologisch an die Studie von Bohringer et al. (2012) an. Grim-
mer untersucht die (Beziehungs-)Arbeit von Arbeitsvermittler_innen in einem
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deutschen Jobcenter und geht der Frage nach, ob sich die Interaktion zwischen den
Erwerbslosen und den Arbeitsvermittler_innen unter die programmatische Formel
der >Aktivierung« subsumieren lisst oder ob in den Gesprichen nicht auch anderes
passiert. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Arbeit im Jobcenter weder auf
die programmatische Aktivierung von Erwerbslosen noch auf deren Verwaltung
reduzieren lisst und die Arbeitsvermittler innen im Sinne einer »Personenver-
inderung« (Grimmer 2018: 237) aktiv in das Leben der Klient_innen eingreifen —
wodurch das Jobcenter zu einem Ort wird, »an dem moralische Angelegenheiten
verhandelt werden« (ebd.).

Fiir Osterreich gibt es bislang nur sehr wenige Arbeiten, die sich mit der
effektiven Umsetzung aktivierungspolitischer Mafinahmen durch die Verwal-
tungsangestellten auseinandersetzen. Die Studie von Claudia Globisch und Fabian
Madlung geht in diese Richtung und setzt sich am Beispiel der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung zum Ziel, die »empirischen Effekte der normativen sowie
praktischen Anforderungen von Aktivierung und deren institutioneller Praxis auf
der Ebene von Subjekten« (Globisch/Madlung 2019: 325) zu untersuchen. Glo-
bisch und Madlung interessieren sich zwar tiberwiegend fiir die Perspektive der
Mindestsicherungsbezieher_innen, doch beziehen sie zur Rekonstruktion der
institutionellen und diskursiven Rahmenbedingungen der Betreuung der Min-
destsicherungsempfinger_innen vereinzelt auch Stimmen von Berater_innen des
Arbeitsmarktservice (AMS) mit ein. Die Rekonstruktion von idealtypischen Sub-
jektivierungstypen beschrinkt sich dann allerdings wieder auf die erwerbslosen
Leistungsbezieher_innen (ebd.: 330-339). Einen anderen Schwerpunkt setzt die
Studie von Karola Blaha (2014). Mit dem Ziel, zentrale Interaktionsmuster her-
auszuarbeiten, untersuchte Blaha mittels teilnehmender Beobachtung Gespriche
zwischen Erwerbslosen und Berater_innen in einer regionalen Geschiftsstelle des
AMS. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass im Kern der Beratungsgespriche
immer Themen wie Geldleistungen, Jobsuche, Teilnahme an einer Mafinahme (et-
wa einem Kurs) oder Terminvergabe standen. Die Interaktionen beschrinken sich
insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit darauf, den Mangel an Arbeitsplitzen
»sinnvoll zu verwalten« (ebd.: 643). Die staatliche Biirokratie, also hier das AMS,
biete wenig an und von den Erwerbslosen werde zunehmend mehr gefordert (ebd.).

Dieser Einblick in die deutschsprachige Forschung zu den Praktiken und
Positionierungen der Fachkrifte in sozialstaatlichen Behérden zeigt, dass die
Forschungsansitze durchaus divers sind und wichtige Erkenntnisse zu den Ar-
beitspraktiken der Fachkrifte und auch zu den Spannungsfeldern und Dilemmata,
welche sie zu bearbeiten haben, bereitstellen. Jedoch fehlt, wenn man von einigen
Studien Ludwig-Mayerhofers und seines Forschungsteams absieht, eine gesell-
schaftstheoretische Verankerung und damit auch die Méglichkeit, die soziale
Ordnung als durch Machtverhiltnisse konstituierte Herrschaftsordnung zu fas-
sen. Zudem lassen bis auf wenige Ausnahmen (etwa: Nadai 2016) alle genannten
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Studien eine frappante Geschlechtervergessenheit erkennen. Geschlechterver-
hiltnisse oder hierarchische Zweigeschlechtlichkeit als zentrale Strukturkategorie
staatlicher Transformationsprozesse und der neo-biirokratischen Organisationen
werden nicht thematisiert. Und Gefiihle als Dimension offentlicher Dienstleis-
tungserbringung werden zwar in einigen Studien vereinzelt erwihnt, doch wird
dieser Aspekt weder systematisch untersucht noch theoretisch hergeleitet. Ob sich
diese Leerstellen auch in der englisch- und franzdsischsprachigen Forschung zu
Offentlicher Dienstleistungsarbeit im aktivierenden Wohlfahrtsstaat abzeichnen,
werde ich mir im nichsten Abschnitt genauer anschauen.

5.3 Der aktivierende Wohlfahrtsstaat
aus einer Street-Level-Perspektive -
internationale Forschungszusammenhange

Anders als in der Schweiz oder in Deutschland hat die Implementationsforschung
aus der Street-Level-Perspektive besonders im angelsichsischen Raum eine lin-
gere Tradition und nimmt sowohl makrostrukturelle Steuerungsprozesse als auch
die Mesoebene der Organisation und Mikroprozesse der Praxis in den Diens-
ten der offentlichen Arbeitsverwaltung (und in angrenzenden Bereichen) in den
Blick (Brodkin 1997, 2011, 2015; Brodkin/Marston 2013; van Berkel/Valkenburg
2007; Wright 2003a/b). Auf Lipskys Ansatz der street-level bureaucracy rekurrierend,
zeigen diese Studien, wie Reformen Offentlicher Politiken in der Praxis in den
sozialstaatlichen Institutionen umgesetzt und von den 6ffentlich Bediensteten
mitgestaltet werden. Sie leiten anschaulich her, dass es fiir das Verstehen wohl-
fahrtsstaatlicher Transformationsprozesse und deren Regulierung unumginglich
ist, auch mikrosoziologische Aspekte wie etwa die Eigenpositionierungen, Be-
wertungsmuster, das professionelle Ethos der Frontline-Beschiftigten oder auch
unterschiedliche Managementkonzepte in der 6ffentlichen Verwaltung und Fragen
nach den Ermessensspielriumen der Angestellten in die Untersuchung einzube-
ziehen. Unterschiedliche Beitrige diskutieren die Auswirkungen aktivierender
Arbeitsmarkepolitiken auf die Mikroprozesse einer entsprechenden Praxis und
auf die der Interaktion zwischen den 6ffentlich Beschiftigten und den Erwerbs-
losen zugrunde liegenden Sozialtechnologien (Meyers/Glaser/Mac Donald 1998;
McDonald/Marston 2005).

Andere Arbeiten in diesem Untersuchungsfeld nehmen das Foucault'sche Gou-
vernementalititskonzept als ihren theoretischen Bezugspunkt und unterziehen
das Wirken staatlicher Autoritit als Regieren durch Praktiken auf »Aktivierungs-
schauplitzen der Mikroebene« (Nothdurfter 2017: 233) einer kritischen Reflexion,
die nun auch Macht- und Herrschaftsverhiltnisse in den Blick nimmt und damit
eine bessere gesellschaftstheoretische Verankerung ermdglicht. Wie auch ich es
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in meinem Beitrag tue, zeigen derlei Untersuchungen auf, wie sich Fragen der
Macht und Subjektivitit verbinden und wie die Diskurse rund um Aktivierung und
Verwaltungsmodernisierung, etwa durch Strategien der Responsibilisierung, als
Fremd- und Selbststeuerung auch auf die Verwaltungsangestellten wirken (Cruiks-
hank 1999, Dean 1999, Marston/McDonald 2006). Zu diesem Forschungsfeld zdhlt
etwa der Beitrag von McDonald und Marston (2005). Aus einer gouvernementali-
titstheoretischen Perspektive analysieren die beiden australischen Sozialwissen-
schaftler_innen die »everyday politics of welfare reform« (McDonald/Marston 2005:
374) und damit die Dynamiken und Machtverhiltnisse in der Interaktion zwischen
Langzeitstellensuchenden und ihren Fallmanager_innen in sechs australischen Ar-
beitsvermittlungsstellen. In ihrer Studie interviewten Brodkin und Marston sowohl
die Fallmanager_innen als auch die Stellensuchenden und arbeiteten drei zentrale
Interaktionsmodi heraus, die von »empathic authority« (384—-386) iiber »pedagogic
authority« (386—388) bis hin zu »coercive authority« (388-390) reichen. Auf Grund-
lage dieser zentralen Interventionsformen konnten die Autor_innen anschaulich
zeigen, dass die Bewertung von Arbeitslosigkeit und auch die Konstruktion der
Kategorie des/der >Arbeitslosen< in den Interaktionen stets neu ausgehandelt und
auch umgedeutet wird und wie das individuelle Case Management zu einer pidago-
gisierenden Schliisseltechnologie avanciert — eine Schliisseltechnologie, die nicht
nur die Vermittlung normativer Haltungen durch die Fallmanager_innen verlangt,
sondern diese Haltungen sollen méglichst auch von den Beschiftigten selbst einge-
nommen werden (ebd.: 395; weitere Beitrige finden sich in Brodkin/Marston 2013).
Eine dhnliche Fragestellung bearbeitet die Sozialwissenschaftlerin Sharon Wright
(2002, 2003a/b, 2006, 2009, 2013), wobei ihr regionaler Fokus itberwiegend auf dem
englischen und schottischen Kontext liegt. In ihren Studien fokussiert Wright auf
unterschiedliche Strategien des Managements und auf die lokale Steuerung von
Aktivierungspolitiken (Stichwort: welfare governance).

Eine auf den Vermittlungsprozess und auf die Dienstleistungserbringer,_innen
gerichtete Untersuchungsperspektive nimmt auch der franzésische Soziologe und
Politikwissenschaftler Vincent Dubois in seiner ethnographischen Untersuchung
zweier franzosischer Behorden im Zustindigkeitsbereich der Familienbeihilfe ein.
In »La vie au guichet. Relations administratives et traitement de la misére« (1999)
kombiniert Dubois Lipskys Street-Level-Ansatz mit soziologischen Theorien Pierre
Bourdieus fiir die Untersuchung der komplexen Ausgestaltung der Beratungsarbeit
im direkten Kund_innenkontakt. Seine Studie zeigt, dass die Interaktionen an
der frontline stark durch Machtasymmetrien zwischen Leistungserbringer_innen
und -empfinger_innen geprigt sind und dass diese Interaktionen entgegen dem
Dienstleistungsgedanken primir als Instrument zur Regulierung der >Armenc fun-
gieren (weitere Studien: 2010, 2012). Jean-Marc Weller (2006) hat mit seiner Studie
zu Praktiken von Bediensteten einer franzésischen Sozialversicherungskasse einen
weiteren zentralen Beitrag zu diesem Forschungsfeld vorgelegt; er verdeutlicht,
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wie zentral die Frontline-Arbeit im 6ffentlichen Dienst fiir die Umsetzung und das
Gelingen von Politiken und Reformprojekten ist. Und es ist nicht zuletzt den Arbei-
ten von Weller und Dubois geschuldet, dass dieses Untersuchungsfeld mittlerweile
zum Bestandteil des Kanons politikwissenschaftlicher Forschung in Frankreich
und international geworden ist.

Urban Nothdurfter schliefst mit seiner im Jahre 2014 veréffentlichten Dis-
sertation »Getting the job done ...I? (Professional) challenges on the frontline of
Public Employment Services in Vienna and Milan« an dieses Forschungsfeld an
und legt aus einer vergleichenden Perspektive dar, dass die operative Umsetzung
der Aktivierungspolitiken maflgeblich von den Arbeitsvermittler_innen bestimmt
wird. Im Zentrum seiner Untersuchung steht die Frage, welche Moglichkeiten die
fortschreitende Professionalisierung fiir die Beschiftigten bereithilt und welche
Schwierigkeiten sie damit verbinden (3hnlich auch: Nothdurfter 2017). Diese und
weitere Fragestellungen wurden ein Jahr spiter von Peter Hupe, Michael Hill und
Aurélien Buffat in einem Sammelband zusammengefasst und weiterentwickelt.
In »Understanding Street Level Bureaucracy« (2015) beleuchten Beitrige interna-
tionaler Forscher_innen theoretisch wie auch empirisch die Ebene der 6ffentlich
Bediensteten im direkten Kund_innenkontakt.

Dieser Sammelband und auch die weiteren angefithrten Untersuchungen und
Projekte machen deutlich, dass im Feld der Forschung zu Aktivierungspolitiken und
wohlfahrtsstaatlichen Umbauprozessen mittlerweile viel aufschlussreiche Arbeit
geleistet worden ist, die an Lipskys Arbeiten zur street-level bureaucracy ankniipft
und die klassische Sicht auf die Implementierung von policies als regelgeleitete,
mehrheitlich linear ablaufende und in sich geschlossene Umsetzungsarbeit, bei der
das Zutun der einzelnen Akteur_innen keine Aufmerksamkeit erfordert, infrage
stellt. Denn wie auch Janet Newman (2007: 365) festgestellt hat, handelt es sich bei
diesen Implementierungsprozessen um duflerst dynamische Prozesse, »shaped,
understood, enacted and experienced in a plurality of sites by a plurality of actors in
a dispersed field of power« (3hnlich auch Newman/Clarke 1997, Weishaupt 2010).

Die genannten Untersuchungen zeigen, dass die Erforschung aktivierender
Sozialpolitik und neuer Steuerungsmodelle der 6ffentlichen Verwaltung aus der
Street-Level-Perspektive mittlerweile breite Resonanz erfahren hat und einige For-
schungsarbeiten den Blick von der empirischen Ebene auch auf grofiere Struktur-
zusammenhinge verschieben. Damit geraten vermehrt Macht- und Herrschafts-
verhiltnisse und ihre Bedeutung fiir das konkrete Arbeitshandeln der offentlich
Beschiftigten in den Blick. Uber weite Strecken versiumen es jedoch auch diese
Arbeiten, den Staat als Gegenstand von Theoriearbeit und empirischer Analyse
einzubeziehen und damit auch die Herrschaftsordnung als Geschlechterordnung
zu fassen. Uberdies bleibt in den genannten Studien die Konzeptualisierung der af-
fektiven Aspekte der neo-biirokratischen Interaktionsarbeit sehr vage. Diese Kritik
lasst sich etwa am Beitrag von McDonald und Marston (2005) erliutern. Denn dieser
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macht zwar vereinzelt subjektive Eigenschaften der street-level bureaucrats, wie etwa
ihr Empathievermégen, zum Forschungsgegenstand, doch fehlt eine emotions-
bzw. affekttheoretische Verortung der Erkenntnisse. Im nichsten Punkt méchte ich
darum niher auf das Forschungsfeld der arbeitssoziologischen Emotionsforschung
eingehen und herausarbeiten, wie die Dimension >Geschlecht« als gesellschaftliche
Grunddimension auch in die Dienstleistungsforschung Eingang gefunden hat.

5.4 Gefiihlsarbeit und Geschlecht in der Arbeits-
und Dienstleistungsforschung

Seinen Ausgangspunkt hat das gesteigerte (Forschungs-)Interesse an Emotionen in
gesellschaftlichen, 6konomischen und auch wissenschaftlichen Transformationen
seit den 1970er-Jahren und somit im Wandel der Industriegesellschaft des Globalen
Nordens hin zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft (Bell 1979). Doch blickt
die Erforschung der sich im Zuge des Ausbaus des Dienstleistungssektors wandeln-
den Arbeitsbedingungen und Arbeitsrealititen der Dienstleistungsbeschiftigten
zumindest in der englischsprachigen Debatte auf eine lange Tradition zuriick. So
publizierte das American Journal of Sociology bereits im Jahre 1899 einen Artikel,
welcher sich mit den inhumanen und demoralisierenden Arbeitsbedingungen
der (oftmals minderjihrigen) weiblichen Angestellten im Einzelhandel ausein-
andersetzte (MacLean 1899). Auch sind, etliche Jahrzehnte vor der einsetzenden
Tertidrisierung der Arbeitswelt und dem stetigen Wachstum des Dienstleistungs-
sektors, in den 1920er und 1930er-Jahren im Kreise der Chicago School Klassiker der
Soziologie personenbezogener Dienstleistungsarbeit entstanden, so zum Beispiel
die einflussreiche Gesellschaftsstudie »White Collar. The American Middle Classes«
von Charles Wright Mills (1951), die sich unter anderem auch mit den »Salesgirls«
auseinandergesetzt hat (ebd.: 172fF.).

Trotz dieser historischen Vorginger waren es jedoch erst Arlie Hochschilds
Studien zur Emotionsarbeit (1979, 1983), welche die aktuelle emotionsbezogene
und geschlechtersensible Dienstleistungsforschung begriindet haben. Seit ih-
rer bahnbrechenden Studie »The managed heart« (1983) zur Emotionsarbeit von
Flugbegleiterinnen und Inkassoangestellten kommt der Rolle von Gefithlen fiir
die spitkapitalistische Produktion und Dienstleistung sowie fiir die Ordnung der
Geschlechterverhiltnisse in der sozialwissenschaftlichen (Arbeits-)Forschung zu-
nehmend Bedeutung zu.> Hochschild hat mit ihrer geschlechtersensiblen Untersu-

3 Fiir einen Uberblick iiber das sehr viel weitere Feld »Emotion und Arbeit« bietet sich der
schon etwas iltere Artikel von Jirgen Wegge »Emotion und Arbeit: Zum Stand der Din-
ge« aus dem Jahr 2001 an. Ein rezenterer Uberblick findet sich in der Studie von Sabi-
ne Donauer (2014), die den Wandel der betrieblichen Entdeckung und Verwertung von
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chung verdeutlicht, dass Emotionen und Emotionsarbeit als integraler Bestandteil
interaktiver Dienstleistungsarbeit zu betrachten sind. Sie hat damit den Blick auf
Interaktionsarbeit um den Fokus auf Gefithls- und Emotionsarbeit erweitert.

Mit ihrer Pionierarbeit konnte Hochschild deutlich machen, dass in der inter-
aktiven Dienstleistungsarbeit Personlichkeitsanteile der Beschiftigten, die bislang
iiberwiegend im Bereich der weiblichen privaten Sphire verortet worden sind und
in anderen Arbeitsformen kaum als 6konomisch verwertbar erscheinen, nun der
6konomischen Nutzen- und Gewinnmaximierung zugefithrt werden. So betont
auch Brigitte Bargetz (2013), es sei ein weiteres Verdienst Hochschilds, dass sie in
ihrer Untersuchung auf einen Strukturwandel vom Fordismus zum Postfordismus
hindeutet und die Relevanz von Gefiithlen fiir die kapitalistische In-Wert-Setzung
hervorhebt (ebd.: 205).

Sowohl die Idee, Dienstleistungen als soziale Angelegenheiten zu konzipieren,
als auch der Ansatz, die Rolle von Emotionen im Dienstleistungsprozess zu unter-
suchen, hielten im Vergleich zur englischsprachigen Service-Work-Debatte erst
viel spiter Einzug in die deutsche Arbeitsforschung, und auch die Dimension >Ge-
schlecht« blieb lange Zeit unberiicksichtigt. Denn im deutschsprachigen arbeits-
und industriesoziologischen Begriffsrepertoire hat sich seit dem steten Ausbau
des Dienstleistungssektors in den 1970er-Jahren die intensivierte und effektivere
betriebswirtschaftliche Verwertung der Arbeitskraft unter dem Topos der »Sub-
jektivierung von Arbeit« (etwa: Moldaschl 2003; Kleeman 2012) etabliert. Dieser
Forschungsrichtung zufolge wird nun im Unterschied zum industriellen Kapita-
lismus die Kapitalakkumulation zunehmend flexibilisiert und es vollzieht sich ein
organisatorischer Wandel in der Wirtschaft, bei dem versucht wird, »die biirokra-
tisch verschiitteten subjektiven Potenziale« der Arbeitnehmer innen freizulegen
(Moldaschl 2003:31) und die menschlichen Fahigkeiten und Méglichkeiten systema-
tisch 6konomisch auszubeuten; denn es geht »um einen vollig entgrenzten Zugrift
auf ihre gesamte slebendige« Subjektivitit« (Vo3/Weifd 2013: 45). Die Subjektfigur
des »Arbeitskraftunternehmers« (Pongratz/Vof3 2004) ist fiir die deutschsprachige
Subjektivierungsdebatte prigend. Dieser »Arbeitskraftunternehmer« zeichnet
sich in seiner Arbeitslogik im Unterschied zur tayloristisch-fordistischen Arbeits-
und Betriebsorganisation durch drei gewichtige Neuentwicklungen aus: Selbst-
Kontrolle, Selbst-Okonomisierung und Selbst-Rationalisierung (Vof3/Weif$ 2009:
69-70). Aus dieser Perspektive werden »bisherige Managementfunktionen der
Arbeitssteuerung und Kontrolle [...] in wesentlichen Teilen von den Arbeitenden
selbst ibernommen« (Pongratz/Vof3 2004: 23).

»Arbeitsgefithlen« in der westlichen Welt aus einer historischen Perspektive untersucht
(URL: https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/
deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf).
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Etwas zeitversetzt zur Forschung im angelsichsischen Raum entdeckte also
auch die deutschsprachige Arbeitsforschung zwar die subjektiven Eigenschaften
der Arbeiter_innen als zentralen Bezugspunkt in der Analyse von betrieblichen
Kontrollstrategien, doch spielte die Dimension >Geschlecht« und damit die Frage
nach den betrieblichen Geschlechterverhiltnissen in den Diskussionen rund um die
Subjektfigur des »Arbeitskraftunternehmers« lange Zeit keine Rolle.* Ebenso hielt
im Vergleich zur englischsprachigen Service-Work-Debatte die Idee, Emotionen
im Dienstleistungsprozess zu untersuchen, erst viel spiter Einzug in die deutsche
Arbeitsforschung. Wolfgang Dunkel erkannte vergleichsweise frith den hohen Stel-
lenwert von Gefiihlsarbeit fiir die Konstitution von Dienstleistungsbeziehungen
und damit auch fiir moderne Managementstrategien. Dunkel (1988) schligt ein
Konzept von Gefiihlsarbeit vor, welches drei unterschiedliche Kategorien umfasst.
Er unterscheidet in dieser viel zitierten Kategorisierung von Gefithlsarbeit zwi-
schen drei Dimensionen: Gefiihle als Gegenstand der Arbeit (Arbeit an Gefiihlen),
Gefiihle als Arbeitsmittel (Arbeit mit Gefithlen) und Gefiihle als soziale Normen
etwa in Form von feeling rules, und damit als Bedingung fiir Arbeit (Arbeit an den
eigenen Gefiithlen) (Dunkel 1988: 67-74; Weiterfithrung in Dunkel/Weihrich 2013).
Diese »>Trilogie der Gefiihlsarbeit< im Dienstleistungsprozess soll laut Wolfgang
Dunkel und Margit Weihrich das analytische Instrumentarium zur Untersuchung
von Dienstleistungsprozessen dahingehend schirfen, dass man erkennt, dass
Gefiihlsarbeit nicht nur fir den unternehmerischen Zweck eingespannt werden,
sondern durchaus auch den personlichen Absichten und der Bereicherung der
Arbeiter_innen dienen kann. Dunkel und Weihrich (2013: 108) beschreiben das als:
»[tlhe real possibility that a person can sometimes obtain a personal benefit through
emotional labor by using it to influence others’ behavior« — und betonten damit
einen Aspekt von emotionaler Arbeit, den sie bei Hochschild vermisst haben.

Ein weitaus optimistischeres Bild von der emotionalen Arbeit der Beschiftigten
von Versicherungsunternehmen als Hochschild hat auch Daniela Rastetter (2008).
Sie hebt etwa positiv hervor, dass »Emotionsarbeit [...] eine Form der Identititsar-
beit« sein kann (ebd.: 285; Herv. i. O.). Emotionsarbeit tragt laut Rastetter zu einer
positiven Berufsidentifikation bei, denn betriebliche Emotionsregeln sind nicht
nur repressiv, sondern kénnen durchaus auch zu einer »stabilen und anerkann-
ten Identitit« (ebd.: 288) beitragen (ihnlich auch: Shuler/Sypher 2000). Ahnlich
argumentiert der Vertreter der britischen Labour Process Theory® Marek Korczynski

4 Obschon Pongratz und Vof3 in ihrem Buch »Der Arbeitskraftunternehmer« (2004) das Bin-
nen-| verwenden, scheinen sie in ihren Texten an der Verwendung einer konsequenten ge-
schlechtergerechten Sprache kein Interesse zu haben. Besonders irritierend wirkt das im Ti-
tel des Artikels »Ist der Arbeitskraftunternehmer weiblich?«.

5 Die Analysen der Labour Process Theory (LPT) gehen grundsitzlich von der »Unbestimmtheit«
der Ware Arbeitskraft aus. Damit die Arbeitskraft als Produktionsmittel genutzt werden kén-
ne, miisse diese Unbestimmtheit zunidchst gezlgelt und fortlaufend kontrolliert werden.
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(2009), wenn er insbesondere den Kontakt zu den Kund_innen als wichtiges Ele-
ment fiir die Arbeitszufriedenheit der Dienstleister_innen hervorhebt (ebd.: 74-76).
Auch weitere Vertreter_innen der Labour Process Theory kritisieren Hochschilds ein-
seitigen Fokus auf die Vereinnahmung und Kontrolle der Arbeitskraft durch die
Unternehmer_innenseite. Dies, so etwa Paul Brook (2013), tritbe den Blick fiir mog-
liche Widerstinde der Arbeiter_innen gegen die emotionale Ausbeutung. Fiir Brook
(2013: 344) stellt sich »emotional labour« dar als »contradictory and contested expe-
rience where management strives to establish its own feeling rules and corporate
perspectives as the dominant workplace social meaning, which is then routinely
contested by workers’ personal meaning«. In kritischer Auseinandersetzung mit
Brook wendet sich Sharon Bolton gemeinsam mit Carol Boyd (2003) ganz ab von der
Hochschild’schen Konzeption emotionaler Arbeit, welche sie als »emotional labour
bandwagon« bezeichnen (ebd.: 539), der die Arbeitskrifte als »crippled« (ebd.: 290)
und ohne jegliche »active and controlling force« (ebd.) erscheinen lasse. Bolton
(2010) entwickelt eine Typologie emotionaler Arbeit und méchte damit zeigen, dass
nur ein Teil des unternehmerischen Gefithlsmanagements der Profitlogik oder,
wie sie es nennt, der »pekunidren« Logik folgt. Diese profitable Form der Emoti-
onsarbeit erginzt Bolton durch Formen wie »presentational« und »philanthrophic
emotion management« (ebd.: 554) und unterstreicht damit die sozialen Gefiihls-
regeln und -normen und die relative Autonomie der Arbeitskrifte gegeniiber dem
managerialen Zugriff. Sie argumentiert, dass

»[t]he introduction of a multi-dimensional typology allows us to capture the pro-
cesses of extraction and exploitation of our emotional labour power in very dif-
ferent settings and our reactions to these attempts. [...] In this way we are able to
derive a picture of the richness of organizational life while all times keeping an eye
on the dynamics of capitalism. In other words it allows us to understand the dif-
ference between labours of love and labour power — something that the concept
of emotional labour does not.« (Bolton 2009: 556—557)

In dhnlicher Weise argumentiert auch Steve Vincent (2011) und entwickelt in An-
kniipfung an Sharon Bolton eine Typologie der Gefithlsékonomie, die von »volunt-
ary emotional labour« bis »resistant emotional labour« reicht. Donna Baines (2011)
schliefRt an Brooks Typologie an und zeigt an Beispielen von Arbeiter_innen in aus-
tralischen und kanadischen Non-Profit-Sozialdiensten, dass insbesondere von der

Dieses »Kontrollproblemc, also die Frage, mit welchen Strategien und Techniken die Arbeits-
kraft moglichst vollstiandig fiir das Unternehmen nutzbar gemacht werden kann, und damit
verbunden auch die Frage, wie die Arbeitskrafte diese Nutzbarmachung ihrer Fihigkeiten
und Kompetenzen in der kapitalistischen Produktion erleben und erfahren, steht im Zen-
trum der LPT, ihrer Weiterentwicklung und ihrer Debatten.
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emotionalen Arbeit eine solidarisierende Kraft ausgeht, die die Arbeiter_innen ver-
bindet. Baines erweitert das »feminised-philanthrophic gift model of emotional la-
bour« (ebd.:14) um das »solidaristic-gift model« (ebd.). Dieses Modell ist laut Baines
besser dazu geeignet, »the dynamic of emotion work as collective and individual re-
sistance« (ebd.) zu fassen; es schirfe die Analyse von kollektiven Mobilisierungspro-
zessen und Kampfen fir mehr soziale Gerechtigkeit, die von den Sozialarbeiter_in-
nen ausgehen. Auch Baines hebt also das ermichtigende und verbindende Potential
emotionaler Arbeit hervor.

Affekte und deren Wirkungsweisen in Arbeitszusammenhingen werden etwa
auch im Kontext von Teamarbeit diskutiert (Lin et al. 2017). Einige Projekte aus dem
interdiszipliniren Forschungsverbund »Affective Societies« widmen sich der Unter-
suchung von Arbeitsverhiltnissen und Organisationsformen aus einer affekttheo-
retischen Perspektive; allen voran Jan Slaby und Rainer Mithlhoff (2018; auch Mithl-
hoft 2018), die basierend auf zwei Fallstudien zu Teamarbeit in typischen White-
Collar-Biiroberufen und in den Arbeitsumgebungen der New Economy das Erkennt-
nispotential einer relationalen Affekttheorie im Kontext der »affect-based corporate
governance« (Mithlhoff/Slaby 2018: 168), also einer affektbasierten Mitarbeiter_in-
nensteuerung, ausarbeiten. An dem auch fiir meine Untersuchung relevanten Fall-
beispiel von Claire, die in der Marketingabteilung eines Telekommunikationsunter-
nehmens in Brisbane arbeitet, zeigen Mithlhoff und Slaby (2018), wie in teambasier-
ten Arbeitsformen »affective relations between coworkers and within work environ-
ments have become increasingly central in techniques of contemporary workplace
governance« (ebd.: 165-166). In Bezug auf die Studie von Melissa Gregg Work’s Inti-
macy (2011) zeigen die Autoren auf, wie in der Teamarbeit die persénlichen und af-
fektiven Eigenschaften der Angestellten, etwa ihr Streben nach Anerkennung oder
ihr Pflichtgefiihl, fiir das Unternehmen gezielt vereinnahmt werden: Die Angestell-
ten erledigen Arbeit auch in ihrer Freizeit oder machen (unaufgefordert) Uberstun-
den. Denn »[t]leamwork strategically stimulates and harnesses the specific affective
capacities of co-workers and their social bonds as an energy resource, exploitable
to increase commitment, responsibility and extra work hours, mostly without man-
agerial orders« (Mithlhoft/Slaby 2018: 166). Die Teamarbeit, so zeigen Mithlhoff und
Slaby, entfaltet also ihre Wirksambkeit im Bereich des Affektiven und bindet die Be-
schiftigten mittels ihrer affektiven Fahigkeiten in die Arbeitszusammenhinge ein,
in denen die Beschiftigten vermeintlich freiwillig Uberstunden leisten und in ihrem
commitment zum Betrieb gestirkt werden. Wie auch Du Gay (2008) bereits zehn Jah-
re zuvor zeigen konnte, lassen sich dhnliche Entwicklungen im staatlichen Biirokra-
tiesektor ausmachen; er beschreibt dies als den Einzug einer »ethics of enthusiasm
and enterprise in government and public administration« (ebd.: 345).
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5.5 Gefiihlsarbeit und Geschlecht
in der (6ffentlichen) Dienstleistungsarbeit

Es ist nun deutlich geworden, dass das von Hochschild entwickelte Konzept der
Emotionsarbeit, allem voran ihr alleiniger Fokus auf die negativen Auswirkungen
der beruflich geforderten Gefiihle, von unterschiedlicher Seite kritisiert worden ist
und in der Zwischenzeit auch zahlreiche Weiterentwicklungen erfahren hat, doch
stellt dieses Konzept fiir die subjektorientierte Arbeitsforschung nach wie vor ei-
nen zentralen Bezugspunkt dar. Penz und Sauer (2016: 59; Herv. i. O.) bezeichnen
Hochschilds Studie gar als »kritischen Beitrag, avant la lettre, zum Thema Subjekti-
vierung von Arbeit«. Denn sie gab Anlass fiir eine Fiille von Untersuchungen emo-
tionaler Aspekte in Dienstleistungsberufen, z.B. im Fast-Food-Service (Leidner 1991)
oder in der Krankenpflege (Lewis 2005). Mittlerweile wurde das Konzept der emo-
tionalen Arbeit auch in einigen Studien auf den 6ffentlichen Dienst angewendet (du
Gay 2008; Newman/Guy/Mastracci 2009; Larsson 2014; Szymenderski 2012).

Entscheidende Beitrige zur Erforschung der Kommodifizierung von Gefiih-
len im Dienstleistungsprozess im deutschsprachigen Raum leistet das von Sauer
geleitete DACH-Projekt »Affektive Arbeit in der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung.
Transformationen &ffentlicher Dienstleistungen in Osterreich, Deutschland und
der Schweiz«. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin war ich intensiv an der Konzepti-
on und Durchfihrung der vergleichenden Forschung beteiligt — eine Mitarbeit, die
auch meine Studie stark pragt. Aus einer macht- und affekttheoretischen Perspek-
tive untersucht das Forscher_innenteam den strategisch-6konomischen Einsatz
von Gefithlen als eine neuartige kapitalistische Zugriffsweise auf die Menschen
— als Arbeitskrifte, aber auch als politische Biirger_innen (Penz et al. 2015; Penz
et al. 2017a/b) und geht der Frage nach, wie sich in diesen staatlichen Umbau-
prozessen auch die Geschlechterordnung und die Geschlechterverhiltnisse der
offentlichen (Arbeits-)Verwaltung verindern (Glinsner et al. 2018; Gaitsch et al.
2020). In Ritckgriff auf das Foucault’sche Konzept der Gouvernementalitit und des-
sen Erweiterung durch affektive Dimensionen des staatlichen Handelns untersucht
das Projektteam (neue) Formen der Regierung der Menschen durch und iiber ihre
Emotionen und Affekte (weiterentwickelt in: Penz/Sauer 2020).

Bereits einige Jahre zuvor nehmen sich Penz und Sauer (2013, 2016) in ihrer
Untersuchung der Osterreichischen Post-AG dieser geschlechtssensiblen und af-
fekttheoretischen Forschung zur Transformation von Arbeit und Staatlichkeit an
und bringen sie mit Fragen nach neuartigen Regierungsweisen, die verstirkt auch
Gefithle umfassen, in Verbindung. Sie argumentieren etwa im Editorial zur Os-
terreichischen Zeitschrift fiir Soziologie zum Thema der »Kommodifizierung von
Gefiithlen und Gefiihlsarbeit«, dass einerseits traditionell »als weiblich erachtete
affektive Kompetenzen in der Berufswelt der Dienstleistungsgesellschaft eine be-
deutende Rolle zu spielen beginnen« (Penz/Sauer 2013: 127) und auf der anderen
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Seite das dem Modell der minnlichen Erwerbsarbeit entstammende Konkurrenz-
und Wettbewerbsprinzip die biirokratische Arbeit zunehmend strukturiert. In
derselben Zeitschrift greift der Beitrag von Olaf Behrend (2013) die Gefithlsprakti-
ken und -semantiken von Mitarbeiter_innen 6ffentlicher Arbeitsverwaltungen im
Kontakt mit ihren arbeitslosen Klient_innen auf. Behrend fasst die »Arbeitsimter
als >Krisenimter« (ebd.: 154), da die Bearbeitung akuter Krisen von Biirger_in-
nen zu ihrem Tagesgeschift zahlt. Diese Krisenimter unterscheidet Behrend von
sogenannten »Routineimtern« (ebd.) wie Biirger innen- oder Standesamt, die
vielmehr dokumentierende und ordnende Funktionen haben. Basierend auf ei-
nem »strukturalistischen Gefithlsverstindnis« (ebd.) arbeitet Behrend in seiner
Untersuchung zwei Formen von Gefithlspraktiken der Mitarbeiter_innen heraus:
zum einen affektive Situationsevaluierung, zum anderen Kooperation bzw. Mitge-
fithl in der direkten Kund_inneninteraktion. Seine Analyse qualitativer Interviews
mit Mitarbeiter_innen von deutschen Arbeitsagenturen verdeutlicht den Stel-
lenwert affektiver Praktiken bei der Umsetzung der Aktivierungspolitiken durch
die Arbeitsvermittler_innen. Und obschon auch Behrends Beitrag wichtige An-
kntipfungspunkte bereithilt, macht er nur am Rande seiner Ausfithrungen auf
die vergeschlechtlichte Dimension der Vermittlungsarbeit aufmerksam, wenn er
schreibt, dass exemplarisch deutlich werde, »wie Aktivieren als affektive Praxis auf
vermeintlich >weibliche« bzw. >miitterliche« Attribute setzt und implizit die Mitar-
beiterInnen auffordert, entsprechende Situationsevaluierungen zur Grundlage des
Umgangs mit den arbeitslosen BiirgerInnen zu machen« (ebd.: 159). Einen weiteren
Beitrag zu diesem Forschungsfeld liefern Sylvia Terpe und Silvia Paierl (2010), die
die beruflichen Gefithlsregime deutscher Arbeitsagenturen untersuchen. Basierend
auf einer qualitativen Interviewstudie arbeiten die Autorinnen drei unterschiedli-
che Typen von Emotionsregeln heraus: empathische Zuwendung bei gleichzeitiger
Missachtung der Autonomie der Erwerbslosen; empathische Zuwendung als Mit-
tel zur Motivation der regelkonformen Arbeitsuchenden; schlieflich drittens ein
Typus, der die Berater_innen dazu anhilt, die Erwerbslosen basierend auf einem
Verstindnis von gegenseitigem Respekt zu beraten (ebd.: 220-225).

Das Thema der Gefiihlsarbeit im 6ffentlichen Dienst wurde auch im Rahmen des
bereits erwihnten Forschungsprojekts »Létat, c’était moi« im Beitrag von Englert
und Sondermann (2013) thematisiert. Basierend auf qualitativen Interviews mit Be-
schiftigten aus Biirger_innen- und Standesimtern in Deutschland zeigen die bei-
den Autorinnen auf, dass die Emotions- und Gefithlsarbeit der Beschiftigten durch
den Anspruch der (Biirger_innen-)Nihe und durch die in der 6ffentlichen Verwal-
tung geforderte prozedurale Gerechtigkeit in neuer Weise zentrale Bedeutung er-
langt: »Wihrend im BiirgerInnenkontakt der aktive Gefithlseinsatz eine wichtige
Rolle spielt, wird in Bezug auf biirokratische Regeln eine neue emotionale Distanz
notwendig. Gefiihle werden hier nicht zuletzt fiir eine Legitimierung staatlichen
Handelns in-wert-gesetzt« (ebd.: 145).
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In diesem Erkenntnisfeld lisst sich auch die Studie von Tran Nguyen und Selva-
raj Velayutham (2018) verorten. Die Forscher_innen konzipieren die emotionale Ar-
beit der Fachkrifte der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in Australien als eine Mog-
lichkeit zur Erweiterung ihrer Ermessensriume und damit ihrer Entscheidungs-
macht. Sie argumentieren, dass die emotionale Arbeit, insbesondere wenn sie die
Form von »critical empathy« annimmt, die Arbeiter_innen an der frontline darin un-
terstiltzt, die negativen Effekte der strafenden Arbeitsmarktpolitiken zu mildern
und somit ihre Arbeit gegeniiber den Arbeitsuchenden humaner zu gestalten (Nguy-
en/Velayutham 2018:169). Auch Korczynski untersucht gemeinsam mit Vicky Bishop
(2008) die Vermittlungsprozesse in der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung; sie fokus-
sieren auf die emotionale Arbeit von 6ffentlichen Arbeitsvermittler_innen in Kon-
fliktsituationen. Korczynski und Bishop verdeutlichen in ihrer Analyse anschaulich,
wie fiir die Arbeit der Arbeitsvermittler innen insbesondere im Kontakt mit den
Erwerbslosen die Fihigkeit, diese zu motivieren, empathisch auf sie einzugehen,
gleichzeitig aber auch gewisse Dinge von ihnen einzufordern und die Pflichterfil-
lung zu kontrollieren, zu einer zentralen Arbeitsanforderung wird. Ganz dhnlich be-
urteilt das auch Forseth (2005: 441); sie argumentiert, dass Staatsangestellte unter
den neuen Vorzeichen von Wettbewerbs- und Dienstleistungsorientierung sowohl
»competitive skills« als auch »emotional skills« in ihrer Arbeit brauchen.

Was die Einschitzung der verstirkten Indienstnahme personlicher Eigenschaf-
ten und affektiver Fihigkeiten der Angestellten fiir den betrieblichen Erfolg sowie
deren Auswirkungen auf die Geschlechterverhiltnisse am Arbeitsplatz anbelangt,
sind die Forschungsbefunde sehr divers. Diana Worts arbeitet gemeinsam mit Bon-
nie Fox und Peggy McDonough heraus, dass Gemeindearbeiter_innen in Toronto die
Verwaltungsreformen und Arbeitsplatzrestrukturierungen als Bedrohung interpre-
tieren, wihrend Mitarbeiter_innen sie als Ansporn nehmen, »[to still] make a dif-
ference« (Worts/Fox/McDonough 2007: 176). Die Autorinnen deuten die Zunahme
der stereotyp als weiblich betrachteten emotionalen Arbeit als Hinweis darauf, dass
die ungleiche geschlechtsspezifische Arbeitsteilung reproduziert wird (ebd.; dhn-
lich auch: McDowell 2014). Ein weiterer interessanter Befund der Studie von Worts
etal. (2007) ist ihre Beschreibung der Geschlechterunterschiede in Bezug zu den wi-
derstindigen Praktiken der Verwaltungsmitarbeiter_innen gegen die organisatio-
nalen Restrukturierungen. Denn auffillig mehr minnliche Verwaltungsmitarbei-
ter als weibliche Kolleginnen zeigten sich widerstindig. Worts et al. (2007: 172—173)
fithren dies darauf zuriick, dass die Manner durch ihre Positionen mehr Kontrolle
tiber ihre Ressourcen als Arbeitskraft und auch seltener familidre Verpflichtungen
und dadurch schlichtweg mehr Zeit haben. Ahnlich beurteilt die geschlechtsspezi-
fischen Auswirkungen der Modernisierungsprozesse des 6ffentlichen Sektors Ulla
Forseth (2005); sie argumentiert, dass Frauen durch die geleistete emotionale Ar-
beit einem grofieren Risiko ausgesetzt seien, dass ihre berufliche Identitit infra-
ge gestellt wird und sie fiir emotionale Aufgaben verantwortlich gemacht werden
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(ebd.: 453). Andere Studien zeigen, dass gerade ein hochkompetitives Arbeitsum-
feld, in dem mannlich typisierten Eigenschaften wie Wettbewerbsorientierung ho-
he Bedeutung zukommt, Frauen tendenziell benachteiligt und ihnen »feelings of
guilt and incompetence« (Husso/Hirvonen 2012: 44) vermittelt. Dieses Gefithl von
Unzulinglichkeit schrinkt wiederum ihre Karrierechancen ein und verfestigt so-
mit die vertikale Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt (Miller 2009). Ein weite-
rer Literaturstrang untersucht im Zusammenhang der sich transformierenden Er-
werbsarbeit im Postfordismus die Moglichkeit einer »masculinization of emotions«
(Lewis/Simpson 2007) — einer emotionalen Arbeit, die der Steigerung der Effizienz
und Produktivitit dient und dadurch héher bewertet wird als emotionale Arbeit,
die als weiblich gilt (Lewis 2005: 579). Andere Studien wiederum konstatieren ei-
ne >Entgeschlechtlichung« von Organisationen durch emotionale Arbeit. Christina
Morini kommt zu dem Schluss, dass einfache Dichotomien wie >produktive« versus
sreproduktive« oder sminnliche« versus >weibliche« Arbeit ihre Bedeutung in neuen
affektiven Arbeitsbeziehungen im kognitiven Kapitalismus verlieren (Morini 2007:
40). Denn durch das Verschwimmen der Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit,
zwischen Privathaushalt und Arbeitsbereich, wird den arbeitenden Menschen eine
stindige Verfiigbarkeit abverlangt, eine Anforderung, die, so Morini, insbesondere
fir Frauen nichts Neues darstellt. »Work can claim to be aliving body that constantly
needs care, work and action« (ebd.: 47; fiir einen Uberblick iiber die kontrovers ge-
fithrte Debatte: Kerfoot/Korczynski 2005).

Diein diesem Abschnitt genannten Arbeiten verdeutlichen, wie in der sozialwis-
senschaftlichen Forschung seit einiger Zeit die Idee des rationalen und emotionslo-
sen Biirokratiesektors herausgefordert wird, und zeigen basierend auf einer Viel-
zahl empirischer Untersuchungen auf, dass insbesondere in der Analyse interakti-
ver Dienstleistungsarbeit Gefiihle als wichtige Dimension im Untersuchungsdesign
beriicksichtigt werden miissen. Ahnliches gilt fiir die Organisationssoziologie. Die-
se war eines der ersten sozialwissenschaftlichen Forschungsfelder, welche sich be-
reits zu Beginn der 1990er-Jahre mit Emotionen befassten und damit die mythische
Vorstellung, Organisationen seien frei von Gefiihlen der Mitarbeitenden, und damit
auch das Weber’sche Ideal der >rationalen Organisation« in Frage stellten. Auf diese
Entwicklung und mégliche Anschlusspunkte fiir meine Untersuchung mochte ich
im nun folgenden Abschnitt eingehen.

5.6 Affekte, Emotionen und Geschlecht als zentrale Elemente
von Organisationen (der Arbeit) und neoliberaler Staatlichkeit

Dass in Unternehmen erwiinschte Emotionen >hergestellt« werden konnen, hat
schon frith die Untersuchung von Mills (1956) und spiter dann auch Hochschild
(1983) aufgezeigt. Finemans Sammelband »Emotion in Organizations« (Fineman
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1993) markiert jedoch den Anfang dieser emotionsbewussten Organisationsfor-
schung und damit auch die Abkehr vom Weber’schen Biirokratiemodell und dem
damit verbundenen klassischen Organisationsverstindnis, das noch vom Leitge-
danken der Rationalitit ausging. Mittlerweile sind zahlreiche weitere Sammelbin-
de (etwa: Fineman 1993/2000, 2008a; Ashkanasy/Hirtel/Zerbe 2000, 2005; Lord et
al. 2002; Payne/Cooper 2004; im deutschen Sprachraum: Schrey6gg/Sydow 2001)
und Monographien mit Lehrbuchcharakter (Fineman 2003; Kiipers/Weibler 2005)
erschienen, die Emotionen in Organisationen zum Thema machen und sich mit der
Rolle von Emotionen im Kontext organisationaler Machtverhiltnisse auseinander-
setzen (Fineman 2008b, 2010; Sieben/Wettergren 2010). Zudem erscheint seit Ende
2005 regelmifig die themenspezifische Zeitschrift »International Journal of Work
Organization and Emotionx.

Viel hat sich also getan im Feld der Organisationsforschung, und bereits im Jahr
2000 merkte Bolton (2000: 55) mit Bezug auf Hochschild an, wie wichtig es sei, Emo-
tionen als zentrale Dimension in die Untersuchung von Organisationen einzubezie-
hen. Nichtsdestotrotz sei es ein wenig

»perplexing to note how quickly the passionless bureaucracy has been trans-
formed into the emotional organisation; how the private world of emotion
management has been stransmutated« by bringing it into the public world of
work and how it is frequently assumed that all forms of organisational emo-
tionality >have come under the sway of large organizations«« (Hochschild 1983:
19)

Nicht nur hielt die Einsicht, dass Organisationen keine emotionsfreien Entititen
sind, Einzug in die sozialwissenschaftliche Forschung; es entstand auch ausgehend
von dem wegweisenden Klassiker Men and Women of the Corporation (Kanter 1977)
in englischsprachigen Diskussionszusammenhingen bereits in den 1970er-Jahren
eine geschlechtersensible Organisationsforschung. Diese nahm ihren Ausgang
von der Kritik der Weber'schen Konzeption einer geschlechtsneutralen Organi-
sation und entwickelte seither zahlreiche Perspektiven auf die Frage nach der
Vergeschlechtlichung von Organisationen (Acker 1990, 1992, 2000). Und auch im
deutschsprachigen Raum wichst seit einigen Jahren die Aufmerksamkeit fur das
Forschungsfeld »Organisation, Geschlecht und Gesellschaft« (u.a. Aulenbacher/
Fleig/Riegraf 2010; Hofbauer/Holtgrewe 2009); 2013 erschien das fiir die deutsch-
sprachige Forschung zentrale Lehrbuch Geschlecht und Organisation (Miiller/Riegraf/
Wilz 2013). Nur ein Jahr spiter legte Maria Funder (2014) mit dem Handbuch Gender
Cage — Revisited: Handbuch zur Organisations- und Geschlechterforschung einen weiteren
zentralen Beitrag zur geschlechtssensiblen Organisationsforschung vor. Der um-
fangreiche Band gibt nicht nur einen fundierten Uberblick iiber das Forschungsfeld
»Organisation und Geschlecht« und zeigt dessen Zukunftspotential auf, sondern
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versammelt auch Beitrige, die aus einer machtkritischen Perspektive die Schnitt-
stelle zwischen dem Foucault’schen Dispositivbegriff und der geschlechtersensiblen
Organisationssoziologie herausarbeiten (Hofmann 2014); er enthilt ferner einen
emotionstheoretischen Beitrag (Rastetter/Jiingling 2014), der den mikropolitischen
Ansatz (Neuberger 2006) mit dem Konzept der Emotionsarbeit von Hochschild
verbindet und den Zusammenhang von Frauen, Karriere und Mikropolitik (ebd.:
284) analysiert.

Auch finden Affekte und Emotionen aktuell zunehmend Eingang in gesell-
schafts- und politiktheoretische Uberlegungen. Mit dem Einzug dieser »neue[n]
Okonomie der Affekte« (Lorey 2012: 45) gerit das Bild eines rationalen und damit
vermeintlich emotionsfreien Staates und moderner Staatstitigkeit zunehmend
ins Wanken (Vgl. z.B. Sauer 1999a, 2015, 2017; Bargetz/Sauer 2015). Neuere For-
schungsansitze legen dar, dass insbesondere der Blick auf Affekte und Emotionen
in Bezug auf staatliches Handeln eine neue Perspektive auf den Staat erlaubt,
welche es moglich macht, »the notion of a highly rationalized state bureaucracy«
(Pykett/Jupp/Smith 2018: 3) infrage zu stellen und in der Konsequenz eine Perspek-
tive auf staatliches Regieren einzunehmen, die »emotions as constitutive of the
very workings of government and policy« (ebd.: 1) zu threm Ausgangspunkt macht
(vgl. dazu auch: Du Gay 2008; Guy et al. 2010, Larsson 2014; Larsson/Jacobsson
2013; Mainsant 2010; Maroney 2011; Miller et al. 2006; Sieben/Wettergren 2010;
Terpe/Paierl 2010; Wettergren 2010). Zu einer Vertreterin dieser Perspektive zihlt
etwa Davina Cooper. Mit dem Begriff des »touching state« (Cooper 2011) beschreibt
Cooper einen Staat, der die Menschen berithrt und auf diese zugreift, ohne of-
fensichtlichen Zwang auszuiiben; Regierungstechniken also, die den Staat als
»more human« (Pykett/Jupp/Smith 2018: 1) erscheinen lassen und damit gekonnt
Machtasymmetrien kaschieren. Gleichzeitig zeigt etwa der Sammelband von Sigrid
Betzel und Ingo Bode (2018) mit Fokus auf das Gefithl der Angst, dass die »kulturelle
Hegemonie marktfixierter Ordnungs- und Managementmodelle« (Betzel/Bode
2018: 11) neue Verwundbarkeiten entstehen lasse, die bis in die Mitte der Gesell-
schaft vordringen. »Angstgefiihle«, so Betzel und Bode, werden immer zentraler
fiir politische Institutionen und Mafinahmen. In Bezug auf den Wohlfahrtsstaat
stellen die Autoren insgesamt eine verinderte Interventionsstrategie fest:

»Der neue Wohlfahrtsstaat reagiert auf [...] strukturell unsicherer gewordene Le-
bens-und Arbeitsverhiltnissein vielerlei Hinsicht mit weniger Absicherung sowie
mit Regulierungen, die die Praxis seiner Einrichtungen so verandern, dass auch
daraus neuartige Ungewissheiten entstehen. Er bewegt sich mithin im Kontext
normalisierter Unsicherheit und tragt selbst zur Verunsicherung der Bevdlkerung
bei.« (Ebd.: 11)
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Folglich hat die Affektualisierung staatlicher Institutionen und Mafinahmen durch-
aus ambivalente Effekte. Zum einen tritt der (Wohlfahrts-)Staat zunehmend emo-
tionalisiert in Erscheinung und dringt bis ins >Innere< der Menschen vor, zum an-
deren vollzieht sich gleichzeitig ein Abbau wohlfahrtsstaatlicher Sicherung (Pykett/
Jupp/Smith 2018: 3). Hunter (2015) betont denn auch weniger die positiven Aspek-
te dieser affektiven Staatlichkeit als vielmehr »paranoia, anxiety, anger, shame and
apathy« (ebd.: 12), die durch die 6ffentlichen Politiken verstirkt wiirden; sie nennt
dieses Regieren mit und durch Gefithle »emotional governance« (ebd.: 14). Um diese
»fine grain of policy work« zu verstehen, schligt Rosie Anderson (2018: 85-86) vor,
sich auf die »meanings and practices of emotion« zu konzentrieren.

Auch Betzel und Bode (2018: 12) argumentieren, »[d]ie Ausblendung emotiona-
ler Dimensionen« verstelle »nicht selten den Blick auf die sinnere Chemie< des Wohl-
fahrtsstaats und jener Krifte, die in ihm und auf ihn wirkenx.

Das Forschungsinteresse an dieser >inneren Chemie« staatlicher Programme
und Interventionen in ganz unterschiedlichen Feldern und damit an der Frage
nach der Bedeutung affektiver Dimensionen neoliberaler Staatlichkeit bestimmt
auch das Feld der Untersuchungen zu den sogenannten »affective« oder »emotio-
nal states« (Stoler 2004; Fortier 2010, 2016; Hunter 2012, 2015; Jupp/Pykett/Smith
2018). Dieser Literaturstrang betont aus einer gesellschaftskritischen Position
neue Formen der Regierung von Biirger_innen durch Emotionen und Affekte und
deutet die neoliberalen Transformationsprozesse in Richtung von »emotionalised
states«, die »new sets of vocabularies, techniques, objects or sites of governing«
(Pykett/Jupp/Smith 2018: 3) installieren. So verweist etwa Rachel Dobson (2015)
auf die Relationalitit von Wohlfahrtspraktiken und schligt einen Ansatz vor,
der Macht und Handlungsfihigkeit, Erfahrung, Identitit und Affekt als zentrale
Analyseinstrumente fiir die Erforschung staatlicher Institutionen betont.

Mit der Frage, wie Geschlecht in staatliche Regierungspraktiken eingeschrieben
ist, diese strukturiert und auch wiederum von diesen Praktiken strukturiert wird,
haben sich inzwischen einige Forschungsarbeiten auseinandergesetzt (Brown 1992;
Ludwig 2011; Sauer 2001b), doch findet Geschlecht als Analysedimension in der sozi-
alwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Wohlfahrtsstaat und dessen ge-
genwirtigen Verinderungen trotz bedeutender feministischer Interventionen (et-
wa: Aulenbacher 2007; Dackweiler 2010; Kulawik 2005; Lewis 2010; Ludwig/Sauer/
Wohl 2009; Orloff 2010; Pithl 2004; Riegraf 2005, 2010) insbesondere in vielen empi-
risch ausgerichteten Untersuchungen nach wie vor kaum systematisch Beachtung.
Auf diese Geschlechtsvergessenheit macht Raewyn Connell aufmerksam und kri-
tisiert in ihrer Analyse der geschlechtsspezifischen Implikationen der staatlichen
Reformprozesse unter dem Schlagwort »New Public Management« (NPM), dass ge-
schlechtsspezifische Auswirkungen von NPM verschleiert wiirden (Connell 2006:
846). Birgit Riegraf (2007a/b) wiederum unterscheidet zwischen radikalen und ge-
mifigten Varianten des NPM. Riegraf zufolge verstirken sich in den radikalen Va-
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rianten des New Public Managements Geschlechterungleichheiten, wohingegen in
moderaten Versionen der Verwaltungsmodernisierung verkrustete Ungleichheits-
strukturen aufbrechen und sich neue Gelegenheitsfenster fiir eine geschlechterge-
rechtere Gesellschaft 6ffnen kénnen. Piivi Korvajirvis zeigt in ihrer ethnographi-
schen Studie iiber ein finnisches Arbeitsamt, dass »silencing gender seemed to be
an effective form of both suppressing and empowering gendering practices« (Kor-
vajarvis 1998: 28).

Fiir den Schweizer Kontext hat Gesine Fuchs gemeinsam mit Kolleginnen mit
ihrer Arbeit »Persistenz des minnlichen Ernihrermodells in der Umsetzung der
Schweizerischen Arbeitslosenpolitik: eine explorative Analyse auf mehreren Ebe-
nen« (Fuchs et al. 2019) einen innovativen Beitrag zur Frage nach den geschlechts-
spezifischen Implikationen der Verwaltungsreformen im Feld der aktivierenden
Arbeitsmarkepolitik geleistet. Die Forscherinnen reklamieren in ihrem Beitrag die
Kategorie Geschlecht fiir die bislang iiber weite Strecken geschlechtsblinde Schwei-
zer Wohlfahrtsstaats- und Governanceforschung. In einer kantonalen Fallstudie
blicken die Forscherinnen auf die Umsetzung der Schweizer Arbeitsmarktpolitik.
Sie werfen die Frage auf, ob und in welcher Weise das dem traditionellen Wohl-
fahrtsstaat zugrundeliegende Modell des »minnlichen Alleinernihrers« sowohl
in der Gesetzgebung als auch auf der institutionellen Mesoebene und auf der
Mikroebene der Beratung und Vermittlung in den RAV noch Bestand hat. Die
Autorinnen schlussfolgern, dass der Schweizer Arbeitsmarktpolitik sowohl auf der
makrostrukturellen Ebene als auch auf der institutionellen Mesoebene sowie auf der
Ebene der Beratungs- und Vermittlungspraktiken im RAV eine »Geschlechtsblind-
heit« innewohnt. Innovativ, und auch fiir meine empirische Arbeit wegweisend, ist
zudem der von den Forscherinnen angewandte Mehrebenenansatz, der Geschlecht
nicht nur auf der Ebene der politischen Normen und Kulturen, sondern auch auf
der Ebene der staatlichen Organisationen, der Ebene der Politikinhalte sowie der
Ebene des politischen Prozesses und seiner Akteur_innen verortet.

Trotz dieses wichtigen Beitrags von Fuchs und ihren Kolleginnen nimmt die
geschlechtersensible Wohlfahrtsstaats-, Governance- und Organisationsforschung
in der Schweiz wie auch in anderen nationalstaatlichen und lindervergleichenden
Kontexten im Vergleich zu >klassischen< Ansitzen eine Aufienseiterinnenrolle ein.
Der Bedarf fiir eine kritisch-feministische Analyse wohlfahrtsstaatlicher Transfor-
mationsprozesse, ithrer normativen und kulturellen Grundlagen und ihrer Aneig-
nung und Umformung in staatliche Praktiken ist also nach wie vor grof3 — hier be-
steht eine offensichtliche Forschungsliicke.
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5.7 Mein Beitrag: Erkenntnisse, Ankniipfungspunkte
und Forschungsliicken

Wie ich im nun folgenden theoretischen Teil meiner Studie in Bezug auf Foucault
zeigen werde, gehe ich davon aus, dass der Staat im Modus des Regierens Macht
ausiibt, wobei Regieren nicht allein als staatliches Oktroy missverstanden wer-
den soll, sondern vielmehr als staatliches »Abstecken eines Moglichkeitsfeldes,
innerhalb dessen das Subjekt auf sich selbst einwirkt« (Ludwig 2015: 167). Diese
Auffassung des Regierens liegt zugrunde, wenn ich aus einer affekt- und macht-
theoretischen sowie geschlechtersensiblen Mehrebenenperspektive die Makrody-
namiken des Umbaus der staatlichen Daseinsfiirsorge, des politischen Rahmens
der Arbeits(losen-)verwaltung und auch die organisationalen Verinderungen der
mit der Umsetzung der Politiken betrauten kantonalen Vollzugsstellen untersuche.
Das Hauptaugenmerk meiner Forschung liegt auf der subjektiven Perspektive
der Staatsbediensteten an der frontline der offentlichen Arbeitsvermittlung und
darauf, wie diese den aktivierenden Wohlfahrtsstaat in den Interaktionen mit den
Erwerbslosen herstellen, interpretieren und gegebenenfalls auch umformen. In
Riickbindung an die bereits in der Einleitung zu meiner Forschung genannte Do-
ing-State-Konzeption schliefRe ich folglich auch die Deutungsweisen und Praktiken
der RAV-Berater_innen in meine Betrachtung ein. Aus dieser Mehrebenenper-
spektive versuche ich mich schlussendlich der subjektiven Seite der affektiven
Regierungsstrategien im Untersuchungsfeld der offentlichen Arbeitsvermittlung
in der Schweiz anzunihern.

In meiner Forschung kniipfe ich an Lipskys Perspektive der street-level bureaucra-
cy an. Jedoch erweitere ich diese um eine Perspektive, die es moglich macht, auch
Macht- und Herrschaftsverhiltnisse in den Blick zu nehmen, um so spezifische ge-
sellschaftliche Zusammenhinge zu rekonstruieren, die das Feld der 6ffentlichen Ar-
beitsvermittlung bestimmen und iiber die beobachteten Interaktionszusammen-
hinge im RAV hinausreichen. Ich werde am Beispiel der o6ffentlichen Arbeitsver-
mittlung in der Schweiz die Bedeutung von Affekten bei der Transformation sozia-
ler Sicherungssysteme und ihrer Institutionen sowie das Verhiltnis zwischen Akti-
vierungspolitik, NPM und Gefiihlen aus Sicht der Beschiftigten unter die Lupe neh-
men und damit einen Beitrag zur Erforschung der »innere[n] Chemie« (Betzel/Bode
2018) oder, wie Brigitte Bargetz (2014) es nennt, der »politische[n] Grammatik der
Gefiihle« des Schweizer Aktivierungsstaats zu leisten.

Ich fasse das Untersuchungsfeld der offentlichen Arbeitsvermittlung als um-
kimpftes Feld auf. In diesem wird um Bedeutung, Inhalte und Praxis von Beratung,
Betreuung und Kontrolle und implizit auch um andere gesellschaftliche Institu-
tionen — wie Geschlechterverhiltnisse, Form und Funktion sozialstaatlicher Si-
cherungssysteme oder den Stellenwert von Erwerbsarbeit fiir die gesellschaftliche
Integration — gekimpft. Dieses >Umkimpftsein< méchte ich in meiner Untersu-
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chung deutlich machen. Forschungsleitend ist daher auch die Frage nach méglichen
Widerstandsformen im Kontext 6ffentlicher Dienstleistungserbringung und da-
mit nach Formen des >Nicht-so-regiert-werden-Wollens« (Foucault 1992a) sowie
neuen Formen von Solidaritit und Widerstand, die durch Netzwerke affektiver
Beziehungen, in die die Berater_innen eingebunden sind, erst moglich erscheinen.

Ich interessiere mich also fiir die affektiven und vergeschlechtlichten Dimensio-
nen aktivierender Arbeitsmarktpolitik und moderner Verwaltungsfithrung. Denn
wie der Forschungsiiberblick zeigt, ist in den vergangenen Jahren Gefithlen, Emo-
tionen und Affekten in unterschiedlichen Forschungsfeldern stetig wachsendes
Interesse zuteilgeworden. Insbesondere Sauer und ihr nahes Forschungsumfeld
oder die genannten Beitrige aus dem Feld der »affective states« (z.B. Stoler 2004;
Pykett/Jupp/Smith 2018) haben wichtige Arbeit zur Erforschung einer »Politik der
Gefiihle« (Sauer 1999a) im Untersuchungsfeld des staatlichen Biirokratiesektors
geleistet. Doch ist die qualitative Datenlage bisher unbefriedigend; empirische
Untersuchungen des Verhiltnisses institutioneller Gefiihlsarrangements, dis-
kursiver Anrufung und individueller Aneignung eines Regierens mit und durch
Gefiihle sind nach wie vor stark unterreprisentiert. Zudem ist eine affektbezo-
gene und machtkritische Perspektive auf den neoliberalen Strukturwandel von
Wohlfahrtsstaatlichkeit und der Arbeit im 6ffentlichen Dienst bis auf Teilstudien
aus dem bereits erwihnten DACH-Projekt zur affektiven Arbeit in der 6ffentli-
chen Arbeitsvermittlung (u.a. Penz et al. 2015, 2017) fir den Schweizer Kontext
ginzlich ausstehend. Insbesondere existiert, bis auf wenige Ausnahmen (etwa:
Magnin 2005), kaum Forschung zu den Effekten und subjektiven Aneignungs-
formen der Programmatik der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung und
der aktivierungspolitischen Programme durch die Bediensteten der offentlichen
Arbeitsvermittlung in der Schweiz.

Ich leiste mit meiner Studie also einen Beitrag zur Beseitigung folgender Leer-
stellen:

- Empirischer Beitrag zur Affektforschung: Ich mochte durch die Verkniipfung
von diskursanalytischen und ethnographischen Methoden einen methodischen
Beitrag zur empirischen Erforschung von Affekten und Emotionen leisten.
Denn obschon die Konzeption von Affekten, Emotionen und Gefiihlen hin-
langlich theoretisch debattiert wurde, liegen methodische Reflexion im Bereich
der sozialwissenschaftlichen Affekt- und Emotionsforschung erst in den letz-
ten Jahren vor (s. etwa Kleres 2011; Newman 2012; Flam/Kleres 2015; Oslon/
Godbold/Patulny 2015; Patulny/Godbold/Olson 2015; von Scheve/Berg 2018). So
zeigt Kathryn Lively (2015: 181) aus emotionssoziologischer Perspektive, dass
»[h]istorically, the sociology of emotion has been relatively long on theory and
short on methods«. Zur Frage, wie Gefithle sozialwissenschaftlich erforschbar
sind, mochte ich mit meiner Untersuchung einen Beitrag leisten.
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5. (Offentliche) Dienstleistungsarbeit als vielschichtiges Forschungsfeld

Affektanalytisches Korrektiv einer Widerstindigkeitsanalyse mit Hilfe Fou-
cault'scher Begrifflichkeiten: Ich méchte zeigen, wie mittels affeketheoretischer
Ansitze widerstindiges Handlungspotential aus einer Foucault'schen Logik
erklirt werden kann, und damit auch der langliufigen Kritik entgegentreten,
dass die Omniprisenz der Macht in Foucaults Denken die Konzeption und
Analyse von Widerstand verunmaogliche (etwa: Ott/Wrana 2010). Denn gerade
eine Perspektive auf Macht und Widerstand (in Organisationen des Arbeitens),
die die affektiven Dimensionen von Herrschafts- und Machtverhiltnissen
starkmacht, sehe ich als vielversprechenden Einsatzpunkt fir meine Unter-
suchung von widerstindigen Praktiken der 6ffentlichen Dienstleister_innen.
Affekttheorien, die aus der queer-feministischen Forschung (etwa: Ahmed 2004;
Weeks 2007) oder aus der neomarxistischen Stromung des Postoperaismus
(etwa: Hardt/Negri 2002) stammen, bilden hierfiir die zentralen theoretischen
Ankniipfungspunkte. Denn ich méchte in meiner Untersuchung zeigen, dass
Affekte nicht nur als wichtige Dimension offentlicher Politiken staatliches
Regieren mitbestimmen, sondern gerade in ihnen auch das Potential liegt, neu-
artige Verbindungen und Solidarititen zwischen den Menschen herzustellen.
Diese Perspektive erlaubt es mir also, das ermdchtigende Potential von Affekten
und affektiven Arbeitszusammenhingen hervorzuheben.

Beitrag zur empirischen Subjektivierungsforschung: Aus diesen theoretischen
Erweiterungen ziehe ich methodische Konsequenzen und entwickle ein Analy-
semodell auf drei Ebenen: Ich untersuche das Verhiltnis zwischen den rechtli-
chen und politischen Diskursen, den institutionenspezifischen Logiken sowie
den subjektiven Deutungen. Konkret heifdt das, dass ich sowohl die subjekti-
vierenden kulturellen Ordnungen und vergeschlechtlichten Strukturen 6ffent-
licher Dienstleistungserbringung im Feld der aktivierenden Arbeitsmarkt- und
Beschiftigungspolitik als auch die Vermittlungsinstanz der Subjektpositionen
in Form des RAV analysiere. Hierbei rekonstruiere ich insbesondere die kon-
krete Aneignung oder Ablehnung dieser Subjektpositionen durch die Personal-
berater_innen. Auf allen Ebenen, so werde ich im Theorieteil herleiten, liegen
die Dimensionen »Affekt« und »Geschlecht« quer zu den Machtverhiltnissen.
Ich werde daher die Dimensionen Affekt und Geschlecht in dieser »empirischen
Subjektivierungsforschung« (vgl. z.B. Bosanci¢ 2014, 2016, 2018; Bosanci¢/Pfahl/
Traue 2019; Pfahl/Traue 2013) systematisch mitberiicksichtigen. In meiner eth-
nographischen Studie leiste ich nicht nur einen Beitrag zur Weiterfithrung der
theoretischen Uberlegungen zu Affekt, Subjektivitit und Widerstand in Institu-
tionen moderner Staatlichkeit, sondern iibersetze diese theoretischen Dimen-
sionen in ein komplexes methodisches Modell, welches ich an mein Untersu-
chungsbeispiel des kantonalen RAV herantrage.

17
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Ziel meines Beitrags ist es also, die gouvernementalititstheoretisch informierte
Forschung zu neoliberalen Transformationsprozessen im Kontext der street-level
bureaucracy weiterzufithren, diese um die Dimensionen der Affektivitit und des
Geschlechts als Struktur- und Subjektkategorie zu erweitern, um so das gegen-
seitige Konstitutionsverhiltnis von Staatlichkeit (Gouvernementalitit), NPM (als
Transformationstendenz der gouvernementalen Staatlichkeit) und den einzelnen
Subjekten (hier den Verwaltungsangestellten) freizulegen. Wie ich die Zusammen-
hinge zwischen (Staats-)Macht, affektiver Arbeit und Geschlecht begreife und wie
ich dabei das Verhiltnis zwischen Macht und Widerstand konzeptualisiere, werde
ich nun mit Blick auf die theoretische Rahmung meiner Untersuchung ausfithren.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6. Forschungstheoretischer Hintergrund:
Macht, Affekt und Widerstand

Man kann die Genealogie des modernen
Staates und seiner verschiedenen Appa-
rate im Ausgang von einer Geschichte der
gouvernementalen Vernunft schreiben.
Gesellschaft, Okonomie, Bevélkerung,
Sicherheit, Freiheit: Das sind die Bestand-
teile der neuen Gouvernementalitat,
deren Formen in ihren zeitgendssischen
Modifikationen wir noch heute kennen.
(Foucault 2004a: 508)

Wie aus den vorausgegangenen Kapiteln deutlich geworden ist, umfasst die Trans-
formation der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik unter der Maxime des »aktivie-
renden Staates« weit mehr als nur makrostrukturelle Verinderungen; sie muss
als Ausdruck einer neuen politischen Rationalitit im Sinne einer »Programmatik
und Techniken gesellschaftlicher >Regierung« (Lessenich 2013: 77) beschrieben
und begriffen werden, die auch die Gefiihlsverhiltnisse nicht unberithrt lisst.
Auf den folgenden Seiten mochte ich nun eine gouvernementalititstheoretisch
inspirierte Forschungsstrategie prasentieren, die sich fir eine macht- und affekt-
theoretische Untersuchung des gegenwirtigen Gestaltwandels des Sozialstaates
und seiner Wirkung(en) auf die Arbeits- und Geschlechterverhiltnisse anbietet.
Entdeckt wurde das Potential des Konzepts der Gouvernementalitit fir die Analyse
gesellschaftlicher Krisen- und Umbruchsituationen vergleichsweise frith, und die
Gouvernementalititsanalytik findet mittlerweile in zahlreichen Wissenschafts-
disziplinen, von der Politischen Theorie tiber die Geschichtswissenschaft bis hin
zur Organisationssoziologie, zunehmenden Anklang. Aber auch praktische Dis-
ziplinen wie die Sozialarbeit oder die Raumplanung haben sich theoretisch von
der Foucault'schen »Werkzeugkiste« (Foucault 1978: 216) inspirieren lassen. Daher
tiberrascht es kaum, dass sich ganze Forschungsrichtungen, wie etwa die anglo-
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amerikanischen Governmentality Studies" (z.B. Dean 2010; Rose/Miller 1992; O'Malley/
Weir/Shearing 1997; Burchell/Gordon/Miller 1991), aus dem Foucault’schen Denken
entwickelten und sich um eine produktive Weiterfithrung und Operationalisierung
seiner Begrifflichkeiten bemithen.

Was die deutschsprachige Rezeption betrifft, so war diese lange Zeit von phi-
losophisch-theoretischen Debatten dominiert. Doch hielten die Foucault'schen
Theoreme einer Analytik der Gegenwart seit den 1990er-Jahren auch verstirke
Einzug in sozialwissenschaftliche Forschungen.” Inhaltlich decken diese ein weites
Spektrum ab: von der Medienanalyse (Stauff 2005) iber pidagogische Studien
(Kessl 2005, Maurer/Weber 2006, Dzierzbicka 2006) und kriminologische Unter-
suchungen (Krasmann 2003) bis hin zu politikwissenschaftlichen Forschungen,
die nicht zuletzt die Staatstheorie (Biebricher 2012, 2008; Saar 2007) und deren
kritisch-feministischen Forschungszweig (Bargetz/Ludwig/Sauer 2015; Sauer 2015;
Kerner/Saar 2015; Vasilache 2014) mafigeblich geprigt haben. Diese Analysen, so
erliuterte der deutsche Politologe und bekannte Foucault-Forscher Thomas Lemke
(2007), beschiftigen sich weniger mit den normativen Impulsen, sondern sind
vielmehr um eine »produktive Aufnahme und empirische Konkretisierung« (ebd.:
12) der Arbeiten Foucaults bemiiht - ein Anliegen, welches auch ich in meiner
empirischen Arbeit umzusetzen versuche.

Die Uberlegungen, die Foucault etwa in den Gouvernementalititsvorlesungen
1978 und 1979 am Collége de France angestellt hat, offerieren fiir meine Untersu-
chung ein interessantes Theorierepertoire. Wie ich im Folgenden ausfiihrlich dar-
legen werde, fithrte Foucault damals ein neues Verstindnis von Machtausiibung als
Regieren ein, das beim alltdglichen Handeln und dessen impliziter Normierung und
Lenkung ansetzt (Foucault 2005b: 286). Regieren begreift Foucault als neue Technik

1 Fur die deutschsprachige Rezeption sind die wichtigen Anthologien von Brockling, Lemke
und Krasmann (2000), Pieper und Gutiérrez Rodriguez (2003) sowie das Sonderheft der Zeit-
schrift »Peripherie« 2003; fiir den angelsachsischen Raum die Anthologien von Barry, Os-
borne und Rose (1996), Burchell, Gordon und Miller (1991), Dean und Hindness (1998) so-
wie einige Aufsitze in der Zeitschrift »Economy and Society« hervorzuheben. Einen Uber-
blick iiber die Governmentality Studies bieten zum Beispiel Wolfgang Pircherund Ramon
Reichert (2004) oder auch der Beitrag von Lars Gertenbach (2012). Es muss allerdings ange-
merkt werden, dass insbesondere die Gouvernementalitatsstudien (GS) zur stetig wachsen-
den Unscharfe des Konzepts der Gouvernementalitit beigetragen haben. Dies ist vornehm-
lich der damaligen Materiallage geschuldet, da lange Zeit grofie Teile von Foucaults Vorle-
sungen am Collége de France unveroffentlicht blieben oder nur als Tonaufnahme auf Fran-
z6sisch erhdltlich waren. Umso interessanter wurden die erscheinenden Buchversionen und
deren Ubersetzungen fiir spitere Arbeiten; sie sind zentral fiir die theoretische Weiterent-
wicklung auf Basis einer einheitlichen Quellenlage.

2 Zur deutschsprachigen Rezeption empfiehlt sich das Buch von Clemens Kammler und Rolf
Parr, 2006.
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der Macht, die »im Grunde viel mehr ist als die Souverinitit, viel mehr als die Herr-
schaft, viel mehr als das imperium, das heifdt das moderne politische Problem« (Fou-
cault 2004a: 116; Herv. i. O.). Mit Foucault gesprochen, lisst sich die Tatigkeit des
Regierens der Menschen folglich auch jenseits des Einflussbereichs staatlicher Au-
toritit lokalisieren. Um Menschen auch aus der Distanz fithren zu kénnen, werden
(buirokratische) Institutionen zwischen Staat und Bevélkerung geschaltet, die das
Verhalten der Individuen entsprechend der jeweils giiltigen Norm zu beeinflussen
suchen. Regieren ist Foucault zufolge »eine Form der Machtausiibung, die dariiber
wirkt, dass Subjekte in ihrem Verhalten zu sich und ihrer Umwelt auf bestimmte
Weise gefiihrt werden« (Ludwig 2015: 166).

Mit dieser Sicht auf Regieren und auf (nicht nur, aber auch staatliche) Macht
betont Foucault, dass Subjektkonstitution als Wechselspiel zwischen Selbst- und
Fremdfithrung zu fassen ist und in ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesell-
schaft »passiert« (Lemke 2007: 37). Die staatliche Arbeits(losigkeits)verwaltung ist
einer dieser Bereiche, in welchem gouvernementale Machtstrategien die Individu-
en zur Selbstfithrung zu sregieren< und somit ihre Selbstformungsprozesse zu be-
stimmen suchen. Diese Prozesse darf man sich jedoch nicht als reine Produktions-
bzw. Unterwerfungsszenarien vorstellen: Es gibt auch Moglichkeiten der subversi-
ven Aneignung und der Umformung. Genau im Spielraum, den diese Moglichkeiten
Offnen, also im Zwischenbereich von Fremd- und Selbstkonstitution liegt der Fokus
meiner Analyse.

Bevor ich mich jedoch dem empirischen Teil zuwende, méchte ich auf den fol-
genden Seiten das konzeptuelle Geriist meiner Untersuchung erarbeiten und den
Versuch unternehmen, die Foucault'sche Gouvernementalititsanalytik affekttheo-
retisch zu erweitern und einer kritisch-feministischen Lesart zu unterziehen. Da-
mit mochte ich die theoretischen Grundsteine fiir die Analyse von vergeschlechtlich-
ten und affektiven Regierungs- und Subjektivierungsweisen 6ffentlicher Dienstleis-
tungsarbeit legen, um im weiteren Verlauf der Frage nachzugehen, wie Affekte eine
>produktive« Funktion sowohl fiir die Aufrechterhaltung als auch fir die Verschie-
bung von Herrschaftsverhiltnissen im Kontext gegenwirtiger (wohlfahrts-)staatli-
cher Transformationsprozesse annehmen kénnen.

6.1 Analytik der Gouvernementalitat - von der Frage nach der Macht
zur Geschichte des Selbst

Die Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalitit Ende der 1970er-Jah-
re markieren zeitlich wohl die markanteste werkgeschichtliche Erweiterung in
Foucaults Denken. Sein primires Ziel in den Gouvernementalititsvorlesungen
ist die Erarbeitung eines analytischen Instrumentariums zur Bestimmung des
Bedingungsgefiiges, das den modernen (westlichen) Staat und dessen Bevolkerung
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am Ubergang vom 16. zum 17. Jahrhundert hervorbringt (Bargetz/Ludwig/Sauer
2015: 7-8). Foucault kreiert fiir die Konzeptualisierung des Zusammenspiels von
Machttechniken (dem Wie der Machtausitbung) und politischen Rationalititen
(der inhidrenten Logik einer bestimmten Form der Machtausiibung) den Begriff
der »Gouvernementalitit« (Foucault 2004: 162) — eine Begriffsschopfung abgeleitet
vom Adjektiv »gouvernemental«, was iibersetzt so viel heiflt wie »die Regierung
betreffend«.?

Gouvernementalitit bezeichnet bei Foucault zweierlei: Einerseits beschreibt
Foucault mit diesem Begriff die (Entstehungs-)Geschichte der je historisch un-
terschiedlichen Regierungsrationalititen und der ihnen entsprechenden Formen
(staatlicher) Machtausiibung seit dem 15. Jahrhundert, aber vor allem auch die
»konkrete Rationalitit¢, die den modernen Staat kennzeichnet:

»Mit dem Begriff der Gouvernementalitit beschreibt Foucault nicht eine zeitlose
Rationalitdt, sondern die jeweils historisch konkrete >Rationalitdt¢, die Regieren
ermoglicht. Durch sie wird ein Raum eré6ffnet, innerhalb dessen Probleme des Re-
gierens liberhaupt als solche auftauchen und bestimmte Losungen dafir denkbar
werden. Durch die Gouvernementalitat wird eine spezifische Form der Machtaus-
tibungrationalisiert«.« (Ludwig 2011: 104)

Wie Lemke (2000:32) hervorhebt, kommt die Analyse von Machttechnologien »nicht
ohne die Analyse der sie anleitenden politischen Rationalititen« aus. >Regierenc« be-
greift Foucault also in einem Sinne, der iiber die exklusiv auf den Staat bezogene
politische Bedeutung des Begriffs hinausgeht. Dabei klammert Foucault den Staat
als wesentliche Quelle modernen Regierens aber keinesfalls aus; er méchte vielmehr
»das Problem des Staats im Ausgang der Praktiken der Gouvernementalitit [...] er-
forschen« (Foucault 2004b: 115). Der Staat ist bei Foucault »keine von der >Gesell-
schaft«[...] klar unterschiedene Instanz«, keine abgeschlossene Einheit, sondern ei-
ne »Kristallisation von Krifteverhiltnissen« (Saar 2007: 33).

Mit dem Begriff des Regierens, und das wird uns auf den folgenden Seiten be-
schiftigen, vollzieht Foucault eine entscheidende und folgenschwere machttheore-
tische Wendung. Diese macht es ihm méglich, nun auch Gegenstinde wie etwa die
Bevolkerung oder den Staat in seine Analytik der Macht einzuschliefien, und erlaubt
ihm zudem, seine bisherigen Ausfithrungen zur Konstitution des modernen west-
lichen Subjekts anzupassen und Formen politischer Regierung in direkte Verbin-

3 Michel Senellart (2004: 482) weist darauf hin, dass in vielen Foucault-Rezeptionen der Be-
griff der »Gouvernementalitat«irrtimlicherweise von »gouverner« (regieren) und »mentali-
té« (Denkweise) abgeleitet wurde. Eine solche Ubersetzung, so Senellart weiter, widerspricht
nicht nur der etymologischen Basis des Terminus, sondern iiberfithrt den Begriff zudem in
eingeschriankte Bahnen, die der Allgemeinheit und der Reichweite des Konzepts in keiner
Weise gerecht werden (ebd.: 564).
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dung mit den »Praktiken des Selbst« (Foucault 2005e: 889) zu bringen. Sein Unter-
suchungsinteresse besteht nun also darin, die »Geschichte der Verfahren [...], durch
die in unserer Kultur Menschen zu Subjekten gemacht werden« (Foucault 1994b:
243), nachzuzeichnen, denn nur durch diese historische Analyse der Mechanismen
der Macht wird eine Analyse der »Geschichte der Gegenwart« (Foucault 1994a: 43)
moglich. Zu dieser Geschichte der Gegenwart gehort fiir Foucault die Untersuchung
der »Institutionalisierung staatlich-rechtlicher Formen in ihrer Beziehung zu his-
torischen Subjektivierungsmodi« (Lemke 2007: 35). Gelegentlich spricht Foucault
auch von Regierungskiinsten oder nennt diese moderne Form des Regierens »Kunst
des Regierens« (Foucault 2004b:13). In seinen Analysen der Regierungskunst geht es
Foucault um »die reflektierte Weise, wie man am besten regiert, und zugleich auch
das Nachdenken iiber die bestmdgliche Regierungsweise« (ebd.: 14); er richtet seine
Aufmerksambkeit auf »das Selbstbewuf3tsein des Regierens« (ebd.).

Diese Regierungskunst erzeugt Machtwirkungen weniger durch Zwang und Re-
pression als mittels einer Vielzahl von Institutionen, Verfahren und Strategien, die
auf das Selbstverhiltnis von Subjekten einwirken. Foucault dazu:

»Die Bevolkerung tritt als Subjekt von Bediirfnissen und Bestrebungen, aber auch
als Objekt in den Handen der Regierung hervor; der Regierung gegeniiber weif
sie, was sie will, zugleich aber weifd sie nicht, was man sie machen lasst. Das In-
teresse als Bewusstsein jedes einzelnen der Individuen, aus denen sich die Be-
volkerung zusammensetzt, und das Interesse als Interesse der Bevélkerung unab-
hiangig von den individuellen Interessen und Bestrebungen derer, aus denen sie
sich zusammensetzt, werden die Zielscheibe und das fundamentale Instrument
der Regierung der Bevélkerung sein. Die Geburt einer Kunst oder zumindest die
Geburt absolut neuartiger Taktiken und Techniken.« (Foucault 2000: 61)

In diesem Sinne bezeichnet Gouvernementalitit fiir Foucault den Zusammenhang
von individueller Selbsttechnik und duflerer Herrschaft, und er beschreibt diese Re-
gierungsform als

»die Gesamtheit, gebildet aus Institutionen, den Verfahren, Analyse und Refle-
xionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spe-
zifische und doch komplexe Form der Macht auszuiiben, die als Hauptzielschei-
be die Bevdlkerung, als Hauptwissen die politische Okonomie und als wesentli-
ches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat. Zweitens verstehe ich
unter >Gouvernementalitit« die Tendenz oder die Kriftelinien, die im gesamten
Abendland unabldssig von der Zeit zur Voranstellung dieses Machttypus, den man
als>Regierenc<bezeichnen kann, gegeniiberallen anderen—Souveranitat, Disziplin
— gefiihrt und die Entwicklung einer ganzen Reihe spezifischer Regierungsappa-
rate einerseits und einer ganzen Reihe an Wissensformen andererseits zur Folge
gehabt hat.« (Ebd.: 64—65)
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Doch geht es Foucault weniger darum, die Ausweitung der Bereiche des Regierens
zu untersuchen, sondern er interessiert sich vielmehr fiir die spezifischen Rationa-
lititen der Regierung und sucht diese zu entziffern. Diese Regierungsrationaliti-
ten ermoglichen es, eine Vielzahl unterschiedlicher Gegenstandsbereiche zu ordnen
und diese Ordnung an bestimmten Zwecken auszurichten. Regieren zielt daher auf
»das richtige Verfugen tiber die Dinge, derer man sich annimmt, um sie dem ange-
messenen Zweck zuzufithren« (ebd.: 50). Sie ist »die Kunst, die Macht in der Form
und nach dem Vorbild der Okonomie auszuiiben« (ebd.: 49).

Fir Foucault bedeutet »Regierung«, dies macht Lemke (2000: 32) nochmals
deutlich, »eine Form der >Problematisierung:, das heif3t sie definiert einen poli-
tisch-epistemologischen Raum, innerhalb dessen historische Probleme auftauchen
(kénnen)«. Zentraler Punkt ist, dass Regieren fiir Foucault einen Sammelbegriff
vielfiltiger Technologien der Macht darstellt, welche nun neben den Strafmaf3-
nahmen auch Disziplinierungsmafinahmen umfassen. Die Macht des Souverins
in Form von Gesetzen und Verboten wird folglich mehr und mehr durch subtile
Machttechniken abgelost: »Die traditionelle Macht ist diejenige, die sich sehen
la3t, die sich zeigt [...] und die Quelle ihrer Kraft gerade in der Bewegung ihrer
Auflerung findet«, so Foucault (1994a: 241). »Ganz anders die Disziplinarmacht:
sie setzt sich durch, indem sie sich unsichtbar macht, wihrend sie den von ihr
Unterworfenen die Sichtbarkeit aufzwingt« (ebd.). Foucault (1994a: 250) erliutert
im Zusammenhang mit der Disziplinarmacht, dass

»[man] aufhéren (muss), die Wirkungen der Macht immer negativ zu beschrei-
ben, als ob sie nursausschlieRen, sunterdriickens, >verdrangens, >zensieren, >abs-
trahieren<,>maskierenc,>verschleiern<wiirde. In Wirklichkeitist die Macht produk-
tiv; und sie produziert Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahr-
heitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produk-
tion.«

Die Macht ist in diesem Sinne produktiv. »Das heif3t, diese Macht konstruiert durch
ihr Wirken ihre Individuen als Komplizen ihrer Strategie — dies ist effizienter als
sfertige« Individuen duflerlich in ihren Kriften zu beschneiden und zu unterdrii-
cken« (Mithlhoff 2018: 265; Herv. i. O.).

Zu Beginn der Gouvernementalititsvorlesungen 1978 nimmt Foucault eine ent-
scheidende Modifikation vor. Ab diesem Zeitpunkt schligt er vor, statt wie bisher
zwei nun drei Formen der Machtausiibung zu unterscheiden: Gesetz, Disziplin und
Sicherheit (Foucault 2004a: 22—23.). Er differenziert nun also nicht mehr nur zwi-
schen dem Gesetz, welches ausgehend von einer Norm das Erlaubte vom Verbotenen
trennt, und der disziplinierenden Normierung, welche die >Normalen<von den >Ab-
normalen< und die >Tauglichen< von den >Untauglichen« trennt (ebd.: 88-90). Fou-
cault erganzt vielmehr diese beiden Machtformen durch die regulierende Normali-
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sierung im Rahmen des »Sicherheitsdispositivs«. Zentral ist dabei Foucaults Argu-
ment, dass im modernen Staat Macht nicht mehr allein direkt in Form von Gesetzen
und Verboten oder durch die Uberwachung der Normenbefolgung ausgeiibt wird,
sondern versucht wird, iiber vielfiltige Faktoren das Verhalten der Bevolkerung zu
beeinflussen:

»Anders gesagt, das Gesetz verbietet, die Disziplin schreibt vor, und die Sicher-
heit hat — ohne zu untersagen und ohne vorzuschreiben, wobei sie sich eventuell
einiger Instrumente in Richtung Verbot und Vorschrift bedient — die wesentliche
Funktion, auf eine Realitdt zu antworten, so daf diese Antwort jene Realitdt auf-
hebt, auf die sie antwortet — sie aufhebt oder einschrankt oder bremst oder re-
gelt.« (Foucault 2004a: 76)

Das Sicherheitsdispositiv umfasst somit Techniken, die auf das Verhalten der Men-
schen in einer Weise Einfluss nehmen, dass sich dieses Verhalten im Rahmen eines
Mittelwerts bewegt, der sozial und auch 6konomisch angemessen ist. Das Sicher-
heitsdispositiv richtet sich anders als noch die Disziplin nicht mehr auf den Kérper,
sondern auf die Bevolkerung, die im 18. Jahrhundert und somit seit dem Aufkom-
men der liberalen Gouvernementalitit als »neue politische Figur« (ebd.: 103) auf-
tritt. Die Bevolkerung, oder die Frage nach ihrer Regierung, tritt besonders deut-
lich in bestimmten politischen Strategien zutage, die ab dem 18. Jahrhundert ver-
stirkt Fragen »der Wohnverhiltnisse, der stidtischen Lebensbedingungen, der 6f-
fentlichen Hygiene oder der Verinderungen des Verhiltnisses zwischen Geburten-
rate und Sterblichkeit« (Foucault 2005f: 236) ins Zentrum der Aufmerksambkeit rii-
cken. Am Beispiel der Mortalititstabellen zeigt Foucault etwa, dass solche Quanti-
fizierungen nur in Zeiten grofRer Sterblichkeit durchgefiihrt worden sind. »Anders
gesagt, die Frage der Bevolkerung wurde iberhaupt nicht in ihrer Positivitit und
Allgemeinheitaufgenommen. Nur in Hinblick auf eine dramatische Mortalitit woll-
te man erfahren, was die Bevolkerung ist und wie man wieder bevolkern kann« (ebd.:
104).

Der in den Vorlesungen Ende der 1970er-Jahre mitgeprigte Gouvernementali-
tatsbegriff steht alsoin direkter Verbindung mit der Erweiterung der Foucault’'schen
Machtanalytik, deren Ausgangspunkt die Infragestellung und somit die Problema-
tisierung alter Machtmodi bildet (Foucault 2014: 115). Gouvernementalitit ist dem-
nach nicht nur eine neuartige Theoretisierung des Staates, der Gesellschaft und der
Okonomie, sondern mit Gouvernementalitit wird zugleich eine neue Epoche von
Staatlichkeit bezeichnet, welche ihren Anfang mit der Herausbildung des modern-
liberalen Staates seit dem 18. Jahrhundert nahm.

Als eine Konsequenz dieser einfiihrenden Darstellung des Foucault'schen
Machtverstindnisses und seiner Konzeption von modernem Regieren wird bereits
an dieser Stelle deutlich, dass unter diesen theoretischen Voraussetzungen »keine
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Macht, welche es auch sei, mit vollem Recht akzeptierbar und absolut definitiv
unvermeidlich ist« (Foucault 2014: 115). Foucault wendet sich gegen die Vorstellung
einer iiber die Zeit gleichbleibenden Macht und versucht deutlich zu machen, dass
jede Epoche von ihrem eigenen Machttypus und den damit verbundenen Regie-
rungstechniken bestimmt wird. Macht avanciert also zu einem »strukturierenden
Element des Sozialen« (Saar 2007: 31), womit jede institutionelle Ordnung zum tem-
poriren und daher verginglichen Produkt eines dynamischen Machtgeschehens
wird (ebd.). Auf diese Weise prizisiert Foucault seine frithere Machtanalyse und
erginzt sie um eine Perspektive, die den Blick auf grofiere Machtzusammenhinge
lenkt und zugleich »das Subjekt« als im Zentrum der Analyse stehend begreift
(Foucault 1994b: 243).

Im Folgenden werde ich diese wichtige machttheoretische Wendung, die es
Foucault erlaubt, neue Gegenstinde wie den Staat, die Bevolkerung und die zu re-
gierenden Korper in seine Analytik der Macht zu integrieren, in den Dimensionen
»Macht/Wissen«; »Staat/Regierenc; »Subjekt/Subjektivierung« nachzeichnen. Um
den theoretischen Gehalt seiner Ausfithrungen zur Gouvernementalitit deutlich zu
machen, werde ich versuchen, aufzuzeigen, dass sich eine an Foucault angelehnte
machtanalytische Perspektive in besonderer Weise fiir die geschlechtssensible
Analyse wettbewerbsorientierter Staatlichkeit und aktueller wohlfahrtsstaatlicher
Transformationsprozesse, der ihnen zugrundeliegenden Affektivitit und der affek-
tiven und vergeschlechtlichten Subjektivierungsweisen von Arbeitsverhiltnissen
im offentlichen Dienst eignet.

6.1.1 »Dem Kdnig den Kopf abschlagen!« Von der negativen
zur produktiven Macht

Den Grundstein fiir seine Analyse der historischen Formationen der Machtlegt Fou-
cault mit dem Beispiel der im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehenden psychia-
trischen Wissensformen. Bereits in seinen Vorlesungen zur Psychiatrie und spiter
vor allem in systematischer Manier in Uberwachen und Strafen (1994a) war Foucault
um die Differenzierung zwischen der neuartigen, spezifisch modernen >Diszipli-
narmachtcund der>souverinen Macht<bemiiht. Zunehmend begann er sich vom ju-
ridisch-repressiven Machtbegriff zu distanzieren und sein analytisches Instrumen-
tarium um einen neuen sstrategisch-produktiven« Machtbegriff zu erweitern. Eine
Passage in Der Wille zum Wissen (1987a) macht sein sich in dieser Periode wandelndes
Verstindnis von Macht deutlich:

»Unter Macht, scheint mir, ist zunachst zu verstehen: die Vielfiltigkeit von Kraft-
verhiltnissen, die ein Gebiet bevélkern und organisieren; das Spiel, das in unauf-
horlichen Kimpfen und Auseinandersetzungen diese Kraftverhiltnisse verwan-
delt, verstarkt, verkehrt; die Stiitzen, die diese Kraftverhiltnisse aneinander fin-
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den, indem sie sich zu Systemen verketten —oder die Verschiebungen und Wider-
spriiche, die sie gegeneinander isolieren; und schliefdlich die Strategien, in denen
sie zur Wirkung gelangen und deren grofie Linien und institutionelle Kristallisie-
rungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaft-
lichen Hegemonien verkérpern. [..] Nicht weil sie alles umfafst, sondern weil sie
von Uberall kommt, ist die Macht iiberall. [..] die Macht ist nicht eine Institution,
ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Machtigkeit einiger Mdchtiger. Die Macht ist
der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft
gibt.« (Foucault 1987a: 113—-114)

Foucault kritisiert wiederholt die Vorstellung einer souverinen Macht, verkdrpert
im Bild des Leviathan, und merkt an, dass Macht und ihre Wirkweisen nur unvoll-
stindig erfasst werden konnen, solange »der Kopf des Konigs noch [..] nicht ge-
rollt ist« (ebd.: 90), solange also Macht noch primir als einschrinkend und unter-
driickend konzipiert wird. Ihn interessiert weniger die Frage nach einer zentralen
Machtinstanz; vielmehr versucht er herauszuarbeiten, »wie sich ausgehend von der
Vielfalt der Kérper, der Krifte, der Energien, der Substanzen, der Begierden und der
Gedanken fortschreitend, real und materiell die Subjekte konstituiert haben; es gilt,
die materielle Instanz der Unterwerfung als Konstitution der Subjekte zu erfassen«
(Foucault 2003b: 237).

Es wird also deutlich, dass das Foucault’sche Machtkonzept verschiedenen
Wandlungen unterliegt. Dies wurde nicht selten als Inkonsistenz in seinem Schaf-
fen gewertet, und es wurde bemingelt, dass sein Denken sprunghaft, theoretisch
ruhelos und widerspriichlich sei (z.B. Honneth 1990; Reckwitz 2006; Sarasin 2005).
In der Bemithung, diese Verschiebungen und theoretischen Spriinge konzeptuell
fassen zu konnen, haben einige Foucault-Rezipient_innen sein (Euvre in un-
terschiedliche Werkphasen und Untersuchungsachsen unterteilt (vgl. Fink-Eitel
1997; Epple 2004: 417-427). Ich wende mich in meiner Untersuchung gegen diese
Interpretation und verstehe, wie beispielsweise auch Martin Saar, die Ausfiih-
rungen Foucaults zur Analytik der Gouvernementalitit nicht als radikalen Bruch
mit seinen ilteren Schriften, sondern als »Neujustierung und Ausweitung seines
Forschungsinteresses in dieser Werkperiode« (Saar 2007: 24). So sind denn auch
die Vorlesungen am Collége de France iiber die Geschichte der Gouvernementalitit
(Foucault 2004a/b) fir die Frage nach der leitenden analytischen Fragestellung des
Foucault’schen Denkens von besonderem Interesse.

6.1.2 Pastoralmacht: BuBe und Gewissenslenkung

Foucault wendet sich in seinen Gouvernementalititsvorlesungen Ende der 1970er-
Jahre gegen die Vorstellung einer traditionell juridischen und vom Souverinitits-
gedanken geprigten staatlichen Macht, wie sie noch in feudalen Gesellschaften auf
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das Volk gewirkt hat, und beschreibt in seinem Spitwerk die Genese des modernen
Staates als Verbindung von pastoralen und politischen Machttechniken. Die Pas-
toralmacht, welche Foucault als »Priludium« (2004a: 268) der Gouvernementalitit
identifiziert, entstammt den christlichen Institutionen und bezeichnet eine christ-
lich-religiése Konzeption der Beziehung zwischen dem Hirten und seiner Herde.
Diese Form der Machtausiibung richtet sich auf die Formierung der Seelen: »Die
Menschen regieren: das war sie an die Hand nehmen, sie zu ihrem Heil geleiten
— mithilfe einer detaillierten Fithrungstechnik, die eine Menge Wissen implizier-
te: Wissen iiber das Individuum, das man fithrte; Wissen iiber die Wahrheit, zu der
man fithrte« (Foucault 1992a: 50).

In seiner Vorlesung »Die Anormalen« (2007b) beschreibt Foucault den Aufstieg
der Pastoralmacht mit der Entstehung der >Gewissenslenkung« durch den Beichtva-
ter sehr eingingig. Das Gewissen verweist darauf, wie eine solche >Regierung« der
Seele iiberhaupt funktionieren kann. Foucault erliutert bereits in seinen fritheren
Vorlesungen, dass ab dem 16. Jahrhundert eine »Phase der Vertiefung der Christia-
nisierung« einsetzt (Foucault 2007b:230). In der Zeit von der Reformation bis zu den
Hexenverfolgungen bildet sich — wie eingangs erwihnt — die moderne Staatsform
heraus und gleichzeitig zieht sich der »christliche Rahmen [...] enger um die indi-
viduelle Existenz zusammenc (ebd.). Die Erfindung des Beichtstuhls ist dabei zen-
tral. Dieser gilt Foucault als ein »offener, anonymer, 6ffentlicher Ort im Innern der
Kirche, wo der Glaubige sich einfinden und im Innern einen Priester finden wird,
der ithn anzuhdren bereit ist, dem er unmittelbar zur Seite platziert wird, aber den-
noch durch einen kleinen Vorhang oder ein kleines Gitter von ihm getrennt« (ebd.:
238). Der Priester hat nun die Aufgabe, nach der Reue bzw. dem Willen zur Reue zu
suchen. Foucault bezeichnet dies als eine Art Priifung der >Buf’fertigkeit< (Foucault
2019: 131).

In der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts bildet sich zudem die »Seelenfiih-
rung und Gewissenslenkung« aus (Foucault 1987a: 87). Mit dem Gewissenslenker zu
sprechen, bedeutet, nicht nur die groflen Siinden zu erzihlen, sondern auch »die
kleinen Geistesnote, die Anfechtungen und schlechten Gewohnheiten, den Wider-
willen gegen das Gute, selbst die gewdhnlichsten Fehler« (Foucault 2007a: 243). Im
Gestindnis als pastoraler Form der Machtausitbung werden Fremd- und Selbstfiih-
rung also miteinander verschrankt, und der Gewissenslenker bringt die Menschen
dazu, sich selbst zu formen, um die Wahrheit ihres Selbst in die Ubereinstimmung
mit einer gesellschaftlichen Wahrheit zu bringen. Die pastoralen Praktiken der Ge-
wissenserforschung hatten zum Ziel, dass »derjenige, der sich erforschte, die Kon-
trolle iiber sich selbst iibernehmen und Herr seiner selbst werden konnte und dabei
exakt wusste, was er getan und wo er seine Leistungen verbessert hatte. Es war also
eine Bedingung der Selbstbeherrschung« (Foucault 2004a: 265).

Hier beschreibt Foucault sozusagen die Seite der Subjektivierung durch die Pas-
toralmacht und nicht nur die Technik als solche. Denn die Pastoralmacht, so Fou-
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cault, ist eine »Kunst des Fithrens, Lenkens, Leitens, Anleitens, des In-die-Hand-
Nehmens, des Menschen-Manipulierens, [...] eine Kunst, die diese Funktion hat,
sich der Menschen ihr ganzes Leben lang und bei jedem Schritt ihrer Existenz kol-
lektiv und individuell anzunehmen« (Foucault 2004a: 241). Die Ausiibung der Pas-
toralmacht ist laut Foucault somit nur dann maglich, wenn der >Menschenfiithrer«
die Seelen der Einzelnen erforscht und sie dazu veranlasst, ihre Geheimnisse zu
beichten, womit die Technik der Gewissenslenkung zum zentralen Instrument der
Pastoralmacht wird.

Die Pastoralmacht, so zeigt Foucault spiter im Zusammenhang mit der Ent-
stehung des modernen Staates, erfihrt in der biirgerlich-kapitalistischen Gesell-
schaft eine Sikularisierung und wirkt auflerhalb des christlichen Kontexts als »In-
dividualisierungs-Matrix oder [als] eine neue Form der Pastoralmacht« (Foucault
1994b: 249). Diese neue Form der Pastoralmacht ist wirkmichtig in verschiedenen
Institutionen wie derjenigen der Polizei oder des Verwaltungsapparats, aber auch
in Gestalt von Gesundheits-, Wohlfahrts- und Sicherheitssystemen, durch die Sub-
jekte hervorgebracht werden:

»Diese Form von Macht wird im unmittelbaren Alltagsleben spiirbar, welches das
Individuum in Kategorien einteilt, ihm seine Individualitit aufpragt, es an seine
Identitat fesselt, ihm ein Gesetz einer Wahrheit auferlegt, das es anerkennen muss
und das andere in ihm anerkennen miissen. Es ist eine Machtform, die aus Indivi-
duen Subjekte macht.« (Foucault 1994b: 246)

Durch die Sikularisierung der Pastoralmacht verlagerte sich der Einsatzpunkt des
Regierungshandelns also von der »Regierung der Seelen« zur »Regierung der Men-
schen« (ebd.: 116—-117). Somit fielen theologische Heilsvorstellungen oder die Figur
des Fiirsten als Legitimationsbasis fiir die Regierung weg und eine eigenstindige
politische Vernunft mit autonomer Rationalitit bildete sich als Grundlage des mo-
dernen und sikularen Regierens heraus. Diese ist historisch in der »Staatsraison«
zu verorten (Foucault 2005i: 1002).

Die Geschichte der modernen Staatlichkeit, so eine zentrale These Foucaults,
kann somit betrachtet werden als »Ergebnis einer komplexen Verbindung spoliti-
scher« und >pastoraler« Machttechniken« (Lemke/Krasmann/Brockling 2000: 11).
Daraus lasst sich folgern, dass die christliche Pastoralmacht die Basis fiir Macht-
techniken darstellt, auf denen sowohl der moderne Kapitalismus als auch der
moderne Staat und die biirgerlich-kapitalistische Gesellschaft aufbauen — Macht-
techniken, so werde ich noch darlegen, die auch geschlechtliche Dimensionen
umfassen und die entscheidend zur Reproduktion der patriarchalen Geschlech-
terverhiltnisse des liberalen Staates und der damit verbundenen kapitalistischen
Produktionsverhiltnisse beitragen.
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6.1.3 Historische Formationen der Macht:
Von der Souveranitats- zur Disziplinarmacht

Diese modernen Machttechniken zielen dementsprechend also nicht mehr auf die
Unterdriickung eines freien Willens, etwa in Form von Gesetzen und Zwingen, sie
wirken vielmehr auf die emotionalen und motivationalen Grundlagen des Handelns
der Menschen. Macht ist somit allgegenwirtig, und weil sie von »tiberall kommyt, ist
die Macht iiberall« (Foucault 1987a: 114).

Im Gegensatz zu Machtmodellen, wie sie etwa Thomas Hobbes oder auch Max
Weber entwickelt haben, fasst Foucault Macht nicht mehr in einem Verhiltnis von
Herrschenden und Beherrschten, sondern bestimmt sie vielmehr als distributives
und prozesshaftes Verhiltnis von Kriften, welches in Form von Regierungstechno-
logien die Gesellschaft bis in ihre Kapillaren durchzieht. Diese Regierungstechnolo-
gien zielen in vielfiltiger Weise auf die Lenkung und Kontrolle von Individuen und
Kollektiven und umfassen gleichermafien Formen der Selbstfithrung wie Techniken
der Fremdfithrung (Foucault 1987b: 255).

Die »Disziplin« beschreibt eine Technologie der Macht, die auf den Kérper
wirkt. Das Strafsystem, welches figurativ in den Gefingnissen zu finden ist, fun-
giert bei Foucault als Exempel dieser modernen Form der Macht, wie sie sich ab
dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat.

Foucault macht somit deutlich, dass sich mit dem Aufkommen birgerlich-ka-
pitalistischer Gesellschaften subtile Machtmechanismen formiert haben, die vor-
nehmlich auf den menschlichen Kérper und dessen disziplinire Zurichtung fokus-
sieren. Unter dem Begrifft der Disziplin fasst Foucault jene »Methoden, welche die
peinliche Kontrolle der Kérpertitigkeiten und die dauerhafte Unterwerfung ihrer
Krifte ermoglichen und sie gelehrig/niitzlich machen« (Foucault 1994a:175). Es han-
delt sich jedoch nicht um eine einfache Unterdriickung des Korpers, sondern viel-
mehr um ein Wechselspiel von produktiver und repressiver Macht. Mit dem Begriff
der Disziplinierung beschreibt Foucault einen »einzigen Mechanismusc, der den
»Korper um so gefiigiger macht, je niitzlicher er ist, und umgekehrt« (ebd.: 176);
denn »zu einer ausnutzbaren Kraft wird der Kérper nur, wenn er sowohl produk-
tiver wie unterworfener Korper ist« (ebd.: 37).

Die Disziplinarmacht vereint verschiedene institutionelle Praktiken, bildet eine
Art Netz von Praktiken, die disziplinierend und normierend auf den Menschen ein-
und in den gesamten »Gesellschaftskérper« (Foucault 1987a: 114) hineinwirken. Das
Neue an dieser Machtform ist, dass sie versucht, den Korper nicht »als eine unter-
schiedslose Einheit zu behandeln, sondern ihn im Detail zu bearbeiten; auf ihn ei-
nen fein abgestimmten Zwang auszuiiben; die Zugriffe auf der Ebene der Mechanik
ins Kleinste gehen zu lassen« (Foucault 1994a: 175). Es ist also eine Technologie des
Details: Die »Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, iiber den wir den Ge-
sellschaftskorper bis hin zum kleinsten Element [...] zu kontrollieren vermogen. Es
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handelt sich um Techniken der Individualisierung von Macht« (Foucault 2005f: 233).
Die Disziplinarmacht »fabriziert auf diese Weise unterworfene und geiibte Korper,
fiigsame und gelehrige Korper« (Foucault 1994a:177) und sie macht die Funktion des
Subjekts, ein diszipliniertes zu sein, direkt am Korper fest (ebd.).

Wie Foucault in Uberwachen und Strafen (1994a) ausgearbeitet hat, gibt es zur
Durchsetzung der Disziplinarmacht drei typische Mittel, nimlich die hierarchische
Uberwachung, die normierende Sanktion und die Priifung. Die Uberwachung
driickt sich unter anderem in architektonischen Formen und in der Struktur von
Funktionsgebduden aus. So schreibt Foucault, dass »der perfekte Disziplinarappa-
rat [...] derjenige [wire], der es einem einzigen Blick erméglichte, dauernd alles zu
sehen« (Foucault 1994a: 224). Damit verweist er auf Jeremy Benthams Panoptikum,
eine Konzeption des Gefingnisses, in der sich die einzelnen Zellen in einem aus-
geleuchteten Rund befinden, in dessen Mitte sich ein Turm befindet, von welchem
aus alle Insassen beobachtet werden kénnen. Diese Anordnung ermdglicht eine
gleichzeitige Uberwachung vieler Menschen durch einen einzigen Uberwacher.
Dabei wissen die Hiftlinge nie, wann sie tatsichlich beobachtet werden, da sie
nicht sehen, wo sich der Wirter genau aufhilt. Jedoch — und das ist das zentrale
Merkmal dieser Form von Macht — ist es jederzeit mdglich, dass der >Blick« des
Wirters auf sie fillt. Da der Wirter selbst nicht gesehen wird, ist der Machteffekt
dieser Anordnung selbst dann gegeben, wenn er gar nicht anwesend ist. Dies hat
zur Konsequenz, dass sich das Subjekt permanent selbst auf konformes Verhalten
hin ttberwacht.

Die Disziplinierung der Menschen wird somit durch die Moglichkeit der stin-
digen Uberwachung automatisiert, gleichsam in eine Art Selbstdisziplinierung um-
gewandelt (zur Gestalt des Panoptikums Foucault 1994a: 251-292). Diese dauerhafte
Selbstbeobachtung macht das Panoptikum zur 6konomisch optimalen Anordnung
der Macht im Raum.

Jedoch ist die architektonische Ausrichtung, die sich im Panoptikum manifes-
tiert, in anderen Kontexten nicht ausreichend fiir die Gewihrleistung einer liicken-
losen und kontinuierlichen Uberwachung. AufRerdem sollte sich die Uberwachung
positiv auf die Krifte und Leistungen der Individuen auswirken, diese also in ihrem
Tun nicht hemmen oder einschrinken — ein Aspekt, welcher vor allem in der Fabrik
zentralen Stellenwert hat. Dies, so beschreibt es Foucault, wurde durch die Aufglie-
derung der Uberwachung méglich, die die zweite Dimension der Uberwachung bil-
det. Dafiir ist Personal einzusetzen, welches von den Arbeiter_innen zu unterschei-
denistund Angestellte, Aufseher_innen, Kontrolleure_innen und Vorarbeiter_innen
umfasst. Diese sollen »die Arbeiter itberwachen, alle Arbeiten besichtigen, den Aus-
schufd von allen Vorkommnissen unterrichten« (Cournol 1790, zit.n. Foucault 1994a:
226) und darauf achten, »dafd nicht ein einziger Sou unniitz ausgegeben werde, da®
nicht ein Augenblick des Tages verloren gehe« (Foucault 1994a: 226).
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Als weiteres Mittel der Disziplinarmacht fithrt Foucault die normierende Sank-
tion an, die das vom Rechtssystem unberiicksichtigte Verhalten zu regulieren sucht.
»Im Herzen aller Disziplinarsysteme arbeitet ein kleiner Strafmechanismus, der
mit seinen eigenen Gesetzen, Delikten, Sanktionsformen und Gerichtsinstanzen so
etwas wie ein Justizprivileg genief3t« (Foucault 1994a: 230). Verhalten wird somit an
einer bestimmten Norm ausgerichtet, und nicht-normkonformes Verhalten wird
zu korrigieren bzw. zu bessern versucht. Doch gibt es nebst der Strafe noch weitere
Elemente im System der Besserung; beispielsweise kann und soll mit Belohnungen
und Ansporn wie auch mit einer hierarchischen Anordnung von Personen nach
Ringen, zu welchen man aufsteigen oder auch absteigen kann, gearbeitet werden
(ebd.: 232-234). Die vorab definierte Norm fungiert dabei als Richtwert, nach
Mafigabe dessen die Individuen miteinander verglichen, voneinander differen-
ziert, hierarchisiert, homogenisiert oder ausgeschlossen werden (ebd.: 236). Die
Disziplinarmacht wirkt in Form der normierenden Sanktionen demnach »normend,
normierend, normalisierend« (ebd., Herv. i. 0.), hat den Korper der Subjekte zur
Zielscheibe, doch wirkt sie bis in ihre Seelen hinein (Foucault 2005b: 286fF.).

Die Priifung, das dritte Element der Disziplinarmacht, ist eine Art Kombination
aus Uberwachung und Sanktion, denn sie setzt eine Uberwachung ein, die zugleich
klassifiziert und zuordnet als auch gegebenenfalls bestraft. Somit wird es iiber das
Mittel der Priifung moéglich, Individuen voneinander zu differenzieren und als indi-
vidualisierte Subjekte zu konstruieren. Dabei arbeitet die Priifung im Verborgenen;
»[i]m Scheinwerferlicht«, wie Foucault schreibt, stehen hingegen die unterworfenen
Subjekte. Denn deren Leistungen und Taten werden verglichen und dokumentiert,
in Unterlagen und Akten gespeichert sowie kategorisiert, so dass sie der permanen-
ten Moglichkeit des Gesehenwerdens ausgesetzt sind (ebd.: 244-248). Die_der Ein-
zelne wird dadurch zum Fall: »Der Fall ist das Individuum, wie man es beschreiben,
abschitzen, messen, mit anderen vergleichen kann — und zwar in seiner Individua-
litat selbst; der Fall ist aber auch das Individuum, das man zu dressieren oder zu kor-
rigieren, zu klassifizieren, zu normalisieren, auszuschliefen hat usw.« (Ebd.: 246)

Es ldsst sich also festhalten, dass raumliche und zeitliche Anordnungen, die
Kontrollmechanismen sowie die Uberwachung von Bewegungen bzw. Titigkei-
ten, die Zuweisung zu Positionen und Einteilung in Abschnitte, die Strafe bei
Abweichungen und die Belohnung bei Folgsamkeit diskursive und nicht-diskursive
Praktiken darstellen, durch welche Individuen diszipliniert und wesentlich geprigt
werden.

In seinen Studien macht Foucault deutlich, dass dieser umfassende Kontroll-,
Disziplinierungs- und Selbstdisziplinierungsmechanismus nicht auf das Gefingnis
beschrinkt bleibt, sondern sich zunehmend tiber die gesamte Gesellschaft ausbrei-
tet und auch in anderen Institutionen wie etwa in Schulen, Kasernen oder Fabriken
zum Einsatz kommt:
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»Eine umfassende Verallgemeinerung der Disziplinen, die in Benthams Macht-
physik zu Protokoll gegeben wird, hatsich im Laufe des klassischen Zeitalters voll-
zogen. Die Disziplinarinstitutionen haben sich vervielfaltigt, ihr Netz ist immer
umfassender geworden und immer mehr sind sie aus ihrer Randlage herausge-
riickt: was einst eine Insel war, ein bevorzugter Platz, eine voriibergehende Maf3-
nahme oder ein besonderes Modell, wird jetzt zur allgemeinen Formel.« (Foucault
1994a: 269)

Foucault umschreibt diese Verdstelung der Machttechniken mit dem Begriff der
»Mikrophysik« der Macht (ebd.: 178). Die Unterwerfung und die dabei wirken-
de Macht beinhaltet somit, wie ich oben bereits ausgefiihrt habe, eine produktive
Komponente, da diese die Individuen nicht mehr >von auf3en< einschrankt, vielmehr
bringt Macht Individuen wie auch deren Streben nach Autonomie und nach einer
kohirenten Identitit erst hervor. Der Panoptismus (Foucault 1994a: 251-292) wird so
zum Ordnungsprinzip der modernen »Uberwachungsgesellschaft« (Foucault 1994a:
278), wie sie Foucault in den Bereichen der Stadtplanung oder der 6ffentlichen Ge-
sundheitsvorsorge (der »Polizey«) ausmacht. Diese Kontrolle durch Selbstkontrolle
und dadurch ein System der umfassenden Uberwachung markiert eine wesentliche
Regierungsrationalitit der westlich-liberalen Gesellschaftsform, die Foucault auch
»Disziplinargesellschaft« (Foucault 1994a: 269) nennt. Die Selbstdisziplinierung, die
Foucault spiter auch als »Technologien des Selbst« (Foucault 1993b) fasst, wird so
zum zentralen Wirkmechanismus der Disziplinarmacht. Diese Machtform steigert
ihre Wirksamkeit also nicht mehr dadurch, dass sie gegen die Autonomie der von
ihr Adressierten operiert, sondern viel eher durch die Autonomie der AdressatInnen
hindurch. Denn, so bringt etwa Brockling (2018: 37) die Wirkweise der Disziplinar-
macht auf den Punkt: »Man kann zwar gegen einen Sog anschwimmen, und manch
einer tut dies auch, aber viel leichter ist es, ihm nachzugeben.«

6.1.4 Genealogie der Macht: Von der Bio-Macht zum Sicherheitsdispositiv

In der Beschiftigung mit der modernen Sexualitit modifiziert Foucault dieses
Schema durch den Begrift der >Bio-Macht<, welchen er im letzten Kapitel von Wille
zum Wissen (1987a) einfiihrt. Hier stellt er der disziplinierend-individualisierenden
»Unterwerfung der Korper« die administrativ-totalisierende »Kontrolle der Be-
volkerung« (ebd.: 167) im Rahmen des Sicherheitsdispositivs zur Seite, wobei der
Begriff der »Bio-Macht« durch den Oberbegriff der >Sicherheit« abgelést wird. Die
Machtausitbung in Form der >Sicherheit« leitet und fithrt die Subjekte zu einem
bestimmten Verhalten und versucht so, bestimmte Verhaltensformen wahrschein-
licher (und andere unwahrscheinlicher) zu machen:
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»[D]as ist also eine ganz andere Technik, die sich abzeichnet: Nicht den Gehorsam
der Untertanen im Verhiltnis zum Willen des Souverins erreichen, sondern auf
die der Bevolkerung offensichtlich entfernten Dinge EinfluR nehmen, von denen
man aber durch das Kalkiil, die Analyse und die Reflexion weif3, dafd sie effektiv
auf die Bevolkerung einwirken kdnnen.« (Foucault 2004a: 110—-111)

Wihrend die juridische Macht tiber das Gesetz wirkt und die Disziplinarmacht
itber polizeiliche, medizinische und psychologische Uberwachung und Kontrolle
direkt auf die einzelnen Subjekte zugreift, nimmt das Sicherheitsdispositiv itber die
»Schaffung der Wahrscheinlichkeit« (Foucault 1994b: 255) Einfluss auf das Verhalten
der Bevolkerung:

»Die Bevolkerung als politisches Subjekt, als neues, dem juridischen und politi-
schen Denken der vorangegangenen Jahrhunderte absolut fremdes, kollektives
Subjekt [..] ist hier im Begriff, in ihrer Komplexitat, mit ihren Zasuren zutage zu
treten. Sie sehen bereits, daf sie ebenso als Objekt zutage tritt, das heifRt als das,
auf das, gegen das man die Mechanismen lenkt, um eine bestimmte Wirkung auf
siezuerzielen [wie als] Subjekt, da sie esja ist, von der man verlangt, sich in dieser
oderjener Art zu verhalten.« (Foucault 2004a: 70)

Somit entfaltet diese Form der Macht ihre Wirkung indirekt, da sie iber die Her-
stellung einer bestimmten Normalitit das Verhalten der Menschen zu steuern
sucht, ohne auf dieses direkten Einfluss auszuiiben. Denn das Sicherheitsdisposi-
tiv nimmt iiber die »Rationalisierung des Zufalls und der Wahrscheinlichkeiten«
(ebd.: 93) Einfluss auf die Umgebung eines bestimmten Ereignisses oder eines
Raumes und sucht so Antworten auf eine (politische) Realitit. Dementsprechend
operiert das Sicherheitsdispositiv iiber den Mechanismus der Normalisierung.*
»Das Normale kommt als erstes, und die Norm leitet sich daraus ab« (Foucault
2004a: 98). Die Normalisierung strebt also ein »optimales Mittel innerhalb einer
Bandbreite von Variationen« an (Lemke et al. 2010: 13-14).

Verdeutlicht hat Foucault dies anhand des historischen Beispiels des Umgangs
mit der Pockenepidemie und wie sich dieser Umgang iiber den Zeitraum des 17.,
18. und 19. Jahrhunderts verindert hat (Foucault 2004a: 90-121). Wihrend die Dis-
ziplinarmechanismen noch darauf ausgerichtet waren, die Ubertragungsrate des

4 Diese machttheoretische Erweiterung fithrt auch zu einer begrifflichen Prazisierung bei Fou-
cault: Noch in Der Wille zum Wissen (1987a) und in Uberwachen und Strafen (1994a) bezeichnet
Foucault die Wirkweise der Disziplin alssNormalisierung«. In den Gouvernementalitatsvorle-
sungen ersetzt er den Begriff der>Normalisierung«durch den der>Normation<und hebt auf
diese Weise hervor, dass die Grundlage der Normation die Norm und nicht sdas Normale«
ist (Foucault 2004a: 90). Fortan fasst er die Wirkweise des Sicherheitsdispositivs unter dem
Konzept der>Normalisierung:.
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Pockenvirus zu minimieren und darum die Kranken bei sich zuhause zu behandeln
und disziplinir unter Quarantine zu stellen, greifen die Mechanismen der neuen
Regierungskunst, also die Sicherheitstechnologien, auf ein Wissen in Form von Sta-
tistiken zuriick. Auf diese Weise werden bestimmte >Gefahrenzonenc eruiert, die
normalisiert werden sollen. Beim Pockenvirus hatte sich gezeigt, dass Kinder unter
dreiJahren besonders hiufig daran erkranken und sterben. Folglich wurden Priven-
tivimpfungen eingesetzt, um diese Sterblichkeitsrate dem Mittelwert der restlichen
Bevolkerung anzunihern. Die Impfung sollte somit die hohe Sterblichkeitsrate bei
Kindern an die niedrigere der Erwachsenen angleichen (ebd.: 94-97).

Auchin seinen Studien zu Phinomenen wie Geisteskrankheit, Strafprozeduren,
zur Entstehung der Wissenschaftsdisziplin oder auch zu sexuellen Moralvorstel-
lungen hat Foucault sich itberwiegend mit gesellschaftlichen Exklusionsprozessen
auseinandergesetzt und aufgezeigt, dass es eben diese sind, welche die in einer
bestimmten Gesellschaft und zu einer gewissen Zeit geltenden Normalititsvor-
stellungen und die damit einhergehenden Subjektivierungsweisen bestimmen.
Vorstellungen des >Normalen« sind keinesfalls statisch und ahistorisch, sondern
werden durch die jeweiligen Praktiken und Diskurse ihrer Zeit erzeugt. Diese Dis-
kurse und Praktiken wiederum bedingen die zu einer bestimmten Zeit wirkenden
gesellschaftlichen Exklusionsmechanismen, woraus deutlich wird, dass man sich
eben diesen Diskursen bzw. diesen »sozialen Wissensbestinden durch die Zeit«
(Jiger/Jiger 2007: 23) zuwenden muss, will man institutionelle Verinderungen
verstehen.

Doch 16st das Sicherheitsdispositiv die juridischen und disziplinarischen Me-
chanismen nichtvollstindig ab. Bei den verschiedenen Machtmechanismen handelt
es sich vielmehr um eine »Serie komplexer Gefiige« (Foucault 2004a: 22), bei der sich
mit der Zeit vor allem »die Dominante oder genauer das Korrelationssystem zwi-
schen den juridisch-rechtlichen Mechanismen, den Disziplinarmechanismen und
den Sicherheitsmechanismen« (Foucault 2004a: 23) verindert und dann jeweils kor-
respondierende Regierungs- und Machttechniken bedingt. »In Wirklichkeit haben
wir es mit einem Dreieck zu tun: Souverinitit, Disziplin und gouvernementale Ver-
waltung — eine gouvernementale Verwaltung, deren Hauptzielscheibe die Bevolke-
rung ist und deren wesentliche Mechanismen die Sicherheitsdispositive sind« (ebd.:
161). Oder einfacher ausgedriickt: »Jede Regierungsform umfasst sowohl souverine,
disziplinire und regulatorische Elemente« (Saar 2007: 28).

Es geht also darum, die Macht in ihrer allgegenwirtigen Dynamik zu lokali-
sieren, welche sich zwar auch in Institutionen oder Gesetztestexten manifestiert,
doch nicht als Privileg herrschender Gruppen zu konzipieren ist, sondern als all-
gegenwirtige, lokale, performative Macht, die in menschlichen Beziehungen exis-
tiert. Macht entfaltet ihre Funktionsweisen daher an allen gesellschaftlichen Or-
ten, operiert oftmals versteckt und durchflief3t die Individuen und ihre Kérper. »Die
Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Ge-
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sellschaft gibt« (Foucault 1987a: 114), bringt Foucault sein Machtverstindnis auf den
Punkt.

Foucault verdeutlicht, dass das Subjekt nicht losgelést von den Machtbezie-
hungen und kulturellen Wissensformen, sondern nur in seiner Verwobenheit in
Macht-/Wissensbeziehungen zu analysieren ist. Denn Machtbeziehungen entfalten
ihre Wirkung nur, wenn es ihnen gelingt, einen »wahren Diskurs« (Foucault 1977:
75) zu produzieren und diesen zirkulieren zu lassen. Macht ist also unauflgsbar
mit Wissen verkniipft, und dies sowohl in den diskursiven wie auch in den nicht-
diskursiven Praktiken. Und es ist genau diese Verkniipfung von staatlicher Macht
mit dem Anspruch auf Wahrheit, die den Blick auf die Individuen und deren Konsti-
tuierung lenkt. Entsprechend bringen alle diese Machtwirkungen erst das moderne
Subjekt hervor und fithren es, so kdnnte man aus einer feministischen Perspektive
argumentieren, »zu einem >weiblichen< oder >minnlichen« Selbstverhiltnis, einer
geschlechtsspezifischen Lebens- und Denkweise sowie geschlechtlichen Kérper-
und Sexualititsverhiltnissen« (Bargetz/Ludwig/Sauer 2015: 20).

6.1.5 Macht-Wissen-Nexus

Welche Funktion kommt nun aber dem vielzitierten »Macht-Wissen-Nexus« (Fou-
cault 1992a: 34) in der Foucault'schen Machtanalytik und bei der Formierung und
Lenkung der Subjekte zu? Wie Foucault in Die Ordnung der Dinge (1971) auf Basis sei-
ner umfangreichen Analyse der westlichen Wissenschaften verdeutlicht hat, bildet
das Wissen iiber Subjekte eine Ordnung, in der die Subjekte denken, sprechen und
handeln konnen. Dabei begreift Foucault Macht und Wissen als sich wechselseitig
konstituierend.

»[D]ie Weltgesellschaft produziert stindig Wahrheitseffekte. Man produziert
Wahrheit. Diese Wahrheitsproduktionen lassen sich nicht von der Macht und
den Machtmechanismen trennen, denn einerseits ermdglichen und induzieren
Machtmechanismen die Produktion von Wahrheiten, andererseits hat die Pro-
duktion von Wahrheit auch Machteffekte mit bindender Wirkung fiir uns. Fur
diese Beziehung zwischen Wahrheit und Macht, zwischen Wissen und Macht
interessiere ich mich.« (Foucault 2003a: 521)

Fir Foucault gibt es keine Machtbeziehung, »ohne dass sich ein entsprechendes
Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehun-
gen voraussetzt und konstituiert« (Foucault 1994a: 39). Folglich produziert Macht
nicht nur Wissen bzw. ein je spezifisches Wahrheitsregime, sondern Wissen und
Macht bedingen sich gegenseitig und nehmen somit direkt Einfluss aufeinander.
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»Die Beziehungen, Strategien und Technologien der Macht, die uns konstituie-
ren, uns durchqueren und ausmachen, sind von Formationen des Wissens und der
Wahrheit begleitet, die sie ermoglichen und produzieren und die unentbehrlich
fiir sie sind, um sich als evident und naturgegeben zu verfestigen und sich damit
zugleich unsichtbar zu machen.« (Foucault 1978: 10)

Wissen selbst ist also immer auch ein Machteffekt, »das Produkt von sozialen
Spielregeln, die bestimmte Aussagen als wahr anerkennen und andere eben nicht«
(Brockling 2018: 36).

Diesem als untrennbar verstandenen Zusammenhang von Machtbeziehungen
und Wissensformationen gilt spatestens seit den 1970er-Jahren Foucaults Interesse:

»Denn nichts kann als Wissenselement auftreten, wenn es nicht mit einem Sys-
tem spezifischer Regeln und Zwinge konform geht — etwa mit dem System eines
bestimmten wissenschaftlichen Diskurses in einer bestimmten Epoche, und
wenn es nicht andererseits, gerade weil es wissenschaftlich oder rational oder
einfach plausibel ist, zu N6tigungen und Anreizungen fihig ist. Umgekehrt kann
nichts als Machtmechanismus funktionieren, wenn es sich nicht in Prozeduren
und Mittel-Zweckbeziehungen entfaltet, welche in Wissenssystemen fundiert
sind.« (Foucault 1992a: 33)

In Uberwachen und Strafen (1994a) zeigt Foucault genau diese Doppelperspektive von
Wissen und Macht. Er erliutert den Kontext fiir die Analyse der Gefingnissysteme
und macht dabei deutlich, dass es verkiirzt wire, das Gefingnis blof3 als institutio-
nellen Effekt und als Instrument zur Exklusion der Straffilligen zu begreifen. Viel-
mehr ist es Teil einer besonderen Machtstrategie, denn »das Gefingnis integriert,
reinigt, recycelt soziale Strategien der Macht« (Nigro 2015: 28).

Die Entwicklung der Humanwissenschaften ist fir Foucault in diesem Zusam-
menhang ausschlaggebend. Denn durch Diskurse tiber Verbrecher, Wahnsinnige,
Sexualitit war es moglich, die Menschen zu analysieren und sie den Ergebnissen
entsprechend in >Normale< und >Anormale« einzuteilen und nach den jeweiligen
»Regeln der Kunst« (Bourdieu 2001) zu institutionalisieren. So wird durch den
Diskurs und das Wissen eine Norm postuliert und das Regieren der Bevilkerung
tiberhaupt erst moglich. Der Staat nimmt also auf spezifische Vorstellungen, aufein
spezifisches Wissen iiber Delinquenz, itber Weiblichkeit und Minnlichkeit, iiber
Krankheit und Wohlstand, iiber Familie und (heterosexuelle) Liebe und Verantwor-
tung Einfluss, das die Subjekte in — auch vergeschlechtlichte — Selbsttechnologien
iibersetzen. Erst durch diese Vorstellungen, dieses spezifische und geschlechtliche
Wissen wird es moglich, »die Geburtenrate oder die Bevolkerungsstréme zu sti-
mulieren, indem sie sie in diese oder jene Region oder zu irgendeiner bestimmten
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Titigkeit lenken«, »ohne daf} die Leute es allzu sehr bemerken« (Foucault 2004a:
158).

Die Beispiele der Geburtenrate, der Pockenbekimpfung oder auch der Stadtpla-
nung zeigen einleuchtend, dass Foucault das Konzept des Macht-Wissen-Komple-
xes als an historisch spezifische Gegebenheiten gebunden auffasst. Wissen schreitet
also nicht einer linearen Logik entsprechend voran, sondern ist durch Briiche und
Diskontinuititen einem steten Wandel unterworfen und wird durch das Auftauchen
von Praktiken, Institutionen und Denkmustern beeinflusst und verandert (vgl. auch
Lemke 1997:39—44). Daher gibt es fiir Foucault auch keine universelle Wahrheit, son-
dern diese ist stets einem historischen Wandel unterworfen. Solche sWahrheitsre-
gime« sind immerzu mit Herrschaftssystemen verflochten und miissen folglich als
Mechanismen der Unterwerfung und der Subjektivierung betrachtet werden. So-
mit verdndert sich historisch und kulturell der Kontext, in dem Subjekte gedacht
und konstituiert werden.

In seinen Vorlesungen tiber Die Regierung der Lebenden (2014) macht Foucault die-
se Verbindung explizit, wenn er iiber »die Regierung der Menschen durch die Ma-
nifestationen der Wahrheit in Form der Subjektivitit« spricht (Foucault 2014: 118) —
einer Subjektivitit, die, auch wenn es Foucault so nicht erliutert hat, immer auch
vergeschlechtlicht ist.

Die engmaschige Verbindung zwischen Macht und Wissen zeigt sich an einem
weiteren Konzept Foucaults, dem Dispositiv. Mit diesem Begriff beschreibt er die
gegenseitige Durchdringung von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken:

»Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche, ist [...] ein entschieden hete-
rogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, re-
glementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Mafinahmen, wissen-
schaftliche Aussagen, philosophische, moralische und anthropologische Lehrsat-
ze, kurz: Gesagtes ebenso wie Ungesagtes umfasst. Das Dispositiv selbst ist das
Netz, das zwischen diesen Elementen gekniipft werden kann.« (Foucault1978: 29)

Diese Verbindung aus Macht und Wissen im Dispositiv verdeutlicht also, dass der
Begriff der Macht den Begriff des Wissens nicht ablost, sondern ihm eine spezifische
Funktion zuweist: »Wissen und Wahrheit haben eine konstitutive Funktion in der
Herstellung und Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung, die immer von einer
bestimmten, stets neu hergestellten epistemischen Ordnung begleitet und unter-
stiitzt wird« (Saar 2007: 27). Foucault versteht das Dispositiv somit als »eine Art von
[...] Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt
darin bestanden hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten. Das Dispositiv
hat also eine vorwiegend strategische Funktion« (Foucault 1978: 119—120). Doch hilt
es auch als »Machtbeziehungsbiindel« (Lorey 1999: 94) entsprechend der herrschen-
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den Ordnung, die immer auch eine Geschlechterordnungist, die verschiedenen Ele-
mente der sozialen Ordnung zusammen und stabilisiert ihre Korrelationen.

Gleichwohl diirfen Dispositive nicht als »Infrastruktur« der Produktion von
Diskursen (Keller 2005) missverstanden oder auf ihre Funktion der Koppelung
von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken reduziert werden (Bithrmann/
Schneider 2008). Vielmehr beschreibt das Konzept des Dispositivs »kontextbezo-
gene Machtkonstellationen« (Sauer 1999a), die bestimmte soziale (und rechtliche)
Arrangements und damit Formen der Subjektivierung ermdglichen und andere
wiederum unterbinden. Indem sie eine Richtung anzeigen und Schwerpunkte
setzen, sind Dispositive verinderbar und verschieben sich permanent, indem sie
auf Widerstinde stofden (ausfithrlich dazu auch Sauer 2001).

Der Fokus auf die Wechselbeziehungen zwischen Macht und Wissen, die histo-
rische Typologie der Macht wie auch die prozesshafte Betrachtung des Politischen
lenken die Aufmerksambkeit nun unweigerlich auf die Frage nach dem Staat, der Po-
litik und wie Regieren in dieser Konstellation zu begreifen ist.

6.2 Regierung als Praxis: Die Genealogie des liberalen Staates

Der Staat und die staatliche Macht, so stellte Foucault in seinen beiden Vorlesungs-
reihen Ende der 1970er-Jahre fest, konnten im modernen Liberalismus nur durch
»Gouvernementalisierung« itberleben. Dazu Foucault (2004a:163-164):

»Schlieflich glaube ich, dass man unter Gouvernementalitit [..] das Ergebnis des
Vorgangs verstehen sollte, durch den der Gerechtigkeitsstaat des Mittelalters, der
im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwaltungsstaat geworden ist, sich Schritt fiir
Schritt sgouvernementalisiert< hat. [...] Diese Gouvernementalisierung des Staa-
tes ist das Phianomen gewesen, das es dem Staat ermoglicht hat, zu tberleben.
[..] Wir leben im Zeitalter der Gouvernementalitat.«

Zugleich avanciert der Begrift des Regierens zum methodischen Leitfaden, welchen
Foucault im weiteren Verlauf auf zahlreiche Bereiche, wie beispielsweise auf den
Wahnsinn, die Delinquenz oder auf die Sexualitit, angewendet hat. Regieren ori-
entierte sich seit der Gouvernementalisierung des Staates am Leben der Menschen,
am Gesellschaftskorper. Dieses Regieren weitet sich auf alle denkbaren Aktivititen
und Handlungsfelder aus und umfasst ein breites Set an Mikropraktiken. Dieses
Set enthilt normalisierende wie auch disziplinierende, sanktionierende, ermich-
tigende oder praventive Verfahren bzw. Technologien; allesamt Verfahren, welche
das »Fithren der Fithrungen« (Foucault 1994b: 255) erméglichen sollen. Denn »Fith-
rung« ist aus diesem Blickwinkel zugleich die Titigkeit des >Anfithrens< anderer [...]
und die Weise des Sich-Verhaltens in einem mehr oder weniger offenen Feld von
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Moglichkeiten. [...] Regieren heif’t in diesem Sinne, das Feld eventuellen Handelns
der anderen zu strukturieren » (ebd.).

Wie ich vorhin bereits in den Ausfithrungen zum Dispositiv-Begriff erklart ha-
be, wendet Foucault selbst den Begriff des Regierens, oder vielmehr der Regierungs-
technologien, im Rahmen seiner Untersuchung des modernen Selbst auf eine Viel-
zahl von Institutionen an — angefangen bei Gefingnissen tiber das Krankenhaus
bis zum Arbeitsplatz. Diese Institutionen in einer speziell »technologischen« (Rose
2000a: 10) Form zu begreifen, erlaubt es ihm wiederum, sie als Kumulat von Prak-
tiken aufzufassen, welche bestimmte Annahmen und Ziele in Bezug auf die Men-
schen, die sie beleben, ins Spiel bringen.

Diese Annahmen, so der britische Sozialtheoretiker und bekannte Foucault-In-
terpret Nikolas Rose,

»sind im Design des institutionellen Raums verkdrpert, den Arrangements der in-
stitutionellen Zeit und Aktivitit, den Prozeduren der Belohnung und Strafe, und
der Arbeit des Systems von Normen und Urteilen. Man kann sie als>technologisch«
begreifen in dem Sinn, daf sie eine kalkulierte Abstimmung menschlicher Akti-
vitit unter der Agide praktischer Rationalitit verfolgen, die auf bestimmte Zie-
le gerichtet ist. Sie versuchen gleichzeitig bestimmte Fahigkeiten von Individuen
zu maximieren und andere zu beschrinken, in Ubereinstimmung mit bestimm-
ten Wissensformen (Medizin, Psychologie, Piddagogik) und mit bestimmten Zie-
len (Verantwortung, Disziplin, Fleif3).« (Ebd.)

Daraus wird deutlich, dass diese (politischen) Technologien »einen Komplex von
praktischen Verfahren, Instrumenten, Programmen, Kalkulationen, Mafinahmen
und Apparaten [bezeichnen], der es ermoglicht, Handlungsformen, Priferenz-
strukturen und Entscheidungsprimissen von Akteuren im Hinblick auf bestimmte
Ziele zu formen und zu steuern« (ebd.: 56). Macht wirkt als Netz, das »die Korper
durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Diskurse
produziert« (Foucault 1978: 35). Die Macht operiert also durch die Subjektivitit. So
argumentiert auch Rose (2000a: 9), wenn er schreibt:

»Wir denken Macht oft in Bezug auf Beschrankungen, die Subjektivitit dominie-
ren, verweigern und unterdriicken. Foucault dagegen analysiert Macht nicht als
Negation von Vitalitit und Moglichkeiten der Individuen, sondern als Schaffung,
Formung und Verwendung von Menschen als Subjekte. Macht arbeitet durch,
nicht gegen, Subjektivitat.«

Machtbeziehungen konnen somit unter dem Blickwinkel von Fithrungen unter-
sucht werden, wodurch Selbsttechnologien zu einem Grundprinzip moderner
Staatlichkeit avancieren. Der Staat ist aus dieser Perspektive keine Universalie,
sondern ist »in seinem Uberleben und [..] in seinen Grenzen nur von den allgemei-
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nen Taktiken der Gouvernementalitit her« greifbar (Foucault 2004a: 164). Und erst
wenn die Gouvernementalitit, also die Rationalititsformen, die den Staat hervor-
bringen, zur »reflektierte[n] Praxis der Menschen« werden (ebd.: 359), erst wenn
der Staat »in das Feld der Praxis und des Denkens der Menschen eintritt« (ebd.),
bildet sich eine historisch spezifische Form des Staates heraus. Der Staat muss
also als Resultat oder als Effekt von Praxen begriffen werden — so dass Staatlichkeit
und Regieren im Foucault’schen Sinne eben auch nur durch die Betrachtung der
Praktiken des Regierens und Fithrens analysierbar werden (Foucault 2004a: 513).
Subjektkonstitution wird durch die gouvernementalititstheoretische Linse als »Ef-
fekt eines Verhiltnisses, das das Subjekt zur staatlichen Fithrungsweise aufbaut«
(Ludwig 2011: 123), theoretisierbar.

6.2.1 Macht und Herrschaft im Lichte der Freiheit

Hervorzuheben ist zudem, dass Foucault, anders als in seinen fritheren Schriften,
anhand des Begriffs des Regierens eine entscheidende theoretische Prizisierung
vornimmt und nun analytisch zwischen Herrschaft und Macht differenziert:

»Man muR zwischen Machtbeziehungen als strategischen Spielen zwischen Frei-
heiten [..] und Herrschaftszustinden unterscheiden, die das sind, was man (ibli-
cherweise Macht nennt. Und zwischen beiden, zwischen den Spielen der Macht
und den Zustinden der Herrschaft, gibt es Regierungstechnologien.« (Foucault
1985: 26)

Die Regierungstechnologien gehen iiber den spontanen und unregulierten Charak-
ter der strategischen Spiele der Macht hinaus, sind jedoch instabiler und flexibler als
Herrschaftszustinde. Der Zustand der Herrschaft, so Foucault, tritt dann ein, wenn
Machtbeziehungen erstarren und sich als unverinderlich erweisen. Herrschaft ist
somit die interne Grenze der Macht oder vielmehr die Verfestigung von Machtbe-
ziehungen:

»Die Analyse der Machtbeziehungen [..] st6f3t manchmal auf etwas, das man als
Herrschaftstatsache oder Herrschaftszustinde bezeichnen kann, in denen die
Machtbeziehungen, anstatt verdnderlich zu sein und den verschiedenen Mitspie-
lern einer Strategie zu ermoglichen, sie zu verdndern, vielmehr blockiert und
erstarrt sind. Wenn es einem Individuum oder einer gesellschaftlichen Gruppe
gelingt, ein Feld von Machtbeziehungen zu blockieren, sie unbeweglich und starr
zumachen undjede Umkehrung der Bewegung zu verhindern—durch den Einsatz
von Instrumenten, die sowohl 6konomischer, politischer oder militdrischer Natur
sein mbgen —, dann steht man vor etwas, das man als einen Herrschaftszustand
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bezeichnen kann. Gewiss existieren in einem solchen Zustand die Praktiken der
Freiheit nicht oder nur einseitig oder sind duflerst eingeschrankt und begrenzt.«
(Foucault 2005e: 878)

Weiter zeichnen sich diese Regierungspraktiken dadurch aus, dass sie eng mit den
Techniken der Selbstformierung verbunden sind:

»Man mufd die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Technikformen — Herr-
schaftstechniken und Selbsttechniken —untersuchen. Man mufd die Punkte analy-
sieren, an denen die Herrschaftstechniken tiber Individuen sich der Prozesse be-
dienen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt. Und umgekehrt mufs
man jene Punkte betrachten, in denen die Selbsttechnologien in Zwangs- oder
Herrschaftsstrukturen integriert werden.« (Foucault 1993a: 203—204; zit.n. Lemke
2001a: 119)

Besonders deutlich wird in diesem Textauszug Foucaults Konzeption des liberalen
Staates, welche er unter der Formel des >Fithrens der Fithrungen« fasst. Im Kern
bringt das Konzept die Moglichkeit, Menschen in ihrer Lebensfithrung zu steuern,
mit dem Gedanken der Selbstfithrung zusammen und er6ffnet so einen erweiterten
Analysezugang. Foucault zufolge »eignet sich ein Begriff wie Fiihrung [vielleicht] ge-
rade kraft seines Doppelsinns gut dazu, das Spezifische an den Machtverhiltnissen
zu erfassen« (Foucault 1994b: 255).

Regierung kann somit als »Kontaktpunkt, an dem die Form der Lenkung der In-
dividuen durch andere mit der Weise ihrer Selbstfithrung verkniipft ist« (Foucault
1993a: 203-204; zit.n. der Ubersetzung von Lemke; in: Lemke/Krasmann/Bréckling
2000: 29) gefasst werden.

Somit sind Verinderungen von Foucaults Auffassung moderner Subjektkonsti-
tution eng verbunden mit der in den Gouvernementalititsvorlesungen vorgenom-
menen Erweiterung seines Machtverstindnisses. »Macht, so heif3t es dort,

»wird nur auf >freie Subjekte< ausgelibt und nur sofern diese >frei< sind. Hierun-
ter wollen wir individuelle oder kollektive Subjekte verstehen, vor denen ein Feld
von Moglichkeiten liegt, in dem mehrere >Fithrungens, mehrere Reaktionen und
verschiedene Verhaltensweisen statthaben kénnen. Dort wo die Determinierun-
gen gesdttigt sind, existiert kein Machtverhiltnis; die Sklaverei ist kein Machtver-
hiltnis, wenn der Mensch in Eisen gekettet ist (da handelt es sich um ein physi-
sches Zwangsverhaltnis), sondern nur dann, wenn er sich bewegen und im Grenz-
fall entweichen kann.« (Foucault 1994b: 255-256)

Freiheit im Sinne von »mehreren Verhaltens-, Reaktions- oder Handlungsmaglich-
keiten« (ebd.: 2005b: 287) fungiert gewissermaflen als Existenzbedingung von Re-
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gierung und Macht und bezeichnet ein je spezifisches »Verhiltnis zwischen Regie-
renden und Regierten« (Foucault 2004b: 97).

»Im Rahmen neoliberaler Gouvernementalitit signalisieren Selbstbestimmung,
Verantwortung und Wahlfreiheit nicht die Grenze des Regierungshandelns, son-
dern sind selbst ein Instrument und Vehikel, das Verhiltnis der Subjekte zu sich
selbst und zu den anderen zu verindern« (Lemke/Krasmann/Brockling 2000: 29).

In diesem Sinne bedeutet zu regieren, dass solche Kontaktpunkte, in denen sich
Selbst- und Fremdfihrung verbinden (lassen), erst ausfindig zu machen sind, die-
se dann auszubauen und/oder zuallererst herzustellen sind. Regierung fokussiert
somit nicht in erster Linie auf die Unterdriickung von Subjektivitit, sondern viel-
mehr auf die Anschlussstellen zwischen den Technologien der Herrschaft und den
Formen der Selbstfithrung.

»Sie [die Regierung] ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mogliche
Handlungen; sie operiert auf dem Méglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der
handelnden Subjekte eingeschrieben hat: sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, er-
leichtert oder erschwert, erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger wahr-
scheinlich [..] aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein oder
mehrere handelnde Subjekte [...]. Ein Handeln auf Handlungen.« (Foucault 1994b:
255)

Nochmals macht Foucault deutlich, dass sich das Regieren von Individuen und Kol-
lektiven nicht auf staatliches Handeln reduzieren lisst, sondern sich auf ein Spek-
trum unterschiedlicher Praxisfelder bezieht, das neben der Fithrung von Staaten
beispielsweise die Lenkung der Familie, von Kindern, Kranken oder von Seelen und
schliefilich auch die »Leitung seiner selbst« (Foucault 2004a:135) umfasst. Das heifdt,
Macht entsteht aus dem Zusammenspiel aller Krifte einer Gesellschaft und kann
nicht auf das Auferlegen von Gesetzen und Strafen reduziert werden.

Wie Technologien der Macht auf eine spezifische, feine Weise produktiven Ein-
fluss auf die Konstitution von Subjektivitit nehmen und welche Formen von Subjek-
tivitit dabei produziert werden, werde ich im folgenden Abschnitt niher beleuch-
ten.

6.2.2 Subjektivierung als Effekt staatlicher Regierung

Der Regierungsbegriff eroffnet Foucaults Denken die Moglichkeit, das Subjekt als
diskursstrategisch geformtes und durch eigenes Handeln konstituiertes zu konzi-
pieren. Lag der Fokus in Uberwachen und Strafen (1994a) noch auf den Techniken, mit
denen das Subjekt produziert wird, erganzt Foucault bereits in den Gouvernemen-
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talitdtsvorlesungen und noch deutlicher in den kurz nach seinem Tod erschienenen
Banden Der Gebrauch der Liiste (1986) und Die Sorge um sich (1989) seine Frage nach
den Regierungstechniken um die Techniken, mit denen sich das Subjekt selbst pro-
duziert. Foucaults Analytik dieser Selbstregierung der Individuen, der sogenannten
>Selbsttechnologiens, reicht bis in die Antike zuriick. Er thematisiert darin die Kon-
stitution des ethischen Subjekts als »Kultur seiner selbst« (Foucault 1989: 62), wor-
unter er eine »Intensivierung des Selbstbezuges, durch den man sich als Subjekt
seiner Handlungen konstituiert« (ebd.: 57), versteht.

Am Beispiel der Lebensfithrung in Gesellschaften der Antike untersucht er, wie
die Individuen auf sich selbst einwirken. Seine eingehenden Studien zu den Selbst-
fithrungskiinsten der Antike liefen ihn zu dem Schluss kommen, dass es in allen
Gesellschaften neben den Techniken der Produktion, den Techniken der Kommuni-
kation sowie den Herrschaftstechniken auch »Technologien des Selbst« gibt,

»die es den Individuen ermdglichen, mit eigenen Mitteln, bestimmte Operatio-
nen mit ihren eigenen Kérpern, mit ihren eigenen Seelen, mit ihrer eigenen Le-
bensfithrung zu vollziehen, und zwar so, dafd sie sich selber transformieren, sich
selber modifizieren und einen bestimmten Zustand von Vollkommenheit, Glick,
Reinheit, (ibernatirlicher Kraft erlangen.« (Foucault 1984: 35-36)

Weiter, so Foucault, soll sich das Individuum als »Herr-Subjekt seines Verhaltens
konstituieren, das heifdt, sich [...] zum geschickten Fiithrer des Selbst machen« (Fou-
cault 1986: 178). Damit impliziert er in seinen Untersuchungen zu den historischen
Selbstverhiltnissen keine Dichotomie von Individuum und Gesellschaft, sondern
richtet seine Perspektive darauf, wie sich die Menschen zu den gesellschaftlichen
Verhiltnissen verhalten kénnen. Er kommt zu dem Schluss, dass dieses spezielle
Konstitutionsverhiltnis sowohl ein Verhiltnis zur dufSeren Wirklichkeit als auch ein
bestimmtes Selbstverhiltnis umfasst. Somit wird deutlich, dass das Subjekt nicht
nur Ausdruck eines Selbstbewusstseins ist; viel eher ist Subjektivitit als »nur eine
der gegebenen Moglichkeiten zur Organisation eines Selbstbewusstseins« (Foucault
2005d: 871) zu verstehen.

Eswar also nicht nur sein Machtbegriff, den Foucault in seiner spiten Werkpha-
se erweiterte, sondern auch sein Verstindnis moderner Subjektkonstitution. Fou-
caults »Genealogie des modernen Staates« kann demnach zugleich als eine »Ge-
schichte des Subjekts« (Foucault 2004a: 508 bzw. 268) gelesen werden. Nach Fou-
caults retrospektiver Selbstreflexion aus den 1980er-Jahren war fiir ihn die theore-
tische Erfassung der modernen Subjektkonstitutionen bereits fiir frithere Arbeiten
erkenntnisleitend. In Subjekt und Macht (2005b) schreibt Foucault riickblickend, dass
es in seinem gesamten Werk weniger darum gegangen sei, »Machtphinomene zu
analysieren [...], [vlielmehr [habe er sich] um eine Geschichte der verschiedenen For-
men der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur bemitht« (ebd.: 269).
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Das »umfassende Thema« seiner Arbeit sei also »nicht die Macht, sondern das
Subjekt« gewesen (ebd.: 270).

Die Geschichte des Subjekts muss laut Foucault als verinderlich — als Geschich-
te verschiedener Subjektivierungsformen und -techniken — begriffen werden. Das
Subjekt ist jedoch nicht nur in Machtverhiltnisse verstrickt, sondern wird von
diesen auch erst hervorgebracht. »In Wirklichkeit ist die Macht produktiv, und sie
produziert Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale:
das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion« (Foucault
1994a: 250).

Foucault macht dieses historische Apriori der Subjektivierungsweisen bereits in
Die Ordnung der Dinge (1971) deutlich und erliutert:

»Vor dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts existierte der Mensch nicht. [...] Er
ist eine vollig junge Kreatur, die die Demiurgie des Wissens eigenhandig vor noch
nicht einmal zweihundert Jahren geschaffen hat. Er ist aber so schnell gealtert,
dafd man sich leicht vorgestellt hat, daR er wihrend Tausenden von Jahren im
Schatten den Moment seiner Beleuchtung erwartet hat, in dem er schlielich be-
kannt wurde.« (Foucault 1971: 373)

Folglich werden Subjekte nicht als dem Sozialen vorgingige Referenzpunkte oder
abgeschlossene Entititen, sondern als stets im Werden begriffen.

Damit ist auch der Theoriebaustein aus dem Foucault’schen Repertoire an-
gesprochen, welcher fiir meine Untersuchung besonders interessant ist: seine
Konzeption von Subjektivierung unter dem Einfluss von historisch dynamischen
Machtformationen. Das moderne Subjekt ist nach Foucault das Produkt einer
zweifachen Unterwerfung: »Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn: vermittels
Kontrolle und Abhingigkeit jemandem unterworfen sein und durch Bewuf3tsein
und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identitit verhaftet sein« (Foucault 1994b:
246-247; Herv. i. 0.). Durch spezifische Regierungstechniken soll also eine be-
stimmte Form von Subjektivitit durch (Selbst-)Fithrung hervorgebracht werden.
Brockling et al. (2000: 29) beschreiben den Fluchtpunkt des Foucault'schen Regie-
rungsbegriffs wie folgt:

»Regierung im Sinne von Foucault bezieht sich somit nicht in erster Linie auf die
Unterdriickung von Subjektivitat, sondern vor allem auf ihre >(Selbst-) Produkti-
ons, oder genauer: auf die Erfindung und Férderung von Selbsttechnologien, die
an Regierungsziele gekoppelt werden kénnen.«

Mit anderen Worten: Foucault umreif3t mit dem Begriff der Regierung das Feld post-
disziplindrer und post-souverdner oder eben >liberalc genannter Regierungskunst,
welche zwar nicht frei von souveridnen und disziplinierenden Machtformen ist, je-
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doch primir auf Technologien der Selbstfithrung abstellt. Seine Gouvernementali-
titstheorie verdeutlicht, dass die Konstitution von Regierungstechnologien in di-
rekter Verbindung mit Techniken der Selbstregierung steht. Diese zielen darauf ab,
die Individuen dazu zu veranlassen, sich selbst als gut regierte Individuen hervorzu-
bringen. Mit dieser Strategie, und dies ist grundlegend fiir meine weiteren Uberle-
gungen, gerat die aktive Selbstbezugnahme der Individuen als Einsatzort der Macht
ins Visier.

Allerdings umfassen diese Selbsttechnologien ein breites Spektrum von Mog-
lichkeiten, wie Menschen auf sich selbst einwirken. Das fithrt wiederum dazu, dass
die formierende Kraft von diskursiven Praktiken immer unabgeschlossen bleibt und
somit nie zu einer vollstindigen Determinierung werden kann. Der Regierungsbe-
griff eroffnet dem ethischen Spitwerk Foucaults somit die Méglichkeit, das Subjekt
als diskursstrategisch geformtes und durch eigenes Handeln konstituiertes zu kon-
zipieren und folglich der Frage nachzugehen, wie sich widerstindiges Handeln aus
einer gouvernementalititstheoretischen Perspektive denken lisst. Und genau die-
ser Frage wende ich mich im nichsten Abschnitt zu.

6.2.3 Widerstandige Praktiken aus Sicht des spaten Foucault:
Die Konstitution des Subjekts durch Selbstpraktiken

Wie ich bezogen auf Foucaults Verschiebung seines analytischen Schwerpunkts in
seinem Spatwerk gezeigt habe, er6ffnet er mit seinen Untersuchungen zur antiken
und christlichen Ethik die Moglichkeit, eine »widerstindige Subjektivitit« (Lem-
ke 1997: 256), die die neoliberalen »Anforderungen und Zumutungen zuriickweist«
(ebd.), zu denken. Den Herrschaftstechniken stellt Foucault nun die Technologien
des Selbst gegeniiber. Laut Lemke (1997: 263) iiberwindet Foucault damit das Frei-
heitsproblem der Machtdetermination:

»Mit dieser Erweiterung seiner Machtanalyse korrigiert Foucault mogliche de-
terministische Interpretationen der >Genealogie der Macht«. Die Einfithrung des
Begriffs der Selbsttechniken flihrt zu einer verinderten Einschatzung der Bedeu-
tung von Subjektivierungsprozessen. Zeichnen sich Foucaults frithere Arbeiten
dadurch aus, dass er Selbstkonstituierung und Unterwerfung tendenziell identi-
fizierte, so lockert die Einfithrung des Begriffs der Selbsttechnologien die Bezie-
hung zwischen Fremd- und Selbstkonstitution. Diese >methodische Vorkehrung«
hat zunichst zur Folge, dass es keine einfache Determination der Selbsttechniken
durch Herrschaftstechniken gibt. Die Irreduzierbarkeit der einen auf die anderen
impliziert weiterhin, dass ihre Beziehungen nicht notwendigerweise harmonisch
sind oder sich gegenseitig verstarken. Die Selbsttechniken sind weder in jedem
Fall ein Anhdngsel oder eine Ergdnzung zu den Herrschaftstechniken noch ihre
Abbildung oder ihr Ausdruck.«
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Da Foucault selbst keine Hinweise auf eine mogliche Unterscheidung zwischen
diskursiver Generierung von Subjektivitit und konkreter, individueller Subjekti-
vierungsweise gibt, wird zuweilen behauptet, dass man das Autkommen und die
Formen von Gegen-Verhalten oder widerstindigen Praxen mit den Foucault'schen
Theoremen gar nicht zu erkliren vermoge (vgl. z.B. Schwiertz 2011). Denn obschon
Widerstand ein zentrales Element in Foucaults Machtanalytik ist und er dies auch
mit der programmatischen Formel »Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand« (Fou-
cault 1987a: 116) auf den Punkt gebracht hat, versiumt Foucault es, dem Subjekt
ausreichend Freiheitspotential zuzusprechen. Das Subjekt wird, wie Lemke (1997)
es formuliert hat, vielmehr als »Anhingsel« (ebd.: 115) der Macht konzipiert. Lemke
sieht in dieser Unterbetonung der subjekteigenen Krifte das sogenannte »subjekt-
theoretische Defizit«® (ebd.: 30) in den Arbeiten Foucaults begriindet. Wichtig war
fiir Foucault, Subjektivierung nicht als einfache Internalisierung duflerer Zwinge
darzustellen, sondern als komplexen Prozess, welcher sich im Zusammenspiel von
Verstehensformeln (Wissen), Zurichtungsstrategien (Macht) und den Weisen des
Selbstbezugs (Selbst/Ethik) vollzieht (Duttweiler 2007: 262). Im Prozess der Subjek-
tivierung wirken demgemaf} nicht nur Machttechniken, sondern gleichermaflen
auch Technologien des Selbst. Das heif’t, dass die gesellschaftlichen Strukturen
zwar konstitutiv auf die Subjekte wirken, doch kénnen die Subjekte zu den gesell-
schaftlich vorgegebenen Formen der Subjektivitit eine kritische Distanz einneh-
men. In dem Nachwort »Das Subjekt und die Macht« des von Dreyfus und Rabinow
(1994) herausgegebenen Bandes erliutert Foucault genau dieses Distanznehmen zu
den vorgegebenen Subjektentwiirfen: »Wir miissen neue Formen von Subjektivitit
zustande bringen, indem wir die Art von Individualitit, die man uns jahrhunder-
telang auferlegt hat, zuriickweisen« (ebd.: 250). Und es ist genau die Foucault’sche
>Analytik« der Wechselwirkungen von Machtbeziehungen und Subjektkonstitution,
welche den Blick fiir das Aufkommen moglicher Widerstandspunkte schirft und
den zentralen theoretischen Einsatzpunkt meiner Untersuchung bereitstellt. Denn
Foucault spricht dem Aspekt der Selbstbestimmung in seinem spiten Denken eine
immer gréfere Relevanz zu und fragt, »wie sich das Subjekt in der einen oder
anderen determinierten Form durch eine gewisse Menge von Praktiken [...] selbst
konstituiert« (Foucault 1985: 18). Er geht also nicht per se von einem unterwor-
fenen Subjekt aus, sondern plidiert dafiir, dieses vielmehr von den Selbst- und
Herrschaftspraktiken her zu denken. Um mit Foucault also Widerstand denken zu
konnen, miissen das Subjekt und seine »Selbstkonstitution innerhalb und gegen
alle systemischen Anspriiche« (Brieler 2008: 34) bekriftigt werden.

5 Das »subjekttheoretische Defizit« besteht fiir Lemke (1997: 30) bei Foucault darin, dass die
Autonomie des Subjekts oftmals gleichgesetzt wird mit anonymen Machtstrategien, so dass
die Voraussetzungen von Widerstandspraktiken unklar bleiben.

107


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

108

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Mit seiner Sicht auf die Subjektbildung macht Foucault deutlich, dass Subjekte
nicht als vollstindig determiniert zu betrachten sind. Vielmehr er6ffnen die Selbst-
technologien Handlungsspielriume und die Menschen konnen sich daran beteili-
gen, wie sie regiert werden. »Denn, so zeigt auch Gundula Ludwig (2016) in ihrer
queer-feministischen Weiterentwicklung des Gouvernementalititskonzepts, »wenn
Fremdregierung auf die Mitwirkung sich selbst fithrender Subjekte angewiesen ist,
wichst letzteren die Macht der Verweigerung, Verlangsamung, Verschiebung zu.
Sie [die Subjekte, MG] kénnen zum Regiertwerden nein sagen — in grofRen Revolten
oder in kleinen Ausweichungen« (ebd.: 50). Denn in der westlichen Gesellschaft tritt
an die Stelle der Kimpfe gegen Herrschaft und gegen die (6konomische) Ausbeu-
tung »der Kampf gegen die Formen der Subjektivierung, gegen die Unterwerfung
durch Subjektivitit« (Foucault 1994b: 247). Zunehmend wichtiger wiirden Wider-
standspraktiken »gegen die Unterdriickung durch Subjektivierung [...], auch wenn
die Kimpfe gegen Herrschaft und Ausbeutung nicht verschwunden sind« (ebd.).
Subjekte werden so zu »Ausgangsfelder[n] von Widerstandspraktiken« (Lorey 1996:
150).

Zusammenfassend lisst sich also festhalten, dass das Subjekt in der Fou-
cault’schen Lesart durch Diskurse und Machtverhiltnisse seiner Zeit geformt wird
und gleichwohl selbstreflexiv und handlungsfihig ist (Hauskeller 2000: 21). Da-
bei ist der Prozess der Subjektivierung niemals abgeschlossen oder, wie Ulrich
Brockling es in seiner Untersuchung zum unternehmerischen Selbst formuliert
hat, entwirft und formt sich das Subjekt selbst. Zugleich wirkt in den Subjekti-
vierungsprozessen Macht als Ensemble von Kriften auf das Subjekt ein: »Seine
Hervorbringung und seine Unterwerfung fallen zusammen« (Bréckling 2007: 19).
Somit ist das Subjekt »zugleich Wirkung und Voraussetzung, Schauplatz, Adressat
und Urheber von Machtinterventionen« (ebd.: 7). Als Konsequenz dieser Argumen-
tation sieht Brockling in dieser Verschrankung das Paradox der Selbstkonstitution,
welches er als »Arbeit der Subjektivierung« bezeichnet (ebd.: 22):

»S0 wenig wie es ein widerspruchsfreies Subjekt geben kann, so unvermeidlich
wie unabschliefbar ist die Arbeit der Subjektivierung. Diese Arbeit ist rekursiv;
der Gegenstand, dem sie gilt, und der Arbeiter, der sie leisten soll, fallen zusam-
men. [...] das Subjekt der Subjektivierung existiert nurim Gerundivum: als wissen-
schaftlich zu erkundendes, pddagogisch zu forderndes, therapeutisch zu stiitzen-
des und aufzuklarendes, rechtlich zu sanktionierendes [...], politisch zu verwalten-
des, 6konomisch produktiv zu machendes usw.«

So betrachtet ist Subjektivierung »nicht nur Produkt eines Zwangsprozesses,
sondern findet innerhalb eines strategischen Feldes statt, das notwendigerwei-
se Widerstandsmoglichkeiten einschliefdt« (Lemke 1997: 312). Das Subjekt ist aus
einer Foucault’schen Perspektive also nicht ginzlich passiv, sondern durchaus
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dazu in der Lage, Subjektivierungspraktiken auf sich selbst anzuwenden und
Differenz zu erzeugen. Dieser Zugang zu Widerstand und zur Zuriickweisung
von Subjektivierungsanforderungen erlaubt die Problematisierung gegenwirtiger
Subjektivierungsweisen, »in denen Disziplinierung auch als Freiheit und Selbst-
verantwortung gelebt und affirmiert wird« (Lorey/Ludwig/Sonderegger 2016: 11) —
und es ist genau dieses Verstindnis von Subjektivitit und Subjektivierung, welches
ich in meiner Untersuchung am empirischen Beispiel des Subjektivierungsregimes
Offentlicher Dienstleistungsarbeit unter neosozialen Vorzeichen herauszuarbeiten
versuche.

Gleichwohl bleibt der Begriff des sWiderstands« in diesem Kontext duferst dis-
parat und mehrdeutig. Denn Foucault geht nicht von einer grofien Revolution aus,
die eine radikale Verinderung der Gesamtordnung hervorbringt, sondern viel eher
von einer Vielfalt von Mikro-Widerstinden, zuweilen alltiglichen Widerstinden ge-
gen die Ordnung. Dazu Foucault:

»Wie das Netz der Machtbeziehungen ein dichtes Gewebe bildet, das die Appa-
rate und Institutionen durchzieht, ohne an sie gebunden zu sein, so streut sich
die Aussaat der Widerstandspunkte quer durch die gesellschaftlichen Schichtun-
gen und dieindividuellen Einheiten. Und wie der Staat auf der institutionellen In-
tegration der Machtbeziehungen beruht, so kann die strategische Codierung der
Widerstandspunkte zur Revolution fithren.« (Foucault 1987a :118)

Fiir Foucault »gibt es im Verhiltnis zur Macht nicht den einen Ort der Grofen Wei-
gerung — die Seele der Revolte, den Brennpunkt aller Rebellion, das reine Gesetz des
Revolutionirs. Sondern es gibt einzelne Widerstinde [..]. Sie sind in den Machtbe-
ziehungen die andere Seite, das nicht wegzudenkende Gegeniiber« (ebd.: 117).
Welche Formen dieser Widerstand nun aber konkret annimmt, lisst Foucault
weitgehend unbeantwortet. Nur im Zusammenhang mit dem Pastorat gibt er
vereinzelte Hinweise darauf, wie dieser Widerstand aussehen kénnte. Das Pas-
torat sieht er als spezifische Form von Macht, »welche die Verhaltensfithrung der
Menschen zum Zielobjekt hat« (Foucault 2004a: 282). In diesem gouvernementa-
len Machtfeld scheren die »Revolten der Verhaltensfithrung« nicht komplett aus,
sondern sie miissen eher als Bewegungen betrachtet werden, »die eine andere Ver-
haltensfithrung zum Zielobjekt haben, das heifdt Anders-gefiithrt-werden-wollen,
durch andere Leiter [conducteur] und durch andere Hirten, zu anderen Zielen und zu
anderen Heilsformen, mittels anderer Prozeduren und anderer Methoden« (ebd.).
Widerstand, so Foucault weiter, richtet sich »gegen die Macht als Verhaltensfith-
rung« (ebd.). Fiir diesen Widerstand im Kleinen hat Foucault in seinen Vorlesungen
zur Pastoralmacht den Begriff des »contre-conduite« (ebd.: 292) eingefiihrt. Dieses
»Gegen-Verhalten« versteht Foucault als »Kampf gegen die zum Fithren von ande-
ren eingesetzten Verfahren« (ebd.). In diesen widerstindigen Praktiken artikuliert
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sich der Wille, »nicht dermafen regiert zu werden« (Foucault 1992a: 12) bzw. »nicht
derartig, im Namen dieser Prinzipien da, zu solchen Zwecken und mit solchen
Verfahren« (ebd.: 11-12).

Doch stellt sich nun die Frage, wie sich der Anspruch der Subjekte, »nicht
dermafien regiert zu werden« (Foucault 1992a: 12), analytisch fassen ldsst. Wie lasst
sich also diese »Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfiigsam-
keit« (ebd.: 15), wie lassen sich diese »Revolten der Verhaltensfithrung« (Foucault
2004a: 282) innerhalb der sozialen Zusammenhinge, in deren Immanenz das Sub-
jekt entsteht, denken und empirisch untersuchen? Wie kann man also aus einer
Foucault’schen Forschungslogik nach der Méglichkeit und der Form des »Gegen-
Verhaltens« (Foucault 2004a: 284) fragen, was bedeutetet dies, woher kommt es
und wogegen richtet es sich schlussendlich? Welche Machttechnologien lassen
sich im Kontext neoliberaler Arbeitspolitik und postfordistischer (Erwerbs-)Arbeit
identifizieren und welche Widerstandspraktiken gehen von den Subjekten aus?

Diese Fragen werde ich mit Blick auf die affekttheoretische Erweiterung der
Foucault’schen Theoreme von affektiver Macht, Subjekt und Widerstand im letzten
Abschnitt dieses Kapitels nochmals aufnehmen. Darin wird auch deutlich werden,
dass ich in dieser Arbeit insofern tiber Foucault hinausgehe, als ich am Beispiel der
Subjektivierungsweisen der Angestellten der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung auf-
zeige, wie widerstindige Praktiken unter den Bedingungen der neoliberalen Gou-
vernementalitit konkret aussehen kénnen, und ich werde in diesem Kontext auch
dasvon der affektiven Arbeit der Bediensteten ausgehende widerstindige Potential
ausleuchten. Bevor ich jedoch eine Vorschau von Formen widerstindiger Praktiken
gebe, mochte ich erst noch herausarbeiten, was Foucaults Mikrophysik der Macht
und seine Konzeption der neoliberalen Gouvernementalitit zum Verstindnis der
modernen Organisation von Arbeit und von Staatlichkeit beitragen.

6.3 (Neo-)liberale Regierungskiinste - oder:
Wodurch wird die Gouvernementalitat
neoliberal und vergeschlechtlicht?

Foucault behandelte, ausgehend von der Geschichte des Frithliberalismus im 18.
Jahrhundert, zum Abschluss der Gouvernementalititsvorlesungen bereits die bei-
den grofien Formen des Neoliberalismus des 20. Jahrhunderts: den gemiRigten
Neoliberalismus in Form des deutschen Ordoliberalismus und den aus dem anglo-
amerikanischen Raum stammenden Neoliberalismus der Chicagoer Schule. Dies
kann gegenwirtig als weitsichtig gewertet werden, waren damals weder Ronald
Reagan noch Margaret Thatcher, zwei zentrale Figuren der neoliberalen Wende,
in ihre Amter gewihlt worden. Zu Beginn seines Vorlesungszyklus am College de
France zeigt Foucault am Beispiel des deutschen Ordoliberalismus der 1950er-Jahre
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auf, wie der liberal-moderne Staat seine Legitimitit zu steigern versucht, indem er
ein Mehr an 6konomischer Freiheit zuldsst.

Im Unterschied zur neoliberalen Idee gingen die Ordoliberalen noch davon
aus, dass Marktfreiheit nur durch politische Interventionen geschaffen und erhal-
ten werde: »Marktmechanismen miissen durch Regierungspraktiken produziert
werden« (Nitsch 2013: 75), oder wie Lemke (2001) argumentiert: »The Ordo-liberals
replace the conception of the economy as a domain of autonomous rules and laws
by a concept of economic order« as an object of social intervention and political
regulation« (ebd.: 194). Freiheit stellte sich fir die Ordoliberalen also immer als
Freiheit innerhalb eines staatlichen Ordnungsrahmens dar; dies bedeutete fiir die
ordoliberale Schule »a strong but limited state to defend a free market order« (Sally
1996: 247).

Im Mittelpunkt der Regierungsanstrengungen des liberalen Staates steht also
die Freiheit des Individuums. Und es ist das rationale Handeln eben dieses Individu-
ums, welches das reibungslose Funktionieren des Marktes ermdglicht und damit die
Stirke des Staates fordert. Im Liberalismus wird also von einer dufieren Begrenzung
des Individuums zu einer internen Regulation itbergegangen. Doch iiberwacht der
Staat die Marktfreiheit nach wie vor, und mit der Idee der sozialen Marktwirtschaft
hilt der Ordoliberalismus noch grundsitzlich an der Differenz zwischen Staat und
Okonomie fest.

6.3.1 Fiihrung zur marktférmigen Selbstfiihrung als Kern
der politischen Gouvernementalitat im Neoliberalismus

Ganz anders der angloamerikanische Neoliberalismus. Dessen Ausgangspunkt bil-
dete die Abwendung von der Idee des Staates als zentralen Ordnungsprinzips und
somit die Ubertragung von Wettbewerbs- und Marktmechanismen auf alle staatli-
chen Bereiche. »Die Erzeugung von Mirkten avanciert zum technischen Reformin-
strument par excellence, die Aufgabe der Regierung besteht demnach in der Erfin-
dung marktférmiger Handlungssysteme fiir Individuen, Gruppen und Institutio-
nen« (Opitz 2004: 59). Foucault spricht in diesem Zusammenhang in seinen Vorle-
sungen von einer »Verallgemeinerung der ékonomischen Form des Marktes« (Fou-
cault 2004b: 336). Das Verhaltnis von Marktwirtschaft und Staat in der neolibera-
len Doktrin sei dadurch charakterisiert, dass man von der Marktwirtschaft fordern
miisse,

»[d]ass sie nicht das Prinzip der Begrenzung des Staates sein soll, sondern das
Prinzip der inneren Regelung seiner ganzen Existenz und seines Handelns. Mit
anderen Worten, anstatt eine Freiheit des Marktes zu akzeptieren, die durch den
Staat definiert und in gewisser Weise unter staatlicher Aufsicht aufrechterhalten
wird [...] muss man die Formel umdrehen und die Freiheit des Marktes als Organi-
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sations- und Regulationsprinzip einrichten, und zwar von Beginn seiner Existenz
an bis zur letzten Form seiner Interventionen.« (Ebd.: 168)

Im Neoliberalismus, so schreibt Alex Demirovié (2008: 24) mit Verweis auf Foucault,
soll »[d]ie Freiheit des Marktes zum Organisations- und Regulationsprinzip von
Staat und Gesellschaft avancieren«. »Man soll fir den Markt regieren, anstatt auf
Veranlassung des Marktes zu regieren«, fasst Michel Foucault (2004b: 174) den
Grundsatz neoliberalen Regierens zusammen. »Aktive Gouvernementalitit« (ebd.)
soll darauf abzielen, Mirkte bzw. den reinen Wettbewerb herzustellen.

Die daraus resultierende Gesellschaftsform benennt Foucault als »Unterneh-
mensgesellschaft« (2004b: 208). »Die Gesellschaft, die dem Markt entsprechend
geregelt sein soll und die die Neoliberalen vor Augen haben, ist eine Gesellschaft,
in der das regulative Prinzip [..] in Mechanismen des Wettbewerbs (bestehen
soll)« (ebd.). Staatliches Handeln orientiert sich somit mafigeblich am Prinzip
des Wettbewerbs, und das Unternehmen wird zum zentralen gesellschaftlichen
Deutungsprinzip. Foucault dazu:

»Eine Wirtschaft, die aus Unternehmenseinheiten besteht, eine Gesellschaft aus
Unternehmenseinheiten: Das ist [...] das mit dem Liberalismus verbundene Inter-
pretationsprinzip und seine Programmgestaltung fiir die Rationalisierung sowohl
der Gesellschaft als auch der Wirtschaft.« (Ebd.: 313—314)

Damit verdeutlicht Foucault die Reichweite und Tiefe neoliberaler Gouvernemen-
talitit, die, anders als noch der deutsche Ordoliberalismus, welcher eher als eine
Technik der Regierenden gegeniiber den Regierten betrachtet werden konnte, sich
nun im US-amerikanischen Liberalismus als »Seins- und Denkweise« offenba-
re (ebd.: 304). Die Okonomie ist jetzt nicht mehr ein gesellschaftlicher Bereich,
sondern spielt in die Gesamtheit menschlichen Verhaltens hinein und gibt eine
Orientierung vor, »die das Individuum von gesellschaftlichen Normen und Fesseln
befreit und es in die selbststindige Freiheit entlisst« (Young 2013: 37). Neolibe-
rale Regierungstechniken machen die Freiheit der Regierten zu ihrem zentralen
Einsatzpunkt. Freiheit bildet »einen unverzichtbaren Bestandteil der Gouverne-
mentalitit und die (positive) Grundlage des Regierungshandelns« (Lemke 1997:
185).

Zentrales Merkmal der neoliberalen Regierung ist also die Indienstnahme der
Freiheit der Biirger_innen. Mit Blick auf die liberale Gouvernementalitit wird
deutlich, dass dies zwar nichts grundlegend Neues ist, doch intensiviert und
spitzt sich diese Regierungstechnik im Neoliberalismus zu. Unter den verin-
derten gesellschaftlichen und 6konomischen Rahmenbedingungen werden etwa
Berufsbiographien immer flexibler und unsicherer, vielfiltige Lebensstile und
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Moralvorstellungen l6sen die Normalisierungs- und Disziplinierungszwinge der
Nachkriegszeit ab.

Da sich diese »neue« Freiheit auf die Partizipation am Marktgeschehen bezieht,
gilt es sie in einer bestimmten Weise zu nutzen. Um die Subjekte dazu zu veranlas-
sen, ihre Freiheit 6konomisch >sinnvoll« zu nutzen, versucht der (Wohlfahrts-)Staat
die Biirger_innen »iiber spezifische Verinderungen der Umgebung« (Ludwig 2015:
171) zum erwiinschten Verhalten anzuregen. Die Fithrung zur Selbstfithrung wird
somitim neoliberalen (Wohlfahrts-)Staat zur zentralen Regierungstechnik. Dies be-
darf jedoch steter staatlicher Interventionen, denn die Freiheit des Marktes, der
Wettbewerb und auch die individuelle Nutzenmaximierung miissen »fortwihrend
hergestellt, abgesichert und optimiert werden« (Bréckling 2007: 107). Entsprechen-
de Elemente neoliberaler Subjektformierung sind etwa Selbstleitung, Autonomie
und Eigenverantwortung (Ludwig 2008: 45—-46), womit deutlich wird, dass durch
die Ausbreitung des Kapitalismus die subjekteigenen Krifte immer mehr fir ein
Regieren iiber Freiheit eingespannt werden und Freiheit dadurch zur Technik und
zum Instrument gouvernementaler Machtausiibung wird (Foucault 2004b: 399ft.).
Zentraler Einsatzpunkt der neoliberalen Regierungsrationalitit ist also das Selbst-
verhiltnis der Subjekte, welche sich »according to principles of competition, effici-
ency and utility« (Dardot/Laval 2007; zit. in. Wacquant 2012: 70) zu verhalten haben.

Die modernen Regierungstechnologien zielen folglich auch auf einen neuen
Subjekttypus ab, auf die »diskursive Neuformierung >des< Menschen« (Michalitsch
2006: 148), auf einen Menschen, der sich im Idealfall dem Prinzip des Wettbewerbs
verschreibt. Foucault hat als Kern der Ratio neoliberaler Gouvernementalitit die
Leitfigur des »unternehmerischen Selbst« (Foucault 2004a: 314) herausgearbeitet.
Diese Subjektfigur entspringt einer Revitalisierung und Modifizierung des im
klassischen Liberalismus entworfenen Konzepts des Homo oeconomicus, doch anders
als noch im Liberalismus wird der >Unternehmer seiner selbst< nicht mehr als von
Natur aus rationales, itberwiegend tauschendes und konsumierendes Interessen-
subjekt gesehen, das es von Regierungseingriffen moglichst zu verschonen gilt
(Foucault 2004b: 208, 314ff.). Vielmehr kann dieser >Unternehmer seiner selbst< im
Neoliberalismus nur durch stetige gouvernementale Eingriffe »hergestellt, aktiviert
und mobilisiert werden« (Gfrerer 2016: 72). Die Subjektfigur des Selbstunternehmers
ist also ein spezifisches Anforderungsprofil, das festlegt, wie sich Menschen zu
begreifen haben und wie sie am effizientesten agieren sollen, um erfolgreich am
Wirtschaftsgeschehen teilnehmen zu konnen.

Regieren bedeutet unter neoliberalen Vorzeichen also vor allem die Férderung
des Wettbewerbs und damit zusammenhingend des Konkurrenzprinzips, so dass
dieses bisin die »Tiefenschichten der menschlichen Subjektivitit« (ebd.:71) vordrin-
genkann. Dies soll dazu fithren, dassjede_r Einzelne ihr_sein Verhalten nicht nuran
der Marktlogik ausrichtet, sondern sich auch wie ein_e Unternehmer_in seines_ih-
res Lebens fiihlt, wobei die Unfihigkeit, sich selbst zu managen, als individueller
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Mangel verstanden wird. »Die neoliberale Regierung des Selbst [...] schafft einen
Rahmen, der bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher macht als andere, und
hilt die Individuen im Ubrigen dazu an, sich aktiv, eigenverantwortlich und flexibel
selbst zu fithren« (Brockling 2018: 41).

Die neoliberale Subjektivierung operiert also weit stirker als noch die liberale
Zurichtung wiber eine internalisierte Subjektivierung und zielt deutlich stirker
auf die Okonomisierung spezifischer subjekteigener Krifte und Kompetenzen.
Entscheidend fiir das Gelingen dieses neoliberalen Projekts ist laut Rose »die
Durchsetzung einer >autonomen« Subjektivitit als gesellschaftliches Leitbild, wo-
bei die eingeklagte Selbstverantwortung in der Ausrichtung des eigenen Lebens
an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien und unternehmerischen Kalkiilen
besteht« (Rose 2000b: 95). In diesem Rahmen avanciert die Figur des >Unterneh-
mers seiner selbst« zum generalisierten Handlungstypus und zum Fluchtpunkt
aller Subjektivierungsanstrengungen (Brockling 2007: 106-107). Wichtig fiir mein
Forschungsinteresse an den (Un-)Méoglichkeiten und Formen von Widerstand im
modernen Dienstleistungsprozess ist in diesem Zusammenhang die Konzipierung
des unternehmerischen Selbst zum einen als Basis der neuen gouvernementalen
Vernunft und zum anderen auch als zentraler Einsatzpunkt entsprechender Sub-
jektivierung. So gesehen beschreibt die Subjektfigur des unternehmerischen Selbst
also nicht nur die Schnittstelle von Neoliberalismus und Regierungspraktiken,
sondern auch die Schnittstelle von Neoliberalismus und Widerstand.

6.3.2 Grenzverschiebung zwischen Staat und Okonomie
im verkorperten Kapitalismus: Die neoliberale Gouvernementalitat,
ihr Geschlecht und ihre Affekte

Auch die soziale Topographie wandelt sich im Neoliberalismus gegeniiber dem
keynesianischen Wohlfahrtsstaat. Probleme der sozialen Sicherung werden nun
zur Verantwortung der Biirger_innen und damit zu einem durch aktives und
selbstverantwortliches Handeln abwendbaren Risiko. Die in der Nachkriegszeit
fortlaufend gewachsenen sozialstaatlichen Strukturen erodieren im Neoliberalis-
mus zusehends, und die Sorge um die Zukunft oder auch aktuelle existenzbedro-
hende Situationen wird damit in eine Frage der Selbsttechnologien der Betroffenen
transformiert. Lessenich (2013: 18) spricht in diesem Zusammenhang etwa von
»sozialstaatliche[n] Schrumpfungserscheinungen«. Die kollektive und solidaritits-
basierte Absicherung sozialer Risiken und der Armutsbekimpfung verschiebt sich
zu einer neuen Logik der Selbstfithrung, und die Individuen werden zur eigenver-
antwortlichen Risikobewiltigung verpflichtet. Dieses neue Handlungsregime in
Form einer Aktivierungspraxis bringt Lessenich zufolge insgesamt eine Re-Defi-
nition des Sozialen mit sich: »Sozial< ist der bzw. die Einzelne, wenn, soweit und
solange er/sie Eigenverantwortlichkeit, Selbstsorge und pro-aktives Verhalten zeigt
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— im Sinne und im Dienste »der Gesellschaft« (ebd.: 17). Doch zeichnet sich dieser
Ubergang nicht etwa durch einen generellen Abbau sozialer Sicherungssysteme
aus, denn auch im Neoliberalismus bleiben die Sozialausgaben unverindert hoch,
sondern durch den Umbau der staatlichen Regulierung der Biirger_innen in Rich-
tung Responsibilisierung und Erhdhung ihrer individuellen Wettbewerbsfihigkeit
(ebd.: 11-17).

Die Grenzverschiebungen zwischen Staat und Okonomie, wie sie seit den
1970er-Jahren vonstattengehen, betreffen also nicht nur die Wirtschafts- und
Produktionsformen, sondern bedingen auch einschneidende gesellschaftliche Ver-
inderungen. Mit Foucault lisst sich der »Formwandel in der Architektur« (Altvater/
Mahnkopf1996: 116) des Staates im Neoliberalismus also nicht nur als ein 6konomi-
sches Unterfangen, sondern auch als ein politisches Projekt verstehen. Innerhalb
dieses Projekts verindern sich die Regierungsrationalititen und -techniken, was
auch Konsequenzen fiir die politische Regulierung der Geschlechterverhiltnisse
hat (Ludwig 2008: 42—43). Da das Subjekt selbst bei Foucault zum Einsatzpunkt des
Regierens avanciert, kann dieses Regieren aus einer feministisch-geschlechterkriti-
schen Perspektive immer auch als vergeschlechtlichendes und vergeschlechtlichtes
Ordnungsmuster begriffen werden. Damit wird »[gleschlechtliche Subjektivi-
tit [...] zu einem Resultat von staatlichen Machttechnologien, die vor allem iiber
Selbsttechnologien ihre Wirkmachtigkeit entfalten« (ebd.: 38).

In Anschluss an Foucault und seinen doppeldeutigen Subjektbegriff kann man
davon ausgehen, dass das neoliberale Projekt neue Subjektivierungsformen hervor-
bringt, die eng mit gewandelten Vorstellungen von >Weiblichkeit« und >Minnlich-
keit« zusammenhingen. Denn folgt man Foucaults Staatsverstindnis und damit
der Idee, dass Macht im Sinne von Regierung nicht nur in staatlichen Praktiken
im engeren Sinn, sondern in einer Vielzahl von mikro- und makropolitischen
Praktiken auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen ausgeiibt wird, dann
bedeutet dies, dass der Staat Geschlecht und Geschlechterverhiltnisse nicht nur
iiber Gesetze und policies reguliert, sondern auch tiber bestimmte Symbole, Bilder
und Normen, die in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Praxen organisiert
werden. Geschlechterverhiltnisse werden in dieser feministischen Lesart also zur
zentralen Dimension der (neo)liberalen Regierungstechnik. Denn durch die Fest-
legung, »was offentlich und was privat ist, was staatlich und was nicht staatlich
ist« (Foucault 2004a: 164), baut die neoliberale Gouvernementalitit auf einer ge-
schlechtsspezifischen Gesellschaftsordnung und einer hierarchisch organisierten
Arbeitsteilung auf (Griesser/Ludwig 2008).

Thren Ursprung hat diese geschlechtsspezifische Gesellschaftsordnung in der
Herausbildung des biirgerlichen Staates und des damit verbundenen kapitalis-
tischen Produktionssystems. Damit eng verkniipft ist auch die Differenzierung
in eine minnliche, rationale Offentlichkeit und eine weibliche, emotionalisierte
Privatsphire. »Biirgerliche Mannlichkeit entwarf sich im Modus staatlicher Ratio-
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nalitit, wihrend das biirgerliche Weiblichkeitsideal demgegeniiber als gefiihlvoll
gekennzeichnet wurde«, erkliren Sauer und Penz (2014: 83) die Entstehung dieses
biirgerlichen Gefithls- und Geschlechterdispositivs. Moderne Staatlichkeit und
auch der Wohlfahrtsstaat, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa etabliert
wurde, griindeten auf diesem zweipoligen Modell von Geschlecht und Gefithlen
und damit verbunden auf einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Dieses
soziale Kriftefeld, das Gefiihle wie auch Frauen marginalisiert, ist durch sein Um-
kimpftsein jedoch auch Wandlungen unterlegen und es kénnen sich stets neue
Kriftekonstellationen entwickeln (s. auch Sauer 2001).

Dies ist etwa mit dem Aufschwung der Dienstleistungsékonomie in den Lin-
dern des kapitalistischen Nordens seit den 1970er-Jahren geschehen. Seit damals
wurden immer mehr Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt integriert, wodurch
die seit dem 17. Jahrhundert bestehenden traditionellen Geschlechterarrange-
ments und die damit verbundene Zuweisung der Geschlechter zu bestimmten
gesellschaftlichen Riumen einen Wandel durchliefen (Funder 2014: 38). Unter den
Vorzeichen einer steigenden Frauenerwerbsquote und der zunehmenden Flexibili-
sierung und Prekarisierung der Arbeitsmodelle geriet das Modell des mannlichen
Familienernihrers und der im hiuslichen Privatbereich wirkenden Haus- und
Ehefrau zunehmend ins Wanken und geschlechtsspezifische Zuschreibungen
wurden neu vermessen (Ludwig 2008: 33). Obschon sich diese »Polarisierung der
Geschlechtscharaktere« und damit auch die (Re-)Produktion von Geschlechter-
stereotypen, etwa in Gestalt solcher Zuordnungen wie »weiblich-emotional« und
»mdnnlich-rational«, im Alltagsverstindnis beharrlich hilt, sollen unter den ge-
wandelten 6konomischen Vorzeichen nun auch Frauen gemifd dem Leitbild des
unternehmerischen Selbst ihr Fithlen, Denken und Handeln und auch ihr Verhilt-
nis zu sich und den anderen méglichst am Prinzip der Nutzenmaximierung und
damit am unternehmerischen Kalkiil ausrichten.

Das nun scheinbar geschlechtsneutrale unternehmerische Selbst muss nicht
nur leistungsorientiert und selbstverantwortlich sein, sondern auch zunehmend
auf seinen Affekthaushalt einwirken. Die »neoliberale affektive Bewirtschaftung«,
argumentieren Penz und Sauer (2016), »instituiert neuartige Techniken der affek-
tiven (Selbst-)Steuerung, also der Indienstnahme von Affekten fiir das neoliberale
Projekt 6konomischer Hegemonie« (ebd.: 99). Durch diese affektive Dimension
avanciert das Steuerungsprinzip staatlichen Handelns von einer »entrepreneurial
governance« (du Gay 1996: 165) zu einer »affective governance« (Penz et al. 2017).
Affekte wie auch Geschlecht werden folglich zu unabdingbaren Elementen einer
»neoliberalen Gouvernementalitit, die die traditionellen Trennlinien zwischen der
affektiven, familialen und weiblichen Privatheit und der rationalen, minnlichen
Offentlichkeit zwar nicht aufgelést, jedoch verschoben haben - Entwicklungen,
welche die Hervorbringung neuer, neoliberaler Subjektfiguren begiinstigen. Eine
machtsensible Analyse von Subjektivierungsweisen im Postfordismus lisst sich so-
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mit nur unter Einbeziehung der Geschlechterperspektive sowie des (neo)liberalen
Gefiihlsdiskurses erarbeiten.

6.4 Neoliberale Affektivitat, Postfordismus
und affektive Widerstandspraxen

Kapitalistische Wertschépfung, und darauf mochte ich nun eingehen, umfasst
unter neoliberalen Vorzeichen also eine neuartige Indienstnahme der Subjektivitit
(die immer auch vergeschlechtlicht ist) und damit auch der affektiven Fihigkeiten
der arbeitenden Menschen. Den Ausgangspunkt dieses gesellschaftlichen Wandels
der Arbeitsorganisation bildet die tiefe Krise des westlichen kapitalistischen Wirt-
schaftssystems zu Beginn der 1970er-Jahre. Verinderungen von Produktions- und
Arbeitsstrukturen fithrten damals in den Industriestaaten des Globalen Nordens zu
einer verstirkten Fokussierung auf das Individuum in den Unternehmen und im
Arbeitsprozess. Die von dem bis dahin dominierenden tayloristischen bzw. fordis-
tischen Rationalisierungsleitbild kaum beachteten und von rigiden Kontrollformen
behinderten subjektiven und stereotyp als >sweiblich« betrachteten Fihigkeiten und
Potentiale der Arbeiter_innen, wie Innovativitit, Kreativitit oder auch soziale und
kommunikative Kompetenzen, wurden seither in unterschiedlichsten Bereichen
immer mehr von neuen Managementkonzepten aufgegriffen und kommodifiziert.
Diese neuen Managementansitze streben geradezu diametral zu den tayloristi-
schen und fordistischen Prinzipien die Nutzung subjektiver Ressourcen an und
delegieren Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die bisher nur die Fithrungs-
krifte und einzelne hohere Angestellten hatten, auf die operative Ebene. Damit
erfahren nun auch seinfache< Angestellte eine Erweiterung ihrer Handlungsspiel-
rdume und »allgemein die Moglichkeit zu >subjekthaftem« Handeln« (M6nch 2018:
268). Als >unselbstindige Selbstindige« (GliRmann/Peters 2001: 51) wird den Mit-
arbeiter_innen nun die Verantwortung fiir die Zielerreichung des Unternehmens
tibertragen und sie kénnen sich nicht mehr auf die regelkonforme Bearbeitung kon-
kreter und eingegrenzter Aufgaben zuriickziehen (ebd.) Die Angestellten werden
nun vielmehr dazu ermutigt, »to put their own passions to work on assignments«
(Grant/Morales/Sallaz 2009: 30), und die subjekteigenen Krifte und Fihigkeiten
werden systematisch 6konomisch ausgebeutet. Dies geschieht jedoch nicht mehr
(ausschliefilich) iiber direkte Steuerungsmechanismen und Zwang, sondern die
Subjekte sind vielmehr wie gezeigt gezwungen, moglichst von sich aus ihre gesam-
ten personlichen Potentiale und damit auch ihre Affektivitit zu mobilisieren und
passgenau fiir den 6konomischen Erfolg einzusetzen. Es geht also »um einen vollig
entgrenzten Zugriff auf ihre gesamte slebendige« Subjektivitit« (Vof3/Weifd 2013:
45).
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Die Erlangung des Subjektstatus im Neoliberalismus und in der postfordisti-
schen Arbeitsorganisation ist also mehr denn je an die Unterwerfung unter den
Imperativ der Aktivitit und Selbstverantwortung gekniipft (Opitz 2004:109). So tritt
an die Stelle der fordistischen Subjektfigur des »konturierten Disziplinarsubjekts«
(Opitz 2004: 109) nun eine unbestimmte Subjektivititsform (Hardt/Negri 2002).
Der bekannte Vertreter des italienischen Postoperaismus Maurizio Lazzarato (1998:
42) merkt in diesem Zusammenhang treffend an, dass es sich bei der Aufforderung
»Seid Subjektel« im Postfordismus um einen »Ordnungsruf« handelt. Lazzarato
weiter: »In erster Linie begegnen wir hier einem autoritiren Diskurs: Man muss
sich ausdriicken und sich dulern, man muss kommunizieren und kooperieren«
(ebd.: 43). Im Rahmen einer neoliberalen Regierungspraktik wird das Subjekt somit
nach der Losung von »Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Wahlfreiheit«
(Brockling 2007: 30) zu Regierungszwecken als aktives Subjekt angerufen.

Dreh- und Angelpunkt neoliberaler Regierungsrationalitit wird also ein Selbst-
verhiltnis der Subjekte, welches sich nach Magabe der Prinzipien des Wettbe-
werbs, der Effizienz und der Niitzlichkeit konstituiert. In dieser Konstellation wird
der affektiven Arbeit, beispielsweise in Form der Herstellung von personlichen
Beziehungen, mehr Gewicht fiir die Produktivitit beigemessen, und somit wird
sie immer zentraler im Arbeitsprozess (Hardt 1999). Ahnlich argumentieren aus
postoperaistischer Perspektive Michael Hardt und Antonio Negri: »Information
und Kommunikation fithren die heutige Produktion an und sind die eigentlich
produzierten Waren« (Hardt/Negri 2002: 310). Negri und Hardt machen damit auf
die Bedeutungsverschiebung in der kapitalistischen Idee der Mehrwertproduktion
aufmerksam: »Die zentrale Rolle bei der Produktion des Mehrwerts, die frither
der Arbeitskraft der Fabrikarbeiter, dem >Massenarbeiter<, zukam, spielt heute
iberwiegend die intellektuelle, immaterielle und kommunikative Arbeit« (ebd.:
43). Wie bereits der Begriff ausdriickt, zeichnet sich die immaterielle Arbeit Hardt
und Negri zufolge durch drei Aspekte aus: Sie ist kommunikative, interaktive und
affektive Arbeit. Die immaterielle Arbeit produziert folglich keine materiellen Giiter
im herkémmlichen Sinne, sondern eher Giiter wie Wissen, Information, Affekte
und damit eben auch soziale Beziehungen (Hardt/Negri 2010: 153). Affektive Ar-
beit theoretisieren Hardt und Negri als eine Unterkategorie immaterieller Arbeit.
Thre >Produkte« sind Beziehungen und Verbindungen zwischen den Menschen
und emotionale Reaktionen wie etwa »Gefithle von Freude oder Wohlbefinden,
Zufriedenheit, Aufregung oder Leidenschaft« (Hardt/Negri 2004: 197).

Affekt und die affektiven Kompetenzen der arbeitenden Menschen werden aus
dieser Sicht also zum neuen Faktor der Kapitalakkumulation: »Labor becomes af-
fect, or better, labor finds its value in affect« (Negri 1999: 79). Vassilis Tsianos und
Dimitri Papadopoulos (2007:146) sprechen in diesem Zusammenhang vom »verkor-
perten Kapitalismus« (ebd.: 146) und machen darauf aufmerksam, dass die kapita-
listische Produktionsweise zunehmend durch den Korper hindurch und im Korper
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wirkt und diesen als Ressource fiir die Erwerbsarbeit erkennt. Affektivitit, so ver-
deutlichen die beiden Autoren, werde zur zentralen Eigenschaft des Regimes des
verkorperten Kapitalismus: »Korper werden durch ihre Fahigkeit hergestellt, ihren
eigenen Existenzmodus dadurch zu verindern, dass sie andere affizieren und von
anderen affiziert werden, nicht durch reine linguistische oder verbale Kommunika-
tion. Der verkdrperte Kapitalismus arbeitet mit Kérpern, nicht mit Geistern« (ebd.:
160—161).

Die beiden Autoren heben mit ihrem Konzept des »verkorperten Kapitalismus«
hervor, dass die Produkte nicht mehr wie im Industriekapitalismus von der »leben-
digen Arbeit«, also von den Kérpern und dem Wissen der ProduzentInnen abgekop-
pelt verwertet werden, und argumentieren, dass »Subjektivitit produziert [wird],
wenn das gegenwirtige Regime der Arbeit verkorperte Erfahrung wird« (ebd.: 146).
Dies macht deutlich, dass das Ausbeutungsregime des verkorperten Kapitalismus
an der ganzen Person, also an der lebendigen Arbeit der Lohnabhingigen ansetzt.
Zwar mag sich die Arbeit im Postfordismus grundlegend verdndert haben, doch gilt
sie mehr denn je als Ideal und Quelle von Wert und ein »marktkonformer Produkti-
vismus dominiert als Lebensform und Seinsweise« (Slaby 2019: 341). In diesen Ord-
nungszusammenhingen werden nun auch Eigenschaften wie Gefiihle und Kreati-
vitit, die auf den ersten Blick individuell und personengebunden wirken, fiir die
marktformige Zurichtung der Subjekte eingespannt. Um seine Wettbewerbsfihig-
keit aufrechtzuerhalten, muss das unternehmerische Selbst folglich auch gezielt auf
seinen Affekthaushalt einwirken. Die Subjektfigur des »unternehmerischen Selbst«
wird so zum »affektiven Selbstunternehmer« (Penz/Sauer 2016: 109). Affektive Ar-
beit, und dies wird das Thema des folgenden Abschnitts sein, gewinnt in diesem
Kontext zunehmend an Bedeutung.

6.4.1 Die Ausrichtung der >ganzen< Person an Marktprinzipien
im Postfordismus

Das Interesse an Gefithlen im Rahmen des kapitalistischen Verwertungsprozes-
ses begann schon frith. Bereits zu Beginn der 1950er-Jahre analysiert C. Wright
Mills in seiner Gesellschaftsstudie »White Collar. The American Middle Classes«
(1951) erstmals systematisch den Wandel vom Fordismus zum Postfordismus und
richtet seine Aufmerksamkeit auf die neu entstehenden Dienstleistungsberufe.
Markiert wird dieser Wandel laut Mills (2002: 65) dadurch, dass »fewer individuals
manipulate things, more handle people and symbols«. Mit dem Aufkommen der
Dienstleistungsgesellschaft beobachtet Mills auch die Herausbildung eines neuen
Personlichkeitsmarktes: »The employer of manual services buys workers’ labor, en-
ergy and skills: the employer of many white-collar services, especially salesmanship,
also buys the employees’ social personalities« (ebd.: 182). Die neue Arbeiter_innen-
klasse muss also aufgrund der herrschenden »Marketing-Mentalitit« verstirkt ihre
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eigene Personlichkeit in die Arbeit einbringen. So schreibt Mills weiter: »For in
the great shift from manual skills to the traits of the employee are drawn into the
sphere of exchange and become of commercial relevance, become commodities in
the labour market« (ebd.).

Dieser neuartige Zugriff und diese bessere, weil effektivere betriebswirt-
schaftliche Verwertung der Arbeitskraft wird seit dem steten Ausbau des Dienst-
leistungssektors in den 1970er-Jahren und dem Aufkommen des »verkérperten
Kapitalismus« (Tsianos/Papadopoulus 2007: 145) intensiv in den Sozialwissen-
schaften diskutiert und hat sich mittlerweile unter dem Topos der »Subjektivierung
von Arbeit« (etwa: Moldaschl 2003; Kleeman 2012) im deutschsprachigen arbeits-
und industriesoziologischen Begriffsrepertoire etabliert. Diesem Forschungsfeld
zufolge wird nun im Unterschied zum industriellen Kapitalismus die Kapitalak-
kumulation zunehmend flexibilisiert und es vollzieht sich ein organisatorischer
Wandel in der Wirtschaft, bei dem versucht wird, »die biirokratisch verschiitteten
subjektiven Potenziale« der Arbeitnehmer_innen freizulegen (Moldaschl 2003: 31)
und die menschlichen Fihigkeiten und Moglichkeiten systematisch ékonomisch
auszubeuten (VoRR/Weifd 2009: 46); denn es geht, wie oben schon zitiert, »um einen
vollig entgrenzten Zugriff auf ihre gesamte >lebendige« Subjektivitit« (VoRR/Weifd
2013: 45) — also auch aufihre affektiven Fahigkeiten.

Doch es war Arlie R. Hochschilds Studie zur Emotionsarbeit von Flugbeglei-
terinnen und Inkassoangestellten, die das Interesse an einer gefiihlstheoretischen
Forschung auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften angestofRen hat. In ihrem
Klassiker »The Managed Heart« (1983/2000) gelingt es Hochschild nicht nur aufzu-
zeigen, dass und inwiefern Gefithlen im Dienstleistungssektor eine wichtige Rolle
zukommt, sondern sie bringt diese Erkenntnis mit einem Strukturwandel der In-
dustriegesellschaft des Globalen Nordens hin zur postindustriellen® Gesellschaft in
direkten Zusammenhang. Dabei zeichnet Hochschild diese Entwicklung detailliert
nach und macht deutlich, dass diese Kompetenzen traditionell Frauen im Repro-
duktionsbereich und daher im Bereich unbezahlter Arbeit abverlangt worden sind,
nun aber zusehends mehr Bedeutung in der kommerziellen Arbeitsorganisation ge-
winnen. Sie arbeitet somit die geschlechterspezifischen Dimensionen emotiona-
ler Arbeit heraus. Schwerpunktmif3ig befasst sich Hochschild mit den psychischen

6 Doch ware es eine Verkiirzung, die Herausbildung der postfordistischen Produktionswei-
se als durchgingig linear zu beschreiben und davon auszugehen, dass die Industriearbeit
schrittweise von der Dienstleistungsarbeit abgelost wird. Eher kommtes durch die Zunahme
an unternehmensbezogenen Dienstleistungen zu einer reziproken Verknipfung der Sekto-
ren, wobei vor allem der zweite und der dritte Sektor in einem komplementaren Verhaltnis
zueinander stehen (Wilke 1999: 56). Die rein quantitative Zunahme von Dienstleistungsar-
beit beschreibt somit den Wandel vom Fordismus zum Postfordismus nur unzureichend.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6. Forschungstheoretischer Hintergrund: Macht, Affekt und Widerstand

und gesundheitlichen Kosten, die in Verbindung mit Emotionsarbeit anfallen kén-
nen. Dabei fokussiert sie die emotionale Dissonanz, die zwischen den Gefiihlen, die
die Dienstleistungsarbeiter_innen zeigen sollen (surface acting), und dem, was sie
tatsichlich fithlen (deep acting), entstehen kann. Hinter dieser »Entfremdungsthe-
se« steht die Annahme, dass die Arbeiter_innen ihre nach aulen gezeigten Gefiih-
le moglichst in Einklang mit ihren inneren Empfindungen bringen mochten. Ist es
ihnen nicht méglich, eine Ubereinstimmung zwischen Aufien und Innen herzustel-
len, kann dies Hochschild zufolge zu einem erh6hten Stressniveau fithren oder gar
in einer krankhaften Erschopfung enden.

Wihrend Hochschild den Begriff der Gefiihlsarbeit (emotional labour) einfiihrt,
um spezifische Anforderungen wie Licheln und Freundlichsein als Arbeitsgegen-
stand zu beschreiben, gewinnt aus postoperaistischer Perspektive eine Auseinan-
dersetzung mit dem Konzept der affektiven Arbeit im verkdrperten Kapitalismus
an Bedeutung (vgl. Hardt/Negri 2002; Hardt 2004, 2007). Im Gegensatz zu Hoch-
schild, die das Entfremdungsmoment hervorhebt, wird aus postoperaistischer
Perspektive affektive Arbeit unter herrschaftlich-kapitalistischen Verhiltnissen
nicht ausschlielich als Kategorie von Ausbeutung gedacht; vielmehr werden die
Widerstandspotentiale und die befreienden Dimensionen affektiven Arbeitens
betont. Nach Hardt (2004: 175) bildet affektive Arbeit »die Spitze in der Hierarchie
der Arbeitsformen.

Dieser >Theorieschwenk< in Richtung des neomarxistischen Postoperaismus
verspricht auch fiir meine Untersuchung vielversprechend zu sein. Denn die in den
1960er-Jahren in Italien aufgekommene Theorie und Praxis des Operaismus trieb
die Diskussion um die kapitalistische Verwertung von Emotionen weiter voran,
stellte aber anders als die meisten Vertreter_innen der »Entfremdungsthese« auch
Riume fiir die Reflexion befreiender und emanzipatorischer Potentiale affektiver
Arbeit als eines Teils der immateriellen Arbeit der Lohnarbeiter_innen bereit. Die
Zunahme immaterieller Arbeit, so eine zentrale — wenngleich nicht unumstrittene
— Annahme der Postoperaisten, muss als umfassende Verinderung interpretiert
werden, die weit iber den Dienstleistungssektor hinausweist.

Hardt und Negri verdanken wir also nicht zuletzt die Thematisierung der Ver-
inderungen der hegemonialen Arbeitsformen im Postfordismus und damit eine
Prizisierung der Konzeption von affektiver Arbeit, die nun auch die befreienden
und solidarititsstiftenden Dimensionen affektiver Arbeit stirker betont, als es
etwa Hochschild getan hat. Doch wurden ihre zentralen Argumente nicht kritiklos
aufgenommen. Insbesondere aus einer Geschlechterperspektive wurde der post-
operaistischen Konzeption von immaterieller und affektiver Arbeit vorgeworfen,
dass ihre Kapitalismuskritik es versiumt habe, auf die langjihrige feministische
Debatte zu Sorge- und Beziehungsarbeit Bezug zu nehmen (s. z.B. Weeks 2007;
McRobbie 2010). Zum Stein des AnstofRes und zum Ankniipfungspunkt der Kritik
wird insbesondere die postoperaistische Annahme, dass erst im Neoliberalismus
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und durch das vermehrte Aufkommen der Dienstleistungsarbeit Affekte kom-
merzialisiert worden seien. Die Kritiker_innen machen darauf aufmerksam, dass
affektive Arbeit, etwa in Form von Hausarbeit und familidrer Pflegearbeit, immer
schon ein zentraler Bestandteil und Regulationsmechanismus des kapitalistischen
Wirtschaftssystems war. Hardt und Negri, so die Kritiker_innen weiter, blenden
nicht zuletzt durch ihre Annahme, dass sich im Postfordismus die Grenze zwischen
produktiver und reproduktiver Arbeit auflése, die Ungleichheiten und Hierarchi-
sierungen und die geschlechtsspezifischen Dimensionen verschiedener Arten von
Arbeit systematisch aus und machen so insbesondere die Geschlechterimplikatio-
nen dieses Transformationsprozesses unsichtbar (Federici 2011, 2012; Michalitsch
2006; Schultz 2006).

Trotz dieser Kritik habe ich mich dazu entschieden, den Ansatz bzw. den Be-
griff der »affektiven Arbeit« zu verwenden. Diese Entscheidung ist einerseits dar-
in begriindet, dass ich in meiner Untersuchung weder ausschliefilich davon aus-
gehe, dass die RAV-Berater_innen durch ihre Affektarbeit einen Zugewinn in ih-
rem Arbeitshandeln erfahren - ich riicke also keineswegs ausschliefilich die posi-
tiven und identititsstiftenden Aspekte affektiver Arbeit ins Zentrum meiner Dar-
stellung —, noch folge ich Hochschilds These einer (zwangslaufigen) Entfremdung
durch und Ausbeutung von Emotionsarbeit. Zweitens umfasst das Konzept von af-
fektiver Arbeit, zumindest wie ich es verwende, auch eine methodologische Kompo-
nente. Dennich frage auch nach den Bedingungen, die es moglich machen (oder ver-
unmoglichen), dass Frontline-Arbeiter_innen in Austausch mit ihren Klient_innen
und auch mit ihren Kolleg_innen und Vorgesetzten treten, und interessiere mich
folglich fir die Strukturdimension affektiver Arbeit im Neoliberalismus. Bevor ich
mich jedoch weiter der Bedeutung, der Funktion und dem emanzipatorischen Po-
tential von Affekten im Kontext neoliberaler Gouvernementalitit und dem hier be-
sprochenen Wandel von (Dienstleistungs-)Arbeit und Subjektivitit am Beispiel der
offentlichen Arbeitsvermittlung zuwende, mochte ich zunichst auf einer konzep-
tuellen Ebene aufzeigen, inwiefern das Konzept der Affektivitit als ein ineinander
verzahntes Gefiige von Affekt, Subjekt und Macht zu denken ist.

6.4.2 Uber Hochschild hinaus: Affekte als Regierungstechnik und als Praxis
in der modernen Dienstleistungsgesellschaft

Im Zuge des »affective turn« (Clough/Halley 2007) gewinnt auch in den Sozial-
und Kulturwissenschaften seit der Jahrtausendwende die Auseinandersetzung
mit Affekten, Emotionen und Gefithlen zunehmend an Bedeutung. Dieser »turn«
gilt denn auch als »response to a specific, contextually defined problem in con-
temporary culture neglected in cultural theory, where the non-representative was
overlooked given the overwhelming biases towards textuality in cultural studies«
(Bollmer 2014: 300). Im Rahmen dieser Untersuchung ist es mir nicht moglich,
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ausfithrlich auf diesen turn oder auf die Debatte der affect studies’, die sich in der
Folge um die Bedeutung und Verwendungsweise der Begriffe »Affekt«, »Emotion«
und »Gefithl« entwickelt hat, einzugehen. Deshalb werde ich zu Beginn meiner
begrifflichen Auseinandersetzungen auf einige Uberlegungen Brian Massumis,
eines zentralen Vertreters des affective turn, eingehen und gehe anschliefend zu
meiner Operationalisierung der Konzepte »Affekt« und »affektive Arbeit« fur die
empirische Forschung iber.

In seinem Text »Autonomy of Affect« (1995), der mittlerweile als Schliisseltext
der affekttheoretischen Auseinandersetzungen gilt, rekurriert Brian Massumi im
Anschluss an Gilles Deleuze auf Baruch de Spinozas Affekttheorie und schligt eine
Unterscheidung zwischen Affekten als einer biologischen Energie und einem Po-
tential und Emotionen als Reprasentation bzw. Manifestation dieser Energie vor.
Anders als psychobiologische Ansitze, welche in Auseinandersetzung mit Sigmund
Freud die Vorstellung einer Bindung von Affekten, Emotionen, Gefiihlen an eine
triebstrukturelle Innerlichkeit vertreten (Tomkins 1962; Sedgewick 2003), bestimmt
Massumi Affekt, vereinfachend gesagt, als ein kérperliches Ereignis. Massumi kon-
zipiert Affekt also in erster Linie als »Intensitit« (Massumi 1995: 88), die zugleich
situativ und transitiv wirkt, und als »unsichtbarer Klebstoff, der die Welt zusam-
menhilt« (Massumi 2002:217; Ubers. in Scheve/Berg 2018: 22). Fiir Massumi kommt
Affekten im Gegensatz zu Emotionen somit eine Autonomie gegeniiber Diskursen
und eine Unabhingigkeit von sozialen und kulturellen Sinnstiftungsprozessen zu.
Sie seien »disconnected from meaningful sequenzing, from narration« (Massumi
2002:28), wirkten vorbewusst und wiitrden vom Subjekt erst nachtriglich »soziolin-
guistisch fixiert«. Margaret Wetherell (2012) und auch Penz und Sauer (2016) sehen
in dieser Position insbesondere ein ontologisches Konzept, das die Verbindung zwi-
schen Korpern in den Mittelpunkt von Wahrnehmungsprozessen stellt und Affekte
als Gegensatz zu Diskurs und (bewusster) Erfahrung konstruiert.

Anders alsin den Debatten, die auf Massumi (2002) Bezug nehmen, fasse ich Af-
fekte in Anlehnung an Sarah Ahmed (2004) als historisch und kulturell verortet und
somit als immanenten Bestandteil sozialer Praktiken und damit auch von Diskur-
sen auf.

Auch Wetherell (2012: 19-20) kritisiert die kategoriale Abgrenzung des Affekts
von der Sprache, der einige Affekt-Ansitze auszeichnet:

»Affect seems to index a realm beyond talk, words and texts, beyond epistemic
regimes, and beyond conscious representation and cognition [..]. [T]he large ini-
tial claims made for the non-representational, for unmediated, pre-social body
tracks, and for direct connections between the social and the somatic are radically
misleading.«

7 Einen Uberblick iiber die Debatte in den affect studies bieten etwa Penz und Sauer (2016: 21ff.).
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Denninden diskursiven Praktiken werden die Subjekte erst geformt und lassen sich
von anderen Subjekten oder auch Dingen und Vorstellungen auf eine bestimmte
Weise >affizieren<. Somit muss man bei der Analyse von Praktiken stets der Frage
nachgehen, wer von wem oder was in welcher Form affiziert wird.

Es wird also deutlich, dass Affekte erstens nicht auf>innere Zustinde< reduziert
werden kénnen und dass zweitens die Binaritit zwischen Kérper und Geist, zwi-
schen Kognition und Affekt oder zwischen Gefiithl und Vernunft zu itberwinden ist,
um den Zusammenhang von Kognition und Affekt im Sinne des von Spinoza stam-
menden »Parallelismus«hervorzuheben. Diesem »Parallelismus« zufolge bilden Af-
fekte gleichermafRen ein korperliches und ein geistiges Geschehen. Folglich separie-
re ich, anders als Massumi, Affekte nicht vom Diskurs, sondern betrachte Affekte
und Diskurse als integrierte Gefiige. Anders als Massumi nehme ich keine begriffli-
che Trennung zwischen Affekt und Emotion vor. Fiir den Zweck meiner Forschung
konzipiere ich 2hnlich wie Ahmed (2004) oder auch Ann Cvetkovich (2012) Affekt und
Emotion nicht als voneinander getrennte Phinomene, sondern vielmehr als Teil-
momente desselben grundlegenden Wirkungsgeschehens und damit als soziale und
kulturelle Konstrukte. Affekt betrachte ich folglich als zentrales Element einer jeder
Emotion, und Emotionen kénnen wiederum als die benennbare und durch kultu-
relle Skripte prifigurierte Seite des Affektgeschehens verstanden werden.

Um der (alltags-)sprachlich so geldufigen Dichotomie von Gefithlen bzw. Emo-
tionen und Vernunft zu entkommen bzw. diese nicht noch zu perpetuieren, spreche
ich in meiner Untersuchung iiberwiegend von Affekten und nicht von Gefithlen und
Emotionen und schlage vor, den Begriff der Affekte als Uberbegriff zu verwenden.

Fiir meine Analyse von Macht- und Herrschaftsverhiltnissen, die im Modus von
Affekten entstehen, schliefRe ich mich der Position der feministischen Philosophin
Sarah Ahmed (2004) an, gehe von einer Relationalitit von Affekten aus und fokus-
siere entsprechend auf ihre subjektivierende Wirkung. Ahnlich argumentiert auch
Shona Hunter (2015), die Politik als relational durch Affekte vermittelt beschreibt.

Affekte sind nicht allein als individuelle und individualisierte Regungen zu
verstehen, sondern sie sind eingebunden und geprigt durch »institutionell vor-
gegebene und abgesicherte Affektregeln« (Penz/Sauer 2016: 53). Diese historisch
gewachsenen Affektregeln sedimentieren sich in Affektregimen bzw. in »Gefiihls-
dispositiven« (Sauer 2016a: 152) und damit in kontextbezogenen Machtkonstella-
tionen, die von Individuen vermittelt iitber unterschiedliche Steuerungssysteme
angeeignet werden. Das Gefithlsdispositiv ist also bestimmend fir die jeweils giil-
tigen Normen und Praxen und prigt die innere Logik von affektiven Institutionen.
Die Konzeption von Affekten als (Regierungs-)Dispositiv fithrt letztendlich dazu,
dass die Analyse von Affekten immer auch als Macht- und Herrschaftsanalyse zu
gestalten ist (ebd.; Penz/Sauer 2016: 49).

Fineman spricht in diesen Zusammenhang von »emotionologies« (Fineman
2008b: 2, 2010: 26-30) und hebt damit die emotionale Interaktion und Relatio-
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nalitit zwischen dem Individuum und seiner Umgebung hervor. Dariiber hinaus
verweist er auch auf die herrschaftsbezogene Komponente dieser >Emotionsstruk-
tur¢, denn Fineman (2010: 27) betont, dass

»emotionologies are politico-ideological constructs partly shaped by prevailing
currents of nationalism, ethnocentrism, racism and homophobia as well as by
governmental, religious and party-political dogmas. They encapsulate emotions’
stocks of knowledge, vocabularies, feeling and display rules.«

Im Bezug zu affektiver Regierungspraxis betont etwa auch Anne-Marie Fortier
(2011), dass gegenwirtige Regierungsstrategien eher auf »individuals’ feelings and
behaviour in and about the public, shared world they inhabit« zielen, als sich mit
den »individuals’ behaviours in the private domain« auseinanderzusetzen (ebd.: 11).
Machtverhiltnisse beeinflussen also den Kérper, und Affekte miissen als »politisch-
kulturelle, d.h. symbolisch kodierte und gesellschaftlich konstruierte Wahrneh-
mungs- und Handlungsmuster« (Sauer 2016a: 152) betrachtet werden. »Normen
und soziale Verhiltnisse lassen Affekte und kérperlich spiirbare Gefiihle entstehen
und machen diese tiberhaupt erst intelligibel« (ebd.).

Die Differenz eines »Innen« und eines »Auflen« (Ahmed 2004: 4-5; 2014:
188-190), wie sie noch bei Hochschild vorzufinden ist, wird in dieser Konzeption
von Affekten aufgelost und es wird deutlich, dass Affekte als Teil eines Machtge-
fiiges genauso Manager_innen, Arbeiter_innen sowie nicht-menschliche Dinge
wie etwa Gebiude oder Einrichtungsgegenstinde erfassen. Affekte konzipiere ich
folglich nicht als etwas nur dem Individuum Eigenes, sondern begreife ihr Entste-
hen erst in einer relationalen Konstellation (vgl. auch Ahmed 2010a: 37; Ott 2009).
Affekte figurieren dementsprechend »als Effekt und Bindemittel eines komplexen
Zusammenhangs« (Bargetz 2013: 217). Zudem macht die Annahme, dass Affekte
eine Historizitat (Frevert 2010: 311) haben, eine gesellschaftstheoretische Perspekti-
ve auf aktuelle Transformationen sozialer Verhiltnisse méglich. Denn vergangene
Erfahrungen schreiben sich iiber Affekte als »Erinnerungsspurenc [...] in die Kor-
per, in die affektiven Register und damit auch in das alltigliche Handeln« (Bargetz
2014: 123) ein. Dies fithrt dazu, dass »iiber Affekte Vergangenes hervorgerufen,
aktualisiert und mithin auch gegenwirtig wirkmachtig« (ebd.) wird.

Diesen Annahmen folge ich und bediene mich in meiner Untersuchung eines
Affektverstindnisses, das Affekte als sozial und kulturell vermittelt, somit kontex-
tuell und situativ eingebettet und durch ihren Entstehungskontext bestimmt kon-
zipiert. Auf die Foucault'sche Terminologie iibertragen bedeutet dies, dass die Kon-
trolle und Fithrung der Menschen durch und mit ihren Emotionen und Affekten als
eine zentrale Dimension einer neuen Gouvernementalitit, einer, wie Penz und Sau-
er (2016) es nennen, »affektiven neoliberalen Gouvernementalitit« (ebd.: 161) ver-
standen werden kann.
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Halten wir also fest: Eine macht- und subjektivierungskritische Perspektive auf
das Regieren von 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit in Form eines Zusammenspiels
von Regierungstechniken und Selbsttechnologien muss die iber lange Zeit vernach-
lassigte affektive Komponente einbeziehen. Dabei gilt es zu beriicksichtigen, dass
insbesondere in Bereichen wie etwa dem der (6ffentlichen) Dienstleistungserbrin-
gung - oftmals als klassische >Frauenberufe« bezeichnet — von der affektiven Arbeit
eine konstitutive Macht ausgeht, die auch die Subjektivitit der Angestellten mitbe-
stimmt. Denn Affekte sind als Affektregime oder als »dominierende Gefithlskonfi-
gurationen« (Heller 1981: 247) gewissermafien Teil der Struktur, also auch eine Di-
mensionderin einer Struktur vollzogenen Handlung. Sie sind etwa durch historisch
gewachsene Normen strukturiert und sie strukturieren zugleich Wahrnehmungen
und Handlungen. Diese Konzeption von Affekten als strukturierend und zugleich
strukturiert erdffnet einen Fokus darauf, »how emotions (or affects, M. G.) are his-
torically contingent but also how [...] they are formative not only for subjects but also
for social relations and forms of politics and political mobilization« (Koivunen 2010:
20).

Mit diesem Zugang zu Affekten und affektiver Arbeit wird es moglich, mehr als
die blofie Kommerzialisierung der Gefiihle zu erforschen; er eroffnet die Moglich-
keit, diese in ihrer widerspriichlichen Eingebundenheit in Machtverhiltnisse zu be-
trachten. Folglich lassen sich durch die Erweiterung des gouvernementalititstheo-
retischen Rahmens durch das Affektkonzept (neuartige) affektive Bindungen und
kollektive Praxen gegen eine »ausbeuterische Vereinnahmung der Menschen im Ar-
beitsprozess« (Penz/Sauer 2016: 203) ausloten.

6.4.3 Affekt, Macht, Widerstand: Affektive Subjektivierung
und widerstandige Praktiken

Wie ich in den vorausgegangenen theoretischen Ausfithrungen deutlich gemacht
habe, verstehe ich Affekte im Rahmen neoliberaler Subjektivierung in Anlehnung
an Foucault als neue Techniken der »Fithrung« bzw. der »Regierung« von Menschen
(Foucault 2000). Diese Konzeptualisierung von Affekten und ihre Verbindung mit
dem Foucault’schen Gouvernementalititskonzept erlaubt es, den paradoxalen Dop-
pelcharakter von Affekten als Ermoglichungsbedingung sowohl von Unterwerfung
als auch von Widerstand kenntlich zu machen: Einerseits ist die Affektregulierung
und -disziplinierung eine Machttechnik, die sehr effektiv die Verinnerlichung und
Inkorporierung von Verhaltensnormen bewirkt, andererseits stellt die Affektivitit
auch eine michtige Quelle fiir jede Form widerstindigen Handelns dar. Affekte kon-
nen so als »Wirkfelder und Trajektorien des Anderswerdens« (Slaby 2019: 346) bzw.
eines anderen Selbstseins zur dominanten Herrschaftsform verstanden werden.
Eine dhnliche Konzeption von Affekt und dessen widerstindigem Potential
findet sich in der neomarxistischen Strémung des Postoperaismus. So geht et-
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wa Hardt (1999) davon aus, dass gerade in der affektiven Arbeit das Potential fiir
Subversion und autonome Konstitution liegt (ebd.: 90). »Affektive Arbeit«, so ar-
gumentiert Hardt gemeinsam mit Negri (2002), kennzeichnet insbesondere ihre
Nihe zu menschlichen Kontakten und ihr Potential, »soziale Netzwerke, Formen
der Gemeinschaftlichkeit, der Biomacht« zu produzieren (Hardt/Negri 2002: 304).

Die postoperaistischen Analysen von gegenwirtigen Arbeitsverhiltnissen ma-
chen also insbesondere die durch die affektive Arbeit entstandene Moglichkeit, sich
der kapitalistischen Verwertungslogik zu entziehen, stark. Damit stellen sie, gleich
den Debatten zur Organisationsebene in der Labour Process Theory, eine ermichti-
gende affektive Subjektivierung ins Zentrum ihrer Reflexionen. Mit Isabell Lorey
(2011) méchte ich diese relationale und solidarititsstiftende Dimension von Affek-
ten und affektiver Arbeit betonen.

Mit Verweis auf den Postoperaisten Paolo Virno spricht auch Lorey davon, dass

»gerade die gegenwartigen Transformationsprozesse von Arbeit die Verbindung
mit/zu anderen produktiv [machen]. Diese Transformation von Arbeit ist nicht
ausschliefdlich durch eine anwachsende Kapitalisierung des sozialen Lebens
gekennzeichnet, sondern im (affektiven) Kontakt mit anderen auch durch die
Produktion neuer Sozialititen.« (Ebd.: 83—84)

Aufdas Untersuchungsbeispiel der 6ffentlichen Dienstleistungsarbeit im RAV iiber-
tragen heif3t das, dass das Affizierungsvermdgen der Personalberater_innen nicht
nur als ein bedeutsames Instrument der Verwertungsinteressen des Kapitals be-
trachtet werden muss, sondern gleichfalls als Quelle und Antriebskraft von Wider-
stand in den Prozessen der kapitalistischen In-Wert-Setzung ihres Affizierungsver-
mogens. Die affektive Arbeit umfasst somit die Moglichkeit, so meine zentrale The-
se, Verbindungen zwischen den Dienstleister_innen und auch zwischen ihnen und
den Arbeitsuchenden zu schaffen. Dadurch hat sie das Potential, Raum zu schaffen
fiir andere, der Verwertungslogik des RAV nicht entsprechende Subjektivititsent-
wiirfe und Selbstverhiltnisse, und gestaltet Prozesse der »Selbstaffirmierung und
Verinderung« (Maihofer 2014: 262). Diese Entwiirfe von Subjektivititen bieten den
RAV-Berater_innen eine Alternative zwischen Opposition und Ausstieg und eréffnen
so Moglichkeiten einer »Unschidlichmachung und Aufler-Spiel-Setzung von Ope-
rationen des Regierens und Regiertwerdens« (Slaby 2019: 347).

Dieses >Unschidlichmachen< der dominanten Regierungsweisen kann ganz
unterschiedliche Formen annehmen und bezieht sich auf das, was den Regie-
rungstechnologien und deren Subjektformierung gegeniibersteht oder -tritt. Dies
macht deutlich, dass auch widerstindige Alltagspraktiken, etwa im Kontext der
Transformation von (Erwerbs-)Arbeit, als politische Interventionen im Sinne eines
alltiglichen »Gegen-Verhalten[s] der Subjektivierung« (Kastner 2008: 43) konzep-
tualisiert werden konnen. Widerstand im Kontext postfordistischer Erwerbsarbeit
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reduziert sich also nicht auf kollektiv organisierte Arbeitskimpfe, sondern kann
durchaus auch in Form informeller, versteckter und individueller Praktiken hervor-
treten. Beispielsweise kann die heimliche Sabotage der organisationalen Vorgaben
oder auch die Praxis der Solidaritit die liberale Subjektivierung unterlaufen. Wi-
derstand kommt aus dieser Perspektive also keinem Ausstieg aus der neoliberalen
Selbstoptimierungsmaschinerie gleich, vielmehr gleicht er einer »permanenten
Anstrengung, den neoliberalen Zumutungen gegeniiber wachsam zu sein und sich,
wenn auch nur zeitweilig, spontan und so weit wie moglich von diesem abzusetzen
und zu entfliehen, freien Zugang und Kontrolle iiber sich selbst zuriickzugewinnen«
(Ménch 2018: 333).

Inwiefern die Moglichkeit der (aktiven) Begrenzung des Zugriffs auf die Sub-
jektivitit und damit auch auf die Affektfihigkeit von den hier im Fokus stehenden
street-level bureacurats aber tatsichlich ergriffen wird oder ob sich doch iitberwiegend
neue Spielarten einer Subjektivierung in den Bahnen von Wettbewerb und affekti-
vem Selbstunternehmer_innentum durchsetzen, ist eine Frage, die nur auf der Ba-
sis einer detaillierten Analyse meines empirischen Materials beantwortet werden
kann. Bevor ich mich im nichsten Kapitel mit den methodischen Primissen dieses
empirischen Vorhabens auseinandersetze, moéchte ich, als Abschluss der Darstel-
lung des theoretischen Analyserahmens meiner Studie, den Versuch unternehmen,
die genannten theoretischen Perspektiven in Beziehung zueinander zu setzen und
ein theoretisches Modell zu entwickeln, welches die Analyse meines Materialkorpus
anleiten wird.

6.5 Theoretisches Modell: Die dffentliche Arbeitsvermittlung
als affektiv-vergeschlechtlichtes Regierungsdispositiv
des Neoliberalismus

In der Foucault’schen Werkzeugkiste findet sich nicht nur keine fertig ausformu-
lierte Theorie, sondern auch kein striktes Set an Methoden oder >Anwendungs-
weisen« seiner theoretischen Ausfithrungen. Foucaults Macht- und Subjektivie-
rungskonzept soll deshalb weniger als methodische Vorgabe, sondern eher als
Leitgedanke meiner Untersuchung des empirischen Materials dienen. Erginzt
durch eine gesellschafts- und geschlechterkritische Perspektive auf aktivierende
Sozialstaatlichkeit, 6ffentliche Dienstleistungsarbeit und Gefithle sind Foucaults
Ausfihrungen zur Gouvernementalitit das heuristische Riistzeug, mit dem das
betriebliche Setting und die Arbeitssituation meines Fallbeispiels — des kantonalen
RAV - analysiert werden soll. Dabei mdchte ich drei Untersuchungsachsen mit-
einander verbinden: Als Erstes wende ich mich den Begriindungen, Zielsetzungen
und Plausibilisierungsstrategien, kurzum den Rationalititen des Regierens moderner
Dienstleistungserbringung im Schweizer >Aktivierungsstaat« zu. In einem zweiten
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Schritt richte ich das Augenmerk auf die Technologien der Menschenfiihrung und
damit auf »jene Verfahren, mit denen planvoll auf das Handeln von Individuen und
Gruppen eingewirkt wird oder diese auf ihr eigenes Handeln einwirken« (Brockling
2018: 33). Auf dieser Achse riicken die Organisation des RAV und die von ihr veran-
schlagten Fithrungstechnologien ins Zentrum meines Forschungsinteresses. Die
dritte Achse beschreibt die Subjektivierungsweisen und damit die Frage, wie sich die
Regierungstechniken in die Selbstfithrungsweisen der 6ffentlich Bediensteten ein-
schreiben, wie sich diese also selbst begreifen, fiir sich sorgen und an sich arbeiten
und wie sie sich partiell widerstindig zu den diskursiven Techniken der Subjekt-
formierung verhalten kénnen. Denn die methodisch-theoretischen Prinzipien des
Foucault'schen Gouvernementalititskonzepts machen es moglich, »die systema-
tischen Verbindungen zwischen Rationalititsformen, Fithrungstechnologien und
Selbstbeziigen« (Brockling/Krasmann 2010: 26) zu untersuchen.

Ich begreife in Erweiterung von Foucaults Regierungsbegriff Affekte als histo-
risch und teils diskursiv formierte Wahrnehmungs- und Verhaltensdispositive und
damit als Element eines neuen Zugriffs auf die Menschen, der diese in der Gesell-
schaft anordnet und ihnen hierarchische Positionen zuweist. Mit diesem machtsen-
siblen Affektkonzept lisst sich zeigen, »how emotion discourses establish, assert,
challenge, or reinforce power or status differences« (Abu-Lughod/Lutz 2009: 108).

Uber dieses machtkritische Potential meiner affektiven Gouvernementalitits-
analyse hinausgehend fasse ich >Gouvernementalitit< vor allem auch methodisch
auf und verschiebe in meiner Analyse den Blick von der Verzahnung verschiedener
Strukturen, Institutionen und Praktiken insbesondere auf ausgefeilte Techniken
des individuellen Selbstmanagements und auf die Potentiale der affektiven Selbst-
regierung der Staatsangestellten. Konkret geht es mir in meiner Untersuchung
der interaktiven Dienstleistungsarbeit in der kantonalen Arbeitsverwaltung also
darum, die Handlungsvollziige, in denen die tatsichlichen Subjektivierungsweisen
der Bediensteten zuginglich werden, in die Analyse einzubeziehen und somit zu
versuchen, Diskurs, Subjekt und Widerstand zusammen in den Blick zu nehmen.
Dabei denke ich die Subjekte, also hier die Personalberater_innen, immer auch
als Teil eines Geschlechterdispositivs und damit eingebunden in ein Konglomerat
von machtvollen Praktiken in Gestalt von hegemonialen Geschlechternormen, von
institutionellen Regelungen und von vergeschlechtlichten Praktiken im Sinne des
doing gender sowie in Form vergeschlechtlichter Identititsangebote. Aus dieser
Perspektive ist auch die Organisation des RAV, entgegen der Zuschreibung in
der Mainstream-Organisationstheorie, nicht geschlechtsneutral, sondern verge-
schlechtlicht (gendered) (Acker 1990). Denn »gender«, so argumentiert Acker, »is
not an addition to ongoing processes, conceived as gender neutral. Rather, it is an
integral part of those processes, which cannot be properly understood without an
analysis of gender« (ebd.).
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Dieses Konzept einer vergeschlechtlichten Regierung von Dienstleistungsarbeit
im Modus der Affekte werde ich auf mein Fallbeispiel anwenden. Vom >Kleinen« soll
dann in einem zweiten Schritt aufs >Grof3e« extrapoliert werden: Die mikrorelatio-
nale Perspektive soll in den Rahmen gesellschaftlicher Macht- und Strukturanalysen
im (Spannungs-)Feld aktivierender Arbeitsmarktpolitiken und des NPM eingebettet
werden. Denn wie Foucault in seinen Studien gezeigt hat, entnimmt eine gouverne-
mentalititstheoretische Untersuchung »der Geschichte gewissermafien eine Stich-
probe [...], um an konkreten Verfahren der Machtausitbung anzusetzen und von dort
ausgehend zu allgemeineren Aussagen dariiber zu gelangen, wie bestimmte Ord-
nungen - in einer spezifischen historischen Situation — zu hegemonialen Systemen
des Denkens werden konnen« (Krasmann 2003: 159).

Es geht mir also darum, die Interaktionssituationen im RAV in Zusammenhang
mit makroskopischen Gesellschaftsprozessen zu bringen, um so in den Blick zu
nehmen, wie etwa diskursiv und praktisch verfestigte Strukturen von Geschlecht
oder anderen Identititsmerkmalen und Selbstbildnissen in den affektiven Interak-
tionen verkdrpert, reproduziert oder eben auch durchbrochen werden. Kurzum: Ich
frage in Anlehnung an Foucaults Modell der Subjektivierung und der Gouvernemen-
talitit, wie in den Subjektivierungsprozessen offentlicher Dienstleistungsarbeit
soziale (Handlungs-)Positionen konfiguriert und praktisch transformiert werden,
und ich versuche die »Widerstandspunkte im Machtnetz« (Foucault 1987a: 116fT.;
zit. in Krell 2014: 62) zu beobachten und auf ihren Affektgehalt hin zu analysieren.
Mit dieser affekttheoretischen Machtperspektive méchte ich deutlich machen, dass
Emotionen und Affekte »nicht blof3 als ausbeutbar, sondern als widerspriichlich
in Machtverhiltnisse eingewoben« zu betrachten sind (Bargetz 2013: 204). Denn
»Affekte beschreiben die Art und Weise, wie sich gesellschaftliche Strukturen und
Herrschaftsverhiltnisse in alltiglichen Praxen und personlichen Beziehungen ma-
nifestieren, wie sie affektiv belebt und reproduziert werden. Affekte thematisieren,
dass und wie >Strukturen unter die Haut gehen« (Ahmed 2010b: 216; zit. in Bargetz
2013: 217).

Mit diesem Affektkonzept mochte ich das Zusammentreffen von Herrschaft,
Unterwerfung, Subjektformierung und Befreiung hervorheben. Konzeptuell lehne
ich mich an das von Foucault entwickelte Konzept des »Gegen-Verhaltens« (franz.:
contre-conduite) (Foucault 2004a: 292) an und werde die Praktiken der Personalbe-
rater_innen herausarbeiten, in denen sich ihr Wille, nicht beziehungsweise »nicht
so und nicht dafiir und nicht von denen da« (Foucault 1992a: 12) regiert zu wer-
den, artikuliert. Ich gehe davon aus, dass es im Sinne einer »Biomacht von unten«
(Hardt 1999) gerade die affektive Arbeit der Bediensteten ist, welche die Grundlage
der Konstitution von Solidaritit, Gemeinschaft und kollektiven Subjektivititen be-
reithilt. Mit dieser Linse blicke ich im Folgenden auch auf das Affektgeschehen im
RAV und auf die Indienstnahme und Beeinflussung der Gefiihle der Berater_innen,
spinne die Idee eines So-nicht-regiert-werden-Wollens weiter und frage nach den
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Moglichkeiten und dem Willen der Berater_innen, nicht mehr »derart zu affizieren
und affiziert zu werden« (Mithlhoff 2018: 475, Herv. i. O.). Was das nun konkret fir
meine Untersuchung und fiir mein methodisches Vorgehen bedeutet, werde ich im
nichsten Kapitel zu kliren versuchen.
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1. Forschungsstrategie und Forschungstechniken:
Eine Ethnographie diskursiver Praktiken
im institutionellen Kontext

Fiir die Beziehungen zwischen Wahrheit
und Macht, zwischen Wissen und Macht
interessiere ich mich. Aber diese Schicht
von Objekten oder vielmehr Beziehungen
ist schwer zu fassen. Und da es dafiir keine
allgemeine Theorie gibt, bin ich gewisser-
mafien ein blinder Empirist, das heifst, ich
bin in der denkbar schlimmsten Situation.
Ich habe keine allgemeine Theorie und
auch kein sicheres Instrument. Ich taste
mich voran und fabriziere nach besten
Kraften Instrumente, die Objekte sichtbar
machen sollen.

(Foucault 2003: 521-522)

Da Sozialpolitik immer auch lokal, d.h. an der front-line verhandelt und gemacht
wird (Lipsky 1980/2010), bietet sich fir die Bearbeitung meiner Forschungsfragen
ein dezidiert qualitatives Forschungsdesign an. Genauer gesagt fiihre ich eine
»fokussierte Ethnographie« (Knoblauch 2001) institutioneller Praktiken und Dis-
kurse durch und versuche mittels teilnehmender Beobachtung des beruflichen
Alltagshandelns der 6ffentlich Bediensteten die mikropolitischen Praktiken und
Deutungskimpfe innerhalb der Organisation des RAV zu erforschen. Ich bestimme
daher nicht im Vorfeld meiner Datenerhebung, was die 6ffentliche Arbeitsver-
mittlung als wohlfahrtsstaatliche Institution genau tut und wie sie funktioniert,
sondern untersuche die Situationen und Probleme, mit welchen die RAV-Bera-
ter_innen konfrontiert sind, und analysiere, wie sie damit umgehen (zur Methode
der Ethnographie in Biirokratien siehe auch Fassin et al. 2015; Gottwald/Sowa/
Staples 2017; Sowa et al. 2013). Dabei betrachte ich weder die Organisation des
RAV noch das Management als unvermittelt beobachtbare und klassifizierbare
Einheiten, sondern als »Produkte oder Effekte von Diskursen und Praktiken, die
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bestimmen, was gesehen wird und was nicht gesehen wird, was sichtbar und sagbar
wird und zugleich, was unsichtbar und unsagbar wird« (Weiskopf 2003: 14). Das
RAV und die im RAV stattfindenden Interaktionen werden aus dieser Perspektive
zu einem machtvollen Wirkungsfeld, insofern durch diskursive Strategien ein
swahres Wissen« iiber die Berater_innen als vergeschlechtlichte und affektfihige
Subjekte gesichert wird, und andererseits ist das RAV selbst Effekt von Machtver-
haltnissen, in denen tiber Normalisierungsprozesse festgesetzt wird, was es heifit,
eine (kosten)effiziente Organisation mit »guten< Mitarbeiter._innen zu sein.

Dem ethnographischen Vorgehen und der theoretischen Ausrichtung meiner
Untersuchung entsprechend ist meine Konzeption von Staatlichkeit und Regieren
folgendermaflen konstruiert: Der Staat bildet keine autonome Quelle von Macht,
sondern spiegelt sich in diversen zur Analyse stehenden Regierungsrationalititen
und Institutionen wider. Fiir Foucault (2004a) ist der Staat keine gegebene Univer-
salie und unabhingig von den regierten Subjekten, sondern er entfaltet seine Wir-
kung, indem er zur »reflektierten Praxis der Menschen« (ebd.: 359) wird. Im Kon-
text einer Analyse der Macht beschrinkt sich Regieren somit auch nicht mehr auf
den Einflussbereich staatlicher Autoritit, sondern bezieht sich auf die »Gesamt-
heit der Institutionen und Praktiken, mit denen man die Menschen lenkt« (Fou-
cault 2005g: 116). Staatliche Biirokratien, wie etwa die 6ffentliche Arbeitsvermitt-
lung, sind in diesem theoretischen Kontext zentrale Institutionen einer solchen Re-
gierung, welche versucht, »das Verhalten der Menschen« iiber »Rationalititstypen«
zu steuern (Foucault 2004b: 441), und sie artikulieren zugleich auch selbst eine spe-
zifische Regierungsrationalitit, der, wie ich noch zeigen werde, immer auch ein spe-
zifisches Affektregime und eine Geschlechterordnung zugrunde liegt.

7.1 Diskursforschung meets Ethnographie

Der hier gewihlte methodische Zugang ist stark von dieser Konzeption von Staat-
lichkeit und von der Idee von Regierung als Praxis im Sinne einer Lenkung der
Fithrungen und als eines »auf Handeln gerichtete[n] Handeln[s]« (Foucault 2005b:
2.86) beeinflusst. Staatlichkeit und der Staat, so eine meiner zentralen Annahmen,
werden also in den Praktiken der 6ffentlich Bediensteten, durch ihre Interpretation
und Umsetzung der Politiken, in ihren individuellen Strategien und Umgangs-
weisen und in der Interaktion mit ihren >Kund_innenc erst hergestellt. Das hier
gewihlte ethnographische Vorgehen erlaubt es, den Staat ausgehend von diesen
Praktiken und Diskursen genauer in den Blick zu nehmen.' Denn durch die Ver-

1 Hinsichtlich dieser Perspektive dhnelt der hier gewihlte methodische Zugang dem Projekt
von Tatjana Thelen, Larissa Vetters und Keebet von Benda-Beckmann (2014) zu Ethnogra-
phien des Staates, welche die Wissenschaftlerinnen als »stategraphy« betiteln.
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kniipfung von diskursanalytischen mit ethnographischen Methoden lassen sich
Subjektivierungsprozesse nicht nur aus den diskursiv-normativ vorgegebenen
Subjektpositionen erschliefRen, sondern auch jene sozialen Praktiken ausleuchten,
in denen diese Positionen von den Subjekten, hier den Personalberater_innen,
eingenommen und interpretiert werden.

Mit Stefan Hirschauer und Klaus Amann (1997) kann die Ethnographie als »op-
portunistische und feldspezifische Erkenntnisstrategie« (ebd.: 20) charakterisiert
werden, wobei die praktische Erzeugung der Wirklichkeit im Mittelpunkt der Ana-
lyse steht. Die Beobachtung stellt somit einen zentralen Zugang zum Forschungs-
gegenstand bereit, weil sie diesen erst einmal in seiner bestehenden Praxis (anni-
hernd) so belisst, wie er ist, wihrend eine Befragung der Feldakteur_innen weniger
die konkrete Praxis als vielmehr die Reflexion und Interpretation der Befragten zu-
ginglich macht (ebd.:23). Bei der teilnehmenden Beobachtung hingegen wird durch
die>Koprisenz«des_der Forschers_in (Kalthoff 2003:76) ein erfahrungsbasierter Zu-
gang zur »Gelebtheit sozialer Ordnungen« (Amann/Hirschauer 1997: 21) moglich,
und durch die Unmittelbarkeit dieser Form der Datengewinnung kann so besonders
gut die »welfare in practice« (Schultheis 2012:176) in den Fokus genommen werden.
Denn die Ethnographie interessiert sich fiir »den Bereich 6ffentlich gelebter Sozia-
litit, dessen Sinnhaftigkeit von einem impliziten Wissen der Teilnehmer bestimmt
wird« (Breidenstein et al. 2013: 33, Herv. M. G.). Und genau dieses implizite Wissen
gilt es herauszuarbeiten.

In meiner Forschung kommt die Methode der »fokussierten Ethnographie«
(Knoblauch 2001) zum Einsatz. Bei diesem Ansatz liegt der Fokus, anders als bei
klassischen kulturanthropologischen Ethnographien, auf einem Teilbereich des
Alltaglichen bzw. auf einzelnen gesellschaftlichen Mikrokosmen und es werden
ausgewihlte Handlungsaspekte aus der eigenen Gesellschaft untersucht. Mit die-
ser Fokussierung geht die Frage nach dem Umfeld einher. »Oder anders formuliert:
wovon ist der untersuchte Ausschnitt ein Ausschnitt« (ebd.: 137)?

Fiir das konkrete Forschungsvorgehen bedeutet dies, dass ich mich als Forsche-
rin hinlinglich mit dem Forschungsgegenstand vertraut gemacht haben muss, be-
vor ich ins Feld gehe, um bei der empirischen Arbeit als wohlinformierte Teilnehme-
rin einsteigen zu konnen. Nebst dem vorab zu erarbeitenden Kontextwissen zeich-
net sich die fokussierte Ethnographie auch durch ihren Anspruch aus, theoretisch
informiert ins Feld zu gehen, wobei die Forderung nach empirischer Belegbarkeit
stets beibehalten wird. Ein weiteres zentrales Charakteristikum ethnographischen
Vorgehens ist der Mix aus unterschiedlichen Erhebungsmethoden, eine Strategie,
welche auch in meiner Untersuchung zur Anwendung kommt. Leitfadengestiitzte
qualitative Interviews mit den Berater_innen, Dokument- und Bilddaten, etwa in
Form von Gesetzestexten und Strategiepapieren, wie auch Fotos des RAV und des
Gebiudekomplexes, in welchem es sich befindet, sowie dessen 6ffentlich zugingli-
ches Informationsmaterial erginzen die Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen.
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Im Sinne der Operationalisierung werde ich im Abschnitt 7.6 den hier ver-
folgten ethnographisch-diskursanalytischen Ansatz explizieren und zeigen, wie es
genau dieses Forschungsdesign vermag, die Makroebene der Programmatik und
die institutionelle Mesoebene mit der Ebene situierter Praktiken zu verbinden und
dabei die Differenzierung zwischen Makro- und Mikroebene aufzuheben (mehr zu
diesem Ansatz z.B. in: Macgilchrist/Ott/Langer 2014; Ott/Langer/Rabenstein 2012).
Dariiber hinaus wird es durch dieses ethnographische Vorgehen im Sinne des
Doing-gender-while-doing-work-Ansatzes (Connell/Messerschmidt 2005; Leidner
1991; West/Zimmerman 1987) moglich, die vergeschlechtlichten Arbeitspraxen der
Berater_innen zu erforschen und darzustellen, wie sie in ihren affektiven Praktiken
wihrend der Begegnungen mit den Erwerbslosen gleichzeitig Staat und Geschlecht
herstellen. Basierend auf der Annahme, dass Organisationen und staatliche Verwal-
tungen grundlegend vergeschlechtlicht sind (Acker 1990), méchte ich analysieren,
wie die Berater_innen >Weiblichkeit, etwa durch das Zeigen von Empathie und
Mitgefiihl (Tronto 1993), und >Minnlichkeit< in Form von emotionaler Neutralitit
und sachlich-niichternem Managerialismus (Lewis/Simpson 2007) in den Begeg-
nungen mit den Arbeitsuchenden herstellen — ganz egal, ob Minner oder Frauen
das tun.”

Mittels teilnehmender Beobachtung der Interaktionszusammenhinge im RAV
lassen sich somit Prozesse der Verkorperung und Materialisierung sowie Wirkwei-
sen von Affekten in Praktiken der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in den Blick neh-
men und Aussagen iiber die damit verbundene Herstellung von Geschlecht treffen.
Dariiber hinaus wird in den Beobachtungen deutlich, wie die Handlungsspielriume
der Berater_innen inactu geschaffen werden, wie sie durch die Rahmenbedingungen
erweitert oder eingeschrinkt werden und wie die Berater_innen diese Handlungs-
spielriume konkret in ihrer Beratungstitigkeit nutzen. Daran lisst sich die Frage
anschliefRen, inwieweit die affektive Arbeit der Berater_innen nicht nur 6konomi-
schen Zwecken zugefithrt wird, sondern auch als Grundlage fiir ihre Handlungs-
macht und als >Quelle« fiir die von ihnen ausgehenden widerstindigen Praktiken
dient.

Auch schirft die Beobachtung den Blick fiir bestimmte materielle Dinge und
Artefakte, die in der Beratungssituation relevant werden und diese strukturieren.

2 Bei der Untersuchung der vergeschlechtlichten Arbeitspraktiken der Berater_innen muss
stets mitberlcksichtigt werden, dass die Operationalisierung des genderings mit dem Risiko
einhergeht, die bindre Geschlechterordnung zu reproduzieren. Auch meine Studie lauft im-
mer Gefahr, Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren. Durch den Fokus auf das Umkampft-
sein von Geschlecht und damit von Ménnlichkeit und Weiblichkeit (ganz unabhidngig vom
biologischen Ceschlecht) versuche ich jedoch die Zweigeschlechtlichkeit zu erweitern (zur
Debatte zu diesem methodischen Dilemma der Genderforschung s. auch Gildemeister 2004;
Nentwich/Kelan 2014).
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Dies ist ein weiterer wichtiger Punkt fiir meine Forschung, zeichnen sich die Be-
hoérdensituationen doch hiufig durch den akustisch nicht immer wahrnehmbaren
Umgang mit Texten (Smith 2006) etwa in Form von Formularen oder dem Computer
aus. Auch Breidenstein et al. (2013) verweisen auf die Spezifitit einer sEthnographie
der Dinge< anhand der Verwendung von Dokumenten.

Denn diese entfalten einerseits eine eigene »Sinnschicht sozialer Wirklichkeit«
(ebd.: 92). Andererseits entsteht aufgrund von Schriftlichkeit ein modifizierter
»Rahmen von Aktivititen: der Wirkungskreis von Sprechakten bzw. Schreibak-
ten« (ebd.). Die Autoren weisen zu Recht darauf hin, dass hergestellte Dokumente
nur bedingt als Informationsquelle fiir »in ihnen« angesprochene Sachverhalte
dienen koénnen; vielmehr miissen sie als »Folie« zur Wahrnehmung »soziale[r]
Realitit« betrachtet werden (ebd.:94). Denn anders als handelnde Personen konnen
Vergegenstindlichungen nicht iiber ihr Wissen und ihre Motive befragt werden.
Doch bilden spezifische Objekte und Artefakte — wie etwa die wiederkehrenden
und die Gespriche strukturierenden Dokumente und die Informationsbroschiire
»Arbeitslos sein. Alles, was Sie wissen miissen«, das Inventar der Biiros und wie
diese von den Berater_innen gestaltet werden, die eingesetzten Computer und
dergleichen mehr - zentrale Elemente der Affekt- und Geschlechterordnung der
Beratungsgespriche und der im weitesten Sinne affektiven Regierungsrationalitit
des RAV.

Wie bereits in der Einleitung zu meinen methodischen Ausfithrungen an-
geklungen, interessieren mich der Raum und die Raumordnungsverfahren in
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Praktiken der Berater_innen; ich verstehe
die Raumgestaltung als Schnittpunkt von Diskursen und Praktiken. Diese Per-
spektive auf die Raumordnung und die architektonische Gestalt des untersuchten
RAV stellt folglich einen idealen Einsatzpunkt fiir meine ethnographische Diskurs-
analyse und fur die Reflexion meiner eigenen (affektiven) Eingebundenheit in den
Forschungsprozess bereit.

Wie ich Zugang zur Organisation des RAV erhalten und die Handlungspraxis
der offentlich Bediensteten untersucht habe, werde ich gesondert in den Unterka-
piteln 7.4 und 7.5 ausfithren. Im folgenden Kapitel mochte ich jedoch zuerst meine
eigene affektive Eingebundenheit ins Feld im Sinne einer »emotional participation«
(Bergman Blix 2010: 61) reflektieren und darlegen, wie ich diese wihrend der Daten-
erhebung und in der Auswertung meines Materials beriicksichtigt habe.

1.2 Befremdung und die eigene Eingebundenheit ins Feld:
Forschen als affektiv-diskursive Praxis

Da sich der von mir gewéhlte Forschungsansatz der fokussierten Ethnographie ge-
rade dadurch auszeichnet, dass er sich weniger mit dem >Fremdencals dezidiert mit
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der eigenen Gesellschaft auseinandersetzt, gilt die Technik der Befremdung als zen-
tral. Durch diese konnte ich in das zu erforschende Feld zunichst als Aufienseiterin
eintauchen und mich danach schrittweise mit der Logik des Feldes vertraut machen.
Denn eine Teilnahme an den Praktiken der Beteiligten wird erst iiber die Strategie
der Fremdheit méglich: Selbstverstindlichkeiten miissen hinterfragt werden, auch
vermeintlich unwichtige Details miissen registriert werden, Unverstindliches soll
durch das Stellen vieler Fragen moglichst geklirt werden, um somit das Unbekann-
te im Bekannten zu entdecken (Amann/Hirschauer 1997).

Dieses >Befremdetsein« ist also die affektive Voraussetzung und epistemologi-
sche Grundlage ethnographischer Forschung. Dabei entstehen im Feld Paradoxien
von Nihe und Distanz, denn meine unmittelbare Anwesenheit im Feld als Forsche-
rin ist ein Modus der Sozialitit, aus dem ich mich nicht ausklammern kann. Ich
zeigte mich demnach nicht nur in der Rolle der Beobachterin, sondern wurde in
manchen Situationen auch zur Teilnehmerin. Dieser Rollenwechsel wurde insbe-
sondere dann deutlich, wenn sich die Berater_innen wihrend der Gespriche mit
den Arbeitsuchenden direkt an mich wandten, mir etwa ihr Handeln erklirten oder
mich nach den Beobachtungsphasen um eine Beurteilung der von ihnen durchge-
fithrten Beratungsgespriche baten.

Ebenso nahm ich bei der Erarbeitung des Feldzugangs eine aktive Rolle ein und
musste auch meine eigenen Gefithle managen und im Sinne eines »impression
management« (Goffman 1959) gezielt so einsetzen, dass die Akteur_innen im For-
schungsfeld Vertrauen zu mir als Forscherin fassten und ich einen positiven Kontakt
zu den EntscheidungstrigerInnen im RAV herstellen konnte. Hinzu kam, dass ich
gerade im Umgang mit dem RAV-Management affektive Arbeit leisten musste, um
die Dissonanz zwischen meinen persénlichen oder eben >authentischen« Gefithlen
und den Gefiihlen, die ich als Forscherin zeigte, zu bearbeiten. Stina Bergman Blix
und Asa Wettergren (2015) greifen die Gefahr dieser emotionalen Dissonanz in
ihrem Ansatz zur Reflexion der Forscher_innengefithle auf und machen deutlich,
dass gerade ideologische Differenzen zwischen den Forschenden und den Teil-
nehmer_innen Anlass zu konflikthaften Emotionen im Forschungsprozess geben
konnen:

»This is when emotional reflexivity may activate detailed analysis of how feelings
of resistance to the field can hamper analytical insights. The distinction between
a>privatecself and a >professional researcher< is necessary, in order to deal with
negative self-feelings. The emotion work needed to resolve the tension between
desiring to remain close to the field, and feeling emotional repulsion towards it,
warrants what Hage (2009) calls>ethnographic vacillation«.« (Ebd.: 692)

Um meine eigenen Gefiihle und die Arbeit an meinen Gefithlen im Forschungspro-
zess zu reflektieren, folge ich dem Ansatz von Bergman Blix und Wettergren, die
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drei Dimensionen der von Forschenden geleisteten Emotionsarbeit entwickelt ha-
ben (Bergman Blix/Wettergren 2015: 689; eigene Ubersetzung):

- Strategische Emotionsarbeit zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Feldzu-
ganges

- Emotionale Reflexivitit zur Schirfung der Wahrnehmung eigener emotionaler
Signale und um die eigene Positionierung als Forscher_in zu reflektieren

« Emotionsarbeit zur Bewiltigung emotionaler Dissonanz zwischen der Persona
des/der Forscher in und dem >authentischen« Selbst.

Der Zugang zu meinen eigenen Gefithlen und somit meiner Situiertheit im Feld er-
Offnet sich tiber mein eigenes »leiblich-affektives Betroffensein« (Schmitz 1998: 26).
Folglich lassen sich in der Analyse meiner eigenen Gefithle und Wahrnehmungen
Aussagen iiber das Feld treffen, weil sie einen Hinweis darauf geben, eingetaucht zu
sein, irritiert zu sein, Distanz zu spiiren. Meine eigenen Gefiihle, wie ich sie wih-
rend des Forschungsprozesses erfahren habe, werden so zu subjektiven Tatsachen
(ebd.). Eine gewisse Nihe zum Feld muss daher nicht per se eine Gefahr fiir die Feld-
forschung darstellen, sondern kann ebenso erkenntnisgenerierend wirken. Diese
Reflexion meiner eigenen Subjektivitit und damit auch meiner Gefiihle schlief3t ei-
ne korperleibliche Involvierung in das Forschungsgeschehen ein. Dieses korperliche
Involviertsein wird dann zu einem Bestandteil der ethnographischen Beschreibung
(Wettergren 2015; dhnlich auch Ezzy 2010; Hirschauer 2002). Auch Virginia Dick-
son-Swift hebt gemeinsam mit Kolleg_innen (Dickson-Swift et al. 2009) in ihrer Re-
flexion iiber die emotionale Arbeit von Forscher_innen diesen korperlichen Aspekt
qualitativer Forschung hervor: »If we accept that qualitative research work can be
emotion work we must also accept the embodied nature of the work. We cannot be
emotionally involved in our research, showing emotion or feeling without using our
bodies« (ebd.: 67).

In meinen Feldnotizen hielt ich folglich auch meine persénlichen Erlebnisse,
Eindriicke und Gefithle fest. Dies dient mir dazu, meine eigene Rolle und Positi-
on im Feld zu reflektieren und auch um spiter nachvollziehen zu kénnen, wie ich
mich zu Beginn der Erhebung gefiihlt habe, wie sich meine Haltung gegentiber dem
Feld im Laufe des Forschungsprozesses verandert hat und wie ich durch meine ei-
genen Gefithle mit dem Feld in >Verbindung« getreten bin. Ich verstehe also meinen
eigenen Korper als Erhebungsinstrument in Bezug auf die affektive(n) Atmosphi-
re(n) im RAV und in den beobachteten Interaktionen und werde als Forscherin zu
einem Teil meines Forschungsfeldes, welches im Affizierungsgeschehen im Sinne
eines Affizierens und Affiziertwerdens konstituiert wird. Daraus lisst sich folgern,
dass die Erkenntnisgewinnung nicht trotz meiner subjektiven Verwobenheit in das
Forschungshandeln, sondern gerade wegen dieser Subjektivierung stattfindet. Es
geht einerseits darum zu analysieren, was das Feld mit mir als Forscherin macht,
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und andererseits gilt es zu erforschen, was ich als Forschende mit dem beforschten
Feld tue.

Was dies nun konkret fiir mein Vorgehen und meine Felderfahrung bedeutet,
mdochte ich in einem kurzen Exkurs und mit Verweis auf forschungsethische Pri-
missen schildern.

1.3 Exkurs: Forschungsethische Implikationen
ethnographischen Forschens im Kontext
einer >eingreifenden< Schweizer street-level bureaucracy

Die besondere Sensibilitit des Forschungsfeldes der offentlichen Arbeitsvermitt-
lung stellt ein zentrales Merkmal meiner empirischen Arbeit dar. Denn nicht nur ist
mein Forschen in der Beh6rde durch zahlreiche Zugangsbeschrankungen gekenn-
zeichnet und ich erlangte nur auf Umwegen und beschrinkt Zugang zum organi-
sationsinternen Wissen; vielmehr ist auch festzuhalten, dass das Beobachten des
Vollzugshandelns in der Interaktion zwischen den Berater_innen und den Erwerbs-
losen einen Bereich darstellt, der durch ein stark asymmetrisches Machtverhiltnis
gekennzeichnet ist. Dariiber hinaus gilt es zu beriicksichtigen, dass die Arbeitsu-
chenden nicht freiwillig zu ihren Terminen im RAV erscheinen und sich womdog-
lich aufgrund dieses Zwangs und aus Furcht vor méglichen negativen Konsequen-
zen eher mit der Beobachtung des Beratungsgesprichs einverstanden erkliren, als
es vielleicht >Kund_innenc einer anderen Behdrde getan hitten. Zwar sind dies nur
hypothetische Annahmen, doch muss dieser Zwangscharakter der beobachteten In-
teraktionen in der Analyse beriicksichtigt werden.

Ich habe mich in meinem Vorgehen am Ethikkodex der Deutschen Gesellschaft
fiir Soziologie® orientiert. Exemplarisch hervorheben machte ich beispielsweise die
informierte Freiwilligkeit aller in den Forschungsprozess einbezogenen Personen.
Entsprechend diesem Grundsatz gaben wihrend der geplanten teilnehmenden Be-
obachtungen und der Interviews nicht nur die Personalberater_innen ihr Einver-
stindnis, sondern auch die Arbeitsuchenden hatten die Moglichkeit, sich gegen eine
Beobachtung des Beratungsgesprichs zu entscheiden.

Der Umstand, dass die Arbeitsuchenden zwar iiber meine Rolle informiert wor-
densind, jedoch keine weiteren Informationen zum Forschungsprojekt erhalten ha-
ben, fithrt zu der forschungsethischen Frage, ob durch die wissenschaftliche Inter-
vention die Gefahr besteht, das bereits bestehende Informations- und Machtgefille
zwischen den Arbeitsuchenden und ihren Berater_innen weiter zu verstirken. Da es

3 Ethikkodex der DGS abrufbar auf: http://www.soziologie.de/de/die-dgs/ethik/ethik-kodex.
html (Zugriff am 17.02.2018).
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mir in meiner Forschung nicht moglich war, dieses Risiko vollstindig zu eliminie-
ren, folge ich dem pragmatischen Weg, der in Breidenstein et al. (2013: 56) erldutert
wird:

»Insofern implizieren radikale forschungsethische Forderungen nach informier-
ter Zustimmung ein unrealistisches Bild der Forschungspraxis — auch und gera-
de, weil sie voraussetzen, dass die Feldteilnehmer sozialwissenschaftliche Vorge-
hensweisen und Wissenstraditionen aus der Perspektive von Sozialwissenschaft-
lern verstehen und beurteilen kdnnen miissten [...]. Der Versuch, véllige Transpa-
renz herzustellen oder einzuklagen, also etwa ganze Forschungsantrage zu (iber-
reichen, ist ein sicherer Weg, die Forschung nicht zustande kommen zu lassen.«

Die Identitit aller Personen, die dies nicht explizit anders wiinschten, wurde an-
onymisiert. Auch bei der Prisentation der Zwischenergebnisse vor den Leitungs-
personen des RAV habe ich darauf geachtet, dass keine Riickschliisse auf einzel-
ne Personen gezogen werden konnten, dies auch in Anbetracht dessen, dass das
Thema der widerstindigen Praktiken der Bediensteten eine prominente Stellung in
meinem Erkenntnisinteresse einnimmt und ich es vermeiden wollte, das Verhiltnis
zwischen den unterschiedlichen Hierarchieebenen oder auch zwischen den einzel-
nen Personalberater_innen zu belasten.

Um als Forscherin nicht in Spannungsverhiltnisse zwischen denjenigen Ak-
teur_innen zu geraten, die strukturell in Opposition zueinander stehen, war es
wichtig, ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen im Feld gegebenen Subjektpo-
sitionen und meiner eigenen Position zu finden. Diesen Punkt versuchte ich stets
mitzudenken, so dass ich eine Moralisierung des lokalen Forschungskontexts, etwa
in Form einer offenen Parteinahme fiir die streikbeteiligten Berater_innen oder
auch einer mangelnden Offenheit gegeniiber dem RAV-Management, verhindern
konnte. Dies war nicht zuletzt in Bezug auf den Feldzugang zu beriicksichtigen,
um keine falschen Erwartungen bei den Forschungsbeteiligten zu wecken und um
die Erlaubnis, meine Erhebung im RAV durchzufithren, nicht bereits im Vorfeld
beziehungsweise wihrend der Datenerhebung zu gefihrden. Dazu war es notwen-
dig, dass auch ich als Forscherin meine Affekte wihrend des Forschungsprozesses
managte und insbesondere im Kontakt mit der RAV-Leitungsebene im Sinne ei-
nes (un-)doing affect while doing research moglichst keine emotionalen Regungen zu
zeigen versuchte. Zudem begreife ich auch mein eigenes affektives Involviertsein
als methodologisches Werkzeug fiir ein besseres Verstehen meines Forschungs-
felds und der sich darin entfaltenden Dynamiken. Denn auch meine personlichen
Erfahrungen sind eng mit dem gesamten Forschungsprozess verbunden. Ich be-
trachte diese Standortgebundenheit wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung als
unhintergehbar, denn:
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»Niemand hat jemals eine Methode erfunden, um den Wissenschaftler von sei-
nen Lebensbedingungen zu trennen, von seiner (bewussten wie unbewussten)
Zugehorigkeit zu einer Klasse, einer Glaubensrichtung, einer sozialen Position
oder der reinen Tatsache, Mitglied einer Gesellschaft zu sein. Dies alles fahrt fort,
aufihn Einfluss zu nehmen, auf das, was er beruflich tut.« (Said 1999: 18)

Dies bedeutet, dass die hier dargestellten Ergebnisse und Erkenntnisse nicht >neu-
tral« und anthropologisch universell sind und somit auch nicht den Anspruch der
Allgemeingiiltigkeit erheben. Ungeachtet dieser dem qualitativen Vorgehen ge-
schuldeten Einschrinkungen der Generalisierbarkeit der Erkenntnisse verfolge ich
das Ziel, meine Forschungsstrategie transparent und nachvollziehbar zu gestalten
und somit dem Anspruch auf Plausibilitit gerecht zu werden.

1.4 Aufenthalt im RAV: Erhebungsmethoden und Vorstellung
des Untersuchungsmaterials

Entsprechend den Grundprinzipien interpretativer Sozialforschung, wie etwa dem
Prinzip der Prozesshaftigkeit, der Offenheit oder der Flexibilitit, folgt auch mei-
ne Forschung einer mehrstufigen Forschungsstrategie und ich pendelte mehrmalig
zwischen Datenerhebung und -analyse hin und her. Dem qualitativen Forschungs-
paradigma entsprechend testete ich keine vorab festgelegten Hypothesen, sondern
zielte darauf ab, Thesen aus dem empirischen Material heraus zu bilden.

Diese Forschungsstrategie erforderte mitunter eine »on-site flexibility« (Yanow/
Schwartz-Shea 2015: xviii), was so viel bedeutet wie die kontinuierliche Anpassung
des methodischen Designs, des methodischen Vorgehens (z.B. Anpassungen im
Sampling) und der theoretischen Beziige im Laufe des Forschungsprozesses an
die Erfordernisse des Feldes oder der Forschungssituation. Das oberste Prinzip
in einem solchen Forschungsprozess ist meine Reflexivitit als Forscherin, also
die Kompetenz, mich als Forscherin als konstitutiven Teil des Forschungsfeldes
zu betrachten und meine eigene Rolle und meinen Einfluss im Forschungspro-
zess stets mitzudenken (Blatter/Langer/Wagemann 2018: 104-105). Ich musste
also immer wieder iitberdenken, wie ich als Forscherin auf die Organisation wirke
und wie diese auf mich reagiert. Dies war insbesondere beim Erarbeiten meines
Feldzugangs zentral, da ich mich stets um ein Gleichgewicht zwischen dem durch
meine Forschung entstehenden zusitzlichen Aufwand fir das RAV und den von
mir benétigten Daten bemithen musste.
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7.4.1 Datenerhebung im RAV: Von Wellen und Hiirden

Uber die im Untersuchungskanton relevanten Gewerkschaften des offentlichen
Dienstes war es mir moglich, Kontakt zu Andrea*, einer im RAV titigen Personalbe-
raterin, aufzunehmen und mit ihr im April 2015 ein erstes Interview durchzufithren
(fortan: PB Nr. 1). Im weiteren Forschungsverlauf wurde Andrea zu einer wichti-
gen Gatekeeperin und Informantin und stellte im Sinne des Schneeballverfahrens
(snowballing) (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 184—185) den Kontakt zwischen mir
und Dominique, einer weiteren Personalberaterin, her.

Kurze Zeit nachdem ich die im Kanton titigen Gewerkschaften kontaktiert hat-
te, erhielt ich auch von offizieller Seite die Bewilligung, meine Erhebung im RAV
durchzufithren. Nun konnte ich in Absprache mit dem Amtschef und seinem As-
sistenten Kontakt zu einem Gruppenchef im RAV aufnehmen und mit ihm meinen
ersten»offiziellen« Feldaufenthalt vorbereiten. Insgesamt wurden mir fir diese erste
Erhebungsphase fiinf Personalberater_innen zugeteilt (PB Nr. 2 bis PB Nr. 6), dieich
im Laufe meines zehntigigen Feldaufenthalts interviewen und in ihrem Arbeitsall-
tag und in den Gesprachen mit den Stellensuchenden beobachten konnte. Ein wei-
teres Interview konnte ich wihrend dieses ersten lingeren Aufenthalts im RAV mit
Dominique (PB Nr. 7) fithren, deren Kontakt mir im Vorfeld von Andrea (PB Nr. 1)
vermittelt worden war.

Nach einem langen Aushandlungsprozess mit dem Amtschef und meinem ers-
ten Feldaufenthalt im Winter 2015 wurde mir nach der Sicherung und ersten Analy-
se der sieben Interviews mit den Berater_innen sowie meinen Protokollen von den
Beobachtungen der Beratungsgespriche und den Shadowingphasen bewusst, dass
ich fir eine fundierte Analyse im Sinne eines »fallkontrastiven Samplings« (Blatter
et al. 2018: 64) und zur Beantwortung meiner Fragestellung weitere Personalbera-
ter_innen interviewen und ihren Arbeitsalltag beobachten musste. Die Fallauswahl
erfolgte somit schrittweise im Zuge des Forschungsverlaufs und im steten Riick-
grift auf die bereits erzielten Erkenntnisse. Genauer gesagt habe ich versucht, auf
Basis der ersten Auswertung einiger Interviews und Beobachtungsprotokolle syste-
matisch nach weiteren geeigneten Fillen, die in einem Kontrast zu den gewonnenen
Zwischenergebnissen stehen, zu suchen und damit eine moglichst grole Varianz
innerhalb der Fallstudie zu erreichen.

4 Um die den Interviewpartner_innen zugesicherte Anonymitét zu schiitzen, habe ich ihre Na-
men durch Pseudonyme ersetzt und den Interviews Nummern zugeordnet. Im Text werden
die Pseudonyme und die entsprechenden Nummern unter der Abkiirzung »PB Nr.« ange-
fithrt. »PB« steht fiir »Personalberater« bzw. »Personalberaterin«. Eine Tabelle mit den im
Text verwendeten Pseudonymen, der entsprechenden Nummerierung sowie einigen weite-
ren, zur besseren Nachvollziehbarkeit der Analyse angefligten Informationen zu den Bera-
ter_innen kann bei der Autorin angefragt werden.
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Wie bereits angeklungen, konnte ich fiir meine erste Erhebungsphase weder
die Anzahl noch die Berater_innen, die an meiner Forschung teilnahmen, autonom
im Vorfeld der Datenerhebung festlegen. Dies macht deutlich, dass ich bei meinem
Vorgehen zur Datenerhebung nicht frei agieren konnte und auch wihrend meiner
Erhebungsphase unter einer steten Kontrolle seitens der Organisation stand. Es war
mir zwar moglich, positive Beziehungen zu den Personalberater_innen und auch
zum Gruppenchefim »RAV 1« zu etablieren, doch blieb das Verhiltnis zwischen mir
und dem Amtschef bzw. dem oberen RAV-Management angespannt und von Miss-
trauen gepragt. Trotzdem konnte ich einen zweiten Forschungsaufenthalt und wei-
tere Interviews und Beobachtungsphasen mit dem Amtschef vereinbaren. Fiir die
Planung dieses zweiten Forschungsaufenthalts im RAV wurde mir die Leiterin des
»RAV 2« zugewiesen, und in Absprache mit ihr konnte ich meine zweite Erhebungs-
welle planen. Da ich in meiner ersten Erhebungswelle vornehmlich mit weiblichen
Personalberater,_innen gesprochen hatte, war es aus Griinden der Fallkontrastie-
rung und einer geschlechterkompetenten Analyse wichtig, in dieser zweiten Erhe-
bungswelle auch Gespriche mit minnlichen Personalberatern zu fithren und diese
in ihrem Berufsalltag als Beobachterin zu begleiten. Zusitzlich zum Unterschied
beziiglich des Geschlechts sollten sich die fiir meine Untersuchung idealen Perso-
nalberater_innen auch in ihrer Anstellungsdauer bzw. in ihrem Dienststatus (verbe-
amtet, unbefristetes Dienstverhiltnis, befristete Anstellung) unterscheiden, divers
sein beziiglich ihrer Berufsbiographie und Unterschiede aufweisen, was die Betei-
ligung an den Streiks betrifft. Die Leiterin der Organisationseinheit »RAV 2.« war
bemiiht, Personalberater_innen zu finden, die diesen Kriterien entsprachen, und
ich konnte im Mirz 2017 nochmals zwei Wochen im RAV verbringen und Interviews
und Beobachtungsphasen mit insgesamt sechs weiteren RAV-Berater_innen durch-
fuhren. Auch wihrend dieses zweiten Feldaufenthalts erhielt ich nur beschrinkt Zu-
gang zu den unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen im RAV und war jeweils
darauf angewiesen, dass mich die »RAV 2«-Leiterin fir die Interviews und die Be-
obachtungen der Beratungsgespriche in den Biirobereich der Berater._innen einliefy
bzw. mich in der Anmeldehalle des RAV im Erdgeschoss abholte.

Zahlreiche Abschottungsinstrumentarien der Organisation fithrten also dazu,
dass ich meine Forschungsstrategie mehrmals anpassen musste und die Erhebung
des empirischen Datenmaterials viel zeitintensiver als geplant war. Der Feldzugang
kann daher, wie es auch Andreas Grof3 (2015) im Rahmen seiner Polizeiforschung
gemacht hat, als »sukzessiver Einweihungsprozess« (ebd.: 140) betrachtet wer-
den. Die Herstellung einer Vertrauensbasis zwischen mir als Forscherin und
dem Forschungsfeld und den relevanten Akteur_innen war unabdingbar fiir die
Durchfithrung meiner Forschung, da diese von der Kooperationsbereitschaft der
Feldakteur_innen abhing.

Insgesamt stammt das Material meiner Untersuchung aus zwei Feldaufenthal-
ten von drei Wochen und mehreren Kurzaufenthalten im Zeitraum von Oktober
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2014 bis Mirz 2017. Uber die Kombination verschiedener Datentypen entwickelte
ich also in mehreren Feld- und Erhebungsphasen ein komplexes Datenkorpus, das
sich aus Beobachtungsprotokollen, Feldnotizen, Interviews und auch Dokument-
und Bilddaten zusammensetzt.® Auf den folgenden Seiten werde ich nun die Er-
hebung und die gesammelten Daten vorstellen und deutlich machen, wie meine
theoretischen Annahmen zu Gouvernementalitit, Affekten und Geschlecht meine
Forschung angeleitet haben.

1.4.2 Teilnehmende Beobachtung der Beratungsgesprache

Vor Beginn meiner ersten Erhebungsphase erhielt ich in einer E-Mail spezifische
Instruktionen beziiglich meiner Erhebungsphase von einem Gruppenchef des »RAV
1«. Darin erliuterte er mir, wie er in Absprache mit dem Amtschef meinen Aufent-
halt geplant hatte, und wies mich an, mich am ersten Erhebungstag in der Emp-
fangshalle des RAV anzumelden und auf ihn zu warten. So meldete ich mich den
Anweisungen entsprechend bei meiner Ankunft im RAV in der Empfangshalle bei
der »Anmeldung« an und wurde nach einer kurzen Wartezeit vom Gruppenchef ab-
geholt. Gemeinsam gingen wir in sein Bitro im ersten Stock des Gebiudes. Im Biiro
angekommen, wies er mich in die zentralen Abldufe im »RAV 1« ein und gab mir die
Moglichkeit, einige Verstindnisfragen zu den Besonderheiten und zur Organisati-
onsstruktur der Organisationseinheit und des gesamten RAV stellen. Dariiber hin-
aus erklirte er mir, was alles in seinen Aufgabenbereich fillt und woraufer als Grup-
penchefund damit als direkter Vorgesetzter der Berater_innen besonders Wert legt.
Als Nichstes erklirte er mir, was genau bei der Anmeldung beim RAV geschieht, und
zeichnete den >Wegs, den die beim RAV gemeldeten Stellensuchenden zuriicklegen,
nach. Am Ende dieser Einfithrung erhielt ich einen detaillierten Plan meines Auf-
enthalts mit der Zuteilung zu den Personalberater_innen, die ich interviewen und
bei ihrer Arbeit beobachten konnte.

Nach dieser kurzen Einfithrung und der Vorbesprechung meines Aufenthalts
fithrte mich der Gruppenchef durch das »RAV 1« und zu den Biiros der Berater_in-
nen, denen er mich zugleich kurz vorstellte. Bei diesem ersten kurzen Kennenlernen
besprach ich mit den Berater_innen das geplante Vorgehen und fixierte eine Zeit, zu
welcher ich am Erhebungstag zu ihnen ins Biiro kommen sollte.

5 Der Grofsteil der von mir erhobenen Daten ist auf Franzosisch. Im weiteren Verlauf meiner
Untersuchung werde ich die in die Analyse eingehenden Interviewpassagen und Textauszii-
ge jeweils auf Deutsch iibersetzen. Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Ubersetzun-
gen von der Autorin selbst.
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Meist kam ich morgens gegen acht Uhr, bevor die ersten >Kandidat_innen< sich
anmeldeten, und blieb bis zur Mittagspause bei dem_der Berater_in. Wenn moglich,
gingich dann mitdem_der Berater_in essen oder setzte mich alleinin die an das RAV
angrenzende Cafeteria.

Die meisten Berater_innen begegneten mir offen und freundlich. Nur wenige
gaben mir zu verstehen, dass ich einen zusitzlichen Stressfaktor darstelle, und
blieben in ihren Ausfithrungen eher einsilbig. Die meisten jedoch vermittelten mir
nicht das Gefiihl, dass ich sie durch meine Anwesenheit store. Da in der Frith nach
meinem Ankommen meist noch etwas Zeit bis zum ersten Beratungsgesprach war,
sprachen die Berater_innen und ich jeweils zu Beginn des >Beobachtungstages«
iiber mein Vorhaben und mein Studium, und sie erzihlten etwas iiber ihre eigene
(Erwerbs-)Biographie. Viele von ihnen betonten auch, dass sie froh seien, dass sich
jemand fiir den Inhalt ihrer Arbeit interessiere und nicht nur fiir die messbaren
Leistungskriterien. Auch nutzte ich diese Zeit, um gemeinsam mit dem_der Be-
rater_in zu schauen, wo ich mich am besten fiir meine Beobachtungen hinsetzte.
Wenn es die Raumverhiltnisse zuliefRen, positionierte ich meinen Stuhl meist
schrig gegeniiber den Berater_innen, so dass ich dem_der >Kandidat_in« nicht im
Riicken safd und sowohl auf den Computer des_der Beraters_in als auch sein_ihr
Gesicht sehen konnte.

Vor Beginn der Beratungsgespriche bat ich die Berater_innen, moglichst nicht
auf meine Anwesenheit zu achten und einfach ihrer Arbeit nachzugehen. Zwischen
den Gesprichen redeten die Berater_innen entweder iiber das eben stattgefunde-
ne Gesprach und dessen Besonderheiten oder kommentierten die Nachbearbeitung
der Termine und die Arbeit, die sie gerade erledigten. So erhielt ich bereits nach kur-
zer Zeit einen Uberblick iiber die zentralen Arbeitsweisen, erlangte Einblick in die
Sicht- und Handlungsweisen der Berater_innen. Durchschnittlich hatten die Bera-
ter_innen fiinf Termine pro Tag von einer Dauer zwischen einer Stunde fiir einen
Folgetermin (franz.: entretien de suivi) und eineinhalb Stunden fiir ein Erstgesprich
(franz.: entretien diagnostic (DIAG)). Manchmal passierte es, dass ein_eine >Kandi-
dat_in<nicht zum Termin erschien und somit eine lingere Pause zwischen zwei Ge-

6 Der Begriff der »Kandidat_innen« entstammt den Gesprachen mit den Personalberater_in-
nen und dem RAV-Management. Im deutschsprachigen Raum wird in den Arbeitsimtern
meist der Begriff des >Kundens< oder der >Kundin< verwendet. Beide Begriffe sind im Kon-
text der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung problematisch, denn sie kaschieren das Machtge-
falle, das zwischen den Berater_innen und den Arbeitsuchenden herrscht, und lenken davon
ab, dass die Leistungsbezieher_innen weder freiwillig zu den Terminen erscheinen noch ei-
ne tatsichliche Wahlfreiheit bei den angebotenen Mafinahmen und Kursen haben (s. zur
Kritik des >Kund_innen-Begriffs<im Kontext der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung auch Hiel-
scher und Ochs (2009: 32) oder auch Ludwig-Mayerhofer, Behrend und Sondermann (2007:
7-8)). Starker noch als der Kund_innen-Begriff macht die Bezeichnung der Arbeitsuchenden
als>Kandidat_innen<den Wettbewerbscharakter der Arbeitsuche deutlich.
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sprichen entstand. Solche Zeiten nutzten manche Berater_innen, um administra-
tive Arbeiten zu erledigen oder auch um selbst eine kurze Pause zu machen, einen
Kaffee trinken zu gehen oder eine Zigarette zu rauchen.

Wenn der_die >Kandidat_in< im RAV ankam und sich in der Empfangshalle an-
meldete, wurden die Berater_innen jeweils durch eine Meldung aufihrem Computer
iiber das Eintreffen der _des nichsten Erwerbslosen informiert. Denn diese haben
selbst keinen Zugang zu den Abteilungen mit den Biiros; die Berater_innen holen
sie jeweils vor Gesprachsbeginn persénlich in dem den Biiros vorgelagerten War-
teraum ab. Auf dem Weg zum Biiro informierten die Berater_innen die Arbeitsu-
chenden dariiber, dass ich heute beim Gesprich dabei sein werde, und baten sie um
ihr Einverstindnis. Im Biiro angekommen, wurde ich den Arbeitsuchenden als For-
scherin aus Wien vorgestellt. Keine_r der arbeitsuchenden Personen sprach sich ge-
gen meine Anwesenheit aus oder war nicht einverstanden damit, dass ich mir Noti-
zen machte. Meist wohnte ich den Gesprichen als stille Beobachterin bei. Vereinzelt
wandten sich die Berater_innen jedoch wihrend der Gespriche direkt an mich und
machten mich zur Gesprichsteilnehmerin. Allgemein, so wurde mir auch von ei-
nigen Berater_innen bestitigt, hatte ich das Gefiihl, dass meine Anwesenheit einen
harmonisierenden Einfluss auf die meisten von mir beobachteten Gespriche hatte
und potentiell konflikthafte Situation entschirft oder umgangen wurden.

Da im kantonalen RAV regelmiflig Intervisionen durchgefithrt werden und
auch in der Einlernphase neu angestellter Berater_innen Kolleg_innen und Grup-
penchefs Hospitationen durchfithren, war es fiir die Berater_innen nichts Unge-
wohntes, dass jemand Drittes im Biiro safy und sie bei ihrer Arbeit beobachtete.
Trotzdem ist mir aufgefallen, dass die Berater_innen bemiiht waren, vor mir
als Forscherin moglichst professionell aufzutreten und in den Gesprichen ihre
Vorstellung einer gelungenen Gesprichsfithrung und eines guten Umgangs mit
den Stellensuchenden aufzufithren. Und auch die meisten Erwerbslosen waren
sehr freundlich zu ihren Berater innen. Trotz dieser durch meine Anwesenheit
bedingten >Verzerrung« der Interaktionen lassen sich Aussagen iiber einen Typus
von Situationen treffen, die fiir alle Beratungsgespriche zutreffen, und davon eine
gewisse Generalisierbarkeit ableiten.

Ebenso wie sich die Atmosphire der Gespriche durch die Beobachtungen er-
schlieRen lassen, konnte ich auch die Mimik und Gestik und weitere korperliche
Praktiken der Personalberater innen in der Interaktion mit den Arbeitsuchenden
und auch in den Momenten danach in die Analyse einbeziehen. Die Methode der Be-
obachtung erméglicht es mir somit, die Beratungssituation iiber sprachliche Merk-
male hinaus zu analysieren und die gegenseitige Affizierung der Anwesenden em-
pirisch greifbar zu machen (hnlich auch Brennan 2004). Denn nebst der im Zen-
trum meiner Beobachtungen stehenden Interaktion zwischen Berater_innen und
Arbeitsuchenden war ein weiterer Schwerpunkt das Festhalten der von mir wahrge-
nommenen Atmosphire wihrend der Gespriche sowie in den einzelnen Biiros und
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dem RAV insgesamt. Diese Atmosphire versuchte ich beispielsweise daran festzu-
machen, wie sich die Menschen im Raum anordneten oder wie sie mit bestimmten
Objekten und Artefakten, etwa ihrer Bekleidung oder dem Biiroinventar, umgin-
gen. So konnte ich viel iiber die Organisationsordnung und das Organisationswis-
sen herausfinden. Ich achtete also darauf, ob der_die jeweilige >Kandidat_in< zum
Gesprich die Jacke ablegte oder nicht, wie die Sitzpositionen der Gesprichsbetei-
ligten angeordnet waren oder auch was fiir Dekorationselemente oder andere deut-
liche Merkmale einer personalisierten Biirogestaltung die Biiroriume gegebenen-
falls zierten.

Im Falle der von mir beobachteten Beratungssituationen heift das, dass nicht
nur die Berater_innen auf die Arbeitsuchenden und vice versa wirken, sondern auch
die im Biiro vorhandenen Gegenstinde wie etwa Dekorationselemente oder andere
personliche Gegenstinde der Bediensteten. Auch wenn Dekorationselemente ganz
fehlen, ist das als Gestaltung von Belang. Dies sind alles Merkmale, die etwas iiber
die Beratungssituation, itber die Beratenden, deren Gesprachshaltung und tiber die
Gesprichsatmosphire aussagen. Da ich selbst von den jeweiligen Gesprichen nicht
unberithrt blieb, hielt ich auch meine eigenen Gefithlseindriicke in den Beobach-
tungsprotokollen fest. Dariiber hinaus notierte ich weitere Punkte wie etwa die Ge-
riuschkulisse oder etwaige auffillige Geriiche in den Beobachtungsprotokollen.

Durch die teilnehmenden Beobachtungen der Beratungsgespriche konnte
ich untersuchen, wie die Beschiftigten mit den organisationalen Vorgaben der
Gesprichsfithrung oder auch mit spezifischen organisationalen Vorschriften, etwa
zur Gestaltung der Biiroriume, umgehen. Durch diese Street-Level-Perspektive
war es mir moglich, zu untersuchen, ob und wie die Praktiken der Personalbe-
rater_innen von den politischen und organisationalen Vorgaben abweichen. Dies
erlaubte einen Fokus auf die informellen und subjektiven Arbeitspraktiken, bei-
spielsweise den emotionalen Beistand fir die Stellensuchenden oder auch den
jeweiligen Umgang mit konflikthaften oder belastenden Situationen im Gesprich
(dhnlich auch Brodkin 1997; Marston/McDonald 2006; Wright 2003).

Dariiber hinaus konnte ich sehen, wie die Berater innen die Arbeitsuchen-
den durch unterschiedliche Gesprichstechniken oder auch durch die Gestaltung
der Bitrordume zu affizieren versuchen und wie sie selbst nicht zuletzt durch die
(Ver-)Stimmung der Arbeitsuchenden affiziert werden.

1.4.3 Shadowing

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen wandte ich fiir meine Erhebung
auch die Methode des »Shadowings« an (Czarniawska 2007; McDonald 2005; Mc-
Donald/Simpson 2014). Diese erlaubt es, iiber die teilnehmende Beobachtung
der einzelnen Beratungssituationen hinaus auch den weiteren Arbeitsalltag der
Bediensteten, deren Tagesstruktur und die herrschende Atmosphire im RAV, au-
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Rerhalb der einzelnen Biiros, zu untersuchen. Die Methode des Shadowings eignet
sich besonders gut fiir mein Projekt, denn zum Shadowing gehort, dass ich die
Berater_innen auch wiahrend ihrer Pausen zwischen den Beratungsgesprichen
begleite, wenn moglich an Meetings teilnehme, dabeisitze, wenn sie ihren adminis-
trativen Aufgaben nachgehen oder sich mit Kolleg_innen zum Mittagessen treffen.
Das Shadowing ist somit eine intensivierte Form der teilnehmenden Beobachtung,
die keinem Beobachtungsprotokoll folgt, sondern in den Feldnotizen alles versucht
festzuhalten, was eventuell von Belang sein konnte. McDonald (2005: 456—457) fithrt
zu dieser Forschungstechnik aus, dass

»[d]uring the shadowing the researcher will write an almost continuous set of field
notes. They will record participants in, and times and contents of, conversations.
They will write down the answers to the questions they ask and as much of the run-
ning commentary as is possible. They will note the body language and moods of
the person they are shadowing. At the end of the shadowing period the researcher
will have a rich, dense and comprehensive data set which gives a detailed, first
hand and multidimensional picture of the role, approach, philosophy and tasks of
the person being studied.«

Die Organisation kann somit aus der Perspektive der Berater_innen untersucht wer-
den. Ich konnte sehen, wie der Umgang mit Kolleg_innen untereinander und auch
mit ihren direkten Vorgesetzten beschaffen ist, was in der Zeit zwischen den einzel-
nen Beratungsgesprichen geschieht, wie sich die Berater_innen auf die Gespriche
vorbereiten, was sie wie und wann nachbereiten bzw. welche Informationen sie erst
nach dem Gesprich ins Computersystem eingeben, oder auch ob und wann sie Pau-
sen machen und die Dinge erledigen, die auferhalb ihres Biiros zu tun sind. Weiter
konnte ich so sehen, welche Riume des kantonalen RAV gemeinschaftlich genutzt
werden, wer mit wem zu Mittag isst bzw. wer in seinem Biiro allein bleibt oder die
Mittagspause nutzt, um zu arbeiten. Auch war es mir durch das Shadowing még-
lich zu beobachten, dass sich die Personalberater_innen beim Betreten des Gebiu-
des stets anmelden und beim Verlassen, sei es auch nur fiir eine kurze (Rauch-)Pau-
se, abmelden. Dies geschieht mit einer elektronischen Chipkarte, die als Tiiréffner
dient und die der breiten Offentlichkeit und auch den Stellensuchenden verschlos-
senen Teile des Gebdudes fiir die Personalberater_innen zuginglich macht. Nebst
diesen Zugangsbeschrinkungen dient dieses System auch zur Erfassung der Ar-
beitszeit und speichert zentral, wer wann das Gebaude betritt oder verlisst.

Da ich die Personalberater_innen auch in ihren Interaktionen mit den Arbeit-
suchenden beobachtete, schitze ich das Problem der Reaktanz, also des Einflus-
ses meiner Beobachtungen auf das Geschehen, als relativ gering ein. Zwar iibte ich
als Forscherin durch meine stete Prisenz Einfluss auf mein Untersuchungsfeld aus,
doch fiigte ich mich schnell in das Geschehen beim RAV ein und hatte bereits nach
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kurzer Zeit nicht mehr das Gefiihl, als Fremdkérper wahrgenommen zu werden.
Das groflere Problem war vielmehr, dass ich nur vereinzelt Notizen wihrend des
Shadowings machen konnte, da erstens das stete Notizenmachen die Berater_in-
nen verwirrte und sie sich, so haben sie mir mitgeteilt, kontrolliert fithlten, und ich
zweitens die Informationen auf Franzosisch nicht so schnell verarbeiten und aufs
Papier bringen konnte. So hatte ich zwar stets mein Notizenheft dabei, schrieb mir
aber nur ab und an etwas auf und begniigte mich ansonsten damit, die durch den
Tag gesammelten Eindriicke abends oder am Tag danach festzuhalten. Auch war es
mir nicht méglich, alle von mir beobachteten und interviewten Berater_innen wih-
rend ihres itbrigen Arbeitsalltags zu begleiten, da sie entweder nur am Morgen bzw.
am Nachmittag arbeiteten oder die Pausen dazu nutzten, private Erledigungen zu
machen.

So musste ich am Ende meiner Erhebung feststellen, dass sich das Shadowing
als Erhebungsmethode durch seine Offenheit und Flexibilitit zwar gut eignet, ein
Individuum oder eine bestimmte Gruppe iiber einen lingeren Zeitraum zu beob-
achten und so zu einer detaillierten Ubersicht iiber das Alltags- und Berufshandeln
der Beschiftigten zu gelangen, mich jedoch durch seine Intensitit teilweise etwas
tiberforderte und mir als einzelner Forscherin in den Feldphasen viel abverlangte.
Zusitzlich zum >Beobachtungseffekts, also der durch meine Anwesenheit als Beob-
achterin bewirkten Verhaltensanpassung der Personalberater_innen, und zusitz-
lich zur liickenhaften Dokumentation meiner Shadowingphasen bleibt kritisch zu
reflektieren, dass der intensive Kontakt zu den Personalberater_innen sich mitunter
als Gefihrdung meiner professionellen Distanz zu ihren Ansichten und Problemen
erwies. Dies ist ein bekanntes Phinomen und wird auch von McDonald (200s5: 459;
dhnlich auch Ackroyd and Hughes 1992: 136) aufgegriffen.

»At the other end of the project, extended contact with a particular participant
can make the researcher sympathetic to their views and problems. While this is a
good sign in some respects, the researcher must retain sight of the research ques-
tion and avoid uncritical acceptance of a single view of the organization. In the
participant-observer literature, this is sometimes called >going native«.«

Insgesamt konnte ich verteilt iiber die zwei Erhebungswellen elf Personalbera-
ter_innen in ihrem Berufsalltag begleiten und 34 Beratungsgespriache von einer
Dauer zwischen 15 und 90 Minuten beobachten.

1.4.4 Interviews

Ein weiteres zentrales Element meines Datenkorpus machen die leitfadengestiitz-
ten Interviews mit den Personalberater_innen aus. Denn durch den Vergleich der
Interviews mit den Beobachtungen lisst sich mitunter zeigen, welche Aspekte in
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der Interaktion nicht sichtbar werden oder was dort herausgehalten wird. Episte-
mologisch mache ich jedoch keinen Unterschied zwischen den Beobachtungen und
den Interviews und behandle beide gleichwertig.

Sample

Alle in der ersten Erhebungswelle interviewten Berater_innen waren in derselben
Organisationseinheit titig, doch unterschieden sie sich in ihren Berufsbiographien
und auch in ihren aktuellen Anstellungsverhiltnissen. Ich sprach mit zwei RAV-Be-
raterinnen, welche erst seit kurzer Zeit in dieser Funktion titig waren und berufs-
begleitend die Ausbildung zur HR-Fachfrau absolvierten bzw. sich noch in der Aus-
bildung befanden und den Status »auxiliaire« hatten; sie waren somit befristet beim
RAV beschiftigt (PB Nr. 3 & Nr. 5). Vier der Personalberater_innen der ersten Erhe-
bung waren weiblich (PB Nr. 2, 3, 5, 6), einer war minnlich (PB Nr. 4). Dieser war
zum Zeitpunkt des Interviews bereits zehn Jahre beim kantonalen RAV titig und
hatte den Umzug, den Managementwechsel und weitere Umstrukturierungsmaf3-
nahmen miterlebt. Von den anderen zwei Beraterinnen, Katja (PB Nr. 2) und Maria
(PB Nr. 6), war Katja schon seit iiber 13 Jahren beim RAV titig und verbeamtet und
Maria war, wie auch noch zwei andere Berater_innen der ersten Welle, frither selbst
als Arbeitsuchende beim kantonalen RAV gemeldet; ihr wurde die Stelle von ihrer
damaligen RAV-Beraterin zugewiesen. Zum Zeitpunkt meiner Forschung hatte Ma-
ria (PB Nr. 6), die urspriinglich aus Spanien stammt, die Ausbildung zur HR-Fach-
frau erfolgreich abgeschlossen und ihr Anstellungsverhiltnis wurde entfristet.

In der zweiten Erhebungswelle, Anfang Mirz 2017, konnte ich mit sechs Bera-
ter_innen ein jeweils ungefihr einstiindiges leitfadengestiitztes Interview fithren
(PB Nr. 8-13). Die Geschlechtsratio der von mir interviewten Personalberater_in-
nen wihrend der zweiten Erhebungswelle lag bei drei zu drei und die Personalbera-
ter_innen unterschieden sich stark in ihren Berufsbiographien. Ich konnte zum Bei-
spiel mit Berater_innen sprechen wie etwa Claude (PB Nr. 11), welcher iiber seine ei-
gene Arbeitslosenmeldung als RAV-Berater den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt
fand, oder mit Claire (PB Nr. 12), die ihr ganzes Berufsleben im sozialen Bereich ti-
tig war und jetzt beim RAV als Beraterin in der interdiszipliniren und behérden-
iibergreifenden Interinstitutionellen Zusammenarbeit (I1Z) titig ist. Auch war das

7 DiexInterinstitutionelle Zusammenarbeit« (11Z) beschreibt die Kooperation von Sozialbehor-
den iiber Organisations- respektive Institutionsgrenzen hinweg. Auf der Website des Ver-
bands Schweizer Arbeitsmarktbehérden wird die 11Z beschrieben als »eine gemeinsame Stra-
tegie zur verbesserten, zielgerichteten Zusammenarbeit verschiedener Partnerorganisatio-
nen aus den Bereichen Arbeitslosenversicherung (ALV), Invalidenversicherung (1V), Sozialhil-
fe, 6ffentliche Berufsberatung und andere Institutionen« (http://www.vsaa.ch/themen/arbe
itsmarktpolitik/interinstitutionelle-zusammenarbeit-iiz/). Ziel ist die effektive und effizien-
te Nutzung der jeweiligen Angebote im Hinblick auf die »mdglichst rasche und gleichzeitig
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Sample der zweiten Welle sehr durchmischt hinsichtlich der Anstellungsverhiltnis-
se. So sprach ich erneut mit sogenannten »auxiliaires«, also befristet Angestellten,
die zu ihrem 100-Prozent-Pensum berufsbegleitend die Ausbildung zur Eidgendssi-
schen HR-Fachfrau/Fachmann absolvierten (PB Nr. 9 und Nr. 13). Im Kontrast dazu
fithrte ich auch Interviews mit Personalberater_innen durch, die bereits lingere Zeit
beim RAV angestellt waren und diverse Umstrukturierungsprozesse, einschlieflich
der groRen Organisationsreform 2012, miterlebt hatten. Dazu gehéren etwa auch
Lukas (PB Nr. 10) und Claude (PB Nr. 11). Beide Berater sind iiber ihre eigene Ar-
beitslosigkeit zur Stelle als Personalberater gelangt, arbeiten mittlerweile seit iiber
zehn Jahren beim RAV und haben ein verbeamtetes Dienstverhiltnis.

Zwei weitere Interviews mit im RAV titigen Personalberaterinnen konnte ich
unabhingig vom RAV-Management durchfiithren. Noch vor dem Beginn meiner >of-
fiziellencersten Erhebungsphase im RAV sprach ich im April 2015 mit Andrea (PB Nr.
1). Zum Zeitpunkt meiner Erhebung war Andrea bereits seit 13 Jahren als Personalbe-
raterin im RAV titig und verbeamtet. Uber viele Jahre hat sie in Vollzeit gearbeitet.
Kurz nach dem Umzug 2012 hat sie auf ein 80-Prozent-Pensum reduziert. Andrea
wiederum vermittelte mir den Kontakt zu Dominique (PB Nr. 7), einer ihrer Kolle-
ginnen. Mit ihr konnte ich zeitgleich zu meiner ersten »offiziellen< Erhebungsphase
im November 2015 ein Interview fithren. Anfang der 1990er-Jahre wurde Dominique
selbst arbeitslos und hat sich als RAV-Beraterin beworben. Zum Zeitpunkt des In-
terviews war sie iiber zwanzig Jahre in diesem Beruf titig und stand kurz vor ihrer
Pensionierung.

Von den 13 Gesprichen mit den Personalberater_innen waren also elf gemein-
sam mit dem RAV-Management und den jeweiligen RAV-Gruppenchef_innen
organisiert worden. Das heif3t, mir sind die Interviewpartner_innen zugewiesen
worden und ich hatte selbst nur wenig Einfluss auf die Auswahl und auf das daraus
resultierende Sample fiir meine Studie. Trotz dieser Vorauswahl und der damit
einhergehenden Verzerrung konnte ich Interviews mit Personalberater_innen
fithren, welche sich in ihren Anstellungsverhiltnissen, in ihrer Anstellungsdauer,
im Alter, dem Ausbildungsgrad, der Berufserfahrung und dem Geschlecht unter-
scheiden, und konnte somit eine Varianz innerhalb meiner Stichprobe garantieren.
Insgesamt konnte ich mit sieben Personalberater_innen und mit vier mannlichen
RAV-Beratern sprechen, was ungefihr dem Geschlechterverhiltnis der gesamten
Organisation entspricht. Dieser Einblick in mein Sample zeigt, dass sich die 13
interviewten Personalberater_innen in vielen Punkten, etwa in ihrem Alter, ihrer
Berufsbiographie, ihrer Anstellungsdauer und ihrem Anstellungsverhiltnis, aber
auch in threm Mitwirken an der im Vorfeld der Streiks gebildeten Personaldelega-
tion der RAV-Berater_innen und schliefflich in ihrer Teilnahme beziehungsweise

nachhaltige Integration (der Betroffenen, M. C.) ins Berufsleben« (Egger/Egger-Mikic 2016:
10).
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Nichtteilnahme an den Streiks unterscheiden; trotz der relativ geringen Anzahl
an Interviews konnte ich daher eine grofde Varianz in meiner Stichprobe gewihr-
leisten. Ungeachtet der genannten Unterschiede ist es auffillig, dass sieben der
13 interviewten Personalberater innen ein bestimmtes Merkmal teilen, nimlich
das der ihrer Anstellung beim RAV vorausgehenden Arbeitslosigkeit. Mehr als die
Hilfte der interviewten Berater_innen waren vor ihrer Titigkeit beim RAV selbst
arbeitslos, und die Stelle beim RAV wurde ihnen von ihren eigenen Berater_innen
vermittelt.

Interviewsetting und Leitfaden

Die Gespriche mit den Personalberater_innen fanden allesamt in ihren Biiros statt.
Dies war auch der Fall bei den Interviews mit den beiden Beraterinnen, welche ich
ohne Einbezug der RAV-Leitung interviewen konnte (PB Nr.1 & Nr. 7). Die Inter-
views in den jeweiligen Biiros durchzufithren war wichtig, da ich dadurch die orga-
nisationale Lebenswelt der Berater_innen in die Beobachtung einbeziehen konnte.
Auchkonnte ich beispielsweise direkt Fragen zur Gestaltung der Biirordume stellen,
Bezug nehmen auf das Beratungssetting oder Verbindungen zur architektonischen
Gestaltung des RAV herstellen.

Mittels einiger abschlieflender Fragen, etwa zu ihrem Alter, ihrer (Berufs-)Aus-
bildung, zu ihrer Anstellungsdauer und ihrem aktuellen Anstellungsverhiltnis beim
RAV, sammelte ich am Ende der jeweiligen Interviews zusitzliche Informationen
zur Arbeitssituation der Berater_innen. Zusitzlich fertigte ich nach den Interviews
Postskripts an, in denen ich meine Eindriicke vor und nach dem Gesprich festhielt,
AufFilligkeiten und Stérungen, auch tiber das Verbale hinausgehend, notierte und
zudem die Gesprichsinhalte vor und nach dem Interview dokumentierte.

Die Interviews betrachte ich im Unterschied zu den Beobachtungen als
»Selbst(re)prisentation« (Kelle 2001: 196) der Interviewpartner_innen. Entspre-
chend den theoretischen Primissen zu Subjektivierung, Affekten und Geschlecht
und der zentralen Forschungsfrage nach moglichen widerstindigen Praktiken habe
ich den Leitfaden entwickelt. Die Interviews gestaltete ich sehr offen, orientier-
te mich jedoch an vier zentralen Themenblécken: erstens Erwerbsbiographie und
aktuelle berufliche Situation, zweitens Beratungssituation im engeren Sinne und
Kontakt mit den Arbeitsuchenden, drittens Wahrnehmung und Beurteilung der
organisationalen Richtlinien und Vorgaben sowie Verhiltnis zu den Vorgesetzten
und Kolleg_innen; viertens Fragen nach der zentralen Organisationsreform, dem
damit verbundenen Umzug und der Zusammenlegung der RAV im Jahre 2012 und
zu den darauffolgenden Streiks. Als Einstieg habe ich sehr allgemein nach ihrem
beruflichen Werdegang und nach den zentralen Punkten ihrer Titigkeit gefragt.
Dies diente einerseits als Erzihlimpuls, zielte darauf ab, die Interviewsituation
zu entspannen, und vermittelte mir einen ersten Eindruck von ihrem Berufsall-
tag, ihrem professionellen Selbstverstindnis und somit auch erste Anhaltspunkte
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zu ihrem vergeschlechtlichten Bezug und ihrer Positionierung zu ihrer aktuellen
Titigkeit und zu ihrer eigenen Erwerbsbiographie. Andererseits konnte ich auf
diesem Wege mehr iiber die persénliche Schwerpunktsetzung in ihrer Arbeit als
Personalberater_innen erfahren und herausfinden, welche Aspekte sie als beson-
ders positiv und erfiillend betrachten, durch wen sie Anerkennung erfahren und
was ihr Arbeitshandeln erschwert oder was fiir sie besonders herausfordernd oder
belastend ist. Dies war gerade auch im Hinblick auf emotionale und affektive
Gesichtspunkte eine wichtige Interviewsequenz. Die Hintergrundiiberlegung war,
dass die Schilderung von als schwierig oder auch als besonders angenehm erlebten
Situationen eine Ahnung von ihrem Kund_innenbild vermittelt und somit wichtige
Ansatzpunkte zu einer Einschitzung ihres professionellen Selbstverhiltnisses lie-
fert. Fiir die Erforschung der affektiven Aspekte ihrer Arbeit waren solche Fragen
wichtig, da sich die Beratenden ihrer affektiven Arbeit und ihres Affektmanage-
ments erst in Referenz auf bereits erlebte Situationen oder mittels Fragen nach
Beispielen bewusst werden und diese Aspekte durch die Schilderung konkreter
Ereignisse verbalisiert werden kénnen. Die Fragen nach angenehmen Situationen
und positiven Aspekten ihrer Arbeit dienten dazu, dieses Bild zu vervollstindigen
und herauszufinden, ob und welche Freirdume sich gerade durch ihre affektive
Arbeit auftun, woraus sie ihre berufliche Anerkennung und Zufriedenheit beziehen
und welche Rolle und Funktion ihre sKandidat_innen«< oder auch ihre Kolleg_innen
dabei einnehmen. Zusitzlich konnte ich mich bereits in diesem Teil des Interviews
der theoretischen Annahme nihern, dass es nicht zuletzt die affektive Arbeit der
Personalberater._innen ist, die ihren Handlungsraum erweitert und die Grundlage
fiir Solidaritit und Widerstand bereitstellt.

Den thematischen Leitfaden habe ich zwischen den zwei Erhebungswellen et-
was modifiziert, da sich aufgrund von theoretischen Weiterentwicklungen und auf
Basis der Beobachtungen jeweils individuell spezifische Fragen ergaben. Dabei war
es zentral, insbesondere auch das Affektmanagement der Personalberater_innen
und die organisationalen feeling rules zu thematisieren. Ob die Organisation so
etwas wie feeling rules besitzt und bestrebt ist, ihre Angestellten itber Emotionen
und Affekte zu fithren, habe ich anhand von Fragen wie beispielsweise nach den
Vorgaben fiir den Umgang mit wenig kooperativen Arbeitsuchenden oder auch
nach spezifischen Regeln der Gesprichsfithrung, die iiber die vorgegebene sach-
liche Strukturierung der Gespriche hinausgehen, herauszufinden versucht. Dem
Affektmanagement der Berater_innen niherte ich mich beispielsweise anhand
von Fragen nach individuellen Strategien zur Motivierung der Arbeitsuchenden
oder auch zur Abgrenzung bei Konflikten und Spannungen, die wihrend der Ge-
spriche auftreten kénnen. Dariiber hinaus interessierte mich, ob das RAV den
Berater_innen Kurse oder Weiterbildungen etwa zur Gesprichsfithrung oder auch
zum Konfliktmanagement anbietet, fiir wie wichtig sie solche Weiterbildungs-
moglichkeiten halten und was sie sich in diesem Bereich von der Organisation
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noch wiinschen. Um etwas iiber die allgemeine Stimmung im RAV und zwischen
den Berater_innen oder auch zwischen ihnen und ihren Vorgesetzten oder dem
Amtschef herauszufinden, stellte ich Fragen nach informellen Unterstiitzungs-
strategien unter den Berater_innen und nach ihrer Beziehung zu ihren direkten
Vorgesetzten, den Gruppenchefs. Auch versuchte ich etwas tiber ihre Beurteilung
des neuen RAV-Chefs herauszufinden und fragte nach ihrer Einschitzung seiner
Fithrungsqualititen und was sie sich generell vom leitenden Management wiin-
schen wiirden. Wichtig waren in diesem Zusammenhang auch Fragen nach der
Stimmung im RAV nach den Streiks und wie die streikenden Berater_innen von
ihren nicht-streikenden Kolleg_innen und vice versa beurteilt wurden. Ebenso wollte
ich herausfinden, ob sich fiir die am Streik beteiligten Berater_innen im Umgang
mit ihren Kolleg_innen oder mit den Vorgesetzten etwas verindert hat.

Was die konkrete Beratungsarbeit anbelangt, so stellte sich insbesondere der
zweite Frageblock als duflerst informativ heraus, denn nicht zuletzt die Ausfithrun-
gen der Personalberater_innen zu ihrer Wahrnehmung und ihrem Umgang mit dem
Doppelmandat der Beratung und Kontrolle bzw. der Dienstleistungserbringung im
Zwangskontext liefien Riickschliisse auf die individuelle Schwerpunktsetzung der
Berater_innen zu, gaben Einblick in ihren Umgang mit organisationalen Vorgaben
und Benchmark-Kriterien und lieferten so auch Anhaltspunkte zu traditionell als
>weiblich« und smannlich<« konnotierten Arbeitspraxen.

Entsprechend meinem gouvernementalititstheoretischen Fokus stellte ich
zudem Fragen zu den organisationalen Vorgaben und den Managementstrategien
und dazu, wie die Berater_innen diese in ihrem Berufsalltag wahrnehmen, beurtei-
len und mit ihnen umgehen. Uber derlei Fragen versuchte ich zu eruieren, welche
>sanften< bzw. subtileren Fithrungsmechanismen in der Organisation des RAV auf
die Bedienten wirken und inwiefern sich diese mitihrer Selbstfithrung verbinden/in
ihr Selbstverhiltnis iibergehen. Ich fragte also danach, ob und in welchem Umfang
die Berater_innen die vom RAV vorgegebenen Richtlinien und Leitgedanken (z.B.
bestimmte aktivierungspolitische Ziele) verinnerlicht haben und diese auch ohne
»Zwangseinwirkung« zu Orientierungspunkten ihres eigenen Handelns machen.
Insbesondere Fragen nach ihrer Wahrnehmung und Beurteilung der modernen
Managementtechniken, wie etwa der Team- und Gruppenarbeit oder nach ihrer
Beurteilung der Benchmark-Kriterien und der organisationalen (Gesprachs-)Vor-
gaben, gaben dariiber Auskunft. Weiter wollte ich wissen, ob und wie Diskurse
rund um Aktivierung und moderne Verwaltungsfithrung in ihrem Alltagshandeln
deutungs- und wirkmachtig werden und welche weiteren (normierenden) Diskur-
se von ihnen wahrgenommen werden — wie also die Organisation versucht, die
Berater_innen dazu anzuleiten, im Sinne der effizienz- und wirkungsorientierten
Organisationslogik zu handeln, und wie die Berater_innen unter den Vorzeichen
von Effizienz bei gleichzeitiger Dienstleistungsorientierung ihr Affektvermégen
in die Interaktion mit den Erwerbslosen einbringen. In diesem Zusammenhang
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und mit dem Ziel der Rekonstruktion des doing gender while doing work interessier-
ten mich zudem die geschlechtsspezifischen Erfahrungen der Berater_innen im
Zusammentreffen mit den Erwerbslosen oder auch in der Interaktion mit ihren
Kolleg_innen und Vorgesetzten und welche stereotypen Geschlechterbilder in den
unterschiedlichen Interaktionszusammenhingen im RAV aktualisiert werden.

Durch die Interviews erfuhr ich somit etwas itber die handlungsleitenden
Konzepte der Berater_innen, iiber ihre Artikulationsweisen und Strategien im
Umgang mit unterschiedlichen Situationen und dariiber, wie sie die von ihnen
geleistete affektive Arbeit beurteilen. Dariiber hinaus gaben mir die Gespriche
Anhaltspunkte dazu, wie das RAV die Angestellten zu fithren versucht und welche
Position die Interviewpartner_innen zu diesen Fithrungsstrategien und der diesen
zugrundeliegenden Managementlogik einnehmen. In den Erzihlungen der Perso-
nalberater_innen »kénnen deshalb Klassifikationen des Selbst (in der Beziehung zu
anderen und/oder Verinderungen in der Zeit) und von Lebensumstinden abgeleitet
werden sowie Theorien, das heifdt Einschitzungen dessen, wovon Handelnde sich
determiniert glauben« (Cremer-Schifer 1985: 88). Aus diesen Selbstdarstellungen
der Befragten konnte ich deduzieren, wie sich die Personalberater _innen selbst
(professionell) positionieren, wie sie die Arbeitsuchenden klassifizieren, wie sie
die (widerspriichlichen) Arbeitsanforderungen bewerten und mit dem organisa-
tionalen Wandel umgehen. Ich erfuhr, wie sie mit dem Leistungsdruck und der
Wettbewerbsorientierung des RAV umgehen, ob sie zufrieden oder unzufrieden
mit ihrer Arbeit und den Bedingungen sind, was sie sich von ihren Vorgesetzten
wiinschen, wie ihr Verhiltnis zu ihren Kolleg_innen ist und inwiefern nicht zuletzt
auch ihr Geschlecht eine Rolle in ihrem Berufsalltag und fiir ihr Selbstverhiltnis
spielt.

7.4.5 Dokumente und Bildmaterial®

Die Beobachtungs- und Interviewdaten habe ich durch die Analyse von gegen-
standsrelevanten Dokumenten und durch Fotos und Raumbeschreibungen aus
dem RAV erginzt. Diese Erginzung meines Datenkorpus erachte ich fiir meine

8 Aus forschungsethischen Griinden werde ich ebenso wie die Interviewdaten auch die Bild-
und Dokumentdaten anonymisieren. Dies fithrt dazu, dass die Quellenangaben unvollstan-
dig bleiben. Fiir die Verwendung der Fotos orientiere ich mich am juristischen »Leitfaden
zur Zulassigkeit von Bild-Nutzungen« (Haller 2018) und habe etwa fur die Nutzung derje-
nigen Fotos, die ich nicht selbst aufgenommen habe, die Erlaubnis des_der jeweiligen Fo-
tografen_in eingeholt; im Falle der Kunstinstallation, die an der Fassade des untersuchten
RAV angebracht ist, habe ich Verwendungsrechte bei der Auftraggeberin eingeholt. Fiir mei-
ne Analyse nutze ich Uberdies Aufnahmen des Gebdudetraktes des RAV. Haller (2018) fol-
gend, ist das im Sinne der »Freiheit des Strafienbildes« (ebd., Abs. 2.12) zulassig.
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empirische Subjektivierungsforschung als sinnvoll, da die beschriebene Ethnogra-
phie von Praktiken der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung ohne die Programmebene
und damit die Ebene der diskursiven Strukturierung eben dieser Praktiken lii-
ckenhaft wire. Und obschon eine ethnographische Herangehensweise und im
Besonderen die fokussierte Ethnographie eher einzelne Ereignisse als langfristige
Prozesse beobachten kann, interessiert sie sich fiir die Begebenheiten, welche
diese Ereignisse hervorbringen, wie auch fiir die Rationalititen, die sich dahinter
verbergen.

Entsprechend diesen Annahmen erfolgt im Rahmen eines theoretical sampling
(Keller 2011: 90) die theoriegeleitete Auswahl des mein Untersuchungsmaterial
erginzenden Dokumenten- und Bildkorpus. Dieses besteht unter anderem aus
»Schliisseltexten« (ebd.) zu den programmatischen Grundlagen aktivierender Ar-
beitsmarktpolitik und wirkungsorientierter Verwaltungsfithrung. Konkret setzt
sich das Dokumentenkorpus aus den zentralen Gesetzestexten der nationalen
Arbeitslosenversicherung (AVIG, AVIV) und deren kantonalen Rechtsgrundla-
gen, dem Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), der »Vereinbarung RAV/LAM/KAST
2015-218«, die den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und des AVIG
im Bereich Beratung, Vermittlung und Kontrolle arbeitsmarktlicher Mafnahmen
regelt, sowie aus Praxis-Handreichungen (AVIG Praxis ALE; AVIG Praxis AMM), die
laut dem SECO fiir eine einheitliche Rechtsanwendung zu sorgen haben, zusam-
men. Die Analyse der kantonseigenen Rechtsvorschriften im Feld der 6ffentlichen
Arbeitsvermittlung, der Gleichstellungsinstrumente sowie auch der Geschlech-
terlage in der Kantonsverwaltung stiitze ich iiberwiegend auf die Auswertung
des kantonalen Arbeitslosenversicherungsgesetzes (LMC), des Personalgesetzes
des offentlichen Dienstes (LPAC), einer zugehdrigen Durchfithrungsverordnung
(RPAC), die das Personalgesetz erginzt, sowie des kantonalen Gleichstellungs-
und Antidiskriminierungsreglements (REgal). Erginzend hinzugezogen habe ich
eine 2010 durchgefithrte Lohnstrukturanalyse (OCSTAT 2010) sowie thematisch
passende Berichte des Kantonalen Biiros fiir Gleichstellung und Gewaltpravention
(BPEV).

Weiter greife ich in meiner Analyse auf ausgewihlte Studien aus dem ge-
samtschweizerischen Evaluierungsprogramm des SECO zur aktivierenden Ar-
beitsmarktpolitik und zur wirkungsorientierten Steuerung der RAV zuriick. Dabei
interessiere ich mich weniger fiir Ergebnisse dieser Studien als vielmehr dafiir, wel-
che Instrumente eingesetzt werden, etwa die Leistungsvereinbarung zwischen den
kantonalen Behorden und dem Bund oder allfillige Anstrengungen, den Vollzug
zwischen den Kantonen zu harmonisieren. Ebenso lassen diese Studien Schliisse
dariiber zu, wie sich die Wirkungssteuerung iiber die vergangenen zwei Jahrzehnte
verandert hat, was vom Bund im Bereich der Arbeitslosenverwaltung als prioritir
angesehen und welchen Punkten wenig oder keine Beachtung geschenkt wird.
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Einen weiteren wichtigen Einsatzpunkt meiner Analyse bilden die verge-
schlechtlichten und vergeschlechtlichenden Kontextbedingungen der Arbeit im
offentlichen Dienst. Da ich selbst keine empirische Erhebung etwa der Geschlech-
terquoten im 6ffentlichen Dienst durchgefiihrt habe, basieren meine Ausfithrungen
zu diesem Teil meiner Untersuchung mehrheitlich auf thematisch einschligigen
Studien (etwa Fuchs 2016, 2018) und auf vom Bundesamt fiir Statistik (BES) zur
Verfiigung gestellten Daten zur Erwerbsbeteiligung und Reprisentation von Frauen
in Fithrungspositionen in der 6ffentlichen Verwaltung.

Fir die Analyse der Ebene der Organisation der Arbeitsvermittlung und ihres
Subjektivierungsregimes ziehe ich etwa organisationsinterne Dokumente zur Ge-
sprachsfithrung und die Informationsmaterialien fiir die Arbeitsuchenden hinzu.
Dazu zihlt z.B. die Informationsbroschiire »Arbeitslos sein. Alles, was Sie wissen
miissen«, die die Stellensuchenden vor threm Erstgesprich im RAV erhalten, und
der darin enthaltene zehnteilige Fragenkatalog, den die neu beim RAV gemelde-
ten Arbeitsuchenden ausgefiillt zu ihrem ersten Beratungsgesprich mitbringen sol-
len. Wie ich beobachten konnte, spielen diese Informationsbroschiire und der Fra-
gebogen meist eine zentrale Rolle in den Interaktionen und lassen erkennen, wie
die Arbeitsuchenden vom RAV adressiert werden, welche Position und Rolle die Be-
rater_innen laut der Organisation einzunehmen haben und wie die Organisation
versucht, die Beratungspraxis zu rahmen. Weitere Anhaltspunkte zur Situation im
RAV zu Beginn meiner Forschung und zu den damals virulenten organisationalen
Spannungsfeldern und zentralen Diskursen finden sich in der von der Personalde-
legation der RAV-Berater_innen gemeinsam mit den Gewerkschaften im Mai 2015
eingebrachten Petition (P1848) und deren Verhandlung im Kantonsparlament.

Angesichts der theoretischen Ausrichtung meiner Untersuchung und der An-
nahme, dass sich affektive Machtbeziehungen und -techniken auch im Raum ma-
nifestieren, vervollstindigen Fotos und Raumbeschreibungen aus dem RAV mei-
ne Materialsammlung auf der Ebene der Text- und Bilddokumente. Denn mit Fou-
cault begreife ich die Raumgestaltung als Schnittpunkt von Diskursen und Prakti-
ken. Diese Konzeption des Raums und seiner Wirkweisen stellt einen idealen Ein-
satzpunkt fiir meine ethnographische Diskursanalyse und fiir die Reflexion meiner
eigenen Eingebundenheit in den Forschungsprozess bereit.

Denn wie etwa Andreas Reckwitz (2015) in Anlehnung an Hartmut Bohme und
Hermann Schmitz verdeutlicht hat, wird das Subjekt, hier also ich als Forscherin,

»affiziert durch die jeweilige Atmosphare eines Raumes, die sich aus der relatio-
nalen Situierung von Artefakten —im Ubrigen auch von anderen Subjekten, Grup-
pen oder Praktiken—ergibt. Die Erfahrung, also die Wahrnehmung der Atmospha-
re eines Raumes ist freilich selbst eine Praktik, die die Inkorporierung entspre-
chender kultureller Schemata und sinnlicher Sensibilititen auf Seiten des Sub-
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jekts zur Voraussetzung hat: Artefakte kénnen erst im Rahmen von Praktiken als
Affektgeneratoren wirken.« (Ebd.: 43)

Ich wurde im Zuge meiner Forschung also auch durch das affektive Machtgefiige
im RAV affiziert. Genau dies mochte ich in meiner Analyse reflektieren, um so ei-
ne weitere Moglichkeit zu schaffen, die »mikropolitische Macht« (Bargetz 2013: 205)
von Sozialtechnologien iiber ihre »affektiven Wirkweisen« (ebd.: 204) zuginglich zu
machen und die Affektlage im RAV zum Zeitpunkt meiner Forschung herauszuar-
beiten. Das RAV ist somit einerseits konkreter Ort und andererseits auch ein affek-
tiv aufgeladenes Forschungsfeld. In der Begriindung der Macht-Wissen-Ordnung
des RAV und der darin auftretenden Affektivitit gehe ich also mikroskopisch vor:
Ich setze im Kleinen an und lenke meinen Blick hin zu einzelnen Praktiken und ver-
meintlich kleinen Details und beobachte die soziale Wirklichkeit in ihrem Vollzug.

1.5 Doppelte Empirie: von Programmen iiber die Ordnung
bis hin zu Praktiken

In meiner Analyse der im Affektiven wirksamen Modalitit von Gouvernementali-
tat und bei der forschungspraktischen Umsetzung meiner ethnographischen Dis-
kursanalyse rekurriere ich auf die Position der Philosophin Petra Gehring (2004).
Gehring pliddiert in ihrer Reflexion zum methodischen Arbeiten Foucaults dafiir, die
Metapher der Foucault’schen »Werkzeugkiste« ernst zu nehmen und als Forscher_in
selbst zu experimentieren. Auch Ulrich Brockling und Susanne Krasmann sprechen
sich in ihrem Beitrag zur Forschungsperspektive der Gouvernementalititsstudien
fiir ein »heuristisches Experimentieren statt how to-Anleitungen, (fiir) lokale Kar-
tografien statt general theory« aus (Brockling/Krasmann 2010: 49; Herv. i. O.). Dem-
entsprechend versuche ich meine eigene Forschungsstrategie zu entwickeln und
verstehe die Diskursanalyse weniger als eine Methode denn als theoretischen Rah-
men, welcher meine methodologischen Primissen vorgibt.

Mein Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass ich im Sinne eines »reflexiv-theo-
riegeleiteten Vorgehens« (Eversberg 2014: 227) unterschiedliche Instrumente kom-
biniere, unterschiedliche Untersuchungsebenen in den Blick nehme und Diskurse
nicht als isolierte Einheit untersuche.

Vielmehr verstehe ich Diskurse als komplexe Praxis, die die umgebenden in-
stitutionellen Gegebenheiten mitkonstituieren und ebenso von diesen konstituiert
werden (Herschinger/Nonhoft 2014:196).” Folglich sind

9 In Riickgriff auf Andreas Reckwitz (2002: 250) argumentiere ich, dass der Begriff der»sozialen
Praktiken«eine Tautologie darstellt, dajede Praxis in sich eine soziale Praxis darstellt. Daraus
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»[d]iskursanalytische Vorgehensweisen [..] weder auf Programmanalysen zu re-
duzieren, das heifdt auf Materialrekonstruktionen programmatischer (Politik)Pa-
piere, wenn diese als direkte Praxisregulation verstanden werden, noch auf Pra-
xisanalysen, das heifst auf eine Rekonstruktion sozialer Praktiken, die falschlicher-
weise als reale menschliche Praxis >jenseits< des Diskursiven gedeutet werden .«
(Kessl 2010: 352)

Diskursanalysen, so argumentiert etwa auch Antje Langer (2008), »gehen [...] iiber
reine Sprach- und Textanalysen hinaus, weil mit den diskursiven Praktiken zugleich
ein spezifisches, gesellschaftlich hegemoniales Wissen untersucht wird« (ebd.: 55).
Konkretbedeutet dies, dass »durch den Diskurs als Praxisform die Ordnung im Wis-
sen hergestellt wird, dass mit dem Begriff >Diskurs< aber auch die Wissensordnung
selbst bezeichnet wird« (Diaz-Bone 2006: 72). Und auch Foucault (1973) begreift Dis-
kurse als Kampfplatz der Deutung und Hervorbringung von Wirklichkeit sowie als
»Materialititen sui generis« (Jiger 2004:144); sie sind somit als strukturierte und zu-
gleich strukturierende Praxis zu betrachten. In der Differenzierung zwischen den
»Formen der Problematisierung und ihrer Programmatik, den Instrumenten der
Machtausiibung sowie den Machtpraktiken im Vollzug« (Ott/Wrana 2010: 160) las-
sen sich also die beiden Fragerichtungen miteinander verbinden.

Dieser theoretischen Positionierung folge ich in der Analyse meines Untersu-
chungsmaterials und werde im empirischen Teil aufgegliedert auf drei (zusammen-
hingende) Ebenen das affektiv-vergeschlechtlichte gouvernementale Machtfeld von
Aktivierung und NPM auf der Makroebene der Programme und Regierungsrationa-
litdten mit den vergeschlechtlichten und affektiven Mechanismen der »Menschen-
fithrung« (Foucault 2004a:183) auf der Ebene der Organisation des RAV und mit der
gelebten Praxis in Form der situierten Handlungskomplexe im RAV zusammenbrin-
gen.

Um dies zu leisten, méchte ich zuerst einen Uberblick geben iiber die Charakte-
ristiken des institutionellen Rahmens und iitber die Gegebenheiten, wie ich sie zum
Zeitpunkt meiner Forschung angetroffen habe. Diese Darstellung der makrostruk-
turellen Aspekte und der Art und Weise, wie diese in der Organisation der kanto-
nalen Arbeitsvermittlung ibersetzt und auch selbst mitgestaltet werden, nehme ich
als Ausgangspunkt, um in einem zweiten Schritt zu kliren, wie sich die mikropoliti-
schen Deutungskimpfe im Untersuchungsfeld der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung
zum Zeitpunkt meiner Forschung prisentiert haben, welche Diskurse darin wirk-
michtig waren und wie sich Widerstand ausgehend von den 6ffentlich Bedienste-
ten formiert hat. Auf der »Ebene 1« und der »Ebene 2« arbeite ich also zuerst die

wird deutlich, dass eine Trennung zwischen ssozialen< und »diskursiven< Praktiken hinfallig
ist, denn diese sind stets beides.
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Programme des Regierens heraus, die das Handeln der RAV-Berater_innen anlei-
ten oder zumindest anleiten sollen, um dann auf der »Ebene 3« zu einer empirisch
fundierten Einschitzung der Wirkungsweisen dieser Diskurse und Dispositive auf
die empirischen Subjekte zu gelangen, gefasst als »Kontext der Moglichkeiten des
Werdens« (Traue 2010: 242). Das Bestimmungsmerkmal eines solchen Vorgehens ist
denn auch ein wechselhafter und reflexiver Prozess, in dem die unterschiedlichen
Materialien einander gegeniibergestellt und verglichen werden. Dies soll die Ver-
bindungen, Irritationen, Spannungen, Briiche und Widerspriiche ebenso verdeut-
lichen wie bestimmte Leerstellen im Reden tiber Aktivierung und moderne Dienst-
leistungserbringung in der Organisation der kantonalen Arbeitsvermittlung. Wie
dieses dreigeteilte Vorgehen konkret aussieht, werde ich nun abschlieflend anhand
einer kurzen Darstellung jener Untersuchungsachsen verdeutlichen, die nicht nur
meine empirische Arbeit strukturieren, sondern auch mein Verstindnis von Gou-
vernementalitit widerspiegeln.

1.5.1 Ebene 1: Programme

In einem ersten Schritt werde ich die Modernisierung der 6ffentlichen Arbeitsver-
mittlung in der Schweiz im Kontext des umfassenderen Prozesses der Transforma-
tion von Staatlichkeit betrachten und herausarbeiten, welche Regierungsrationali-
titen und -techniken das Feld der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung unter dem »Dog-
matismus der Okonomie« (Felder 2001:1095) bestimmen und welche Handlungsmo-
di als legitim gelten. Mit Verweis auf mein Interesse an den affektiven Dimensionen
modernen Verwaltungshandelns werde ich an diese Uberlegungen auch die Frage
nach dem der Schweizer Arbeitsmarketpolitik zugrundeliegenden Gefithlsdispositiv
im Sinne »politisch-kultureller Wahrnehmungsmuster« (Bargetz/Sauer 2010: 143),
die sich in Sozialstrukturen manifestieren und dadurch auch empirisch untersuch-
bar werden, anschlieRen. Wie ich im Abschnitt 6.4 ausgearbeitet habe, verstehe ich
Affekte nicht nur als zentralen Aspekt offentlicher, interaktiver Dienstleistungsar-
beit, sondern auch als eine Dimension staatlicher Strukturen und Regierungsratio-
nalititen. Affekte erscheinen daher eng verstrickt mit neoliberalen Regierungstech-
niken und der anvisierten Subjektfigur des unternehmerischen Selbst. Um diese
Annahmen auf mein Untersuchungsbeispiel der 6ffentlichen (Arbeits-)Verwaltung
der Schweiz zu iibertragen und fiir meine empirische Untersuchung >greifbar« zu
machen, werde ich auf dieser ersten Untersuchungsachse die rechtlichen Regelun-
gen (Gesetze, Verordnungen) sowie Praxis-Handreichungen und die im zweiten Teil
der Untersuchung dargestellte Struktur und Steuerung der 6ffentlichen Arbeitsver-
mittlung entlang dominanter Themenlinien und Denkweisen analysieren und so in
einem Verdichtungsprozess die Konturen des affektiven Macht-Wissen-Komplexes
der staatlichen Verwaltung von Arbeitslosigkeit in der Schweiz sichtbar machen. Ich
richte meinen Fokus auf die Strukturzusammenhinge zwischen den einzelnen Au-
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Berungen und damit auf die »Diskursstruktur« (Keller 2011: 91). Als methodischer
Anhaltspunket fiir die Analyse des Affektregimes der 6ffentlichen (Arbeits-)Verwal-
tung in der Schweiz dient mir Janet Newmans Ansatz eines »emotional register of
discourse« (Newman 2012: 470), ein methodisches Instrument, welches mir dabei
hilft, das affektive Regieren auf der Gesetzesebene und auf der Ebene des policy-
making mit der Umsetzung und Bearbeitung der Politiken auf dem street-level zu-
sammenzubringen. Mit Newman gesprochen, stellt dieser methodische Zugang die
Moglichkeit bereit, »interpretative accounts of affect and emotion« (ebd.: 474) mit
der Analyse sich verindernder Macht- und Herrschaftsregime zu verbinden bzw.
zu analysieren, wie »particular emotional regimes of governance are enacted and
[...] how subjects respond to and engage with new governmentalities of personhood«
(ebd.: 466). Die einzelnen Dokumente lese ich folglich nicht fir sich, sondern kon-
textualisiere sie im Rahmen der Programmatik von Aktivierung und NPM und ar-
beite die darin wirksamen Wissensbestinde heraus.

Anleitende Analysedimensionen fiir die Arbeit am Material sind etwa die
Schwerpunktsetzung und die Steuerung aktivierender Arbeitsmarktpolitik oder
auch das Framing des Risikos der Arbeitslosigkeit in den Gesetztestexten. Zu-
sitzlich werde ich mit Hilfe der analytischen Konzepte der geschlechtersensiblen
Wohlfahrtsstaatsforschung (z.B. Lewis 1992, 2010; Orloff 1996, 2009; Nadai 2015)
der Frage nachgehen, welche Geschlechternormen und -hierarchien in den Geset-
zestexten und den zentralen Dokumenten der ALV eingelagert sind, und heraus-
arbeiten, welche Vorstellungen von Geschlecht prigend fiir das Gefithlsdispositiv
der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung sind. Dariiber hinaus interessieren mich die
symbolische Geschlechterordnung, die Formen geschlechtlicher Arbeitsteilung und
damit die Institutionalisierung des Geschlechterverhiltnisses in der nationalen
und kommunalen (Arbeits-)Verwaltung. Um die Dimension >Geschlecht« auf die-
ser Strukturebene empirisch zu untersuchen, betrachte ich, inwiefern und durch
welche Instrumente die Geschlechtergleichstellung im Berufs- und Arbeitsleben
auf der Gesetzesebene in der Schweiz verankert wurde. Entsprechend meinem
Forschungsfeld liegt der Fokus dabei auf den Personalpolitiken der 6ffentlichen
Verwaltung und darauf, wie in ihnen geschlechterpolitische Themen und Mafnah-
men verhandelt werden.

1.5.2 Ebene 2: Ordnung

In diesem Schritt wende ich mich der Organisation der kantonalen Arbeitsvermitt-
lung selbst zu. Diese konzipiere ich im Anschluss an Michael Bruch und Klaus Tirk
(2005:120) als affektives und vergeschlechtlichtes »Regierungsdispositivder Moder-
ne«. Aus dieser Perspektive lisst sich das Konzept der »Organisation« gesellschafts-
theoretisch wenden und als strukturbildender Prozess darstellen, der von bestimm-
ten Vorstellungen von Rationalitit und Ordnung durchzogen ist. Organisationen
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wie das RAV betrachte ich folglich als »Verkérperungen gesellschaftlicher Struktur-
momente« (Tirk 1999: 45), die zugleich diese Strukturmomente reproduzieren. Or-
ganisation und Gesellschaft denke ich somit nicht relational und als voneinander
abgetrennte Bereiche, sondern ich fasse Organisationen als gesellschaftlich hervor-
gebracht. »Gesellschaft wird so immer als Organisation und Organisation immer
auch als Gesellschaft begreifbar« (Hofmann 2014: 132).

Fiir meine Analyse bedeutet dies, dass ich nur Aussagen iiber die Dynamiken
innerhalb des RAV machen kann, wenn ich die gesamtgesellschaftlichen Struktur-
prinzipien, die im RAV institutionalisiert sind und durch das RAV verkérpert wer-
den, in ihren Grundziigen erfasse. Das geschieht folgendermafien: Aufbauend auf
der »Ebene 1« der Analyse, in der ich genau diese das RAV mitbestimmenden Struk-
turmomente herausarbeite, verfolge ich auf dieser Ebene nun das Ziel, zu eruieren,
wie die nationalen Vorgaben und Normen vom RAV umgesetzt und unter Umstin-
den umgedeutet und verindert werden und wie das RAV versucht, im Sinne einer
»Fithrung der Fithrungen« (Foucault 1994b: 255) das Handlungsfeld der Personalbe-
rater_innen zu strukturieren. Ich folge der Konzeption von Diskursen als komple-
xer Praxis und begreife die organisationale Praxis des RAV als Resultat impliziten
Wissens, in das die Bediensteten >sozialisiert« werden. Die Formalstrukturen, Be-
ratungsrichtlinien oder auch die Hierarchien — das explizite Wissen - interessieren
somit vor allem in Hinblick auf die darin erkennbare Wissensordnung des RAV, die
immer auch affektiv und vergeschlechtlicht ist. Dieses explizite Wissen steht der
Praxis gegeniiber, und das implizite Wissen stellt die Interpretationsschemata fiir
die Funktionsbeschreibungen oder organisationalen Anforderungen dar.

Um zu untersuchen, wie die Vorgaben des Bundes im Kanton iibersetzt werden,
schaue ich mir etwa die Gleichstellungspolitik der kantonalen Verwaltung und die
Informationsmaterialien des RAV an und frage, wie im Kanton die geschlechtsspe-
zifischen Normen und Vorgaben der nationalen Ebene umgedeutet und angepasst
werden und ob und, wenn ja, wie im RAV die gleichstellungspolitischen Instrumen-
te und Maflnahmen eingesetzt werden. Ebenso interessiert

mich auf dieser Analyseebene die geschlechtliche Zusammensetzung des RAV
(Stichwort: »nominal< approach« (Britton 2000: 424)) und welche Anforderungskri-
terien die Personalberater_innen zu erfiillen haben.

Die Betrachtung der Vergeschlechtlichung und der Geschlechterverhiltnisse
auf dieser Ebene bildet die Hintergrundfolie fiir die Analyse von gender im Or-
ganisationskontext und damit fir die Beantwortung der Frage, inwiefern gender
als ein »foundational element of organizational structure and work life« (ebd.:
419) anzusehen und wirkmaichtig ist. Auch spezifische Verinderungen der Orga-
nisationsstruktur wie etwa den Abbau von Hierarchieebenen und die Delegation
von Entscheidungskompetenz »nach unten« (Kratzer et al. 2003: 41) — oder auch
die Auflésung der branchenspezifischen Spezialisierung der Berater_innen und
damit einen moglichen Verlust an Expertise gepaart mit dem Zwang zur steten
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Selbstschulung — beziehe ich mit Verweis auf geschlechtsspezifische Aspekte der
RAV-Fithrungsstrategie als Auswertungsdimensionen ein. Dieser Analyseschritt
dient zudem dazu, ein klar konturiertes Bild von der Arbeit der Personalberater_in-
nen zu gewinnen: Inwiefern werden im RAV unmittelbare Reglementierungen
mit subtileren Maflnahmen der Personalfithrung, die auf das Humankapitel der
Bediensteten fokussieren, kombiniert? Wie versucht das RAV auf die affektiven
Fihigkeiten der Berater_innen zuzugreifen und diese fiir den Organisationserfolg
einzuspannen und wie wirken sich diese subtilen Strategien der Personalfithrung
auf die Konstruktion von Minnlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) und somit auf die
Vergeschlechtlichung der Arbeitspraktiken der Berater_innen aus?

Auf der »Ebene 3« setze ich an diesen Uberlegungen an und werde als einen
zentralen Einsatzpunkt die »Dialektik zwischen vergeschlechtlichten Organisati-
onsstrukturen und der situationsabhingigen Darstellung [...] von Geschlecht in den
Handlungen und Praxen« (Andresen 2003: 47) der Personalberater_innen untersu-
chen. Bevor ich den Blick jedoch auf die Interaktions- und Handlungsebene rich-
te, werde ich auf der Ebene der Organisation zunichst noch auf die Raumordnung
des RAV eingehen und die affektive Stimmungslage im RAV, die sich nicht zuletzt
auch in der Raumstruktur und der Gestaltung des RAV materialisiert, herausar-
beiten. Methodisch greife ich hierfiir auf den diskurstheoretisch informierten hu-
mangeographischen Ansatz der »materialisierten Geographien der Macht« (Mar-
quardt/Schreiber 2013: 44; weiterfithrend: Marquardt/Schreiber 2020) zuriick. Mit
diesem Ansatz mochte ich die Riumlichkeit von Macht/Wissen-Komplexen im RAV
aufschliisseln und verdeutlichen, »dass raumlichen Anordnungs- und Interventi-
onspraktiken eine besondere Bedeutung bei der Produktion und Stabilisierung von
Machtverhiltnissen [und Affektlagen, M. G.] zukommt« (ebd.). Diese Forschungs-
perspektive folgt den Uberlegungen Foucaults zur »Mikrophysik der Macht« (Fou-
cault 1976) und der Annahme, dass sich Machtbeziehungen primir im Raum ent-
falten, denn, so Foucault weiter, »der Raum [erhilt] bei jeglicher Machtausitbung
fundamentale Bedeutung« (Foucault 1992b: 37) und ist eben nicht nur ein Behilter,
»der mit Menschen und Dingenc (ebd.: 934) gefiillt werden kann. Vielmehr stellt der
Raum fiir Foucault eine »Konstruktion bzw. ein Netzwerk, das Menschen, Dinge
und Handlungen in verschiedenen Maf3stiben strukturiert bzw. in eine Ordnung
setzt« (Kreichauf 2017: 414), dar. Der Raum ist jedoch nicht nur Ordnungs- und Wir-
kungsstruktur, sondern wird selbst durch Macht und Handlungszusammenhinge
konstruiert und produziert (ebd.). Die Riume des RAV sind also gleichzeitig real
und ideal: real in der Anordnung der Menschen und der Artefakte und ideal in ihrer
klassifizierenden und hierarchisierenden Wirkung. Die Anordnung der Individuen
im Raum dient dabei nicht allein ihrer Uberwachung, vielmehr, so hat Foucault in
seinen Uberlegungen zur Fabrikarbeit gezeigt, schafft die richtige Platzierung der
Individuen erst die Moglichkeit ihrer maximalen Nutzbarmachung (Foucault 1994a:
185-187).
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An der Raumstruktur lassen sich also Macht- und Regierungstechniken able-
sen bzw. diese werden durch den Raum erst realisiert. In der Analyse der Fotos und
Raumbeschreibungen ziele ich darauf ab, die (affektiven) »Techniken des Raumes«
(Marquardt/Schreiber 2013: 40), die etwa in Form der Bewegungssteuerung und Par-
zellierung auf das Verhalten der Angestellten (und der Arbeitsuchenden) Einfluss
nehmen, herauszuarbeiten. Ich werde zeigen, wie in der Anordnung der Biirobe-
reiche oder durch die Platzierung und Gestaltung der Warteriume Machtasymme-
trien sichtbar und Ungleichheitsverhiltnisse geschaffen werden, wie eine Kunstin-
stallation an der Fassade des RAV das Gefiihl von steter Beobachtung vermittelt und
wie sich diese Affektlage iiberdies in der Positionierung der Abteilung der leitenden
Fithrungsebene widerspiegelt. Regieren durch und mit Raum wird somit zu einem
zentralen Element in der Analyse der affektiven Regierungstechniken des RAV, und
ich mochte in meiner Analyse der Subjektivierungsprozesse im RAV die »Raumfra-
ge«(ebd.) und damit die »physische Prisenz verrdumlichter Gewalt« (Honneth 2003:
24) konsequent mitdenken.

7.5.3 Ebene 3: Praktiken

Mein zentrales Erkenntnisinteresse gilt jedoch der mikrosozialen Ebene und somit
den Deutungen und Praktiken der Personalberater_innen. Auf dieser Ebene méch-
te ich entsprechend der empirischen Subjektivierungsanalyse die Verbindung zwi-
schen den Regierungsrationalititen und Fihrungstechnologien des RAV und den
Selbstbeziigen der RAV-Berater_innen herstellen und insbesondere die »konfligie-
renden Krifte, die Briiche und Widerstinde« (Brockling/Krasmann 2010: 29) sicht-
bar machen, die aus den Regierungsanstrengungen erwachsen. Mit meinem Fokus
auf die Prozesse der affektiven und vergeschlechtlichten Subjektivierung im RAV -
also der Uberfithrung von Fremd- in Selbstkontrolle — verschiebe ich im dritten Teil
meiner Analyse den Fokus von der Regierungskunst zur Regierungspraxis. Ich gehe
davon aus, dass es sowohl akzeptierende Subjektivierungsweisen (bei gleichzeitigen
Normalisierungsversuchen durch die Anlehnung an und die Ubernahme der effizi-
enz- und leistungsorientierten Verwaltungsdiskurse) als auch ambivalente und so-
gar subversive Aneignungsweisen gibt.

Auf Basis der Interviews mit den Personalberater_innen und der Beobachtun-
gen ihres Berufshandelns untersuche ich in diesem Schritt also die »konkrete loka-
le Praxis von Regierungstechniken« (Bithrmann 2004: Abs. 11) und wie sie sich un-
ter Umstidnden auch widerstindig im diskursiven Feld von affektiver Beratung und
Kontrolle, (Kosten-)Effizienz und Selbstoptimierung positionieren. Mein Ziel ist es,
den Ermessensspielraum der einzelnen Berater_innen in der Umsetzung der ge-
setzlichen und organisationalen Vorgaben, ihr Berufsverstindnis sowie handlungs-
leitende (geschlechtsspezifische) Vorstellungen und Normen auf diesem street-level
herauszuarbeiten, ferner das von ihrer affektiven Arbeit, und damit auch von der

165


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

166

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Sorge um sich und um andere ausgehende widerstindige Potential deutlich zu ma-
chen und schlieflich zu eruieren, wo sich in den Diskursen rund um Verwaltungs-
modernisierung, Okonomisierung und affektive Aktivierung fiir die Personalbera-
ter_innen Liicken fiir Widerstand auftun oder verschliefRen.

Fiir die konkrete Arbeit am Material folge ich einem inhaltsanalytischen Vorge-
hen (etwa Flick 2007) und nehme das Material mithilfe der Analysesoftware Atlas.ti
einerseits tiber die theoretischen Konzepte, die ich im sechsten Teil entwickelt habe,
und andererseits iiber Kategorien, die ich ausgehend vom Material generiert habe,
in den Blick. Diesen Auswertungsschritt leiten etwa Fragen nach dem beruflichen
Selbstverhiltnis der Personalberater_innen und ihrer Rolle als street-level bureaucrats,
also danach, wie sie mit ihrer Sanktionsgewalt umgehen und wie sie die Anforde-
rung beurteilen, die Stellensuchenden zu beraten, zu motivieren und gleichzeitig
zu kontrollieren. Auch suche ich nach Aussagen, die Auskunft iiber ihre (affekti-
ven) Beratungsstrategien und dariiber geben, wie sie diese im Sinne ihrer eigenen
Selbstfithrung einsetzen. Wann und wie versuchen sie die »Kandidat_innen« zu af-
fizieren, also Sozialitit herzustellen, und werden sie selbst von den Erwerbslosen
affiziert? Ich frage nach Situationen bzw. Schicksalen, die sie berithren, oder auch
danach, was fiir sie problematisch in den Begegnungen mit den Erwerbslosen ist.
Uberdies interessieren mich ihre Wahrnehmung und Beurteilung der organisatio-
nalen Vorgaben, wie etwa die vom RAV vorgegebene Gesprachsstrukturierung und
ihre umfangreichen Dokumentationspflichten. Einen weiteren wichtigen Baustein
fiir die Analyse ihres (professionellen) Selbstverhiltnisses bildeten Fragen nach ih-
rer Beurteilung und ihrem Umgang mit der vielfiltigen organisationalen Kontrolle
ihrer Arbeit, ihrer Einschitzung moderner Managementstrategien und ihrer fort-
laufenden Leistungsevaluierung durch das RAV und das SECO.

Um die affektiven Dimensionen der verschriftlichten Materialien, allen voran
der Interviewtexte, herauszuarbeiten, rekurriere ich auf den von Jochen Kleres
(2011) erarbeiteten narrativen Ansatz empirischer Emotionsforschung. Die Ana-
lyse teilt sich auf zwei Ebenen auf: die lexikalische und die syntaktische. Auf der
lexikalischen Ebene leiten Worter, die entweder Gefiihle direkt beschreiben oder
diese durch Konnotierungen, Hervorhebungen und Ahnliches implizieren, meine
Analyse an. Auf der syntaktischen Ebene fungieren Sitze, in denen Gefiihle oder
Gefithlszustinde erwihnt werden oder ihre affektive Relevanz itber Metaphern,
bildliche Sprache, Verwendung von Ironie oder Sarkasmus angedeutet wird, als
Marker fiir Affekte, Gefithle und Emotionen (Kleres 2011:194). Die zugrundeliegende
analytische Annahme dieses Vorgehens ist, dass »emotions are inextricably inter-
woven with the meaning dimension of texts to the point where the distinction
between cognition and emotion becomes blurry« (ebd.: 197). Dieser Annahme folge
ich und versuche in meiner narrativen Analyse der Interviews auch unbewusst
und nicht explizit genannte Affekte und Emotionen herauszuarbeiten. Die Analyse
affektiver Aspekte der Beratungstitigkeit, die etwa in Form von kérperlichen Hal-
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tungen, auffilliger Gestik und Mimik der RAV-Beraterin zum Ausdruck kommen,
orientiert sich an meinen Beobachtungs- und Shadowingprotokollen sowie den
weiteren Feldnotizen.™

In mehreren Durchgingen habe ich die Transkripte der Interviews mit den aus
der Theorie wie auch aus dem Material entwickelten Codes codiert und die Text-
stellen und Aussagen der interviewten Berater_innen miteinander verglichen. Der
analytische Schwerpunkt ist dabei jedoch ein anderer als beispielsweise bei der qua-
litativen Inhaltsanalyse (z.B. Mayring 2010). Denn nicht die Interpretation der Aus-
sagen steht im Mittelpunkt, sondern es geht vielmehr darum, zu eruieren, wie die-
se Aussagen miteinander organisiert werden und somit eine spezifische diskursi-
ve Ordnung bilden, in welche unterschiedliche Subjektpositionen eingelassen sind.
Folglich sind Diskurse auch »als das Produkt der Verbindung von Texten und Kon-
texten« (Angermiiller 2010: 80) zu begreifen und die »im Text verstreuten forma-
len Marker und Spuren« (ebd.: 86) mobilisieren ein bestimmtes, mit den Subjektpo-
sitionen verkniipftes Hintergrundwissen (ebd.: 85). Bei der Analyse der Interviews
ging es mir folglich nicht darum, den Sinn der Texte zu rekonstruieren oder zu deu-
ten, was die Personalberater_innen >wirklich« meinen, sondern darum, wie die Per-
sonalberater_innen etwa den Aktivierungsdiskurs rekonstruieren, wie sie sich zu
den NPM-Werkzeugen positionieren, die seit der grofien Organisationsreform 2012
besonders ausgeprigt im RAV wirksam sind, welche Sozialtechniken, die auch af-
fektive Fremdfithrungstechniken umfassen, sie in ihre Selbstfithrung integriert ha-
ben und mittels welcher Strategien sie versuchen, die organisationalen Machtver-
hiltnisse zu beeinflussen und herauszufordern. Ich schliefRe also aus der Analyse
der Regierungsrationalitit und der Programme affektiver Dienstleistungsarbeit in
einer Schweizer Arbeitsvermittlung auf die Praktiken im Modus ihres >Vollzugs:.
Dabei setze ich die Personalberater_innen nicht als das >Andere des Programmss,
sondern ich begreife auch diese Gegenprogramme als situierte diskursive Prakti-
ken. So erscheinen die Machtverhiltnisse im untersuchten RAV als ein komplexes
und umkimpftes Feld.

10 Andersjedoch, als es z.B. in der Analyse von reproduzierbaren Videodaten (z.B. Knoblauch
2006) moglich ist, kann ich auf Basis meiner Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen keine
detaillierte Analyse der (sich stets verandernden) Mimik, Gestik oder Kérperhaltung der Be-
rater_innen machen. In der Auswertung werde ich daher vor allem die von mir beobachteten
nonverbalen Regelmafiigkeiten und Auffalligkeiten in den Interaktionen berticksichtigen.
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8. Affektive Gouvernementalitat
der dffentlichen Arbeitsvermittlung

Wichtig ist also nicht, so meine ich [..]
eine Art der Deduktion der Macht vom
Zentrum ausgehend zu vollziehen und
herauszufinden zu suchen, bis wohin sie
sich nach unten hin fortsetzt [...]. Man
mufd vielmehr eine aufsteigende Analyse
der Macht machen, d.h. von den unendlich
kleinen Mechanismen ausgehen, die ihre
Geschichte, ihren Ablauf, ihre Technik und
Taktik haben [..].

(Foucault 1978: 83)

In meiner diskursanalytisch angelegten Analyse der empirischen Daten méchte ich
die Programmebene der Schweizer Arbeitsmarktpolitik und deren Steuerung auf
Bundes- und Kantonsebene mit der gelebten Praxis im RAV verbinden und nehme
nachfolgend drei Ebenen in den Blick: die Makroebene mit ihren Gesetzen, Weisun-
gen und Steuerungsmechanismen, die institutionelle Mesoebene in Form der Orga-
nisation des RAV selbst und die mikrosoziale Ebene des praktischen AVIG-Vollzugs
durch die Personalberater_innen und ihrer subjektiven Erfahrungen als 6ffentliche
Dienstleister_innen. Ich kehre also die im Eingangszitat genannte Foucault’sche Lo-
gik der aufsteigenden Analyse zwar nicht in der empirischen Vorgehensweise, wohl
aber in der Darstellungsreihenfolge um. Insgesamt jedoch verfolge ich in meiner
Fallstudie primir das Ziel, neue Erkenntnisse zur gelebten Praxis in der 6ffentli-
chen Arbeitsvermittlung und entsprechend zu den Subjektivierungsweisen inter-
aktiver Dienstleistungserbringung am Arbeitsplatz Staat zu gewinnen. Dennoch er-
achte ich es fiir die Erkenntnisgewinnung als unverzichtbar, die Rahmenbedingun-
genund damit auch das Geschlechterregime und die spezifische Affektkultur der 6f-
fentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz als sozialstaatlicher Instanz wie auch
als Arbeitgeberin dazustellen. Jedoch, und dies ist auch dem Fokus der Erhebung
meiner empirischen Daten geschuldet, muss die »Ebene 1«, also die Strukturebene,
tiberwiegend als heuristische Dimension verstanden werden, die den Rahmen fir
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die darauffolgende Analyse der Organisation des RAV (»Ebene 2«) sowie der (wider-
stindigen) Praktiken und der vergeschlechtlichten Subjektivierungsweisen der Be-
rater_innen (»Ebene 3«) schafft. Denn entsprechend meiner zentralen Fragestellung
nach den vergeschlechtlichten affektiven Praktiken und den méglichen Widerstin-
den der Berater_innen habe ich fir die Ebene der rechtlichen Rahmung der Arbeit
der Berater_innen und der Vollzugssteuerung keine Primirdaten erhoben und grei-
fe fiir die Darstellung dieser makrosozialen Ebene iitberwiegend auf die Auftrags-
studien des SECO zuriick. Und auch die Ausfithrungen zur Gleichstellungspolitik
des staatlichen Biirokratiesektors basieren weitgehend auf Erkenntnissen aus be-
reits abgeschlossenen Untersuchungen wie etwa von Gesine Fuchs (2016, 2018) und
Kolleginnen (Fuchs et al. 2019). Zudem ist die Materiallage hinsichtlich der Affekt-
dimension auf der makrosozialen Ebene des Wandels und der Regulierung der of-
fentlichen Arbeitsvermittlung eher diirftig. Fiir die Ausfithrungen zu Punkt 8.1.2,
dem Gefithlshaushalt der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung, beziehe ich mich daher
auf Uberlegungen zum Wandel traditioneller Sozialstaatlichkeit, wie sie etwa Loic
Wacquant (etwa: 2010, 2012) am Beispiel des US-amerikanischen Sozialstaats ange-
stellt hat, oder auch auf die Ausfithrungen von Sigrid Betzelt und Ingo Bode (2018)
zu den Dynamiken der Angstmobilisierung im bundesdeutschen Sozialstaat und ar-
beite so am Beispiel der zentralen Reformen der Arbeitsmarkepolitik in Richtung
Aktivierungspolitik und des neoliberalen Umbaus der Verwaltungsstellen heraus,
welche Gefithle in der Schweizer Arbeitsverwaltung auf der institutionellen Ebene
mobilisiert werden und welche anderen Gefiihle unterdriickt werden miissen.

Auf der »Ebene 1« erarbeite ich also das Hintergrundwissen fiir die weitere
Arbeit an meinem empirischen Material. Primirdaten mit einem Gender- und
Affektschwerpunkt existieren iiberwiegend fiir die Ebene der Organisation (»Ebene
2«) und fiir die mikrosoziale Ebene der (Verwaltungs-)Praktiken der Berater_innen
(»Ebene 3«). Diese beiden Ebenen bilden den Kern meiner Untersuchung und geben
ihr ihre Struktur vor. Nach der Darstellung der Gesetzeslage, der Verwaltungs-
richtlinien und der politischen Programme, d.h. der Regierungsrationalititen der
offentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz, wende ich mich der lokalen Ebene
der Organisation des RAV und den Praktiken der Personalberater_innen zu. Auf
dieser Ebene verfolge ich das Ziel, die Rolle der von den Berater_innen geleisteten
affektiven Arbeit fir die Geschlechterkonstruktion im RAV sichtbar zu machen und
damit die vergeschlechtlichten Subjektivierungen der offentlich Bediensteten im
Modus des Affektiven herauszuarbeiten. Ich mochte also im dritten Teil meiner
Analyse — basierend auf der Auswertung der Interviews mit den Berater_innen
sowie auf meinen Beobachtungen und mit Fokus auf die Selbsttechnologien der Be-
rater_innen — die Doppelbewegung, d.h. den gleichzeitigen Prozess von »Regieren
und Regiertwerden, von Fremd- und Selbstfithrung, von Unterwerfung und Person-
werdung« (Penz/Sauer 2013: 126) analysieren. Im Zuge dieser Analyse kann gezeigt
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werden, in welcher Weise diese Prozesse der Subjektformung vergeschlechtlicht
sind und auf die affektiven Dispositionen der Berater_innen abstellen.

Zudem werde ich mich auf der dritten Ebene der Analyse mit meiner zentra-
len Fragestellung nach dem Spektrum individueller und kollektiver Widerstands-
praktiken auseinandersetzen und werde zeigen, wie prekir und unabgeschlossen
dasneoliberale Projekt der Vereinnahmung der >ganzen« Person als Arbeitskraft und
wie briichig die Rationalitit des New Public Management und des Aktivierungspa-
radigmas ist. Ich interessiere mich folglich sowohl fiir die Normalisierungszwinge
auf der Seite der Fremdtechniken als auch fiir die subjektivierende Selbstformung,
die sich in mehr oder weniger kreativen oder widerstindigen Praktiken vollziehen
kann, und werde nun versuchen, eine empirische Antwort auf meine zentrale For-
schungsfrage nach moéglichen Widerstinden gegen die affektive und selbstunter-
nehmerische Selbstregierung und das Selbstmanagement der Personalberater_in-
nen zu geben.

8.1 Ebene 1: Programme und Regierungsrationalitaten

Zu Beginn meiner Analyse lenke ich den Fokus auf den seit Mitte der 1990er Jahre
vonstattengehenden Umbau der Schweizer Arbeitsverwaltung und auf deren recht-
liche Grundlagen und Steuerungsmechanismen — mit Foucault gesprochen: auf die
Ebene der Programme und Regierungsrationalititen. Entlang der Regierungsmodi
>NPMq, »>Affekt« und »Geschlecht« blicke ich auf die zentralen Reformen der Arbeits-
losenversicherung, die die Verankerung aktivierungspolitischer Elemente (weiter)
vorangetrieben und damit Grundsitze wie sFérdern und Fordern< oder das Prinzip,
den Leistungsbezug an eine Gegenleistung zu koppeln (Wyss 2007:7), in die Gesetz-
gebung eingeschrieben haben und als wirkmichtige Diskurse in der 6ffentlichen
Arbeitsverwaltung zirkulieren. Der (mediale und politische) Diskurs rund um die
»faulen«Arbeitslosen, so werde ich insbesondere in der Annaherung an das Gefiihls-
regime der Schweizer Arbeitsverwaltung deutlich machen, bildete die Begleitmusik
der Reformen und legitimierte diese gleichzeitig. Denn die durch die rechtspopulis-
tische Schweizer Volkspartei (SVP) in den 1990er Jahren angestofRene Debatte rund
um den Missbrauch von Sozialversicherungen' »untergribt nachhaltig den Solida-
rititsgedanken, auf dem die Sozialwerke aufgebaut sind. Dies fithrt zu Leistungs-
kitrzungen, Gesetzesverschirfungen und einem Klima der Angst« (Christen 2019:
17).

1 Ursula Christens Analyse bezieht sich zwar auf die Sozialhilfe, doch wurde die Debatte um
einen moglichen Versicherungsmissbrauch, welchem mit einer entsprechenden Gesetzge-
bung entgegengewirkt werden sollte, in allen Sozialversicherungen gefiihrt (fir die ALV etwa
Wyer 2014).

m
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Dieses Klima der Angst wirke sich auch auf die 6ffentliche Arbeitsverwaltung
— das Einsatzfeld meiner Untersuchung — aus. Denn auch diese bleibt von der
Grenzverschiebung zwischen Staat und Okonomie im Neoliberalismus® nicht
unbeeinflusst und bildet ein Affektregime aus, das geprigt ist vom Wandel staat-
licher Biirokratien unter der Schirmherrschaft des Ideals marktférmiger und
wettbewerbsorientierter Dienstleistungserbringung. Denn die NPM-Reformen
der offentlichen Arbeitsverwaltung haben zu einschneidenden Verinderungen in
der Art und Weise der Arbeitsfithrung, zu neuen Zielsetzungen im Zeichen des
unternehmerischen Managements gefithrt und mafigeblich dazu beigetragen, dass
auch die Arbeitsverhiltnisse im staatlichen Biirokratiesektor zunehmend flexibi-
lisiert und entsichert werden. Infolgedessen steigt die Angst vor einem moglichen
Arbeitsplatzverlust — und mit ihr die Akzeptanz von fortlaufend wachsenden An-
forderungen an das subjektive Arbeitsvermdgen — auch bei denjenigen, die die
Erwerbslosigkeit verwalten. Ich gehe davon aus (und werde dies nun auch anhand
meines empirischen Materials verdeutlichen), dass sich die Atmosphire des Miss-
trauens und der Angst sowie der gesteigerte Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck
eben nicht auf Empfinger _innen sozialstaatlicher Leistungen beschrinken, son-
dern sich auch auf die wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur erstrecken und im Sinne
einer »emotionology«, einer machtférmigen emotionalen Struktur, wie Fineman
(2008b: 2, 2010: 26-30) das im Anschluss an die Historiker_innen Peter und Carol
Stearns (1985) nennt, auch die Angestellten der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung
betrifft.

Auf der »Analyseebene 1« mochte ich zeigen, wie »affective patterns« (Wetherell
2012) von Policy-Diskursen im Feld der offentlichen Arbeitsvermittlung geformt
werden, und schliefle theoretisch an Penz’ und Sauers (2016) Annahme an, dass
Affekte die »Schnittstelle zwischen Person und Gesellschaft« (ebd.: 12) bilden. Aus
einer machtanalytischen Perspektive im Sinne Foucaults konnen Affekte folglich
als Techniken der »Fithrung« bzw. der »Regierung« von Menschen gesehen wer-
den, die selbst Macht- und Herrschaftsverhiltnisse installieren, jedoch auch zur
Uberwindung solcher Verhiltnisse beitragen.

Durch das Dechiffrieren der Affektlage neoliberaler Sozialstaatlichkeit méchte
ich im folgenden Kapitel genau dieses Regieren durch Affekte untersuchen und dar-
stellen, welche Affekte in der Schweizer Arbeitsverwaltung auf der Ebene der staat-
lichen Infrastruktur mit ihren Gesetzen und Steuerungsmechanismen besonders
deutlich werden und welche Affekte eher in den Hintergrund riicken.

Vor dem Hintergrund, dass moderne Arbeitsverhiltnisse immer auch an unglei-
che Geschlechterverhiltnisse gebunden sind, werde ich mich im abschliefienden

2 Neoliberalismus verstehe ich nicht einfach als einen Riickzug des Staates zugunsten der Oko-
nomie, sondern vielmehr als politisches Projekt im Sinne eines qualitativen Umbaus staatli-
cher Praktiken und Institutionen des Regierens.
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Teil der »Analyseebene 1« damit auseinandersetzen, dass sowohl die Arbeitsmarkt-
politiken selbst als auch die Regulierung modernen Verwaltungshandelns in ihrer
Konfiguration vergeschlechtlichte Macht- und Herrschaftseffekte produzieren.
Ich gehe davon aus, dass die Macht- und Herrschaftseffekte aus einer bestimmten
»geschlechtsspezifische[n] Grammatik neoliberaler Staatlichkeit« (Sauer 2016: 156)
erwachsen. Und es ist genau diese geschlechtsspezifische Grammatik, welche ich in
der Betrachtung der Gesetze und Steuerungsinstrumente der 6ffentlichen Arbeits-
verwaltung in der Schweiz herausarbeiten mochte. Angeleitet wird meine Analyse
auf dieser Ebene beispielsweise von Fragen wie derjenigen, wie sich die Einfithrung
von NPM-Mechanismen und die weitere Verankerung von aktivierungspolitischen
Mafnahmen im Zuge der AVIG-Reformen seit Mitte der 1990er-Jahre auf die Ge-
schlechterverhiltnisse und die Geschlechternormen in der 6ffentlichen Verwaltung
ausgewirkt haben und ob und inwiefern sich auf dieser Ebene ein Wandel der tra-
ditionellen Geschlechterordnung abzeichnet. Mit Verweis auf die Untersuchungen
und Beitrage von Fuchs (2018, 2016) werde ich auf dieser rechtlichen Makroebene
die gleichstellungspolitischen Kontextbedingungen der Arbeit der RAV-Berater_in-
nen herausarbeiten. Uberdies mdchte ich mit Blick auf das nationale und kantonale
AVIG und die ihm zugehorigen Weisungen und Verordnungen sowie bezugneh-
mend auf die Vollzugssteuerung den geschlechtsspezifischen Normierungen der
(nationalen und kantonalen) Arbeitsmarktpolitik nachspiiren. Ich werde deutlich
machen, dass sowohl die Gesetze als auch deren Vollzug, Steuerung und Evaluie-
rung ein spezifisches Verstindnis von Geschlecht und von geschlechtsspezifischer
Gleichbehandlung begriinden. Im nichsten Punkt werde ich mich nun jedoch zu-
nichst dem im Kontextkapitel (Abschnitt 2.1) dargestellten Umbau der 6ffentlichen
Arbeitsvermittlung und deren wirkungsorientierter Steuerung (Abschnitt 2.2) aus
der Perspektive einer Foucault’schen Machtanalytik annihern.

8.1.1 Sichtbarkeitsordnung der éffentlichen Arbeitsverwaltung:
Die RAV als kontinuierlich lernende Organisation

Wie im Kontextkapitel beschrieben, wird die 6ffentliche Arbeitsvermittlung in der
Schweiz durch die Steuerung der RAV in der Weise konstruiert, dass die RAV in
Quasi-Markten als Produzenten und Anbieter von Giitern und Dienstleistungen in
Erscheinung treten, und die Instrumente der WoV ermdglichen unter diesen Um-
stinden sowohl verwaltungsinterne als auch verwaltungsiibergreifende Leistungs-
vergleiche. Den Leitgedanken der WoV bildet demnach die Verlagerung der Verant-
wortlichkeit auf die dezentrale Ebene. Diese Dezentralisierung schafft wiederum
die Moglichkeit des Wettbewerbs zwischen autonomen und, so zumindest die An-
nahme, effizienten Einheiten.

Den kantonalen Behdrden wird also Autonomie sgewdhrt<. Denn dies, so lisst
sich dem anti-biirokratischen Duktus der WoV entnehmen, férdere nicht nur die
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Kostenefhizienz, sondern im Sinne einer »regionalen Governance« (Frey 2003)
schopfe diese Verwaltungsform zentrale Steuerungskompetenzen dort ab, wo sie
am hiufigsten vorhanden sind, nimlich dezentral. Oder wie es das SECO in einer
Medienmitteilung selbst formuliert:

»Die foderalistische Organisation ermdglicht den Kantonen eine grosse Flexibili-
tat, punktuelle Innovationen sowie addquate und effiziente Problemlésungen in
der Arbeitsmarktpolitik« (SECO 2010).

Mit Foucault gesprochen konnen diese Steuerungsinstrumente als klassische Ele-
mente der Priifung charakterisiert werden. Denn das gezielte Streuen der Verantwort-
lichkeit und die Ubertragung grofier Handlungsspielriume an die Kantone verlangt
nach wirksamen Kontrollinstanzen. Diese Kontrollinstanzen haben zum Ziel, das
Risiko zu minimieren, »dass die Vollzugsstellen nicht im Sinne der ALV handeln
konnten« (Kaltenborn/Kaps 2013: 15). Denn die Forderung der Autonomie der Ver-
waltungsbehérden ist, so werde ich nun in Riickgriff auf die Foucault’sche Macht-
perspektive deutlich machen, nicht zu trennen von vielfiltigen Kontrollformen und
der Forderung, »einen spezifischen Gebrauch von diesen >Freiheiten< zu machen, so
dass die Freiheit zum Handeln sich oftmals in einen faktischen Zwang zum Handeln
oder eine Entscheidungszumutung verwandelt« (Brockling et al. 2000:30). Die RAV
sollen ihre Freiheiten also im Sinne der Aufsichtsbehérde — des SECO - nutzen.

Die in Tabelle 1 aufgelisteten Wirkungsindikatoren, welche zur Leistungsmes-
sung der RAV herangezogen werden, produzieren also bestimmtes Regierungswis-
sen und werden damit als politische Technologien greifbar. Denn auf diesem bench-
marking basierte bis 2003 nicht nur das Bonus-Malus-System, welches die Finanzie-
rung der Betriebs- und Investitionskosten der RAV an die erzielte Leistung kniipft,
sondern basiert auch das bis heute durchgefiithrte RAV-Ranking, das den Wettbe-
werb zwischen den Kantonen fordern soll (Bundesrat 2015: 16). Insbesondere zu Be-
ginn der Einfithrung der Instrumente der WoV und durch das Bonus-Malus-System
in der Bewertung der RAV wurde ein System von Belohnung und Bestrafung einge-
fithrt, das, wenn auch in etwas anderer Form, bis heute fortdauert. Durch das Ran-
king werden die Amter (und auch die Angestellten, so werde ich noch zeigen) ent-
sprechend der Disziplinarmacht dazu angehalten, ihr Handeln an einer bestimm-
ten (Leistungs-)Norm, definiert durch die vier nationalen Wirkungsindikatoren (s.
Tabelle 1), auszurichten. Zudem werden die Amter vergleichbar und kalkulierbar ge-
macht.
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Abbildung 1: RAV-Ranking 2016
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Lesebeispiel: Der Indexwert von Ziirich betragt 105. Die Zurcher RAV vermitteln demnach Arbeitslose
tberdurchschnittlich wirkungsvoll. Der Wert hat sich gegentiber dem Vorjahr um 1 erhoht.
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Die in der itberregionalen Schweizer Tageszeitung »Tagesanzeiger« abgedruck-
te Abbildung 1 zeigt, wie durch das RAV-Ranking die Performanz der kantonalen
Vollzugsstellen, gemessen an den vier nationalen Wirkungsindikatoren, fir die
Schweizer Bevolkerung einsehbar wird. Diese Rangliste macht auf aggregierter
Ebene die »guten< und eben auch die >schlechten< RAV sichtbar und setzt sie auf
diese Weise offen zueinander in Konkurrenz. Durch diesen direkten Vergleich
entstehen jedoch nicht nur Anreize zur Leistungsverbesserung, sondern es regt
sich auch Unmut in manchen Kantonen. Insbesondere die Westschweizer Kan-
tone kritisieren, dass Mentalititsunterschiede zwischen der Deutsch- und der
Westschweiz nicht beriicksichtigt werden (Bundesrat 2015: 21).

Diese Verfahren des Aggregierens, die sich auf die Gesamtheit der RAV bezie-
hen, werden durch Praktiken der Identifizierung erganzt. Bei einmalig starkem oder
wiederholt schlechtem Abschneiden greift das SECO direkt ein und fithrt eine soge-
nannte »besondere Lagebeurteilung« in den RAV mit den schlechtesten Wirkungs-
werten durch. Mitarbeiter_innen des SECO evaluieren auf der Grundlage einer
Analyse der Wirkungs- und Fithrungskennzahlen und einer allfilligen Prozessana-
lyse sowie im persénlichen Gesprich mit dem_der Amtschef_in die Schwierigkeit
des RAV bei der Erreichung der nationalen Wirkungsziele. Daran anschliefdend
werden dann mogliche Handlungsfelder zur Wirkungsverbesserung erarbeitet
und konkrete Verbesserungsmafinahmen fiir die Kantone konzipiert. Uberwacht
wird die Umsetzung dieser Mafinahmen durch das SECO; externe ExpertInnen
tiberpriifen sie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit (Bundesrat 2015: 18-19). Zudem
umfasst die WoV weitere Instrumente zur Wirkungsverbesserung wie regelmiflige
Evaluationen, Fithrungskennzahlen fir die Evaluierung der Fithrungsarbeit der
Amtsleiter_innen oder auch einen institutionalisierten Erfahrungsaustausch zur
Identifikation guter Vollzugspraktiken (ebd.: 19).

Die Instrumente der WoV greifen somit nicht nur auf die Machtmittel der Ka-
tegorisierung, Klassifizierung und Hierarchisierung als Techniken der Disziplinar-
macht zuriick, sondern setzen iiberdies auch Techniken der Pastoralmacht wie et-
wa die Institution der Beichte ein: In ihrer sikularen Form und auf die Audits des
SECO tibertragen wird in Gesprichen mit den Amtsleiter_innen der RAV nach den
Defiziten in der Vollzugspraxis geforscht. Die Amtsleiter_innen sollen sich in diesen
Gesprachen mit den Vertreter_innen des SECO selbst einschitzen, und sie sind da-
zu aufgefordert, geeignete Mafinahmen zur Steigerung der Effektivitit und Effizi-
enz der Arbeitsvermittlung in ihren Kantonen zu erarbeiten. Dadurch wird Wissen
extrahiert und produziert. Dieses Wissen soll wiederum die Steuerung der RAV er-
leichtern und deren Effizienz steigern. Die »Lagebeurteilung« soll die >innere Wahr-
heitcder RAV-Fithrung ans Licht bringen. Die Amtsleiter_innen sind also zur Erfor-
schung ihrer selbst aufgefordert, sie sollen Ziele fiir die RAV entwerfen, die eigene
Leistung einschitzen, Fehler und Schwichen eingestehen und Strategien zur Leis-
tungsverbesserung erarbeiten.
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Auf Grundlage der jihrlich erhobenen Wirkungsindikatoren ist dieser Beurtei-
lungsprozess ein fortlaufender - ein charakteristisches Merkmal der »Kontrollge-
sellschaft« (Deleuze 1993). Die RAV als Organisationseinheit sowie auch die einzel-
nen Amtsleiter_innen werden permanent evaluiert und im Verhiltnis zum schweiz-
weiten Durchschnitt (Indexwert: 100) bewertet. Die Amtsleiter_innen stehen somit
unter stetem Leistungs- und Selbstoptimierungsdruck seitens des SECO.

Die Logik der WoV oder die des wirkungsorientierten Managements auf Organi-
sationsebene (»Ebene 2«) entspricht also der Technologie der Beichte. Das zugehori-
ge >Heilsversprechencist dabei eine bessere Platzierung im nichsten RAV-Ranking
und das Ausbleiben einer neuerlichen »Lagebeurteilung« durch das SECO.

Sowerden die RAV durch die Technologien der WoV »kontinuierlich zu einer ler-
nenden Organisation umgeformt« (SECO 2013: 18) — ein Phinomen, das nicht auf
die Ebene der leitenden Positionen im RAV beschrinkt ist, sondern auch in den Ge-
sprachen mit den Personalberater_innen und in ihren Deutungen und Bewertungen
des leistungsorientierten Managements deutlich zum Vorschein kommt.

Ich mochte an dieser Stelle nochmals auf das RAV-Ranking zuriickkommen
und deutlich machen, dass die Technologien der WoV nicht nur einschrinkend
wirken, sondern vielmehr auf einer subtilen Verkniipfung von positiven Anreizen
mit offenen oder latenten Drohungen beruhen. Positive Anreize werden geschaf-
fen, wenn das RAV im Ranking gut abschneidet, als Best-Practice-Beispiel fungiert
und dadurch vom obersten Steuerungsorgan und den anderen kantonalen RAV
Anerkennung erfihrt. Negative Anreize werden einerseits durch die Symbolkraft
einer schlechten Platzierung im RAV-Ranking geschaffen und mehr noch durch die
Androhung eines Audits durch das SECO im Rahmen der »Lagebeurteilung«.

Das Regierbarmachen der offentlichen Arbeitsvermittlung iiber Kennzah-
len verfolgt das Ziel, gegebenenfalls fehlende Leistung sichtbar zu machen, und
steigert so den Wettbewerb zwischen den kantonalen Vollzugsstellen. Jedoch ent-
faltet sich die Wirkung einer solchen ckonomischen Vermessung nicht nur im
Innenverhiltnis der Organisation und mit Blick auf Effizienz und Leistung im
Organisationsmanagement; vielmehr kann insbesondere die Verdffentlichung der
Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnungen als illustratives Beispiel fiir das
gezielte Konstituieren eines gouvernementalen Machtfeldes herangezogen werden,
das durch die disziplinire Durchdringung des Arbeitsfeldes der Amtsleiter_innen
wirkt und ihre Nutzbarmachung steigert. Durch die WoV mit ihren Kennwerten,
Leistungszielen, Beurteilungen und Vergleichspraktiken etablieren sich also neue
Macht-/Wissenspraktiken, die auf eine permanente Verfeinerung elektronischer
Uberwachung der RAV und ihrer Beschiftigten abzielt - eine Art »elektronisches
Panopticon« (Menz 2009: 98), welches die bisherigen hierarchisch-biirokratischen
Uberwachungs- und Steuerungsformen ersetzt. In dieser Konzeption erscheinen
die RAV als relativ autonome Akteur_innen, deren Erfolgsbilanz iiberwiegend von
den selbst unternommenen Anstrengungen abhingt. Wie spiter noch zu sehen ist,
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besteht in dieser Responsibilisierung der kantonalen Vollzugsbehérden und ihrer
Mitarbeiter_innen eine auffillige Parallele zur Konzeption der >Kandidat_innenc
des RAV.

Die effektive Kontrolle der RAV bedarf zweier sich erginzender Elemente: ers-
tens eines Sichtbarkeitsregimes durch umfassendes Monitoring und Controlling
sowie zweitens die glaubhafte Androhung einer Sanktion. Dieses umfassen-
de Accountability-System bestirkt eine Kultur des Misstrauens zwischen Bund
und Kantonen, denn: »Vertrauen kann deshalb nicht gut sein; und Kontrolle ist
nicht einfach nur besser, sondern wird in der Rationalitit der unternehmeri-
schen >Dienstleistungserbringung« als Normalfall gesetzt« (Spilker 2014:173) — eine
Schwerpunktsetzung, die bereits erste Hinweise auf die Affektlage der 6ffentlichen
Arbeitsverwaltung in der Schweiz gibt. Dieser wende ich mich nun zu, und ich
mochte zeigen, wie »affective patterns« (Wetherell 2012) durch Policy-Diskurse im
Feld der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung geformt werden. Aus einer Foucault'schen
Machtperspektive konnen Affekte folglich als Techniken der »Fithrung« bzw. der
»Regierung«von Menschen gesehen werden. Und genau diesem affektiven Regieren
méchte ich mich im nichsten Abschnitt zuwenden und werde meine Uberlegungen
zu Macht und Herrschaft durch eine affektbezogene Perspektive auf die seit Mitte
der 1990er-Jahre stattfindenden staatlichen Transformationsprozesse im Feld der
Offentlichen Arbeitsvermittlung erginzen. Im Sinne von Anne Cvetkovitch (2012)
stelle ich nun die Frage, wie sich Aktivierungspolitiken und Strategien moderner
Verwaltungsfithrung »anfithlen« (ebd.: 11). Wie also kénnen sozialstaatliche Struk-
turen, Steuerungsmodelle und Institutionen »affektiv< gedacht werden? Dieser Fra-
ge werde ich im niachsten Punkt nachgehen. Mit einem Perspektivenwechsel auf die
Erwerbslosen und wie diese von den Rechtsgrundlagen der ALV adressiert werden,
werde ich zeigen, wie der aktivierungspolitische Grundgedanke, wonach der Bezug
von Sozialleistungen tiberwiegend auf individuellem Versagen am Arbeitsmarkt
und Motivationsdefiziten beruht, die durch Zwangs- und Anreizmechanismen
zu beheben sind, auch im Schweizer System der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung
angekommen ist. Ich gehe davon aus, dass auch die RAV-Mitarbeiter_innen ge-
nauso wie ihre erwerbslosen >Kadidat_innen< von dieser normativen Ausrichtung
aktivierender Arbeitsmarkepolitik erfasst werden; sie stellen nicht zuletzt in den
Begegnungen mit den Stellensuchenden diese Form effizienzorientierter und auf
individueller Selbstwirksamkeit beruhender Staatlichkeit her. Zudem ist dieser
Perspektivenwechsel wichtig fiir die weitere Analyse meines empirischen Materi-
als, da mehr als die Hilfte der Personalberater_innen, die in meiner Untersuchung
mitgewirkt haben, selbst Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiographie hatten und
als stellensuchend bei einem RAV gemeldet waren. Viele der Personalberater_innen
haben daher das neoliberale Aktivierungsregime hautnah miterlebt. Aufgrund der
befristeten Arbeitsvertrige der »Auxiliaires« bietet auch die Anstellung als Perso-
nalberater_in beim RAV fiir viele keine wirkliche Arbeitsplatzsicherheit mehr. Diese
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»Okonomie der Unsicherheit« (Beck 1999), dies werde ich im nichsten Punkt em-
pirisch herleiten, nétigt daher auch die RAV-Berater_innen dazu, marktkonformes
Verhalten zu inszenieren.

8.1.2 »Mit einem FuB drinnen, mit dem anderen drauBen«: Das Affektregime
der offentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz

Mitte der 1990er-Jahre wurde auch die Schweizer Arbeitsmarktpolitik grundlegend
revidiert, und aktivierende Strategien wurden mit der zweiten Teilrevision des AVIG
in die Arbeitslosenversicherung eingefithrt. Diese Strategien, so zumindest der ak-
tivierungspolitische Grundgedanke, sollten die Beschiftigungsfihigkeit (employabi-
lity) von Erwerbslosen her- bzw. wiederherstellen. » Beschdiftigungsfihigkeit«, schrei-
ben Eva Nadai und Christoph Mider (2008) in ihrer pointierten Analyse von Be-
schiftigungsprogrammen fiir Erwerbslose und von Managementpraktiken in Un-
ternehmen, »heif3t die Eintrittskarte fiir den Arbeitsmarkt, »Leistung< bestimmt Ver-
bleib und Status darin« (ebd.: 177; Herv. i. O.).

Seit dieser einschneidenden ALV-Reform prigt also das Prinzip, dass nur dieje-
nigen eine Leistung erhalten sollen, die eine Gegenleistung erbringen, die Arbeits-
marktpolitik in der Schweiz. Oder wie es der damalige Leiter der Abteilung »Arbeits-
losenversicherung« im BIGA (heute SECO) ausdriickte: »Missbriuche sollen — wenn
immer moglich - bekimpft werden und der raschen Wiedereingliederung arbeits-
loser Personen kommt erste Prioritit zu« (Pfitzmann 1995: 271). Um das Ziel der »ra-
schen Wiedereingliederung« zu erreichen, wiirden »auf der anderen Seite die Sank-
tionen verschirft bei einem Verhalten, das diesem Zweck widerspricht« (ebd.: 273).

Durch dieses an bestimmte Verhaltensnormen gebundene Leistungsprinzip
und durch das Androhen von finanziellen Sanktionen wird das Versicherungsprin-
zip, das der ALV zugrunde liegt, zusehends ausgehdhlt und von den Versicherten
wird verlangt, dass sie sich aktiv und moglichst selbstindig um die Erhaltung oder
Wiederherstellung ihrer Beschiftigungsfihigkeit bemiihen. Von ihnen wird gefor-
dert, einen ganzen Strauf3 an Pflichten gegeniiber der »zustindigen Amtsstelle« zu
erfiillen (AVIG Art. 17). Im untersuchten RAV miissen sie etwa einen Nachweis von
mindestens zehn Bewerbungen pro Monat (oft auch noch mehr) erbringen und sind
verpflichtet, an Kursen und Qualifizierungsmafinahmen teilzunehmen, die ihnen
vom RAV auferlegt werden. Sollten sie diesen Pflichten nicht nachkommen, dann
drohen Sanktionen in Form von finanziellen Leistungskiirzungen, den sogenannten
»Einstelltagen«. Zudem sind die Erwerbslosen dazu verpflichtet, zur Schadensmin-
derung jede zumutbare Beschiftigung anzunehmen (AVIG Art. 16, Abs. 1). Dies
gilt auch fir auRerberufliche Arbeit (AVIG Art. 17) oder fiir eine Beschiftigung, die
unterhalb des Ausbildungsgrades liegt und den_die Arbeitnehmer_in unterfordert
(AVIG-Praxis ALE B285). Zudem gilt eine Arbeit als zumutbar, die tiglich bis zu
vier Stunden Wegzeit erforderlich macht (AVIG Art. 16, Abs. 2f). Nimmt die_der
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Stellensuchende eine zumutbare Beschiftigung nicht an oder widersetzt sich den
Weisungen der Vollzugsstelle, kann das RAV den Leistungsbezug voriibergehend
einstellen. Bei wiederholter Zuwiderhandlung oder Verweigerung kann die_der
Erwerbslose als nicht vermittelbar eingestuft werden, womit der Anspruch auf
Unterstiitzungsleistungen vollstindig erlischt und der Fall >gelscht« wird (AVIG-
Praxis ALE B274-279). Dariiber hinaus sieht das AVIG vor, dass bestimmte Verhal-
tensweisen der Stellensuchenden bereits dann sanktioniert werden kdnnen, wenn
sie lediglich das Risiko bergen, dass der ALV ein hoheres >Schadensrisiko< entsteht
(AVIG Art. 30, Abs. 1 lit. ¢ und d). In einem Urteil des Eidgendssischen Versiche-
rungsgerichts (EVG) wird dieser priventive Leistungsentzug damit legitimiert,
dass damit der drohende Schaden abgewendet oder zumindest gemindert werden
kann. Derlei

»Einstellungstatbestinde [dienen] neben dem >generalpriaventiven< Schutz der
Arbeitslosenversicherung vor missbriauchlichen Verhaltensweisen — der vor-
beugenden Verhaltenssteuerung im Einzelfall [..], so etwa der Intensivierung
unzureichender Arbeitsbemithungen oder der verbesserten Wahrnehmung ad-
ministrativer Mitwirkungspflichten durch die versicherte Person. Der Einbezug
blosser Cefihrdungstatbestinde kommt nicht allein dann zum Tragen, wenn ein
erforderliches Handeln durchgesetzt werden soll, sondern allenfalls auch, wenn
eine abgeschlossene unerwiinschte Handlung zur Diskussion steht.« (Eidgenos-
sisches Versicherungsgericht (EVG), Urteil vom 19. September 2006)

Zur Forderung der Beschiftigungsfihigkeit und zur Aktivierung der Erwerbslosen
wird im AVIG (Art. 24) des Weiteren das Instrument des sogenannten »Zwi-
schenverdienstes« angefiihrt. Beim RAV gemeldete Stellensuchende kénnen ein
Einkommen aus einer selbstindigen oder unselbstindigen Arbeit erzielen, auch
wenn das Einkommen unter dem versicherten Verdienst liegt. Die Einkommens-
differenz wird dann von der ALV ausgeglichen (AVIG Art. 24 Abs. 3). Das SECO
weist darauf hin, dass das Einkommen aus einem Zwischenverdienst zusammen
mit den Erginzungsleistungen aus der ALV immer hoéher ist als das »normale«
Arbeitslosengeld. Zudem schaffe ein solcher Zwischenverdienst die Moglichkeit,
»berufliche Erfahrungen zu sammeln und wichtige Kontakte zu kniipfen« (SECO
2018:2).

Um die »richtigen« Krifte freizusetzen (Lessenich 2003: 84-85), setzen die Kor-
rekturmafinahmen des aktivierenden Staates folglich am Individuum an. Arbeitslo-
sigkeit wird also aus Sicht der aktivierungspolitischen Logik als selbstverschuldete
und durch moralisches Versagen begiinstigte Problemlage angesehen und Arbeits-
marktpolitik folgt in diesem Sinne der Logik einer »corrective workfare« (Wacquant
2012: 72) oder auch einer liberal-paternalistischen Rationalitit (ebd.: 2001). Denn
wer nicht willens oder in der Lage ist, sich selbst aus der bedrohlichen Lage der Er-
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werbslosigkeit zu befreien oder sich durch seinen_ihre RAV-Berater_in zumindest
dazu ermichtigen zu lassen, hat sich dieses Scheitern nun verstirkt selbst zuzu-
schreiben. Die Liberalitit auf der einen Seite wird also gepaart mit der verstirk-
ten Androhung von Sanktionen, dem Ausiiben von Druck und der Anwendung von
Zwang auf der anderen Seite (Dahme/Wohlfahrt 2002; Dean 2002).

Deutlich wird dies auch auf der Ebene der Gesetzgebung und bei der Be-
trachtung des AVIG: Im Gesetzestext wird klar, dass der Gesetzgeber viel Macht
zur Kontrolle der Arbeitsuchenden an die Beh6rden bzw. an die Personalbera-
ter_innen iibertragt. Festmachen lisst sich dies etwa an der Wortwahl im AVIG.
Denn auf den 78 Seiten kommen das Wort »Kontrolle« und seine Ableitungen wie
»kontrolliert« oder »Kontrollvorschriften« insgesamt 36 Mal vor. Dariiber hinaus
widmet sich ein Abschnitt tiber eine ganze Seite den »Sanktionens, die das RAV
oder die Berater,_innen ergreifen kénnen. Die Taggelder, d.h. das Arbeitslosengeld,
konnen die Personalberater_innen sperren, wenn »der Versicherte durch eigenes
Verschulden arbeitslos ist« (AVIG Art. 30.1a) oder »sich persénlich nicht geniigend
um zumutbare Arbeit bemiiht« (AVIG Art. 30.1c). Solche Politik zielt also darauf ab,
die Handlungsspielriume der Erwerbslosen zu beschneiden und sie unter Druck
zu setzen, moglichst schnell und eigenstindig wieder eine Erwerbsarbeit anzu-
nehmen, auch wenn diese schlechter bezahlt, weiter weg oder unsicherer ist als die
vorherige Beschiftigung.

Unter den MafRgaben des »Forderns und Forderns« wurden also niedrigere
Zumutbarkeitsschwellen mit einem verschirften Sanktionsregime in der Schwei-
zer Arbeitsmarktverwaltung verbunden und es wird insgesamt auf eine moglichst
schnelle Arbeitsaufnahme fokussiert. Die normative Ausgangslage dieser Gesetzge-
bung findet sich im Bild des/der »faulen Arbeitslosen« (Oschmiansky/Schmid/Kull
2003) und wirft den Erwerbslosen vor, sich nicht geniigend angestrengt zu haben
oder nicht genug motiviert zu sein, um sich aus der Arbeitslosigkeit zu befreien.
Im Kontakt mit dem RAV und den Personalberater innen miissen die Erwerbslosen
die sogenannte »Mitwirkung« als Gegenleistung fiir die Leistungen des RAV immer
wieder aufs Neue unter Beweis stellen (s. »Mitwirkungspflicht in der AVIG-Praxis«
ALE/C226-C227).

Auch Loic Wacquant (2010) hebt in seiner Analyse des neoliberalen Work-
fare-Staates hervor, dass diese disziplinierende Sozialpolitik Pflichten vor (An-
spruchs-)Rechte stellt und eine Atmosphire des Misstrauens und der Angst und
somit eine dem zeitgendssischen Wohlfahrtskapitalismus zugrundeliegende Ge-
fithlsstruktur forciert (Betzelt/Bode 2018). Dies ist eine »condition how particular
neoliberalisms become part of everyday life« (Anderson 2015: 745). Angst und Ver-
unsicherung gewinnen folglich im neosozialen Aktivierungsstaat an Relevanz und
avancieren zur politischen Wihrung.
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Der Ubergang vom versorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat ist jedoch
nicht durch einen Abbau sozialer Sicherungssysteme gekennzeichnet — die Sozial-
ausgaben blieben auch nach der »aktivierungspolitischen Wende« (Streckeise 2012:
187) unvermindert hoch —, sondern viel eher durch den Umbau der staatlichen Regu-
lierung in Richtung Responsibilisierung und Steigerung der Wettbewerbsfihigkeit
der Biirger_innen. In dieser Gemengelage aus Deregulierung, Marktorientierung,
Flexibilisierung und mehr Eigenverantwortung avanciert der Sozialstaat zum na-
tionalen Wettbewerbsstaat (Hirsch 2005; Penz 2010), der nicht nur den Druck auf
die Biirger_innen und auf die Politik erh6ht, sondern auch auf diejenigen, die die
soziale Daseinsvorsorge organisieren und erbringen. Denn diese Dynamiken von
Angstund Unsicherheit finden sich seit den einschneidenden Verwaltungsreformen
der 1990er-Jahre und mit der Einfithrung der WoV auch in der verinderten Form
der Arbeitsorganisation und der Arbeitskraftnutzung in der staatlichen Verwaltung
der Schweiz wieder. Der staatliche Biirokratiesektor zeichnet sich zwar durch ei-
ne vergleichsweise hohe Arbeitsplatzsicherheit aus, jedoch wurde etwa durch die
Einfithrung des Bundespersonalgesetzes (BPG) im Jahr 2002 in den meisten Kanto-
nen der Beamt_innenstatus’ fiir Verwaltungsangestellte abgeschafft, und flexiblere
und leichter kiindbare Arbeitsverhiltnisse traten an seine Stelle (Trotzewitz 2003).
In einigen kantonalen Vollzugsstellen der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung wurden
zudem auch flexibilisierte und befristete Anstellungsverhiltnisse eingefiithrt. Denn
entsprechend der WoV, d.h. im Sinne der Koppelung von Budget- und Leistungsver-
antwortung, finanziert das SECO die RAV iiber eine Leistungsvereinbarung. Abhin-
gig von der kantonalen Arbeitslosenquote wird das Budget des RAV, inklusive der
Personalmittel, jihrlich neu berechnet, und bei einer niedrigeren Arbeitslosenquo-
te wird davon ausgegangen, dass auch der Bedarf an Personalberater_innen sinkt.
Der Personalbedarf wird also von der Wirtschaftslage abhingig gemacht, weshalb
die RAV ihren Personalstand moglichst flexibel regulieren kénnen miissen (s. etwa
Robert 2002).

Im untersuchten RAV wird Personalengpidssen mit der Anstellung von »Auxili-
aires« entgegengewirkt. Den Verhandlungsprotokollen der von der Personaldelega-
tion der RAV-Berater_innen bei der Kantonsregierung eingereichten Petition lisst
sich entnehmen, dass zu Beginn meiner Untersuchung insgesamt 22 Berater_innen
als »Auxiliaires« angestellt waren (P1848). Deren Anstellung ist jeweils auf ein Jahr

3 Der Beamt_innenstatus in der Schweiz ist nicht mit dem in Deutschland oder in Osterreich
gleichzusetzen: Beamt_innen wurden bis zu einer Gesetzesdnderung 2002 jeweils fir eine
Dauer von vier Jahren »gewéhlt«. In dieser Periode genossen sie Kiindigungsschutz, jedoch
erwuchsen aus dem Beamt_innenstatus keine Versorgungsanspriiche gegeniiber dem Staat.
Im Zuge der Einfithrung der »Wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung« (WoV) wurde in
der Absicht, groRere Flexibilitat in der Personalpolitik zu erreichen, auch der Beamt_innen-
status abgeschafft (Trotzewitz 2003).
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befristet und die Arbeitsvertrige konnen iitber drei Jahre erneuert werden (LPAC Art.
7). Sollte es das Budget jedoch nicht zulassen oder ein Konjunkturaufschwung fir
sinkende Arbeitslosigkeit sorgen, werden die Vertrige des neu eingesetzten Verwal-
tungspersonals nicht verlingert und die Berater_innen verlieren ihre Stelle beim
RAV und werden selbst arbeitslos. Doch auch bei geniigend Personalmitteln wer-
den die Arbeitsvertrige der neu Angestellten nicht automatisch entfristet. Kénnen
die Personalberater_innen bei Stellenantritt nicht geniigend Berufserfahrung oder
eine fachspezifische Ausbildung vorweisen (AVIV Art. 119b), sieht die Gesetzgebung
vor, dass die beim RAV titigen Berater_innen innerhalb von fiinf Jahren nach ih-
rer Einstellung im Besitz des »Eidgendssischen Fachausweises Personalberatung«
sind (AVIV Art. 119b). Entsprechend der maximalen Vertragsdauer miissen die »Au-
xiliaires« diesen Fachausweis jedoch innerhalb der drei Jahre erlangen. Sollten die
Personalberater_innen diese Qualifizierungsanforderung nicht erfiillen, droht die
Auflésung des Dienstverhiltnisses. Ebenso ist die Vertragsverlingerung bzw. eine
Entfristung auch gebunden an das Ergebnis der personenbezogenen Evaluation der
»Auxiliaires« durch die RAV-Gruppenleiter_innen und die RAV-Leiter_innen als di-
rekte Vorgesetzte. Die 55-jdhrige Personalberaterin Anna macht den Druck und die
Verunsicherung, die durch diese Arbeitsplatzunsicherheit hervorgerufen wird, im
Gesprich mit mir deutlich:

»Wenn ich daran [an die Befristung] denke, dann wiirde ich mich jeden Tag in Frage stel-
len und mir sagen: >Was machst du hier iiberhaupt? Such dir eine Arbeit!< Aber ich denke
besser nicht daran. Aber es ist klar. Dass mit allem, was uns das SECO und die Hierar-
chie abverlangt, also alle Voraussetzungen, um eine unbefristete Stelle zu bekommen, al-
so stabilisiert zu werden, (.) da braucht es den HR-Fachausweis, es braucht das Brevet et
cetera. Die Auxiliaires integrieren alle diese Ausbildungen. Ich bin seit Januar 2014 in die-
ser Ausbildung, ich habe nie aufgehirt. Also ich arbeite hier 120 Prozent und dann noch
zusdtzlich 50 Prozent, um den Aktivititen und den Anforderungen gerecht zu werden.
Also ist es klar, dass wenn man am Ende des dritten Jahres ankommt und sie uns dann
nicht unseren Arbeitsvertrag verldngern, dass man dann mit einem Bild vom kantonalen
Arbeitsamt oder von der Struktur geht, das man nicht versteht. Und dann investieren sie
lieber in eine Ausbildung und ermiiden die Leute, anstatt Personen anzustellen, die be-
reits hier sind, die Erfahrung haben, ob nun mit oder ohne Brevet, die machen eine gute
Arbeit. Und irgendwann,/euh/, ja dann wird man schon wiitend. [...] Dieser Vertrag ist (...)
drastisch. Man ist mit einem Fufd drinnen, und mit dem anderen draufden.« (PB Interview
Nr.5)

Anna betont, dass ihre befristete und leicht kiindbare Anstellung fiir sie eine stark
spiirbare Quelle der Verunsicherung darstellt, die sie in ihrem tiglichen Arbeits-
handeln auszublenden versucht. Es macht sie jedoch wiitend, dass sie sich so
sehr bemiitht und einen sehr grofRen Arbeitsaufwand zu bewiltigen hat, aber nicht
sicher sein kann, dass sich ihre Anstrengungen lohnen und ihr Vertrag entfristet
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wird. Sie kritisiert, dass das RAV als Arbeitgeberin nicht fiir mehr (Planungs-)Si-
cherheit sorgt, und fiirchtet, trotz all ihrer Bemithungen und ihrer Investitionen
in ihre Beschiftigungsfihigkeit ihre Stelle zu verlieren und durch jemand ande-
ren ersetzt zu werden. Thr Gefiihl der (Zukunfts-)Angst, hervorgerufen durch die
grofle Arbeitsplatzunsicherheit, muss die Beraterin also ganz bewusst managen,
denn sonst konnte sie ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen und miisste ihre Ar-
beitszeit dazu nutzen, sich auf neue Stellen zu bewerben. Der Arbeitsalltag der
»Auxiliaires« gleicht also einer permanenten Bewihrungsprobe, wobei immer ein
Teil ihrer zukiinftigen Arbeitsplatzsicherheit im RAV zur Disposition steht. Affek-
tivitit, bestimmt vor allem durch Unsicherheit und Angst um den Arbeitsplatz,
wird fir die »Auxiliaires« somit zu einer Grunderfahrung von Herrschaft und
Kontrolle. Denn das System der permanenten Arbeitsintensivierung gepaart mit
der individualisierten Leistungsverantwortung fithrt dazu, dass die_der Einzelne
hinter den Anforderungen stets zuriickbleibt. »Der kategorischen Komparativ des
Marktes« (Brockling 2007: 289) setzt nun also auch im 6ffentlichen Sektor »einen
permanenten Ausscheidungskampf in Gang« (ebd.).

Wie diese neoliberale Gefiihlsstruktur der Verunsicherung und der Angst den
Arbeitsalltag und das Berufsverstindnis der Personalberater_innen prigt und wie
sie dieses Affektregime nicht zuletzt auch in der Interaktion mit den Stellensuchen-
den umdeuten, herausfordern und zu verindern versuchen, werde ich auf der drit-
ten Ebene meiner Analyse aufzeigen. Auf der Ebene des institutionellen Kontextes
mochte ich jedoch zuerst noch die dargestellte neoliberale Neuordnung der 6ffent-
lichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz auf ihre Geschlechterimplikationen be-
fragen. Hierzu lenke ich den Blick meines feministischen, poststrukturalistischen
Staatsverstindnisses auf die vergeschlechtlichten Dimensionen des Regierens der
RAV. Um dies zu tun, werde ich am Beispiel des neoliberalen Umbaus der 6ffent-
lichen Arbeitsvermittlung und der Einfithrung von Aktivierungspolitiken und des
New Public Management in der Schweiz analysieren, inwiefern mit diesen Trans-
formationsprozessen iiberwiegend eine Verfestigung von hierarchischer Zweige-
schlechtlichkeit verkniipft ist und ob sich auch Chancen auf eine grofiere Geschlech-
tergerechtigkeit in den sozialstaatlich-biirokratischen Strukturen ergeben.

8.1.3 Geschlechtsspezifik der dffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz:
Gleichstellungspolitische Kontextbedingungen

Historisch waren der Schweizer Wohlfahrtsstaat und die Sozialversicherungen an
der Norm des minnlichen Ernihrermodells (auch: Ernihrer-Hausfrauen-Modell)
orientiert. Dieses Modell basierte auf der Annahme, dass der minnliche Industrie-
arbeiter in Vollzeit erwerbstitig ist und mit seinem Einkommen seine Familie finan-
ziert, wihrend sich die Ehefrau unbezahlt um die Haus- und Familienarbeit kiim-
mert und nur aus ihrem Zivilstand abgeleitete Anspriiche an die soziale Sicherung
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stellen kann (Fuchs 2018: 40ff.). Dieses Familienernihrermodell institutionalisier-
te also eine heteronormative und hierarchische Zweigeschlechtlichkeit, sicherte die
heterosexuelle Kleinfamilie ab und bot fiir viele Frauen und Manner lange Zeit ein
durchaus gingiges Modell des Zusammenlebens und der sozialen Sicherung (Sauer
2016: 161-162). Die Trennung zwischen Privatheit und Offentlichkeit war somit ein
zentrales Merkmal des fordistischen Genderregimes (Young 1998) und kennzeich-
nend fiir die Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in der Schweiz.

Die Norm der nicht erwerbstitigen Hausfrau und Mutter und mit ihr auch
das Konstrukt der »industriegesellschaftlichen Minnlichkeit« (Lengersdorf 2010:
90) hat sich mittlerweile gewandelt, und mit der steigenden Frauenerwerbsquote
seit den 1970er-Jahren wurde auch das Modell des minnlichen Alleinernihrers
sukzessive durch das »geschlechtsneutrale Modell des Arbeits-Biirgers« (Larner
2000: 6) abgeldst. Ahnliches lisst sich auch fiir die Erwerbsmuster und die Ge-
schlechterverhiltnisse in der Schweiz feststellen. Denn durch den Ausbau des
Dienstleistungssektors sind mittlerweile rund 79 Prozent der Frauen im Alter zwi-
schen 18 und 64 erwerbstitig (Stand: 2020).* Die Erwerbstitigkeit der Frauen in
der Schweiz ist damit im internationalen Vergleich sehr hoch, doch unterscheidet
sie sich unter anderem in Bezug auf den Beschiftigungsgrad und auch bezogen
auf die berufliche Stellung von jener der Manner. Laut der Schweizer Arbeitskrif-
teerhebung SAKE betrug die Teilzeiterwerbstitigkeit (Beschiftigungsgrad unter
90 Prozent) in der Schweiz im Jahr 2020 durchschnittlich 38,3 Prozent; bei den
Minnern 17,9 Prozent und bei den Frauen 58,8 Prozent. Oder anders ausgedriickt:
Sechs von zehn erwerbstitigen Frauen, aber nur 1,8 von zehn Minnern arbeiten auf
Teilzeitbasis.® Die Teilzeitquote der Frauen ist nach den Niederlanden die héchste
im OECD-Vergleich (BFS 2020b: 4).

Als Hauptgriinde fiir das geringere Arbeitspensum von Frauen werden die Kin-
derbetreuung und andere familidre Verpflichtungen genannt. Besonders stark ver-
breitet ist die Teilzeiterwerbstitigkeit im Dienstleistungssektor und bei Miittern
mit kleinen Kindern. Die hohe Erwerbsquote der Frauen darf somit nicht dariiber
hinwegtauschen, dass sie mehrheitlich teilzeiterwerbstitig sind und der Beschifti-
gungsgrad von Miittern mit kleinen Kindern unter 50 Prozent liegt. Im Gegensatz
dazu sind Manner auch heute noch meist vollzeitbeschiftigt (BFS 2021).

Die Organisation der Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht folglich tiber-
wiegend zulasten der Miitter, und die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt

4 »Erwerbsquote der Frauen, vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/quersc
hnittsthemen/monitoring-legislaturplanung/querschnittssicht/gleichstellung/erwerbsquo
te-frauen.html (Zugriff am 14.06.2021).

5 »Teilzeitarbeit«, vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-so
ziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.ht
ml (Zugriff am 20.05.2021).
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ist nicht nur unvollstindig, sondern auch durchwegs paradox:* Durch die »Femi-
nisierung« der Erwerbsarbeit erhielten Frauen leichter Zugang zum offentlichen
Sektor, und die minnliche Dominanz in Ehe und Familie wurde durch die weibliche
Erwerbstitigkeit und die dadurch gewonnene (partielle) finanzielle Unabhingig-
keit geschwicht, doch verfestigen die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen und
Mafinahmen auch heute noch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und damit
den Geschlechterdualismus staatlicher Institutionen und Biirokratien. Denn ob-
schon einige auf dem minnlichen Ernihrermodell basierende wohlfahrtsstaatliche
Strukturen durch das 1981 eingefiihrte Gleichstellungsgesetz (GIG) abgeschwicht
wurden, bestehen trotz gestiegener Frauenerwerbsquote einige Regelungen wei-
terhin fort, die die familidre Reproduktionsarbeit zur Frauensache machen. In
der Schweiz zeigt sich dieser starke »Familialismus« (Leitner 2013) etwa an der im
OECD-Vergleich sehr geringen staatlichen Investitionsquote in die Vorschuler-
ziehung und folglich an der schlecht ausgebauten staatlichen Kinderbetreuungs-
infrastruktur. Und trotz des achtwdchigen Arbeitsverbots nach einer Geburt gab
es bis 2005 keinen gesetzlich verankerten Mutterschutz (Fuchs 2018: 46). Es wird
deutlich, dass sich Geschlechterrollen und Lebensrealititen stark verindert und
diversifiziert haben, doch hinken die normativen Grundlagen der sozialstaatlichen
Institutionen diesem Wandel nach wie vor hinterher und Frauen leisteten auch im
Jahr 2020 50 Prozent mehr Haus- und Familienarbeit als Minner (BES 2020a).

Der Schweizer Wohlfahrtsstaat setzt sich also aus konservativen wie auch aus
liberalen Elementen zusammen (Fuchs 2018: 41). Die konservativen Elemente las-
sen sich etwa in den weiterhin wirkenden traditionellen Familien- und Geschlech-
terrollenbildern ausmachen. Zugleich ist der Arbeitsmarkt liberal strukturiert, und
wirtschaftliche Akteur_innen und damit das ékonomische Kalkiil haben grofies po-
litisches Gewicht. Wie das Beispiel des im internationalen Vergleich sehr spit ein-
gefithrten Mutterschutzes zeigt, ist vor diesem Hintergrund die gesetzliche Ver-
ankerung und die Durchsetzung von arbeitsregulierenden Mafinahmen schwierig;
geschlechtsspezifische Normen und Arbeitsteilungen des Fordismus sind hinsicht-
lich der reproduktiven Arbeit nach wie vor wirksam. Dies zeigt sich etwa auch in
der Betrachtung der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt. Diese folgt den libera-
len Elementen des Schweizer Wohlfahrtsstaats und besteht mehrheitlich in Anti-
diskriminierungspolitiken; die Rechtsgleichheit der Individuen wird betont. Zwar
ist seit 1981 die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung verankert
(Art. 8), doch trat das GIG, welches den Verfassungsauftrag fiir den Erwerbsbereich

6 »Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Schweiz und im europiischen Vergleich 2018«,
vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-b
evoelkerung/gleichstellung-frau-mann/vereinbarkeit-beruf-familie.assetdetail.14877706.h
tml (Zugriff am 29.01.20271).
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konkretisiert, erst 1996 in Kraft. Das GIG gilt sowohl fiir privatwirtschaftlich ver-
fasste Unternehmen als auch fiir den 6ffentlich-rechtlichen Sektor. Es verbietet se-
xuelle Belistigung und direkte sowie indirekte Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts und erlegt im Falle einer Klage nach dem Gleichstellungsgesetz durch die
sogenannte »Untersuchungsmaxime« dem Gericht die Beweislast auf. Doch wird
das GIG nicht von Leistungsanspriichen wie etwa einem ausgebauten Kiindigungs-
schutz oder Elternurlaub flankiert und die Rechte miissen eingeklagt werden. Die-
ser reaktive und individualistische Charakter, das zeigt auch Fuchs (2016) in ihrer
Analyse beruflicher Gleichstellung in der Bundesverwaltung, ist die grofdte Schwi-
che der Regulierung. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reichweite nationaler
Gleichstellungspolitiken durch die hohe Autonomie von Gemeinden und Kantonen
stark begrenzt ist, Zustindigkeiten und die Finanzierung von Mafnahmen oftmals
ungeklirt bleiben und diese somit nicht umgesetzt werden (Fuchs 2015; Hiuser-
mann/Zollinger 2014: 930—931). Auf nationaler Ebene sind die Aussichten auf eine
konsistente und emanzipatorische Gleichstellungspolitik in der Bundesverwaltung
folglich begrenzt (Fuchs 2016: 61).

Bei der Betrachtung der tatsichlichen Gleichstellung und der Reprisentation
von Frauen im 6ffentlichen Dienst wird deutlich, dass Frauen zwar einen stets gro-
Rer werdenden Teil der Arbeitnehmer_innenschaft stellen, sie in den unteren Hier-
archiestufen jedoch tiberproportional vertreten sind. Und obschon sich der Anteil
von Frauen in den obersten Fithrungspositionen (Topkader) in der 6ffentlichen Ver-
waltung seit 2011 stetig erhéht hat, betrug er im Jahr 2019 lediglich 27,1 Prozent
(BES 2020b: 15). Ein dhnliches Bild zeichnet etwa Fuchs (2016) fiir die betriebliche
Gleichstellung in der Schweizer Bundesverwaltung. »Die Entwicklungen der letz-
ten Jahre beim Bundespersonal zeigen einen langsamen, doch stetigen Anstieg beim
Anteil der weiblichen Beschiftigten, wobei die hochsten Fithrungspositionen wei-
terhin stark von Minnern dominiert sind« (ebd.: 62). Dies variiere zwar zwischen
den Amtern und den Aufgabenbereichen, doch werde der Abbau dieser vertikalen
Geschlechtersegregation durch die starke horizontale Segregation erschwert (ebd.:
66).

Bei der Frage nach beruflicher Gleichstellung im 6ffentlichen Dienst gilt es also
zubeachten, dass der relativhohe Frauenanteil in der Verwaltung nicht dariiber hin-
wegtduschen darf, dass Frauen auch im Staatsdienst noch immer an ziemlich hart-
nickige gliserne Decken stof3en; es wird deutlich, dass die Staatsstrukturen auch
heute noch »bemannt« (Sauer 2002: o. S.) sind. Die hohe Teilzeitquote von Frau-
en und ihre Unterreprisentation in Fithrungspositionen korrespondieren folglich
mit dem modernisierten Ernihrermodell. Frauen stellen nach wie vor eine »Flexi-
bilititsreserve« (Fuchs 2016: 232) dar; die Integration von Frauen in den modernen
Staat qua Erwerbsarbeit ist unvollstindig geblieben und auch heute noch von Ge-
schlechterungleichheiten geprigt. Hinzu kommt, dass auch die Gleichstellung auf
dem Arbeitsmarkt in der Schweizer Gesetzgebung erst zégerlich und sehr spit ein-
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gefithrt worden ist und bis dato, zumindest auf nationaler Ebene und mit Verweis
auf das GIG, sozusagen zahnlos geblieben ist. In dieser Konstellation werden weib-
liche Subjekte durch die aktivierende Beschiftigungspolitik einerseits dazu aufge-
fordert, einer Erwerbstitigkeit nachzugehen und sich méglichst fit und flexibel und
damit employable fir den Arbeitsmarkt zu halten, und andererseits tragen sie wei-
terhin die Hauptverantwortung fiir den Reproduktionsbereich. Dieses Nebenein-
ander ist prigend fiir die Arbeitsmarkt- und Beschiftigungspolitik in der Schweiz
und kann als »Paradox der Festschreibung und Flexibilisierung der Geschlechter-
verhiltnisse« (Pithl/Schultz 2001) gewertet werden.

In der Schweiz wie auch in vielen anderen westlichen Staaten miissen Frauen,
um dem Subjektstatus der >Unternehmerin ihrer selbst« zu entsprechen, also nicht
nur ihr Arbeitsvermdégen, sondern auch die ihnen zugeschriebenen reproduktiven
Aufgaben moglichst effizient, eigeninitiativund autonom managen. »Ihr unterneh-
merisches Talent dufert sich entsprechend in der Kompetenz, Erwerbsarbeit, Kar-
riere, Berufstitigkeit und gegebenenfalls die Versorgung anderer durch finanziell
gestiitzte Hilfe zu organisieren« (Pithl 2008: 11). So bleibt das Ideal eines unterneh-
merischen und wettbewerbsorientierten Subjekts in der neoliberalen Regierungsra-
tionalitit eng mit dem Markt und mit Mannlichkeit verkniipft, wihrend Weiblich-
keit zwischen 6konomischer Verwertbarkeit und familiirer Ausrichtung oszilliert
(Michalitsch 2008: 73).

Allerdings gibt es zwischen den Gemeinden, den Kantonen und den Bundesstel-
len grofie Unterschiede in der Gleichstellungspolitik und in den gleichstellungspoli-
tischen MafSnahmen, und ein handlungsrelevanter Konsens konnte bis heute nicht
errungen werden. Wie es um die Gleichstellungspolitik der kantonalen Verwaltung
im Untersuchungskanton bestellt ist, werde ich im nichsten Punkt erliutern.

8.1.4 Geschlechterpolitik und Geschlechterungleichheit
der kantonalen Verwaltung’

Die gesetzliche Grundlage fir die Gleichstellung der Geschlechter im Kanton bil-
det der Artikel 15 der Kantonsverfassung. Dieser schreibt vor, dass alle Personen vor
dem Gesetz gleich sind und niemand aufgrund seiner_ihrer Herkunft, seiner_ih-
rer sozialen Situation oder seiner_ihrer religiésen Orientierung diskriminiert wer-
den darf. Zudem wird darin der gleiche Lohn fur gleichwertige Arbeit unabhingig
vom Geschlecht festgeschrieben und die Geschlechtergleichheit in der Familie, in
der Ausbildung und im Erwerbsleben gesetzlich verankert.

7 Da die Amtssprache im Untersuchungskanton Franzdsisch ist, sind auch alle in meiner Un-
tersuchung genannten kantonalen Gesetztestexte, Verordnungen, Weisungen und auch alle
weiteren zur Untersuchung hinzugezogenen Dokumente in franzdsischer Sprache verfasst.
Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle Ubersetzungen von der Autorin selbst.
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Die gesetzliche Rahmung der Arbeit in der kantonalen Verwaltung bildet seit
1997 das Personalgesetz (LPAC). Wenn man dieses Gesetz durchliest, so muss man
jedoch genau schauen, an welchen Stellen und in welcher Form der Gleichheits-
grundsatz der Bundes- und Kantonsverfassung Eingang gefunden hat. Denn von
insgesamt 32 Artikeln enthalten lediglich der Artikel 2a mit den Absitzen aund bund
der Art. 33 Hinweise auf die Geschlechterpolitik und deren Umsetzung in der Kan-
tonsverwaltung. Doch gehen auch diese Verweise nicht iiber ein allgemeines Dis-
kriminierungsverbot (LPAC Art. 2Aa) und den Anspruch auf eine effektive Gleich-
heit zwischen Frau und Mann (LPAC Art. 2Ab) hinaus. Die regulativen Effekte die-
ses Gesetzes auf die Gleichstellung in der Kantonsverwaltung sind daher dhnlich zu
bewerten wie die des GIG auf Bundesebene. Zwar wird der Kantonsrat im Artikel
33 als Exekutivorgan bestimmt, doch gibt es im Gesetz keine direkten Anreize zum
Einsatz der Gleichstellungsinstrumente; auch mogliche Sanktionen bei Nichtbefol-
gung werden nicht genannt.

Seit 1999 erginzt eine Durchfithrungsverordnung (RPAC) das Personalgesetz
auf Kantonsebene. Doch finden sich auch in dieser, abgesehen von einem kur-
zen Verweis, dass bei gleicher Qualifikation weibliche Bewerber_innen bevorzugt
eingestellt werden sollen (Art. 524), oder einigen Regeln zum Mutterschutz und
zur Karenz (RPAC Art. 34), die auch die Moglichkeit eines zehntigigen bezahlten
Elternurlaubs des Verwaltungspersonals vorsehen (Art. 34C), weder Hinweise zur
Operationalisierung der Gleichstellungsziele noch zu deren konkreter Umsetzung
in den kantonalen Verwaltungsstellen.

Erst im Jahr 2015 wurde der Versuch unternommen, dem bislang herrschen-
den gesetzlichen Vakuum bei der Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele ent-
gegenzuwirken, und der Kantonsrat hat gemeinsam mit dem kantonalen Gleich-
stellungsbiiro (BPEV) einen Aktionsplan zur »Forderung der Geschlechtergleichheit
in der Kantonsverwaltung« ausgearbeitet. Aufgeteilt auf insgesamt fiinf Interventi-
onsachsen, wie etwa die Férderung einer ausgewogenen Reprisentation von Frauen
und Minnern in Leitungspositionen und das konkrete Ziel eines Frauenanteils von
40 Prozent in Verwaltungsriten und Aufsichtskommissionen, prizisiert dieser Ak-
tionsplan seither die kantonale Geschlechterpolitik. Gilltigkeit hat der Aktionsplan
wihrend einer Legislaturperiode von jeweils vier Jahren. Danach wird die Zielerrei-
chung evaluiert. In der Legislaturperiode von 2014 bis 2018 konnte ein zentrales Ziel
des Aktionsplans mit der Erginzung des Personalgesetzes durch die Weisung REgal
erfillt werden. Diese Weisung geht gesondert auf die Gleichstellung und das Diskri-
minierungsverbot des Personalgesetzes ein und nennt konkrete Umsetzungsstra-
tegien (REgal Kapitel IT) und Mafinahmen (REgal Kapitel I11), darunter die Sensibi-
lisierung in geschlechterspezifischen Bereichen und die Ausbildung des gesamten
Verwaltungspersonals und der Amtsleitung in Gleichstellungsfragen (REgal Art. 10)
sowie die Schaffung von Arbeitszeitmodellen, die die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie férdern sollen (REgal Art. 8). Im Kapitel III der Weisung wird auch die Zu-
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sammenarbeit mit dem kantonalen Biiro fiir Gleichstellung und Gewaltprivention
vorgeschrieben. Dieses ist gemeinsam mit den Behorden dazu angehalten, gleich-
stellungspolitische Ziele fiir die Dauer einer Legislaturperiode auszuarbeiten, deren
Umsetzung zu kontrollieren und das Kantonsparlament iiber die Umsetzungsstra-
tegien und Effekte der Mafinahmen zu informieren (REgal Art. 4, Abs. 1). Zudem hat
das Gleichstellungsbiiro den Auftrag, der Amtsleitung und den Personalverantwort-
lichen bei der Umsetzung der geeigneten Mafinahmen in beratender Funktion zur
Seite zu stehen (REgal Art. 4, Abs. 2). Ungeklirt bleibt jedoch, was denn »geeignete
Mafinahmen« genau sein sollen.

Trotz dieses gleichstellungspolitischen Teilerfolgs, welcher durch die Verab-
schiedung der Weisung REgal erzielt worden ist, sind andere Ziele des Aktionsplans,
etwa die Erhohung des Frauenanteils in Verwaltungsriten und Aufsichtskom-
missionen auf 40 Prozent, nicht erreicht worden.® Ein Bericht des kantonalen
Gleichstellungsbiiros zeigt etwa, dass in den meisten Verwaltungseinheiten der
Kantonsverwaltung der Frauenanteil seit 2014 zwar stetig zugenommen hat, jedoch
in Fithrungspositionen auch am Ende der Legislaturperiode im Jahr 2018 unter
dem gesetzten Ziel von 40 Prozent lag. Eine 2010 vom kantonalen Amt fiir Statistik
(OCSTAT) durchgefiihrte Lohnstrukturanalyse® zeigt fiir den Untersuchungskan-
ton, dass Frauen mit gut 55 Prozent zwar mehr als die Hilfte der Angestellten im
Offentlichen Dienst ausmachen, sie jedoch mit gut 35 Prozent tiberwiegend in den
unteren Lohnklassen vertreten sind. Nimmt man das Departement des 6ffentlichen
Bildungswesens aus der Berechnung aus, dann zeigen sich bei der Einkommens-
verteilung zwischen den Geschlechtern noch gravierendere Unterschiede und der
Frauenanteil in den unteren Lohnklassen betrigt rund 70 Prozent. Das Departe-
ment des offentlichen Bildungswesens wiederum ausgenommen, reduziert sich
der Anteil an Frauen im mittleren Kader auf 19 Prozent und in den oberen Fith-
rungspositionen auf nur mehr sieben Prozent. Im Vergleich dazu waren 2010 unter
den beschiftigten Minnern 34 Prozent im mittleren Kader der Kantonsverwaltung
vertreten und zwolf Prozent im oberen Kader titig. Zudem wirkt auch eine horizon-
tale Segregation in der Kantonsverwaltung weiter fort, denn Frauen sind weiterhin
in minnerdominierten Bereichen, wie etwa im Sicherheits-, Wirtschafts-, im Bau-
und Umwelt- oder auch im Infrastrukturdepartement, deutlich unterreprisentiert.

8 Der Aktionsplan wurde auch in die Legislaturperiode (2018—2023) aufgenommen und zéhlt
laut Pressebriefing der Kantonsregierung zu den vorrangigen Aufgaben der Legislaturperi-
ode 2018—2023. Nachzulesen auf: Point Press du Conseil d’Etat (2018: 12). URL: https://www.
XX.ch/document/13310/telecharger (Zugriff am 03.05.2021).

9 »Structure de 'emploie et salaires dans le secteur public a XX« (2010). URL: https://www.XX
.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/communications/an-cs-2012-43.pdf (Zugriff
am 29.01.2020).
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Dies sind alles Hinweise darauf, dass die steigende Anzahlvon Frauen im 6ffent-
lichen Dienst nur sehr eingeschrankt als Indikator fir eine bessere Gleichstellung
der Geschlechter gewertet werden kann. Denn wie die Analyse zeigt, haben auch auf
Kantonsebene Frauen seltener Leitungs- und Fithrungspositionen inne und sie sind
mehrheitlich in peripheren Teilen des Staatsapparats wie im Bildungs- und Sozial-
wesen titig. Minner dominieren weiterhin die Kernbereiche der kantonalen Ver-
waltung wie etwa die Infrastruktur oder das Finanzwesen — Bereiche, die finanzi-
ell besser ausgestattet sind und iiber mehr Machtpotential verfiigen (Connell 1990:
523-524). Wie es um die Geschlechterverhiltnisse im untersuchten RAV bestellt ist,
verrit uns ein Blick aufs Organigramm.

8.1.5 Geschlechterverhaltnisse im untersuchten RAV

Das Organigramm des kantonalen Arbeitsamtes lisst in vertikaler Richtung vier
grundlegende hierarchische Ebenen erkennen:

. die Amtsleitung mit der Assistenzebene und einer fir das interne Controlling
zustindigen Abteilung;

. die darunter folgende Ebene mit dem Sekretariat, der Kommunikationsabtei-
lung und dem Rechtsdienst;

« die Ebene des Arbeitgeberservices und der Organisation der arbeitsmarktlichen
Mafinahmen sowie der Finanz- und Administrationsabteilung;

. die Ebene der Organisationseinheiten (RAV 1, 2, 3, 4), welche alle einer direkt der
Amtsleitung und zum damaligen Zeitpunkt noch eigens gefithrten, zentralen
Ebene unterstellt sind. Dem_Der jeweiligen Leiter_in des RAV 1, 2, 3 oder 4 sind
wiederum mehrere Gruppenleiter_innen unterstellt, die eine Gruppe von etwa
zehn Personalberater_innen managen.

Die Amtsleitung als hchste Position in der Hierarchie hat ein Mann inne und auch
die Position des Assistenten ist von einem Mann besetzt. Anders schaut es wiederum
bei der Betrachtung der Ebene der Rechtsabteilung und des Controllings aus. Beide
Abteilungen werden von einer Frau geleitet. Das Gleiche gilt fiir das Sekretariat und
die Kommunikationsabteilung. Der Arbeitgeber_innenservice wiederum wird von
einem Mann geleitet. Der Assistent der Geschiftsfithrung erklarte mirim Gesprich,
dass diese Abteilung neu geschaffen wurde, da die Kund_innen- und Dienstleis-
tungsorientierung des RAV insbesondere den potentiellen Arbeitgeber_innen gilt.
Der Arbeitgeberservice bildet folglich eine zentrale Schnittstelle zwischen dem Be-
werber_innenpool, bestehend aus den beim RAV gemeldeten Erwerbslosen, und den
(kantonalen) Arbeitgeber_innen. Die Arbeit dieser Abteilung trigt also mafRgeblich
zur Auflenkommunikation und damit zum Image des RAV als moderner Dienstleis-
ter bei.
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Auch die Einheiten, in denen die Berater_innen titig sind (RAV 1, 2, 3, 4), wer-
den von einer zentralen Abteilung gesteuert, welche von einem Mann geleitet wird.
Fir die Leitung der RAV sind zwei Minner und zwei Frauen zustindig, wobei eine
Leiterin wihrend meiner Feldaufenthalte bereits seit Lingerem krankgeschrieben
war und von einem ménnlichen Gruppenchef vertreten wurde. De facto sind es also
drei Minner und eine Frau, die den Organisationseinheiten vorstehen. Fiir die dem
Amtsleiter direkt unterstellte Gesamtleitung der RAV, die als Schnittstelle zwischen
dem Leiter des gesamten Arbeitsamtes und den personalintensiven RAV-Zweigstel-
len fungiert, ist ebenfalls ein Mann zustindig.

Bei dieser Betrachtung der geschlechtlichen Verteilung von Berufsbereichen
und -positionen im RAV wird klar, dass die als hart, rational und besonders
herausfordernd und zeitintensiv geltenden Bereiche, etwa die Position des Verant-
wortlichen fiir den Arbeitgeber_innenservice oder die des Leiters aller vier RAV-
Zweigstellen, hiufig mannlich besetzt sind. Frauen sind hingegen tiberwiegend
in jenen (Spitzen-)Positionen zu finden, die die gefiihlvollen, weichen Agenden
des Managements umfassen, wie etwa die Kommunikationsabteilung oder das
Human Resource Management. In diesen werden stereotyp als weiblich einge-
stufte Fahigkeiten, etwa in Form von Mitarbeiter_innenorientiertheit, Offenheit
oder Kommunikationsfihigkeit, vorausgesetzt und geférdert. Die Ubertragung
der Leitung der Controlling- wie auch der Rechtsabteilung an zwei Frauen deutet
jedoch darauf hin, dass die Reproduktion binirer Codes von Mannlichkeit und
Weiblichkeit auf dieser Fithrungsebene zumindest teilweise aufgebrochen wird.

Die geschlechtliche Konstruktion ist folglich auf den ersten Blick durchaus an-
schlussfihig an gelernte Muster von dichotomer Zweigeschlechtlichkeit. Doch sind
darin auch Modernisierungsmomente zu erkennen, die diese biniren Zuschrei-
bungen verschieben. Die Genderperspektive auf das Organigramm legt also den
Schluss nahe, dass die »widerspriichliche Gleichzeitigkeit von Modernisierung und
Bewahrung, von Abbau und Neuformierung der Geschlechtergrenzen« (Wetterer
2002: 529, Herv. i. O.) im untersuchten RAV noch nicht iiberwunden ist. Frauen
dringen zwar gehiuft zu den Fithrungspositionen vor und machen den Grofteil
der Belegschaft der Personalberater_innen aus - ja, Frauen dominieren diesen Be-
rufssektor —, jedoch werden altbewihrte Schemata wiederbelebt, konserviert und
wird somit auch die Klassifizierung nach Geschlecht aufrechterhalten. Wenn auch
quantitativ nicht mehr so deutlich ausgeprigt, weist die vertikale Arbeitsteilung
im RAV eine deutliche Geschlechtsspezifik zugunsten von Minnern auf. Wie auch
in anderen Bereichen der 6ffentlichen Verwaltung sind die als rational und zentral
geltenden Positionen in der managerialen Fithrungsebene iiberwiegend von Min-
nern besetzt, und auch die Position des Amtschefs wurde nach dem Wechsel 2012
wieder an einen mannlichen Kandidaten vergeben. Mit diesem Personalentscheid
wurde die geschlechtliche Statusdistribution und damit das Mdnnermonopol in der
kantonalen Verwaltung erneut festgeschrieben; sie kann als Indiz dafiir gesehen
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werden, dass hegemoniale Ménnlichkeit, etwa in Form einer »business masculini-
ty« (Connell/Wood 2005), im RAV nach wie vor auf hartnickige Weise eingelassen
ist. Diese Form von Minnlichkeit, die an der Fithrungsspitze des RAV beobachtet
werden kann, weist deutliche Ziige des unternehmerischen Selbst auf und wird als
individualistisch, flexibel und kalkulierend beschrieben — eine neue Form hegemo-
nialer Minnlichkeit, die »eher an Macht durch Marktbeherrschung orientiert [ist]
als an biirokratischer Herrschaft« (Wedgwood/Connell 2010: 120).

Der Blick aufs Organigramm und auch das Fehlen von geschlechtsspezifischen
Personalstatistiken lassen zudem den Schluss zu, dass es wohl im RAV keine Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte gibt; die Instrumente des Gender Mainstreaming
werden, dhnlich wie wir es bereits auf der makrosozialen Strukturebene gesehen
haben, auch im Organisationskontext des RAV und in der Kantonsverwaltung kaum
beachtet. Dieser Eindruck wurde auch im Gesprich mit dem Assistenten des Amts-
leiters bestitigt, der mir auf die Frage, ob das RAV bestimmte Gleichstellungsziele
verfolgt, keine Informationen zu einer Gleichstellungsstrategie im RAV geben konn-
te und lediglich auf den in der kantonalen Gesetzgebung verankerten Anspruch der
zehn Tage Elternurlaub (LPAC Art. 34) und auf flexibilisierte Arbeitszeitmodelle mit
grofdziigigen Gleitzeiten, die die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben ver-
bessern sollen, hinwies.

Trotz dieser mangelnden Sensibilitit fiir geschlechtsspezifische Ungleichheits-
verhiltnisse und der Weiterschreibung der beruflichen Vergeschlechtlichungspro-
zesse im RAV zeigt der Blick aufs Organigramm wie auch die Analyse der kantonalen
Gleichstellungsinstrumente, dass die traditionellen Grenzen hierarchischer Zwei-
geschlechtlichkeit durchaus veranderbar bzw. verschiebbar sind und damit auch an
der bislang klaren Statusdistribution geriittelt werden kann.

Bevor ich mich auf der zweiten Ebene meiner Analyse eingehend der Organisa-
tion des RAV zuwende, mochte ich zusammenfassend nochmals auf die genannten
Merkmale des Regierens offentlicher Dienstleistungsarbeit auf dieser makrostruk-
turellen Ebene eingehen.

8.2 Zusammenfassung »Ebene 1«: New Public Management,
Affekte und Geschlecht als Regierungsmodi

In diesem ersten Teil der Auswertung habe ich die politische Programmatik der
Aktivierung und moderner Verwaltungsfithrung auf ihre strategische Ausrichtung
hin untersucht und gezeigt, dass das Sichtbarkeitsregime von New Public Ma-
nagement und Aktivierung im Modus von Kennzahlen und Leistungsvergleichen
arbeitet. Die wirkungsorientierte Steuerung der RAV macht sich die Autonomie
der kantonalen Behérde zunutze und lisst sich so mit der zentralen Primisse von
Foucaults Machttechnologie der Gouvernementalitit beschreiben — die des sanften
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Regierens durch Freiheiten. Neoliberalismus kann in dieser Betrachtungsweise
also auch als »Transformation von Freiheit in Herrschaft« (Segal 2006: 324) ver-
standen werden. Ein Aspekt neoliberaler Regierungskunst, welcher sich in allen
drei Untersuchungsebenen wiederfindet, kommt dabei zum Ausdruck. Dieser,
so etwa auch Lemke (2004), liegt gerade darin begriindet, »andere zum Handeln
zu bewegen, also bestimmte Formen des Handelns weniger zu unterbinden oder
zu beschrinken als sie vielmehr zu férdern oder gar zu fordern« (ebd.: 68). Der
Riickzug des Staates unter neoliberalen Vorzeichen entpuppt sich also auch im Falle
der Schweizer 6ffentlichen Arbeitsvermittlung als vordergriindig und kennzeichnet
eher ein neues Verstindnis von Staatsaufgaben sowie einen Wechsel von formellen
und direkten zu informellen und indirekten Formen des Regierens. Benchmarking,
flexible Globalbudgets und eine fortlaufende Evaluierung der erzielten Wirkungs-
werte fungieren dabei als »Riickkoppelungsschleifen« (Brockling 2000: 150) und
stellen die benétigten Informationen fiir die flexible Steuerung der RAV bereit.
Was das Verhiltnis zwischen neoliberaler Staatlichkeit und Geschlecht anbe-
langt, so konnte ich durch die Darstellung und kritische Analyse der Geschlechter-
politiken in der 6ffentlichen Verwaltung zeigen, dass sowohl der Staat als Arbeit-
geber als auch die Konzeption und Steuerung der Schweizer Arbeitsmarktpolitik
eine spezifische Geschlechterordnung schaffen. Diese Ordnung hat sich nicht zu-
letzt durch die steigende Frauenerwerbsquote und durch die gesetzliche Veranke-
rung der beruflichen Gleichstellung durch das GIG gewandelt, und es konnten in
den letzten dreifiig Jahren politisch und sozial deutliche Erfolge in der Gleichstel-
lung der Geschlechter erzielt werden. Doch tragen die konservativen Elemente der
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik dazu bei, dass Frauen in der Schweiz iiberwiegend
auf Teilzeitbasis berufstitig sind, in schlecht bezahlten Branchen oder Positionen
arbeiten und das Gros der Haus- und Pflegearbeit itbernehmen. Wie auf der Bun-
desebene mit dem GIG gab es auch auf der Ebene des im Fokus stehenden Kan-
tons einige Vorstof3e, die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben. So wurde
die Gleichstellungsarbeit durch den Aktionsplan und durch die Schaffung des Bii-
ros fur Gleichstellung und Gewaltprivention institutionalisiert. Doch zeigt das Bei-
spiel der ungleichen Reprisentation von Frauen und Minnern in den oberen Ringen
der kantonalen Verwaltung deutlich, dass die rechtliche Verankerung der Gleich-
stellungsziele nach wie vor schwach ist. Zudem drohen keine Sanktionen, sollten
die Gleichstellungsziele von den Behorden nicht erreicht werden, und es entsteht
der Eindruck, dass einige der kantonalen Behorden bislang kaum Notiz von den
kantonalen Gleichstellungsbemithungen und den konkreten Mafinahmen genom-
men haben. Denn ein weiterer Punkt der Weisung REgal schreibt vor, dass in der
Kommunikation der 6ffentlichen Verwaltung eine geschlechtergerechte und inklu-
sive Sprache angewandt werden soll (REgal Art. 4, Abs. 3). Mit Blick in das kantonale
Arbeitslosenversicherungsgesetz fillt jedoch auf, dass auch diese Mafinahme nicht
umgesetzt worden ist. Denn in den Gesetzestexten wird immer noch die masku-
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line Form, etwa »der Versicherte« und »der Arbeitslose«, verwendet. Und auch im
kantonalen Personalgesetz wird die geschlechtergerechte Sprache nicht durchgin-
gig eingesetzt; beispielsweise ist ausschlieRlich von »dem Chef«und nicht etwa »der
Chefin und/oder dem Chef« die Rede.*

Auch mit Blick auf die Gesetzgebung auf Bundesebene zeigt sich in der Ausein-
andersetzung mit der geschlechtergerechten und inklusiven Sprache ein dhnliches
Bild. Zwar wurde in einer Weisung des Bundes (AVIG-Praxis ALE) unter »Sonder-
themen«in einem Abschnitt zu »Gender Mainstreaming« (GM) aufgefithre, dass die
»Verwaltung und Durchfihrungsstellen zu Genderfragen sensibilisiert und zu dis-
kriminierungsfreiem Verhalten in Wort und Tat angehalten werden« (AVIG-Praxis
ALE E108); auch im Vollzug soll auf eine geschlechtergerechte Sprache geachtet wer-
den (AVIG-Praxis ALE E 109). Jedoch wurden diese Ziele vom Bund bislang nur halb-
herzig umgesetzt. Und so ist es dann auch wenig tiberraschend, dass ttberwiegend
weder in den SECO-Studien noch in den fiir den Vollzug relevanten Dokumenten,
Merkblittern und auch im zweiten Handbuch »AVIG-Praxis AMMc«Xkeine geschlech-
tergerechte Sprache zur Anwendung kommt und mehrheitlich auf das generische
Maskulinum zuriickgegriffen wird. Das im Handbuch zum AVIG skizzierte Gender
Mainstreaming wird also bereits auf der Makroebene nicht implementiert. Im zwei-
ten Praxishandbuch »AVIG-Praxis AMM« wird der niedrige Stellenwert einer ge-
schlechtersensiblen Sprache durch folgenden Hinweis explizit gemacht: »Zur besse-
ren Lesbarkeit werden im nachfolgenden Text Personenbezeichnungen vorwiegend
in der minnlichen Geschlechtsform verwendet. Es versteht sich von selbst, dass die
minnliche Form die weibliche impliziert.«

Die Behandlung von Geschlecht als Rand- bzw. Sonderthema im AVIG verdeut-
licht die geringe Wirksamkeit dieser Form der Governance von Geschlechterregi-
men deutlich. Gender Mainstreaming scheint zwar als Konzept in der Bundes- wie
auch in der Kantonsverwaltung auf der Gesetzesebene angekommen zu sein, jedoch
findet es mehr auf dem Papier als im organisationalen Handeln statt. Ein Bericht des
SECO (2006b) zur Diskriminierung im Bereich der Arbeitslosenversicherung besti-
tigt diesen Eindruck. Er zeigt, dass zwar 21 Kantonen und den jeweiligen Vollzugs-
stellen die in der AVIG-Praxis ALE angefithrte Weisung »Gender Mainstreaming im
Vollzug« bekannt ist, doch lediglich in vier Kantonen werden die offiziellen Doku-
mente auf geschlechtsneutrale Formulierungen kontrolliert, nur in drei Kantonen

10 Nachtrag: Im Marz 2021 wurde von der Kantonsregierung ein Gesetz zur Einfithrung ei-
ner geschlechtergerechten und inklusiven Sprache in allen kantonalen Cesetztestexten
verabschiedet. Auf Bundesebene sind die Bundesbehorden mittlerweile verpflichtet, auf
geschlechtergerechte Formulierungen zu achten. Hierzu wird auch ein Leitfaden in allen
Landessprachen zur Verfiigung gestellt (https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokument
ation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulier
en.html, Stand 04.08.2024).
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werden regelmifiige Informationen zum Thema bereitgestellt und gerade einmal
fiinf Kantonsverwaltungen bieten Weiterbildungen im Bereich des Gender Main-
streaming an. In zwolf Kantonen wurden keinerlei Anstrengungen unternommen,
das Thema zu vertiefen.

Die neoliberale Umstrukturierung der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung griindet
jedoch nicht nur in einer spezifischen, hierarchischen Geschlechterordnung, son-
dern schafft auch eine bestimmte Grundstimmung - ein neoliberales Affektregime
— der Verunsicherung und Angst, welches auch im Untersuchungsfeld und der Or-
ganisation der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz deutlich wird. Dieses
Affektregime lisst, so zumindest der Erwartungshorizont, die 6ffentlich Bediens-
teten zu Unternehmer _innen ihrer selbst werden, die es verstehen, ihre affektiven
Fihigkeiten gezielt zur kreativen Anpassung an die (sich stetig wandelnden) Markt-
erfordernisse einzusetzen und mit den zunehmend unsicheren Beschiftigungsver-
hiltnissen umzugehen.

Im weiteren Verlauf meiner Analyse mochte ich jedoch nicht die Relevanz von
Gefiihlen in staatlich-biirokratischen Organisationen per se untersuchen, sondern
herausfinden, inwiefern und mittels welcher Strategien das RAV als wettbewerbs-
und konkurrenzgeleitete Organisation auf die Affekte seiner Beschiftigten einwirkt
und gewisse Affekte gezielt fiir den Organisationserfolg zu mobilisieren versucht.
Die affektive Arbeit der Verwaltungsangestellten wird so zum Modus ihrer Subjekt-
konstitution und damit zu einer wichtigen Machttechnik im RAV. Denn wie ich be-
reits zeigen konnte, zeigt sich weder die politische noch die biirokratische Realitit
emotions- oder geschlechtslos. Vielmehr wird bereits zu diesem Zeitpunkt der Ana-
lyse deutlich, dass sowohl Emotionalitit als auch Geschlecht als politische Struktur-
kategorien sowie als Ressourcen betrachtet werden miissen. Daher sind sie zentrale
Aspekte, welche die theoretischen Orientierungspunkte fiir die Analyse der organi-
satorischen Mesoebene und die Betrachtung der mikrosozialen Interaktionsebene
bilden.

8.3 Ebene 2: Ordnung

Bevor ich mich der Komplexitit des Phinomens wirkungsorientierter Verwaltungs-
fiuhrung und der Aktivierung in den sozialen Praktiken der RAV-Berater_innen zu-
wende, bedarf es einer systematischen Betrachtung der Gegenstandsebene der (in-
stitutionellen) Organisation dieser Praktiken (»Ebene 2«). Mit dem Ziel, deutlich
zu machen, welche spezifischen Modalititen der Macht im untersuchten RAV wir-
ken und anhand welcher konkreten Strategien das RAV versucht, auf die subjekti-
ven Dispositionen der RAV-Berater_innen einschliefilich ihrer affektiven Disposi-
tionen zuzugreifen, wende ich mich im folgenden Analyseschritt den Regierungs-
techniken des RAV zu. Organisationen wie das RAV betrachte ich als »Oszillations-
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punkte der gesellschaftlichen Machtverhiltnisse [...]. In ihnen manifestieren sich
sowohl sehr direkte, aufdringliche Macht- und Kontrollpraktiken, wie Disziplinar-
macht oder Pastoralmacht [...], als auch die raffinierteren, undurchsichtig erschei-
nenden Subjektivierungsprozesse« (Lehmann/Rybnikova 2014: 211-212).

Als Einstieg in diese Analyseebene werde ich vor dem Hintergrund der Fou-
cault’schen Analysen zu den Funktionen und Zielen von Raumproduktionen und
deren Machtwirkungen mit der Darstellung der riumlichen Ordnung der von
mir untersuchten kantonalen Arbeitsvermittlung und der darin untergebrachten
Organisationseinheiten beginnen. Auf Basis meiner Feldnotizen, Fotos und online
verfiigbarer Abbildungen des RAV erkunde ich sowohl die konkrete bauliche Mate-
rialitit des RAV als auch die Machteffekte, die sich in dieser Architektur entfalten.
Ich arbeite auf den folgenden Seiten also die Technologien des Raumes des von
mir untersuchten RAV heraus und werde zeigen, wie durch die Raumstruktur
Hierarchien geschaffen werden, wie durch Zugangsregelungen, die Zuordnung von
Bereichen zu bestimmten Personengruppen oder auch durch Leitsysteme Macht-
verhiltnisse sichtbar werden und welche Gebrauchsweisen des Raums im RAV fiir
welche Personen vorgesehen sind. Dariiber hinaus setzen sich in den Riumlich-
keiten und in der Raumordnung des RAV auch bestimmte Affekte >fest<. Auf der
Grundlage der von den Personalberater_innen geiuflerten Bemerkungen zu ihren
Biiros oder anderen Teilen des RAV wie auch vermittels einer Reflexion meiner
Forschungspraxis und meines eigenen Affiziertseins werde ich die Raumstruktur
des RAV unter anderem auf seine Affektlage hin untersuchen und herausarbeiten,
wie das RAV als Raum affektiv-atmosphirisch aufgeladen ist.

Ebenso werde ich auf dieser Analyseebene darstellen, wie im RAV nebst diversen
Disziplinartechnologien auch andere, etwa kontrollgesellschaftliche Formen der
Macht, wie sie Gilles Deleuze (1993) beschrieben hat, wirken. Diese Machttechniken
wirken weniger durch Sichtbarkeitsregime und Uberwachung, Separation und
Individualisierung, sondern durch Modalititen der Zusammenarbeit, etwa durch
Projekt- und Teamarbeit, flache Hierarchien oder Evaluation und Qualititsma-
nagement (QM) als konstitutives Element einer leistungsorientierten Kultur des
Unternehmens.

Im letzten Teil dieses Auswertungsschrittes reflektiere ich in Bezug auf mei-
ne relationale und affekttheoretische Analyseperspektive, wie Performanz- und
Leistungskriterien oder auch die Organisationsform der Teamarbeit sich auf das
Affizierungsvermdégen der Personalberater_innen beziehen und diese zur steten
Selbstoptimierung, Selbstwirksamkeit und Leistungssteigerung anhalten. Ich
mochte herausarbeiten, welche Emotionen und Affekte im RAV aus einer strategi-
schen Managementperspektive als >gut<und férderungswiirdig und welche Gefiihle
als storend gelten und besser transformiert werden. Ich werde zeigen, wie die
Personalberater_innen, ihnlich wie die erwerbslosen >Kandidat_innens, ihre Leis-
tungsfihigkeit im Rahmen von New Public Management permanent unter Beweis
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stellen miissen und von der Organisation zur fortlaufenden und mitunter kreativen
Marktanpassung und Selbstoptimierung angehalten werden. Uberdies méchte
ich, Sauers Konzept der »Gefithlspolitik als Geschlechterpolitik« (Sauer 1997: 11)
folgend, in diesem Zusammenhang kliren, wie genau organisationsinterne Verin-
derungsprozesse, etwa die Authebung der branchenspezifischen Spezialisierung
der Personalberater_innen oder die Einfithrung flexibilisierter Arbeitsverhiltnisse
und Teamstrukturen, tradierte Geschlechterverhiltnisse und die geschlechtsspezi-
fische Arbeitsteilung im RAV selbst herausfordern. Oder in Anlehnung an Foucault
gesprochen: Ich frage nach der immanenten, affektiven Widerstindigkeit, die sich
in und zwischen den Mafinahmen und Strukturen des RAV entfaltet.

8.3.1 Die Raumlichkeit von Macht: Transparenz und Kontrolle der Bewegungen
als Imperativ

Wie bereits erwdhnt, teilt sich das RAV in unterschiedliche Organisationseinheiten
auf, wobei die Unterteilung der Beratungsbereiche in RAV 1bis RAV 4 ein Uberbleib-
sel der vormals iiber das Kantonsgebiet verteilten RAV-Stellen ist, das zumindest im
Zeitraum meiner Untersuchung noch beibehalten worden ist.

Abbildung 2: AufSenansicht Gebiaudekomplex

Foto: eigene Aufnahme
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Abbildung 3: Installation »In the sandalwood forest there are no ordinary trees« (2015) von
Mai-Thu Perret, vom hinteren AufSenbereich des Gebdudes betrachtet

Foto: © Ralph Feiner
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Abbildung 4: Installation »In the sandalwood forest there are no ordinary
trees« (2015) von Mai-Thu Perret, vom hinteren Aufienbereich des Gebiudes
betrachtet

Foto: © Ralph Feiner

Abbildung s5: Installation »In the sandalwood forest there are no ordinary
trees« (2015) von Mai-Thu Perret, von einem Biiro im RAV betrachtet

Foto: © Ralph Feiner
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Das kantonale RAV liegt zentral hinter dem Bahnhof und wurde in eine der Schwei-
zer Post zugehorige Anlage integriert. Ein grofles Verteilerzentrum der Post und
eine Postfiliale sind in anderen Bereichen des Gebiudekomplexes untergebracht.
Ebenso befinden sich zwei Arbeitslosenkassen und eine vom Kanton finanzierte
Einrichtung der Sozialhilfe am selben Standort. Die Sozialhilfestelle und das RAV
betritt man durch dieselbe Eingangstiir. Der der Strafie zugewandte Teil des Ge-
biudes wirkt mit seiner brutalistischen, ganz in Beton gehaltenen Architektur eher
wie eine abgeschottete Festung als ein modernes Dienstleistungsunternehmen.
Der Haupteingang des RVA ist von unten sowie von der Strafe aus nicht zu sehen,
denn dieser befindet sich etwas weiter hinten auf der oberen Ebene der Anlage.

Einmal auf der Ebene des Haupteingangs angekommen, 16sen Glas und Metall
den Beton als zentrale Baustoffe ab und der Gebdudekomplex fichert sich nach hin-
ten hin in mehrere Fliigel auf. Zwischen den einzelnen Fliigeln wurden Holzleisten
verlegt, einzelne Striucher gepflanzt und kleine Grasflichen angelegt. Insgesamt
wirkt die gesamte Anlage vom hinteren Teil der Anlage aus gesehen weniger mono-
lithisch und verschlossen, wihrend die Begriinung zu einer weniger sterilen Atmo-
sphire beitrigt (s. Bild 3 und 4).

Das RAV nimmt in diesem modernen, mit viel Glas versehenen Gebiudekom-
plex den grofiten Teil der Biirofliche ein und erstreckt sich iiber mehrere Gebiude-
einheiten. Im hinteren Teil der Anlage befindet sich ein Restaurant (Mensa) der Post,
welches 6ffentlich zuginglich ist und auch von den RAV-Angestellten genutzt wer-
den kann. Vom zentralen Eingangsbereich erstrecken sich die weiteren Teile der Ar-
beitsvermittlung wie aufgeficherte Finger tiber die Anlage. Die Fassade besteht aus
Glasfronten und roten Metallpanelen. Die sonst eher dezent gehaltene Gestaltung
der Anlage wird durch eine Kunstinstallation, welche sich iiber eine gesamte Seite
des Gebdudes zieht, unterbrochen. Insgesamt 14 iiberdimensionierte Augipfel wur-
den 2015 als kiinstlerische Intervention im 6ffentlichen Raum in Zusammenarbeit
mit der Post an den Winden angebracht.

Aufden Bildern 2,3 und 4 wird deutlich, dass der Blick dieser Augen direktin die
Biiros der RAV-Berater_innen gerichtet ist. Besonders gut sichtbar ist das in Bild 5,
welches die Aussicht aus einem Berater_innenbiiro zeigt. Da die Blickrichtung der
Augipfel zum Teil direkt in die Biiros der Berater_innen fillt und deren starrer Blick
auchvom Innern der Biiros gesehen wird, kann es gut sein, dass auch die Berater_in-
nen sich von den Augen beobachtet fithlen.

Die meisten der Berater_innen, deren Biirofenster in Richtung der Kunstinstal-
lation zeigt, duflerten mir gegeniiber ihr Unbehagen beziiglich der auf sie gerichte-
ten Augipfel. Katja (PB Nr. 2), eine Beraterin, die schon seit lingerer Zeit als Perso-
nalberaterin beim RAV titig ist, thematisiert das Gebiude und die Kunstinstallation
und macht die Probleme, die sie damit verbindet, deutlich:
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»Wenn Sie sich die Struktur des Gebiudes anschauen, diese lddt nicht wirklich zum Aus-
tausch ein. Wirsind in diesen schmalen Gingen (...)[euh/, wir haben, haben nicht wirklich,
Kontakt zu den anderen. Naja, oft sind wir im Gesprich. Also es stimmt schon, manchmal
verbringen wir einen ganzen Tag und begegnen nur sehr wenigen Kollegen. Weil nur schon
die Zeit bis man sie gefunden hat. Zum Gliick sieht man sie [am Biiro] vorbeigehen. Und
das kommt noch hinzu: Wir sind ausgestellt wie im Schaufenster. Das ist nicht sehr ange-
nehm. Von hinten, von vorne (...) Die Deko, ich weifS nicht, ob Sie sie gesehen haben, diese
17 Augenpaare.« (PB Interview Nr. 2)

Katja fithlt sich in ithrem Biiro und damit auch in ihrer Arbeit ausgestellt wie im
Schaufenster. Die Augen verstirken bei ihr das Gefiihl, unter steter Beobachtung zu
stehen, und damit ihr Unbehagen. Andererseits hat nach Katjas Meinung die Fens-
terscheibe in der Biirotiir den Vorteil, ihre Kolleg_innen zu sehen, die sie sonst kaum
sehenwiirde. Denn Katja erzihlt, dass sie sich an manchen Tagen gar nicht mitihren
Kolleg_innen austauscht und dass auch die Gebaudestruktur nicht zu einer besseren
Vernetzung beitragt. Durch diese Vereinzelung sieht Katja auch eine Hoffnung ent-
tauscht, die sie vor dem Umzug gehegt hatte: Sie hatte gehofft, dass durch die Zu-
sammenlegung der RAV an einem zentralen Standpunkt mehr Austausch zwischen
den Kolleg_innen stattfindet. Doch seien die RAV nun in einer Struktur unterge-
bracht, die jeglicher Begegnung entgegenstehe. Auch Claire (PB Nr. 12) erldutert im
Interview die negativen Aspekte des neuen RAV-Standorts:

»]a, wir haben keine, also wie soll ich sagen, das ist iiberhaupt kein giinstiges Gebiude
fiir eine gute Atmosphdre, oder fiir gute Kontakte zu den Klienten, gute Kontakte zu den
Kollegen et cetera zu haben. Wie sind derart brrbrbbr (PB macht ein Gerdusch, als ob sie
erdriickt wird)./I: Mhm/[...] Nichts ist unternommen worden, dass es ein bisschen freund-
licher wird.« (PB Interview Nr.12)

Generell zieht sich die gliserne und daher einsehbare Architektur durch den gesam-
ten Gebiudetrakt; auch im Innern des Gebiudes dominiert Glas als Baustoff. Der
offizielle Zugang zur Arbeitsvermittlung befindet sich fiir die Erwerbslosen im vor-
deren Teil der Anlage. Durch eine gliserne Drehtiir gelangen sie erst in einen klei-
nen Zwischenraum, in welchem sich die kantonale Sozialhilfe befindet, und danach
in die grofe Anmeldehalle des RAV (Bild 6). In dieser befinden sich die einzelnen
Anmeldeschalter, ein visuell abgetrennter Bereich fiir die eigentliche Durchfithrung
der Anmeldung (Bild 6: Holzkonstruktion im Raum, von den Berater_innen »Chalet«
genannt), einige Computerstationen und Sitzmoglichkeiten sowie ein abgetrennter
Raum, in welchem Informationsvideos, die die Erwerbslosen etwa auf die Anmel-
dung beim RAV vorbereiten und sie bei den administrativen Schritten unterstiitzen
sollen, wihrend der Offnungszeiten des RAV in Dauerschleife laufen.
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Abbildung 6: Anmeldehalle kantonales RAV

Foto: © Jean-Patrick di Silvestro

Im oberen Teil der Anmeldehalle (Bild 6: oberer Bildteil mittig) erstrecken sich
wie eine alles iiberblickende >)Kommando- und Kontrollzentrale« ein Besprechungs-
raum der RAV-Leitung. Diese scheint das Geschehen in der Anmeldehalle zu iiber-
blicken, ist selbst jedoch durch die Winde aus Milchglas vor dufleren Blicken ge-
schiitzt.

Auf Bild 6 (links oben) sieht man auch die Fensterseite einiger Biiros der RAV-
Berater_innen. Diese sind zur Anmeldehalle hin ausgerichtet und befinden sich im
oberen Bereich. Anstelle eines Fensters nach drauflen blicken auch diese Biiros di-
rekt in die Anmeldehalle und es fillt kein natiirliches Licht in diese Riume.

Das RAV betreten kénnen die RAV-Mitarbeiter_innen iiber einen eigenen Ein-
gang. Dieser befindet sich auf der Vorderseite des Gebiudes und fithrt ans Ende
der Anmeldehalle und somit nach nur wenigen Schritten zum Biirotrakt und den
eigentlichen Beratungsbereichen. Durch diese getrennten Eingangsbereiche findet
bereits vor Betreten des RAV eine raumliche Trennung zwischen den RAV-zugeho-
rigen Bediensteten und den Arbeitsuchenden statt. Anders als der offizielle Eingang
lasst sich dieser >Personaleingang« auch unabhingig von den RAV-Offnungszeiten
6ffnen. Die Bediensteten haben bereits vor der Tiir andere Rechte als die Versicher-
ten. Sie kdnnen direkt zu ihren Biiros und miissen nicht unter den Blicken aller An-
wesenden die Anmeldehalle durchqueren, haben Tag und Nacht Zutritt zum RAV
und bleiben vor der Tiir in ihren Rauchpausen >unter sich.
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Im hinteren Teil der Anmeldehalle und bevor man zu den einzelnen Organisa-
tionseinheiten gelangt, wurde am Boden ein farbcodiertes Leitsystem angebracht,
welches die Erwerbslosen nach der Anmeldung zu den einzelnen Organisationsein-
heiten (RAV 1bis RAV 4) und den entsprechenden Warteriumen im hinteren Teil des
Gebiudes fithren soll. Die Wartebereiche, zu welchen die Erwerbslosen nach ihrer
Anmeldung geschickt werden, sind diesen Biirogingen vorgelagert. Die Erwerbslo-
sen miissen also warten, bis der_die Personalberater_in sie personlich zum Termin
abholt und ins Biiro fithrt. Am Ende des Gesprichs begleiten die Berater_innen die
Erwerbslosen auch wieder hinaus. Die Wartebereiche sind alle fensterlos, primar
in Schwarz gehalten und karg. An der Wand entlang verlaufen Sitzreihen aus Me-
tallstithlen, und auf einem Bildschirm werden Informationsvideos zu den Abliu-
fen beim RAV und einzelnen arbeitsmarktlichen Mafinahmen gezeigt. Kiinstliche
Pflanzen sind das einzige Dekorelement in den Warterdumen.

Wie bereits beschrieben, befindet sich der Biirobereich der Berater_innen hinter
der Anmeldehalle. Betreten werden konnen die Biiroetagen nur durch eine massi-
ve, elektronisch gesicherte Tiir. Etwa zehn Biiros liegen jeweils hinter einer solchen
Sicherheitstiir. Diese sind alle durch einen gemeinsamen Flur miteinander verbun-
den. Jeder Organisationseinheit (RAV 1, 2, 3, 4) ist zudem ein Postraum sowie ein
Drucker- und Kopierraum zugeordnet. Zusitzlich wurde fiir das Personal auf je-
der Etage eine >Kaffeekiiche« eingerichtet. Zu diesem Zweck wurde ein fensterloser
Raum mit einem Getrinke- und einem Kaffeeautomaten ausgestattet, eine Kochni-
sche und eine Mikrowelle eingebaut und ein paar Sitzméglichkeiten wurden bereit-
gestellt.

Die einzelnen Etagen sind sowohl durch Fahrstiihle als auch durch Treppen-
hiuser miteinander verbunden. Der Zugang zu den Treppenhiusern ist jedoch be-
schrinkt und nur mit einer Chipkarte als elektronischem Tiir6ffner moglich. Das-
selbe gilt fiir alle anderen Bereiche des RAV wie etwa fiir die Personalverwaltung,
den IT-Bereich oder die von der Anmeldehalle her sichtbare Abteilung des zentralen
RAV-Managements. Die Stellensuchenden werden also mit den Fahrstithlen zum je-
weiligen Warteraum >geschickt< und haben keinen Zugang zum Treppenhaus.

Die Gebiudestruktur ist insgesamt sehr verschachtelt und komplex und die un-
terschiedlichen Zugangsberechtigungen verwirren zusitzlich — ein Umstand, der
auch im Interview mit Andrea (PB Nr. 1) zur Sprache kommt. Sie erzahlt mir, dass

»[d]ie Mehrheit der Leute, die herkommen, sagen: Wie kalt es bei lhnen ist, das ist ein La-
byrinth bei lhnen. Geben die Ihnen nicht die Mittel, um Mébel zu kaufen (PB lacht)?«

Diese kurze Schilderung zeigt nicht nur, wie verwirrend das Gebdude mit seinen
vielen Gingen, Bereichen und Zugangsregeln auch fir die beim RAV gemeldeten
Erwerbslosen ist, sondern die Aussage, dass das Gebaude und die spartanische Ein-
richtung der Biiros der Berater_innen und der Warterdume >kalt< wirken, gibt wei-
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tere Hinweise auf die Affektivitit dieser Raumordnung. Wie zuvor schon Katja (In-
terview Nr. 2) erzihlt mir auch Andrea (Interview Nr. 1), dass sie sich, wie viele ihrer
Kolleg_innen, iiber die Zusammenlegung der RAV gefreut hatte:

Andrea:»Ich glaube, dass viele Leute sehr zufrieden waren und sich gesagt haben, >Bah, ich
werde jetzt meine Kolleginnen wiedertreffen, die zuvor in einer anderen Agentur [RAV]
waren, und jetzt werden wir alle unter demselben Dach sein.< Und kurz haben wir uns
sogar gedacht: sAh endlich konnen wir uns sehen, wir werden uns austauschen kénnen,
das wird einfach genial sein'!<« (PB Interview Nr. 1)

Doch stellte sich nach dem Umzug heraus, dass es entgegen den Erwartungen bzw.
Hoffnungen der Berater_innen nicht zu einem stirkeren Austausch unter ihnen ge-
kommen ist. Andrea zufolge lisst sich dies zumindest teilweise auf die Gebdude-
struktur zuriickfithren. Denn bereits vor dem Umzug konnten die RAV-Mitarbei-
ter_innen ein Modell des neuen Standorts anschauen, welches in einem der RAV
ausgestellt war:

Andrea: »Da habe ich mir gesagt: sIch gehe dieses Modell anschauen.<Und als ich das Mo-
dell gesehen habe, (...) ganz ehrlich, da habe ich zu mir gesagt: Das ist eine Konstruktion,
die dafiir gemacht ist, dass wir die Arbeitsuchenden unter Druck setzen.« (Interview PB1)

Interviewerin: »Konnen Sie das etwas ausfiihren?«

Andrea: »Also, das Gebdude ist so (Andrea zeichnet mit den Fingern einen Plan auf
den Tisch). Da hat es die breiten Ginge, und dann sind da die Fliigel, vier, glaube ich.
Und das Ganze zieht sich iiber vier Etagen. Hier sind die Biiros. Boum, boum, boum. Also
warum lasse ich die Fensterldden herunter? Na ja, weil ich ein Problem damit habe. Weil
wenn man sich die Lage meines Biiros anschaut, ich halte es nicht aus, dass jemand von
oben oder von unten mich beobachten kann. Das ist mein Problem (PB lacht). Zwischen
jedem Fliigel hat es am Boden etwas Begriinung. Als ich das Modell gesehen habe, sagte
ich zu mir: Wir werden alle in unserer kleinen Zelle sein. Und zu Beginn haben alle nur
von ihrer skleinen Zelle< gesprochen.« (Interview PB1)

Andrea geht in ihrer negativen Beurteilung des Gebiudes also noch weiter als et-
wa Katja. Sie erldutert, dass das Gebiude und die Anordnung der Biiros nicht nur
dem erhofften Austausch zwischen den RAV-Berater_innen entgegensteht, sondern
sich auch negativ auf die Erwerbslosen auswirkt. Zudem verweist sie darauf, dass
sie sich gestort davon fiihlt, dass alle in ihr Biiro schauen und sie beobachten kon-
nen, und sie bemiiht bei ihrer Beschreibung auch das Beispiel der Gefingnisarchi-
tektur mit kleinen Zellen und stindiger Beobachtung. Da es laut interner Vorschrift
jedoch verboten ist, einen Sichtschutz am Fenster anzubringen, behilft sich Andrea
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damit, dass sie als Sichtschutz die Auflenjalousien herunterlisst und auch tagsiiber
mit kiinstlichem Licht in ihrem Biiro arbeitet.

Abbildung 7: Ansicht eines RAV-«Fliigels« mit dem Biiro von Andrea und den heruntergelas-
senen Jalousien

Foto: eigene Aufnahme

Denn im Gegensatz zu dieser verwinkelten und schwer durchschaubaren An-
ordnung der einzelnen Bereiche des RAV wirken die Biiros der Personalberater_in-
nen geradlinig und transparent. Jeder_jede Berater_in hat ein eigenes Biiro. Alle Bii-
ros besitzen dieselbe Grundausstattung an Biiromobeln und Inventar und sind in
gedeckten Farben gehalten. In die einzelnen Bitrotiiren wurde eine Glasscheibe ein-
gelassen, so dass man auch bei verschlossener Tiire sehen kann, was im Biiro pas-
siert. Bodentiefe Fenster an der Aufenseite der Biiros lassen viel Licht in die Bii-
rordume, machen das Geschehen in den Biiros jedoch auch fiir jeden und jede, die
daran vorbeigeht, sichtbar. Wie die Auflenfenster muss auch das Fenster in der Tii-
re frei bleiben. Die Lampen in den Biiros werden durch ein intelligentes System ge-
steuert, reagieren auf Bewegung und passen sich den Umgebungsbedingungen an.
Insbesondere wenn es draufien noch bzw. abends bereits dunkel ist, zeigt dieses Be-
leuchtungssystem, in welchen Raumen und Biiros es noch Aktivitit gibt und welche
Mitarbeiter_innen nicht mehr in ihren Biiros sind.

Das RAV als Disziplinar- und Kontrollraum geht mit seiner Architektur der Par-
zellierung mit Foucault gesprochen
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»gegen die ungewisse Verteilung, gegen das unkontrollierte Verschwinden von In-
dividuen, gegen ihr diffuses Herumschweifen, gegen ihre unniitze und gefihrli-
che Anhaufung (vor).[..] Es gehtdarum, die Anwesenheiten festzusetzen und fest-
zustellen, zu wissen, wo und wie man die Individuen finden kann: die niitzlichen
Informationskanale zu installieren und die anderen zu unterbrechen« (Foucault
1994a:183—184).

Die Architektur und Raumordnung des RAV sowie die weiteren Kontrolltechniken
verhindern, dass sich die Berater_innen im RAV frei von jedweder Beobachtung tref-
fen bzw. versammeln konnen: Die Biiros sind von mehreren Seiten einsehbar, die
Ginge der Einheiten stark frequentiert und schmal, die Kaffeekiiche ist dunkel und
kargund der einzige Raum, welcher frei zuganglich ist und von den RAV-Berater_in-
nen als Versammlungsraum genutzt wird, befindet sich im Erdgeschoss, hat einen
zentralen Eingang und kann nur nach dem Durchqueren der Anmeldehalle betreten
werden.

Zudem hinterlassen die RAV-Mitarbeiter_innen durch die Nutzung ihrer elek-
tronischen Tir6finer >Spurenc ihrer Bewegungen im RAV, wodurch ihr Arbeitsbe-
ginn, ihre Arbeitspausen und auch das Arbeitsende elektronisch itberwacht werden
konnen. Im System der elektronischen Tiiréffner und in der bewegungsgesteuerten
Lichtanlage verbinden sich also die Arbeitszeitkontrolle mit einer Zugangs- und Be-
wegungskontrolle. Dies macht deutlich, dass im untersuchten RAV auch kontrollge-
sellschaftliche Mechanismen der Macht feststellbar sind (Deleuze 1993). Diese wir-
ken nicht mehr tiber die EinschlieBung der Individuen, sondern iiber die Kontrolle
und die Lenkung ihrer Bewegungen. Durch die Ubertragung unterschiedlicher Zu-
gangsberechtigungen auf die Chip-Karten regulieren diese Machtformen auch die
Bewegungen der Mitarbeiter_innen im RAV. Die elektronischen Chipkarten spei-
chern also nicht nur die Anwesenheitszeiten der Bediensteten, sondern geben auch
Auskunft dariiber, wo sie sich wie lange und mit wem im Gebiude aufgehalten ha-
ben. Uberdies sind die Mitarbeiter_innen mit unterschiedlichen Zugangsberechti-
gungen ausgestattet, d.h. je nach Mitarbeiter_innen-Status kénnen sie gewisse Be-
reiche im RAV selbstindig betreten, andere wiederum nicht. Wie zuvor schon bei
den Techniken des NPM wird somit auch die Raumordnung fir ein »Regieren aus
Distanz« (Rose 1996: 157; Ubers. M. G.) genutzt — eine Regierungstechnik, die auch
auf mich als Forscherin wirkte. Denn auch ich konnte mich nicht frei im RAV be-
wegen und musste mich wihrend meiner Feldaufenthalte entweder jeden Morgen
anmelden oder jemanden bitten, mir die Tire aufzusperren bzw. mich am Emp-
fang oder in den Wartebereichen der Erwerbslosen abzuholen. Eine Schliisselkarte
wurde mir erst wihrend meiner zweiten Datenerhebungsphase und auch nur nach
mehrmaligem Nachfragen und mit Zustimmung des RAV-Leiters ausgehindigt. Ich
wurde als Forscherin somit immer wieder >auf meinen Platz« verwiesen, und den
Verantwortlichen des RAV schien es ein Anliegen zu sein, zu wissen, wo ich mich zu
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welchem Zeitpunkt im RAV aufhalte. Der Zugang zu hinteren Backoffice- und Sup-
port-Bereichen oder auch zum >Managementtrakt« blieb mir ginzlich verwehrt.

Das Beispiel von Andrea zeigt jedoch, dass die Berater_innen dieser steten Kon-
trolle und Beobachtung nicht machtlos ausgesetzt sind. Denn die Beraterin hat im
Verdecken des Biirofensters durch die Aufdenjalousien einen Weg gefunden, die Vor-
schriften zu befolgen, sich jedoch trotzdem den (beobachtenden) Blicken von aufien
zu entziehen, und sie fordert durch ihre kreative Auslegung der Vorschriften das
Sichtbarkeitsregime des RAV heraus.

An den rdaumlichen Strukturen des RAV lassen sich somit gouvernementale
Techniken der Menschenfithrung ablesen, die die Berater_innen >sanfi« fithren,
ihre Bewegungen strukturieren, sie zu gewissen Handlungen anleiten und andere
zu unterbinden versuchen. Die riumlichen Techniken des Regierens aus der Di-
stanz sind zentral fiir das gouvernementale Machtfeld des RAV und damit fiir die
erwitnschte Selbstfithrung der RAV-Mitarbeiter_innen. Fast schon ad absurdum
gefithrt wird die Disziplinartechnik der steten Beobachtung mittels der an der
Auflenfassade des RAV angebrachten iiberdimensionierten Augipfel, die direkt auf
einige Arbeitsplitze der Personalberater._innen gerichtet sind.

Die Ordnung des Raumes verbindet sich so mit der Ordnung der Subjektivitit
der Bediensteten. Doch ist die gliserne Architektur bei weitem nicht das einzige
Instrument, welches die Berater_innen zu kontrollieren und zu steuern versucht.
Wie ich im nichsten Abschnitt darstellen werde, sind die Berater innen im Rah-
men des management by objectives auch in ein mehrteiliges System der elektronischen
Leistungskontrolle und Beurteilung eingebunden. Diese EDV-basierte Kontrolle er-
ginzt die architektonischen Beobachtungs- und Uberwachungsméglichkeiten des
RAV.

8.3.2 Evaluation und Qualitatsmanagement als Regierungstechnik:
»Wer aufhdrt, besser zu werden, hat aufgehdrt, gut zu sein«

Stark ausgepragt ist im untersuchten RAV eine ergebnisorientierte Leistungspoli-
tik, z.B. in Form von Zielvereinbarungen, dem Abbau von Hierarchiestufen und dem
Einsatz von offenen und flexiblen Arbeitsformen wie z.B. Gruppen- oder Projekt-
arbeit, die die Selbstorganisation der Berater_innen fordern sollen. Die Arbeit der
RAV-Berater_innen wird auf Basis nationaler und kantonaler Wirkungsindikatoren
regelmiflig beurteilt, und auch individuelle Leistungsziele werden im Rahmen von
Teamsitzungen und wiederkehrenden Mitarbeiter_innengesprichen mit den Vor-
gesetzten kontrolliert, besprochen und angepasst. Die kantonalen Amtsstellen miis-
sen also trotz Dezentralisierung und grofier Autonomie in der Umsetzung von Maf3-
nahmen und Programmen die gesetzlich vorgeschriebenen Ziel- und BudgetgréfRen
nach >unten« weiterreichen.
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Auf kantonaler Ebene sieht das Arbeitslosengesetz Loi en matiére de chdmage
(LMC) im Kapitel 1 unter dem Artikel 6b sogenannte >Meilensteine« vor, denen die
Personalberater_innen bei der Planung der Beratungsgespriche nachkommen
miissen und die auch mit entsprechenden Codes in den Gesprichsprotokollen
schriftlich festzuhalten sind. Dazu gehoért, dass innerhalb eines Monats nach der
Anmeldung beim RAV eine Lagebeurteilung der aktuellen Situation der stellensu-
chenden Person vorgenommen und eine individuelle Wiedereingliederungsstra-
tegie erarbeitet werden muss (»Meilenstein Nr. 1«). Spitestens drei Monate nach
Anmeldung soll dem_der >Kandidat_in< eine AMM zugewiesen werden (»Meilen-
stein Nr. 2«). Nach sechs Monaten soll im gemeinsamen Gesprich eine vertiefte
Evaluierung der Kompetenzen und Schwierigkeiten bei der Eingliederung vorge-
nommen werden (»Meilenstein Nr. 3«). Der vierte und letzte Meilenstein betrifft
dann den neunten Monat nach der Anmeldung. Spitestens zu diesem Zeitpunkt
muss der _die Berater_in mit der stellensuchenden Person ein Praktikum zur be-
ruflichen Fort- bzw. Neuqualifizierung oder eine andere Aktivierungsmafinahme
vereinbaren (»Meilenstein Nr. 4«).

Der Gruppenchef des »RAV 1«, in welchem ich meine erste Erhebungsphase
durchgefithrt habe, berichtet mir von weiteren, organisationsintern zur Anwen-
dung kommenden Leistungskriterien fir die Mitarbeiter_innen, etwa der Anzahl
von dem_der Berater_in zugewiesenen Stellen und der im Verhiltnis dazu effektiv
in Arbeit vermittelten Arbeitslosen oder einem gewissen Durchschnittswert ver-
hingter Sanktionen, den es zu erreichen gilt. Wie der Berater Claude (PB Nr. 11)
im Interview erklirt, sind nicht alle diese Zielwerte gleich verpflichtend, trotzdem
werden alle zur Beurteilung der Performance der Berater_innen herangezogen bzw.
sind diese dazu angehalten, ihre Arbeit nach diesen Leistungswerten auszurichten.

»/Euh/, alsoes gibt Schemata, also zu befolgende Regeln.Ja also wir haben diese Leistungs-
ziele, die wir erreichen miissen,/euh/, also die sind jetzt nicht obligatorisch, sie sind eher
indikativ. Das heif3t, dass es einen Mittelwert gibt, welcher basierend auf den Gruppen der
Berater gemacht wird, und man muss sich diesem Mittelwert annihern und sollte besser
iiber diesem liegen, wenn man dieses Leistungsziel verbessern will. Also voila, zum Beispiel
die Sanktionen, wir haben keinen bestimmten Zielwert, jedoch gibt es einen Mittelwert,
und wenn wir unter diesem Mittelwert liegen, dann werden wir gefragt, warum wir den-
ken, dass wir unterhalb dieses Mittelwerts sind. Das als Beispiel, also es gibt keinen fixen
Leistungswert. Man sagt uns nicht, dass wir Sanktionen verhingen miissen, wir haben
keine Quote zu erfiillen. Aber man fragt uns, warum wir aufSerhalb des Durchschnitts
sind. [...] Voila, das ist ein bisschen eine zweideutige Sprache. Das ist ein bisschen so: >Also
wir bestimmen keinen Zielwert, Sie haben auch keine Quote zu erfiillen, trotzdem, wenn
Sie auferhalb des Mittels sind oder zu weit entfernt vom Mittelwert, dann miissen Sie
sich erklirenc.« (PB Interview Nr. 11)
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Ahnlich nimmt auch Lukas (PB Nr. 10), der schon seit 12 Jahren als Berater beim RAV
arbeitet und vor seiner eigenen Arbeitslosigkeit bei einer privaten Personalvermitt-
lung beschiftigt war, die organisationalen Vorgaben wahr:

»Und dann hinsichtlich der internen Vorgaben, und das ist es, was miihsam ist, dass man
nie weifs, auf welchem FufS man tanzen soll. Einmal gehen wir in eine Richtung und dafiir
gibt es eine Zielvorgabe, und dann sagt man uns wieder: >Ah nein, eigentlich ist es das.<
Das ist das, was dann kompliziert zu managen ist.« (PB Interview Nr.10)

Die Berater_innen miissen sich den wechselnden Leistungsanforderungen anpas-
sen und diese in ihren Arbeitsalltag integrieren. Lukas empfindet diese unsteten
Zielausrichtungen als mithsam, doch ldsst seine Aussage, dass er nie wisse, auf wel-
chem Fufd er nun tanzen solle, darauf schliefSen, dass er sich, dhnlich einer Mario-
nette, den Entscheidungen der Vorgesetzten ausgeliefert fiihlt.

Im Abstand von jeweils zwei Monaten werden den Personalberater_innen ihre
individuellen Leistungswerte vorgelegt. Auf Gruppenebene zusammengefasst wird
die Erreichung der Leistungsziele im Rahmen von regelmifiigen Gruppensitzun-
gen mit dem_der direkten Vorgesetzten, dem_der Gruppenchef_in besprochen
und die individuellen Ziele werden angepasst. Sollte ein_eine Berater_in wieder-
holt schlechte Leistungswerte erzielen, wird er oder sie wihrend einiger Wochen
verstirkt von ihrem_ihrer Gruppenchef_in in ihrer_seiner Arbeit begleitet. Dies,
so erklirt mir der Assistent des Amtschefs, dient dazu, zu identifizieren, warum
die Werte ungeniigend waren. Diese >Begleitung« durch die Fithrungskraft soll
dabei helfen, geeignete Mafinahmen wie etwa eine Weiterbildung oder auch eine
kurzfristige Reduktion der Arbeitsbelastung zu bestimmen. So sollen >Schwachstel-
len« moglichst frith erkannt und behoben werden. In weiterer Folge werden dann
die von der Gruppe erzielten Werte zusammengefasst und zu einem Gesamtwert
der jeweiligen Organisationseinheit, also von RAV 1, 2, 3 und 4, aggregiert. Dies
ermoglicht einen Leistungsvergleich zwischen den Organisationseinheiten.

Alle zwei Jahre finden individuelle Mitarbeiter_innengespriche statt, in welchen
die Gesamtperformance gemeinsam mit dem_der Leiter_in der Organisationsein-
heit evaluiert wird.

Durch die Zergliederung in voneinander abgegrenzte Ziele werden einige
Aspekte der Arbeit der Berater_innen besonders stark betont, wihrend andere
Dimensionen, die unter Umstinden fiir ihre Aufgabenerfiillung genauso relevant
sind, in den Hintergrund treten. Als Leistung und als Beurteilungskriterium gilt
nur das, was herausgehoben und gemessen wird. Die im RAV zur Anwendung
kommenden Zielsetzungs- und Beurteilungsverfahren bringen also erst das Ob-
jekt hervor, das sie nur zu messen vorgeben. Denn diese Leistungskennzahlen
und die Beurteilungsgespriche sind nicht nur manageriale Steuerungsformen,
die die Marktbedingungen unmittelbar an den_die einzelne Arbeitnehmer in
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>weiterreichen< und die Konkurrenzverhiltnisse zwischen den Bediensteten ver-
schirfen, sondern wie man in Ubertragung Foucault'scher Begriffe sagen kénnte,
auch Technologien des Selbst (Foucault 1993b), die die Fihigkeit der Berater_in-
nen, sich selbst als Produkt zu verstehen, welches es am Unternehmenserfolg
auszurichten und zu optimieren gilt, systematisch konditionieren. Der Grund-
gedanke dieses management by objectives (mbo) besteht also in der »Ubertragung
von Unternehmerfunktionen« (Sauer 2008: 4816) auf die abhingig beschiftigten
Personalberater_innen und »ihre[] unmittelbare[] Konfrontation mit dem (duf3e-
ren/innerbetrieblichen) Markt« (ebd.). Zudem sind die Zielindikatoren und deren
Beurteilungsmaf3stab keine statischen Grofien, sondern werden fortlaufend von
den RAV-Leiter_innen angepasst. So werden die zu erreichenden Leistungswerte
bei einer positiv ausfallenden Beurteilung meist weiter nach oben korrigiert.

Andrea:»Ich gebe Ihnen ein absurdes Beispiel. Wie meine anderen Kolleginnen wurde auch
ich einmal zur RAV-Leiterin und meinem Gruppenchef gebeten, die mir gesagt haben: >Sie
sind in dem Drittel der Berater dieses RAV, welches genug Leute rausbringen [in den Ar-
beitsmarkt]<. Bah, da war ich natiirlich super zufrieden! Es ist ja klar, dass es besser ist,
im ersten Drittel zu sein als im letzten. Also war ich zufrieden. Und dann kam gleich der
ndchste Satz: >Fiir den kommenden Monat brauchen Sie eine Person mehr.« Da schaue ich
sie an:>Also entschuldigen Sie, aber aufgrund welcher Kriterien?oWeil das gut ist.<>Ja, ja,
aber auf welchen Kriterien basiert das?c>Weil das gut ist<./Ahhhh/bah nein, also nicht fiir
mich. Also darauf habe ich gesagt: sEntschuldigen Sie, aber ih ich kann mich nicht enga-
gieren, ich habe keine rationelle Erkldrung dafiiv.« Zudem hitte ich auch gerne, dass mir
die Vorgesetzten auch geniigend Mittel geben, um dies zu tun. Denn es war genau die Epo-
che, als wir viel zu viele Dossiers hatten. Und da habe ich zu mir gesagt, dass das doch nicht
moglich ist. Wir sind ja nur ein Element des Arbeitsmarkts. [...] Also sehr oft da sind wir
in der Situation, dass man uns auftrigt, gewisse Dinge zu tun, aber uns die Mittel dafiir
nicht gibt.« (PB Interview Nr. 1)

In diesem Gesprichsauszug werden mehrere Aspekte der angestrebten unterneh-
merischen Steuerung der Berater_innen durch das RAV und ihrer Wahrnehmung
durch die Beraterin deutlich: Zum einen zeigt dieses Beispiel, dass das RAV durch
die fortlaufende Erhéhung der zu erreichenden Ziele das Selbstunternehmer_in-
nentum der Berater_innen forciert und so auch versucht, die Selbstorganisation der
Berater_innen mit steigenden Anforderungen zu verkniipfen. Andrea und einige
andere Berater_innen sehen dieses System der individuellen Leistungswerte und
der Steuerung tiber Kennzahlen kritisch. Ihre ablehnende Haltung wird zusitzlich
dadurch verstirke, dass die Vorgesetzten ihr weder eine plausible Erklirung fiir die
Erhéhung der Leistungswerte geben noch ausreichend Mittel zur Zielerreichung
zur Verfugung stellen. Andrea iibernimmt die vom RAV angestrebte Effizienz- und
Leistungsorientierung also nicht ohne zu widersprechen in ihr Selbstmanagement,
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sondern stellt sich gegen diese kontinuierliche und oftmals versteckte Erh6hung der
Leistungsanforderungen.

Viele der interviewten Berater_innen, etwa auch Katja (PB Nr. 2), haben diesen
Trend zu Leistungsorientierung und Selbstoptimierung jedoch verinnerlicht und
normalisiert. Gefragt nach ihrer Wahrnehmung und Beurteilung der Leistungsmes-
sungen im RAV, sagt mir Katja:

Katja: »Weil, das will heifen, dass wenn wir entlang von Resultaten funktionieren, dann
kann ich optimieren oder das Resultat senken. Das heifSt dann, dass ich meine Arbeit
nicht gut mache. Weil wenn das Resultat nicht sehr gut ist, gut dann kann ich, kann ich
es verbessern. Hab ich diesen Handlungsraum?/Euh/, (--)denn da ist es wirklich auf dem
Niveau der Beurteilung, wo ich ganz genau sehe, worin und vor allem wie. Aber das ist
nicht so fiir mich- (--)Also ich bin nicht jemand, der/d@hh/(.) ich bin mehr im Nacheifern
als im Wettbewerb zu den anderen.«

Interviewerin: »Mehr?«

Katja: »Mehvr. () Mehr oder weniger. Mehr Nacheifer als Wetteifer (...). Die Haltung
des Nacheiferns interessiert mich mehr als der Wettbewerbsgeist; eher gegen mich selbst
zu kdmpfen als gegen die anderen zu kimpfen.« (PB Interview Nr. 2)

Wie auch die meisten anderen Berater_innen, mit denen ich gesprochen habe,
beurteilt Katja die Arbeitskontrolle durch das RAV nicht nur als legitim, sondern
als wichtiges Instrument zur Selbsteinschitzung ihrer Arbeitsleistung und als Ori-
entierungshilfe fiir etwaige Anpassungen ihrer Beratungsstrategie. Das Feedback
durch die Leistungsmessung nimmt Katja also zum Anlass einer Selbstreflexion,
und es spornt sie zur Verbesserung ihrer Leistung an. Auch Lukas (PB Nr. 10)
findet es »ganz normal«, dass es diese quantitativ definierten Wirkungsziele gebe,
denn es sei halt mittlerweile wie iiberall sonst auch. Jedoch kritisiert er, dass die
Wirkungswerte der Personalberater_innen fiir alle in einer Organisationseinheit
tatigen Personen einsehbar seien:

Lukas: »Also ja, das letzte Mal war das so, ja, also die Liste/euh/ist an alle versendet
worden, also mit den Namen. Das hiitte so nicht passieren diirfen.«

Interviewerin: » Das war bisher nicht der Fall?«

Lukas: »/Ah/nein. Bis jetzt war das nicht so. [..] Zuvor wurden die Resultate nur zwischen
dem Gruppenchef und dem jeweiligen Mitarbeiter geteilt. Jetzt ist es so, dass Tabellen mit
den Werten und entsprechenden Namen gemacht werden. Voila. Also ich empfinde das
als stirend. Also das, also das, also fundamental stort mich das jetzt nicht wirklich. Aber
ich kann mir vorstellen, dass es fiir einen Mitarbeiter mit schlechten Resultaten. [...] Das
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nennt man denn die Strategie des >Teilens um besser zu herrschen«. Also ich, also meiner
Meinung nach, anstelle dass wir alle am selben Strang ziehen, also da bin ich mir nicht
sicher, ob wir so wirklich vorwirts gehen.« (PB Interview Nr.10)

Die Steuerung iiber Kennzahlen erdffnet dem RAV die Moglichkeit, das Verhalten
seiner Mitarbeiter_innen zu beeinflussen, und kann durchaus als »Regierungstech-
nologie« im Sinne von Foucault verstanden werden. Denn dadurch, dass sich die
Personalberater_innen selbst als kalkulierende Subjekte entwerfen, funktioniert das
management by objectives als Kontrollinstanz und nimmt auf eine Weise Einfluss auf
das Handeln der Berater_innen, »die sie frei, aber dennoch in Ubereinstimmung
mit den jeweiligen 6konomischen Normen agieren ldsst« (Miller 2005: 20). Siumi-
ge Mitarbeiter_innen werden durch die Veréffentlichung der Leistungswerte regel-
recht vorgefithrt. Die Arbeitskontrolle und die Leistungsmessung tragen zur diszi-
plinierenden Subjektivierung der RAV-Berater_innen im Zeichen der unternehme-
rischen Selbstfithrung bei.

Katjas Aussage, dass es ihr weniger um ein Wetteifern als um ein Nacheifern und
eine kritische Reflexion ihrer Arbeitsleistung geht, verweist auf eine geschlechterty-
pische Komponente in der Aneignung der vom RAV propagierten Leistungsorientie-
rung: Katjas Betonung, dass fiir sie diese Kennzahlen weniger aufgrund einer Wett-
bewerbslogik als aus dem Wunsch, sich einem bestimmten Leistungsideal anzuna-
hern, wichtig seien, kennzeichnet ein feminisiertes unternehmerisches Selbst, das
nicht aus Rivalitit zu ihren Kolleg_innen in die »ernsten Spiele des Wettbewerbs«
(Bourdieu 1997: 203) einsteigt, sondern sich an einem personlichen Leistungsideal
orientiert.

Zusitzlich zu diesem systematischen kennzahlenorientierten Leistungsver-
gleich wird der Arbeitsalltag der Berater_innen durch eine Fiille von organisato-
rischen Richtlinien strukturiert. So folgen etwa die Beratungsgespriche einem
vorgegebenen Ablauf und miissen in vom RAV bereitgestellten Gesprachsproto-
kollen dokumentiert werden. Jedem Meilenstein wird ein Code bzw. eine Zahl
zugewiesen. Diese Zahl muss der die Berater_in entsprechend der Dauer, die
die_der Erwerbslose beim RAV gemeldet ist, im Gesprichsprotokoll vermerken.
Der Assistent des Amtschefs erklirte mir das so:

»Wenn Sie von den Messkriterien reden, dann ist es so, dass das Informatiksystem, die Da-
tenbasis erlaubt es, die Beratungsgesprdche zu strukturieren, und jedes Gesprich muss
mittels eines Protokolls dokumentiert werden. Dieses kann mehr oder weniger kurz sein,
aber es gibt eine vorgegebene Struktur. Und fiir die Beurteilung gibt es ein Codierungs-
system. Das heifit, jedes Beratungsgesprich hat einen Code, welcher es erlaubt, nachzu-
verfolgen, ob alles im richtigen Zeitrahmen gemacht wird und auch, was fiir ein Typ von
Interview es ist. Also das ist standardisiert und obligatorisch.« (Assistent des Amtschefs,
September 2014)
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In den Gesprichen mit den Personalberater_innen und auch in meinen Beobach-
tungen wurde deutlich, dass die Pflege dieser Gesprachsprotokolle sehr zeitintensiv
ist. Denn diese miissen fir alle Berater_innen und fir die Gruppenleiter_innen gut
verstindlich sein, da sie im Falle eines Berater_innenwechsels die einzige Informati-
onsbasis tiber die bisher unternommenen Schritte und getroffenen Vereinbarungen
zwischen dem_der >Klient_in< und ihrem_ihrer Berater_in bilden. Lukas, ein Bera-
ter, der bereits seit 12 Jahren im RAV titig ist und in den Beobachtungen und im
Gesprich mit mir sehr motiviert und engagiert wirkte, beschreibt die Funktion des
PV und den damit verbundenen Arbeitsaufwand so:

»Also das Verfassen der PV: Also auch wenn man den Umfang der Dokumentation redu-
zieren wiirde, das bleibt immer noch ein roter Faden, also/euh/, also abgesehen von einigen
Personen, die der Ansicht sind, dass dieser rote Faden nicht notwendig ist, und also wenn
man keinen extrem hohen IQ hat, will ich ehrlich sein. Denn wenn man standig zwischen
120 und 140 Versicherte hat,/euh/, dann ist schon schwierig, sich von einem zum anderen
Mal an das zu erinnern, was man gesagt hat, wenn es diesen roten Faden nicht gibt. Fiir
mich ist das schon eine Notwendigkeit.« (PB Interview Nr. 10)

Nebst der durch die PVs erzielten Standardisierung der Beratungsarbeit und der
Dokumentations- und Erinnerungsfunktion dient der PV auch zur Kontrolle der
Mitarbeiter_innen. Dennder_die RAV-Gruppenleiter_in hat die Moglichkeit, die Ge-
sprachsprotokolle stichprobenartig einzusehen und bei ungentigender oder fehler-
hafter Dokumentation, etwa wenn die Codes zu den >Meilensteinen« fehlen oder
falsch protokolliert wurden, den_die verantwortliche Berater_in darauf hinzuwei-
sen und auf eine sorgfiltigere Datenpflege zu verpflichten. Falls derlei Versium-
nisse in der Personalakte vermerkt werden, konnen sie sich negativ auf die Beur-
teilung der Gesamtleistung der Berater_innen auswirken. Dies ist etwa bei der seit
iber zwanzig Jahre als Personalberaterin titigen und kurz vor ihrer Pension stehen-
den Beraterin Dominique (PB Nr. 7) geschehen. Dominique erzahlt mir, dass sie im
Falle eines Erwerbslosen, den sie schon seit lingerem berit, von ihren Vorgesetzten
auf Mingel in den PVs hingewiesen worden ist:

»Ja, im fortlaufenden PV haben sie geschaut. Also haben sie [die Vorgesetzten] wohl ge-
merkt, also ja, sie haben in meinen PVs geschaut, was geschehen ist und warum ich den
guten Mann in keine Mafinahme geschickt habe und auch andere Sachen. Aber ich will
sagen, dass in allen Evaluierungen, die ich bis heute gehabt habe, hat sich niemand fiir
die Qualitdt unserer Arbeit interessiert. In meiner letzten Evaluierung wurde mir als ein-
ziges gesagt, dass ich Orthographiefehler mache. Da hab ich gesagt: Wie bitte?!« Das ist
etwas,/euh/was ich nicht mache, also das passiert auch mir ab und an, aber doch sehr sel-
ten. [...] Dass ich Buchstaben vertauscht hitte und anstatt snochmal<>nochalm<oder so
geschrieben habe. Also dasist doch ein Fliichtigkeitsfehler und kein Grammatikfehler! Das
ist so kleinlich. Das ist so, so kleinlich! Es gibt einfach keine grifiere Vision. Es gibt keine
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Voraussicht. Es gibt nur Zahlen, dieses Zeugs, die Statistiken. Sie wollen nur Statistiken
und nochmals Statistiken. Es fehlt einfach eine Vision.« (PB Interview Nr. 7)

Dominique kritisiert also die durch den PV erméglichte Arbeitskontrolle und die
damitverbundene disziplinierende Subjektivierung stark und problematisiert, dass
ihre Beratungsleistung nur an quantifizierbaren Faktoren gemessen wird. Diese
kleinteilige und ausschlieflich auf quantitativen Wirkungswerten basierende Ver-
messung ihrer Arbeitsleistung versperre den Blick auf grofiere Zusammenhinge
und stehe auch einerechten« Vision fiir die Arbeitsverwaltung im Weg. Fiir sie seien
jedoch die Resultate, die sie mit den Stellensuchenden erziele, wichtig und nicht
die Statistiken des Amtsleiters: »Also diese Statistiken da von diesem Monsieur,
der da auf der anderen Seite sitzt, die sind mir egal.« Auch andere Berater_innen
kritisieren diese EDV-basierte Arbeitskontrolle. Paul (PB Nr. 4) etwa findet, dass
diese Kontrolle nicht »immer so angewendet wird, wie es sein sollte« und »dass die Leitung
oft die Tendenz hat, die Leute, die zu viele kleine Fehler machen, die aber gar nicht so wirklich
wichtig sind fiir den Alltag mit den Versicherten, unter Druck zu setzen.

Die EDV-basierte Kontrolle und Uberwachung der Angestellten macht, wie etwa
das Beispiel des PV zeigt, deutlich, dass Prozeduren des Bewertens und Beurteilens
auch auf der Ebene der Organisation eine wichtige Rolle spielen und die diversen
Evaluierungsinstrumente zu den Hauptbestandteilen des sogenannten Qualitits-
managements (QM) im RAV gehoren. Dieses Beurteilen und Vergleichen intendiert
Objektivitit und eine grofiere Transparenz vormals uneinsehbarer Arbeitsprozes-
se. Zudem sollen die Leistungsziele und vor allem auch ihre fortlaufende Anpassung
dazu beitragen, dass sich die Personalberater_innen stindig selbst optimieren und
kreativ nach wirksameren Beratungsstrategien suchen. Die Berater_innen sind al-
so im Macht-Wissen-Komplex aus Objektivierung und Formalisierung verfangen,
und durch die Verkniipfung von 6konomischem Kalkiil mit individueller Verant-
wortlichkeit wird der Versuch unternommen, die Berater_innen in kalkulierende
6konomische Subjekte zu verwandeln, die ihr Handeln an den vermeintlich objek-
tiven Zielwerten ausrichten. Die laufende Verbesserung ihrer Arbeit soll folglich zu
ihrem ureigenen Anliegen werden, und die Berater_innen sollen eine unternehme-
rische Haltung annehmen.

Dies lasst mich nochmals auf den bereits erwihnten Gilles Deleuze und auf sei-
ne Uberlegungen zur Organisation der Arbeit im Postfordismus zuriickkommen.
Laut Deleuze (1993) ist der Ubergang von den Fabriken zu den Produktionsformen
im Postfordismus dadurch gekennzeichnet, dass die Fabrik die Individuen noch zu
einem Korper zusammengesetzt hat, und dies zum

»zweifachen Vorteil des Patronats, das jedes Element in der Masse iiberwachte,
und der Gewerkschaften, die eine Widerstandsmasse mobilisierten; das [postfor-
distische] Unternehmen jedoch verbreitet stindig eine unhintergehbare Rivali-
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tat als heilsamen Wettbewerb und ausgezeichnete Motivation, die die Individu-
en zueinander in Gegensatz bringt, jedes von ihnen durchlauft und spaltet« (ebd.:
256—257).

Denn die Position des_der einzelnen Personalberaters_in im internen Leistungsver-
gleich (sei es nun auf individueller Ebene, auf Gruppenebene oder auf der Ebene
der Organisationseinheit) lisst sich nur relational zu jener der anderen Berater_in-
nen bestimmen. Dies fithrt dazu, dass der Zwang zur Leistungssteigerung niemals
aufhort. Die Evaluierungsinstrumente im RAV folgen also ganz dem Credo des Un-
ternehmers Philip Rosenthal »Wer aufhért, besser zu werden, hat aufgehort, gut zu
sein« und entsprechen dem bereits herausgearbeiteten Bild des RAV als kontinuier-
lich lernender Organisation.

Wie im Kontext der WoV und der vom SECO durchgefiihrten »Lagebeurtei-
lungen« wirken also auch auf der Ebene der Berater_innen in Form der Ziel-
vereinbarungs- und Beurteilungsgespriche pastorale Machttechniken, die die
Berater_innen dazu auffordern, fortlaufend ihre eigene Leistung zu evaluieren,
die eigenen Schwichen zu ergriinden und Strategien zur Leistungsverbesserung
zu entwerfen. Diese sikularisierte Form der Beichte oder, wie Manfred Moldaschl
(2005) es nennt, diese »avancierte Beichtpraktik« (ebd.: 268) sensibilisiert die Bera-
ter_innen dafiir, bestimmte Aspekte ihres Selbst zu analysieren und zu formen. Die
gnadenlose Verantwortung fiir die individuellen Leistungsbilanzierungen, zusitz-
lich verstarkt durch die wechselnden Kriterien, erzeugt bei vielen der interviewten
Berater_innen Unsicherheit und das Gefiihl, sich jeden Tag aufs Neue bewihren zu
miissen (Ahnliches beobachten auch Boltanski/Chiapello 2003: 367).

8.3.3 Bedingte Freiheit im Lichte der Kennzahlen

Die gouvernementalen Techniken der Leistungsmessung und des Vergleichs setzen
also an der Freiheit der 6ffentlich Bediensteten an, und innerhalb des Systems der
kontinuierlichen Leistungsvermessung und Qualititskontrolle wird den RAV-Bera-
ter_innen ein grofRer Handlungsspielraum in der Beratung der Erwerbslosen ein-
geraumt. »[SJolange wir innerhalb des Rahmens bleiben, /ihm/, kinnen wirviele Dinge ma-
chenc, fasst Andrea (PB Nr. 1) die vom RAV zur besseren Nutzung der Produktivkrifte
der Belegschaft angewandten Mechanismen zusammen. Dies darfjedoch nicht dar-
tiber hinwegtiuschen, dass das Arbeiten im RAV trotz der formal erweiterten Hand-
lungsraume weiterhin in einem herrschaftlichen Kontext erfolgt. Denn wie an den
Leistungszielen oder auch an der Strukturierung der Beratungsgesprache deutlich
wird, gibt das RAV sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Ziele vor.

Im untersuchten RAV zeichnet sich insgesamt ein Trend zur verstirkten Stan-
dardisierung der Arbeitsprozesse ab. Lag bis 2016 die Sanktionsgewalt, und damit
auch die Entscheidung, tiberhaupt Sanktionen auszusprechen (oder eben auch
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nicht), bei »leichten Regelverstéfen«™ noch bei den Berater_innen, so miissen sie
fortan VerstofRe der Arbeitsuchenden, etwa dass jemand nicht zum Beratungster-
min im RAV erscheint oder sich nicht auf ausreichend viele offene Stellen beworben
hat, der internen Rechtsabteilung (franz.: service juridique) melden. Anstelle der
Berater_innen informiert diese Abteilung dann die betroffenen Stellensuchenden
iiber den Sanktionsentscheid und entscheidet iiber das Sanktionsmaf3. Laut Amts-
chef soll diese Funktionstrennung gesamthaft die Sanktionsquote des RAV erhéhen
und gleichzeitig die Beratungsgespriche von diesem moglichen Konfliktfeld ent-
lasten. Bei der Prisentation der ersten Resultate meiner Untersuchung im RAV im
November 2016 bezeichnet der Amtschef, dem Wortlaut des AVIG (Art. 16 Abs. 1)
entsprechend, insbesondere das Verhingen von Sanktionen als durchaus legitime
Strategie zur »Verringerung des Versicherungsschadens« durch die Bezieher_innen
von Arbeitslosengeld.

Dieser Wechsel in der Sanktionspraxis entspricht der generellen Organisa-
tionsstrategie des neu eingesetzten Amtsleiters. Dieser setzt nicht nur verstarke
auf Sanktionen und Kontrolle als Aktivierungsstrategie der Erwerbslosen, sondern
sucht auch die Beratungspraxis durch die Einfithrung neuer Beratungskonzepte
starker zu standardisieren und durch die erweiterte Dokumentationspflicht trans-
parenter und vergleichbarer zu machen. Zudem fiithrte er neue organisationale
Richtlinien ein, insbesondere das Verbot, die Biiros individuell zu gestalten und
zu dekorieren, oder den Hinweis, den informellen Austausch in den Biiros oder
auf dem Flur zu unterlassen. Andrea (PB Nr. 1) hat eine interessante Einschitzung
dieses Trends und fithrt ihn darauf zuriick, dass das RAV-Management das Zusam-
mentreffen zwischen den Berater_innen und den Stellensuchenden als méglichen
Ort des Widerstands gegen die Beratungsrichtlinien und Vorgaben deutet und es
deshalb verstirkt kontrollieren méchte. Andrea (PB Nr. 1) beschreibt die Beziehung
zwischen den Berater_innen und den Stellensuchenden als etwas, das fiir die Vorge-
setzten grofSteils im Verborgenen bleibt und von ihnen als potentielle Bedrohung,
als eine Art Unsicherheitszone wahrgenommen werde:

»Und das ist die Beziehung zwischen einem Berater und seinem Klienten. (--)Und es mag
sein, dass das unsere Amtsleitung, die jetzt seit einiger Zeit unbedingt die Betreuung mehr
strukturieren will, erschiittert hat. Voila. Aber das gibt es schon seit langem. Aber die Neu-
igkeit ist nun, dass von heute bis Juni, ich glaube alle RAV, also die, die vier Agenturen, eine
Fortbildung machen miissen (--)also fiir dieses neue Projekt mit dem Namen >Mobilisie-
rung der Stellensuchenden«. Das liuft alles unter dem Aktivierungsgedanken. Und jetzt

11 Der »AVIG-Praxis ALE« ist zu entnehmen, dass es drei unterschiedliche Schweregrade von
»Regelverstofien« gibt; es wird unterschieden zwischen einem leichten (franz.: faute légeére),
mittleren (franz.: faute moyenne) und einem schwerensVerstofR« (franz.: faute grave). Die Dauer
der verhdngten Sperre des Arbeitslosengeldes variiert von einem Tag bis zu sechzig Tagen
(AVIG-Praxis ALE D59-D63).
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wird uns eine Struktur vorgegeben, die dafiir sorgen soll, dass wir ein Maximum an In-
formationen im System einfiigen, weil anscheinend nutzen wir zurzeit nicht das gesamte
Potential des Systems. Das heifst, wir werden dann die Leute einteilen konnen, einteilen
unter den Leuten, die sehr nahe am Arbeitsmarkt sind und mit denen wir nicht sehr viel zu
tun hétten. Eine Art GaufSsche Glockenkurve, also. Voila, also diese sind schon so aktiv, das
wir auf unserer Seite nicht mehr viel tun miissen, (.) das miissen wir einsehen (PB lacht zy-
nisch). Dann sind da die anderen 80 Prozent der Kurve. Und entsprechend ihrer Verortung
auf der Kurve werden wir brrbrbrr gemeinsam rudern, oder auch ein bisschen weniger bis
zu denen, bei welchen das Rudern nichts mehr bringt, weil ihre Situation/euh/ist ohnehin
so speziell (--), oder sie haben so viele Dinge auf der personlichen und auf der professionel-
len Ebene zu kliren, dass das ein wenig einschrinkt, also das st6f3t an den Rahmen [des
Machbaren]. Und also die Absicht unserer Direktion ist, dass die in bestimmte Bereiche im
Programm eingegebenen Informationen, also im PLASTA, eine Garantie geben, dass wir
diese Struktur respektieren.« (PB Interview Nr. 1)

Andrea spricht im Interviewauszug auch vom sogenannten profiling im Beratungs-
prozess, welches den Berater_innen die Einschitzung der Jobchancen der Stellen-
suchenden erleichtern soll. Basierend auf diesem profiling sollen die Berater_innen
dann die Stellensuchenden in ein bestimmtes Beratungssegment einteilen und auf
dieses Segment abgestimmte Beratungsstrategien und Mafinahmen anwenden.

Zur weiteren Standardisierung der Beratungsstrategie hat der Amtsleiter im Ju-
ni 2016 eine neue Richtlinie zu den Bewerbungsbemithungen der Stellensuchenden
eingefiihrt. Seither gilt fiir alle eine Mindestanzahl von zehn Bewerbungen, die die
Stellensuchenden monatlich ihrem_ihrer RAV-Berater_invorlegen miissen. Ahnlich
wie bei den Sanktionsentscheiden kénnen die RAV-Berater_innen nun nicht mehr
individuell und an das Suchprofil angepasst die Anzahl der zu erbringenden Bewer-
bungen festlegen. Die Beraterin Silvie (PB Nr. 8) hinterfragt im Interview die Sinn-
haftigkeit dieser neuen Vorgabe:

Silvie: »Voila, ja, das hat sich auch verdndert. Das sind jetzt Minimum zehn Bewerbungen
fiir jeden. Und/euh/effektiv, vorher hatten wir unsere eigene Einschdtzung. Also da ist es
schon vorgekommen, dass ich einem Stellensuchenden, der fiinfzig oder so war, vielleicht
nur acht [Bewerbungen] aufgetragen habe. Und dann an einen jungen Zwanzigjihrigen
vielleicht 15. Und jetzt ist es verpflichtend. [...] Was schade dabei ist, jetzt haben wir nicht
mehr diese/euh/nicht mehr wirklich diese Beurteilung, also die Maglichkeit, auch ein
bisschen auf das Titigkeitsfeld bezogen zu evalu-, zu evaluieren. Und auch beziiglich der
individuellen Hemmnisse, der Gesundheitsproblematiken, oder eine Person die dlter wur-
de- (—-)Und wenn man von dieser Regel der zehn Bewerbungen abweichen machte/euh/,
dann ist man dazu verpflichtet, dies mit der Direktion abzusprechen. [...]«

Interviewerin: »Und das ist dann mit mehr Arbeit verbunden?«
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Silvie: »)a und (...) also dadurch werden wir als Berater auch in unserer Verantwor-
tung und Professionalitit beschrinkt. Das ist schade.« (PB Interview Nr. 8)

Silvie sieht die neue Richtlinie also als Bedrohung fiir eine individualisierte Bera-
tungsstrategie und damit auch dafiir, die individuellen Méglichkeiten und Hemm-
nisse der Stellensuchenden zu beriicksichtigen. Nicht mehr selbst und auf das Pro-
fil des Stellensuchenden abgestimmt eine Beratungsstrategie entwickeln zu kén-
nen und ihre Entscheidung, von den vorgegebenen zehn Bewerbungen abzuwei-
chen, vor dem Amtsleiter rechtfertigen zu miissen, empfindet sie als Bevormun-
dung und Einschrinkung in ihrem professionellen Handeln. Auch Andrea und Do-
minique begegnen dieser neuen Richtlinie im gemeinsamen Follow-up-Interview
auferst skeptisch und machen sich iiber sie lustig. Am Beispiel des Berufs des_der
Piloten_in zeigt Andrea, warum sie diese Vorgabe als komplett absurd beurteilt:

»Also unser Direktor [Amtsleiter] hat da eine Theorie dazu: Nehmen wir das Beispiel des
Piloten:/I: Ok/Also, Sie verlieren Ihren Job./I: Mhm/Also dann kinnen Sie Co-Pilot wer-
den./l: Ah/Aber wenn Sie keine Stelle als Co-Pilot finden, dann konnen Sie Ausbilder wer-
den. Und wenn Sie nichts als Ausbilder finden, also dann, mochten Sie, dass ich lhnen sa-
gen, als was Sie enden? Ah, Sie werden dann Logistiker bei McDonalds, oder sowas halt
(lacht). [...] Er [der Amtsleiter] nennt das die>drei Kreise«: Der erste Kreis ist lhre Branche,
der zweite ist, sind die iibertragharen Kompetenzen und dann der dritte ist: wurstle dich
selbst durch!« (PB Interview Nr. 14)

Jedoch wird die Einfithrung solcher Richtlinien, die den Handlungsraum der RAV-
Berater_innen stark begrenzen, nicht immer ohne Protest aufgenommen; sie er6ft-
net auch die Méglichkeit fir Widerstand. Die seit 2012 aktive Personaldelegation
scheint auch im Fall der Richtlinie zur Mindestanzahl an Bewerbungen eine wichti-
ge Instanz zu sein, um den Unmut der Berater,_innen zu kanalisieren und Strategien
zu entwickeln, wie man den managerialen Einschrinkungen etwas entgegensetzen
kann. So haben sich die in der Personaldelegation organisierten Berater_innen, un-
terstittzt durch die Gewerkschaften, darauf geeinigt, die neue Vorgabe nicht einzu-
halten und einstweilen beim System der personalisierten Bestimmung der

Anzahl der nachzuweisenden Bewerbungen zu bleiben. So méchten sie Druck
auf das RAV-Management aufbauen und verhindern, dass die Interaktionsarbeit
der Berater_innen durch eine als von vielen als absurd und unnétig erachtete Richt-
linie gestort wird.

Das leitende Management versucht offensichtlich durch diese standardisieren-
den Eingriffe in die Beratungspraxis die Kooperation zwischen den Berater_innen
und den Stellensuchenden einzugrenzen und sie zur Einnahme einer restriktive-
ren und fordernderen Beratungshaltung zu motivieren. Ein Blick auf die Sanktions-
quote zeigt, dass dies unter der Fithrung des neuen RAV-Leiters gelungen ist. Ein
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Bericht des Kantonsrats'™ von 2020 zeigt, dass die Anzahl der verhingten Sanktio-
nen im untersuchten RAV von 2012 bis 2019 um rund vierzig Prozent gestiegen ist.
Im Fall der Sanktionen bei unzureichenden Bewerbungen zeigt sich ein besonders
drastischer Anstieg: Wurden 2012 noch rund 655 Sanktionen wegen zu wenig nach-
gewiesener Bewerbungen ausgesprochen, verfiinffachten sich diese Sanktionsent-
scheide bis 2019 und betrugen iiber 3000. Der Druck auf die Stellensuchenden nahm
folglich immens zu.

Gleichzeitig wird der Druck auf die Berater_innen durch die oben dargestell-
ten regelmifigen und stark ausdifferenzierten Beurteilungen ihrer Arbeitsleistung
verstirkt. Besonders problematisch aus Sicht der Berater,_innen, jedoch umso wir-
kungsvoller aus einer Gouvernementalititsperspektive ist dies deshalb, weil es fir
die Berater_innen bisweilen unméglich wird, zwischen einem Unterstiitzungsange-
bot der Vorgesetzten und dem Versuch, ihre Arbeit zu kontrollieren, zu unterschei-
den. Der Berater Paul, der vor seiner Anstellung beim RAV selbst arbeitslos war, er-
z3hlt mir im Interview von dieser Unsicherheit:

»Das mit dem Chef ist immer kompliziert, weil man nie weifs, ob er das, was du sagst und
was du machst, gerade evaluiert und kontrolliert, oder ob er dir wirklich helfen will. Ah-
das ist auch abhingig vom Vertrauen eben, das man seinem Chef entgegenbringt. Bei den
Gruppenchefs ist das eben einfacher als etwa beim Direktor, dieser/dh/will halt vor allem
wissen, ob wir die Ziele erreichen und die Vorgaben einhalten.« (PB Interview Nr. 4)

Auch andere Berater_innen erzihlten mir, dass sie das Gefiihl hitten, dass ihre
Vorgesetzten sie geringschitzten, und allgemein eine missgiinstige Atmosphire
im RAV herrsche. Lukas (PB Nr. 10) etwa berichtet von einem »stark ausgeprigten
Klima des Misstrauens gegeniiber den Mitarbeitern«. Ihnen werde etwa unterstellt, dass
sie Krankenstinde vortiuschten, um der Arbeit fernzubleiben, oder dass sie bei den
Angaben zu ihrer geleisteten Arbeitszeit unehrlich seien.

Generell lieRen einige Vorgesetzte Vorbehalte gegeniiber den RAV-Mitarbei-
ter_innen erkennen, was laut Lukas nur »schwer zu ertragen sei«. Auch in Bezug auf
die Streiks erzihlt mir Lukas, dass die Personalberater innen seitens des RAV-
Managements unter Druck gesetzt worden seien:

Lukas: »Also das Recht [zu streiken] alleine, also das ist immer dasselbe, das reicht nicht.
Das Problem sind vielmehr die Drohungen, die gemacht worden sind, oder/bah/also
direkt oder auch indirekt, so hinten rum, wenn gesagt wurde, dass das keine gute Idee
ist./l: Mhm/Also schon das finde ich sehr grenzwertig./l: Mhm/Und ich bin mir nicht
sicher, dass, also ob es viel Sinn macht mittels Terror zu Management.«

12 Bericht des Kantonsrats »QUE 1388-A« (2020). Abrufbar auf: https://XX.ch/gran conseil/da-
ta/texte/QUEO1388A.pdf (Zugriff am 08.11.2021).
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Interviewerin: »Mittels was?«

Lukas: »Terror. Also den Leuten Angst zu machen. Mittels Terror. Also das ist ein wenig
der Fall zurzeit. Also zu drohen und dann auch ein Klima des Misstrauens zu verbreiten.
Also so, dass/euh/also alle sind nur hier, um zu betriigen oder um zu tduschen, nur um
(---) voila.« (PB Interview Nr. 10)

Es wird also deutlich, dass im Kontext managerialisierten Verwaltungshandelns
und der Aktivierungsprogrammatik nicht nur die Arbeitslosen responsibilisiert
werden sollen, sondern auch die Berater_innen verstirkt Verantwortung fiir ihr
Arbeitshandeln und fiir die Verbesserung und den Erfolg der offentlichen Ar-
beitsvermittlung itbernehmen miissen. Diese subjektivierenden Wirkungen der
omniprisenten Beobachtung, der Vereinzelung und des gesteigerten Wettbewerbs
kommen auch im Interview mit der 36-jihrigen RAV-Beraterin Delphine (PB Nr.
13) zur Sprache und bestitigen sich in meinen Beobachtungen. Denn Delphine war
am Tag, an welchem ich sie bei ihrer Arbeit beobachtet habe, gesundheitlich stark
angeschlagen, und es war unschwer zu erkennen, wie schwer es ihr fiel, zu arbei-
ten. Auf meine Nachfrage, warum sie denn nicht zuhause geblieben sei, um sich
auszukurieren, erzihlte sie mir, dass sie aus Angst vor moglichen Konsequenzen
und vor einer Abmahnung durch den RAV-Leiter trotz Krankheit zur Arbeit kom-
me. Denn seit Kurzem hitten einige Angestellte nach einer krankheitsbedingten
Abwesenheit personlich beim RAV-Leiter vorsprechen und begriinden miissen,
warum sie nicht zur Arbeit gekommen sind. Die Furcht vor dieser Kontrolle und
vor moglichen Repressalien, so erklirt mir Delphine, werde zusitzlich durch ihr
prekires Anstellungsverhiltnis als »Auxiliaire« verstirkt.

Ahnlich wie die Arbeitsuchenden miissen also auch die RAV-Berater innen ihre
Arbeitsmotivation gegeniiber ihren Vorgesetzten immer wieder unter Beweis stel-
len und sich als vorbildliche Berater_innen vor den Arbeitsuchenden und auch vor
ihren Vorgesetzten inszenieren. Mit Foucault gesprochen sollen die Berater_innen
nicht nur arbeitsfihig und leistungsstark, sondern auch gehorsam und fiigsam sein
(Foucault 1994a: 174—176). Die organisationale Kontrolle und der in den Gesprichen
mit den Angestellten als autoritir bezeichnete Managementstil unterstreichen
dieses den Angestellten entgegengebrachte Misstrauen. Auch in den Interviews
bezeichneten einige Berater_innen dieses Misstrauen als affektive Grundstimmung
des RAV und berichteten, dass sie durch ihre Vorgesetzten kaum Wertschitzung
in ihrer Arbeit erfithren, sondern lediglich an der Erfillung der Wirkungsziele
gemessen wiirden. Die IIZ-Beraterin Claire (PB Nr. 12) geht in ihrer Einschitzung
sogar noch weiter und sagt, dass sie nur noch daran gemessen wiirden, ob sie ihr
Kontrollmandat erfullen:
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»Voila, also man verlangt nur das von uns. Die Kontrolle [der Stellensuchenden]. Ob man
nun ein guter oder ein schlechter Berater ist, wird ausschlief3lich an diesem Teil gemessen./
I: Mhm/Aber alles, was wir zusitzlich machen, um die Person zu motivieren, um sie zu
stdrken, zuzuhdren, empathisch zu sein und zu versuchen, zu verstehen, dass die Situation
schwierig ist und sie zu ermutigen et cetera. Das braucht alles mehr Zeit. Dafiir braucht
man eine Stunde oder mehr.« (PB Interview Nr.12)

Zwar wird die kleinteilige organisationale Kontrolle von vielen Befragten als Zumu-
tung wahrgenommen und sie sind auch enttiuscht dariiber, dass ihre Arbeitsleis-
tung nur an den (kantonalen und nationalen) Wirkungszielen gemessen wird, doch,
wie etwa das Beispiel von Lukas (PB Nr. 10) zeigt, normalisieren die meisten Bera-
ter_innen diese Form der Kontrolle. Wie das Verhiltnis zwischen den Berater in-
nen und ihren Vorgesetzten beschaffen ist und welchen Unterschied sie etwa in der
Beziehung zu ihren Gruppenchef_innen und damit zu direkten Vorgesetzten oder
zum leitenden Management sehen, werde ich in der weiteren Analyse der Interviews
nochmals aufgreifen.

8.3.4 Affektive Regierungstechniken des RAV:
Kultur des Misstrauens trifft auf (formale) Freisetzung
im Kontext von Teamarbeit und Projektgruppen

Doch wire es verkiirzt, das affektive Regieren des RAV auf dieses freiheitsbeschrin-
kende und zuweilen die Berater_innen stark verunsichernde Affektregime zu redu-
zieren, besteht doch ein bestimmendes Element des Macht-Wissen-Komplexes des
RAV darin, die Autonomie der Beschiftigten zu fordern und ihre Handlungsmacht
gegeniiber dem Einfluss ihrer Vorgesetzten (formal) zu stirken. Zweifellos erleben
viele der Berater_innen die Umstrukturierung auch als Freiheitsgewinn, und wie
ich vorgingig bereits zeigen konnte, hat der neue Amtsleiter ganz in diesem Sin-
ne eine Fiille moderner Managementstrategien eingefiihrt, die stark partizipativ
ausgerichtet sind und darauf abzielen, die Mitarbeiter._innen als >ganze Personenxc
in einen interaktiven Arbeitszusammenhang einzubinden. Aufbauend auf den von
seinem Vorginger initiierten Umstrukturierungsprozessen, wie etwa auf der funk-
tionalen Angleichung der ehemals eigenstindigen Organisationseinheiten oder der
Ausweitung und Flexibilisierung des Aufgabenfeldes der RAV-Berater._innen durch
die Authebung ihrer branchenspezifischen Spezialisierung, fithrte der neue Amts-
chef etwa ein sogenanntes >Pat_innensystemc ein. Erfahrene Berater_innen werden
den neu angestellten Berater_innen oder auch denen, die vorher nur fir bestimmte
Berufsgruppen zustindig waren, zur Seite gestellt und sollen sie bei der Einarbei-
tung unterstiitzen. In den Interviews mit den Berater_innen wurde deutlich, dass
insbesondere nach der Aufhebung der Branchenspezialisierung, die nach dem Um-
zug 2012 erfolgte, kaum Schulungen und Weiterbildungsméglichkeiten vom RAV
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angeboten wurden und die Mitarbeiter_innen sich das inhaltliche Wissen mehrheit-
lich selbst aneignen mussten. Das Ziel des >Pat_innen-Systems«< war folglich, dass
sich die Berater_innen gegenseitig unterstiitzen und ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen austauschen.

Erginzt und weitergefithrt wird das System der >Pat_innen« durch die Auftei-
lung der Berater_innen in Dreierteams. Im Sinne der mitarbeiter_innennahen Fith-
rung werden diese Teams jeweils zusammen mit drei bis vier weiteren Berater_in-
nen-Teams zu einer Gruppe zusammengefasst, die dann wiederum von einem_ei-
ner Gruppenchef_in geleitet wird. Die Gruppenchef_innen sind dem_der jeweili-
gen Leiter_in der organisatorischen Subeinheit (RAV 1 bis RAV 4) unterstellt. Laut
dem Leiter des »RAV 1« dienen die Berater_innen-Teams zur Intervision und zur
Unterstittzung bei Unklarheiten oder auch bei komplexen und mitunter belasten-
den Beratungssituationen. Dariiber hinaus springen die Teammitglieder im Falle,
dass ein_eine Berater_in ausfillt, ein und itbernehmen (kurzfristig) seine/ihre Fille.
Auch sollen die Mitglieder eines Teams als erste Anlaufstelle bei Fragen und Proble-
men fungieren und so die Gruppen- und RAV-Leiter_innen entlasten. Denn unter
der Leitung des neuen Amtsleiters hat sich nicht nur der Anforderungskatalog der
Personalberater_innen geindert, sondern auch die Gruppenchef_innen fiithren seit
dem Wechsel an der RAV-Spitze zusitzlich zu thren Managementaufgaben Bera-
tungsgespriche mit Erwerbslosen durch. Dies, so erzihlt mir der Gruppenchef im
»RAV 1, soll dazu beitragen, dass die direkten Vorgesetzten von den Personalbe-
rater_innen weniger als Chef_innen wahrgenommen werden, so dass sich der >Ab-
stand« zwischen der strategischen Ebene und der Realitit an der froni-line verrin-
gert. Dies entspricht auch dem Selbstbild der Gruppenchef_innen, denn diese, so
sagte mir etwa ein Gruppenchef im RAV 1, sehen sich weniger als Chefs, sondern
vielmehr als Coaches und treibende Kraft fiir die Aufrechterhaltung einer positi-
ven, produktiven und vor allem leistungsorientierten Gruppendynamik (Feldnotiz,
20.11.2015). Diese Selbstpositionierung des Gruppenchefs spiegelt sich auch in dem
von Brockling (2000) in seiner Analyse moderner Managementtechniken beschrie-
benen »Idealbild des Chefs« wider. Denn dieser »ist der »aktive Mannschaftskapi-
tins, der selbst Spitzenleistungen bringt, in engem Kontext zu seinen Mitspielern
steht und mitreifien kann« (ebd.: 141).

Unter Punkt 8.3.2 ist deutlich geworden, dass die Zielwerte im Rahmen eines
regelmiRigen Benchmarkings fiir die einzelnen Organisationseinheiten und auch
fir die Ebene der Berater_innen-Gruppen innerhalb einer Organisationseinheit ge-
messen und miteinander verglichen werden. Dies hat den Effekt, dass die Gruppen
der Berater_innen wie auch die einzelnen RAV-Einheiten zueinander in Konkurrenz
gesetzt werden, und fithrt zu einem organisationsinternen Wettbewerb. Dariiber
hinaus entfalten sich in diesen Gruppen- und Teamstrukturen affektive Dynami-
ken, die die einzelnen Berater_innen an ihre Gruppe binden und dazu anhalten, zum
Wobhle der Gruppe ihre eigene Leistung zu steigern.
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Silvie: »Wir haben ein sehr gutes Verhiltnis zueinander und auch zu unserem Chef. Es
stimmt schon, dass wir uns viel austauschen und gegenseitig unterstiitzen. Wir gehen
nicht etwa zur Person, die 50 % hat, und sagen zu ihr: >Du bist dir schon bewusst, dass
du Schuld daran hast, dass unsere Werte schlecht sind!< So ist das wirklich nicht. Es ist
vielmehr so: >Gut/euh/okay also da, da geht es nicht so gut, aber wir sind da. Magst du
vielleicht in unseren Gesprichen dabei sein? Oder brauchst du sonst Hilfe?< Und voila.
Und/euh/vielleicht bin ich morgen diejenige, die Hilfe braucht,/hein/?. Weil also sie (die
Beraterin) hat sicher auch Stédrken, die ich nicht habe. Und von daher, also das ist, das ist
auch diesen kameradschaftlichen Geist zu fordern. Und keine Hexenjagd. Aber so ist es
nicht in allen Gruppen.« (PB Interview Nr. 8)

Wie der Interviewauszug deutlich macht, befreit die Gruppenstruktur im RAV die
Berater_innen von der Uberwachung und Weisung durch eine_n Vorgesetzte_n.
Diese Uberwachung wird jedoch ersetzt durch eine horizontale und mitunter sub-
tile Kontrolle, die an der Loyalitit zwischen den Gruppenmitgliedern ansetzt. Mit
Blick auf die Leistungsziele, so betont Silvie (PB Nr. 8), kann sich das Potential der
Berater_innen besser entfalten und die Berater_innen konnen sich fernab von hier-
archischer Kontrolle gegenseitig unterstiitzen. Silvie sieht diese Gruppeneinteilung
als willkommene Sammlung an verwertbaren Kompetenzen und Fihigkeiten und
bringt kein Verstindnis auf fiir Kolleg_innen, die diesen Teamgeist nicht unterstiit-
zZen.

»Natiirlich gibt es auch Leute, die den Fufs gegen die Wand halten, das kann dann wirk-
lich eine schlechte Gruppendynamik auslosen. Das sind Leute, die halt immer negativ
sind,/hein/. Ich nenne diese Leute >Verpester«. Das sind Verpester. Das sind Leute, die jedes
Mal, wenn man etwas vorschligt, das fiir sie nicht passt. sAh nanananana, ich habe keine
Lust, also das habe ich immer so gemacht also so blablablabla, nanana<. Und sie sind nicht
einmal fahig, zwei Sekunden innezuhalten, um nachzudenken. Weil vielleicht funktio-
niert es ja! Man weif3 es ja vorher nicht. Wir sollten es doch zumindest ausprobieren. Also
ich will sagen, dass wir uns ... Wir sitzen alle im selben Boot! Und diese Leute sind fiir
mich, das sind, ich nenne sie >Verpester«« (Interview PB Nr. 8)

Die Einbindung der Mitarbeiter_innen in die Arbeitsprozesse im RAV wird somit
durch die Teamarbeit verstirkt, und die affektive Relationalitit zwischen den Mit-
arbeiter_innen wird von den organisationalen Regierungstechniken als verwertbare
und gleichzeitig formbare Humanressource genutzt. Kolleg_innen, die Kritik an
dieser Organisationsform iuflern und sich unter Umstinden auch kritisch ge-
geniiber organisationalen Neuerungen positionieren, verbreiten laut Silvie eine
schlechte Stimmung innerhalb der Gruppe. Darum nennt Silvie diese Kolleg_innen
»Verpester« und beschreibt sie als unkollegial und als unzureichend committed.

Die Organisationsstruktur des Teams findet sich auch in verschiedenen the-
menspezifischen Arbeitsgruppen im RAV wieder. Diese Arbeitsgruppen arbeiten zu
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thematischen Projekten und setzen sich mitunter auch aus RAV-Mitarbeiter_innen
unterschiedlicher Hierarchiestufen und Funktionen zusammen. Zum Zeitpunkt
meiner Untersuchung wurde mir etwa von einer Arbeitsgruppe zur Online-Be-
werbungsplattform »LinkedIn« berichtet. Im Gesprich mit dem Gruppenleiter
erfuhr ich, dass diese Arbeitsgruppe Teil der Digitalisierungsstrategie des RAV ist
und dazu beitragen soll, dass moglichst viele Berater_innen selbst bei LinkedIn
ein Konto einrichten und LinkedIn als Werkzeug aktiv in ihrer Beratungspraxis
verwenden. Ob ein Profil bei LinkedIn fiir die Berater_innen verpflichtend wird
oder nicht, steht jedoch noch nicht fest. Einige Berater_innen wie etwa Andrea (PB
Nr. 1) misstrauen den Erklirungen ihres Vorgesetzten jedoch und firchten, dass
das zu einer weiteren verpflichtenden Vorgabe wird.

»Gestern, da gab es ein grofies Meeting, wo uns die e-Stellenbesetzung prisentiert wur-
de, und es wurde uns gesagt,/ihh/dass das unerldsslich sei, bah nein, es wire besser,
wenn sich die Arbeitslosenversicherung auf das Niveau der e-Vermittlung heben wiirde
also/dhh/dass sie sichtbar wire auf den sozialen Netzwerken und LinkedIn etc.: >Also es
wire gut, wenn Sie bald eine Weiterbildung fiir lhre Versicherten machen wiirden und
ihnen dann die Vorteile der beruflichen sozialen Netzwerke erkliren kdnnten. Und in der
Zwischenzeit wire es gut, wenn sie sich auch mit ihrem Berufsprofil darauf anmelden
wiirden./Mhhh/und es trifft sich, dass wir genau zwei Wochen zuvor mit der Personal-
delegation und den zwei Gewerkschaftssekretdrinnen beim Amtsleiter waren. Er hat uns
in dieser Besprechung gesagt, dass es weder fiir den Versicherten noch fiir den Berater
verpflichtend sei, sich auf LinkedIn einzuschreiben, da es eine persinliche Entscheidung
ist. (—-)Also im Grunde hat man mit uns in dieser Besprechung [mit dem Amtsleiter] noch
auf snetts, snett< gemacht. Und gestern dann in diesem Meeting als alle Kollegen auch
anwesend waren, hat die Person, die das Meeting geleitet hat, zu keinem Moment gesagt,
dass es uns iiberlassen ist, es zu machen oder nicht. Dass es uns iiberlassen ist, es zu sagen
oder nicht.« (PB Interview Nr. 1)

Andreas Schilderung des Umgangs mit dem Bewerbungsportal »LinkedIn« zeigt,
wie das RAV-Management versucht, manche Vorgaben >durch die Hintertiir< einzu-
fithren, und es fiir die Berater_innen manchmal schwer zu beurteilen ist, was nun
als Empfehlung gilt und was sie verpflichtend umzusetzen haben.

Das RAV-Management verfolgt mit den Arbeitsgruppen jedoch noch ein wei-
teres Ziel. Da fur die Tatigkeit als Personalberater_in beim RAV, anders als etwa
in Deutschland,® weder ein bestimmtes Ausbildungsniveau noch eine spezifische

13 Wer bei der Bundesagentur fiir Arbeit (BA) als Arbeitsvermittler_in tatig sein mochte, muss
entweder einen Hochschulabschluss, vorzugsweise in Wirtschafts-, Sozial- oder Rechtswis-
senschaft, vorweisen oder kann an der Hochschule der Bundesagentur fiir Arbeit (HdBA)
das Bachelor- und Masterprogramm in Arbeitsmarktmanagement und Beratung absolvie-
ren (vgl. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschre
ibung/zugangzurtaetigkeit&dkz=67308).
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Ausbildung verlangt wird, weisen die Personalberater_innen bis zu ihrer Anstellung
bim RAV ganz unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege auf, waren oftmals
selbst arbeitslos, bis ihnen die Stelle vom RAV vermittelt wurde. Daher sind viele
RAV-Berater_innen berufliche Quereinsteiger_innen.

Die verpflichtende Absolvierung des berufsbegleitenden Lehrgangs zum Eidge-
nossischen Fachausweis »HR-Fachmann/HR-Fachfrau« (frither: Eidgendssischer
Fachausweis Personalberatung) (AVIG Art. 119b) soll das Professionswissen der
RAV-Berater_innen untereinander angleichen (Erdmann 2008)."* Zusitzlich zu
diesem Eidgendssischen Fachausweis »HR-Fachfrau/HR-Fachmann« bieten die
meisten kantonalen 6ffentlichen Arbeitsvermittlungen ihren Mitarbeiter_innen
interne Schulungen oder eben die Teilnahme an Arbeitsgruppen, wie etwa an der
»LinkedIn«-Projektgruppe, an. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe tragen den
Titel »digital key user«. In einem Interview mit der Zeitschrift »Panorama« (Bitz
2016) beschreibt die Kommunikationsverantwortliche des RAV die Ziele dieser
Schulungen folgendermafien:

»Die HR digital key users fungieren dann gewissermafSen als Botschafter fiir ihre Kolle-
gen. In diesem Sinne arbeitet jedes Mitglied der Belegschaft entlang einer Liste von Emp-
fehlungen, welche wir gerade am entwickeln sind, an der Optimierung seines LinkedIn-
Profils. Denn es ist wichtig, dass wir fiir die Arbeitsuchenden wie auch fiir die Arbeitgeber
ein kohirentes Unternehmensbild zeigen. Im August 2014 waren etwa 25 % der Bera-
ter auf LinkedIn vertreten. Im Februar 2015 haben bereits 50 % ein Konto erdffnet. Heute
steigt deven Anteil auf rund 60 %. Darum miissen wir weitermachen in diese Richtung
und vor allem an der Verbesserung der Qualitit der Profile arbeiten.« (Interviewauszug
aus der Online-Zeitschrift »Panoramac, 2/2016, Ubers. M. G.)

Diese Arbeitsgruppen dienen folglich auch zur Standardisierung der Beratungsin-
terventionen im RAV und folgen gemifd dem gesteckten Ziel eines »kohidrenten Un-
ternehmensbilds« der Idee, die Behdrde noch stirker in Richtung eines modernen
Dienstleisters am Arbeitsmarkt zu transformieren.

Die Beraterin Claudia (PB Nr. 3) arbeitet in dieser Arbeitsgruppe mit. Im Inter-
view erkldrt sie mir, warum sie selbst, seit sie beim RAV begonnen hat, ein Profil bei
der Bewerbungsplattform »LinkedIn« hat und warum sie sich an der Arbeitsgruppe
beteiligt.

Claudia: »Ich bin in der Arbeitsgruppe, die den Namen sHR digital key user<trigt./I: Ok/
Gut, das ist ein etwas aufgeblasener Name (PB lacht). Fiir eine Gruppe, die die Prisenz
des RAV auf Linked|n fordern soll.«

14 Diesen Lehrgangabsolvieren die Berater_innen gleich nach Anstellungsbeginn berufsbeglei-
tend. Ein positiver Abschluss dieser Ausbildung binnen fiinf Jahren gilt als Voraussetzung fiir
die weitere Anstellung und Entfristung beim RAV.
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Interviewerin: »Und das ist obligatorisch fiir alle Berater und Beraterinnen?«

Claudia: »Nein, noch nicht. Das ist kompliziert,/dh/weil LinkedIn ist ein personliches
Profil. Also ist es schwierig fiiv ein Unternehmen, seine Mitarbeiter zu verpflichten, eines
zu haben. Also es gibt Leute, die sind darauf [auf LinkedIn], welche, die sich weigern, und
dann gibt es andere, die dabei sind, ihre Meinung zu dndern. Es hat von allem. Aber gut,
ich war seit Beginn dabei./Mhm/Weil, weil ich mag diese Instrumente und dann glaube
ich, dass das ohnehin, ob man nun will oder nicht, die Zukunft sein wird. Also muss man
sich auf dem Laufenden halten. Das ist fiir mich Teil der Dinge, die man in unserer Branche
kennen muss. «

Claudia hat nicht nur ein persénliches Interesse und Gefallen an den Online-Tools
und sieht darin die Zukunft der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung, sondern versucht
durch ihren Einsatz in der Arbeitsgruppe auch Einfluss auf bestimmte organisatio-
nale Entscheidungsprozesse zu nehmen. Auf meine Frage, ob sie sich gerne mehrin
die Entwicklung der Organisationsstrategie einbringen wiirde, antwortet sie:

»]a und nein, ja und nein. Aber das ist auch ein Grund, warum ich mich an dieser>HR Digi-
tal Key User<[beteilige]. Weil das ist eine Moglichkeit, um, um ein wenig zu schauen, wie
man die Informatik, also das Web 2.0 verankern kann, also tiber LinkedIn und all dem.
Das geht alles super langsam voran. Es geht voran, aber dh dann braucht es Kontrollen
fiir alles, man muss jeden Punkt und jedes Komma und jeden GrofSbuchstaben beachten
(—-). Aber das ist das professionelle Umfeld, das das so will. Eine dffentliche Verwaltung
ist eine biirokratische Organisation, das ist Weber,/hein/, der die biirokratische Organi-
sation definiert hat, also voila. Aber ich reserviere mir kleine Raume. Gerade eben habe
ich ein kleines Buch geschrieben, iiber die HR Digital./Bah/also ich mache das zusitzlich
zum Rest in meiner eigenen Zeit. Weil, das interessiert mich mehr, das ist viel lustiger als
zu versuchen, dieses Mammut zu bewegen.« (PB Interview Nr. 3)

Das Beispiel von Claudia und ihrem Engagement in der Arbeitsgruppe »HR digital
key user« zeigt, dass sich einige Berater_innen tiber die Beratung und Vermittlung
der Stellensuchenden hinaus fiir die Umgestaltung oder Optimierung organisatio-
naler Prozesse im RAV engagieren. Claudia sieht darin auch eine Méglichkeit, ihr
personliches Interesse und ihre Fertigkeiten zum Vorteil des RAV einzubringen und
etwas zu dessen Verbesserung beizutragen. Sie beschrankt sich aber ganz bewusst
auf solche begrenzten Einsatzpunkte und hat nicht im Sinne, das RAV in seiner bii-
rokratischen Organisationsform zu verdndern.

Die Team- und Projektgruppenarbeit im RAV ist also nicht nur eine Organisa-
tionsform, sondern auch eine subtile Regierungstechnik, welche die Wirkmachtig-
keit des Affektiven aufgreift. Deutlich wird das etwa im Gesprich mit Lukas (PB Nr.
10). Er hat sich in der Arbeitsgruppe »Verbindung« (franz.: »connection«), die zur Ver-
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besserung der Kommunikation und der Weitergabe von Informationen und Ideen
zwischen den Hierarchieebenen beitragen sollte, engagiert. Seiner Einschitzung
nach hat diese Arbeitsgruppe jedoch nicht gut funktioniert und er ist enttiuscht
dariiber, dass die von den Berater_innen eingebrachten Ideen und Vorstéfle vom
Management kaum wahrgenommen und umgesetzt worden sind. Lukas kritisiert,
dass die individuellen Kompetenzen der Berater_innen nicht effektiver fur die Ver-
besserung und die Weiterentwicklung der Organisation genutzt werden.

»lch finde das wirklich sehr schade. Weil ich glaube, dass auf der Ebene der Mitarbeiter es
wirklich eine Mehrheit gibt, die sich weiterentwickeln will, die sich verbessern will, nach
vorne gehen will. Nicht nur fiir uns selbst, sondern fiir unsere Versicherten, fiir das System,
fiir alles. Und wir konnten uns wirklich verbessern. Ja, wir konnten uns verbessern.« (PB
Interview Nr.10)

Die Ausschnitte aus den Gesprichen mit Lukas und Claudia zeigen, dass sich die
Berater_innen in der selbstorganisierten Arbeit und durch die erweiterten Arbeits-
aufgaben ins produktive Gefiige des RAV einbinden mdchten und somit auch ihre
sozialen und emotionalen Fihigkeiten fiir den Zweck der Arbeit und den Erfolg des
RAV verfiigbar machen. Auch wenn diese Wertschépfung am Beispiel der Arbeits-
gruppe »Verbindung« laut Lukas lediglich formal erfolgt ist und es letzten Endes zu
keiner stirkeren Einbindung seiner Expertise und Erfahrungen gekommen ist, zei-
gen die genannten Beispiele, dass sich diese Arbeitsformen darauf verstehen, »ge-
nau das, was ein Subjekt affiziert und wie es andere Subjekte affizieren kann, fir sich nutz-
bar zu machen« (Mithlhoff 2018:382; Herv. i. O.), und das Selbstbild der Berater_in-
nen als produktive Stiitze des RAV fordern.

Dariiber hinaus entspricht die Organisationsform des Teams oder eben die
der Arbeitsgruppe der Idee eines »partizipative[n] Fithrungsstils« (von Diemer
1994: 1070), der die Mitarbeiter_innen nicht mehr nur als Kostenfaktor, sondern
vielmehr als Aktivposten sieht, ihre Autonomie und Selbstoptimierung fordert, sie
in die Bestimmung der operativen Ziele, zumindest formal in einigen Bereichen,
einbezieht und die Solidaritit zwischen ihnen férdert. Am Beispiel der Dreierteams
oder auch des >Pat_innen«-Systems wird zudem deutlich, dass die Berater_innen
durch ihr persénliches Engagement auch Unzulinglichkeiten der Arbeitsorganisa-
tion und -bedingungen, wie etwa die ungeniigenden Aus- und Weiterbildungen,
wettmachen.

In der Teamarbeit wird also nicht nur die Autonomie der Berater_innen,
sondern werden auch Affekte wie ihr Pflichtbewusstsein oder Verantwortungs-
gefuhl fur die Erfillung der Markterfordernisse instrumentalisiert. Zahlreiche
Arbeitsplatzstudien haben zudem gezeigt, dass gerade die Teamarbeit ein proba-
tes Instrument zur versteckten Kontrolle der Mitarbeiter_innen darstellt, da sich
diese nun auch gegenseitig kontrollieren und bewerten. In den Gesprichen mit
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den RAV-Berater_innen stand diese Kontrollfunktion jedoch nicht im Vordergrund
und die meisten Berater_innen beurteilen die Team- und Gruppenstrukturen als
eine Bereicherung fur ihren Arbeitsalltag. Mehr noch als die im vorherigen Ka-
pitel dargestellten Bewertungs- und Kontrollmechanismen des management by
objectives schrinken auch diese Regierungspraktiken die Handlungsfreiheit der
Personalberater_innen nicht ein — ganz im Gegenteil; sie umfassen organisationale
»Techniken, welche nutzbringende Individuen fabrizieren« (Foucault 1994a: 271).
In den Team- und Projektgruppenstrukturen zeigt sich beinahe in idealtypischer
Fasson, wie sich die organisationale affektive Fremdfiihrung und die Selbstfithrung
der Personalberater_innen verkniipft.

8.3.5 Geschlechtsspezifische Modulation des neoliberalen Umbaus
der offentlichen Arbeitsvermittlung

Angesichts der Indienstnahme der persénlichen Gefiihle der Berater_innen fiir den
Organisationserfolg und der zunehmenden Flexibilisierung und Entgrenzung ih-
res Arbeitshandelns stellt sich die Frage, ob es im Sinne des doing gender while doing
affects zu einer Neuverhandlung von Mannlichkeit und Weiblichkeit im Kontext
moderner Dienstleistungserbringung kommt oder ob die Berater_innen, etwa in
der Interaktion mit den Erwerbslosen, nicht doch eher die minnliche Ordnung
biirokratisch-staatlicher Organisationen reproduzieren. Denn in der Analyse von
Team- und Gruppenarbeit als Regierungstechnik wird deutlich, wie im 6ffentlichen
Dienst, welcher vormals mit emotionsloser Minnlichkeit verkniipft wurde (Sauer
1999b, 2001), nun auch affektive Kompetenzen bedeutsam werden, die tradierten
Geschlechterstereotypen zufolge eher Frauen als Mannern zugeschrieben werden.
Angela McRobbie (2010: 71) argumentiert in Richtung eines de-genderings: »Be-
cause men now also do these jobs, so the work itselfis less gender-segregated.« Dies
wiederum, so McRobbie weiter, fithrt dazu, dass »the service sector produces and
requires new affective subjectivities in the workplace«. Eine etwas andere Position
nehmen Diane Lengersdorf und Michael Meuser (2018) ein. Davon ausgehend, dass
die Subjektivierungspraxis des »unternehmerischen Selbst« durchwegs minnlich
konnotiert ist, stellen sie sich die Frage, ob in den neoliberalen Transformations-
prozessen von Erwerbsarbeit anstelle eines degendering und durch die Instrumenta-
lisierung affektiver und stereotyp feminisierter Anforderungen als berufliche Kom-
petenz und zur Steigerung der Effizienz und Effektivitit nicht vielmehr ein »Kampf
um die Modernisierung hegemonialer Mannlichkeit« (Lengersdorf/Meuser 2018:37)
stattfindet. Denn durch die Ausrichtung des Berufshandelns der Berater_innen an
Effizienz- und Effektivititskriterien und noch verstirkt durch den aktivierungspo-
litischen Leitgedanken der individuellen Eigenverantwortung wird die affektive Ar-
beit im direkten Kontakt mit den Stellensuchenden zunehmend als unternehme-
rische Tatigkeit gerahmt und damit méglicherweise verminnlicht. Doch implizie-
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ren die propagierte Biirger_innennihe und Dienstleistungsorientierung gleichzei-
tig auch eine mogliche Feminisierung der Arbeit in der 6ffentlichen Arbeitsvermitt-
lung.

Bereits angeklungen sind diese unterschiedlichen und mitunter widerspriich-
lichen Anforderungen an die Berater_innen im Kontextkapitel (Kapitel 3). In der
auf Seite 14 genannten SECO-Studie (Egger/Lenz 2006) wird bei der Beschrei-
bung einer guten Beratungsleistung neben den fachlichen Beratungskompetenzen
der Berater_innen auch ihr Empathievermogen als wichtiges Instrument zur er-
folgreichen Aktivierung der Stellensuchenden genannt. Mit der Einteilung der
geforderten Schliisselkompetenzen in einerseits Fachwissen in Form berufsrele-
vanter Qualifikationen und andererseits affektive Fihigkeiten mit Verweis auf die
in der Beratung zu zeigende Empathie iibernimmt das SECO zwar die traditionelle
Dichotomisierung von Vernunft/Rationalitit und Gefithlen und damit verbunden
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Doch lassen sich etwa in den von Egger
und Lenz (2006) genannten affektiven Merkmalen einer guten Beratungspraxis
durchaus Verinderungen in den administrativ verfestigten Geschlechtervorstel-
lungen beobachten, und es wird deutlich, dass entgegen dem Weber’schen Ideal
einer rationalen und entemotionalisierten staatlichen Biirokratie das Verwaltungs-
handeln auch eine Feminisierung erfihrt. Ahnlich wie das SECO bestimmt auch
der Ausbilder und Coach Andreas Ribe auf seiner Webseite den Beruf des_der
Beraters_in als einen »Beruf fiir Herz und Verstand« (vgl. https://ausbildung-tipps.
ch).

Diese mitunter widerspriichlichen Anforderungen, also gleichzeitig moéglichst
distanziert zu kontrollieren (und ggf. zu disziplinieren) und empathisch zu moti-
vieren, und damit die Frage nach den vergeschlechtlichten Arbeitspraxen werde ich
nach einer kurzen Zusammenfassung der »Ebene 2«in der darauffolgenden Analyse
(»Ebene 3«) der Handlungsorientierungen und -muster der Personalberater_innen
nochmals aufgreifen. An dieser Stelle und fiir die strukturelle Ebene der Organisa-
tion gibt die vom Assistenten des Amtschefs formulierte Beschreibung der Rekru-
tierungskriterien fiir RAV-Berater_innen erste Anhaltspunkte zur Vergeschlechtli-
chung der Arbeitsverhiltnisse im RAV und dazu, dass eine einst aus der 6ffentlichen
Verwaltung ausgeschlossene semotionalisierte« Form von Weiblichkeit zum zentra-
len Handlungsmodus der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung und ihrer Prozesse wird.

»Also zwischenmenschliche Fihigkeiten. Empathievermigen ist ganz wichtig, aber auch
die Fihigkeit, sich zu distanzieren. Ich versuche dies an einem Beispiel zu verdeutlichen:
Wir stellen niemanden mit einem sozialarbeiterischen Profil an, also Personen, die die
Welt retten wollen. Ich nenne sie sMutter Teresa< oder sRobin Hood«. Das sind Leute,
die die Gerechtigkeit wiederherstellen wollen et cetera. Das ist kein gutes Profil. Ich
glaube, das ist nicht mal ein gutes Profil fiir Sozialarbeiter. Es braucht aber ein gewisses
Empathievermaigen. Jetzt gilt es aber auch einen gesetzlichen Rahmen anzuwenden, und
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diesen kann man nicht verlassen. Wenn also jemand seinen Pflichten nicht nachkommt,
dann muss man Sanktionen verhingen. Also muss man mit diesem repressiven Aspekt
der Kontrolle und der Sanktionen einverstanden sein. [...] Also es ist nicht einfach, diese
Personen zu finden. Darauf achten wir stark im Vorstellungsgesprich. Dann gibt es
noch den Aspekt der Autoritdt. Die Personalberater haben Autoritit, und das ist etwas,
was wichtig ist. Man darf diese Autoritit nicht missbrauchen, weder auf die eine noch
auf die andere Seite. Auf die eine eher positive oder auf die negative Seite: >Ah ich gebe
Ihnen diesen Kurs. Das ist zwar illegal, aber ich mache es trotzdem«. Oder: >Ich werde
Sie sanktionieren, obschon ich es nicht miisste«. Das ist wirklich ein sensibler Punkt, die
ganze Frage nach der Positionierung. Was ist meine Rolle? Ich bin der Arm eines Gesetzes,
ich bin die Hand, welche dieses abstrakte Gesetz an den Individuen und in konkreten
Situationen anwenden muss. Also auch diese Kapazitit, die Gesetze so zu analysieren, um
sie dann in konkreten Situationen anwenden zu konnen. [...] Die Personalberaterinnen
miissen orientieren und magliche Losungen und Mafinahmen bestimmen. Es ist nicht an
ihnen, die unterschiedlichen Problematiken zu ldsen. Denn es gibt zum Beispiel Personen,
die alleinerziehend sind oder die finanzielle Probleme haben. Doch ist das kein Grund,
nicht zu sanktionieren oder nicht zu motivieren und Stellen vorzuschlagen. Wenn jemand
nicht arbeitsfihig ist, weil es keine Mdglichkeit zur Kinderbetreuung gibt, wie kann diese
Person denn eine Stelle finden? Das muss man alles beriicksichtigen, aber es ist nicht an
uns, diese Situationen zu regeln, und wir werden in solchen Situationen auch nicht netter
sein, nur weil es noch grifiere Hindernisse gibt.« (Assistent des Amtschefs, Interview
September 2014)

Diese Ausfithrungen zum gesuchten Qualifikationsprofil der Personalberater_in-
nen machen deutlich, dass Gefithle und auch die Fihigkeit, diese zu managen
bzw. wohldosiert einzusetzen, vom RAV nun als subjektive Eigenschaften der
Berater_innen aufgefasst und in die unternehmerischen Prozesse eingebunden
werden. Der Anforderungskatalog an die Berater_innen wird also neben fachlichen
Qualifikationen um eine Reihe gemeinhin als soft skills bekannter Kompetenzen er-
weitert. Hierzu zihlen etwa das genannte Empathievermogen und die Flexibilitit
oder auch etwas Kommunikations- und Kooperationsfihigkeit — allesamt affektive
Fihigkeiten, die historisch mit der weiblichen Privatsphire verbunden waren und
aus der minnlichen 6ffentlichen Sphire des Staates herausgehalten wurden. Mit
der Aufwertung dieser affektiven und stereotyp als weiblich typisierten Eigenschaf-
ten wie Empathievermégen fiir den Beruf des_der Personalberaters_in kehrt sich
das Berufsbild von einem ginzlich biirokratischen und versachlichten Verstindnis
ab und erfihrt eine Feminisierung. Doch dirfen die Berater_innen auch nicht
zu viel von diesen zwischenmenschlichen Fihigkeiten besitzen, sondern miissen
bereit sein, moglichst leidenschaftslos und dem Grundsatz der Gleichbehandlung
folgend die gesetzlichen Vorschriften zu erfiillen. Die Berater_innen miissen also
bei gleichzeitiger empathischer Beziehungsarbeit vor allem dem ethos of office im
Staatsdienst, »with its chief point of honour, the capacity to set aside one’s private
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political, moral, religious or other commitments« (du Gay 1996: 164) folgen. Die lin-
ke, sorgende und mithin die gebende (miitterliche) Hand des Staates muss also von
der rechten, der >harten< und zweckrationalen und minnlichen Hand des Staates
(Bourdieu 2004: 23ff.) ausbalanciert werden. Dariiber hinaus darf die sorgende,
empathische Seite auch nicht >sozialarbeiterisch« orientiert und damit zu wenig
fordernd sein, wie der Assistent mit dem Bild der Mutter Teresa versinnbildlicht.
Die Berater_innen sollen auch keinen ausgeprigten Gerechtigkeitssinn eines Robin
Hoods mitbringen und nicht etwa »netter« sein zu Erwerbslosen in finanziellen Not-
lagen. Vielmehr miissen sie sich von solchen Problemlagen affektiv distanzieren
koénnen und sind dazu aufgefordert, stets auf ihre Kernaufgabe der Uberpriifung
und Foérderung der Beschiftigungsfihigkeit zu fokussieren, also das Gesetz auch in
schwierigen Fillen durchzusetzen.

Diese Kriterien des Bewerber_innenprofils der Personalberater_innen zeigen
nun auch auf der Ebene der Regierung der Berater_innen, welche zentrale Rolle
Gefiihle und das richtige Management der Gefiihle spielen und wie sich dies mit
der Anforderung, eine unternehmerische Haltung einzunehmen, verkniipft. Die
Berater_innen miissen sich nun selbst als affektfihige Subjekte wahrnehmen und
aktiv die Bereitschaft zeigen, sich selbst zu steuern und zu regulieren und sich als
sganze« Person in den Arbeitsprozess einzubringen. New Public Management und
Aktivierung® etablieren folglich neue Macht- und Herrschaftsformen durch Gefiih-
le: Affektive Fremd- und Selbstfithrung fliefen nicht zuletzt in den Instrumenten
moderner Verwaltungsfithrung und zusitzlich angetrieben durch die Aktivie-
rungspraxis ineinander. Denn um die neuen Regierungstechniken angemessen
vermitteln zu kénnen, miissen nicht nur die erwerbslosen Biirger_innen, sondern
auch die Staatsdiener innen aktiviert werden. Oder besser noch: Sie sollen sich
selbst aktivieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Die Beraterin Claudia (PB Nr.
3) geht im Gesprich mit mir auf diese Vorbildrolle ein und sagt, dass »wenn man die
Leute mobilisiert behalten machte, dann muss man selbst auch einen bestimmten Rhythmus
beibehalten«.

Deutlich wird diese organisationale Verwertungslogik etwa auch an der von den
Berater_innen geforderten Vielseitigkeit, also ihrer Fihigkeit, mit unterschiedli-
chen Titigkeitsbereichen und mit wechselnden Beratungssituationen gut umgehen
zu konnen und sich auch entsprechend Wissen anzueignen. Diese Fahigkeit ist
insbesondere durch die Authebung der Spezialisierung und durch den Ubergang
von der ehemals branchenorientierten Beratung zur Beratung aller Erwerbssu-
chenden, ganz egal ob diese etwa aus dem Finanzsektor stammen oder ungelernte
Hilfsarbeiter_innen vom Bau sind, fiir die Berater_innen zentral geworden. Durch

15 Aktivierung und New Public Management betrachte ich dabei nicht als zwei voneinander
losgeléste Prozesse, sondern als Teil eines umfassenden Transformationsprozesses moder-
ner Wohlfahrtsstaaten (Sowa/Staples 2017: 19).
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die Aufhebung der Spezialisierung hat sich das Arbeitsfeld der Berater_innen stark
diversifiziert, und viele Berater_innen beschreiben dies als Zugewinn fiir ihren
Arbeitsalltag und als wichtige Komponente ihrer Arbeitszufriedenheit. Doch ging
dieser Wechsel, insbesondere in der Anfangszeit am neuen Standort, auch mit
einer Deprofessionalisierung einher; vielen vorher auf eine Berufsbranche spezia-
lisierten Berater _innen fehlt nun als Generalist_innen in manchen Interaktionen
mit den Erwerbslosen die Expertise. Die Beraterin Claire beschreibt diese Zeit
und die Verdnderungen der Arbeitsanforderungen als eine »Katastrophe« und als
Form von »institutioneller Gewalt« (PB Nr. 12). Und auch fiir andere Berater_innen
war dieser Wechsel von einigen Problemen begleitet und ging nicht zuletzt mit
einem Kompetenzverlust einher — ein Umstand, der etwa seitens der aus Spanien
stammenden Beraterin Maria (PB Nr. 6) im Interview zur Sprache kam:

Maria: »Verinderungen im Prozess, also das stimmt schon also Verinderungen- Also von
einer sagen wir spezialisierten Agentur zu Generalisten zu werden, also fiir mich person-
lich, am Anfang war das eine sehr, sehr wesentliche Verdnderung. Weil ich bin spanisch-
sprachig. Und/bah/da wurden mir enorm viele, also wirklich enorm viele, enorm viele, also
fast mein ganzes Portfolio bestand dann aus spanischsprachigen und (?), Ungelernten, die
kein Franzdsisch sprechen.

Interviewerin: »Also nach dem Umzug?«

Maria: »]a. Also das hat langsam angefangen und nach einer Weile,/abh/, da sah ich
mich mit einem Portfolio konfrontiert, das so zusammengesetzt wav, und das war sehr
frustrierend fiir mich, sehr frustrierend fiir mich. Weil man konnte nichts machen ().
Man konnte nichts machen, oder halt nur sehr wenig, wenn man etwas Leute hat, die
aus der Reinigungsbranche kommen,/euh/(--)Aus der Reinigung oder vom Bau und die
kein Franzosisch sprechen./Ahjund bedauerlicherweise haben wir auch keine Angebote
fiir sie. Also abgesehen davon, dass man ihnen vielleicht Franzdsischkurse (--)[anbieten
konnte]. Voila. Also es stimmt schon, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt war das sehr
frustrierend fiir mich, weil man verliert auch an Kompetenz.« (PB Interview Nr. 6)

Dieser Wechsel in der Beratungskonzeption brachte einen Verlust an Expertise fiir
die einzelnen Berater_innen und damit auch eine Reduktion ihres Fach- und Bran-
chenwissens mit sich. In den Gesprichen wurde zudem auch deutlich, dass dieser
Wechsel nicht von internen Schulungen oder Weiterbildungsmaoglichkeiten beglei-
tet worden ist; die RAV-Berater_innen waren dazu gezwungen, sich selbst iiber die
unterschiedlichen Berufsgruppen und itber den Férder- und Mafinahmenkatalog
des RAV zu informieren und sich kontinuierlich tiber das Geschehen auf dem Ar-
beitsmarkt und auch itber die vom RAV angebotenen Mafinahmen auf dem Lau-
fenden zu halten. Auch Claire (PB Nr. 12) beschreibt diese Ubergangszeit nach dem
Umzug als problematisch:
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Claire: »Also das, was schwierig war, wav, dass die Leute mit einem Portfolio konfrontiert
wurden, mit dem sie nicht wussten umzugehen, und dass man ihnen nicht damit geholfen
hat. Und dann gleichzeitig fanden sie sich gegeniiber sehr fordernden Kandidaten wieder!
Die haben dann gesagt: >Aber wer sind Sie iiberhaupt? Sie verstehen ja nichts von meinem,
meinem/ih/meinem [Erwerbs-]Profill<>Bah nein, ich verstehe nichts davon!<.«

Interviewerin: » Das war schwierig nach dem Umzug?«

Claire: »Also das, das war untragbar! Aber damals hatte die Direktion [Amtsleitung]
Schuld./I: Mh, okay/. Aber ein Jahr spiter, also zumindest bei denen, die sich angestrengt
haben, also die sich reingehdngt haben und die sich informiert haben- Also einfach mal
aufGoogle gehen/hein/! Man muss nicht sehr weit gehen/hein/! Also damit will ich sagen,
man sucht die Berufsbeschreibungen, also zum Beispiel von einem Bauzeichner, was ist
eine Sekretirin, oder was sind die erforderlichen Kompetenzen fiiv einen Buchhalter. Was
ist s\Win-Win<? Ah, das ist ein Buchhaltungsprogramm. Ok, ich verstehe. Tac! Also nach
dem ersten Jahr/euh/, also da haben sich die Leute daran gewdhnt. Also sie haben sich in
der Arbeit selbst weitergebildet. Aber das Problem war, dass sie dabei nicht begleitet und
unterstiitzt worden sind. Voild.«

Doch sieht Claire eher die Berater_innen selbst in der Pflicht, diese managerialen
Unzulinglichkeiten aufzufangen:

»ich glaube, jeder trigt auch eine individuelle Verantwortung fiir sich selbst, ok. Ich muss-
te mich ja auch mit der [Stellen-]Vermittlung auseinandersetzen. Und auch das Wissen
aneignen, die Stellenzuweisungen besser zu machen./Euh/und dann alle technischen Be-
rufe zum Beispiel, Banken oder auch andere. Es gab fiir mich auch Ausdriicke, mit denen
sie [die Stellensuchenden] kamen, da habe ich nicht mal verstanden, was sie iiberhaupt
suchen. Also das musste ich auch alles erst lernen. Ich habe online gesucht, ich habe an In-
formationsveranstaltungen teilgenommen, ich habe Weiterbildungen gemacht, also da
gibt es immer, so, so, wie sagt man, so Konferenzen zu den Branchen et cetera./Bah/also
ab einem gewissen Punkt, denke ich, liegt es einfach auch in der Verantwortung eines je-
den, sich ein bisschen selbst weiterzubilden und nicht immer darauf zu warten, dass der
Arbeitgeber alles macht.«

Das Beispiel von Claire zeigt deutlich, dass unter den Vorzeichen der Verwaltungs-
modernisierung und der internen Reorganisation des RAV die Personalberater_in-
nen mitvielen neuen Anforderungen konfrontiert worden sind, die sie itberwiegend
selbst und ohne die Unterstiitzung des RAV-Managements in ihren Arbeitsalltag in-
tegrieren mussten. Dies fithrte mitunter zu problematischen Situationen mit den
Stellensuchenden, die sich von den Personalberater_innen nicht kompetent beraten
fithlten. Die RAV-Berater_innen biifsten somit durch die Authebung ihrer urspriing-
lichen Spezialisierung an Autoritit, Glaubhaftigkeit und auch an Ansehen ein — eine
Problematik, deren Lésung Claire zufolge in der Verantwortung der Personalbera-
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ter_innen selbst liegt. Claires Haltung erinnert an Richard Sennetts (2005) Charak-
terisierung der »Kultur des Kapitalismus«. In dieser sind die Arbeitnehmer_innen
zu steter flexibler Anpassung an verinderte Bedingungen angehalten und miissen
Unzulinglichkeiten der Arbeitsorganisation durch persénliches Engagement wett-
machen: »Von den Arbeitnehmern wird erwartet, sich flexibel zu verhalten, offen
fiir kurzfristige Verinderungen zu sein, stindig Risiken einzugehen und weniger
abhingig von Regeln und formlichen Prozeduren zu werden« (Sennett 2005: 10).

Im RAV zeigt sich insgesamt eine umfassende Verschiebung der Kompetenz-
und der Arbeitsanforderungen der RAV-Mitarbeiter_innen. Insbesondere werden
verstarkt sogenannte Schliisselkompetenzen, soft skills, gefordert, und im Prozess
der Verdienstleistung wurde das affektive Arbeitsvermégen, wurden Empathie, Ge-
duld, Teamgeist und Kommunikationsfihigkeit — also traditionell mit Weiblichkeit
assoziierte Eigenschaften — immer wichtiger fiir die Arbeit der Personalbera-
ter_innen; sie werden nun auch minnlichen Beratern abverlangt. Die 6ffentlich
Bediensteten werden selbst aktiviert, miissen eine unternehmerische Haltung
einnehmen und werden unter den neoliberalen Vorzeichen von Wettbewerb und
Selbstunternehmer_innentum dazu aufgefordert, affektive Arbeit zur Aktivierung
und Kontrolle derjenigen einzusetzen, welche die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen
beziehen. In dieser Konstellation kommt der >richtigen< Regulierung der Gefiihle,
die dem Prozess der Vermarktlichung ehemals staatlicher Aufgaben dienlich sind,
eine entscheidende Bedeutung zu. Allerdings wire es verkiirzt, in diesen Entwick-
lungen ausschlieflich eine Feminisierung des 6ffentlichen Sektors zu vermuten.
Denn insbesondere die vom RAV so stark eingeforderte unternehmerische Haltung
und das wirtschaftliche Handeln seiner Mitarbeiter innen wird »traditionell als
minnliche Titigkeit und eine Beschiftigung unter Minnern betrachtet« (Penz/
Sauer 2016: 196). Es stellt sich also die Frage, ob es zu einer zunehmenden An-
gleichung von Geschlechterunterschieden in der Beratungspraxis im RAV kommt
oder ob die mitunter kontroversen und auch widerspriichlichen Anrufungen und
Zumutungen an die Subjektivierungspraxis der Berater_innen die hierarchischen
Geschlechterdifferenzen fortschreiben.

Wie die vergeschlechtlichten Diskurse und das Geschlechterregime des RAV von
den Personalberater_innen individuell angeeignet und unter Umstinden auch um-
gedeutet und transformiert werden, mochte ich nach einer kurzen Zusammenfas-
sung der zentralen Punkte der »Ebene 2« und mit Blick auf die Beobachtungen ihrer
Interaktionsarbeit und auf die Interviews mit den Berater_innen analysieren.
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8.4 Zusammenfassung »Ebene 2«: Menschenfiihrung
in Zeiten von Managerialisierung und Affektualisierung

Am Beispiel des untersuchten RAV konnte ich zeigen, dass der persénliche Einsatz
fiir die Organisation in Form von Hingabe, Leidenschaft und Enthusiasmus von
Fithrungskriften wie auch von Angestellten immer mehr gefordert wird. Dies
geht einher mit der Abldsung rationalistischer Organisationskonzepte durch In-
strumente wie teilautonome Arbeitsgruppen, Teamarbeit oder formal vergrofierte
Entscheidungsraume. Und es gilt die Begeisterung der Mitarbeiter_innen zu we-
cken, so dass diese mit vollem Einsatz und méglichst autonom ihren Aufgaben
nachkommen. Die Angestellten werden dazu angehalten, Eigeninitiative zu zeigen,
ihre Fachkompetenzen und personlichen Affinititen etwa in den themenspezi-
fischen Arbeitsgruppen oder in den regelmifligen Teamsitzungen einzubringen
und sich mit dem RAV und dessen Organisationszielen zu identifizieren — also
letztlich den von Du Gay (2008) beschworenen unternehmerischen Enthusiasmus
anzunehmen. Die Steuerung der Arbeitsprozesse geschieht unter den Vorzeichen
eines partizipativen Managements weniger mittels beschrinkender Krifte wie
Zwang oder hierarchischer Kontrolle, sondern hat zunehmend die Steuerung des
affektiven Arbeitsvermdgens der Angestellten, etwa in Form ihrer Sozial- und
Kommunikationskompetenzen, und den gesteigerten Wettbewerbs- und Konkur-
renzdruck zum zentralen Einsatzpunkt.

Die Regierung 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit setzt also an der >ganzenc Per-
son an. Mittels einer breiten Palette an Regierungstechniken, die sowohl biirokra-
tische Kontrolle als auch affektive, >subtile« Steuerungsformen umfasst, versucht
das RAV die Personalberater_innen zu 6konomisch kalkulierenden und selbstwirk-
samen Subjekten zu machen. Besonders effektiv hat sich fir dieses >Vorhaben« die
Organisationsform des Teams oder auch der themenspezifischen Arbeitsgruppe ge-
zeigt. Diese partizipativen Organisationsformen tragen dazu bei, dass die Autono-
mie und auch die organisationale Verantwortung aufkleine Einheiten verlagert und
den jeweiligen Teams sowie den einzelnen Berater_innen tibertragen wird. Durch
diese Verantwortungsverlagerung auf die Angestellten schafft das RAV eine Hand-
lungs- und Subjektivierungsordnung, in der die Berater_innen unternehmerisch
als sich selbst fithrende Akteur_innen agieren sollen. Die Regierungstechniken des
RAV, allen voran die Team- und Gruppenarbeit, lassen die Potentiale der Berater_in-
nen sich im Modus der Freiheit entfalten. Die im Team bzw. den Arbeitsgruppen
Arbeitenden werden nicht mehr »eingeschlossen, diszipliniert und auf funktionale
Interaktionen reduziert, sondern sollen persénlich und sozial in Erscheinung treten
und die Verantwortung fiir das Ganze im Blick halten« (Mithlhof 2018: 379). Das neo-
liberale Versprechen von Freiheit und Selbstverwirklichung deckt sich in der Per-
spektive dieser modernen Organisationsstrategien somit in idealer Weise mit der
unternehmerischen Zielsetzung von Effizienz und Autonomie und mit der Erzeu-



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8. Affektive Gouvernementalitat der offentlichen Arbeitsvermittlung

gung eines konkurrenzorientierten unternehmerischen Selbst, welches seine Ge-
fithle im Sinne der Organisationslogik und der Organisationsziele reguliert und ein-
setzt.

Den Berater_innen wird also eine neue Position zwischen Eigenverantwor-
tung und hierarchischer Kontrolle zugewiesen. Die subjektiven Eigenschaften der
Personalberater_innen wie ihre Interessen, ihre Leidenschaften und sozialen Kom-
petenzen, welche lange Zeit als Storfaktor gegolten haben, werden seitens des RAV-
Managements nach Mafigabe von Modellen moderner Verwaltungsfithrung als
Produktivressource und Potential entdeckt. Damit sich dieses Potential jedoch im
Sinne der Organisationsziele entfalten kann, muss das Management sicherstellen,
dass die Berater_innen hinreichend (selbst-)diszipliniert sind und auch ihre Affekte
zu regulieren wissen, um im Sinne der Organisation zu handeln. Diese Regierung-
stechniken, »discipline« the interior of organization, by organizing time, space and
movement, and by categorizing and measuring tasks, behaviour and interactions«
(Townley 1994: 14).

Auch die Raumordnung und die Gestaltung des RAV (innen und aufien) wer-
den zu wichtigen Techniken dieses affektiven Regierens auf Distanz, und der Blick
auf die rdumliche Ordnung des RAV verdeutlicht, wie im RAV »Raume konstruier-
ter Sichtbarkeit« (Rajchman 2000: 51) und auch Unsichtbarkeit geschaffen werden.
Die gliserne Architektur des gesamten Gebiudes, die von mehreren Seiten einseh-
baren Biiros der Berater_innen, welche durch Sicherheitstiiren von den fiir die Ar-
beitsuchenden zuginglichen Bereiche getrennt sind, die fensterlosen und tristen
Wartebereiche der Arbeitsuchenden oder auch die riesige Anmeldehalle, iiber wel-
cher sich wie eine alles iiberblickende sKommando- und Schaltzentrale« die Biiro-
riume des RAV-Managements und des Amtsleiters befinden, sind Merkmale, wel-
che das untersuchte RAV zu einer asymmetrischen »Sichtbarkeitsmaschine« und zu
einem »analytischen Raum« (Opitz 2007: 47) werden lassen. Wenn wir uns nochmals
an den cockpitartig arrangierten Bereich des RAV-Managements erinnern, der wie
ein Fliigel in die Anmeldehalle hineinragt, dann kommt das dem Modell der idealen
Sichtbarkeitsmaschine, welches Foucault in der panoptischen Architektur des Ge-
fingnisses verortet, gespenstisch nahe. Es gibt weder fiir die Erwerbslosen noch fiir
die Bediensteten Moglichkeiten, sich dem Gefiihl der permanenten Beobachtung
zu entziehen, und die panoptische Architektur des RAV kann vor dem Hintergrund
der Foucault'schen Machtanalytik als Technik der Sichtbarmachung betrachtet wer-
den. Durch diverse Zugangsbeschrinkungen und durch die dadurch herbeigefithr-
te »riumliche Aufgliederung« (Foucault 2004a: 28) werden die einzelnen Personen-
gruppen geteilt und wird eine Vermischung verhindert. Durch diese disziplinieren-
de Subjektivierung werden Hierarchieunterschiede vermittelt und durch die elek-
tronischen Tiirkarten versinnbildlicht. Uberdies werden die Arbeitsuchenden durch
die diversen Sicherheitsmafinahmen, etwa durch die Sicherheitstiiren, die den Bii-
robereich der Berater_innen von den Wartebereichen trennen, als Bedrohung kon-
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struiert. Die Raumtechniken des RAV weisen also jedem Individuum, sei es RAV-
Mitarbeiter._in, Erwerbslosem_r oder auch mir als Forscherin, einen Platz und je-
dem Platz ein Individuum zu. Das RAV wird dadurch gleichzeitig zum »individua-
lisierende[n] Erkenntnisraster und [zur] materiell-riumlichen Praxis« (Marquardt/
Schreiber 2013: 42).

Wie ich bereits anekdotisch zeigen konnte, erzeugen diese Regierungstechni-
ken, mogen sie auch noch so partizipativ aufgestellt sein, lokalen Widerstand. Ins-
besondere die Solidaritit der Berater_innen mit den Stellensuchenden wie auch un-
tereinander wird zwar in den teambasierten Arbeitszusammenhingen produktiv
vom RAV genutzt, doch bleibt ein »affektiv-solidarischer Uberschuss«, der sich den
Verwertungsinteressen des RAV entzieht und versucht, auch die Isolierung und Ver-
letzlichkeit der prekar beschiftigten »Auxiliaires« zu iiberwinden.

8.5 Ebene 3: Praktiken

Im dritten und abschlieflenden Teil meiner Analyse begebe ich mich nun von der
Ebene der diskursiven Ordnungszusammenhinge auf die Ebene der Subjektivie-
rung, der Subjektivititen und Selbstverhiltnisse der im RAV titigen Personalbera-
ter_innen und wende mich der Frage zu, wie sie dem neuen Geist der iffentlichen Ver-
waltung (Sondermann et al. 2014:176) und den (neuen) Anforderungen an ihr Berufs-
handeln inklusive ihres Affektmanagements begegnen, diese deuten und unter Um-
stinden auch kreativ und widerstindig umformen. Der Einsatzpunkt dieses Teils
meiner Analyse bildet die Schnittstelle zwischen den Versuchen gouvernementaler
affektiver Fremdfithrung und der affektiven Selbstfithrung der Personalberater_in-
nen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Auftreten und den Formen wider-
stindiger Praktiken in den affektbezogenen vergeschlechtlichten Subjektivierungs-
weisen im gegenwartigen Prozess der Transformation 6ffentlichen Dienstleistungs-
handelns.

Auf der Grundlage dieser affekttheoretischen Erweiterung des Gouvernemen-
talititsansatzes mochte ich die Machteffekte des Diskurses der »Okonomisierung
der Gefiithle im Arbeitsleben« (Penz/Sauer 2016) aufseiten des Widerstandes her-
ausarbeiten. Ich gehe also der Frage nach, ob es gerade die von den Berater_innen
eingeforderte und geleistete affektive Arbeit ist, die das Potential fiir Prozesse der
Solidarisierung und des individuellen wie auch kollektiven Widerstands gegen die
vom RAV gestellten Anforderungen und fiir eine Verbesserung der Beschiftigungs-
bedingungen birgt, und untersuche, ob iiberhaupt und, wenn ja, welche Formen
widerstindiger Praktiken in den affektiv-vergeschlechtlichten Subjektivierungs-
prozessen im RAV aufkommen. Zudem mochte ich die diskursiven Mechanismen
und Bedingungen nachzeichnen, unter denen die Berater_innen zu vergeschlecht-
lichten Subjekten (geformt) werden, und arbeite die Situationen heraus, in welchen
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Geschlecht explizit und auch implizit von den Berater_innen thematisiert wird
oder sich vergeschlechtlichte Praktiken in meinen Beobachtungen zeigen. Mit
diesem Blick auf die affektiven und vergeschlechtlichten (Selbst-)Praktiken der
offentlich Bediensteten mochte ich in diesem abschlieRenden Teil meiner Analy-
se also die »machtvollen Interdependenzen zwischen Diskursen, Praktiken und
Subjektkonstitutionen« herausarbeiten (Linnemann 2018: 236).

Die Auswertung auf dieser Analyseebene ist dreigeteilt: Basierend auf meinen
Feldnotizen, den Interviewtranskripten sowie den Beobachtungs- und Shadowing-
protokollen werde ich als Erstes den Titigkeitsbereich der Personalberater_innen
konturieren und die zentralen Punkte herausarbeiten, die die Beratungsgespriche
strukturieren und die Interaktionsordnung bestimmen. Im Zusammenhang mit ih-
rer Subjektivierung ist es auch wichtig zu kliren, wie die Berater_innen Arbeitslo-
sigkeit subjektivieren, d.h. welches Bild sie von ihren erwerbslosen >Kandidat_in-
nen< haben und anhand welcher Strategien sie versuchen, diese zu motivieren, zu
responsibilisieren oder auch zu disziplinieren. Ich mochte kliren, welche Stellen-
suchenden oder auch Situationen in der Beratung fiir sie besonders schwierig sind
und was eine_n >gute_n« Stellensuchende_n auszeichnet. Die freudvollen Seiten ih-
res Berufs interessieren mich dabei genauso wie die belastenden und auch argerli-
chen oder frustrierenden Aspekte ihrer Anstellung beim RAV. Dabei spiire ich neu-
en Formen von Solidarisierung, von Zuneigung und Kooperation zwischen den Be-
rater_innen, aber auch zwischen ihnen und den Erwerbslosen oder zwischen ih-
nen und den Vorgesetzten nach; ich frage nach den Formen von Staatlichkeit, die
in diesen Begegnungen hergestellt werden, und danach, wie auch die Dimension
>Geschlecht< im Beratungsprozess relevant wird. Im zweiten Teil der Analyse auf
dieser mikrosozialen Ebene werde ich dann den Fokus auf die Herstellung von Ge-
schlechtin der Interaktion zwischen den Berater_innen und den Erwerbslosen legen
und die Frage beantworten, ob die zunehmende Bedeutung affektiver Arbeit im Ar-
beitskontext zu einer Verschiebung der hierarchisierenden und hierarchischen bi-
niren Geschlechterordnung beitrigt oder ob sich nach wie vor eher die traditionelle
Geschlechterordnung und die damit verbundenen Bilder und Zuschreibungen ab-
zeichnen.

Basierend auf diesen Ausfithrungen zu den vergeschlechtlichten Macht- und
Herrschaftsverhiltnissen im RAV und ausgehend von den eingangs der Untersu-
chung beschriebenen Streiks der RAV-Berater_innen verschiebe ich dann den Fokus
auf mogliche weitere und durchaus auch verstecktere Formen des Widerstands. Auf
dieser Ebene der Praktiken mochte ich herausarbeiten, wie die Personalberater in-
nen mit der zunehmenden Standardisierung ihres Titigkeitsbereichs umgehen,
welche Freirdume sie sich schaffen und wie sie der fortlaufenden Vermessung
und dem Anspruch der Optimierung ihrer Arbeitsleistung begegnen. Ich inter-
essiere mich dafiir, wie sie mit organisationalen Vorgaben umgehen und diese
deuten und unter Umstinden auch (kreativ) bearbeiten. Ich frage also nach den
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informellen Netzwerken, die die individualistische Wettbewerbslogik innerhalb
des RAV zeitweise unterlaufen und als Basis fiir widerstindiges Handeln oder
zumindest von Verweigerung fungieren; oder auch danach, ob sie die organisa-
tionalen Vorschriften, wie etwa das Verbot einer personalisierten Biirogestaltung
oder die umfangreiche Dokumentation der Beratungsgespriche, befolgen oder
in ihren alltiglichen Arbeitspraktiken umdeuten oder auch missachten. Dies, so
werde ich deutlich machen, sind alles Mikrokidmpfe, die sich gegen die Fokussie-
rung auf die Rationalitit von (Kosten-)Effizienz und gegen die massive Leistungs-
und Wettbewerbsorientierung im RAV richten und sich damit fir eine Alternative
zur neoliberalen Rationalitit 6ffentlicher Dienstleistungserbringung und fiir eine
Begrenzung ihrer Subjektivierungswirkungen einsetzen. Es geht mir in diesem em-
pirischen Abschnitt darum, auch die verborgenen Auseinandersetzungen abseits
der kollektiven Mobilisierungsanstrengungen, wie sie die RAV-Mitarbeiter_innen
kurze Zeit nach der umfassenden Organisationsreform in Angriff genommen ha-
ben, herauszuarbeiten. Deutlich hervorheben méchte ich, dass trotz der durch
den Wettbewerbs- und Leistungsdruck und die Einfithrung unsicherer Arbeitsver-
hiltnisse hervorgerufenen Individualisierung der Beschiftigten aus gemeinsamen
Erfahrungszusammenhingen eine Solidaritit zwischen ihnen entstehen kann, die
eben nicht zur Ginze vom RAV fiir seine eigenen Zwecke instrumentalisiert werden
kann (Stichwort: Projektgruppen).

AbschliefRend werde ich in diesem Kapitel das Verhiltnis der oben dargestellten
gouvernementalen Menschenregierungskiinste und der widerstindigen Praktiken
der Berater_innen diskutieren.

8.5.1 Tatigkeitsbereich der Berater_innen
und Interaktionsordnung(en) im RAV

Der Titigkeitsbereich der Berater_innen zeichnet sich durch eine grofe Band-
breite an Aufgaben aus und umfasst neben ihrer zentralen Titigkeit der Beratung
der Erwerbslosen auch administrative Tatigkeiten, Team- und Gruppensitzun-
gen, Weiterbildungsmafinahmen oder interne und externe Schulungen. Anders
als die Berufsbezeichnung des/der Personalberaters_in vermuten lisst, umfasst
ihr Auftrag in der Interaktion mit den Stellensuchenden weit mehr als Beratung
und schlieft auch Dokumentations-, Kontroll- und Vermittlungstitigkeiten ein.
Jedoch, und dies ist auch ein Punkt, der wiederholt in den beobachteten Beratungs-
gespriachen thematisiert wurde, sind nicht die Personalberater_innen, sondern die
Arbeitslosenkassen fir die Anspruchsabklirung und die Auszahlung des Arbeits-
losengeldes zustindig. Die Personalberater_innen kénnen sich also ausschlieRlich
der Beratung und der Betreuung der Stellensuchenden widmen. Die neue Orga-
nisationsstruktur des RAV soll ebenfalls dazu beitragen, die Beratungsgespriche
moglichst ohne Zeitdruck stattfinden zu lassen. Die Arbeitsuchenden erhalten
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vorab eine sogenannte Einberufung (franz.: convocation); sie melden sich bei ihrer
Ankunft im RAV zuerst in der Anmeldehalle an und warten dann im zugewiesenen
Wartebereich, bis sie von ihrem_ihrer Berater_in abgeholt und ins Biiro gefiihrt
werden. Bei der Einteilung der Termine sind die Berater_innen relativ frei, doch
miissen sie mindestens fiinf Beratungstermine in einem Arbeitstag unterbringen,
wovon mindestens einer ein Erstgesprich sein muss. Uberwacht wird diese Syste-
matisierung der Arbeitsprozesse durch das unter Punkt 8.3.2 beschriebene EDV-
basierte Controlling.

Die Beratungsgesprache selbst sind darauf ausgerichtet, dass die Berater_innen
darauf hinarbeiten, »die Stellensuchenden zu motivieren, ihre Bewerbungskompe-
tenz zu stirken und sie bei der Stellensuche zu unterstiitzen« (Degen/Wetli 2019:
54). Im Erstgesprach (franz.: entretien diagnostique (DIAG)) geschieht dies zu Beginn
meist anhand der Informationsbroschiire »Etre au chémage«. Die Broschiire war bis
2016 lediglich auf Franzésisch erhiltlich, wurde jedoch seither auch auf Englisch,
Spanisch und Portugiesisch iibersetzt und setzt sich aus mehreren Abschnitten zu-
sammen. Die ersten zwei Seiten der Broschiire umfassen einen Fragebogen von ins-
gesamt zehn Fragen. Diese Fragen stecken das Wissen und das Vorgehen der Stel-
lensuchenden beziiglich ihrer Stellensuche ab. Aufgefithrt sind etwa Fragen zum Le-
benslaufund dessen Gestaltung, den Bewerbungsstrategien, den beruflichen Quali-
fikationen oder auch den méglichen Hindernissen fiir eine erfolgreiche Bewerbung.
Auch wird nach dem geographischen Raum der Stellensuche gefragt und ob die_der
Stellensuchende auch auflerhalb des Kantons oder des Landes nach geeigneten Stel-
len sucht. Zur Vorbereitung auf das Erstgesprich sollten diese Fragen im Idealfall
von den Stellensuchenden vor dem Termin schriftlich beantwortet werden. Die im
Fragebogen aufgefithrten Punkte werden dann im Erstgesprich fir die Standortbe-
stimmung und fir die Erarbeitung der Bewerbungsstrategie aufgenommen.

Laut dem Assistenten des Amtsleiters mochte das RAV mit diesem Fragebogen
Zeit gewinnen und die Beratungsgespriche effizienter machen. Denn bislang wa-
ren die Erwerbslosen verpflichtet, sich vor dem Erstgesprich die vom RAV bereit-
gestellten Informationsvideos, die zentrale Punkte zur Anmeldung beim RAV ent-
halten, anzuschauen. Diese Verpflichtung wurde mittlerweile abgeschafft und die
Videos laufen nunmehr in Dauerschleife in einem Raum neben der Anmeldehalle.
Der Fragebogen erginzt nun diese Videos, soll dazu dienen, die Erwerbslosen zu
responsibilisieren, und folgt der Idee, dass die_der Erwerbslose autonom sein soll.
Denn er_sie soll sich selbst als Akteur_in seiner_ihrer Situation begreifen und darf
nicht daraufwarten, dass die Administration alles an seiner/ihrer Stelle in die Wege
leitet. Diese Anderungen, so lassen sich die Aussagen des Assistenten deuten, folgen
also der Logik der Responsibilisierung und damit auch dem der Aktivierungspolitik
zugrundeliegenden neoliberalen Menschenbild des_der autonom, rational und nut-
zenmaximierenden Akteurs_in, zugespitzt etwa in der androzentristischen Konfi-
guration des Homo oeconomicus.
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An dieser Stelle wird deutlich, dass bereits im Vorfeld und zur Vorbereitung der
Beratungsgespriche im RAV eine Reihe von diskursiven Formaten zur Rationalisie-
rung der Beziehung zwischen den Berater_innen und den Stellensuchenden einge-
setzt werden und auch die Autonomiefihigkeit der Stellensuchenden einer ersten
Priifung unterzogen wird. Fiir den Verlauf der Beratungsgespriche hat es dann je-
doch geringe Relevanz, ob die Erwerbslosen die Videos angeschaut haben oder den
Fragebogen ausgefiillt mitbringen. Denn in allen Fillen kliren die Berater_innen die
Stellensuchenden zu Beginn des Erstgesprichs iiber ihre Rechte und Pflichten auf.
Ich konnte beobachten, dass die meisten Berater_innen die Broschiire »Etre au chd-
mage« zu Hilfe nehmen, vor allem die auf den Seiten 20-23 aufgefiithrten Punkte
zu den Rechten und den Pflichten gemeinsam mit den Erwerbslosen durchgehen
und insbesondere darauf hinweisen, welche Versiumnisse und Pflichtverletzungen
seitens der Erwerbslosen zu Sanktionen fithren. Einige Berater_innen nahmen sich
fir diese Sequenz des Beratungsgesprichs einen bunten Leuchtstift zur Hand und
zeichneten die zu beachtenden Punkte zusitzlich an. Dieses ihre Erlduterungen un-
terstiitzende Visualisieren mutete auf mich als Beobachter in teilweise etwas iiber-
griffig an. Darin kam auch die Machtasymmetrie zwischen ihnen und den Stellen-
suchenden und ein pidagogisierendes doing state zum Vorschein.

Nachdem im Erstgesprich diese Punkte geklart oder zumindest kommuniziert
worden sind, findet eine Kompetenzerfassung (franz.: bilan de compétences) statt und
die Berater_innen vereinbaren gemeinsam mit den Stellensuchenden eine Wieder-
eingliederungsstrategie, festgehalten in der Betreuungsvereinbarung (franz.: plan
daction).

Der Dokumentationsaufwand der Berater_innen ist allgemein sehr hoch, und in
den Erstgesprichen besteht ihre Aufgabe zunichst in der differenzierten Aufnahme
der Daten der Erwerbslosen und deren Einspeicherung in das Gesprachsprotokoll
(fortan: PV). Dieses umfasst fiir ein Erstgesprich insgesamt drei Bereiche (Quelle:
»PV Entretien de Diagnostic d’Insertion«):

1) Realistische und realisierbare Wunschtatigkeit
2) Effiziente Organisation der Arbeitsuche
3) Persénliche Situation

Seiner Bezeichnung entsprechend dient der DIAG also in erster Linie zur>Diagnose«
der aktuellen Situation und zur>Standortbestimmungs, zur Sensibilisierung der Er-
werbslosen fiir ihre Lage und zur Abklirung ihrer Berufserfahrungen, Fahigkeiten
und Qualifikationen. Im zweiten Teil des Gesprichs werden Techniken der Arbeit-
suche besprochen und die Erwerbslosen daran erinnert, dass sie méglichst autonom
eine Stelle suchen miissen und nicht nur auf Vermittlungsvorschlige des RAV war-
ten sollen. Sofern sie jedoch ein Stellenangebot vom RAV vermittelt bekommen, sind
sie verpflichtet, sich auf diese Stelle zu bewerben.
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Im dritten Teil des Gesprichs kommt es zu einer Fokusverschiebung weg von der
eigentlichen Stellensuche hin zur Abklirung der Motivation oder moglichen Hin-
dernissen, die die Erfolgsaussichten der Arbeitsuchenden mindern kénnten und
die im personlichen Bereich der>Kandidat_innen<verortet werden. Auf Basis dieser
drei Bereiche ist schlielich eine Betreuungsvereinbarung zu erstellen. In dieser
fasst der_die Berater_in nochmals die zentralen Punkte des Gesprichs zusammen
und hilt die nun von dem_der Erwerbslosen vorzunehmenden Schritte, die Anzahl
an verpflichtenden und nachzuweisenden Bewerbungen sowie moglicherweise
auch bestimmte kurzfristig zu erledigende (‘Haus<«)Aufgaben, wie etwa das Uber-
arbeiten des Lebenslaufs, fest. Meist drucken die Berater innen dieses Dokument
aus und legen es den Stellensuchenden zur Unterschrift vor, und auch sie selbst un-
terschreiben diese Betreuungsvereinbarung. Durch diese beiderseitige Unterschrift
wird figuriert, dass nun ein fiir beide Seiten verbindlicher (Verwaltungs-)Vertrag
von zwei gleichberechtigten Vertragspartner_innen aufgesetzt worden ist. Dies
ist mit Blick auf die hierarchische Beziehung zwischen den Berater_innen und
den >Kandidat_innen< natiirlich Humbug, und die Betreuungsvereinbarung ist,
wie auch Wolfgang Spellbrink (2008) am Beispiel der in Deutschland zur Verwen-
dung kommenden »Eingliederungsvereinbarung« deutlich macht, als »hoheitliches
(norm-setzendes) Handeln in lediglich pseudokonsensuellem Gewand« (ebd.: § 15
Rz. 10) zu betrachten.

Gefragt nach der Beurteilung und Verwendung dieses Instruments erzihlt mir
Silvie (PB Nr. 8), dass sie die Betreuungsvereinbarung wichtig finde, denn diese und
die Unterschrift visualisiere die Verpflichtungen der Erwerbslosen und verdeutliche
die Verantwortungsbereiche; zudem habe die Betreuungsvereinbarung eine Kon-
trollfunktion. Auf meine Frage, wie sie dieses Instrument bewerte, sagt Silvie:

»Das macht die Verpflichtungen deutlich./I: Ja, mhhh/Bah, zum einen definiert das auch
ein bisschen die Regeln. Euh (--)und und setzt den Arbeitsuchenden in Aktion. Ev hat Din-
ge zu erledigen, er hat Verantwortlichkeiten. Er muss die Dinge in die Hand nehmen, um
sich zu entwickeln. Und darf nicht immer nur Erwartungen an uns stellen. Ah/bah/, denn
er ist es, der die Dinge ins Rollen bringen muss. Nicht wahr? Es ist auch an ihm, sich zu
aktivieren/l: Mhh, mhhh/Und es [die Betreuungsvereinbarung] hat auch eine Kontroll-
funktion. Um zu iiberpriifen, ob die Person macht, was man ihr aufgetragen hat. Sie ist
autonom,/euh/sie weif3, wie sie mir eine Mail schickt, sie hat ein gutes Bewerbungsdos-
sier und sie bringt die Dinge ins Rollen. Das [die Betreuungsvereinbarung] hat also ein
bisschen diese Doppelfunktion. (--)Und dann erlaubt es uns, festzustellen, ob die Person
liberhaupt nicht dazu imstande ist, ihre Bewerbungsunterlagen per Mail zu versenden —
gut, dann kann sie sich auch nicht bewerben, naja (--). Letztlich gibt uns das auch Hin-
weise. Man kann spdter dann vielleicht ein anderes Ziel formulieren. lhr vielleicht eine
Weiterbildung geben. Voila. Aber ja, ich finde es sehr gut, dass es diese Ziele gibt. Auch um
eine Zusammenfassung des Gesprichs zu machen und zu sagen, voila, wir haben iiber das,
das, das und das gesprochen. Das verlange ich von lhnen. [...] Also euch, das [die Betreu-
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ungsvereinbarung] dient auch dazu, das Gesprich mit einer Zusammenfassung verlassen
zu konnen.« (PB Interview Nr. 8)

Silvie nutzt das Instrument der Betreuungsvereinbarung also bewusst dazu, her-
auszufinden und gegebenenfalls zu testen, wie motiviert und autonom die_der Stel-
lensuchende ist, und auch dazu, seine_ihre (untergeordnete) Position gegeniiber ihr
als Beraterin und gegeniiber dem RAV deutlich zu machen. Ferner wird im Inter-
viewauszug deutlich, dass Silvie durchaus Grenzen bei der Responsibilisierung der
Stellensuchenden sieht und auf Vorarbeiten verweist, die letzten Endes dann doch
vom RAV bzw. von ihr als Beraterin geleistet werden miissen.

Anders geht Delphine (PB Nr. 13), die erst seit Kurzem als RAV-Beraterin arbei-
tet und als »Auxiliaire« befristet angestellt ist, mit den Betreuungsvereinbarungen
um. In meinen Beobachtungen der Beratungsgespriche fiel mir auf, dass Delphine
entgegen den organisationalen Vorgaben am Ende von Erstgesprichen meist keine
Betreuungsvereinbarung mit den neuen>Kandidat_innen« schlief3t, sondern diesen
ihre Auftrige lediglich miindlich erteilt. Darauf angesprochen, erklirt sie mirim In-
terview, dass es fiir sie wichtig sei, den Leuten von Beginn an Vertrauen entgegen-
zubringen. Sie begriindet ihr Handeln damit, dass dieses Papier zu unterschreiben
ja nicht harmlos sei (PB: »Signer ce papier ce nest pas anodin«). Mit »harmlos« meint
sie, dass die auf der Betreuungsvereinbarung festgehaltenen Punkte die Basis fiir
Sanktionen bilden und sie den Stellensuchenden erst einmal ohne dieses verpflich-
tende Element die Moglichkeit geben mochte, den Anordnungen nachzukommen.
Sollten diese dann ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, ist es nicht moglich,
dieses Versiumnis an die Rechtsabteilung weiterzuleiten und sie somit zu sanktio-
nieren. Dies scheint Delphines Strategie zu sein, das Vertrauen zwischen ihr und
den>Kandidat_innen< zu fordern bzw. es nicht sogleich zu gefihrden.

»Voila, ist ja fiir sie [die Stellensuchenden]. Weil ich weif3, also zuerst vertraue ich darauf,
dass sie es tun werden,/euh/, und dann also im Gegenteil, ich notiere alles im PV, alles
was ich ihnen auftrage, auch wenn das noch nicht in der Betreuungsvereinbarung ist. Und
ich weif3 beim nichsten Mal, wenn sie es mir nicht zugeschickt haben/bah/, dann direkt
Betreuungsvereinbarung mit einem Datum.« (PB Interview N¥.13)

Delphin gibt den Arbeitsuchenden also zuerst einen Vertrauensvorschuss und
mochte sie nicht gleich unter den Verdacht stellen, dass sie ohne die Betreuungs-
vereinbarung und damit den Abschluss eines beiderseitig bindenden Vertrages den
Anforderungen nicht nachkommen wiirden. Die Beraterin hat also ein Bewusst-
sein von der Abwertung und der Pidagogisierung der Erwerbslosen, die in der
Praktik der Betreuungsvereinbarung enthalten ist, und zieht, wie auch die meisten
ihrer Kolleg innen, eine freiwillige Kooperation der Erwerbslosen der autoriti-



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8. Affektive Gouvernementalitat der offentlichen Arbeitsvermittlung

ren Durchsetzung von Vereinbarungen vor (mehr zu Eigenmotivation im Kontext
herrschaftlichen Verhandlungshandelns etwa Bourdieu/Passeron 1973).

In den mindestens alle zwei Monate stattfindenden Folgeterminen (franz.: entre-
tien de suivi (SUIVI)) wird diese Betreuungsvereinbarung seitens der Berater_innen
evaluiert sowie das weitere Vorgehen festgelegt. Neben der eigentlichen Beratung
kontrollieren die RAV-Berater,_innen in diesen Gesprachen die Arbeitsbemithungen
und priifen den Einsatz von AMM. »Diese Massnahmen, die unter anderem Stand-
ortbestimmungen, Bewerbungstrainings, Kurse sowie Beschiftigungsprogramme
umfassen, zielen darauf ab, die Stellensuchenden fit fiir den Arbeitsmarkt zu ma-
chen« (Degen/Wetli 2019: 54; Herv. M. G.). Zudem sind die Berater_innen zustin-
dig fir die Akquise und die Zuweisung von offenen Stellen und nehmen auch ver-
schiedene Kontrollfunktionen wahr. Bleiben Stellensuchende beispielsweise einem
vereinbarten Beratungstermin unentschuldigt fern oder erfiillen sie die geforder-
ten Arbeitsbemithungen nicht geniigend, sind die Berater_innen dazu verpflichtet,
Sanktionen in Form von Taggeldkiirzungen zu verhingen beziehungsweise, wie es
wihrend meines zweiten Aufenthalts im RAV der Fall war, eine sogenannte Sachver-
haltsmeldung an die interne Rechtsabteilung zu iibermitteln.

Die beschriebenen Kontrollfunktionen der Berater_innen oder auch die Verwen-
dung der Broschiire »Etre au chémage. Ce que vous devez savoir« und mehr noch das
Instrument der Betreuungsvereinbarung konnen als Mittel zur Erziehung selbstver-
antwortlicher Subjekte und wichtige Regulationsinstrumente des »New Public Con-
tractualism« (Weinbach 2012) gesehen werden. Diese Instrumente machen deut-
lich, dass sich die Aufgabe der Berater_innen nicht darin erschopft, die Akzeptanz
der an die Erwerbslosen gestellten Bedingungen und Pflichten zu fordern. Im Sinne
eines »Sozialstaates als Erziehungsagentur« (Lessenich 2012) sollen sie vielmehr auf
eigene Einsicht der Erwerbslosen oder auf Anpassung an diese Bedingungen hin-
wirken und sie dazu anhalten, sich selbst bei der Uberwindung ihrer Arbeitslosig-
keit in die Verantwortung zu nehmen. Mit der Effizienzorientierung geht also eine
»Pidagogisierung des Sozialen« (Kessl 2006: 224) einher.

Auch Katja (PB Nr. 2) nimmt eine dhnliche Haltung ein und sieht ihren Inter-
ventionsbereich nicht auf die eigentliche Arbeitsuche oder auf die Vermittlung von
geeigneten Stellen beschrinkt, sondern versucht die Einstellung der Stellensuchen-
den zur eigenen Erwerbslosigkeit zu andern und diese dazu zu bewegen, die Verant-
wortung fiir die Uberwindung ihrer Erwerbslosigkeit bei sich selbst zu suchen:

»Bah, also wenn die Person keine Lust hat, sich selbst in Frage zu stellen, wenn sie sich als
Opfer gibt. Wenn sie zum Beispiel sagt, dass sie keine Arbeit findet weil/euh/, alle, alle Ar-
beitgeber stellen nur Franzosen ein, oder weil wir ihr keine Stellen vorschlagen, oder weil
wegen dem oder jenem. Wenn sie alles von den anderen erwartet. Es gibt Leute, die sind ein
wenig so. Ich nenne diese >Selbstzerstirer<, aber oftmals realisieren sie das nicht,/hein/. Es
ist oft so, dass sie derart enttduscht oder zornig (.) oder wiitend sind, oder, oder einfach de-
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primiert, dass sie es nicht schaffen, zu sehen, dass es sie sind, die sich auch etwas verindern
miissen. Also in solchen Fillen ist es ein bisschen frustrierend, weil man sagt sich dann,
bah, wir haben ja alles- also wenn die Person keine Lust hat, sich zu dndern, wenn sie kei-
ne Lust hat,/eu/h, also wenn man ihr die Frage stellt: >Also was kdnnen Sie unternehmen,
damit Sie zu einem Vorstellungsgesprich kommen?<, und sie uns dann antwortet, dass sie
nichts unternehmen kann, sondern wir ihr eine Stelle geben sollen. Bah, so kommen wir
nicht voran!« (PB Interview Nr. 2)

Katja versucht also an und mit der eigenen Einsicht der >Kandidat_innen« zu arbei-
ten und moéchte in der Interaktion mit den Erwerbslosen deutlich machen, dass das
RAV Erwartungen an die Stellensuchenden stellt, diese aber ihre Erwartungen an
die Institution reduzieren sollen. Und es sind nicht zuletzt solche uneinsichtigen
Stellensuchenden, von denen Katja affiziert wird und die bei ihr Frustration auslo-
sen. In ihrem doing gender while doing state grenzt sich Katja mit der Zuschreibung
»Selbstzerstorer« auch von einer an sie gestellten Erwartung eines (weiblich konno-
tierten) Mitgefiihls ab.

Diesen affektgeprigten transformativen Vergeschlechtlichungspraxen der Be-
rater_innen wende ich mich im Folgenden zu, und ich werde zeigen, wie die Be-
rater_innen bestimmte Formen von Minnlichkeit und Weiblichkeit sowie auch von
Staatlichkeit in ihrer Positionierung und durch ihre alltigliche Aneignung von Nor-
men und Diskursen und durch ihre Praktiken herstellen. Dabei interessiere ich mich
zum einen dafiir, wie das gouvernementale Machtfeld von NPM und Aktivierung im
RAV iiber Geschlechterverhiltnisse vermittelt wird; zum anderen lenke ich meine
Aufmerksamkeit auf die Mobilisierung von Affekten im Kontext 6ffentlicher Dienst-
leistungserbringung und frage nach den Auswirkungen auf die geschlechtsspezifi-
sche Transformation ehemals biirokratisch verfassten Verwaltungshandelns.

8.5.2 RAV Beratung: »Ein Beruf fiir Herz und Verstand« -
Wandel der Geschlechterverhaltnisse durch affektive Arbeit?

Wie wir gesehen haben, bewegt sich die Arbeit der Berater_innen in einem Span-
nungsfeld zwischen der Motivierung und Responsibilisierung der Stellensuchen-
den, dem Aufbau eines Vertrauensverhiltnisses sowie der Kontrolle, Abmahnung
und Disziplinierung der Erwerbslosen. Wie die erst seit Kurzem beim RAV beschif-
tigte Beraterin Claudia im Interview betont, sind die Berater_innen in ihrem Ar-
beitsalltag laufend mit diesen widerspriichlichen Komponenten konfrontiert, was
von einigen auch als zentrale Herausforderung angesehen wird:

»Ja, also das heif3t, wir miissen sehr viel (.),/euh/, das ist schon sehr komplex, weil man
muss, man muss kontrollieren, man muss bestrafen, aber man muss auch ermutigen,
wertschdtzen,/euh/, helfen. Also letztlich machen wir das alles gleichzeitig. Also das ist
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schon sehr kompliziert. Ja. Das kann als Haltung schon sehr herausfordernd sein!« (PB
Interview Nv. 3)

Im Interview mit Silvie (PB Nr. 8) kommt die Problematik, die sie mit den unter-
schiedlichen Anforderungen an ihre Beratungspraxis verbindet, deutlich zum Aus-
druck. In einem Beratungsgesprach konnte ich eine Situation mit einem Stellen-
suchenden beobachten, der keinen schriftlichen Nachweis seiner Bewerbungsbe-
mithungen vorlegen konnte, da er die moglichen Arbeitgeber_innen lediglich tele-
fonisch kontaktiert hatte. Einen Beleg fiir diese Telefonate konnte er im Gesprich
mit Silvie jedoch nicht erbringen. In der Situation mit dem Erwerbslosen spricht
Silvie allerdings nicht an, dass seine Leistungen aufgrund dieser unzureichenden
Bewerbungsbemithungen wahrscheinlich gekiirzt werden. Auf meine Nachfragen,
warum sie das verabsiumt habe, erklirt Sylvie:

»Nein, nein. Das stimmt schon (--)Ich sage es ihnen nicht unbedingt gleich beim ersten
Interview, weil ich habe keine Lust, auf einer Beziehung aufzubauen, die damit beginnt,
dass ich Sanktionen ausspreche./l: Mhh, mhh/Danach ist es schwierig,/hein/. Um, um ei-
ne/dhh/das Ziel ist es, trotzdem gegenseitiges Vertrauen herzustellen, zu teilen und voila,
etwas aufzubauen. [...] Also ich sage ihnen nicht gleich: >Also, Sie miissen wissen, dass Sie
sanktioniert werden!<Weil spiiter werden sie den Eindruck haben,/bah/ok, meine Berate-
rin hat mich gleich im ersten Gesprich sanktioniert, also das ist eine >Sanktions-Berate-
vin. Dies fiihrt gleich zu einem Vertrauensbruch.« (PB Interview Nr. 8)

Dieser Interviewausschnitt zeigt, dass Sanktionen, obschon sie zum >Tagesge-
schift«der Berater_innen gehoren, von einigen Berater_innen als Storfaktor fir die
eigentliche Beratungsarbeit fir die und mit den Erwerbslosen beurteilt werden.
Auch Katja (BP Nr. 2) empfindet das dhnlich und wire froh dariiber, wenn zukiinftig
alle Sanktionsentscheide von einer eigenen Abteilung’®, etwa der Rechtsabteilung
im RAV, getroffen werden wiirden:

»]a, ja, das wire niitzlich. Zum Beispiel wenn jemand keine Bewerbungen vor der Anmel-
dung beim RAV gemacht hat, dann schickt man das der Rechtsabteilung und dann ist es
die Rechtsabteilung, welche Stellung bezieht. Ich finde das schwierig (--)in einer Vertrau-
ensbeziehung zu sein, also eine Vertrauensbasis herzustellen und gleichzeitig zu sagen:
>Bah voila, ich sanktioniere Sie!« Und dariiber hinaus finde ich, dass die Sanktion an sich
sehr hart ist. Damit will ich sagen, dass wenn eine Person etwa ihre Bewerbungsbemii-
hungen wiederholt einen Tag zu spdt abgibt und dann, ich weif nicht, fast zwei Wochen
oder im Minimum neun Arbeitstage weniger Gehalt kriegt, dann find ich, das ist schon

16 Kurze Zeit nach meinem ersten Forschungsaufenthaltim RAV wurde die Sanktionspraxis ge-
andert und seither ist die interne Rechtsabteilung des RAV zustdndig fiir die Sanktionsent-
scheide.
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eine UnverhiltnismdfSigkeit, die einfach phdnomenal ist. Ich méchte damit sagen, dass es
stimmt, dass man nur selten anderswo derartige Strafen bei VerstofSen erhilt.« (PB Inter-
view Nr. 2)

Beide Interviewausziige verweisen auch darauf, dass das Verhingen von Sanktionen
mafigeblich das Vertrauensverhiltnis zwischen den Berater_innen und den >Kandi-
dat_innenc stort. Noch ausgeprigter werde dies, so betont etwa Katja (PB Nr. 2),
wenn der_die >Kandidat_in«< den Sanktionsentscheid anfechte und dieser fiir un-
rechtmiflig erklirt und aufgehoben werde. In diesem Fall sei es noch schwieriger,
die Beziehung wiederherzustellen, und es erschwere die gemeinsame Arbeit, eine
Anstellung zu finden. Auch fiir die erst seit Kurzem und befristet angestellte Anna
(PB Nr. 5) sind Stellensuchende, die sich beschweren, ganz besonders schwer zu er-
tragen, und solche Beschwerden verletzen und verunsichern sie:

»Und dann sie [die Erwerbslosen] verstehen halt manchmal nicht, warum wir sie zu einer
Mafnahme aktivieren oder zwingen miissen. Und dann erlauben sie sich, Briefe mit ihren
Leiden zu schreiben, die meist nur als solche gefiihlt werden und nicht faktenbasiert sind.
Also das ist verletzend fiir uns. Also ich generealisiere hier, aber zumindest fiiv mich ist
das verletzend und das fiihrt dazu, dass ich mich infrage stelle und mich frage, ob ich et-
was nicht richtig verstanden habe. Oder war ich nicht deutlich genug etc.?« (PB Interview
Nr.5)

Korczynskis Konzept des »customer as enemy« (2003) beschreibt die Situationen,
in welchen der Kontakt mit den Erwerbslosen zu einem konflikttrichtigen Moment
wird und die Stellensuchenden zu Feinden fiir die Beraterin werden, treffend. Anna
nimmt sich die Kritik der Stellensuchenden zu Herzen und sucht mégliche Fehler
zuerst bei sich. Die Beschwerden der Stellensuchenden l6sen also Selbstzweifel bei
ihr aus, und Anna stellt aufgrund der Beschwerden ihre Eignung als Personalbera-
terin in Frage. Anne definiert ihr professionelles Selbstverhiltnis also stark iiber das
Feedback der Stellensuchenden. Sie stellt eine Form von Weiblichkeit her, die durch
diese defizitire Selbsteinschitzung und Selbstzweifel bestimmt ist und gleichsam
bewihrte weibliche Muster reproduziert.

Eine gegenteilige Wahrnehmung und Verwendung der Sanktionierungspflicht
offenbarten sich mir im Gesprach mit Ben (PB Nr. 9). Im Interview macht Ben deut-
lich, dass er keine Probleme mit seinem Sanktionierungsauftrag hat. Ganz im Ge-
genteil betrachtet er Sanktionen als probates Mittel zur Aktivierung der Erwerbslo-
sen. Ben setzt diese bei>Kandidat_innenc<ein, welche die Regeln nicht befolgen, und
geht bisweilen auch so weit, bis jemand als unvermittelbar eingestuft wird und so
aus dem ALV-System fllt.
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»Also ich bin von Anfang an ganz klar, ich weise zurecht und erklire ihnen,/bah/, wenn
sie das Spiel mitspielen und wenn sie alles richtig machen, dann werden sie auch keine
Schwierigkeiten mit mir haben. Aber im Gegenteil, im Moment wo sie iibertreten, wenn
sie etwas nicht akzeptieren oder den Regeln nicht folgen, also dann miissen sie auch nicht
liberrascht sein, wenn sie sanktioniert werden. Und je mehr sie sanktioniert werden, desto
mehr Geld verlieren sie. Und ab einem bestimmten Punkt kdnnen sie sogar als unvermit-
telbar eingestuft werden,/hein/. Das heifSst dann (--), dass man sie aus der Arbeitslosen
nimmt und ihnen ihre Leistungen nimmt. Also erklire ich ihnen das, und wenn ich fiihle,
dass eine Person wirklich nicht motiviert ist, dann werde ich sie vielleicht ein- oder zwei-
mal fragen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich nicht mehr insistieren. Weil, wir
kdnnen ja auch nicht, also es ist ja nicht an uns, uns nach den Wiinschen der Versicher-
ten zu biegen, das ist viel eher umgekehrt. Sie sind in einem Rahmen, sie haben Pflichten,
wenn man sie fragt, Dinge zu tun, miissen sie dies tun. Dann wenn sie dies nicht machen,
dann miissen sie auch nicht iiberrascht sein, wenn sie sanktioniert werden. Das, das fasst
es in etwa zusammen.« (PB Interview Nr. 9)

Anders als Katja oder Silvie verwendet Ben sein Kontrollmandat ganz bewusst als
Aktivierungsstrategie und disziplinarische Mafinahme. Er macht damit das Macht-
gefille, das zwischen ihm und den Erwerbslosen besteht, deutlich und weist selbst
daraufhin, dass nicht er, sondern die >Kandidat_innenc« sich an seine Vorgaben und
die gesetzlichen Vorschriften zu halten haben und sie auch keine nach seiner Beur-
teilung ungerechtfertigten Erwartungen an die Berater_innen und das RAV stellen
sollen. Sanktionen sollen laut Ben die Leute wieder am Ziel der beruflichen Wieder-
eingliederung ausrichten, und wenn sie sich nicht an die Vorgaben zur Zielerrei-
chung halten, dann sollen sie auch nicht iiberrascht sein, wenn dies Konsequenzen
nach sich zieht.

Der Interviewauszug macht deutlich, dass Ben sich mit Verweis auf den gesetz-
lichen Rahmen affektiv von seiner Sanktionsgewalt und damit auch von den Schick-
salen der Arbeitsuchenden zu distanzieren versucht. Verstirkt wird dies zusitzlich
durch die vollstindige Ubertragung der Verantwortung der Pflichterfiillung auf die
Arbeitsuchenden. Denn diese hitten alle notwendigen Informationen und wiissten,
was sie machen miissen, um nicht sanktioniert zu werden. Ben sieht seinen zentra-
len Auftrag darin, die Eigenverantwortung der >Kandidat_innen« zu stirken, ihre
Beschiftigungsfihigkeit zu fordern und sie zu einer aktiven und maglichst eigen-
stindigen Reintegration in den Arbeitsmarkt zu motivieren; wenn nétig auch mit
Zwang. Ben individualisiert Erwerbslosigkeit und verpflichtet die Stellensuchen-
den, sich selbst aus dieser Problemlage zu befreien.

Ben: »Also ich sage immer zu meinen, zu meinen Versicherten: >Sie sind der Hauptakteur
Ihres Lebens! Alles hingt von Ihnen selbst ab. Ich bin nur da, um Ihnen eine Richtung auf-
zuzeigen, um Sie zu beraten. Aber wer trifft die Entscheidungen, wer lenkt lhr Leben? Das
sind Sie, nur Siel« (PB Interview N¥. 9)
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Sollte er das Gefiihl haben, dass sich >seine« Versicherten nicht genug bemithen,
dann findet er es durchaus legitim, die Geldleistungen zu kiirzen. Ben schopft al-
so die unter Punkt 8.1.2 dargestellten Sanktionsmaglichkeiten vollstindig aus. Im
Sinne einer priventiven Schadensminderung stiitzt er Sanktionsentscheide auf ei-
nen individuell gefithlten Eindruck, also eine affektive Einschitzung, dass bei den
Stellensuchenden die Motivation fehlt oder sie eine zu passive Rolle in ihrer Arbeit-
suche einnehmen.

Etwas anders beurteilt Claude (PB Nr. 11) den Nutzen von Sanktionen und sieht
diesen nicht per se gegeben. Diese kritische Haltung gegeniiber der Anwendung von
Sanktionen geht mit einem anderen Menschenbild und einer anderen Beurteilung
von Arbeitslosigkeit einher. Denn anders als Ben positioniert Claude die Erwerbslo-
sen nicht zwangsliufig als autonom und selbstverantwortlich handelnde Subjekte.
Sanktionen beinhalten laut Claude in bestimmten Fillen vielmehr die Gefahr, dass
sie die Menschen in finanzielle Notlagen bringen und sie in ihrer Arbeitsuche para-
lysieren.

Beim Thema Sanktionen macht Claude ein wichtiges Paradox der Aktivierungs-
politik deutlich und beschreibt, wie diese ihre Programmatik gewissermafien selbst
unterliuft. Denn durch den Entzug der Geldleistungen in der Folge eines Regelver-
stoRRes bedroht sie eben jene subjektiven Ressourcen, die sie mobilisieren will. Dar-
um gilt das Ideal einer Subjektivierung von Arbeit und die Figur des unternehme-
rischen Selbst nur fir bestimmte Menschen, wihrend andere mit repressiv-diszi-
plinierenden Mafinahmen konfrontiert werden. Claude betont jedoch, dass dieses
Bewusstsein der unterschiedlichen Fihigkeiten und Méglichkeiten der Erwerbslo-
sen ihn nicht dazu veranlasst, Unterschiede beim Aussprechen von Sanktionen zu
machen.

Da Claude jedoch anders als die meisten anderen Berater_innen, mit denen ich
gesprochen habe, in der Interaktion mit den Stellensuchenden kein gegenseitiges
Vertrauen zu etablieren sucht und sich auch nicht itber das zwischen ihm als Berater
und den Stellensuchenden herrschende Machtgefille hinwegtiuschen will, sieht er
sein Verhaltnis zu den Stellensuchenden durch das Verhingen von Sanktionen nicht
gefihrdet:

Claude: »Sie [die Stellensuchenden] miissen mir vertrauen. Ich muss ihnen nicht vertrau-
en. Ich entwickle das, ich entwickle das nicht, das ist nicht bilateral.«

Interviewerin: »Also Sie reden nicht von gegenseitigem Vertrauen?«

Claude: »Nein, nein! Weil, ich reprisentiere den Staat, da wo ich bin. Ich reprisen-
tiere die Arbeitslosigkeit, ich bin Berater, ich bin nicht Claude. Also ja doch, ich bin Claude
>Arbeitslosenberater«. Fiir sie reprisentiere ich die Person, welcher man gehorchen muss,
sonst hat man keinen Lohn. Das ist auch der Grund, warum die Bezeichnung >Partner-
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schaftlichkeit< nicht speziell/euh/- ich verstehe es, aber wir haben aufgehort, diese zu
verwenden. Wir haben sie verwendet. Jetzt verwenden wir sie aber nicht mehr. () Und
das ist auch nicht so, wie ich es verstehe. Weil, es gibt einen sehr starken hierarchischen
Aspekt. Und ich (--)also ich versuche ihnen/euh/- weil ich will sie ja auch nicht betriigen.
Also versuche ich, ihr Vertrauen zu erarbeiten. Je mehr sie mir vertrauen, desto besser
konnen wir zusammenarbeiten, desto besser verstehe ich ihre Situation, ihre Suche,
ihre Schwierigkeiten, was sie zuriickhdlt, welchen Beruf sie nicht machen wollen zum
Beispiel, desto besser geht es uns beiden.« (PB Interview Nr. 11)

Die Beispiele der beiden Berater Ben und Claude und ihre Beurteilung des Sankti-
onsmandates zeigen, dass die Berater keine Notwendigkeit sehen, eine personliche
Beziehung zu ihren >Kandidat_innen< aufzubauen, um diese zu motivieren. Viel-
mehr erbringen sie affektive Arbeit nur im Sinne von gezielter Aktivierung der er-
werbslosen >Kandidat_innen, wobei sich ihr stark ausgeprigtes Unternehmertum
mit ihrer affektiven Arbeit im Sinne der Effizienzsteigerung verbindet und sie sich
im Gesprich mit mir als niichterne Biirokraten bis hin zu autoritiren Reprisentan-
ten staatlicher Machtinszenieren. Die beiden Berater betreiben affektive Arbeit also
weniger mit dem Ziel, eine vertrauensvolle Beziehung zu etablieren, sondern ver-
suchen eher, potentielle Konflikte mit den Stellensuchenden zu verhindern und da-
durch die Beratungssituation effizient und effektiv zu gestalten. Claudes bestimmte
Zuriickweisung eines gegenseitigen Vertrauensverhiltnisses mag zudem ein Hin-
weis darauf sein, einer Feminisierung seiner Titigkeit entgegenzuwirken und diese
eben gerade nicht als Beziehungsarbeit erscheinen zu lassen. Wichtiger erscheint
ihm indes der Verweis auf eine professionelle Beratungs- und Gesprichskultur. Wie
auch einige andere Berater_innen, mit denen ich gesprochen habe, sieht sich Clau-
de in der Position des Arbeitgebers bzw. des Personalverantwortlichen und weist
das Stereotyp des arbeitsmarktfernen Beamten, der nicht weif3, wie der >Hase (in
der richtigen Geschiftswelt) ldufts, zuriick. Der Berater macht das auch gegeniiber
den>Kandidat_innen<deutlich und bringt zum Ausdruck, dass die Beratung ein ho-
hes Maf an Expertise erfordert, die er durch seine Berufserfahrung mitbringt: Im
Interview spreche ich ihn auf eine Situation an, in welcher er dies gegeniiber einem
Stellensuchenden erwihnt hat, und frage Claude, warum er diese Referenz auf seine
eigene Berufserfahrung im Gesprich mit einem Stellensuchenden gemacht hat:

Claude: »Also wie heute [im Beratungsgesprdach]. Um ihnen verstindlich zu machen, um
ihnen zu zeigen, dass ich nicht einfach nur mein ganzes Leben Beamter wav, dass ich ein
Leben auch im Privaten [in der Privatwirtschaft] hatte. Ich kenne den [Arbeits-]Markt,
ich komme aus dem Personalbereich und oft muss ich darauf hinweisen, weil, es gibt auch
Personen, die sich den Ratschligen, die wir ihnen geben, verschlieflen. Die es so machen
wollen, wie sie denken. Und das, was sie denken, sollten sie tun, das kann funktionieren,
oder das hat vor 15 Jahren funktioniert. Mittlerweile hat sich das total verdndert.«
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Interviewerin: »Und wenn Sie erwihnen, dass Sie Personalverantwortlicher waren,
oder-?«

Claude: »Es muss gar nicht Verantwortlicher sein, es reicht zu erwdhnen, dass ich 20
Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet habe und dass ich zig Rekrutierungen gemacht
habe. Und dass ich eben als Personaler spreche. Dann habe ich eine Glaubwiirdigkeit.«
(PB Interview Nr.11)

Er selbst unterzieht seine Expertise als Arbeitsvermittler einer regelmafligen Prii-
fung und bewirbt sich trotz seiner unbefristeten Vollzeitanstellung selbst auf offene
Stellen auflerhalb des RAV. Im Interview frage ich Claude, was ihn dazu veranlasst:

Claude: »Ich bewerbe mich regelmiflig auflerhalb [vom RAV], um die Kontrolle zu be-
halten.«

Interviewerin: »Sie?«

Claude: »]a. (PB lacht ein wenig)./Bah/, dadurch weifs ich, was da so los ist, und zudem
kann ich so schauen, ob mein Bewerbungsdossier immer noch [auf dem Arbeitsmarkt]
bestehen kann./I: Ah, okay/um mich zu trainieren. Ja, auch um die Methoden zu sehen
und um zu schauen, ob mein CV passt.«

Interviewerin: »Und dann gehen Sie an die Vorstellungsgespriche?«

Claude: »Ja, das funktioniert gut,/hein/! (PB lacht) Ah bah, ich werde eingeladen.
Das hilft mir auch, um zu wissen, ob die Tipps, die ich gebe, effizient sind.« (PB Interview
Nr.11)

Claude verkdrpert einen neuen Typ Minnlichkeit im Postfordismus, der sich stets
selbst optimiert und kontinuierlich in sein Humankapital investiert. Statt auf eine
Karriere innerhalb des RAV zu setzen, stellt sich der Berater unabldssig auf immer
neue Gegebenheiten ein und ist zu jeder Zeit bereit, ein neues Beschiftigungsver-
hiltnis einzugehen, falls sich etwas >Besseres< bzw. Herausfordernderes als die be-
stehenden Aufgaben beim RAV ergibt. Zudem erarbeitet Claude sich durch seine
Bewerbungen eine »fragile Sicherheit, die durch das Vertrauen in die eigene Fihig-
keit vermittelt wird, durch aufmerksames Beobachten der am Markt geforderten
Kompetenzen die eigene Beschiftigungsfihigkeit zu sichern« (Lengersdorf/Meuser
2017: 39; Herv. i. O.). Claudes vergeschlechtlichte Subjektivierungsweise zeichnet
sich durch das Vertrauen in seine eigene Handlungsstrategie aus und entspricht der
Subjektform der »business masculinity« (Connell/Wood 2005); er war und ist be-
ruflich stets in Bewegung, ist stark leistungs- und wettbewerbsorientiert, hat vie-
le Ideen, wie sich das RAV verbessern konnte, und betont seine fachlichen Kom-
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petenzen und auch seine Uberlegenheit gegeniiber seinen Kolleg_innen. Als »ein-
facher« Staatsbeamter reprisentiert er in der Position des Personalberaters jedoch
nach wie vor eine »untergeordnete Minnlichkeit«, da er in Wirklichkeit keinen Ein-
fluss auf die Entscheidungsprozesse im RAV nehmen kann und nicht in einer lei-
tenden Funktion titig ist. Denn die vergeschlechtlichten Subjektivierungsprozesse
sind stets relationale Prozesse. So reprasentiert auch Claude keinen einheitlichen
Minnlichkeitstyp, sondern vielmehr »a way that men position themselves through
discoursive practices« (ebd.: 841).

Die Verflechtung maskulinisierter affektiver Arbeit und unternehmerischer
Selbstoptimierung zeigt sich jedoch nicht nur bei minnlichen Beratern, sondern
wird auch in den Interviews und den beobachteten Beratungsinteraktionen einiger
Berater_innen deutlich. Bei Katja (PB Nr. 2) wird dies besonders augenscheinlich:
Katja ist insbesondere in der Interaktion mit weiblichen Stellensuchenden sehr
direktiv und fast etwas herablassend und tbergriffig. Sie bezieht die Stellensu-
chenden kaum ins Gesprich mit ein, tippt laufend Informationen in den PC, ohne
dass der Bildschirm fiir die_den Stellensuchende_n einsehbar ist. Sie spricht sehr
schnell und hilt sich in allen von mir beobachteten Gesprichen an das vorgegebene
Gesprichsraster. Sie gibt den >Kandidat_innen< wenig Raum, sich auszudriicken,
und geht nur sehr begrenzt auf ihre Anliegen ein. Eine »Kandidatin< berichtet etwa
davon, dass ihr aufgrund ihrer Schwangerschaft gekiindigt worden sei. Katja ver-
merkt den Kindigungsgrund zwar im PV, thematisiert dies jedoch danach nicht
mehr.

Katja gibt in den Beratungssituationen (und auch im Interview mit mir) ein
schnelles Tempo vor, ist sehr fordernd und mitunter auch briisk, indem sie etwa
die »Kandidat_innen< nicht ausreden lisst. Als schwierig und bisweilen unange-
nehm empfindet Katja >Kandidat_innens, die keine ausreichende Kérperhygiene
pflegen, sich offenkundig etwas gehen lassen, was ihr Auferes betrifft, und unter
Umstinden auch ein Suchtproblem habe.

»Also das ist nicht einfach beim ersten Interview, aber, weil man muss es ansprechen. (--)
Ich erinnere mich an eine Person, eine Frau, die ihr AufSeres etwas vernachlissigt hat
und die ihve Haarfarbung nicht aufgefrischt hat, also sie hatte einen ganz weifSen Schei-
tel. Bah, >Skipiste<, wie ich es nenne, mit den gefirbten Haaren da (PB zeigt auf die Haare
unterhalb des Scheitels) und dann weif3 hier (PB zeigt zum Haaransatz). Und vernachlds-
sigt und alles und da frage ich mich: >Wie wiirde sie es denn fiir ein Vorstellungsgesprich
machen? Man kann sie ja nicht so [wie sie aussieht] anstellen!<Also musste ich dieses The-
ma ansprechen. Hinzu kam auch noch, dass ich das Thema des Alkohols ansprechen muss-
te,/mhh/. Weil, ich habe ganz klar gerochen, dass sie stark nach Alkohol gerochen hat, und
das war nicht ein Geruch von jemanden, der mal eben ein Glas oder so getrunken hatte,
sondern irgendetwas wirklich Konzentriertes.« (PB Interview 2)
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Die Beraterin interveniert also in das Leben und Verhalten des/der >Kandidaten_in«
und legitimiert die vehemente Ubergriffigkeit dieser Beratungstechnik mit dem
(potentiellen) Versagen der >Kandidatin< am Arbeitsmarkt. Die Stellensuchenden
miissen sich als einsichtig und motiviert inszenieren — Eigenschaften, die Katja im
Gesprich auch gerne testet. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass sie zwar Stifte
fir die >Kandidat_innen< auf dem Schreibtisch bereitgestellt, doch kein Papier
bereitgelegt hat. Mich irritierte das etwas und ich wollte verstehen, was Katjas
Uberlegungen dazu waren. Sie erklirte mir, dass sie gerne bereit sei, die Stifte zur
Verfiigung zu stellen, denn diese kénne man auch schnell mal verlieren. Doch sei
das Mitbringen eines Schreibblocks die Sache der sVersicherten<. Wenn sich diese
keine Notizen machen wollten, dann kénne sie das auch nicht dndern. Katja setzt
also eine gewisse Autonomie der Stellensuchenden voraus und betont auch im
Interview, dass die Erwerbslosen zu viel von ihr erwarten:

»Es gibt schon Leute, die mich sehr beanspruchen. Ich hatte schon Fille, da musste ich sa-
gen:>Aber nein, jetzt horen Sie endlich auf, mir so oft zu schreiben und mich anzurufen!s,
weil voila, also ich will sagen: >Ich habe nicht nur Sie und ab einem gewissen Punkt, miis-
sen Sie mir auch ein bisschen Autonomie zeigen und die notwendigen Informationen selbst
suchen.<Aus SpafS sag ich manchmal, dass ich sMamac<an meine Tiire schreiben sollte. Das
zeigt einfach, dass es Leute gibt, die sehr viel erwarten, voila. Die alles, alles, dass ihnen
alles gegeben wird. Und dabeisind wiv, also ich bin ja keine Sozialarbeiterin, oder. Ich habe
ja nicht den Beruf der Sozialarbeiterin gewdhlt [..].« (PB Interview Nr. 2)

Katja stellt also nicht nur eine méinnliche und autoritire Form von Staatlichkeit in
der Interaktion her, sondern grenzt sich auch von einer miitterlichen und firsorg-
lichen Zuschreibung deutlich ab. Sie begegnet den Stellensuchenden mit masku-
linisierter affektiver Arbeit und nimmt eine direktive bis autoritire Beratungshal-
tung ein. Ahnlich wie der Assistent des Amtschefs unterscheidet Katja den Beruf der
Sozialarbeiterin, und damit ein Berufsfeld, welches aufgrund seiner Nihe zur Sor-
getdtigkeit traditionell Frauen zugeordnet wird, von ihren Aufgaben beim RAV. In
dem Verweis auf die denkbare Beschriftung ihrer Biirotiir mit »Mamax« zeigt Katja
zudem an, dass sie den Eindruck hat, sie werde von vielen Stellensuchenden genau
in diesem fiirsorglichen Bereich verortet.

Geschlecht und vergeschlechtlichte Praktiken spielen fiir weibliche Beraterin-
nen auch in der Interaktion mit nicht-schweizerischen erwerbslosen Miannern, von
denen sie hat ich respektlos behandelt fithlt und die ihr ihre Kompetenzen abspre-
chen, eine Rolle. So erzihlt mir die 36-jahrige Beraterin Silvie (PB Nr. 8), dass sie
schon negative Erfahrungen mit minnlichen Stellensuchenden und vor allem mit
Minnern mit Migrationshintergrund gemacht habe:
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Silvie: »Also einmal mit einem Mann, der mir ganz klar gesagt hat: >/Euh/, ich habe
nichts gegen Sie, aber ich will einen mdnnlichen Berater. Weil, in unserer Kultur diirfen
die Frauen kein Wort sagen, also Sie haben nichts zu sagen und alles, was Sie mir sagen
werden, werde ich absolut nicht respektieren<. Ja,/mhm/.«

Interviewerin: »Und wie haben Sie darauf reagiert?«

Silvie: »Also ich habe mich gefragt, was ich machen soll. (.) Ich habe zwei Sekunden
dariiber nachgedacht und mir dann gesagt: ok. Also entweder gehe ich eine Konfrontati-
on ein und ich konstruiere nichts/l: Mhm/Weil, das wiive dann: s/Bah/, ok, lieber Herr, Sie
sind in der Schweiz. In der Schweiz ist es so. Mann oder Frau. Das muss man akzeptieren.
Ich reprisentiere die [staatliche] Autoritit, das ist so. Es gibt einen gesetzlichen Rahmen,
den muss man respektieren.<Ich hdtte es so machen konnen, ja. Aber dann habe ich mir
gesagt: >Was bringt das?<. Das ist nun mal seine Kultur, das sind seine Werte, ich werde
das nicht dndern. Also werde ich nichts konstruieren und das wird weder fiir mich noch
fiir ihn gut sein. Und/euh, (--)pff/da habe ich den [Berater-]Wechsel akzeptiert, also ich
habe selbst bei meinem Vorgesetzten gebeten, dass er von einem Mann begleitet wird. «

Im weiteren Verlauf des Gesprichs stellt sich zudem heraus, dass auch ihr ver-
gleichsweise niedriges Alter gepaart mit ihrem Frausein in Beratungssituationen
zu Problemen fithren kann:

»Und/euh/, tatsichlich, die Tatsache, eine Frau zu sein, und dann zudem noch so jung,
weil als ich angestellt worden bin, war ich 29 Jahre alt./I: Oh, mhm/Die Jugendlichkeit
geht hier auch nicht so gut durch (--)man ist dann weniger glaubwiirdig. Man ist weni-
ger glaubwiirdig, man also ich hatte mal einen Mann, der mich wie ein Kind behandelt
hat, ja. >Also Sie, Sie wissen nichts liber das Leben, Sie sind ein Kind!< Also euh, bah also
hier nochmal gleich, euh, ich habe mir gesagt, dass das nichts bringt. Das bringt nichts,
weil wir werden nichts aufbauen kénnen./I: Mhm//Euh/, einfach weil ich so alt bin, wie
ich eben bin. Aber ihm zufolge hatte ich eben keine Glaubwiirdigkeit, also-. Er hat dann
um einen Beraterwechsel gebeten. [--] Und dann voila, dann hat man ihm einen minn-
lichen Berater aus seiner Altersgruppe gegeben./l: Ok/Und dann voila, dann hat das gut
funktioniert.« (PB Interview Nr. 8)

Die weiblichen Beschiftigten des RAV wenden sich im Falle von Aggressionen, die
von minnlichen >Kandidaten< ausgehen, schutz- und hilfesuchend an ihre ménnli-
chen Kollegen oder an ihren Vorgesetzten.

Silvie: »Wir konnen auch zu zweit Gespriche durchfiihren./Euh/, oder mit den Vorgesetz-
ten oder auch mit den Kollegen, wenn wir uns nicht sicher fiihlen. Wir haben auch ei-
ne Nummer,/euh/, vom Wachmann und wir kénnen auch den Wachmann fragen, ob er
kommt. Wir kénnen auch um Beraterwechsel bitten. Weil,/euh/, wir bleiben ja auch ty-
pischerweise Frauen. Weil vielleicht fiihlen wir uns auch ein wenig verletzlicher, wenn wir
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vis-d-vis von einem Mann oder vis-a-vis einer Person sind, die eine andere Kraft hat als wir.
Also kdnnen wir einen Beraterwechsel beantragen und dass die Person von jemandem mit
mdnnlichem Geschlecht betreut wird und die dann mehr respektiert wird. Es gibt mehrere
Dinge, die wir unternehmen kdnnen, um uns zu schiitzen.« (PB Interview Nr. 8)

Silvie, wie auch weitere Beraterinnen, empfindet ihr >Frau-Sein<im Kontakt mit ei-
nigen méinnlichen Stellensuchenden als Nachteil und kehrt insbesondere auch ihre
physische Unterlegenheit hervor. In Beratungssituationen mit Minnern fithlt sich
Silvie manchmal bedroht und ist froh, dass sie diese Fille bei Bedarf an einen_ei-
ne Kollegen_in iibergeben kann. Auch die Beraterin Claire, die durch ihre Aufgabe
als I1Z-Beraterin viel mit komplexen und sehr schwer vermittelbaren Profilen von
Stellensuchenden zu tun hat, erzihlt mir im Interview von einer sehr bedrohlichen
Situation, die sie mit einem >Kandidatenc erlebt hat, so dass sie ihr im Erdgeschoss
liegendes Biiro durch das Fenster verlassen musste:

Claire: »Das war ein Kosovare. Ich erwihne es, weil das sind schon die Nationalitdten, also
die haben eher die Tendenz, ihre Kraft spielen zu lassen. Das war ein Mann, offenkundig,
der sanktioniert worden war, weil ich ihn zu einer Arbeitsstelle geschickt habe und er ist
nicht hingegangen./I: Ok/Also euh, also er wurde sanktioniert, also natiirlich, also hier
bei uns ist es der Rechtsdienst, den ihn sanktioniert hat, aber fiir ihn ist es Silvie, die ihn
sanktioniert hat,/hein/! Also ihm ist es vollkommen egal, ob das nun der Rechtsdienst
oder ich oder wer anders, er ist hier hyperwiitend angekommen. Hier also er hat, er ist
nicht iiber den Empfang gegangen, nichts/hein/. Hier hat er dann gewartet, bis sich die
Tiire offnet. Er kommt hierher, er hop und dann was ist das? Also in seinem superwiitend-
Sein habe ich ihn gebeten, dass er sich beruhigt. Und er so: >Ich werde nicht aus diesem
Biiro gehen, bis Sie mir nicht diese Sanktion aufgehoben haben!<Ich sagte: >lch gehe aus
dem Biiro.<Und da bin ich [durchs Fenster] gefliichtet.« (PB lacht bitter)

Interviewerin: »Aber nein!«

Claire: »Also ich verlasse dieses Biiro. Gar kein Problem, Monsieur! Schonen Nach-
mittag!« Und ich war weg. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist dass ich meine
Jacke mitgenommen habe, weil ich wusste, dass darin mein Portemonnaie war./I: Mhm/
Und das war auch eine Weise zu sagen: >Also du, du willst mich lehren, du, du willst mir
Angst machen? Nein!<[...] Voila, also das ist das. Das ist so. Ich habe dann nur an die Tiire
nebenan geklopft und gesagt: sKannst du schauen gehen?<, ich habe ihn gebeten: >]Jean-
Claude, geh schnell nebenan schauen, dort ist mein Kandidat.< Da ich aus dem Fenster
gestiegen bin, also er hat verstanden, dass wenn ich durchs Fenster rausgehe, dann ist es,
weil dann ist wirklich, also- Und er hat dann nur: >Monsieur also bitte gehen Sie jetzt!<
Und er hat dann sein Zeugs zerrissen und ist super genervt gegangen.« (PB Interview Nr.
12)
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Die beiden Beispiele zeigen, wie (westliche) Weiblichkeit durch Abgrenzung zu eth-
nisierter Mannlichkeit entsteht. Die Beraterinnen sehen sich als Opfer vermeintlich
nicht-schweizerischer Minner, die sie aufgrund ihres Frauseins nicht fir voll neh-
men und sie in ihrer Rolle als staatliche Autoritit nicht respektieren. Thre Weiblich-
keit wird zur Angriffsfliche und sie werden nicht zuletzt in konflikthaften Situation
an ihr Geschlecht erinnert, ob sie wollen oder nicht. Weibliche RAV-Beraterinnen
miissen also deutlich stirker um ihre Berufsposition und um ihr Ansehen kimpfen
als ihre mannlichen Kollegen. Dariiber hinaus wird deutlich, dass in derlei Situatio-
nen die affektive Arbeit im RAV auch Ziige einer Disziplinierung von (ethnisierter)
Minnlichkeit aufweist, wenn etwa Claire betont, dass es besonders Manner aus Bal-
kanlindern sind, die es darauf anlegen, ihre Krifte mit ihr zu messen. Die minnli-
chen Berater werden dann quasi zu Rettern der verletzlichen Frauen und zu deren
Beschiitzern.

Wie die Beispiele der konflikthaften Situationen zwischen den Beraterinnen
und den aggressiven Stellensuchenden zeigen, ermdglicht die Arbeit der Bera-
ter_innen im Modus des Affektiven Minnern, sich im (minnlichen) >Spiel« gerade-
zu heldenhaft in Szene zu setzen. In diesen Situationen entsteht somit nicht nur
viterlich-tiberlegene Minnlichkeit, sondern auch unterlegene Weiblichkeit, und
insbesondere weibliche Beraterinnen machen sich durch den ihnen zugeschrie-
benen empathisch-fiirsorglichen Gestus und durch ihre physische Unterlegenheit
gegeniitber minnlichen Stellensuchenden und deren Aggressionen angreifbar. So
werden nicht nur geschlechterstereotype Handlungsmuster reproduziert, sondern
wird auch eine Art hierarchisierter Arbeitsteilung fortgeschrieben.

Im letzten Punkt meiner Analyse auf der »Ebene 3« fokussiere ich nochmals auf
die Beziehungen zwischen Selbst- und Fremdkonstitution der Berater_innen und
mochte nun dezidiert die Moglichkeiten und Erscheinungsformen einer widerstin-
digen Aneignung von Zumutungen der unternehmerischen und affektiven Subjek-
tivierung ausloten. Zuriickkommend auf meine Fragestellung nach der Rolle und
Funktion von Affekten in der Subjektkonstitution im Kontext 6ffentlicher Dienst-
leistungserbringung und nach deren Bedeutung fiir Geschlechterdifferenz bzw. Ge-
schlechterverhiltnisse im RAV ist das Ziel dieses abschlieRenden Kapitels, die af-
fektiven Bindungen und kollektiven Praktiken, die sich gegen eine umfassende Ver-
einnahmung der Arbeitskraft stellen, herauszuarbeiten. In diesem Teil méchte ich
herausarbeiten, in welcher Weise die Prozesse der Subjektformung stets offen und
prekir sind. Entlang meines empirischen Untersuchungsbeispiels mochte ich ver-
deutlichen, dass der Prozess des Regierens stets unabgeschlossen bleibt; er provo-
ziert also stets auch Widerstinde. Die Subjekte stehen nicht aufderhalb dieses Pro-
zesses, sondern sind an ihm beteiligt. Es geht also darum, »aus der Kontingenz«, die
jede_jeden Einzelne_n von uns »zu dem gemacht hat, was wir sind, die Méglichkeit
herauszuldsen, nicht mehr das zu sein, zu tun, oder zu denken, was wir sind, tun
oder denken« (Foucault 2005c¢: 703).

257


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

258

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

8.5.3 »Wir haben nicht den Krieg gewonnen, aber wir haben
einige Kdmpfe gewonnen!« Affektiv-solidarischer Uberschuss
als Basis fiir Widerstand

Wie ich theoretisch im Abschnitt 6.2 hergeleitet habe und in den vorausgegan-
genen empirischen Kapiteln verdeutlichen konnte, lisst sich folgern, dass in den
neoliberalen affektiven Subjektivierungsprozessen die Individuen nicht nur durch
Zwang unterdriickt und in ihrer Selbstwirksamkeit eingeschrinkt werden, sondern
die neue Infrastruktur der Kontrolle und die darin wirksamen Machttechniken
vielmehr produktiv sind, die Individuen also ermichtigen. Fiir den Fokus dieses
Abschnitts besonders relevant ist denn auch Foucaults (2005b: 286) Verstindnis
von Macht als ein »auf Handeln gerichtetes Handeln«. Denn dieses lenkt den Blick
auf die Subjektivierung und auf die Selbstfithrung der Subjekte und damit auf die
daraus hervorgehenden (alltiglichen) Praktiken:

»[Macht] ist ein Ensemble aus Handlungen, die sich auf mégliches Handeln rich-
ten, und operiert in einem Feld von Méglichkeiten fir das Verhalten handelnder
Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verfiihrt, erleichtert oder erschwert, sie er-
weitert Handlungsmaoglichkeiten oder schrankt sie ein, sie erhoht oder senkt die
Wahrscheinlichkeit von Handlungen, und im Grenzfall erzwingt oder verhindert
sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie
handeln oder handeln kdnnen. Sieistauf Handeln gerichtetes Handeln« (Foucault
2005b: 286).

Macht ist hier als Formation zu begreifen, die iiber vielfiltige Strategien, Techni-
ken und VerheifSungen operiert und in die sich die Subjekte, hier die Personalbe-
rater_innen, auch selbsttitig und mitunter widerspriichlich einfiigen. Denn wie al-
le Machtnetze besitzt auch das neoliberale »Liicken zwischen dem Maschendraht«
(Ménch 2018: 326). Denn ohne solche Liicken wiren die Machtverhiltnisse starr und
unverdnderbar. Mit Foucault gesprochen, wiren derlei Machtverhiltnisse also un-
produktiv, »[w]eil alles einfach eine Frage des Gehorchens wire« (Foucault 2005h:
916). Wie ich im Theoriekapitel dargelegt habe, bedeutet das fiir das Subjekt, dass
es nicht komplett in der Macht aufgeht und von der Macht geformt wird, sondern
auch auf sich selbst einwirkt und damit aktiv produzierend ist. Das Subjekt ist al-
so weder ein blofRer »Effekt« im »Kerkergewebe der Gesellschaft« (Foucault 1994a:
393), noch ist es ein »widerstandslos gestaltbare[s] und manipulierbare[s] Wesen«
(Honneth 198s: 221). Und wie wir bereits in den Ausfithrungen zum Foucault'schen
Gouvernementalititskonzept gesehen haben, kann »Macht [...] nur iiber >freie Sub-
jekte< ausgeiibt [werden] und nur sofern diese >frei< sind« (Foucault 1994b: 255).

Mit dem analytischen Instrument der Gouvernementalitit lenke ich meinen
Blick in diesem abschliefdenden Kapitel also nochmals auf die Formen der Selbstre-
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gierung und auf das »Gegen-Verhalten« der Personalberater_innen und damit auf
ihre Moglichkeit, »nicht (derart) vereinnahmt, nicht (dermafRen) gefiihrt zu werden«
(Lorey 2011: 295). Dieser Widerstand dufiert sich nicht nur in groflen Verweigerun-
gen und kollektivem und lautstarkem Aufbegehren, sondern kann durchaus auch
in Form widerstindiger Alltagspraktiken und alternativer Deutungsweisen zum
Vorschein treten.

Wie ich im theoretischen Teil dargestellt habe, erhilt diese Konzeption von Wi-
derstand im Kontext der Organisation von Arbeit Riickenwind von der queer-femi-
nistischen Affektliteratur und von der postoperaistischen Affektrezeption, die die
zentrale Bedeutung von immaterieller und affektiver Arbeit fiir die Verbindung zwi-
schen Menschen sowie als Ausgangspunkt fiir gemeinsame Praxen und fiir Solidari-
tit hervorheben. Emotionen und affektive Wirkweisen verorte ich also im Zentrum
gesellschaftlicher Machtverhiltnisse und als Ausgangspunkt fiir deren Infragestel-
lung. Auf diesen Uberlegungen und den bisherigen empirischen Einblicken aufbau-
end, geheich davon aus, dass in der affektiv-neoliberalen Regierungsrationalitit der
offentlichen Arbeitsverwaltung eine Widerstandsform entstehen konnte, die diese
Rationalitit von innen heraus infrage stellt. Diese Widerstandsform, so werde ich
auf den folgenden Seiten zeigen, lisst sich in der Praxis der Solidaritit und, damit
verbunden, in der Sorge um sich und um andere verorten.

Wie ich eingangs erliutert habe, wurden meine Uberlegungen und auch mein
Forschungsinteresse durch kollektiven und offenen Widerstand, namlich durch die
Streiks der RAV-Belegschaft angestofien. Ausgehend von meiner Forschungsfrage
nach den Méglichkeiten und Formen von Widerstand gegen den Managerialismus,
gegen die Okonomisierung ihrer Affektfihigkeit und gegen das verunsichernde und
vereinzelnde Gefiihlsdispositivim RAV konzentriere ich mich in meiner Analyse im
Folgenden jedoch auch auf die unterschwelligen und mitunter versteckten Reni-
tenzen und Widerstandigkeiten der Berater_innen, die gleichsam Vorformen eines
Streiks sind. Diese widerstindigen Praktiken sind manchmal versteckter, manch-
mal offensichtlicher, sie fordern die herrschenden Machtverhiltnisse nicht immer
bewusst heraus, doch kommen sie durchaus mit diesen in Berithrung und vermégen
aufzuzeigen, dass die gegenwirtige Ordnung des Wissens weder notwendig noch
alternativlos ist.

Obschon zum Zeitpunkt meiner Erhebung die Streiks der RAV-Mitarbeiter._in-
nen bereits wieder abgeflacht waren, konnte ich eine Vielzahl an mikropolitischen
(Deutungs-)Kimpfen und widerstindigen Praktiken der RAV-Berater_innen entde-
cken. Mit dem Beispiel der herabgelassenen Jalousien in Andreas Biiro unter Punkt
8.3 habe ich bereits auf eine Form des passiven Widerstands hingewiesen. Auch an-
dere Berater_innen iibten Kritik an der Gebiudestruktur und an der Einsehbarkeit
ihrer Biiros und formten etwa die Vorgabe, nichts an den Fenstern oder an den Biiro-
winden anzubringen, so um, dass sie etwa Bilder mit einem durchsichtigen Faden
an der Decke nahe der Wand fixieren und so die Wande unberiihrt lassen oder, wie
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Katja (PB Nr. 1), einen Sichtschutz auf den Boden stellen, der dann zumindest ei-
nen Teil des Fensters bedeckt. Eine weitere organisationsinterne Vorgabe sieht vor,
dass die Biiros der Berater_innen moglichst unpersonlich und neutral bleiben miis-
sen. In fast allen Biiros der Berater_innen mit Ausnahme von Claude, Lukas und Ben
konnte ich entgegen dieser Vorgabe zahlreiche Dekorationselemente wie etwa Bil-
der, (Familien-)Fotos, Blumen oder Pflanzen ausmachen. Besonders ins Auge stach
jedoch die Wandgestaltung in Silvies Biiro. An der Wand hinter ihrem Schreibtisch
hatte Silvie unterschiedlich gestaltete Briefumschlige zu einem grofRen Bild zusam-
mengefiigt. Im Interview sprach ich sie auf diese ungewohnliche Wandgestaltung
an und bat sie, mir zu erkliren, was es damit auf sich habe.

»Also das, also das ist von einem Versicherten, der Kiinstler ist, also der eigentlich Schau-
spieler, also der iiberhaupt kein Maler ist. Er malt aber ein wenig, um das Zuviel an Emo-
tionen nach auflen zu bringen./l: Mhm, ok/Und einmal, also die Geschichte ist albern, aber
einmal ist er zum Interview gekommen. Also ich empfange ihn und ey war gerade inmit-
ten zweier Theaterstiicke und gleichzeitig war er vollkommen verloren, weil er auch un-
terschiedliche persinliche Probleme hatte,/euh/, also die zwei Theaterstiicke zu lernen,
seine zwei Kinder, also er war dabei, beide Stiicke gleichzeitig zu machen, und er war to-
tal verloren. Und da habe ich zu ihm gesagt: sGut, also ja (.) ich muss trotzdem wissen,
wo Sie sind und was Sie machen, welches sind die Stiicke dazwischen, was haben Sie fiir
Projekte fiir, also fiir danach.<Und da hat er zu mir gesagt: sAber jetzt geht es mir gerade
nicht gut, ich bin komplett verloren.< Und ich habe geantwortet: sBah, hiren Sie zu, das
ist nicht so schlimm, Sie kinnen mir es [die Bewerbungsbemiihungen] auch per Mail schi-
cken<. Daraufsagte er: sAber das mit der Informatik und mir ist schon vier Jahre her.< Und
da habe ich ihm gesagt, dass wir halt trotzdem den aktuellen Stand festhalten miissen,
voila. Und da hat er zu mir gesagt: sKein Problem, ich schicke lhnen das alles schriftlich
zu.<Und da hat er mir die erste Zeichnung gemacht, also das erste Bild. Und alles, was
gelb ist, das sind alle monatlichen Auftrige und auch die Jobinterviews. Und er hat das
gemacht mit diesem Briefumschlag. Das habe ich genial gefunden! [...] Also das sind diese
Umschldge, die er von Hand bemalt. [...] Und ich habe sie hinter meinen Schreibtisch ge-
hingt, weil das macht immer etwas- also das weckt immer die Aufmerksamkeit meiner
Versicherten. Also jedes Mal, zumindest 9 von 10 fragen mich, wer das gemacht hat und
das erlaubt mir dann auch wieder zu fragen, also sie zu fragen, also/euh/, was sie darin
interpretieren. So fangen oftmals auch Dialoge dariiber an.« (PB Interview Nr. 8)

Auf meine Nachfrage, ob sie diese Umschlige tiberhaupt aufhingen diirfe, entgeg-
net Silvie sehr bestimmt, dass sie sich das Recht selbst gegeben habe. Infolge der
Affizierung durch den Stellensuchenden solidarisiert sich Silvie mit ihm und er-
teilt ihm wie auch sich selbst mehr Rechte. Das Umgehen der vom RAV-Manage-
ment eingeforderten >Biironeutralitits, einer Vorgabe, die dem betriebswirtschaft-
lichen Wunsch nach optimierten und transparenten Arbeitsabliufen entspricht, er-
oOffnet fiir Silvie Raum fiir Widerstand gegen die organisationale Regierungsratio-
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nalitit von Transparenz und Kontrolle — ein Widerstandspotential, das gerade auch
aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive spannend ist. Denn in der Praxis
der dekorativen Gestaltung ihres Biiros und dem damit verbundenen Anspruch der
Schaffung einer (gesprichs-)anregenden Atmosphire lisst sich eine stereotyp weib-
liche Geschlechternorm identifizieren, die insbesondere Frauen isthetisch-gestal-
terische Fahigkeiten zuschreibt. Gleichzeitig birgt gerade Silvies Einhaltung dieser
vergeschlechtlichten Zuschreibung das Potential von Widerstand gegen die organi-
sationalen Anforderungen an die Biirogestaltung. Durch ihre Beziehungsarbeit und
damit in ihrem doing state while doing affects vergrofRert sie also ihren Handlungsraum
als Beraterin. Spannend ist diese Aussage von Silvie auch in Hinblick darauf, dass sie
an einer anderen Stelle im Gesprich noch betont hat, wie wichtig es fiir eine erfolg-
reiche Stellensuche sei, dass die Leute ihr ihre Unterlagen auch elektronisch in einer
E-Mail zusenden konnen. Offenbar gilt dieser Maf3stab fiir den besagten beim RAV
gemeldeten Stellensuchenden nicht. Dies kann man als Hinweis darauf verstehen,
dass der fallspezifische Zugang der Beraterin, und damit verbunden die Umgehung
standardisierter Verfahrensweisen, dazu fithren kann, den Grundsatz der Gleichbe-
handlung auszuhebeln und Entscheidungen der Berater_innen einen willkiirlichen
Charakter annehmen.

Die im Kontakt zu den Stellensuchenden geleistete affektive Arbeit trigt auch
viel zur Arbeitszufriedenheit von Silvie (wie auch der meisten anderen Berater_in-
nen) bei: »Customers can be a key source of satisfaction and pleasure for service
workers in a number of ways«, argumentiert etwa auch Korczynski (2009: 74). »One
of the most important of these is the way in which customer-service worker rela-
tionships can become socially embedded, such that both participants step outside
of [and thus implicitly resist] the narrow economic instrumentality of a customer-
worker relationship« (ebd.).

Eine weitere widerstindige Umformung der organisationalen Vorgaben konnte
ich auch bei der kurz vor ihrer Pension stehenden Beraterin Dominique (PB Nr. 7)
ausmachen. Im Gesprich mit mir erklirt sie sichtlich genervt, wie ihre Wahrneh-
mung und ihr Umgang mit den Vorgaben, etwa mit dem PV und dem Codiersystem
(s. Punkt 8.3.2), ist:

Dominique: »Also wie ich Ihnen auch gestern gesagt habe, also ich habe, also das ist
hier mein Unternehmen. Sobald ich in meinem Biiro bin, mache ich was ich will. Und
dann,/euh/, also ganz ehrlich, ja, ich mache, was ich will. Also ich folge nicht-,/euh/, also
nein. Hier mache ich, was ich will!«

Interviewerin: »Also was heif3t das genau, dass Sie machen, was Sie wollen? Also Sie
folgen nicht den Anweisungen oder allen Vorgaben?«
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Dominique: »Also, ich folge den Anweisungen, weil, es braucht ja diese 8, die 2, die 3 und
all das. Diese Dinge sind nicht kompliziert einzuhalten. Also bei den Kursen habe ich nicht
wirklich eine Wahl, also kann ich nicht machen, also das ist etwas, das ich nicht machen
kann, das ist die Realitdt. Aber beim Rest mache ich, was ich will./I: Mhm, okay/Ich fol-
ge also deren Prozeduren, deren Zeugs und diese Sachen, also ich will sagen, dass das,
was man machen muss, das mache ich. (--)Voila. Sie wollen, dass man ihren Achten, ihven
Zweien, den Einsen folgt. Wenn sie das haben, dann lassen sie mich in Frieden (). Das ist
alles. Und im Inneren von dem, da mache ich, was ich will.« (PB Interview Nr. 7)

Wihrend des Interviews zeigt mir Dominique am Beispiel eines PV, was sie genau
damit meint, und erklirt mir, dass sie die erforderliche Codierung zwar iiberall dort
einfiigt, wo diese verlangt wird, jedoch die damit zusammenhingenden Schritte
nicht immer unternimmt. Die Beraterin geht also zu einem demotivierten >Dienst
nach Vorschrift« tiber.

Wie Dominique mit dem vorgeschriebenen Codiersystem umgeht, zeigt deut-
lich, wie organisationale Vorgaben auch widerstindig angeeignet werden kénnen.
Durch dieses scheinbar regelkonforme Verhalten schafft sich Dominique im Inne-
ren ihres >Unternehmens¢, wie sie es nennt, Freiriume. Sie formt die biirokrati-
schen Vorgaben also so um, dass diese ihrem Unternehmerinnengeist nicht im We-
ge stehen. Die erfahrene Beraterin macht sich zur >Unternehmerin in eigener Sache«
und entwickelt so eine Gegenkraft zur neoliberalen Subjektivierung. Sie entwirft ei-
ne iibersteigerte Subjektivitit in dem Sinne, dass sie in den Interaktionen mit den
Erwerbslosen das managerielle Diktat von Prozesstransparenz und starren Bera-
tungsrichtlinien fur sich so umdeutet, dass sie diesem auf den ersten Blick noch
entspricht, jedoch bei genauerem Hinsehen eine andere produktive Verwertbarkeit
des eigenen Selbst entwirft.

Mit Erving Goffman (1961: 139) konnte man Dominique als »juggler and synthe-
sizer, an accommodator and appeaser, who fulfils one function while [she] is appar-
ently engaged in another; [she] stands guard at the door of the tent but lets all h[er]
friends and relatives crawl in under the flap«, beschreiben. Das Beispiel von Domi-
niques Umgang mit den zentralen Vorgaben macht deutlich, dass Top-down-Pro-
zesse Widerstinde gegen die zentralen Direktiven erzeugen konnen und ihr Mogeln
mit dem Codiersystem ein Beispiel einer sinnentleerten und rituellen Befolgung der
Vorgaben darstellt. Feststellen konnte ich diese Form von Widerstand in meiner Un-
tersuchung ausschliefllich bei erfahrenen und ilteren Personalberater_innen.

Dies verweist auch auf die mehrfach in den Interviews geschilderte Diskrepanz
zwischen erfahrenen Beamt_innen und jiingeren Angestellten und darauf, wie sehr
sich die Alteren schwertun, entlang von Zielvorgaben zu arbeiten und die zuneh-
mende Standardisierung und Kontrolle ihrer Arbeit hinzunehmen. Zugleich neh-
men sich die erfahrenen RAV-Berater innen auch mehr Freiriume in ihrer Bera-
tungspraxis heraus und negieren, wie etwa Dominique, die Relevanz von Leistungs-
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indikatoren. Ahnliches konnte ich auch bei Maria (PB Nr. 6) beobachten, die sich
im Gesprich mit den Stellensuchenden den Regeln der managerialisierten Orga-
nisation widersetzt und etwa bei den Urlaubstagen einer Kandidatin die Vorgaben
nicht anwendet und ihr mehr Urlaub einrdumt, als ihr eigentlich zustehen wiirde.
Diese fiirsorgliche Widerstandsstrategie, die sich an den Normen des traditionel-
len Wohlfahrtsstaates orientiert, fand ich iiberwiegend bei (Neo-)BiirokratInnen,
die eine hohere Arbeitsplatzsicherheit als jiingere Kolleg_innen mit befristeten Ver-
trigen haben.

Doch duflern auch andere Berater_innen in den Interviews Kritik am RAV-Ma-
nagement, das mitunter als wenig unterstiitzend, zynisch oder auch missgiinstig
wahrgenommen wird, weil es die Berater_innen mit den durch die Aufthebung der
Branchenspezialisierung hinzugekommenen neuen Arbeitsanforderungen allein-
gelassen habe, sich nur fiir die Effizienz und nicht fiir die Qualitit ihrer Arbeit in-
teressiere und ihnen kaum Wertschitzung entgegenbringe. Claire etwa ist verdrgert
dariiber, dass sie hauptsichlich daran gemessen wird, wie strikt sie die Kontrollen
durchfiihrt, und insbesondere die von ihr geleistete affektive Arbeit in Form von Be-
ziehungsarbeit ausgeblendet werde:

»Voild, man erwartet von uns nur das, also die Kontrolle. Ob man nun ein guter oder ein
schlechter Berater ist, wird ausschlieflich an diesem Aspekt gemessen. Aber alles, was
wir zusdtzlich geben, um die Person wieder zu motivieren, ihre persinliche Befihigung
zu stirken, zuzuhdren, empathisch zu sein, zu verstehen, dass ihre Situation schwierig
ist, sie zu ermutigen et cetera. Das braucht auch mehr Zeit!« (PB Interview Nr.12)

Empathievermdgen wird zwar als Fihigkeit der RAV-Berater_innen vorausgesetzt,
doch wird ihre Performance ausschlieRlich an der Einhaltung und Durchfithrung
der biirokratischen Kontrolle gemessen, und das Arbeitsfeld der Berater_innen er-
fahrt durch die Nihe zur weiblichen Beziehungsarbeit und die damit zusammen-
hingende Feminisierung eine Entwertung.

Wenn man nun bei Claire mit in Betracht zieht, dass sie als IIZ-Beraterin mit
einer grofden Anzahl an Stellensuchenden konfrontiert ist, die nicht nur erwerbslos
sind, sondern zusitzlich noch eine Suchtproblematik aufweisen oder gesundheit-
lich angeschlagen sind, so dass in der Beratung eine reine Arbeitsmarktperspektive
nicht ausreichend ist, dann ist die Messung der Beratungsleistung allein an Kriteri-
en der Kosteneffizienz erst recht kritisch zu beurteilen. Denn lisst sich die dkono-
misch geprigte Regierungsrationalitit der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung und die
Fithrung der RAV uiber Wirkungsindikatoren auch in der snormalen< Beratungsti-
tigkeit schon nicht reibungslos umsetzen, so stellt die Logik von Effizienz und Scha-
densminderung die I1Z-Beraterin vor besonders grofe Herausforderungen.
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Auch der seit iiber zehn Jahren im RAV titige Lukas stort sich sehr daran, dass
von den Vorgesetzten immer nur das Negative hervorgehoben wird und die Bera-
ter_innen eher Misstrauen als Anerkennung von ihren Vorgesetzten erfahren:

»Also ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, als jemand gekommen ist, um mir zu sa-
gen, dass ich meinen Job gut mache. Ich habe vor allem gehirt, dass es Mitarbeitende gibt,
die betriigen, die [das System] missbrauchen. (—-) Dass es Aufgaben gibt, die zwar gemacht
wovden sind, aber dass man diese auch besser machen konnte. Also das ist keine Anerken-
nung!« (PB Interview Nr.10)

In diesem angespannten Arbeitsklima trigt die Kolleg_innenschaft einen ganz we-
sentlichen Teil zur Arbeitszufriedenheit der Berater_innen bei. Entgegen der indivi-
dualisierten Verantwortung fiir die Erreichung der benchmarks und dem durch das
management by objectives befeuerten Wettbewerb ist fir die meisten Berater_innen
der regelmiflige Austausch mit ihren Kolleg_innen unerlisslich, um mit der (af-
fektiven) Arbeitsbelastung umzugehen und sich vor einer zu starken und krankma-
chenden Verausgabung zu schiitzen.

In den Organisationseinheiten, in welchen ich mich fiir meine Erhebung aufge-
halten habe, waren dieser Teamgeist und dieses Zusammengehdrigkeitsgefithl auch
zum Zeitpunkt meiner Erhebung deutlich spiirbar, und dies wurde auch in den Ge-
sprichen wiederholt und meistens von den Berater_innen hervorgehoben:

Silvie: »Wir machen alle dieselbe Arbeit und uns geht es allen manchmal auch nicht so
gut. Wir machen alle Phasen durch, erleben unterschiedliche Emotionen und ich glaube,
und ich glaube die Gewissheit, sich,/dhh/sich unterstiitzt zu fiihlen, unterstiitzt von je-
mand anderem, zu jemandem gehen zu konnen, oder jemanden zu holen und zu sagen:
>Bah, ich brauche dich!<, das kann schon passieren,/hein/. Oder auch wihrend eines Inter-
views, wenn ich Hilfe brauche und ich es nicht schaffe, mit der Situation umzugehen.« (PB
Interview Nv. 8)

Ganz im Sinne von Korczynskis (2003) Konzept der communities of coping formen die
Berater_innen informelle Teams, um sich auszutauschen und gegenseitig zu unter-
stiitzen:

»Service workers who are positively disposed to customers . . . but who are con-
fronted with abuse from a customer, are, therefore, likely to feel pain from this
abuse. In recoiling from, and coping with, this pain service workers are likely to
seek support from each other, thus creating communities of coping.« (Ebd.: 57—-58;
Herv.i.0.)

Die meisten Berater_innen sehen auch ihre direkten Vorgesetzten, also die Grup-
penchef_innen, als wichtige Vertrauenspersonen, an die sie sich in schwierigen Si-
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tuationen wenden und die sie um Rat fragen kénnen. Anna (PB Nr. 5) beschreibt im
Gesprich mit mir, wie wichtig es fir sie gerade in schwierigen Gesprichssituatio-
nen ist, von ihrem Gruppenchef unterstiitzt zu werden:

»Wir haben nur wenig Zeit, um/ihh/die Stimmung in den anderen RAV zu spiiren. Aber
auf jeden Fall kann ich vom RAV 1 sprechen und ich bin sehr gliicklich dariiber, dass ich
Teil des RAV 1 bin. Vor allem in Hinsicht darauf, dass meine Kollegen offen und erreichbar
sind, immer interaktiv mit allen. Sollte es eine Situation geben, dann ist mein Gruppen-
chef extrem zugdinglich. Gibt es eine schwierige Situation, dann kann er intervenieren,
sogar in meinem Biiro und auch wenn er selbst gerade ein Gesprdich fiihrt. Er wiirde das
Notwendige unternehmen.« (PB Interview Nv. 5)

Diese Beziehung zu den Gruppenchefs deute ich in Weiterfithrung des Konzepts der
communities of coping (Korczynski 2003) als hierarchy of coping, also als eine nach oben
orientierte Problemldsungsstrategie.

Trotz dieses ausgepriagten Zusammengehorigkeitsgefiihls und der gegenseiti-
gen Unterstiitzung fehlt es vielen Berater_innen an einem offiziellen Rahmen, in
welchem sie sich tiber schwierige Fille und auch iiber affektive Belastungen aus-
tauschen konnen. Diese mangelnde Institutionalisierung einer regelmifligen Mog-
lichkeit, (belastende) Beratungssituationen nachzubesprechen, wurde von den Be-
rater_innen in beinahe allen Interviews thematisiert, und dies war ein zentraler Kri-
tikpunkt an der Arbeitsorganisation und den Fithrungsstrategien im RAV:

Claude: »Also das was fehlt, ich wiirde sagen, es fehlt in der Struktur, so wie sie ist, so
wie sie hier ist, also das ist eine offizielle Moglichkeit zur Nachbesprechung. [...]/Euh/, wir
stehlen dann immer den Kollegen die Zeit. Und wenn man manchmal sehr erschiittert ist,
auch wenn man im Interview selbst immer ganz aufgerdumt wirkt, also auch wenn man
es schafft, wihrend des Interviews okay zu bleiben,/euh/das Problem ist dann, dass man
danach dann bei den Kollegen abladen muss. Und es passiert auch, dass man dann drei
oder vier Mal dieselbe Geschichte erzdihlt, damit es einem dann besser geht. So stort man
halt auch drei oder vier Kollegen wihrend 15—20 Minuten.« (PB Interview Nv. 11)

Auch die I1Z-Beraterin Claire (PB Nr. 12) erzihlt davon, dass es fiir den Umgang und
fir die Verarbeitung von schwierigen Gesprachen und den daraus resultierenden
Selbstzweifeln einen solchen Raum geben sollte und dass sich sehr viele Kolleg_in-
nen immer wieder hilfesuchend an sie wenden. Doch betont sie, dass das »nicht ihre
Aufgabe sein sollte, sondern die Rolle des Managers [ist]«. Dieser informelle Austausch,
dieses Zusammengehorigkeitsgefithl und die gegenseitige Hilfestellung unter den
Berater_innen niitzt also auch dem RAV.

Allerdings zieht dieser Kreis der Solidaritit durchaus auch weitere Kreise, und
diese Gemeinschaftsbildung entzieht sich weitgehend der Kontrolle des RAV-Ma-
nagements und steht damit der Wettbewerbs- und Konkurrenzlogik entgegen. »In-
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formal workplace cultures [..] can provide to varying degrees, ameliorative support
co-workers, space for misbehavior and even open, collective resistancec, zeigt auch
Brook (2013: 97-98) in seinen Arbeitsplatzstudien. Auch meine Ergebnisse besta-
tigen, dass die affektiven Arbeitszusammenhinge und die hohe Arbeitsbelastung
wechselseitige Hilfestellungen begiinstigen und eine Form innerer Verbundenheit
zwischen den RAV-Berater_innen erzeugen, die das Potential bereithilt, sich wider-
stindig gegeniiber den Managementvorgaben und Erwartungen zu positionieren
oder sich diesen zu verweigern.

Die von den Personalberater_innen im Vorfeld der Streiks gegriindete Personal-
delegation kann wohl als Paradebeispiel eines solchen affektiven Netzwerks, das den
Ausgangspunkt fiir widerstindige Praktiken bildet, betrachtet werden. Nach der
umfassenden Restrukturierung des kantonalen RAV 2012 (Stichwort: Change-Pro-
zess) lag ein weiteres zentrales Motiv fiir Widerstand im Anspruch der Berater_in-
nen, eine gute Beratungsleistung zu gewihrleisten und auch fiir sich selbst und fir
die Kolleg_innen einzustehen. Oder wie es Andrea (PB Nr. 1) im Zusammenhang mit
der Griindung der Personaldelegation formuliert hat:

»Und das bringt uns zum ndchsten Problem. Welches zumindest zum Teil die Motivati-
on zur Griindung der Personaldelegation erklirt, das ist (--), wenn, offen gestanden (PB
vduspert sich), die Mehrheit der Berater mit ihren Klienten so umgehen wiirde, wie wir
von unseren Vorgesetzten behandelt werden, ich versichere lhnen, dann gibe es oft Ar-
tikel dazu in der Presse, voila, Beschwerden. [...] Weil nachdem ich die Gebdudestruktur
etc. gesehen hatte, nachdem ich zugehdrt habe, nachdem ich analysiert habe, habe ich zu
mir gesagt, dass wir wie kleine Hamster in einem Rad sein werden. Wir werden im Kreis
laufen, wir werden verriickt werden und das wird nicht funktionieren. Weil zuerst wer-
den wir uns selbst schaden, und dariiber hinaus wird das die Personen gegeniiber von uns
auch betreffen. [...] Aufgrund von alldem und weil ich doch einen humanistischen Zugang
habe, habe ich mir gesagt, das geht so nicht. Was konnen wir tun? Und von dort kam die
Absicht der Griindung der [Gewerkschafts-]Kommission. Aber wenn/ahhh/(--)es war in
gewisser Hinsicht auch aus der Absicht heraus, unseren Vorgesetzten zu sagen: Sie haben
uns als Fachkrifte seit Jahren missachtet, sie haben uns von Spezialisten zu Generalisten
gemacht und uns glauben gemacht, dass sie uns entsprechend einarbeiten. Aber am Ende
haben sie uns (auf Franzosisch ist das sehr vulgdr) mit dieser Scheifle alleine gelassen. Ver-
standen? Oder wir mussten uns selbst damit zurechtfinden, um es etwas anstindiger zu
sagen. Also ein bisschen so halt: Schaut selber, wie ihr euch helfen kdnnt, wir finden euch
die notwendigen Mittel, doch wir werden uns mit dem im Grunde genommen nicht grof3
unser Leben verkomplizieren.«« (PB Interview Nv.1)

Andrea macht im Gesprich mit mir deutlich, dass der ausschlaggebende Punkt, der
zur Griilndung der Personaldelegation gefithrt hat, das restriktive Management war,
welches nach der grofRen Umstrukturierung 2012 den Berater_innen keine Unter-
stiitzungsangebote zur Verfiigung gestellt hatte. Andrea beschreibt die damalige
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Stimmung als duflerst angespannt und auch als Gefahr fiir die Beratungsqualitit
und damit fir die Erwerbslosen.

Uber einen Zeitraum von mehreren Jahren setzte sich die Personaldelegation
der RAV-Berater_innen fiir die Verbesserung der Arbeitsbedingungen am neuen
RAV-Standort ein und vertrat die Interessen der Angestellten vor dem RAV-Ma-
nagement. Im gemeinsamen Folgegesprich mit Andrea und Dominique (Interview
Nr. 14) sprachen wir auch iiber die aktuelle Situation der Personaldelegation und
dariiber, ob sie es mittlerweile bereuen, sich so zwischen die Fronten mandvriert zu
haben:

Andrea: »Wir halten Winterschlaf. Wir machen Politik- Also ich mag das Bild gerne vom
Krokodil, das auf den Grund des Sees sinkt/l: Mhm/und das darauf wartet, dass die Biiffel
vorbeigehen, und dann auf einmal hat es Hunger und dann,/bah/, kommt es hoch und
dffnet sein Maul.«

Dominique: »Und es wird die Biiffel packen!«

[.]

Andrea: »Also ich bereue iiberhaupt nichts. Nie. Wenn, also ich weif3 nicht, wie es
meinen Kollegen geht, aber ich auf jeden Fall bereue iiberhaupt nichts. Weil, fiir mich
war es wichtig, es zu probieren. Und ich denke, ehrlicherweise, dass wir einige Kimpfe
auch gewonnen haben. Es ist klav, dass wir nicht den Krieg gewonnen haben. Aber wir
habeneinige Kimpfe gewonnen. Und das ist schon was. Hinsichtlich der Arbeitsbedin-
gungen fiir alle. Wir haben gewonnen, wir haben etwas gewonnen.«

Interviewerin: »Zumindest fiir eine gewisse Zeit, oder?«

Andrea: »Voila, exakt. Und das ist immer so, dass man gewinnen soll, um eben auch
gesundheitliche Probleme einiger Personen zu verhindern./l: Mhm, ja, ja/letzt ist es so,
dass wir diese Geschichte schon lange genug tragen. Wir sind miide.«

In diesem Gesprichsauszug wird auch deutlich, dass sich die beiden RAV-Be-
rater_innen stark fir die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im RAV und fiir
ihre Kolleg_innen eingesetzt haben, doch dass ihnen diese (Arbeits-)Kimpfe viel
abverlangt haben und sie mittlerweile erschopft sind. Trotz dieses momentanen
Stillstands der Titigkeiten der Personaldelegation hat diese im Vorfeld, wihrend
und auch nach den Streiks dazu beigetragen, die Solidaritat zwischen den Bera-
ter_innen und auch zwischen ihnen und den Erwerbslosen zu biindeln. Gleichzeitig
fungierte die Personaldelegation als Sprachrohr der unsicher beschiftigten »Auxili-
aires«. Denn auch die meisten befristet Angestellten waren durchaus einverstanden
mit den Forderungen ihrer streikenden Kolleg_innen, doch trauten sich viele auf-
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grund ihres befristeten Anstellungsverhiltnisses nicht, sich an den Streiks zu
beteiligen. Dies war auch der Fall bei Claude (PB Nr. 11), der zum Zeitpunket der
Streiks noch befristet angestellt war:

»Nein, alsodamals war ich nochs>Auxiliaire<. Also ich habe meinen Kollegen gesagt, alsoich
habe Kollegen, die in der Personaldelegation sind, im Gang. Denen habe ich gesagt: >Also
ich kann nicht streiken, denn sonst werden ich nie einen fixen Vertrag haben.</I: Mhm/
Ich habe ihnen also ganz deutlich gesagt, dass ich wegen dem nicht streiken werde. Ich
bin aber, aber einverstanden mit dem, was ihr sagt,/hein/, im Wesentlichen bin ich damit
einverstanden./l: Mhm/Vielleicht jedoch nicht unbedingt, was die Form betrifft. Aber ich
kann mir ohnehin nicht erlauben zu streiken, [denn] das wiirde mir ein schlechtes Dossier
machen.« (PB Interview Nr. 11)

Zusitzlich zu dieser von Claude angesprochenen Entkollektivierung bzw. Indivi-
dualisierung der Beschiftigungsverhiltnisse im RAV und der damit verbundenen
Entsolidarisierung wird die kollektive Interessensorganisation im RAV dadurch er-
schwert, dass es sich bei der Titigkeit der Personalberater_innen um einen Arbeits-
bereich handelt, in welchem Bediirfnisse und Anspriiche anderer Menschen befrie-
digt werden miissen. Es stellt sich also die Frage, wie kollektiver Widerstand umge-
setzt werden kann, »bei de[m] es um mehr geht als um die Unterbrechung industri-
eller Produktion, sondern um die Frage affektiver und relationalerLeistungens, die
sich nicht [..] einfach aussetzen lassen« (Precarias a la deriva 2014: 17). Diese Frage
stellten sich auch einige Berater_innen, mit denen ich gesprochen habe, wie etwa
das Beispiel von Silvie zeigt, die nur in ihren Arbeitspausen gestreikt hat:

»Weil, es ist fiir mich wichtig, dass nicht meine Versicherten dafiir bezahlen miissen, dass
ich streike und sie dann nicht die notwendige und die gewiinschte Unterstiitzung bekom-
men. Also ich habe alle meine Gespriche eingehalten. Und ich habe wihrend meinen Pau-
sen gestreikt. [...] Aber ich wollte es unbedingt vermeiden, dass meine Versicherten be-
straft werden. Weil also- Weil also wir sind ein dffentlicher Dienst. Also ganz einfach, ich
wollte die dffentliche Dienstleistung fiir meine Versicherten gewdihrleisten.« (PB Inter-
view Nr. 8)

Und auch Claudia (PB Nr. 3) findet es »unangebracht zu streiken, wenn man sich um Leu-
te kiimmert, die auf Arbeitsuche sind«. Das stelle sie vor ein »moralisches Problem« und
damit vor die Herausforderung, wie sie ihre Arbeit niederlegen kénne, ohne die An-
spriiche und die Bediirfnisse der ihr zugeteilten Arbeitsuchenden zu gefihrden.

Eine weitere Schwierigkeit fiir RAV-iibergreifende solidarische Praktiken ist
auch die Strahlkraft des neoliberalen Postulats von Selbstverantwortung und
Wettbewerb.

Ein Auszug aus dem Interview mit Claire (PB Nr. 12) macht dies deutlich:



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8. Affektive Gouvernementalitat der offentlichen Arbeitsvermittlung

»Nein, ich habe nicht gestreikt. Also/euh/das will nicht heiflen, dass ich mit allem ein-
verstanden war von der Direktion. Aber ab einem gewissen Moment, wenn die Direkti-
on eine Entscheidung fillt, dann ist das eben so! Also ich nutze meine Zeit eher, um her-
auszufinden, wie ich jetzt am besten eine Losung dafiir finde, um das von der Direktion
Geforderte umzusetzen und was ich dafiir brauche. (I hustet) Um das von der Direktion
Geforderte gut zu erfiillen, suche ich maglichst nach eigenen Lisungen, fiir mich selbst.
Wenn jemand anders dieselben Losungen machte und das fiiv ihn passt, dann umso besser.
Aber irgendwann habe ich keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden mit/euh/mit den
ewigen/euh/Beschwerden, dass das nicht umzusetzen ist oder dass es schlecht organisiert
ist blabla. [...] Also ich finde, das war voila, das war ein Moment [der Streik] wo, also si-
cherlich kann man immer versuchen und Lust haben zu (.), zu, die Errungenschaften zu
verteidigen et cetera. Aber ich denke, wir sind in einer sich stetig verdndernden Welt und
auch die Unternehmen draufSen verdndern sich. Man muss auch akzeptieren, dass sich der
dffentliche Dienst verdndert. Und wir miissen auch akzeptieren, dass wir manchmal ge-
wisse Errungenschaften verlieren, weil wenn wir immer alles verteidigen, riskieren wir
alles zu verlieren.« (PB Interview Nr.12)

Durch die >Politik der leeren Kassen< und die damit verbundene Arbeitsintensivie-
rung im 6ffentlichen Dienst wird der Kostendruck, die Wettbewerbsorientierung
der RAV oder auch der Fokus auf eine repressive Beratungsstrategie von den Be-
diensteten als >objektiver Sachzwang« gewertet. Dieser objektive Sachzwang wird
dann als komplett losgelést von individuellen Verantwortlichkeiten und betriebli-
chen Interessen gedeutet. Ein kollektives Ankampfen gegen die immer umfassender
werdende Verbetriebswirtschaftlichung (Atzmiiller/Hermann 2004: 33) der 6ffent-
lichen Arbeitsverwaltung und damit gegen die dogmatische Dominanz der kapita-
listischen Verwertungslogik wird erschwert und zunehmend von individualisierten
Strategien abgeldst. Denn »Subjektivierung, Internalisierung von Marktlogik und
die Verlagerung von Verantwortung fiir die Arbeitsergebnisse und -abliufe auf den
einzelnen Arbeitnehmer legen nahe, damit auch die Verantwortung fiir die Durch-
setzung der eigenen Interessen zu iibernehmen« (Ménch 2018: 320).

Das Biindeln des affektiv-solidarischen Uberschusses und auch des Unmuts und
des Unwohlseins der Berater_innen durch die Personaldelegation war immer wie-
der gefihrdet. Zusitzlich erschwert wurde die Arbeit der Personaldelegation auch
dadurch, dass das RAV-Management die am Streik beteiligten Berater_innen nicht
nur unter Druck gesetzt und bedroht hat, sondern auch Anstrengungen unternom-
men hat, die Personaldelegation fiir seine eigenen Interessen einzuspannen und sie
fur das »Operative« zu gewinnen. Wie Andrea und Dominique im gemeinsamen Fol-
gegesprich erzihlen, hat das RAV-Management versucht, einige Mitglieder der Per-
sonaldelegation dazu zu bringen, in einer Projektgruppe gemeinsam mit dem Ma-
nagement neue Managementstrategien auszuarbeiten:
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Andrea: »Das will heifen, also nur wenn wir-«
Dominique: »[I]n den Projektgruppen mitarbeiten.«
Andrea: »\Voila.«

Dominique: »Dinge fiir sie machen.«

Andrea: »Aber vor allem nicht das machen, wofiir wir eigentlich als gewerkschaftli-
che Personaldelegation zustdndig sind, also bestimmte Dinge zu beanstanden. Vielleicht
kannen wir Vorschlige machen, aber Teil des Operativen zu werden, alsofeuh/, wir sind
nicht bezahlt fiir das,/euh/. Wir haben, also ich will sagen, voila. Und wir haben also
Anfang Januar zu verstehen geben, dass wir damit nicht einverstanden sind und dass
wir nicht unter dem Deckmantel dieser Pseudoverhandlungen, die wir auch nie wirklich
gehabt haben. (—-)Also das, was wir jetzt machen, ist, dass wir darauf warten, dass die
Katastrophe passiert.« (Follow-up Interview Nr. 14)

Dieser Gesprichsauszug zeigt deutlich die Ambivalenz, dass das RAV nicht nur ver-
sucht, diesen Geist der Solidaritit zu bremsen, sondern auch, ihn fiir die Organi-
sation verwertbar zu machen und somit auch die von der Personaldelegation aus-
gehende Opposition aufzulésen. Das Management versucht die Personaldelegati-
on und damit die direkte Interessensvertretung der RAV-Mitarbeiter_innen in ein
sogenanntes »Co-Management« (Urban 2007: 20—21) einzubinden und gemeinsam
mit ihr — und nicht gegen sie — die Arbeitsbedingungen im RAV noch marktkon-
former und damit (kosten-)effizienter auszugestalten. Das RAV-Management hat
also Versuche unternommen, die »echte< und noch »freie« arbeits- und interessens-
politische Solidaritit zwischen den Personalberater_innen zu kontrollieren und die
Solidaritatsstrukturen zu untergraben und damit >unschidlich« zu machen.

8.6 Zusammenfassung »Ebene 3«: Affektive Arbeit als Modus
der vergeschlechtlichten Subjektkonstitution und Moglichkeit
eines anderen Machtspiels

Die meisten der widerstindigen Praktiken der Personalberater_innen folgen der fe-
minisierten Logik der Sorge und liegen damit quer zu Geboten des Managerialis-
mus und zur ausschlieRlichen Ausrichtung an Effizienz und Selbstverantwortung.
Auch konnte ich zeigen, dass die Personalberater_innen in ihrem doing state while do-
ing gender komplexe Verbindungen schaffen zwischen stereotypen Kategorien von
Weiblichkeit (z.B. durch die persénlichen Artefakte im Raum oder auch durch ei-
ne empathische Beratungsstrategie) und Minnlichkeit (z.B. durch ihre biirokrati-
schen und teils autoritiren Arbeitspraktiken) und damit bestimmte traditionelle
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Geschlechtervorstellungen ins Wanken bringen. Und auch in meinem Sample oder
in der vergeschlechtlichten Regierung der RAV-Berater._innen zeigen sich Verschie-
bungen der traditionellen Geschlechterbilder und eine Abkehr vom einstigen Bild
des durchwegs rationalen und neutralen (minnlichen) Beamten, und die affekti-
ve Dienstleistungsarbeit avanciert zum organisatorischen Idealtypus. Jedoch, und
dies haben meine empirischen Daten deutlich gezeigt, werden die Normen méinn-
lich typisierter Verwaltungsarbeit nicht aufer Kraft gesetzt, und entgegen der These
eines de-genderings des 6ffentlichen Diensts lassen sich vielmehr komplexe Dynami-
ken vergeschlechtlichter Arbeitspraxen ausmachen, wobei maskulinisiertes Unter-
nehmertum mit serviceorientierten bis hin zu fiirsorglichen feminisierten Arbeits-
praktiken auch gemeinsam auftreten konnen. Wichtig festzuhalten bleibt, dass sich
sowohl Frauen als auch Minner in den Interaktionszusammenhingen im RAV af-
fektiver Strategien des doing und undoing von Mannlichkeit und Weiblichkeit bedie-
nen und sich in meinem Sample durchaus ambivalente geschlechtsspezifische Zu-
schreibungen und Praktiken zeigen. Angela McRobbie (2010: 71) bringt diese Ent-
wicklungen auf den Punkt, wenn sie sagt: »The service sector produces and requi-
res new affective subjectivities in the workplace.« Doch scheinen sich traditionelle
Geschlechternormen und -zuschreibungen trotz der nun von allen Berater_innen
geforderten affektiven Kompetenzen und Beratungsstrategien in den Subjektivie-
rungsweisen der Berater_innen fortzusetzen, und nur vereinzelt konnte ich Umdeu-
tungen und auch Ablehnungen dieser vergeschlechtlichten Zuschreibungen wahr-
nehmen. So koexistieren feminisierte affektive Arbeitspraxen mit maskulinisierter
affektiver Arbeit. Auch zeigt etwa das Beispiel von Ben, dass tradierte maskulini-
sierte biirokratische Arbeitspraktiken nach wie vor Bestand haben. Doch begreife
ich auch die Inszenierung des_der sachlich-niichternen (Neo-)Biirokraten_in als af-
fektive Arbeit, nimlich in Form der Unterdriickung von Affekten.

Am deutlichsten hat sich in meiner Untersuchung jedoch eine Form masku-
linisierter affektiver Arbeitspraktiken gezeigt, die dem Unternehmer_innentum
entspricht. Verankert wurde dieses Unternehmer,_innentum nicht nur durch die
Aktivierungspolitik, sondern in hohem Mafie auch durch die organisationseigenen
und die nationalen NPM-Strategien. Die Verflechtung von doing masculinity und
unternehmerischer Selbstoptimierung zeigt sich bei vielen Personalberater_innen,
wie etwa bei Katja (PB Nr. 2), Lukas (PB. Nr. 10) oder auch Claire (PB Nr. 12). Der
Wettbewerbskontext fithrt zu neuen affektiven Praktiken und zur gleichzeitigen Ak-
tivierung der Stellensuchenden und der Personalberater_innen. Doch eréffnet nicht
zuletzt die Restrukturierung des RAV entlang der Ideen von Wirksambkeit, Effizienz
und Wettbewerb zugleich Liicken fiir Widerstand. Denn obwohl insbesondere die
Leistungs- und Wettbewerbsorientierung sehr stark in der Managementstrategie
des RAV verankert ist, verhalten sich meinen Beobachtungen nach die meisten
Personalberater_innen gegeniiber den Stellensuchenden empathisch und setzen
sich persénlich fir ihre >Kandidat_innenc« ein. So kommt es durchaus vor, dass
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sie sich durch ihre affektive Zuwendung — oder auch wenn sie selbst durch ihre
»Kandidat_innen« affiziert werden — iiber organisationale Vorgaben hinwegsetzen.
Dies mag auch wenig tiberraschen, versucht doch das RAV beispielsweise durch
das Pat_innensystem oder die projektbasierten Arbeitsgruppen dieses Solidari-
sierungspotential und auch kreative Problemlésestrategien fiir seinen eigenen
Nutzen einzuspannen. Darin liegt letztlich auch eine Widerstandsméglichkeit
der Berater_innen gegen ihre Subjektivierung und Ausrichtung am Markt- und
Konkurrenzprinzip, denn die durch die affektiven Herrschaftstechniken hervorge-
brachten Selbstfithrungstechniken bergen zwangslaufig in sich die Freiheit, dazu
genutzt zu werden, Widerstand zu leisten, um nicht so regiert oder eben um nicht
»derart zu affizieven und affiziert zu werden« (Mithlhoff 2018: 475, Herv. i. O.).

So konnte ich trotz diverser Versuche der Instrumentalisierung der affektiv-
solidarischen Praxis durch das RAV-Management unterschiedliche Formen des
Widerstands im RAV beobachten. Doch zeigt das Beispiel der Personaldelegation
der RAV-Berater _innen, wie die institutionalisierten Konfliktarenen zunehmend
unter Beschuss geraten und unter den Vorzeichen der neoliberalen Rationali-
tat, die die Affektfihigkeit der arbeitenden Menschen fiir ihre eigenen Zwecke
instrumentalisiert und diese zu marktfihigen Subjekten machen méchte, auch
das Konfliktpotential (affektiver) Arbeit verindert wird. Der Trend fithrt auch im
untersuchten RAV zunehmend in Richtung einer »Individualisierung von Arbeits-
konflikten« (Bohle 1994). Alltagliche Arbeitskonflikte und Widerstinde, die »politics
of everyday, treten mehr und mehr in den Vordergrund. Die meisten widerstin-
digen Praktiken, die ich im RAV angetroffen habe, entsprechen nicht mehr einem
totalen Gegen-Verhalten gegen die neoliberale Subjektivierung und richten sich
nicht ausschlieRlich gegen eine GufSere Obrigkeit, sondern beruhen ganz wesentlich
auf dem Anspruch, die (Macht-)Verhiltnisse im RAV mitzugestalten. Die 6ffentlich
Bediensteten steigen auch in ihren Widerstinden nicht aus der Selbstoptimierung
aus, sondern sie suchen vielmehr im Sinne eines »I would prefer not to« (Melwille
1853/2004) den neoliberalen Zumutungen gegeniiber wachsam zu sein und sich,
wenn dies auch nur bedingt méglich ist, ihnen zu entziehen.

Die Personalberater_innen sind also keineswegs blof passive Betroffene der
neoliberalen Verwaltungsrestrukturierung und der damit zusammenhingenden
disziplinierenden Subjektivierung in Richtung eines affektiven und unternehme-
rischen Selbst. Wie ich an unterschiedlichen Beispielen zeigen konnte, sind sie
vielmehr trotz der Versuche des Managements, ihre Solidaritit vollumfinglich
den Organisationsinteressen zuzufithren, durchaus in der Lage, sich ihrer eigenen
Unterwerfung zu widersetzen, und greifen hierzu vereinzelt auch auf kollektive
Elemente zuriick, um ihrem Gefithl der Missachtung ihrer Leistung und ihrer
(Fir-)Sorge um sich und die anderen Ausdruck zu verleihen. Die Berater_innen
entziehen sich also trotz des Postulats von Effizienz und Autonomie den damit
verbundenen Handlungslogiken und unterlaufen in ihren widerstindigen Prak-
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tiken die »Grenzen von Erlaubtem und Verbotenem« (Jiirgens 2009: 271). Wie
ich empirisch nachweisen konnte, zeigen sie eine »Widerspenstigkeit gegeniiber
Zihmungsversuchen« (ebd.) und eine Begrenzung der Subjektivierung zum_zur
affektiven Selbstunternehmer_in. Diese Widerstindigkeiten werden letzten Endes
auch die Regierungsrationalititen 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit im Feld der
Arbeitsverwaltung nicht unberithrt lassen. — »Der Widerstand nétigt mit seiner
Wirkung die Machtverhiltnisse dazu, sich zu verindern« (Foucault 2005h: 916).

Zumindest bis zu einem gewissen Punkt bestitigen die empirischen Ergebnis-
se meine forschungsleitende Grundannahme, dass Affekte und die affektive Arbeit
im offentlichen Sektor dazu beitragen kénnen, Gemeinschaft zu bilden, Solidari-
tit zwischen den Beschiftigten zu schaffen und dadurch letztendlich auch Verin-
derungen hervorzubringen. Wir erinnern uns etwa daran, dass Hardt (1999) dies
in seiner Beschreibung immaterieller und affektiver Arbeitszusammenhinge und
des daraus erwachsenden Widerstandspotentials genau so formuliert hat: »Produc-
tion has become communicative, affective, de-instrumentalized, and >elevated< to
the level of human relations [...] In the production and reproduction of affects [..]
collective subjectivities are produced and sociality is produced — even if those sub-
jectivities and that sociality are directly exploitable by capital« (Hardt 1999: 96). Die
affektiven Macht- und Herrschaftsverhiltnisse im RAV bleiben also seitens der 6f-
fentlich Bediensteten nicht unhinterfragt. Meine Ergebnisse stiitzen jedenfalls die
Annahme, dass der neoliberalen affektiven Herrschaft auch affektiver Widerstand
entgegengesetzt werden kann. Jedoch, und dies erachte ich als zentral in der De-
batte rund um die Frage nach dem von affektiven Arbeitszusammenhingen ausge-
henden ermichtigenden Potential, diirfen die affektiven Bindungskrifte nicht naiv
und ausschliefilich als Potential fiir (politische) Solidaritit missverstanden werden.
Vielmehr miissen Affekte stets auch als Herrschaftsmechanismus begriffen werden
- ein Mechanismus, der nicht statisch ist, sondern sich fortlaufend adaptiert und
versucht, sich die Widerstandspunkte im Machtnetz funktional anzueignen. Weder
gibt es einen »anderen, ersten und letzten Punkt des Widerstands gegen die politi-
sche Macht« (Foucault 2004c: 313) noch véllig widerstandslose Macht; es existieren
vielmehr eine diskursiv kaum letztgiiltig zu codierende Dynamik und ein Spektrum
von Moglichkeiten des Affizierens und Affiziertwerdens.
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9. Fazit, Riickblick und Ausblick: Maglichkeiten und
Grenzen einer kritisch-transformativen Perspektive
auf (Gefiihls-)Arbeit, Macht und Subjektivierung

Ich war bestrebt, Mechanismen der effek-
tiven Machtauslbung zu erfassen; und
ich tat es, weil diejenigen, die in sie ver-
wickelt sind, in ihrem Handeln, in ihrem
Widerstand und in ihrer Rebellion diesen
Machtbeziehungen entkommen kdnnen,
sie transformieren konnen, kurz, ihnen
nicht mehr unterworfen sein miissen.
(Foucault 1996: 117)

In meiner Untersuchung wird deutlich, dass die in der Einleitung skizzierte Trans-
formation wohlfahrtsstaatlicher Programmatik seit den neunziger Jahren begleitet
worden ist von einer ebenso weitreichenden Reorganisation 6ffentlicher Verwaltun-
gen und sozialer Dienstleistungen. Nach Maf3gabe betriebswirtschaftlicher Steue-
rungsmodelle wurde mit der zweiten Revision des Gesetzes iiber die obligatorische
Arbeitslosenversicherung ein umfassender Modernisierungsprozess und ein Aus-
und Umbau der kantonalen Arbeitslosenverwaltung in Gang gesetzt. Seither wer-
den eine hohere Effizienz und Effektivitit der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung so-
wie Biirger_innennihe und Serviceorientiertheit gefordert, was die Arbeitsbedin-
gungen, die Arbeitsanforderungen und Erwartungen an die Beschiftigten grund-
legend verindert — kurz: kund_innenorientierte Interaktionsarbeit statt biirokrati-
scher Verwaltungsarbeit.

Doch wurden gemifd dem féderalen System in der Schweiz und der dezentralen
Organisation der Arbeitslosenversicherung diese NPM-Reformen in den Kantonen
nicht einheitlich umgesetzt, und auch die Strategien der RAV unterscheiden sich
bisweilen stark zwischen den Kantonen. Gemein ist jedoch allen kantonalen RAV,
dass sie regelmifiig evaluiert werden. Unter dem Label der Wirkungsorientierten
Verwaltungsfithrung (WoV), des Schweizer Pendants zum NPM, sollten die obrig-
keitsstaatlichen Biirokratien in wettbewerbsorientierte 6ffentliche Dienstleistungs-
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unternehmen transformiert werden. Dieser Umstand schligt sich in einer ausge-
pragten Evaluationskultur nieder, die sich in der Schweizer Arbeitsmarktpolitik be-
reits seit der zweiten Hilfte der neunziger Jahre etabliert hat. Formalisiert wurde
diese Evaluationskultur dann Anfang der 2000er-Jahre mit dem Wechsel von der
Input- zur Outputsteuerung und der Einfithrung der Leistungsvereinbarung, die
den>Erfolg«der RAV allein an den erzielten Wirkungen bemisst. Zentral fiir die WoV
ist das Ziel der stindigen Effizienzsteigerung der Verwaltungsorganisationen, die
in der offentlichen Arbeitsvermittlung durch die Festlegung zu erfillender, markt-
bezogener Kennziffern und durch eine adressatengerechte, personalisierte Bera-
tungspraxis erreicht werden soll.

Die Ergebnisse meiner Studie zeigen, dass dieses leistungsorientierte Verwal-
tungsmanagement und damit das lokale Benchmarking vorrangig darauf abzielt,
die Handlungsfreiheit der RAV-Mitarbeiter_innen in die >richtigen< Bahnen zu
lenken und sie auf die institutionellen Ziele, allen voran auf die Kosteneffizienz der
Verwaltungsbehoérden, einzuschworen. Unter diesen Vorzeichen werden weniger
Abliufe und konkrete Aufgaben vorgezeichnet als vielmehr die Subjektivitit und
damit auch die Affektfihigkeit der 6ffentlich Bediensteten zum zentralen Einsatz-
punkt managerieller Steuerungsmechanismen gemacht. Im Kontext von NPM und
aktivierender Arbeitsmarktpolitik sind offentlich Bedienstete angehalten, einen
messbaren individuellen Beitrag zur Zielerreichung zu leisten und mit speziellen
Kommunikationsstrategien und affektiver Zuwendung den Direktiven der privat-
wirtschaftlichen Kund_innenorientierung nachzukommen. Die Dienstleister_in-
nen agieren daher in einem Spannungsfeld zwischen den betriebswirtschaftlichen
Anspriichen der Organisation, den programmatisch-politischen Verpflichtungen
und Vorgaben, den Bediirfnissen und Anforderungen der Stellensuchenden sowie
ihrem eigenen Berufsverstindnis. Nicht zuletzt durch die Einfithrung flexibler und
befristeter Arbeitsverhiltnisse und durch die Organisation der Personalberater_in-
nen in Arbeitsgruppen und Teams haben sich auch die Beschiftigungsverhiltnisse
verdndert. Dies hat wiederum zu einem nachhaltigen Wandel in den Titigkeiten,
im Bezug zur Arbeit sowie in den sozialen Beziehungen am >Arbeitsplatz Staat<
gefithrt. Im Gegensatz zum Rationalititsideal des Weber’schen Biirokratiemodells
gelten also einst im Bereich des staatlichen Biirokratiesektors als Storfaktor be-
trachtete Emotionen wie Empathie, Anteilnahme oder Kreativitit mittlerweile als
wichtige Ressource im Arbeitsprozess und wurden ein integraler Bestandteil der
interaktiven (6ffentlichen) Dienstleistungsarbeit. Doch zeigen die Management-
strategien und das geforderte Qualifikationsprofil fitr Personalberater_innen, dass
ein Zuviel an diesen soft skills unerwiinscht ist, die Angestellten ihr Affektvermogen
gekonnt und nach den Maf3gaben unternehmerischen Denkens im Arbeitsprozess
gezielt einzusetzen haben.

In diesem abschlieflenden Kapitel méchte ich nochmals kurz auf dieses Regie-
ren mit und durch Affekte im Bereich des staatlichen Bitrokratiesektors eingehen
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und die Bedingungen herausarbeiten, die dazu beitragen, dass diese Affekte nicht
unbedingt in eine (funktionale) Selbstregierung und ein Selbstmanagement der 6f-
fentlichen Bediensteten miinden, sondern als Unmut vielmehr Anstof$ fiir Wider-
stand gegen die gegenwirtigen neoliberalen Restrukturierungen und die (neuen)
Machttechniken sein konnen. Zudem werde ich die Moglichkeiten und Grenzen der
von mir in Anschlag gebrachten mehrdimensionalen »Machttheorie der Gefiihle«
reflektieren. Hierbei arbeite ich insbesondere methodologische Implikationen mei-
nes Vorschlages heraus, das Foucault’sche Gouvernementalititskonzept fiir meine
empirische Arbeit zu operationalisieren und affekt- und geschlechtertheoretisch zu
erweitern. Daran anschlieRend méchte in einem letzten Punkt einige Schlaglich-
ter auf moégliche Ankniipfungspunkte fiir weitere geschlechter- und machtkritische
Forschungen zu Affekten und Subjektivierungsweisen in gegenwirtigen 6konomi-
schen Transformationsprozessen und zum Wandel von Staatlichkeit werfen.

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Fokus meiner Untersuchung standen die Frontline-Beschiftigten eines kanto-
nalen RAV und ihre affektiven Antworten auf die neuartigen Organisationsziele und
Arbeitsbedingungen, die sich aus einer umfassenden organisationalen Umstruktu-
rierung und der Bestellung des neuen Amtschefs ergaben. Anhand einer affekttheo-
retischen, gendersensiblen und machtkritischen Analyse des institutionellen Kon-
texts der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz und der Arbeitspraktiken
der RAV-Berater_innen konnte ich zeigen, dass unter den Vorzeichen von Kund_in-
nen- und Serviceorientierung, gepaart mit den vorherrschenden Kosten- und Kon-
trollitberlegungen in der 6ffentlichen Arbeitsverwaltung, Affekte und Emotionen
in neuer Weise von zentraler Bedeutung sind: Wihrend klassischerweise im direk-
ten Kontakt mit den Arbeitsuchenden der aktive Gefithlseinsatz eine wichtige Rolle
spielt, wird im Umgang mit den biirokratischen Regeln und Vorgaben eine affekti-
ve Distanzierung notwendig. Die Ergebnisse meiner Untersuchung verdeutlichen
allerdings, wie unter diesem neuen Arbeitsregime Affekten und Emotionen auch
im 6ffentlichen Dienst und in der Subjektkonstitution der Dienstleister_innen eine
immer zentralere Rolle zukommt und wie sie zu Elementen »einer neuen biopoliti-
schen Regierungsweise, die tiber Affizierung auf das Leben der Menschen zugreift«,
werden (Penz/Sauer 2016:91). So zeigt das Beispiel der »Auxiliaires«, wie mittlerwei-
le auch im Staatsdienst die Anstellungsverhiltnisse immer mehr flexibilisiert und
entsichert werden. Diese Deregulierung und Flexibilisierung der Anstellungsver-
hiltnisse trigt wiederum zur spezifischen Affektlage des untersuchten RAV bei und
pragt zudem auch die strukturelle Verfasstheit der affektiven Arbeit der 6ffentlich
Bediensteten mafigeblich. Inzwischen bestimmt nicht mehr Arbeitsplatzsicherheit,
sondern zunehmend Arbeitsplatzunsicherheit das Arbeitsklima. Es war diese Unsi-
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cherheit gegeniiber der eigenen Anstellung, die die »Auxiliaires« davon abhielt, sich
den Streiks der RAV-Mitarbeiter_innen anzuschliefRen. Ihre befristeten Arbeitsver-
trige und die Angst, diese konnten nicht verlingert werden, fithrten also dazu, dass
die unsicher Beschiftigten sich nicht fir mehr Beschiftigungssicherheit einsetzen
konnten, was die Wirkweise eines Regierens durch Verunsicherung und Angst um
den Arbeitsplatz in seiner effektivsten Ausformung deutlich macht. Die (Beschif-
tigungs-)Unsicherheit kanalisiert das Sicherheitsstreben der »Auxiliaires« hin zur
Produktivitit und weg vom Kampf fiir bessere Arbeitsbedingungen und fiir eine ga-
rantierte Arbeitsplatzsicherheit.

Wie ich in meiner Studie verdeutlicht habe, bestehen solche affektiven Macht-
techniken nicht allein in programmatischen Vorgaben. Die unsicheren Beschifti-
gungsverhiltnisse der neu angestellten Personalberater,_innen, ein durch das rium-
lich-architektonische Design des RAV hervorgerufenes Gefiihl der steten Beobach-
tung und Kontrolle oder der RAV-interne und -iibergreifende Wettbewerb — solche
Machtformen des affektiven Regierens reichen, teils vermittelt itber Selbsttechno-
logien, bis in die Kérper der Arbeitskrifte hinein. Dies sind Machttechniken eines
»touching state«, eines Staates, der die Menschen berithrt und sie als ganze Person
fasst, wie Davina Cooper (2011) schreibt. In dieser Gemengelage aus Entbiirokrati-
sierung, Einfithrung von Wettbewerbsmechanismen und Effizienzkriterien sowie
organisationaler Umstrukturierung des Betitigungsfeldes der 6ffentlich Bediens-
teten gewinnen fiir die Personalberater_innen die affektiven Beziehungen zu den
Stellensuchenden, zu ihren Kolleg_innen und zu ihren Vorgesetzten zunehmend an
Bedeutung.

Besonders deutlich kommen der mikrodynamische Modus und das Potential
affektiver Arbeitszusammenhinge in der Organisationsform der Team- und Grup-
penarbeit zum Vorschein. In dem von mir untersuchten RAV sind es nicht mehr die
einzelnen Personalberater_innen, sondern vielmehr die Teams bzw. die in Grup-
pen organisierten Personalberater_innen, die als maflgebliche organisatorische
Einheiten fungieren. Die Berater_innen sind in diese Gruppen durch ein breites
Spektrum ihrer fachlichen, persénlichen und affektiven Fihigkeiten und Poten-
tiale eingebunden und werden in diesen Gruppenformationen dazu angehalten,
die organisationseigenen, kantonalen und nationalen Leistungsziele moglichst
gut zu erreichen. Im Bestreben, entsprechend der Ergebnisverantwortung in den
regelmifligen Leistungsmessungen gut abzuschneiden, sind die einzelnen Bera-
ter_innen von den Leistungen der anderen Gruppenmitglieder abhingig. In den
Gruppen und Teamkonstellationen - seien es nun die Berater_innen-Teams, die
dann wiederum zusammengefasst werden zu einzelnen Gruppen mit ihren jewei-
ligen Gruppenchef_innen, seien es themenspezifische Projektgruppen — entfaltet
sich ein »Prozess der relationalen Ko-Konstitution des individuellen Wirkens« (Miihl-
hoff 2018: 378; Herv. i. O.). In diesem Prozess wird die subtile Regierungstechnik
der Team- bzw. Gruppenarbeit deutlich, die dafiir sorgt, dass sich moglichst alle
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Mitarbeiter_innen produktiv und mit allen ihren Kriften in die Arbeitsprozesse
einbringen. Die >Pat_innens, die den neuen Mitarbeiter_innen zur Einarbeitung
zur Seite gestellt werden, konnen als Beispiel fiir die gezielte Nutzung der af-
fektiven Fihigkeiten und Bindungen der Angestellten durch das RAV gelten. Die
routinierten RAV-Berater._innen teilen in diesem Setting quasi auf Augenhohe ihr
Fach- und Verfahrenswissen mit den neuen Mitarbeiter_innen und weisen diese in
zentrale organisatorische Abliufe ein. Das RAV spart sich dank dieses internen und
informellen Schulungssystems nicht nur kostspielige Aus- und Weiterbildungs-
angebote, sondern stellt auch sicher, dass sich die Berater_innen persénlich und
sozial in die Arbeitsstrukturen im RAV einbringen und Verantwortung fiir sich
wie auch fiir ihre Kolleg_innen {ibernehmen. Uber die interaktive Arbeit mit den
Stellensuchenden hinaus erhilt dadurch die Arbeit der Personalberater_innen eine
soziale Qualitit. Die affektiven Bindungen der Angestellten werden, insoweit sie
sich in regulier- und einsehbaren Arbeitszusammenhingen formieren, weniger als
Gefahr fiir den Betrieb und als Keim von Kritik und Subversion begriffen, sondern
vielmehr als produktivititssteigernd bewertet. Claudia (PB Nr. 3) bringt sich mit
ihrem personlichen Interesse an digitalen Formaten in die Arbeitsgruppe »HR
digital key user« ein. Das Beispiel von Claudia zeigt, wie in derlei Arbeitsforma-
tionen die subjekteigenen Interessen und Fihigkeiten zu direkt kapitalisierbaren
Ressourcen fir die Organisation werden und wie das Regierungsdispositiv des
RAV weniger normalisierend wirkt als vielmehr vereinnahmend und fesselnd.
Zusitzlich verstirke wird diese wesentlich im Register der Affizierungsverhiltnisse
operierende Machtkonstellation durch die Praxis der regelmifigen Performance-
Messung. Meine Analyse der Interviews zeigt, dass diese Praxis weniger darauf ab-
zielt, die individuellen Fihigkeiten und Schwichen der Berater_innen freizulegen.
Sie dient vielmehr dazu, die Berater_innen zur Selbstreflexion anzuregen und zu
noch besseren Leistungen anzuspornen. Diese Evaluierungen greifen folglich in
situ in das Wirken der Berater_innen ein und treiben diese, der Subjektfigur des
unternehmerischen Selbst entsprechend, zur fortwihrender Selbstoptimierung an.
Der eigentliche Gegenstand dieser Leistungsmessung ist nicht der_die individuelle
Berater_in allein, sondern wie er oder sie in Relation zu den anderen Berater_innen
steht und sich fir die Anliegen der Gruppe bzw. des Teams einsetzt und verfiig-
bar macht. Die subjektiven affektiven skills der Berater_innen konnen in diesen
Konstellationen fast vollumfinglich den kapitalistischen Verwertungsinteressen
zugefiihrt werden.

Die Regierungstechnologien im RAV schaffen Anreizstrukturen und stellen
iiberwiegend lose Rahmenbedingungen und Méglichkeitshorizonte fiir die Be-
diensteten bereit, damit sie ihr unternehmerisches Handeln entfalten konnen.
Der neoliberalen Gouvernementalitit entsprechend, setzen diese Regierungstech-
nologien an der Freiheit und Selbstverantwortung wie auch am Fihigkeits- und
Motivationspotential der Mitarbeiter_innen sowie an ihrem Wunsch, sich aktiv in
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Organisationsprozesse einzubringen, an. Jedoch zeigt die machtkritische Analyse
meines Fallbeispiels deutlich, dass Zwang und Repression aus der »Fithrung der
Fithrungen« nicht vollstindig verschwunden sind. Die affektive Regierungstech-
nik eines Regierens durch Verunsicherung und Angst tritt im untersuchten RAV
deutlich hervor. So wird insbesondere der neue Amtsleiter von den Berater_innen
als autoritir und direktiv wahrgenommen. Die durch ihn eingefithrten Kontrollen
der Krankenstinde, die Vorschriften zur Biirogestaltung, die von Misstrauen und
mangelnder Wertschitzung geprigte Atmosphire im RAV sowie sein Auftreten
gegeniiber mir als Forscherin bestitigen diese Einschitzung.

Im Feld aktivierender Arbeitsmarktpolitik institutionalisiert 6ffentliche Dienst-
leistungserbringung affektive Machttechniken, die die RAV-Berater_innen neuen
Formen und Erfordernissen der Organisation des Arbeitens und des (Zusam-
men-)Lebens unterwerfen. Doch, und dies ist ein weiterer zentraler Aspekt dieses
affektiven Regierens, bilden Affekte als Regierungstechnik und als Modus der Sub-
jektformierung auch die Grundlage moglicher Widerstindigkeiten des »Nicht-auf-
diese-Weise-regiert-werden-Wollens« (Foucault 1992) und somit auch des >Nicht-
so-affiziert-werden-Wollens«. Eine zentrale Erkenntnis meiner Analyse ist die, dass
die Affekte und das affektive Vermdgen der Bediensteten nicht ginzlich von der
Organisation vereinnahmt und kommodifiziert werden. Die RAV-Berater_innen
konnen die durch die Organisation angestrebte »Intensivierung der 6konomischen
Selbstverwertung« (Rothe 2011: 398) auch begrenzen. Meine Untersuchung zeigt,
dass die offentlich Bediensteten auch nach der kollektiven Mobilisierung weiterhin
nach Sollbruchstellen suchen. Um die Arbeitsbedingungen im RAV zu verbessern
und fiir mehr Selbstbestimmung in ihrer Arbeit einzutreten, betreiben sie einen Ar-
beitskampf>im Kleinen«. Anders als kollektive und offene Formen des Widerstands
fordern die untersuchten Widerstandspraktiken die bestehenden Machtverhilt-
nisse im RAV weniger stark heraus. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass in den
affektiven Arbeitszusammenhingen das Zugehorigkeits- und Gemeinschaftsge-
fithl der Berater,_innen gestirkt wird und daraus durchaus widerstindiges Potential
erwachsen kann. Mag dieses auch oftmals versteckt und individuell sein, so hilt
es trotzdem die Méglichkeit eines alternativen Selbstverhiltnisses bereit, das die
hegemoniale Subjektivierungsweise des affektiven Selbstunternehmens infrage
stellt und zu transformieren sucht. Im Sinne Foucaults kommt den Berater innen
in diesen affektiven und vergeschlechtlichenden Subjektivierungsprozessen somit
die Rolle einer kritischen Instanz zu, die sich zu den organisationalen Anforderun-
gen und Zumutungen ins Verhiltnis setzt und sich gegeniiber den Zugriffen auf ihr
(affektives) Arbeitsvermdgen abzugrenzen versucht.

Die affektiven Verbindungen und solidarischen Beziehungen im RAV bergen
demnach das Potential, Gruppengrenzen zu verschieben. Diese Gruppengrenzen,
so zeigt meine genderorientierte Forschung, werden auch durch vergeschlechtlich-
te Faktoren und Zuschreibungen bestimmt. Widerstindigkeit lisst sich folglich
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auch in den von den Berater_innen angewandten affektiven Strategien des doing
und undoing von Weiblichkeit und Mannlichkeit im Sinne eines Sich-Abgrenzens
von vergeschlechtlichten Zuschreibungen und Erwartungen ausmachen - Prak-
tiken, die die bestehende Geschlechterordnung immer wieder herausfordern.
Geschlechterverhaltnisse und Geschlechterrollen bilden eine entscheidende Struk-
turgrofRe dieser im Affektiven wirksamen Form von Gouvernementalitit und ihrer
spezifischen Interaktionsdynamiken. Denn die Geschlechterordnung ist immer
auch affektiv strukturiert bzw. bestimmte Geschlechterbilder und -normen gehen
mit spezifischen affektbezogenen Vorstellungen einher.

In meiner Untersuchung 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit konnte ich heraus-
arbeiten, wie das historisch im (hiuslichen) Privatbereich verortete und im (6ffent-
lichen) Bereich der Erwerbsarbeit unerwiinschte Gefithlsmanagement von Frauen
zu einer Schliisselkompetenz in der modernen Arbeitsverwaltung und zum zentra-
len Einsatzpunktvon Personalfithrungsstrategien im 6ffentlichen Sektor wird. Hin-
zu kommt, dass diese affektiven Kompetenzen nun auch den mannlichen Bediens-
teten abverlangt werden. Dies hat zur Folge, dass die iiber lange Zeit bestehende
enge Verbindung von Minnlichkeit mit niichterner Rationalitit und Weiblichkeit
mit Emotionalitit zur Disposition steht, wodurch es zu Verschiebungen in der Ge-
schlechterordnung kommt. Mit Blick auf die affektive Arbeit der Beschiftigten und
auf die affektiven Arbeitsanforderungen im RAV ist eines der Ergebnisse der vorlie-
genden Arbeit, dass diese verstirkte Indienstnahme von traditionell mit Weiblich-
keit in Verbindung gebrachten Affekten wie etwa Empathie, Fiirsorge oder Geduld
nicht zu einer grofReren Geschlechtergerechtigkeit oder zu einer Feminisierung des
bitrokratischen Sektors fithrt. Vielmehr lasst sich in dieser »Rationalisierung der
Gefiihlsarbeit« (Rastetter 2008: 134) — also dem Einsatz von Gefiihlen zu 6konomi-
schen Zwecken - eine Maskulinisierung von Affekten feststellen.

Die Analyse der Geschlechterverhiltnisse und der Gleichstellungspolitiken in
der Bundes- als auch in der Kantonsverwaltung weist in eine dhnliche Richtung:
Zwar werden vermehrt frauenpolitische Themen in der Personalpolitik des 6ffent-
lichen Dienstes beriicksichtigt, und auch der rechtliche Status von erwerbstitigen
Frauen in der Bundes- und Kantonsverwaltung wurde verbessert. Doch zeigt meine
Analyse im Bereich der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung, dass es falsch wire, von
einem de-gendering des staatlichen Sektors auszugehen oder etwa den hohen Frau-
enanteil an der RAV-Belegschaft (und auch in weiteren Teilen des Staatsdiensts) mit
einer >Feminisierung« der ehemals minnlichen Verwaltungsarbeit gleichzusetzen.
Eshandelt sich bei den durch die Verbetriebswirtschaftlichung des 6ffentlichen Sek-
tors induzierten Verinderungen der gegenwirtigen Geschlechterordnung weniger
um eine Verschiebung als um eine Neukonfiguration »altbekannter Strukturmus-
ter« (Funder/May 2014: 207). Die tradierte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
besteht bei der im Fokus meiner Untersuchung stehenden kantonalen Arbeits-
verwaltung trotz einiger geschlechterrelevanter Verinderungen weitgehend fort.
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Diese »altbekannten Muster« sind allerdings, wie etwa das Beispiel des GIG oder
auch das der kantonalen Gleichstellungsprogramme zeigt, aufgrund der »Egalitits-
mythen« (Funder/Dérhéfer/Rauche 2006: 36) und der »Gleichstellungsfassaden«
(Apelt/Dittmer/Mangold 2005: 127) schwer erkennbar.

9.2 Affektive Gouvernementalitat und ihre Operationalisierung -
Herausforderungen, Erkenntnisgewinn und Ankniipfungspunkte

Das Foucault’sche Gouvernementalititskonzept leitet meine praxeologisch ange-
legte Diskursanalyse an und machte es mir moglich, die Regierung 6ffentlicher
Dienstleistungsarbeit nicht nur auf der Ebene der staatlichen und betrieblichen
Regulierungsmechanismen zu untersuchen, sondern diese auch in einen Zusam-
menhang mit den Praktiken (der Selbstfithrung) der Staatsangestellten im direkten
Kontakt mit den Biiger_innen, also den Praktiken der street-level bureaucrats zu
bringen. Die Mehrdimensionalitit diskursiver Ordnung spiegelt sich in meinem
Untersuchungsdesign wider, wobei ich in der Analyse der (affektiven) Regierungs-
techniken im Modus ihres Praxisvollzugs neben der Wissens- und Affektordnung
auch die institutionelle sowie die kérper- und objektbezogene Ordnung des kanto-
nalen RAV in den Blick genommen habe. Die affekttheoretische Erweiterung meiner
Analyse moderner Erwerbsarbeitsverhiltnisse unterstreicht dabei den Wandel von
(Dienstleistungs-)Arbeit im Neoliberalismus und macht die geschlechterkritischen
Uberlegungen zur neuen neoliberalen Regulierung der Arbeitsprozesse, wie ich sie
exemplarisch am Fallbeispiel des kantonalen RAV angestellt habe, iberhaupt erst
moglich.

Mit dem Fokus auf die Praktiken der Beschiftigten an der frontline der 6ffent-
lichen Arbeitsvermittlung tragen die erzielten Forschungsergebnisse dazu bei, die
Dynamiken des Ein- und Ausschlusses, die durch die Subjektivierungsanforderun-
genim (gewandelten) 6ffentlichen Dienst entstehen, besser zu verstehen. Hierbei ist
es besonders die affekttheoretische Erweiterung, die eine empirische Anniherung
an die Gestalt von Subjektivierung und Widerstand im Kontext moderner Dienst-
leistungserbringung erst ermdglicht. So zeigt nicht zuletzt meine Analyse der wi-
derstindigen Praktiken, wie stark die Subjektivierungsprozesse im RAV trotz des
hochgradig von Konkurrenz und Wettbewerb durchzogenen Untersuchungsfelds
von Solidarisierungsmomenten und dem Gefithl der Verbundenheit bestimmt sind.
Uberdies birgt die eingenommene Affektperspektive auch das Potential, die Spezi-
fik von Widerstand im Neoliberalismus besser analysieren zu kénnen, um etwa den
Bedeutungsverlust kollektiver Mobilisierung und gewerkschaftlich getragener Ar-
beitskimpfe nicht zu verwechseln mit einer generellen Abnahme von Arbeitskon-
flikten und Widerstandigkeiten im modernen Dienstleistungsprozess. Im Sinne ei-
ner >Freiheit der Affekte¢, so wurde deutlich, schafft gerade die affektive Arbeit der
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Berater_innen die Grundlage der Konstitution von Gemeinschaften und kollektiver
Subjektivititen im RAV. Gestiitzt auf meine Ergebnisse plidiere ich jedoch fir ei-
ne differenzierte Betrachtung dieser Okonomie der Gefiihle. Aus dieser Perspekti-
ve unterliegen also weder die Affektfihigkeit und die Affekte der Berater_innen ei-
ner blofRen Verwertung und Kommodifizierung durch das RAV, noch generiert die
affektive Arbeit der Berater_innen unweigerlich ein emanzipatorisches Potential.
Stattdessen kann die Affektperspektive dabei helfen, gegenwirtige Transformati-
onsprozesse von (Erwerbs-)Arbeit und Staatlichkeit besser zu verstehen und auch
deren veranderte herrschaftliche Wirkmachtigkeit zu problematisieren.

Der Fokus auf das Lebendige im Sinne des Affektvermdgens der Bediensteten
und damit auf jenen Aspekt neoliberaler Erwerbsarbeitsverhiltnisse, der eben nicht
unmittelbar und vollstindig unter den Unternehmenszweck subsumierbar ist, er-
offnete meiner Untersuchung eine gendersensible Perspektive auf ermichtigende
Aspekte und Autonomiespielriume in der 6ffentlichen Dienstleistungsarbeit. Eine
solche Perspektive fehlt in den deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Aus-
einandersetzungen mit Subjektivierungsprozessen im Kontext des neoliberalen
Wandels von Arbeit und Staatlichkeit. Jedoch stellte mich die empirische Um-
setzung meiner Subjektivierungsforschung in Gestalt einer affekttheoretischen
und gendersensiblen Gouvernementalititsforschung wiederholt vor forschungs-
praktische und intellektuelle Herausforderungen. Diese Schwierigkeiten waren
hauptsichlich dem Umstand geschuldet, dass ich die Machtwirkungen der im Feld
des staatlichen Verwaltungssektors wirksamen (affektiven) Regierungstechnolo-
gien auf drei zusammenhingenden Untersuchungsebenen herausgearbeitet habe,
um dadurch meine Untersuchung gesellschaftstheoretisch breit zu verankern. Ich
wollte eben nicht ausschliefilich, wie es den Gouvernementalititsstudien immer
wieder angelastet wird, die Programmebene mit der subjektiven Selbstfithrung
der Subjekte, also die Fremd- mit der Selbstfithrung der Personalberater_innen
gleichsetzen. Ganz im Gegenteil. Durch die erkenntnisleitende Fragestellung nach
den individuellen Aneignungsweisen der Regierungsprogrammatik durch die
Staatsangestellten und damit nach ihrer Handlungsfihigkeit und Widerstindig-
keit wollte ich den Kampfen, Konflikten und Auseinandersetzungen im Prozess der
Programmaneignung durch die street-level bureaucrats Aufmerksamkeit schenken.
Mein zentrales Interesse galt also ihren je konkreten Aneignungsweisen und Gegen-
entwiirfen zu den subjektivierenden Dispositiven und Diskursen von aktivierender
Arbeitsmarkepolitik und NPM.

Im angewandten Mehrebenenansatz entlang der Achsen der Regierungsra-
tionalititen, der (Wissens-)Ordnung und der Praktiken und Selbstverhiltnisse
sehe ich indes auch einen zentralen methodologischen Beitrag zur empirischen
Wendung des Gouvernementalititskonzepts: In diesem Ansatz habe ich die Analyse
von affektiv- vergeschlechtlichten Machtmechanismen und Herrschaftstechniken
Offentlicher Dienstleistungsarbeit mit der Frage nach der Subjektivierung der in

283


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

284

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

der Schweizer Arbeitsverwaltung titigen Personalberater innen verkniipft. Da
die zu analysierende Fragestellung explizit auf Machtbeziehungen und Aushand-
lungsprozesse auf dem street level aktivierender Arbeitsmarktpolitik und damit
auf die Selbstkonstitution und auf die Selbstregierung der Arbeitskrifte abzielte,
war mein Vorgehen nicht darauf angelegt, alle Achsen gleichrangig zu behandeln.
Mein Anliegen war, die Verbindungen zwischen den Achsen herauszuarbeiten und
zu zeigen, wie diese zusammenhingen, ineinanderspielen und in Widerspruch
geraten. Auf diese Weise konnte ich Riickschliisse auf die polymorphe Struktur
von Machtbeziehungen affektiver Staatlichkeit ziehen. Durch die Verbindung der
drei Analyseachsen mit den drei Analysedimensionen >Macht, >Affekt« und >Ge-
schlecht« war es mir moglich, deutlich zu machen, wie kapitalistische Macht und
neoliberales Regieren affektiv strukturiert sind, wie die gegenwirtige Gouverne-
mentalitit vergeschlechtlicht wirkt und wie Widerstand in neoliberal verfassten
Erwerbsarbeitsverhiltnissen moglich ist.

Zusitzlich zu den durch die gleichzeitige Analyse unterschiedlicher Ge-
genstandsebenen hervorgerufenen intellektuellen und forschungspraktischen
Schwierigkeiten stand ich bei der Umsetzung dieser Arbeit immer wieder vor
methodischen Herausforderungen, wobei die Frage nach dem Potential und den
Grenzen einer empirischen Affektforschung in ganz unterschiedlichen Phasen
meines Forschungsprozesses relevant wurde. In Abweichung von >klassischenc
Methoden der qualitativen Sozialforschung habe ich in meiner fokussierten Eth-
nographie den Versuch unternommen, auch meinen eigenen Kérper als Erhe-
bungsinstrument einzusetzen, um so mein affektives Involviertsein als Forscherin
im Forschungsprozess und meine Wahrnehmung der affektiven Atmosphire
des RAV zu reflektieren. Diese methodische Wendung der affekttheoretischen
Erweiterung meines Forschungsprogramms leistet einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung einer affektiven Methodologie und bietet interessante Anschluss-
stellen fiir weitere empirische Forschung zu Gefithlen, Emotionen und Affekten
aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Zahlreiche Fragen, die weiterer
Forschung zur Thematik bediirfen, stellen sich auch im Zusammenhang mit den
kiinfrigen Umstrukturierungsprozessen der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung in der
Schweiz, deren Bedeutung(en) fiir den beruflichen Arbeitsprozess in den RAV und
den Reaktionen an der frontline. Abschliefiend méchte ich auf diese und weitere
Forschungsdesiderate kurz eingehen und vereinzelte Schlaglichter auf mogliche
Ankniipfungspunkte fiir weitere Forschung werfen.
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9.3 Forschungsdesiderate und Ausblicke

Gut zwanzig Jahre nach der Lancierung des Forschungsprogramms des SECO zur
aktivierenden Arbeitsmarketpolitik verrit ein Blick in das Forschungskonzept der
gegenwirtig laufenden Evaluierungswelle, dass nun auch das SECO die Beratungs-
gespriche in den RAV und damit die Praktiken der Personalberater_innen verstirkt
in den Fokus seiner Forschung riickt. Unter dem Projekttitel »Optimierung RAV-
Beratung« mochte das SECO in zwei Feldstudien die Gespriche zwischen den
Personalberater_innen und den beim RAV gemeldeten Stellensuchenden in den
Blick nehmen und Strategien zur Verbesserung der Beratungsleistung entwickeln.
Einst als »rein administrative Titigkeiten« (Gasser/Rothlisberger 2020: 23) und
somit als »wissenschaftlich uninteressant« (ebd.) abgetan, riicken die Gespriche
zwischen den RAV-Berater innen und den Stellensuchenden in das Interesse des
SECO. Es scheint ganz so, als ob die Ressource >Mensch« nun auch von soberster
Stelle< der Schweizer Arbeitsmarktpolitik als zentraler Wirkfaktor entdeckt worden
sei. Es iiberrascht jedoch kaum, dass sich die angestrebte Verbesserung, abgesehen
von einer geplanten Reduktion des Zeitdrucks durch neue Digitalisierungsstrate-
gien, nicht etwa auf die Beschiftigungsbedingungen in den RAV, sondern einzig
und allein auf die Effizienz der Beratungsstrategien der Personalberater_innen
fokussiert. Schon im Vorfeld der Feldversuche macht das SECO drei entscheidende
Faktoren fir eine erfolgreiche und damit im Sinne des Wirkungsziels der »schnellen
Wiedereingliederung« effiziente Beratung aus: Einerseits sieht das SECO eine »kla-
re Prozessfithrung«, womit eine deutlich strukturierte und verstindlich vermittelte
Beratung gemeint ist, die die Selbstwirksamkeit der >Kund_innenc stirken soll, als
Erfolgsfaktor. Zudem sei auch eine »kooperative Begleitung« der Stellensuchenden
als Hilfe zur Selbsthilfe eine wichtige Beratungskompetenz. Uberdies nennt das
SECO die Strategie, die »Ressourcen [der Stellensuchenden] zu aktivieren« und
ihnen Wertschitzung entgegenzubringen, als weitere Dimension einer gelungenen
Beratung. Basierend auf der Strategie »Ressourcen aktivieren« werden die Bera-
ter_innen dazu angehalten, das Selbstvertrauen der Stellensuchenden zu stirken
und ihren Optimismus zu erhéhen (ebd.: 24). In die Feldversuche eingebunde-
ne RAV-interne Schulungen sollen diese Beratungskompetenzen erarbeiten und
starken.

Dieser kursorische Blick auf die geplanten Forschungsvorhaben des SECO
bestitigt die Ausgangsthese meiner Untersuchung, dass nun auch im 6ffentlichen
Dienst die Affektfihigkeit der Beschiftigten immer mehr zum Wettbewerbsvorteil
avanciert. Neu ist jedoch, dass das SECO nun die affektive Arbeit der in den RAV
titigen Personalberater_innen explizit in Verbindung mit einer grofieren Bera-
tungseffizienz, das heifdt schnellerer Wiedereingliederung der Stellensuchenden
bringt und auch mafigeschneiderte Schulungen fiir die Forderung eben dieser Af-
fektfihigkeit entwickeln méchte. Wo zuvor iiberwiegend komplexe 6konometrische
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Modelle das Gelingen oder eben das Versagen der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente erkliren sollten, sind nun die RAV-Berater_innen und ihre personlichen
Eigenschaften zum Forschungsgegenstand des SECO geworden.

Gleichzeitig schreitet die Deregulierung und Entsicherung der Beschiftigungs-
verhiltnisse in den RAV weiter fort, wihrend man vergebens nach politischen
Strategien zur Verbesserung der Personalpolitik in der offentlichen Verwaltung
sucht. Im untersuchten RAV konnte die Personaldelegation auch nach Abschluss
meiner Datenerhebung die Entfristung der Arbeitsvertrige der »Auxiliaires« nicht
durchsetzen. Zusitzlichen Druck auf die RAV-Berater_innen léste eine im Frithjahr
2017 vorgesehene Einfithrung individueller Leistungswerte, festgehalten in einer
verbindlichen »Einzelvereinbarung«, aus. Diese und weitere Change-Prozesse in
der staatlichen Arbeitsverwaltung bieten interessante Ankniipfungspunkte fir
machtkritische Forschungsvorhaben, die stirker, als ich es in meiner Untersu-
chung getan habe, etwa die makrostrukturelle Dimension eines Regierens durch
und mit Gefithlen in den Blick nehmen. Uberdies wiren in Hinsicht auf eine weite-
re Verallgemeinerbarkeit und eine Vertiefung der Ergebnisse Forschungsprojekte
denkbar, die ein grofieres Sample einbeziehen oder vergleichend arbeiten. Eine
vergleichende Perspektive wiirde sich auch deshalb anbieten, weil der Gestaltungs-
spielraum der Kantone im Feld der 6ffentlichen Arbeitsmarktpolitik stark variiert
und es bisweilen grofie Unterschiede in der strategischen Ausrichtung und den Be-
ratungskonzepten zwischen den RAV gibt. Affekttheoretische und gendersensible
Untersuchungen der Arbeitspraktiken der Personalberater_innen in unterschied-
lichen RAV, die die organisationalen Begebenheiten mitberiicksichtigen, stehen
jedoch bislang noch aus.

Mit Blick auf die kantonale wie auch die nationale Geschlechterpolitik und
die Frage nach den Moglichkeiten und Grenzen staatlich-institutionalisierter
Geschlechterpolitik wire tiberdies eine tiefergehende Analyse der bestehenden
gleichstellungspolitischen Instrumente und Strukturen sinnvoll; eine Analyse,
die auch das Potential der Institutionalisierung feministischen Handelns kri-
tisch hinterfragt. Denn wie die Beispiele der geforderten Frauenquote im oberen
Lohnsegment der 6ffentlichen Verwaltung und in den Aufsichtsriten sowie der Um-
setzung des kantonalen Aktionsplans zur »Forderung der Geschlechtergleichheit
in der Kantonsverwaltung« (s. Punkt 8.1.4) zeigen, wirken staatliche policies wie ge-
schlechtsselektive Filter. Eine Analyse dieser »Filter« konnte sich der Frage widmen,
inwiefern die etablierten Frauen- und Geschlechterpolitiken durch Austerititspo-
litiken und neoliberale Paradigmen zunehmend unter Beschuss geraten bzw. zu
»Sonderthemen« herabgestuft werden.

Unter Verweis auf die Frage nach dem Auftreten und der Form von Widerstand
gegen die gouvernementalen Programme moderner Dienstleistungsarbeit kénnten
dariitber hinaus auch Gewerkschaftsstrategien zum Untersuchungsgegenstand
werden. Denn wie ich zeigen konnte, kann durch die Mobilisierung von Affekten
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fiir kapitalistische Verwertungsinteressen auch ein Uberschuss entstehen, der zu
Solidaritatseffekten fithrt. Wie das Beispiel der Streikaktionen der RAV-Angestell-
ten zeigt, kann daher die affektive Subjektivierung der Arbeitskrifte durchaus
Chancen fiir gewerkschaftlich getragene Interventionen bereithalten. Untersu-
chungen kénnten etwa an die Frage ankniipfen, wie sich Gewerkschaften nun
am besten auf die affektiven Alltagskonflikte und Mikro-Widerstinde einstellen,
die die traditionellen Arbeitskonflikte mehr und mehr ablésen. Forschungslei-
tend konnten in diesem Zusammenhang Fragen nach den Strategien sein, die
die Gewerkschaften entwickeln, um die neoliberale Zurichtung der Arbeitskraf-
te zu »unternehmerischen Gefithlsarbeiter innen« zur Basis fiir ihr Handeln zu
machen. Hierbei stellen sich auch Fragen nach den methodischen Zugingen zur
Erforschung der affektiven und vergeschlechtlichten Dimensionen individueller
Widerstandspraktiken bis hin zu kollektiven Mobilisierungsprozessen. Hier bieten
sich interessante Ankniipfungspunkte fiir weitere Forschungsarbeiten an, die,
gleich meiner Untersuchung, das widerstindige Potential affektiver Arbeit im
Fokus haben. Denn wie meine Ergebnisse zu den widerstindigen Praktiken der 6f-
fentlich Bediensteten gezeigt haben, bleibt der emanzipatorische Aspekt affektiver
Arbeitszusammenhinge ambivalent. So konnte ich zum Zeitpunkt meiner Un-
tersuchung keinen kollektiven Widerstand beobachten, der aus den solidarischen
Netzwerken und aus der (Fiir-)Sorge der Berater_innen fiireinander erwichst. Die
Schilderungen von Andrea und Dominique zur Arbeit der gewerkschaftlich getra-
genen Personaldelegation und ihren Mobilisierungsanstrengungen lassen jedoch
offen, ob das versunkene Krokodil doch noch einmal aus der Tiefe auftaucht und Jagd auf die
Biiffel aufnimmt.

287


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Abu-Lughod, Lila/Lutz, Catherina A. (2009): Emotion, Discourse, and the Politics
of Everyday Life. In: Harding, Jennifer/Pribram, Deidre E. (Hg.): Emotions. A
Cultural Studies Reader. London/New York: Routledge, 100-112.

Acker, Joan (1990): Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations.
In: Gender & Society, 4(1), 139-158.

Acker, Joan (1992): Gendering Organization Theory. In: Mills, Albert J./Tancred, Peta
(Hg.): Gendering Organizational Analysis. London: Newbury Park, 248-260.

Acker, Joan (2000): Gendered Contradiction in Organization Equity Projects. In: Or-
ganization, 7(4), 625-632.

Ackroyd, Stephen/Huges, John (1992): Data Collection in Context. Harlow: Long-
man.

Addison, Michelle (2017): Overcoming Arlie Hochschild’s concepts of the >realc and
>false« self by drawing on Pierre Bourdiew's concept of habitus. In: Emotion,
Space and Society, 13, 9-15.

Ahmed, Sara (2004): The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh Uni-
versity Press.

Ahmed, Sara (2010a): Happy Objects. In: Greg, Melissa/Seigworth, Gregory J. (Hg.):
The Affect Theory Reader. Durham/London: Duke University Press, 29-51.

Ahmed, Sara (2010b): The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press.

Ahmed, Sara (2014): Kollektive Gefithle oder die Eindriicke, die andere hinter-
lassen. In: Baier, Angelika/Binswanger, Chrusta/Haberlein, Jana/Nay, Yv. E./
Zimmermann, Andrea (Hg.): Affekt und Geschlecht. Eine einfithrende Antho-
logie. Wien: Zaglossus, 183-214.

Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birgit (1996): Grenzen der Globalisierung. Okonomie,
Okologie und Politik in der Weltgesellschaft. Miinster: Westfilisches Dampf-
boot.

Amann, Klaus/Hirschauer, Stefan (1997): Die Befremdung der eigenen Kultur. Ein
Programm. In: Dies. (Hg.): Die Befremdung der eigenen Kultur. Frankfurta.M.:
Suhrkamp, 7-52.

Ames, Anne (2008): Arbeitssituation und Rollenverstindnis der persénlichen An-
sprechpartner/-innen nach § 14 SGB II. Hans-Bockler-Stiftung: Diisseldorf.



https://www.sciencedirect.com/journal/emotion-space-and-society
https://www.sciencedirect.com/journal/emotion-space-and-society
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.sciencedirect.com/journal/emotion-space-and-society
https://www.sciencedirect.com/journal/emotion-space-and-society

290

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Anderson, Ben (2009): Affective Atmospheres. In: Emotions, Space and Society, 2,
77-81.

Anderson, Ben (2016): Neoliberal Affects. In: Progress in Human Geography, 40(6),
734-753.

Anderson, Rosie (2018): The Sentimental Civil Servant. In: Jupp, Eleanor/Pykett, Jes-
sica/Smith Fiona M. (Hg.): Emotional States: Sites and Spaces of Affective Gov-
ernance. London: Routledge, 85-98.

Andresen, Siinne (2003): Moderne Organisationen als Institutionen der Verge-
schlechtlichung: Organisations- und gendertheoretische Grundlagen. In: And-
resen, Siinne/Dolling, Irene/Kimmerl, Christoph (Hg.): Verwaltungsmoderni-
sierung als soziale Praxis. Geschlechter-Wissen und Organisationsverstindnis
von Reformakteuren. Opladen: Leske + Budrich, 33-60.

Angermiiller, Johannes (2010): Widerspenstiger Sinn. Skizze eines diskursanalyti-
schen Forschungsprogramms nach dem Strukturalismus. In: Angermiiller, Jo-
hannes/Dyk, Silke van (Hg.): Diskursanalyse meets Gouvernementalititsfor-
schung. Perspektiven auf das Verhiltnis von Subjekt, Sprache, Macht und Wis-
sen. Frankfurt a.M./New York: Campus, 71-100.

Apelt, Maja/Dittmer, Cordula/Mangold, Anne (2005): Die Bundeswehr auf dem
Weg zur Gleichstellung der Geschlechter? In: Ahrens, Jens-Rainer/Apelt, Ma-
ja/Bender, Christiane (Hg.): Frauen im Militir. Empirische Befunde und Per-
spektiven zur Integration von Frauen in die Streitkrifte. Wiesbaden: Springer,
108-131.

Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz, Aargau, Zug und Ziirich (AMOSA) (2019):
Beratungspraxis der RAV — Strategien und Herausforderungen. Zirich: AMO-
SA.

Armingeon, Klaus/Beyeler, Michelle (2004): Little contention: Switzerland and the
OECD. In: Dies. (Hg.): The OECD and European Welfare States, Cheltenham:
Edward Elgar, 139-152.

Ashkanasy, Neal M./Hirtel, Charmine E.]./Zerbe, Wilfried J. (2000): Emotions in the
Workplace. Research, Theory and Practice. Westport/London: Quorom Books.

Ashkanasy, Neal M./Hirtel, Charmine E.]./Zerbe, Wilfried J. (2005): Overview: The
Effect of Affect in Organizational Settings. In: Dies. (Hg): Research in Emotions
in Organizations: The Effect of Affect in Organizational Settings. Oxford: Else-
vier JAI, xiii-xix.

Atzmiiller, Roland/Herman Christoph (2004): Liberalisierung offentlicher Dienst-
leistung in der EU und Osterreich. Zur Zukunft 6ffentlicher Dienstleistungen.
Nr. 2. Wien: Arbeiterkammer.

Aulenbacher, Brigitte (2007): Vom fordistischen Wohlfahrts- zum neoliberalen
Wettbewerbsstaat: Bewegungen im gesellschaftlichen Geftige und in den Ver-
hiltnissen von Klasse, Geschlecht und Ethnie. In: Klinger, Cornelia/Knapp, Gud-



https://www.meta-katalog.eu/Search/Results?lookfor=%22Klinger%2C+Cornelia%22&type=AllFields
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.meta-katalog.eu/Search/Results?lookfor=%22Klinger%2C+Cornelia%22&type=AllFields

Bibliographie

run-Axeli/Sauer, Birgit (Hg.): Achsen der Ungleichheit: zum Verhiltnis von Klas-
se, Geschlecht und Ethnizitit. Frankfurt a.M.: Campus, 42-55.

Aulenbacher, Brigitte/Fleig, Anne/Riegraf, Brigitte (2010): Organisation, Ge-
schlecht, soziale Ungleichheiten. In: Feministische Studien, 28(1).

Baines, Donna (2011): Resistance as emotional work: the Australian and Canadian
non-profit social services. In: Industrial Relations Journal, 42(2), 139-156.

Bargetz, Brigitte (2013): Markt der Gefithle, Macht der Gefiihle. Konturen eines emo-
tionstheoretischen Machtverstindnisses. In: Osterreichische Zeitschrift fiir So-
ziologie, 38(2) (Themenheft: Kommodifizierung von Gefithlen und Gefiihlsar-
beit), 203-220.

Bargetz, Brigitte (2014): Jenseits emotionaler Eindeutigkeit. Uberlegungen zu ei-
ner politischen Grammatik der Gefithle. In: Angelika Baier/Binswanger, Chris-
ta/Hiberlein, Jana Hg.): Affekte und Geschlecht. Eine Einfithrende Anthropolo-
gie, Wien: Zaglossus, 117-136.

Bargetz, Brigitte/Sauer, Birgit (2010): Politik, Emotionen und die Transformation
des Politischen. Eine feministisch-machtkritische Perspektive. In: Osterreichi-
sche Zeitschrift fiir Politikwissenschaft (OZP), 39(2), 141-155.

Bargetz, Brigitte/Sauer, Birgit (2015): Der affective turn: das Gefithlsdispositiv und
die Trennung von 6ffentlich und privat. In: Femina Politica — Zeitschrift fiir fe-
ministische Politikwissenschaft, 24(1), 93—102.

Bargetz, Brigitte/Ludwig, Gundula/Sauer, Brigit (2015): Gouvernementalitit und
Geschlecht. Politische Theorien im Anschluss an Michel Foucault - Eine Einlei-
tung. In: Dies. (Hg.): Gouvernementalitit und Geschlecht. Politische Theorien
im Anschluss an Michel Foucault. Frankfurt a.M./New York: Campus Verlag,
7-31.

Barry, Andrew/Osborne, Thomas/Rose, Nikolas (1996): Foucault and Political Rea-
son. Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government. London: The
University of Chicago Press.

Bauer, Tobias/Baumann, Beat/Kiinzli, Kilian (1999): Evaluation der Regelung des
Zwischenverdienstes in der Schweiz. SECO Publikation Arbeitsmarkepolitik,
Nr. o1. Bern.

Beck, Ulrich (1999): Die Zukunft der Arbeit oder Die Politische Okonomie der Unsi-
cherheit. In: Berliner Journal fiir Soziologie, 9(4), 467—478.

Behncke, Stefanie/Frélich, Markus/Lechner, Michael (2010): A Caseworker like me —
Does the similarity between the unemployed and their caseworkers increase job
placements? In: The Economic Journal, 120, 1430-1459.

Behrend, Olaf (2007): »..das geht zu Lasten eigener Emotionalitit« — Instrumente
zur Kundensteuerung in Arbeitsverwaltungen aus Sicht von Arbeitsvermittlern.
In: Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Behrend, Olaf/Sondermann, Ariadne (Hg.):
Fallverstehen und Deutungsmacht: Akteure in der Sozialverwaltung und ihre
Klienten. Opladen: Barbara Budrich, 97-117.

291


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

292

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Behrend, Olaf (2013): Zu aktivierenden Gefiihlspraktiken und -semantiken von Mit-
arbeiter_innen deutscher Arbeitsimter. In: Osterreichische Zeitschrift fiir So-
ziologie, 38(2) (Themenheft: Kommodifizierung von Gefithlen und Gefiihlsar-
beit), 149-165.

Behrend, Olaf/Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Sondermann, Ariadne/Hirseland,
Andreas (2006): Reform der Arbeitsverwaltung: Im Schatten der Aufmerksam-
keit — die Arbeitsvermittler (IAB-Kurzbericht, 21/2006), Nirrnberg, 1-6.

Bell, Daniel (1979): Die nachindustrielle Gesellschaft. Reinbek: Rowohlt.

Bell, Diana/Caplan, Pat/Karim, Wazhir Jaham (1993): Gendered Fields: Women, Men
and Ethnography. London: Routledge.

Bergman Blix, Stina (2010): Rehearsing Emotion. Dissertation, Stockholm Univer-
sity.

Bergman Blix, Stina/Wettergren, Asa (2015): The emotional labour of gaining and
maintaining access to the field. In: Qualitative Research, 15(6), 688—704.

Betzelt, Sigrid/Bode, Ingo (2017): Angst im Sozialstaat — Hintergriinde und Kon-
sequenzen. In: WISO Direkt, 38, herausgegeben von Friedrich-Ebert-Stiftung,
Bonn.

Betzelt, Sigrid/Bode, Ingo (2018): Angst im neuen Wohlfahrtsstaat: Kritische Blicke
auf ein diffuses Phinomen. Baden-Baden: Nomos.

Bevir, Mark/Rhodes, Roderick A W. (2006): Interpretive Approaches to British Gov-
ernment and Politics. In: British Politics, 1(1), 84—112.

Biebricher, Thomas (2008): Staatlichkeit, Gouvernementalitit und Neoliberalismus.
In: PROKLA. Zeitschrift fiir Kritische Sozialwissenschaft, 38(151), 307-322.

Biebricher, Thomas (2012): Foucault, Gouvernementalitit und Staatstheorie (Tran-
State Working Paper 164), Universtitit Bremen, Sonderforschungsberiech 597:
Transformation of the State, URL: https://econpapers.repec.org/paper/zbwstb
597/164.htm (Zugriff am 20.12.2017).

Bieri, Oliver/Bachmann, Ruth/Bodenmiiller, Daniela/Balthasar, Andreas (2006):
RAV-Strategien zur Arbeitsmarktintegration und deren Wirksamkeit. Eine qua-
litativ-quantitativ angelegte Evaluation am Beispiel von jungen, niedrig quali-
fizierten und ilteren, gut qualifizierten Personen. SECO Publikation Arbeits-
marktpolitik, Nr. 17. Bern.

Blaha, Karola (2014): Interaktionsmuster zwischen AMS-BeraterInnen und Arbeits-
losen wihrend des Beratungsgesprichs. In: Wirtschaft und Gesellschaft - WugG,
Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Wien, Abteilung Wirtschaftswissen-
schaft und Statistik, 40(4), 609—648.

Blatter, Joachim/Langer, Phil C./Wagemann, Claudius (2018): Qualitative Methoden
in der Politikwissenschaft. Eine Einfithrung. Wiesbaden. Springer VS.

Bohle, Fritz (1994): Negation und Nutzen subjektivierenden Arbeitshandelns bei
neuen Formen qualifizierter Produktionsarbeit. In: Beckenbach, Niels/Treeck,



https://econpapers.repec.org/paper/zbwsfb597/164.htm
https://econpapers.repec.org/paper/zbwsfb597/164.htm
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://econpapers.repec.org/paper/zbwsfb597/164.htm
https://econpapers.repec.org/paper/zbwsfb597/164.htm

Bibliographie

Werner von (Hg.): Umbriiche gesellschaftlicher Arbeit. Soziale Welt. Sonder-
band 9. Géttingen: Schwartz, 183-206.

Bohringer, Daniela/Karl, Ute/Miller, Hermann/Schéer, Wolfgang/Wolff, Stephan
(2012): Den Fall bearbeitbar halten. Gespriche in Jobcentern mit jungen Men-
schen. Opladen: Barbara Budrich.

Bollmer, Grant David (2014): Pathologies of Affect. In: Cultural Studies, 28(2),
198-326.

Boltanski, Luc/Chiapello, Eve (2003): Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz:
UVK.

Bolton, Sharon C. (2000): Emotion Here, Emotion There, Emotional Organisations
Everywhere. In: Critical Perspective on Accounting, 11(2), 155-171.

Bolton, Sharon C. (2005): Emotion Management in the Workplace. Basingstoke: Pal-
grave.

Bolton, Sharon C. (2009): Getting to the heart of the emotional labour process: a reply
to Brook. In: Work, Employment and Society, 23(3), 549—560.

Bolton, Sharon C. (2010): Old ambiguities and new developments: Exploring the
emotional labour process. In: Thompson, Paul/Smith, Chris(Hg.): Working life:
renewing labour process analysis. Basingstoke: Palgrave, 205-222..

Bolton, Sharon C./Boyd, Carol (2003): Trolley dolly or skilled emotion manager?
Moving on from Hochschild’s Managed Heart. In: Work, Employment and Soci-
ety, 17(2), 289—308.

Bonvin, Jean Michel (2009): Der Capability Ansatz und sein Beitrag fiir die Analyse
gegenwirtiger Sozialpolitik. In: Soziale Passagen, 1, 8—22..

Bonvin, Jean Michel/Dahmen, Stephan (2014): Reformieren durch Investieren.
Chancen und Grenzen des Sozialinvestitionsstaats in der Schweiz. Neue Ausg.
Zirich: Seismo.

Bonvin, Jean Michel/Farvaque, Nicolas (2007): A Capability Approach to Individu-
alised and Tailor-Made Activation. In: Van Berkel, Rik/Valkenburg, Ben (Hg.):
Making it Personal. Bristol: Policy Press, 45—64.

Bonvin, Jean Michel/Moachon, Eric (2007): The Impact of Contractualism in Social
Policies: The case of active labour market policies in Switzerland. In: Interna-
tional Journal of Sociology and Social Policy, 27(9-10), 401-412..

Bosandié, Sasa (2014): Arbeiter ohne Eigenschaften. Uber die Subjektivierungswei-
sen angelernter Arbeiter. Wiesbaden: Springer VS.

Bosanéié, Safa (2016): Methodologische Uberlegung zur Untersuchung von Sub-
jektivierungsweisen aus wissenssoziologisch-diskursanalytischer Perspektive.
In: Bosanci¢, Sasa/Keller, Reiner (Hg.): Perspektiven wissenssoziologischer Dis-
kursforschung. Wiesbaden: Springer VS, 95-119.

Bosanci¢, Sa$a (2018): Die Forschungsperspektive der Interpretativen Subjektivie-
rungsanalyse. In: Geimer, Alexander/Amling, Steffen/Bosanci¢, Sasa (Hg.): Sub-

293


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

294

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

jekt und Subjektivierung. Empirische und theoretische Perspektiven auf Sub-
jektivierungsprozesse. Wiesbaden: Springer VS, 43—64.

Bosanci¢, Sasa/Lisa Pfahl/Traue, Boris (2019). Empirische Subjektivierungsanalyse:
Entwicklung des Forschungsfelds und methodische Maximen der Subjektivie-
rungsforschung. In: Bosanci¢, Sasa/Keller, Reiner (Hg.): Diskursive Konstruk-
tionen. Kritik, Materialitit und Subjektivierung in der wissenssoziologischen
Diskursforschung. Wiesbaden: Springer VS, 135-150.

Bourdieu, Pierre (1997): Die minnliche Herrschaft. In: Dolling, Irene/Krais, Beate
(Hg.): Ein alltagliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis.
Frankfurt a.M. Suhrkamp, 153-217.

Bourdieu, Pierre (2001): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literari-
schen Feldes. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre (2004): Gegenfeuer: Wortmeldungen im Dienste des Widerstands
gegen die neoliberale Invasion. Konstanz: UVK.

Bourdieu, Pierre (2014): Uber den Staat. Vorlesungen am Collége de France
1989-1992. Berlin.

Bourdieu, Pierre/Passeron, Jean-Claude (1973): Grundlagen einer Theorie der sym-
bolischen Gewalt, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Breidenstein, Georg/Hirschauer, Stefan/Kalthoff, Herbert/Nieswand, Boris (2013):
Ethnografie: Die Praxis der Feldforschung (2. Auflage). Konstanz/Miinchen:
UVK.

Brennan, Teres (2004): The Transmission of Affect. Ithaca: Cornell University Press.

Brieler, Ulrich (2008): Foucault und 1968: Widerspenstige Subjektivititen. In: Hech-
ler, Daniel/Philipps, Axel (Hg.): Widerstand denken. Michel Foucault und die
Grenzen der Macht. Bielefeld: transcript, 19-37.

Britton, Dana (2000): The Epistemology of the Gendered Organization. In: Gender
& Society, 13(3), 418—434.

Bréckling, Ulrich (2000): Totale Mobilmachung. Menschenfithrung im Qualitits-
und Selbstmanagement. In: Brockling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Tho-
mas (Hg.): Gouvernementalitit der Gegenwart. Studien zur Okonomisierung
des Sozialen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 131-167.

Brockling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst — Soziologie einer Subjekti-
vierungsform. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Brockling, Ulrich (2018): Governmentality Studies: Gouvernementalitit — die Regie-
rung des Selbst und der anderen. In: Decker, Oliver (Hg.): Sozialpsychologie und
Sozialtheorie. Wiesbaden: Springer VS, 31-45.

Brockling, Ulrich und Susanne Krasmann (2010): Ni méthode, ni approche. Zur For-
schungsperspektive der Gouvernementalititsstudien — mit einem Seitenblick
auf Konvergenzen und Divergenzen zur Diskursforschung. In: Angermiiller,
Johannes/Dyk, Silke van (Hg.): Diskursanalyse meets Gouvernementalititsfor-



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

schung. Perspektiven auf das Verhiltnis von Subjekt, Sprache, Macht und Wis-
sen. Frankfurt a.M./New York: Campus, 23-42.

Brockling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas (2000): Gouvernementali-
titsstudien. Studien zur Okonomisierung des Sozialen. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp.

Brodkin, Evelin, Z. (1997): Inside the Welfare Contract. Discretion and Accountabil-
ity in State Welfare Administration. Social Service Revies, 71(1), 1-33.

Brodkin, Evelin, Z. (2011): Policy Work: Street-Level Organizations Under New Man-
agerialism. In: Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), i253-
i277.

Brodkin, Evelin, Z. (2015): Street-Level Organizations and the sReal World< of Work-
fare: Lessons from the US. In: Social Work & Society, 13(1), 1-16.

Brodkin, Evelin, Z./Marston, Gregory (2013): Work and the Welfare State: Street-
Level Organizations and Workfare Politics. Washington, D.C: Georgetown Uni-
versity.

Brook, Paul (2013): Emotional labour and the living personality at work: Labour
power, materialist subjectivity and the dialogical self. In: Culture and Organi-
zation, 19(4), 332—352.

Brown, Wendy (1992): Finding the Man in the State. In: Feminist Studies, 18(1), 7-34.

Bruch, Michael/Tirk, Klaus (2005): Organisation als Regierungsdispositiv der mo-
dernen Gesellschaft. In: Jiger, Wieland/Schimank, Uwe (Hg.): Organisations-
gesellschaft. Facetten und Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag,
89-123.

Bude, Heinz (1998): Die Uberfliissigen als transversale Kategorie. In: Berger, Peter
A.[Vester, Michael (Hg.): Alte Ungleichheiten, neue Spaltungen. Opladen: Leske
& Budprich, 363-382.

Bude, Heinz (2014): Gesellschaft der Angst. Hamburg: Hamburger Edition HIS.

Buffat, Aurélien (2009): Les réformes au prisme de 'autonomie et du controle des
agents publics de base: le cas de la politique suisse du chomage. In: Pyramides
(revue du CERAP/ULB), 1(17), 69—91.

Buffat, Aurélien (2014): »Public on the outside, private on the inside«: the organiza-
tional hybridization, sense of belonging and identity strategies of the employees
of a public unemployment insurance fund in Switzerland. In: International Re-
view of Administrative Sciences, 80(1), 70—88.

Buffat, Aurélien (2015): Street-Level Bureaucracy and E-Government. In: Public
Management Review, 17,149-161.

Buffat, Aurélien/Hill, Michel/Hupe, Peter (2015): Understanding Street-Level Bu-
reaucracy. Bristol: Policy Press.

Bithrmann, Andrea D. (2004): Das Auftauchen des unternehmerischen Selbst und
seine gegenwirtige Hegemonialitit. Einige grundlegende Anmerkungen zur
Analyse des (Trans-)Formierungsgeschehens moderner Subjektivierungswei-

295


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

296

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

sen [49 Absitze]. In: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative So-
cial Research, 6(1), Art. 16. URL: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/
1-05/05-1-16-d.htm. (Zugriff am 06.09.2017).

Bithrmann, Andrea D./Schneider, Werner (2008): Mehr als nur diskursive Praxis?
Konzeptionelle Grundlagen und methodische Aspekte der Dispositivanalyse. In:
Historical Social Research, 33(1), 108—141.

Bundesamt fiir Statistik (BFS) (2020a): Unbezahlte Arbeit im Jahr 2020. Frauen leis-
teten 50 % mehr Haus- und Familienarbeit als Manner im Jahr 2020 — aber Min-
ner legen zu. Medienmitteilung, Neuchatel.

Bundesamt fiir Statistik (BFS) (2020b): Schweizerische Arbeitskrifteerhebung (SA-
KE). Erwerbsbeteiligung der Frauen 2010-1019, Neuchitel.

Bundesamt fiir Statistik (BFS) (2021): BFS Aktuell: Schweizerische Arbeitskrifteer-
hebung (SAKE). Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung in der Schweiz
und im europdischen Vergleich 2019, Neuchitel.

Bundesrat (2015): Wirksamkeit und Effizienz der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung,
Bericht in Erfiillung des Postulates 13.3361 der Kommission fiir Wirtschaft und
Abgaben.

Burchell, Graham/Gordon, Colin/Miller, Peter (1991): The Foucault Effect. Studies in
Governmentality. Hemel Hemstead: Harvest Wheatsheaf.

Buschor, Ernst (1993): Wirkungsorientierte Verwaltungsfithrung. Wirtschaftliche
Publikation der Ziircher Handelskammer, Nr. 52. Ziirich: Ziircher Handelskam-
mer.

Buschor, Ernst (2009): Zielvereinbarungen in der Schweiz: 25 Jahre Doppik — 10 Jahre
Wirkungsorientierte Verwaltungsfithrung. In: Zielvereinbarungen und Doppik
an der Schnittstelle von Politik und Verwaltung. Tagungsband zum Schmalen-
bach-Symposium. Ohne Ort und Jahr (K6ln 2009), 43-47.

Butterwegge, Klaus (2007): Rechtfertigung, Mafinahmen und Folgen einer neoli-
beralen (Sozial-)Politik. In: Butterwegge, Christoph/Ldsch, Bettina/Ptak, Ralf
(Hg.): Kritik des Neoliberalismus. Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwissenschaf-
ten, 135—219.

Chancellerie d’Etat (2018): Guide de rédaction législative vom 20. Juni 2018. Répu-
blique et Canton XX, Direction des affaires Juridiques.

Chancellerie d’Etat (2020): Guide de rédaction législative vom 11. Mirz 2020. Répu-
blique et Canton XX, Direction des affaires Juridiques.

Christen, Ursula (2019): Missbrauchsdebatte. Die Saat ist aufgegangen. In: Sozial
Aktuell, 4, 17-19.

Clough, Patricia Ticineto/Halley, Jean (2007): The Affective Turn. Theorizing the So-
cial. Durham: Duke Univ. Press.

Connell, Raewyn W. (1990): The State, Gender, and Sexual Politics: Theory and Ap-
praisal. In: Theory and Society, 19(5), 507—544.



http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-16-d.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-16-d.htm
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-16-d.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-16-d.htm

Bibliographie

Connell, Raewyn W./Wood, Julian (2005): Globalization and Business Masculinities.
In: Men and Masculinities 7, 347-364.

Connell, Raewyn (2006): Glass Ceilings or Gendered Institutions? Mapping the Gen-
der Regimes of Public Sector Work. In: Public Administration Review, 66(6),
837-849.

Connell, Raewyn W./Messerschmidt, James (2005): Globalization and Business
Masculinities. In: Men and Masculinities 7(4), 347—364.

Cooper, Davina (2011): Reading the State as a Multi-Identity Formation: The Touch
and Feel of Equality Governance. In: Feminist Legal Studies, 19(1), 3-25.

Cour de comptes (CDC) (2015): Rapport 87: Evaluation Chémage: Evaluation de
la Politique Publique de Réinsertion Professionnelle des Chémeurs en Fin de
Droits. URL: https://www.cdc-XX.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-
evaluation/2015-N-86-a-96/Rapports-d-audit-et-d-evaluation-2015.html. (Zu-
griff am 15.02.2018).

Cournol, Marie-Michel (1790): Considérations d’intérét public sur le droit d’exploiter
les mines. Paris: Impr. de Demonville.

Courpasson, David (2017): The politics of everyday. In: Organization Studies, 38,
843-859.

Cox, Robert Henry (1998): The Consequences of Welfare Reform: How Conceptions
of Social Rights Are Changing. In: Journal of Social Policy, 27(1), 1-16.

Cremer-Schifer, Helga (1985): Biographie und Interaktion: Selbstdarstellungen von
Straftitern und der gesellschaftliche Umgang mit ihnen. Miinchen: Profil.

Curti, Monica/Ziricher, Boris (2000): Die gesamtschweizerische Evaluation der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik. In: Die Volkswirtschaft, 04, 6-10.

Curti, Monica/Meins, Erika (1999): Schweizer Arbeitsmarktpolitik. Die aus dem Voll-
zugsprozess hervorgehenden Unterschiede in der Arbeitsvermittlung. In: die
Volkswirtschaft, 2, 64—70.

Cvetkovich, Ann (2012): Depression. A Public Feeling. Durham/London: Duke Uni-
versity.

Czarniawska, Barbara (2007): Shadowing and Other Techniques for Doing Field-
work in Modern Societies. Malmé: Liber.

Dackweiler, Regina-Maria (2010): Wohlfahrtsstaat: Institutionelle Regulierung und
Transformation der Geschlechterverhiltnisse. In: Becker, Ruth/Kortendiek,
Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Metho-
den, Empirie. Wiesbaden, 520-531.

Dahme, Heinz-Jirgen/Wohlfahrt, Norbert (2002): Aktivierender Staat. Ein neues
sozialpolitisches Leitbild und seine Konsequenzen fir die soziale Arbeit. In:
Neue Praxis 32(1), 10—32.

Dahrendorf, Ralf (2000): Globale Klasse und neue Ungleichheit. In: Merkur, 11,
1057—-1068.

297


https://www.cdc-XX.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2015-N-86-a-96/Rapports-d-audit-et-d-evaluation-2015.html
https://www.cdc-XX.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2015-N-86-a-96/Rapports-d-audit-et-d-evaluation-2015.html
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.cdc-XX.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2015-N-86-a-96/Rapports-d-audit-et-d-evaluation-2015.html
https://www.cdc-XX.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2015-N-86-a-96/Rapports-d-audit-et-d-evaluation-2015.html

298

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Dean, Mitchell (2002): Powers of Life and Death Beyond Governmentality. In: Cul-
tural Values, 6(1/2),119-138.

Dean, Mitchell (2010): Governmentality. Power and Rule in Modern Society. 2nd Edi-
tion. Los Angeles/London: Sage.

Dean, Mitchell/Hindess, Barry (1998): Governing Australia. Studies in Contempo-
rary Rationalities of Government. Cambridge: Cambridge University Press.
Degen, Katharina/Wetli, Angelo (2019): RAV-Beratungen unter der Lupe. In: die

Volkswirtschaft, 6, 54-55, Bern.

Deleuze, Gilles (1993): Postskriptum iiber die Kontrollgesellschaften. In: Ders.: Un-
terhandlungen 1972-1990. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 254-262.

Demirovié, Alex (2008): Neoliberalismus und Hegemonie. In: Butterwegge, Chris-
toph/Lésch, Bettina/Ptak, Ralf (Hg.): Neoliberalismus. Analysen und Alternati-
ven, Wiesbaden. Springer VS.

Diaz-Bone, Rainer (2006): Zur Methodologisierung der Foucaultschen Diskursana-
lyse. In: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research
7(1). URL: https://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-06/06-1-6-d.htm.

Dickson-Swift, Virginai/James, Erica/Kippen, Sandra (2009): Researching sensi-
tive topics: Qualitative research as emotion work. In: Qualitative Research, 9(1),
61-79.

Diemer, Regina von (1994): Motivation. In: Masing, Walter (Hg.): Handbuch Quali-
titsmanagement. Miinchen/Wien: Hanser, 1061-1074.

Dingeldey, Irene (2007): Wohlfahrtsstaatlicher Wandel zwischen »Arbeitszwang«
und »Befihigung«: Eine vergleichende Analyse aktivierender Arbeitsmarktpoli-
tik in Deutschland, Dinemark und GrofSbritannien. In: Berliner Journal fiir So-
ziologie 17, 189-209.

Dingeldey, Irene (2011): Der aktivierende Wohlfahrtsstaat. Governance der Arbeits-
marktpolitik in Danemark, Grofbritannien und Deutschland. Frankfurt a.M.:
Campus.

Dobson, Rachel (2015): Power, Agency, Relationality and Welfare Practice. In: Journal
of Social Policy, 44(4), 687-705.

Domeniconi, Silvia/Tecklenburg, Ueli/Wyer, Bettina (2013): Hauptsache Arbeit: Der
aktivierende Sozialstaat zwischen Arbeitszwang und Hilfe. In: Gurny, Ruth/
Tecklenburg, Ueli (Hg.): Arbeit ohne Knechtschaft. Ziirich: edition 8, 249—269.

Donauer, Sabine (2014): >Mit Leidenschaft bei der Sache«. Die Geschichte der
>Arbeitsgefithlec im 20. Jahrhundert. Korber-Stiftung. Forum fiir Impulse.
URL.: https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftu
ng/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/
Essay_S-Donauer.pdf (Zugriff am 25.07.2021).

Dreyfus, Hubert L./Rabinow, Paul (1994): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalis-
mus und Hermeneutik. Weinheim: Beltz Athenium Verlag.



https://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-06/06-1-6-d.htm
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-06/06-1-6-d.htm
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf

Bibliographie

Dribbusch, Heiner/Luth, Marlena Sophie/Schulten, Thorsten/Janssen, Thilo (2023):
WSI Arbeitskampfbilanz 2023 - ein langes und turbulentes Arbeitskampfjahr.
WSI Report 95, 06/2024, URL: https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008882/p_wsi_re
port_95_2024.pdf.

Dubois, Vincent (1999): La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la
misere. Paris: Economica.

Dubois, Vincent (2010): The Bureaucrat and the Poor. Encounters in French Welfare
Offices. Farnham: Ashgate.

Dubois, Vincent (2012): Ethnographier l'action publique. Les transformations de
I'Etat social au prisme de 'enquéte de terrain. In: Gouvernement et action pu-
blique, 1, 83-101.

Du Gay, Paul (1996): Organizing Identity. Entrepreneurial Governance and Public
Management. In: Hall, Stuart and Paul du Gay (Hg.): Questions of Cultural Iden-
tity. London: Sage, 151-169.

Du Gay, Paul (2008): sWithout Affection or Enthusiasm«: Problems of Involvement
and Attachment in >Responsive« Public Management. In: Organization, 15(3),
335-353.

Dunand, Jean-Philippe/Mahon, Pascal/Matthey, Fanny/Russo, Alfio (2016): »Etude
sur la protection en cas de gréve licite« (Studie iiber den Schutz im Falle eines
rechtmissigen Streiks). Studie im Auftrag des Staatssekretariats fiir Wirtschaft
(SECO) und des Bundesamts fiir Justiz (B]). Bern.

Dunkel, Wolfgang (1988): Wenn Gefithle zum Arbeitsgegenstand werden: Gefiihls-
arbeit im Rahmen personenbezogener Dienstleistungen. In: Soziale Welt, 39(1),
66—-85.

Dunkel, Wolfgang/Weihrich, Margit (2013): From Emotional Labor to Interactive
Service Work. In: Koch, Getraud/Buchanan, Stefanie E. (Hg.): Pathways to Em-
pathy. New Studies on Commodification, Emotional Labour, and Time Binds.
Frankfurt a.M./New York: Campus, 105-122..

Duttweiler, Stefanie (2007): Beratung als Ort neoliberaler Subjektivierung. In: An-
horn, Roland/Bettinger, Frank/Stehr, Johannes (Hg.): Foucaults Machtanalytik
und Soziale Arbeit. Eine kritische Einfithrung und Bestandsaufnahme. Wiesba-
den. VS Verlag fiir Sozialwissenschaften, 261-276.

Dzierzbicka, Agnieszka (2006): Vereinbaren statt anordnen. Neoliberale Gouverne-
mentalitit macht Schule. Wien: Locker Verlag.

Egger, Marcel/Lenz, Carlos (2006): Wirkungsevaluation der 6ffentlichen Arbeitsver-
mittlung. SECO Publikation Arbeitsmarktpolitik, Nr. 18, Bern.

Egger, Marcel/Wiithrich, Adrian (2013): Detailanalyse der Unternehmensprozesse,
Zustindigkeiten, Anreiz- und Fithrungssysteme der Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren. Studie der >Dritten Welle« der Evaluation der Aktiven Arbeits-
marktpolitik, SECO Publikationen Arbeitsmarktpolitik, Nr. 33, Bern.

299


https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008882/p_wsi_report_95_2024.pdf
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008882/p_wsi_report_95_2024.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008882/p_wsi_report_95_2024.pdf
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008882/p_wsi_report_95_2024.pdf

300

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Egger, Marcel/Egger-Mikic, Diana (2016): Evaluation der nationalen Strukturen fiir
die interinstitutionelle Zusammenarbeit. Beitrige zur sozialen Sicherheit. For-
schungsbericht Nr. 8/16, Bern BSV.

Egger, Marcel/Lenz, Carlos/Ziircher, Boris A. (2001): Die Vereinbarung zwischen
Bund und Kantonen itber den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes in
der Schweiz, SECO-Workingpaper, Bern.

Eggli, Daniela/Graf, Christoph/Hugentobler, Hans/Kaspar, Klingemann/Harald,
Schibli/Daniela, Schmutz/Georg, Schweizer/Barbara/Spahni, Dieter (2005):
eKompetenz in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren des Kantons Bern.
Bern: Berner Fachhochschule, FB Soziale Arbeit. URL: https://nbn-resolving.or
g/urn:nbn:de:0168-ssoar-323410 (Zugrift: 10.09.2020).

Eichhorst, Werner/Otto, Kaufmann/Konle-Seidl, Regina (2008): Bringing the Job-
less into Work? Experiences with Activation Schemes in Europe and the US.
Berlin: Springer.

Eidgendssisches Versicherungsgericht (EVG) (2016): Urteil vom 19. September 2006,
Kammer II. Bundesgericht. URL: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/
php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2
oo6&lang=de&type=show_document&zoom=YES& (Zugrift am: 20.04.2021).

Engler, Hermann (2006): Zehn Jahre Regionale Arbeitsvermittlungszentren — eine
Erfolgsgeschichte. In: Die Volkswirtschaft, 10, 57-58.

Englert, Kathrin/Sondermann, Ariadne (2013): »Ich versuch hier auch immer so die-
ses Amtliche irgendwie noch ’'n bisschen zu iiberspielen.« Emotions- und Ge-
fithlsarbeit in der 6ffentlichen Verwaltung als Ausdruck von Staatlichkeit im
Wandel. In: Osterreichische Zeitschrift fiir Soziologie, 2, 131-147.

Englert, Kathrin/Sondermann, Ariadne/Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2015):
Staatsdiener oder Dienstleister? Berufliches Selbstverstindnis und Deutungs-
muster von Staatlichkeit von Mitarbeitenden 6ffentlicher Verwaltungen. In:
Neuer Strukturwandel der Offentlichkeit. Verhandlungen des dritten gemein-
samen Kongresses der Deutschen, Osterreichischen und Schweizerischen
Gesellschaft fiir Soziologie in Innsbruck 2011. Herausgegeben in deren Auftrag.
Wiesbaden: Springer VS.

Epple, Angelika (2004): Wahrheit, Macht, Subjekt. Historische Kategorien im Werk
Michel Foucaults. In: Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhar/Riisen, Jorn/Straub,
Jirgen (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Paradigmen und Diszipli-
nen. Bd. 2. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 416—429.

Ernst & Young Consulting (1999a): RAV-Evaluationsstudie. Schlussbericht. Bundes-
amt fiir Wirtschaft und Arbeit (BWA), Beitrige zur Arbeitsmarktpolitik, Nr. 4,
Bern.

Ernst & Young Consulting (1999b): Berechnung der Wirkungen der RAV unter Be-
riicksichtigung exogener Einflussfaktoren. Schlussbericht. SECO, Bern.



https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-323410
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-323410
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2006&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2006&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2006&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-323410
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-323410
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2006&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2006&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2006-C_134-2006&lang=de&type=show_document&zoom=YES&

Bibliographie

Esping-Andersen, Gpsta (1998): Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Zur
Politischen Okonomie des Wohlfahrtsstaates. In: Lessenich, Stephan/Ostner,
Ilona (Hg.): Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichen-
der Perspektive. Frankfurt a.M.: Campus, 19-56.

Eversberg, Dennis (2014): Dividuell Aktiviert. Wie Arbeitsmarktpolitik Subjektiviti-
ten produziert. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Ezzy, Douglas (2010): Qualitative Interviewing as an Embodied Emotional Perfor-
mance. In: Qualitative Inquiry, 16(3), 163—170.

Fairbanks, Frank (1994): Verschiedene Aspekte von Leistungsvergleichen, in: Ber-
telsmann Stiftung (Hg.): Carl-Bertelsmann-Preis 1993, Bd. 2, Giitersloh: Bertels-
mann Stiftung, 115-131.

Fassin, Didier/Bouagga, Yasmin/Makaremi, Chowra/Roux, Sébastian (2015): At the
Hearth of the State. The Moral World of Institutions. London: Pluto Press.

Federici, Silvia (2011): On Affective Labor. In: Peters, Michael/Bulut, Ergin (Hg.):
Cognitive Capitalism. Education and Digital Labor. New York: Lang.

Federici, Silvia (2012): Aufstand aus der Kiiche. Reproduktionsarbeit im globalen Ka-
pitalismus und die unvollendete feministische Revolution. Miinster: edition as-
semblage.

Felder, Michael (2001): Verwaltungsmodernisierung, die Transformation von Staat-
lichkeit und die neue Sozialdemokratie. In: UTOPIE kreativ, 121/122, 1090-1102..

Fineman, Stephen (1993): Emotion in Organizations. London/New York/New Delhi:
Sage Publications.

Fineman, Stephen (2003): Understanding Emotion at Work. London: Sage.

Fineman, Stephen (2008a): The Emotional Organization. Passions and Power. Ox-
ford: Blackwell.

Fineman, Stephen (2008b): Introducing the Emotional Organization. In: Stephen
Fineman (Hg.): The Emotional Organization. Passions and Power. Oxford:
Blackwell, 1-11.

Fineman, Stephen (2010): Emotion in Organizations — A Critical Turn. In: Sieben,
Barbara/Wettergren, Asa (Hg.): Emotionalizing Organizations and Organizing
Emotion. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 23-41.

Fink-Eitel, Hinrich (1997): Michel Foucault zur Einfithrung, 3. Auflage. Hamburg:
Junius.

Fink, Paul (1999): Vom Personalstopp zum New Public Management. Verwaltungs-
reformen beim Bund 1974-1998. In: Itinera, 21, 180—202.

Flam, Helena/Kleres, Jochen (2015): Methods of Exploring Emotions. New York:
Routledge.

Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einfithrung. 6. Auflage, Ham-
burg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Flick, Uwe (2007): Qualitative Sozialforschung. Eine Einfithrung; vollst. iberarb.
und erw. Neuausgabe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

301


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

302

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Flicker, Eva/Hofbauer, Johanna/Sauer, Birgit (2010): Reforming university, re-gen-
dering careers. Informal barriers to women academics in Austria. In: Riegraf,
Birgit/Aulenbacher, Brigitte/Kirsch-Auwirter, Edit/Miiller, Ursula (Hg.): Gen-
der Change in Academia. Re-Mapping the Fields of Work, Knowledge, and Pol-
itics from a Gender Perspective. Wiesbaden: Springer VS, 123-136.

Forseth, Ulla (2005): Gender Matters? Exploring How Gender is Negotiated in Ser-
vice Encounters. In: Gender, Work & Organization, 12(5), 440—59.

Fortier, Anne-Marie (2010): Proximity by design? Affective citizenship and the man-
agement of unease. Citizenship Studies, 14(1), 17-30.

Fortier, Anne-Marie (2011): In Conversation with Debra Ferreday and Adi Kuntsman.
In: borderlands, 10(2), 1-17.

Fortier, Anne-Marie (2016): The Psychic Life of Policy: Desire, Anxiety and »Citizeni-
sation« in Britain. In: Critical Social Policy, 37(1), 3—21.

Foucault, Michel (1971): Die Ordnung der Dinge. Eine Archiologie der Humanwis-
senschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1973): Die Archiologie des Wissens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1977): Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a.M.: Fischer Ta-
schenbuch Verlag.

Foucault, Michel (1978): Dispositive der Macht. Michel Foucault iiber Sexualitit,
Wissen und Wahrheit. Berlin: Merve.

Foucault, Michel (1984): Von der Freundschaft als Lebensweise. Michel Foucault im
Gesprich. Berlin: Merve.

Foucault, Michel (1985): Freiheit und Selbstsorge. Gesprich mit Michel Foucault am
20. Januar 1984. In: Becker, Helmut/Gomez-Muller, Alfred/Fornet-Betancourt,
Radl (Hg.): Freiheit und Selbstsorge. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 7-28.

Foucault, Michel (1986): Sexualitit und Wahrheit. Band 2: Der Gebrauch der Liiste.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1987a): Sexualitit und Wahrheit. Band 1: Der Wille zum Wissen.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1987b) Wie wird Macht ausgetibt? In: Dreyfus, Hubert L./Rabinow,
Paul (Hg.): Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Weinheim: Beltz,
251-261.

Foucault, Michel (1989): Sexualitit und Wahrheit. Band 3: Die Sorge um sich. Frank-
furt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1992a): Was ist Kritik? Berlin: Merve.

Foucault, Michel (1992b): Andere Riume. In: Barck, Karlheinz/Gente, Peter/Paris,
Heidi/Richter, Stefan (Hg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven
einer anderen Asthetik. Leipzig: Reclam-Verlag, 34-46.

Foucault, Michel (1993a): About the Beginning of the Hermeneutics of the Self. In:
Political Theory, 21, 198—227.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Foucault, Michel (1993b): Technologien des Selbst. In: Luther Martin et al. (Hg.):
Technologien des Selbst. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 24-62.

Foucault, Michel (1994a): Uberwachen und Strafen. Die Geburt des Gefingnisses.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1994b): Das Subjekt und die Macht. In: Dreyfus, Hubert L./
Rabinow, Paul (Hg.): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Herme-
neutik. 2. Aufl. Frankfurt a.M.: Beltz, 243—261.

Foucault, Michel (1996): Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gesprich mit Ducio
Trombadori. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2000): Die Gouvernementalitit. In: Brockling, Ulrich/Krasmann,
Susanne/Lemke, Thomas (Hg.): Gouvernementalititsstudien. Studien zur Oko-
nomisierung des Sozialen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 41-67.

Foucault, Michel (2003a): Macht und Wissen. In: Defert, Daniel/Ewald, Frangois/
Lagrang, Jacques (Hg.): Dits et Ecrits. Schriften in vier Binden. Bd. 3. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 515-543.

Foucault, Michel (2003b): Vorlesung vom 14. Januar 1976. In: Defert, Daniel/Ewald,
Frangois/Lagrange, Jacques (Hg.): Dits et Ecrits. Schriften in vier Binden. Bd. 3.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 231-250.

Foucault, Michel (2004a): Geschichte der Gouvernementalitit I: Sicherheit, Territo-
rium, Bevolkerung. Vorlesung am Collége de France (1977-1978). Frankfurta.M.:
Suhrkamp.

Foucault, Michel (2004b): Geschichte der Gouvernementalitit II: Die Geburt der Bio-
politik. Vorlesung am Collége de France (1978-1979). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2004c): Hermeneutik des Subjekts. Vorlesung am College de
France 1981/82, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2005a): Die Macht der Psychiatrie. Vorlesung am Collége de France
1973-1974. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2005b): Subjekt und Macht. In: Defert, Daniel/Ewald, Frangois/
Lagrange, Jacques (Hg.): Dits et Ecrits. Schriften in vier Binden, Bd 4. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 269-294.

Foucault, Michel (2005¢): Was ist Aufklirung. Quest-ce que les Lumiéres? In: Defert,
Daniel/Ewald, Frangois/Lagrange, Jacques (Hg.): Michel Foucault, Dits et Ecrits.
Schriften in vier Binden, Bd. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 687-707.

Foucault, Michel (2005d): Die Riickkehr der Moral. In: Defert, Daniel/Ewald, Fran-
¢ois/Lagrange, Jacques (Hg.): Michel Foucault, Dits et Ecrits. Schriften in vier
Binden, Bd. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 859-873.

Foucault, Michel (2005e): Die Ethik der Sorge um sich als Praxis. Gespriach mit Hel-
mut Becker, Ratl Fornet-Betancourt und Alfred Gomez-Miiller. In: Defert, Da-
niel/Ewald, Frangois/Lagrange, Jacques (Hg.): Michel Foucault, Dits et Ecrits.
Schriften in vier Binden, Bd. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 875-902.

303


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

304

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Foucault, Michel (2005f): Die Maschen der Macht. In: Defert, Daniel/Ewald, Fran-
¢ois/Lagrange, Jacques (Hg.): Michel Foucault, Dits et Ecrits. Schriften in vier
Binden, Bd. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 224-245.

Foucault, Michel (2005g): Gesprich mit Ducio Trombadori. In: Defert, Daniel/
Ewald, Frangois/Lagrange, Jacques (Hg.): Michel Foucault. Dits et Ecrit. Schrif-
ten in vier Binden, Bd. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 51-119.

Foucault, Michel (2005h): Michel Foucault, ein Interview: Sex, Macht und die Po-
litik der Identitit. In: Defert, Daniel/Ewald, Frangois/Lagrange, Jacques (Hg.):
Michel Foucault. Dits et Ecrit. Schriften in vier Binden, Bd. 4. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 909-923.

Foucault, Michel (2005i): Die politische Technologie der Individuen. In: Defert, Da-
niel/Ewald, Frangois/Lagrange, Jacques (Hg.): Michel Foucault, Dits et Ecrits.
Schriften, Bd. 4, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 999-1015.

Foucault, Michel (2007a): Die Riickkehr der Moral. In: Defert, Daniel/Ewald, Fran-
cois (Hg.): Asthetik der Existenz, Schriften zur Lebenskunst. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 239-252.

Foucault, Michel (2007b): Die Anormalen. Vorlesung am Collége de France. Frank-
furt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2014): Die Regierung der Lebenden: Vorlesungen am Collége de
France 1979-1980. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (2019): Sexualitit und Wahrheit. Band 4: Die Gestindnisse des Flei-
sches. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Frevert, Ute (2010): Gefiithlvolle Miannlichkeiten. Eine historische Skizze. In: Borut-
ta, Manuel/Verheyen, Nina (Hg.): Die Prisenz der Gefiithle: Minnlichkeiten und
Emotionen in der Moderne. Bielefeld: transcript, 269—-294.

Frey, Rene L. (2003): Regional Governance zur Selbststeuerung territorialer Subsys-
teme. In: Informationen zur Raumentwicklung, 8(9), 451-462.

Frélich, Markus/Lechner, Michael/Behncke, Stefanie/Hammer, Stephan/Schmidt,
Nicolas/Menegale, Sarah/Lehmann, Annette/Iten, Rolf (2007): Einfluss der RAV
auf die Wiedereingliederung von Stellensuchenden. SECO Publikation Arbeits-
markepolitik, Nr. 20, Bern.

Fuchs, Gesine (2015): Substanzielle Reprisentation im Schweizer Parlament: Zum
Agenda Setting beruflicher Gleichstellungspolitik 1996—2011. In: femina politi-
ca, 24(1), 73-83.

Fuchs, Gesine (2016): Betriebliche Gleichstellung in der schweizerischen Bundes-
verwaltung. In: Fuchs, Gesine/Bothfeld, Silke/Leitner, Andrea/Rouault Sophie
(Hg.): Gleichstellungspolitik offentlicher Arbeitgeber — Betriebliche Gleichstel-
lung in den Bundesverwaltungen Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz.
Opladen/Berlin/Toronto: Barbara Budrich, 55-98.

Fuchs, Gesine (2018): Gleichstellungspolitik in der Schweiz: Einfithrung in ein um-
strittenes Politikfeld. Opladen: Barbara Budrich.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Fuchs, Gesine/Lanfranconi, Lucia/Pilotto, Maria Giovanna/Bogli, Annelis (2019):
Persistenz des »mannlichen Erndhrermodells« in der schweizerischen Arbeits-
losenpolitik und in RAV: eine explorative Analyse auf mehreren Ebenen. Re-
vue suisse de travail social/Schweizerische Zeitschrift fiir Soziale Arbeit, 25(1),
52-70.

Funder, Maria/Dérhofer, Steffen/Rauch, Christian (2006): Geschlechteregalitit —
mehr Schein als Sein. Geschlecht, Arbeit und Interessenvertretung in der Infor-
mations- und Telekommunikationsindustrie. Berlin: edition sigma.

Funder, Maria (2014): Gender Cage — Revisited: Handbuch zur Organisations-und
Geschlechterforschung. Baden-Baden: Nomos.

Funder, Maria/May, Florian (2014): Neo-Institutionalismus: Geschlechtergleichheit
als Egalititsmythos? In: Funder, Maria (Hg.): Gender Cage — Revisited: Hand-
buch zur Organisations-und Geschlechterforschung. Baden-Baden: Nomos,
193-224.

Gaitsch, Myriam/Sauer, Birgit/Hofbauer, Johanna/Penz, Otto/Glinsner, Barbara
(2020): Doing Gender im 6ffentlichen Dienst: affektive Arbeit von Arbeitsver-
mittler_innen. In: GENDER. Zeitschrift fiir Geschlecht, Kultur und Gesellschaft,
2,11-27.

Gasser, Martin/Réthlisberger, Simon (2020): RAV-Beratung: Feldstudien bringen
Licht in die Blackbox. In: Die Volkswirtschaft, 3, 23-26.

Gehring, Petra (2004): Foucault — Die Philosophie im Archiv. Frankfurt a.M.: Cam-
pus.

Gertenbach, Lars (2012): Governmentality Studies. Die Regierung der Gesellschaft
im Spannungsfeld von Okonomie, Staat und Subjekt. In: Mobius, Stephan (Hg.):
Kultur. Von den Cultural Studies bis zu den Visual Studies. Bielefeld: transcript,
108-127.

Gfrerer, Lara (2016): In den Greifarmen des unternehmerischen Selbst. Neoliberale
Gouvernementalitit, Disziplinarmacht und die Inwertsetzung von Langzeitar-
beitslosigkeit. Marburg: Tectum Verlag.

Gildemeister, Regine (2004): Geschlechterdifferenz — Geschlechterdifferenzierung:
Beispiele und Folgen eines Blickwechsels in der empirischen Geschlechter-
forschung. In: Buchen, Silvia/Helfferich, Cornelia/Maier, Maja S. (Hg.): Gen-
der methodologisch. Empirische Forschung in der Informationsgesellschaft vor
neuen Herausforderungen. Wiesbaden: Springer VS, 27—45.

Glinsner, Barbara/Sauer, Birgit/Gaitsch, Myriam/Penz, Otto/Hofbauer, Johanna
(2018): Doing Gender in Public Services: Affective Labour of Employment
Agents. In: Gender, Work & Organization, 1-17.

Glifmann, Wilfried/Peters, Klaus (2001): Mehr Druck durch mehr Freiheit. Die neue
Autonomie in der Arbeit und ihre paradoxen Folgen. Hamburg: VSA Verlag.
Globisch, Claudia/Madlung, Fabian (2017): Aktivierende Sozialpolitik zwischen Sys-

temimperativ und Eigensinn: Eine Untersuchung der Effekte und Aneignun-

305


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

306

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

gen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Osterreich. In: Osterreichi-
sche Zeitschrift fiir Soziologie, 42, 321-343.

Goffman, Erwing (1959): The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Dou-
bleday.

Gottschall, Karin/Hiberle, Andreas/Heuer, Jan-Ocko/Hils, Sylvia (2015): Weder
Staatsdiener noch Dienstleister. Selbstverstindnis 6ffentlich Beschiftigter in
Deutschland. TransState Working Paper 817, Sonderforschungsbereich 597
»Staatlichkeit im Wandel« der Universitit Bremen, Jacobs Universitit Bremen
und Universitit Oldenburg: Bremen.

Gottwald, Markus/Sowa, Frank/Staples, Ronald (2017): Biirokratie und Ethnografie.
Innovative Arbeitsverwaltungsforschung und ihr Context of Discovery. Eine Me-
thodenreflexion. In: Sowa, Frank/Staples, Ronald (Hg.): Beratung und Vermitt-
lung im Wohlfahrtsstaat. Baden-Baden: Nomos, 93-118.

Grant, Don/Morales, Alfonso/Sallaz, Jeftrey J. (2000): Pathways to Meaning: A New
Approach to Studying Emotions at Work. In: American Journal of Sociology,
115(2), 327—-2.64.

Greenwood, Royston/Raynard, Mia/Kodeih, Farah/Micelotta, Evelyn R./Lounsbury,
Michael (2011): Institutional complexity and organizational responses. In: The
Academy of Management Annals, 5(1), 317-371.

Gregg, Melissa (2011): Work’s Intimacy. Cambridge: Polity Press.

Griesser, Markus/Ludwig, Gundula (2008): »Endlose Transaktionen«. Eine hegemo-
nietheoretische Aneignung Foucaults und deren Nutzen fiir die feministische
Staatstheorie. In: Prokla, 151(38/2), 271-2.88.

Grimm, Natalie/Plambeck, Jonte (2013): Zwischen Vermessen und Ermessen. Mit-
arbeiter_innen und Mitarbeiter des Hamburger Jobcenters als wohlfahrtsstaat-
liche Akteure. Projektbericht. Hamburg: Hamburger Institut fur Sozialfor-
schung.

Grimmer, Bettina (2018): Folgsambkeit herstellen. Eine Ethnographie der Arbeitsver-
mittlung im Jobcenter. Bielefeld: transcript.

Grossberg, Lawrence (2000): What's Going on? Cultural Studies und Popularkultur.
Wien: Turia & Kant.

Grof3, Andreas (2015): Forschung — Entwicklung — Praxis: Entwicklungsprobleme.
In: Wolf, Rainer Leenen, Grosch, Harald/Grof3, Andreas (Hg.): Bausteine zur in-
terkulturellen Qualifizierung der Polizei. Miinster/New York/Berlin/Miinchen:
Waxmann.

Guy, Mary E./Newman, Meredith/Mastracci, Sharon H./Maynard-Moody, Steven
(2010): Emotional labor in the human service organization. In: Hasenfeld,
Yeheske (Hg.): Human Services as Complex Organizations. Los Angeles/
London/New Delih: Sage Publications, 291-310.

Haller, Albrecht (2018): Urheberrechtliche Fragen rund um wissenschaftliche
Arbeite. Juristischer Leitfaden. URL: https://studienpraeses.univie.ac.at/file



https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf

Bibliographie

admin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_
Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
(Zugriff am 20.09.2020).

Hardt, Michael (1999): Affective Labour. In: boundary, 26(2), 89-100.

Hardt, Michael (2004): Affektive Arbeit. In: Atzert, Thomas/Miiller, Jost (Hg.): Imma-
terielle Arbeit und imperiale Souverinitit. Analysen und Diskussionen zu Em-
pire. Miinster: Westfilisches Dampfboot, 175-189.

Hardt, Michael (2007): Forword: What affects are good for. In: Clough, Patricia (Hg.):
The Affective Turn. Theorizing the Social. Durham & London: Duke University
Press, ix-xiii.

Hardt, Michael/Negri Antonio (2002): Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt
a.M.: Campus.

Hardt, Michael/Negri Antonio (2004): Multitude: Krieg und Demokratie im Empire.
Frankfurt a.M.: Campus.

Hardt, Michael/Negri Antonio (2010): Common Wealth: das Ende des Eigentums.
Frankfurt a.M.: Campus.

Hark, Sabine/Hofbauer, Johanna (2018): Vermessene Riume, gespannte Bezie-
hungen. Unternehmerische Universitit und Geschlechterdynamiken. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp.

Hiusermann, Silja und Christine Zollinger (2014): Familienpolitik. In: Knoepfel, Pe-
ter, Papadopoulos, Yannis, Sciarini, Pascal, Vatter, Adrian und Silja Hiusermann
(Hg.): Handbuch der Schweizer Politik. Ziirich: Verlag Neue Ziircher Zeitung,
911-934.

Hauskeller, Christine (2000): Das paradoxe Subjekt: Widerstand und Unterwerfung
bei Judith Butler und Michel Foucault. Tiitbingen: Ed. diskord.

Heller, Agnes (1981): Theorie der Gefithle. Hamburg: VSA.

Herschinger, Eva/Nonhoff, Martin (2014): Diskursforschung in der Politikwis-
senschaft. In: Angermiiller, Johannes/Nonhoff, Martin/Herschinger, Eva/
Macgilchrist, Felicitas/Reisigl, Martin/Wedl, Juliette/Wrana, Daniel/Ziem,
Alexander (Hg.): Diskursforschung. Ein interdisziplinires Handbuch. Band I:
Theorien, Methodologien und Kontroversen, Bielefeld: transcript, 192—-207.

Hirsch, Joachim (2005): Materialistische Staatstheorie. Transformationsprozesse
des kapitalistischen Staatensystems. Hamburg: VSA.

Hirschauer, Stefan (2002): Grundziige der Ethnographie und die Grenzen verbaler
Daten. In: Schaeffer, Doris/Milller-Mundt, Gabriele (Hg.): Qualitative Gesund-
heits- und Pflegeforschung. Bern: Hans Huber Verlag, 35—-46.

Hochschild, Arlie R. (1973): A Review of Sex Roles Research. In: American Journal of
Sociology 78, 1011-29.

Hochschild, Arlie R. (1983/2003): The Managed Heart. Commercialization of Human
Feelings. Berkley: University of California Press.

307


https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
http://www.iniis.uni-bremen.de/personen/martin-nonhoff/publikationen-/?publ=2426
http://www.iniis.uni-bremen.de/personen/martin-nonhoff/publikationen-/?publ=2426
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
https://studienpraeses.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_studienpraeses/Studienpraeses_Neu/Studienpraesis_Intern/Urheberrechtliche_Fragen_rund_um_wissenschaftliche_Arbeiten.pdf
http://www.iniis.uni-bremen.de/personen/martin-nonhoff/publikationen-/?publ=2426
http://www.iniis.uni-bremen.de/personen/martin-nonhoff/publikationen-/?publ=2426

308

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Hofbauer, Johanna/Holtgrewe, Ursula (2009): Geschlechter organisieren — Organi-
sationen gendern. Zur Entwicklung feministischer und geschlechtersoziologi-
scher Reflexion iiber Organisationen. In: Aulenbacher, Brigitte/Wetterer, An-
gelika (Hg.): Arbeit. Perspektiven und Diagnosen der Geschlechterforschung.
Miinster: Westfilisches Dampfboot, 64—81.

Hofmann, Roswitha (2014): Die Foucaultsche Brille: Organisation als Regierungsdis-
positiv aus einer Geschlechterperspektive. In: Funder, Maria (Hg.): Gender Cage
— Revisited: Handbuch zur Organisations-und Geschlechterforschung. Baden-
Baden: Nomos, 122—141.

Honneth, Axel (1985): Kritik der Macht. Reflexion einer kritischen Gesellschaftstheo-
rie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Honneth, Axel (1990): Zur philosophisch-soziologischen Diskussion um Michel Fou-
cault. In: Erdmann, Eva/Honneth, Axel/Forst, Rainer (Hg.): Ethos der Moderne:
Foucaults Kritik der Aufklirung. Frankfurt a.M.: Campus, 11-32.

Honneth, Axel (2003): Foucault und die Humanwissenschaften. Zwischenbilanz ei-
ner Rezeption. In: Honneth, Axel/Saar, Martin (Hg.): Michel Foucault. Zwi-
schenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 15-26.

Hunold, Claude (1998): Qualititsbeurteilung der Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) und der arbeitsmarktlichen Massnahmen. Telefonische Repri-
sentativbefragung von Stellensuchenden und Unternehmungen. Bern: BWA.

Hunter Shoana (2012): Ordering Differentiation: Reconfiguring Governance as Re-
lational Politics. In: Journal of Psycho-Social Studies, 6(1), 3—29.

Hunter, Shoana (2015): Power, Politics and the Emotions. Impossible Governance?
London: Routledge.

Husso, Marita/Hirvonen, Helena H. (2012): Gendered Agency and Emotions in the
Field of Care Work. In: Gender, Work & Organization, 19(1), 29—51.

Imboden, Carlo/Egger, Marcel/Baumann, Kurt/Lenz, Carlos (1999a): RAV Evaluati-
onsstudie. Schlussbericht. In: BWA Schriftenreihe. Beitrige zur Arbeitsmarkt-
politik, Nr. 14/1999, Bern.

Imboden, Carlo/Egger, Marcel/Baumann, Kurt/Lenz, Carlos (1999b): Leistungsauf-
trag und Anreizmechanismen fiir die RAV. In: Bundesamt fiir Wirtschaft und
Arbeit (BWA), Beitrige zur Arbeitsmarketpolitik, Nr. 17, Bern.

Jager, Margarete/Jiger, Siegfried (2007): Deutungskimpfe: Theorie und Praxis Kri-
tischer Diskursanalyse. Wiesbaden: VS Verlag.

Jager, Siegfried (2004): Kritische Diskursanalyse. Eine Einfithrung. Miinster: Un-
rast.

Jessop, Bob (1994): From the Keynesian Welfare to the Schumpeterian Workfare
State. In: Burrows, Roger und Brian Loader (Hg.): Towards a Post-Fordist Wel-
fare State? Routledge, 13-38.

Jessop, Bob (2002): The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Jupp, Eleanor/Pykett, Jessica/Smith, Fiona M. (2018): Emotional States. Sites and
Spaces of Affective Governance. London/New York: Routledge.

Jurgens, Kerstin (2009): Arbeits- und Lebenskraft: Reproduktion als eigensinnige
Grenzziehung. Wiesbaden: Springer VS.

Kaltenborn, Bruno/Kaps, Petra (2013): Steuerung der 6ffentlichen Arbeitsvermitt-
lung in der Schweiz. Studie der>Dritte Welle«der Evaluation der Aktiven Arbeits-
marktpolitik. Studie im Auftrag der Aufsichtskommission fir den Ausgleichs-
fonds der Arbeitslosenversicherung, SECO Publikation Arbeitsmarktpolitik, Nr.
35, Bern.

Kaltenborn, Bruno/Nina Wielage/von Bothmer, Anna/Iris Henkel, Anna (2010): Ziel-
steuerung in der Arbeitsverwaltung — ein europiischer Vergleich. Endbericht
an das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales, unter Mitarbeit von Timo
Weishaupt, Hans-Ludwig Buchholz und Frank Oschmiansky, Forschungsbe-
richt 409, Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales, Berlin.

Kalthoff, Herbert (1997): Fremdenreprisentationen. Uber ethnographisches Arbei-
ten in exklusiven Internatsschulen. In: Hirschauer, Stefan/Amann, Klaus (Hg.):
Die Befremdung der eigenen Kultur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 240-266.

Kalthoff, Herbert (2003): Beobachtende Differenz. Instrumente der ethnografisch
soziologischen Forschung. In: Zeitschrift fiir Soziologie, 32(1), 70-90.

Kammler, Clemens/Parr, Rolf (2006): Foucault in den Kulturwissenschaften — Eine
Bestandsaufnahme. Heidelberg: Synchro.

Kanter, Rosabeth Moss (1977): Men and Women of the Corporation. New York: Basic
Books.

Kastner, Jens (2008): (Was heif3t) Gegen-Verhalten im Neoliberalismus? In: Hechler,
Daniel/Axel, Philipps (Hg.): Widerstand denken. Michel Foucault und die Gren-
zen der Macht. Bielefeld: transcript, 39-56.

Kelle, Helga (2001): Ethnographische Methodologie und Probleme der Triangulati-
on. Am Beispiel der Peer Culture Forschung bei Kindern. In: Zeitschrift fiir So-
ziologie der Erziehung und Sozialisation (ZSE), 21(2), 192—208.

Keller, Reiner (2005): Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines For-
schungsprogramms. Wiesbaden: Springer VS.

Keller, Reiner (2011): Diskursforschung. Eine Einfithrung fir Sozialwissenschaftle-
rInnen. Wiesbaden: VS.

Kenworthy, Lane (2010): Labour Market Activation. In: Castles, Francis G./Leibfried,
Stephan/Lewis, Jane/Obinger, Herbert/Pierson, Christopher (Hg.): The Oxford
Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 435—447.

Kerfoot, Deborah/Korczynski, Marek (2005): Editorial Gender and Service: New Di-
rections for the Study of >Front-Line« Service Work. In: Gender, Work & Orga-
nization, 12(5), 387-399.

Kerner, Ina/Saar, Martin (2015): Das Geschlechterwissen des Staates: Gouvernemen-
talitat, Macht, Neoliberalismus. In: Bargetz, Brigitte/Ludwig, Gundula/Sauer,

309


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

310

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Birgit (Hg.): Gouvernementalitit und Geschlecht. Politische Theorie im An-
schluss an Michel Foucault Frankfurt a.M./New York: Campus, 117-138.

Kessl, Fabian (2005): Wozu Studien zur Gouvernementalitit in der Sozialen Ar-
beit? Von der Etablierung einer Forschungsperspektive. In: Anhorn, Roland/
Bettinger, Frank/Stehr, Johannes (Hg.): Foucaults Machtanalytik und Soziale Ar-
beit. Eine kritische Einfithrung und Bestandsaufnahme. Wiesbaden. VS Verlag
fiir Sozialwissenschaften, 203-255.

Kessl, Fabian (2006): Aktivierungspidagogik statt wohlfahrtsstaatlicher Dienstleis-
tung? Das aktivierungspolitische Re-Arrangement der bundesdeutschen Kin-
der- und Jugendpidagogik. In: Zeitschrift fiir Sozialreform 52, 217-232.

Kessl, Fabian (2010): Diskursanalytische Vorgehensweise. In: Bock, Karin/Miethe,
Ingried (Hg.): Handbuch qualitative Methoden in der Sozialen Arbeit. Opladen:
Barbara Budrich, 346-352.

Kleemann, Frank (2012): Subjektivierung von Arbeit — Eine Reflexion zum Stand des
Diskurses. In: Arbeits- und industriesoziologische Studien, 5(2), 6—21.

Kleres, Jochen (2011): Emotions and Narrative Analysis: A Methodological Approach.
In: Journal for the Theory of Social Behaviour, 41(2), 182—202.

Knoblauch, Hubert (2001): Fokussierte Ethnographie: Soziologie, Ethnologie und
die neue Welle der Ethnographie. In: Sozialer Sinn, 2(1), 123-141.

Knoblauch, Hubert (2006): Focused Ethnography and Video Analysis. In: Knoblauch,
Hubert et al. (Hg.): Video Analysis — Methodology and Methods. Qualitative Au-
diovisual Data Analysis in Sociology. Frankfurt a.M./New York: Lang, 69—83.

Koch Martina/Pifieiro, Esteban/Pasche, Nathalie (2019): »Wir sind ein Dienst, keine
Behorde.« Multiple institutionelle Logiken in einem Schweizer Jugendamt - ein
ethnografisches Fallbeispiel aus der street-level bureaucracy. In: Forum Quali-
tative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 20(2), 1-30. URL: ht
tps://doi.org/10.17169/fqs-20.2.3045 (Zugriff am 21.07.2021)

Koivunen, Anu (2010): An Affective Turn? Reimagening the Subject of Feminist The-
ory. In: Liljestr, Marianne/Paasonen, Susanna (Hg.): Working with Affect in
Feminist Reading: Disturbing Differences. London/New York: Routledge, 8-28.

Konle-Seidl, Regina (2002): Steigerung von Effizienz und Reputation in der Arbeits-
vermittlung. Fragen der Privatisierung oder Modernisierung im Spiegel inter-
nationaler Ansitze und Erfahrungen. IAB Werkstattbericht, 15.

Korczynski, Marek (2003): Communities of Coping. Collective Emotional Labour in
Service Work. In: Organization, 10(1), 55-79.

Korczynski, Marek (2009): Understanding the Contradictory Lived Experience of
Service Work: The Customer-Oriented Bureaucracy. In: Korczynski, Marek/
Macdonald, Cameron L. (Hg.): Service Work. Critical Perspectives. New York:
Routledge, 73-90.

Korczynski, Marek/Bishop, Vicky (2008): The Job Center. Abuse, Violence, and Fear
on the Front Line: Implications of the Rise of the Enchanting Myth of Customer



https://doi.org/10.17169/fqs-20.2.3045
https://doi.org/10.17169/fqs-20.2.3045
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.17169/fqs-20.2.3045
https://doi.org/10.17169/fqs-20.2.3045

Bibliographie

Sovereignty. In: Fineman, Stephen (Hg.): The Emotional Organization: Passion
and Power. Oxford: Blackwell, 74-87.

Korvajarvi, Piivi (1998): Reproducing Gendered Hierarchies in Everyday Work: Con-
tradictions in an Employment Office. In: Gender, Work & Organization, 5(1),
19-30.

Krasmann, Susanne (2003): Die Kriminalitit der Gesellschaft. Zur Gouvernementa-
litdt der Gegenwart. Konstanz: UKV.

Kratzer, Nick/Sauer, Dieter/Hacket, Anne/Trinks, Katrin (2003): Flexibilisierung
und Subjektivierung von Arbeit — Zwischenbericht zur »Berichterstattung zur
Sozio-6konomischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland: Arbeit und
Lebensweisenc, Institut fiir Sozialwissenschaftliche Forschung e.V., Miinchen.

Kreichauf, René (2017): Michel Foucault: Raum als relationales Mittel zum Verstind-
nis und zur Produktion von Macht. In: Eckardt, Frank (Hg.): Schliisselwerke der
Stadtforschung. Wiesbaden: Springer VS, 411-433.

Krell, Gertraude (2014): »Widerstandspunkte im Machtnetz« — Facetten (m)einer
Diskursgeschichte der BWL-Kritik. In: Harzt, Roland/Ritzer, Matthias Ritzer
(Hg.): Organisationsforschung nach Foucault. Macht — Diskurs — Widerstand.
Bielefeld: transcript, 61-83.

Kulawik, Teresa (2005): Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterregime im internatio-
nalen Vergleich. URL: https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__k
onomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuung
skulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?136154021
3 (Zugriff am 28.08.2021).

Kiipers, Wendelin/Weibler, Jiirgen (2005): Emotionen in Organisationen: Stuttgart:
Kohlhammer.

Langer, Antje (2008): Disziplinieren und entspannen: Korper in der Schule — eine
diskursanalytische Ethnographie. Bielefeld: transcript.

Larner, Wendy (2000): Neo-Liberalism, Policy, Ideology, Gouvernmentality. In:
Studies in Political Economy, 63, 5-25.

Larsson, Bengt (2014): Emotional Professionalism in a Bureaucratic Context: Emo-
tion Management in Case Handling at the Swedish Enforcement Authority. In-
ternational Journal of Work, Organisation and Emotion, 6(3), 281-294.

Larsson, Bengt/Bengt, Jacobsson (2013): Discretion in the »Backyard of Law«: Case
handling of debt relief in Sweden. In: Professions and Professionalism 3(1), URL:
https://doi.org/10.7577/pp.438. (Zugriff am 13.05.2018).

Lau, Thomas/Wolff, Stephan (1983): Der Einstieg in das Untersuchungsfeld als sozio-
logischer Lernprozess. In: Kélner Zeitschrift fiir Soziologie und Sozialpsycholo-
gie, 35(3), 417-437.

Lazzarato, Maurizio (1998): Immaterielle Arbeit. Gesellschaftliche Titigkeit unter
den Bedingungen des Postfordismus. In: Atzer, Thomas (Hg.): Umherschweifen-
de Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion. Berlin: ID Verlag, 133-147.

3N


https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://doi.org/10.7577/pp.438
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://www.fu-berlin.de/sites/gpo/systemvergleich/__konomie_und_Sozialpolitik/Wohlfahrtsstaatliche_Konzepte__Kinderbetreuungskulturen_und_Geschlechterarrangements_in_Europa/kulawik.pdf?1361540213
https://doi.org/10.7577/pp.438

312

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Lehmann, Anne-Kristin/Rybnikova, Irma (2014): Macht und Widerstand in Medi-
enunternehmen aus Foucault’scher Perspektive. In: Hartz, Roland/Ritzer Mat-
thias (Hg.): Organisationsforschung nach Foucault. Macht — Diskurs — Wider-
stand. Bielefeld: transcript, 211-232.

Leidner, Robin (1991): Serving hamburgers and selling insurances: Gender, Work,
and Identity in Interactive Service Jobs. In: Gender and Society, 5(2), 154-177.

Leitner, Sigrid (2013): Varianten von Familialismus. Eine historisch vergleichende
Analyse der Kinderbetreuungs- und Altenpflegepolitiken in kontinentaleuro-
paischen Wohlfahrtsstaaten. Berlin: Duncker & Humblot.

Lemke, Thomas (1997): Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der
modernen Gouvernementalitit. Hamburg: Argument Verlag.

Lemke, Thomas (2000): Neoliberalismus, Staat und Selbsttechnologien. Ein kriti-
scher Uberblick iiber die »governmentality studies«. In: Politische Vierteljahres-
schrift, 41(1), 31-47.

Lembke, Thomas (2001a): Gouvernementalitit. In: Kleiner, Marcus (Hg.): Michel Fou-
cault. Eine Einfithrung in sein Denken. Frankfurt a.M./New York: Campus,
108-122..

Lembke, Thomas (2004): Gouvernance, Gouvernementalitit und die Dezentralisie-
rung der Okonomie. In: Pircher, Wolfgang/Reichert, Ramén (Hg.): Gouver-
nementality Studies. Analysen liberal-demokratischer Gesellschaften im An-
schluss an Michel Foucault. Miinster: Lit, 63—73.

Lemke, Thomas (2007): Gouvernementalitit und Biopolitik. Wiesbaden. VS Verlag.

Lemke, Thomas/Brockling, Ulrich/Krasmann, Susanne (2000): Gouvernementali-
tit, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einleitung. In: Dies. (Hg.):
Gouvernementalitit der Gegenwart. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 7-41.

Lengersdorf, Diana/Meuser, Michael (2010): Wandel von Arbeit - Wandel von Mann-
lichkeiten. In: Osterreichische Zeitschrift fiir Soziologie (OZS), 35(2), 89-103.

Lessenich, Stephan (2003): Soziale Subjektivitit. Die neue Regierung der Gesell-
schaft. In: Mittelweg, 36, 80-93.

Lessenich, Stephan (2012): Der Sozialstaat als Erziehungsagentur. In: Aus Politik
und Zeitgeschichte (APUZ), 62(49-50), 55—61.

Lessenich, Stephan (2013): Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexi-
blen Kapitalis- mus (3. Auflage). Bielefeld: transcript.

Lessenich, Stephan (2016): Von der Lebensleistung zum Leistungsleben. Legitimati-
onsprobleme des »Ruhestands«. In: Leendertz, Ariane/Meteling, Wencke (Hg.):
Die neue Wirklichkeit: Semantische Neuvermessungen und Politik seit den
1970er-Jahren. Frankfurt a.M./New York: Campus, 243-269.

Lewis, Jane (1992): Gender and the Development of Welfare Regimes. In: Journal of
European Social Policy, 3, 159-173.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Lewis, Jane (2010): Feminist Perspectives. In: Alcock, Peter/May, Margaret/
Rowlingson, Karen (Hg.): The Student’s Companion to Social Policy. Malden/
Oxford: Blackwell, 99-105.

Lewis, Patricia (2005): Suppression or Expression: An Exploration of Emotion Man-
agement in a Special Care Baby Unit. In: Work, Employment and Society, 19(3),
565—581.

Lewis, Patricia/Simpson, Ruth (2007): Gendering Emotions in Organizations. Lon-
don: Palgrave Macmillan.

Liebermann, Sascha (2008): Deautonomisierung durch aktivierende Sozialpolitik.
In: Schweizer Zeitschrift fiir Soziale Arbeit, 1, 48—66.

Lin, Chieh-Peng/He, Hongwei/Baruch, Yehuda/Ashforth, Blake E. (2017): The Effect
of Team Affective Tone on Team Performance: The Roles of Team Identification
and Team Cooperation. In: Human Resource Management, 56(6), 931—-952..

Linnemann, Kirsten (2018): Die Gouvernementalitit widerstindiger Alltagsprakti-
ken: Eine konzeptionelle Anniherung an Postwachstum, Subjektivierung und
alltagliches Gegen-Fithren. In: Zeitschrift fiir Wirtschaftsgeographie, 62(3-4),
233—245.

Lipsky, Michael (1980/2010): Street-level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual
in Public Services. New York: Russel Sage Foundation.

Lively, KathrynJ. (2015): Comment on »Methodological innovations from the sociol-
ogy of emotions — Methodological advances«. In: Emotion Review 7(2), 181-182.

Lord, Robert G./Klimoski, Richard J./Kanfer, Ruth (2002): Emotions in the Work-
place. Understanding the Structure and Role of Emotions in Organizational Be-
havior. San Francisco: Jossey-Bass.

Lorey, Isabell (1996): Immer Arger mit dem Subjekt. Theoretische und politische
Konsequenzen eines juridischen Machtmodells: Judith Butler. Titbingen: trans-
versal texts.

Lorey, Isabell (1999): Macht und Diskurs bei Foucault. In: Bublitz, Hannelore/
Bithrmann, Andrea D./Hanke, Christian/Seier, Andrea (Hg.): Das Wuchern der
Diskurse. Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults. Frankfurta.M./New York:
Campus, 87-96.

Lorey, Isabell (2011): Gouvernementale Prekarisierung. In: Lorey, Isabell/Nigro, Ro-
berto/Raunig, Gerals (Hg.): Inventionen 1, Ziirich: diaphanes, 72-86.

Lorey, Isabell (2012): Demokratie statt Reprisentation. Zur konstituierenden Macht
der Beset- zungsbewegungen. In: Lorey, Isabel/Kastner, Jens/Raunig, Gerald/
Waibel, Tom (Hg.): Occupy! Die aktuellen Kimpfe um die Besetzung des Poli-
tischen. Wien: turia + kant, 7-49.

Lorey, Isabell/Ludwig, Gundula/Sonderegger, Ruth (2016): Foucaults Gegenwart Se-
xualitit — Sorge — Revolution. Wien: transversals text.

Low, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

313


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

314

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Ludwig, Gundula (2008): Regieren und Geschlecht. Feministische Uberlegungen zur
neoliberalen Transformation des Staates im Anschluss an Foucaults Gouverne-
mentalititsstudien. In: Bidwell-Steiner, Marlen/Wagner, Ursula (Hg.): Freiheit
und Geschlecht. Offene Beziehungen, Prekire Verhiltnisse. Innsbruck/Wien/
Bozen: Studien Verlag, 33—48.

Ludwig, Gundula (2011): Geschlecht regieren. Zum Verhiltnis von Staat, Geschlecht
und heteronormativer Hegemonie. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Ludwig, Gundula (2015): »Angenommen, es gibt keine Universalien... — Zur Konsti-
tution von KdrperSubjekten in modernen westlichen Gesellschaften. In: Bar-
getz, Brigitte/Ludwig, Gundula/Sauer, Brigit (Hg.): Gouvernementalitit und
Geschlecht. Politische Theorien im Anschluss an Michel Foucault. Frankfurt
a.M./New York: Campus Verlag, 161-184.

Ludwig, Gundula (2016): Freiheitsversprechen und Technologien der Macht. Trans-
formationen des Sexualititsdispositivs und das Begehren nach dem neolibe-
ralen Staat. In: Lorey, Isabell/Ludwig, Gundula/Sonderegger, Ruth (Hg.): Fou-
caults Gegenwart. Sexualitit — Sorge — Revolution. Wien: transversals text,
15—47.

Ludwig, Gundula/Sauer, Birgit (2010): Engendering Poulantzas oder: Sinn und
Zweck feministischer Anrufung materialistischer Staatstheorie. In: Demirovié,
Alex/Adolphs, Stephan/Karakayal, Serhati (Hg.): Das Staatsverstindnis von Ni-
cos Poulantzas. Der Staat als gesellschaftliches Verhiltnis. Baden-Baden: No-
mos, 173—188.

Ludwig, Gundula/Sauer, Birgit/Wohl, Stefanie (2009): Staat und Geschlecht. Grund-
lagen und aktuelle Herausforderungen feministischer Staatstheorie. Baden-Ba-
den: Nomos.

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2010): »Wenn Sie nicht selber etwas wollen, dann
passiert gar nichts«. Aktivierende Arbeitsmarktpolitik und die Grenzen der >In-
dividualisierung« von Arbeitslosigkeit/»Nothing’s going to happen unless you
want it yourself«. Activation, labour market policies and the limits to individ-
ualisation of unemployment. In: Zeitschrift fiir Rechtssoziologie, 31(1), 21-38.

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Behrend, Olaf/Sondermann, Ariadne (2006): Ar-
beitsvermittler und ihre »Kunden« — Der Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft? Discussion Paper, 2, Universitit Siegen.

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Behrend, Olaf/Sondermann, Ariadne (2007): Fall-
verstehen und Deutungsmacht: Akteure in der Sozialverwaltung und ihre Kli-
enten. Opladen: Barbara Budrich.

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Délemeyer, Anne/Sondermann, Ariadne (2007): Die
neue Staatlichkeit: Sozialverwaltung im aktivierenden Staat. In: Ludwig-Mayer-
hofer, Wolfgang/Behrend, Olaf/Sondermann, Ariadne (Hg.): Fallverstehen und
Deutungsmacht: Akteure in der Sozialverwaltung und ihre Klienten. Opladen:
Barbara Budrich, 11-39.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Behrend, Olaf/Sondermann, Ariadne (2008): Diszi-
plinieren und Motivieren: Zur Praxis der neuen Arbeitsmarktpolitik. In: Evers,
Adalbert und Rolf Heinz (Hg.): Sozialpolitik: Okonomisierung und Entgren-
zung. Wiesbaden: VS Verlag, 276—300.

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Behrend, Olaf/Sondermann, Ariadne (2009): Auf
der Suche nach der verlorenen Arbeit. Arbeitslose und Arbeitsvermittler im neu-
en Arbeitsmarktregime. Konstanz: UVK.

Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/Sondermann, Ariadne/Behrend, Olaf (2007): »Jedes
starre Konzept ist schlecht und passt net in diese Welt«. Nutzen und Nachteil
der Standardisierung der Beratungs- und Vermittlungsstitigkeit in der Arbeits-
vermittlung. In: Prokla. Zeitschrift fir kritische Sozialwissenschaft, 37(148),
369—381.

Lueger, Manfred (2000): Grundlagen qualitativer Feldforschung. Wien: WUV. UTB
fiir Wissenschaft.

Lutz, Catherine A. (1996): Engendered Emotion: Gender, Power, and the Rhetoric of
Emotional Control in American Discourse. In: Harré, Ron/Parrott, Gerrod W.
(Hg.): The Emotions. Social, Cultural and Biological Dimensions. London: Sage,
151-170.

Mach, André (2002): Economists as policy entrepreneurs and the rise of neoliberal
ideas in Switzerland during the 1990s. In: Economic Sociology: European Elec-
tronic Newsletter, 4(1), 3—16.

Macgilchrist, Felicitas/Van Hout, Tom (2011): Ethnographic Discourse Analysis and
Social Science. In: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social
Research, 12(1), Art. 18. URL: http://www.qualitative-research.net/index.php/fq
s/article/view/1600/3108 (Zugriff am 07.04.2020).

Macgilchrist, Felicitas/Ott, Marion/Langer, Antje (2014): Der praktische Vollzug
von »Bologna«. Eine ethnographische Diskursanalyse. In: Nonhoff, Martin/
Eva, Herschinger/Angermuller, Johannes/Macgilchrist, Felicitas/Reisigl, Mar-
tin/Wedl, Juliette/Wrana, Daniel/Ziem, Alexander (Hg.): Diskursforschung. Ein
interdisziplinires Handbuch. Band 2: Methoden und Analysepraxis. Perspekti-
ven auf Hochschulreformdiskurse. DiskursNetz, Band 2. Bielefeld: transcript,
37-57.

MacLean, Annie Marion (1899): Two Weeks in Department Stores. In: American Jour-
nal of Sociology, 4(6), 721-741.

Magnin, Chantal (2005): Beratung und Kontrolle. Widerspriiche in der staatlichen
Bearbeitung von Arbeitslosigkeit. Ziirich: Seismo.

Maihofer, Andrea (2014): Nachwort. Hegemoniale Selbstaffirmierung und Verinde-
rung. In: Hostettler, Karin/Vogele, Sophie (Hg.): Diesseits der imperialen Ge-
schlechterordnung. (Post-)koloniale Reflexionen iiber den Westen. Bielefeld:
transcript, 305—-318.

315


http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1600/3108
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1600/3108
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1600/3108
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1600/3108

316

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Mainsant, Gwénaélle (2010). Du juste usage des émotions. Déviance et société 34(2),
253-265. URL: https://doi.org/10.3917/ds.342.0253 (Zugriff am 17.06.2021).

Marquardt, Nadine/Schreiber, Verena (2013): Geographien der Macht: fiir einen in-
tegrierten Blick auf Raumproduktionen mit Foucault. In: Europa Regional, 21
(1-2), 37-46.

Marquardt, Nadine/Schreiber, Verena (2021): Wenn Raumproduktionen zu Regie-
rungspraktiken werden — Michel Foucaults Angebote an die Geographie. In:
Glasze, Georg/Mattissek, Annika (Hg.): Handbuch Diskurs und Raum: Theorien
und Methoden fiir die Humangeographie sowie die sozial- und kulturwissen-
schaftliche Raumforschung, Bielefeld: transcript, 195-206.

Marrs, Kira (2007): Zwischen Leidenschaft und Lohnarbeit. Ein arbeitssoziologi-
scher Blick hinter die Kulissen von Film und Fernsehen. Berlin: Edition Sigma.

Marston, Gregory/McDonald, Catherine (2006): Analysing Social Policy: A Govern-
mental Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Martinovits-Wiesendanger, Alex/Ganzaroli, Denis (2000): Panelbefragung bei Maf3-
nahmenteilnehmern — Wirkungsmessung bei Gastgewerbe- und Winword-
Kursen sowie Einsatzprogrammen. SECO Publikation Arbeitsmarketpolitik, Nr.
5, Bern.

Massumi, Brian (1995): The Autonomy of Affect. In: Cultural Critique, 31, The Politics
of Systems and Environments, Part II, 83-109.

Massumi, Brian (2002): Parables of the Virtual. Movement, Affect, Sensation.
Durham: Duke University Press.

Mastronardi, Philippe/Schedler, Kuno (1998): New Public Management in Staat und
Recht. Ein Diskurs. Bern: Haupt.

Maurer, Susanne/Weber, Susanne Maria (2006): Die Kunst, nicht dermafen re-
giert zu werden. Gouvernementalitit als Perspektive fiir die Erziehungswissen-
schaft. In: Dies. (Hg.): Gouvernementalitit und Erziehungswissenschaft. Wis-
sen — Macht — Transformation. Wiesbaden: Springer VS, 9-36.

Mayring, Philipp (2007): Generalisierung in qualitativer Forschung [23 Absit-
ze]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research,
8(3), Art. 26, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-f{qs0703262 (Zugriff am
08.04.2022).

Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Beltz Verlag: Weinheim Basel.

McDonald, Catherine/Marston, Gregory (2005): Workfare as welfare: governing
unemployment in the advanced liberal state. In: Critical Social Policy, 25(3),
374—401.

McDonald, Seonaidh (2005): Studying actions in context: a qualitative shadowing
method for organizational research. In: Qualitative Research, 5(4), 455—473.
McDonald, Seonaidh/Simpson, Barbara (2014): Shadowing research in organiza-

tions: the methodological debates. In: Qualitative Research in Organizations



https://doi.org/10.3917/ds.342.0253
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0703262
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.3917/ds.342.0253
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0703262

Bibliographie

and Management: An International Journal, 9(1), 3-20. URL: https://doi.org/10.
1108/QROM-02-2014-1204 (Zugriff am 18.04.2019).

McRobbie, Angela (2010): Reflections of Feminism, Immaterial Labour and the Post-
Fordist Regime. In: New Formations, 70, 60-76.

Melville, Herman (1853/2004): Bartleby der Schreiber: Eine Geschichte aus der Wall
Street. Frankfurt a.M./Leipzig: Insel.

Menz, Wolfgang (2009): Die Legitimitit des Marktregimes. Leistungs- und Gerech-
tigkeitsorientierungen in neuen Formen betrieblicher Leistungspolitik. Wies-
baden: Springer VS.

Meyers, Marcia K./Glaser, Bonnie/Mac Donald, Karin (1998): On the Front Lines of
Welfare Delivery: Are Workers Implementing Policy Reforms? In: Journal of Po-
licy Analysis and Management, 17(1), 1-22..

Michalitsch, Gabriele (2006): Die neoliberale Domestizierung des Subjekts. Von den
Leidenschaften zum Kalkiil. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Michalitsch, Gabriele (2008): Selbstregulierte Subjekte. Privatisierung und Ge-
schlechter- Regierung. In: Bidwell-Steiner, Marlen/Wagner, Ursula (Hg.): Frei-
heit und Geschlecht. Offene Beziehungen, Prekire Verhiltnisse. Innsbruck/
Wien/Bozen: StudienVerlag, 63—75.

Miller, Karen (2009): Gendered nature of managerialism? Case of the National
Health Service. In: International Journal of Public Sector Management, 22(2),
104-113.

Miller, Peter (2005): Kalkulierende Subjekte. In: Arbeitsgruppe SubArO (Hg.): Oko-
nomie der Subjektivitit — Subjektivitit der Okonomie. Berlin: edition sigma,
19-33.

Mills, C. Wright (2002/1951): White Collar. The American Middle Class. Oxford: Ox-
ford University Press.

Mohr, Katrin (2008): Creeping Convergence — Wandel der Arbeitsmarktpolitik
in Grof3britanien und Deutschland. In: Zeitschrift fiir Sozialreform, 54(2),
187-207.

Moldaschl, Manfred (2003): Subjektivierung — Eine neue Stufe in der Entwicklung
der Arbeitswissenschaft? In: Moldaschl, Manfred/Vof3, Giinter G. (Hg.): Subjek-
tivierung von Arbeit. Miinchen: Rainer Hampp Verlag, 25-56.

Moldaschl, Manfred (2005): Audit-Explosion and Controlling Revolution. Zur Ver-
stetigung und Verselbststindigung reflexiver Praktiken in der Wirtschaft. In:
Soziale Welt, 56, 276—294.

Ménch, Kathrin (2018): Arbeit, Subjekt, Widerstand. Eine Genealogie der Subjekti-
vierung von Arbeit. Bielefeld: transcript.

Morini, Christina (2007): The Feminization of Labour in Cognitive Capitalism. In:
Feminist Review, 87(1), 40—59.



https://doi.org/10.1108/QROM-02-2014-1204
https://doi.org/10.1108/QROM-02-2014-1204
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1108/QROM-02-2014-1204
https://doi.org/10.1108/QROM-02-2014-1204

318

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Morlok, Michael/Liechti, David/Moser, Nathanel7Suri, Mirjam (2018): Die Wirkung
von arbeitsmarktlichen Massnahmen. Eine Analyse bisheriger Evaluationen,
SECO Publikationen Arbeitsmarktpolitik, Nr. 54, Bern.

Mithlhoff, Rainer (2018): Immersive Macht. Affekttheorie nach Spinoza und Fou-
cault. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Mithlhoff, Rainer/Slaby, Jan (2018): Immersion at Work. Affect and Power in Post-
Fordist Work Cultures. In: Réttger-Rossler, Birgit/Slaby, Jan (Hg.): Affect in Re-
lation: Families, Places, Technologies. London/New York: Routledge, 155-174.

Miller, Ursula/Riegraf, Birgit/Wilz, Sylvia M. (2013): Geschlecht und Organisation.
Wiesbaden: Springer VS.

Nadai, Eva (2005): Der kategorische Imperativ der Arbeit. Vom Armenhaus zur ak-
tivierenden Sozialpolitik. In: Widerspruch, 49(25), 19-27.

Nadai, Eva (2007): Die Vertreibung aus der Hingematte. Sozialhilfe im aktivie-
renden Staat. In: Denknetz. Zur politischen Okonomie der Schweiz (Jahrbuch
2007). Ziirich: Edition 8, 10—-19.

Nadai, Eva (2009): Aktivierende Sozialhilfe und die Produktion von Unsicherheit. In:
Sozial Aktuell, 6, 12-15.

Nadai, Eva (2012): Arbeitsmarktintegration als neu entstehendes Berufsfeld: zur
Formierung von professionellen Zustindigkeiten. In: Schweizerische Zeitschrift
fiir Soziologie. Revue suisse de sociologie, 38(1), 23-37.

Nadai, Eva (2015): Un/Abhingigkeiten, Un/Sicherheiten, Emanzipation: Geschlech-
terverhiltnisse im Post-Wohlfahrtsstaat. In: Nadai, Eva/Nollert, Micheal (Hg.):
Geschlechterverhiltnisse im Wohlfahrtsstaat. Weinheim/Basel: Beltz Juventa,
7-25.

Nadai, Eva (2016): Whose Welfare — Whose Autonomy? Welfare, Work, and Care
in Social Investment Practice. In: Brigitte Liebig/Gottschall, Karin/Sauer, Birgit
(Hg.): Gender Equality in Context. Policies and Practices in Switzerland. Frank-
furt a.M./Toronto: Barbara Budrich, 43-62.

Nadai, Eva/Mader, Christoph (2008): Messen, klassieren, sortieren. Zur Konstrukti-
onvon »Leistung« und »Beschiftigungsfihigkeit«in Unternehmen und Arbeits-
losenprogrammen. In: Doge, Kai/Marrs, Kira/Menz, Wolfgang (Hg.): Riickkehr
der Leistungsfrage. Leistung in Arbeit, Unternehmen und Gesellschaft. Berlin:
edition sigma, 178-19.

Nentwich, Julia/Kelan, Elisabeth (2014): Towards a topology of doing >gender<: An
analysis of empirical research and its challenges. In: Gender, Work & Organiza-
tion, 21(2), 121-134.

Neuberger, Oswald (2006): Mikropolitik und Moral in Organisationen. Stuttgart:
Lucius & Lucius.

Neumann, Arijana (2008): Der Paradigmenwechsel von der aktiven zur aktivieren-
den Arbeitsmarktpolitik. Hamburg: Kovac.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Newman, Janet (2007): The double dynamics of activation: institutions, citizens and
the remaking of welfare governance. In: International Journal of Sociology and
Social Policy, 27(9/10), 364—387.

Newman, Janet (2012): Beyond the Deliberative Subject? Problems of Theory, Method
and Critique in the Turn to Emotion and Affect. In: Critical Policy Studies, 6(4),
465—479.

Newman, Janet/Clarke, John (1997): The Managerial State: Power, Politics and Ideol-
ogy in the Remaking of Social Welfare. London: Sage.

Newman, Meredith A./Guy, Mary E./Mastracci, Sharon H. (2009): Beyond Cogni-
tion: Affective Leadership and Emotional Labor. In: Public Administration Re-
view, 69(1), 6—20.

Nguyen, Tran/Velayutham, Selvaraj (2018): Street-level discretion, emotional labour
and welfare frontline staff at the Australian employment service providers. In:
Australian Social Policy Association, 53, 158—172.

Nigro, Roberto (2015): Wahrheitsregime. Zirich/Berlin: diaphanes.

Nitsch, Daniel (2013): Regieren in der Sozialen Stadt. Lokale Sozial- und Arbeitspo-
litik zwischen Aktivierung und Disziplinierung. Bielefeld: transcript.

Nothdurfter, Urban (2014): Getting the job done...!? (Professional) Challenges on the
Frontline of Public Employment Services in Vienna and Milan. Dissertation.
Trento, University of Trento.

Nothdurfter, Urban (2017): Getting the job done...? (Professionelle) Herausforderun-
gen in denDiensten der Arbeitsverwaltung. Eine explorative Untersuchung in
Wien und Mailand. In: Sowa, Frank/Staples, Ronald (Hg.): Beratung und Ver-
mittlung im Wohlfahrtsstaat, Bielefeld: transcript, 237-260.

O'Malley, Pat/Weir, Lorna/Shearing, Clifford (1997): Governmentality, Criticism, Pol-
itics. In: Economy and Society, 26, 501-517.

OECD (1996): Arbeitsmarketpolitik in der Schweiz. Deutsche Ubersetzung der
OECD-Studie »Politique du marché du travail en Suisse«. In: BIGA (Hg.): Bei-
trage zur Arbeitsmarktpolitik, Nr. 7. Bern.

Office Cantonal de la statistique (OCSTAT) (2010): Structure de I'Emploie dans le
Secteur Public 3 XX. Résultats de 'Enquéte sur la Structure des Salaires (LSE)
2010: URL: https://www.XX.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/com
munications/an-cs-2012-43.pdf (Zugriff am 18.04.2020).

Olson, Rebecca/Godbold, Natalya/Patulny, Roger (2015): Special section: Method-
ological innovations from the sociology of emotions — Part 2. In: Emotion Re-
view, 7(2), 143—182.

Opitz, Sven (2004): Gouvernementalitit im Postfordismus. Macht, Wissen und
Techniken des Selbst im Feld unternehmerischer Rationalitit. Hamburg: Argu-
ment.

Opitz, Sven (2007): Eine Topologie des Aulen — Foucault als Theoretiker der In-
klusion/Exklusion. In: Anhorn, Roland/Bettinger, Frank/Stehr, Johannes (Hg.):

319


http://oro.open.ac.uk/view/person/jen79.html
https://www.XX.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/communications/an-cs-2012-43.pdf
https://www.XX.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/communications/an-cs-2012-43.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://oro.open.ac.uk/view/person/jen79.html
https://www.XX.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/communications/an-cs-2012-43.pdf
https://www.XX.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/communications/an-cs-2012-43.pdf

320

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Foucaults Machtanalytik und Soziale Arbeit. Eine kritische Einfithrung und Be-
standsaufnahme. Wiesbaden: Springer VS, 41-57.

Orloff, Ann Shola (1996): Gender in the Welfare State. In: Annual Review of Sociology,
22, 51-78.

Orloff, Ann Shola (2009): Gendering the comparative analysis of welfare states: An
unfinished agenda. In: Sociological Theory, 27(3), 317-343.

Orloff, Ann Shola (2010): Gender. In: Castles, Francis G. (Hg.): The Oxford handbook
of the welfare state. Oxford: Oxford University Press, 252—264.

Oschmiansky, Frank/Schmid, Ginther/Kull, Silke (2003): Faule Arbeitslose? Politi-
sche Konjunkturen und Strukturprobleme der Missbrauchsdebatte. In: Levia-
than. 31, 3-31.

Ott, Marian/Wrana, Daniel (2010): Gouvernementalitit diskursiver Praktiken. Zur
Methodologie der Analyse von Machtverhiltnissen am Beispiel einer Mafinah-
me zur Aktivierung von Erwerbslosen. In: Angermiiller, Johannes/Dyk, Silke van
(Hg.): Diskursanalyse meets Gouvernementalititsforschung. Perspektiven Sub-
jekt, Sprache, Macht und Wissen. Frankfurt a.M.: Campus, 155-182..

Ott, Marion (2011): Aktivierung von (In-)Kompetenz. Praktiken im Profiling — eine
machtanalytische Ethnographie. Konstanz: UVK.

Ott, Marion (2012): Ethnographische Zuginge zum Forschungsfeld — Machtverhilt-
nisse in Forschungspraktiken. In: Schimpf, Elke/Stehr, Johannes (Hg.): Kriti-
sches Forschen in der sozialen Arbeit. Gegenstandsbereich — Kontextbedingun-
gen — Positionierungen — Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwissen-
schaften, 165—-181.

Ott, Marion/Langer, Antja/Rabenstein, Kerstin Rabenstein (2012): Integrative For-
schungsstrategien — Ethnographie und Diskursanalyse. In: Friebertshiuser,
Barbara/Kelle, Helga/Boller, Heike/Bollig, Sabine/Huf, Christina/Langer, Antje/
Ott, Marion/Richter, Sophia (Hg.): Feld und Theorie. Herausforderungen erzie-
hungswissenschaftlicher Ethnographie. Opladen/Berlin/Toronto: Barbara Bud-
rich, 169-184.

Ott, Michaela (2009): Affizierung. Zu einer dsthetischen-epistemischen Figur. Miin-
chen: edition text + kritik.

Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) (2008): Evaluation der Fithrung und
Beaufsichtigung der Arbeitslosenversicherung durch den Bund. Bericht der
Parlamentarischen Verwaltungskontrolle zuhanden der Geschiftspriifungs-
kommission des Stinderates. 27. Mirz 2008. Bern: PVK.

Patulny, Roger/Godbold, Natalya/Olson, Rebecca (2015): Special section: Method-
ological innovations from the sociology of emotions — Part 1. In: Emotion Re-
view, 7(1), 47-80.

Payne, Roy L./Cooper, Cary L. (2004): Emotions at Work. Theory, Research and Ap-
plications for Management. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Pede, Lars (2000): Wirkungsorientierte Priifung der offentlichen Verwaltung. In:
Schriftenreihe des Instituts fiir Offentliche Dienstleistungen und Tourismus
(Hg.): Beitrige zum Offentlichen Management, Bd. 3, Bern/Stuttgart/Wien:
Paul Haupt.

Penz, Otto (2010): Vom Sozial- zum Wettbewerbsstaat. Arbeitsbeziehungen und po-
litische Regulation in Osterreich. In: Grisold, Andrea/Maderthaner, Wolfgang/
Penz, Otto (Hg.): Neoliberalismus und die Krise des Sozialen. Das Beispiel Os-
terreich. Wien/Koln/Weimar: Béhlau Verlag, 139-178.

Penz, Otto/Sauer, Birgit (2013): Editorial. In: Osterreichische Zeitschrift fiir Sozio-
logie (Themenheft: Kommodifizierung von Gefiihlen und Gefithlsarbeit), 38(2),
125-129.

Penz, Otto/Sauer, Birgit (2014). Affektive Subjektivierung.

Penz, Otto/Sauer, Birgit (2016): Affektives Kapital. Die Okonomisierung der Gefithle
im Arbeitsleben. Frankfurt a.M.: Campus.

Penz, Otto/Sauer, Birgit (2020): Governing Affects. Neoliberalism, Neo-Bureaucra-
cies, and Service Work. London/New York: Routledge.

Penz, Otto/Glinsner, Barbara/Gaitsch, Myriam/Hofbauer, Johanna/Sauer, Birgit
(2015): Affektive Interaktionsarbeit in der o6ffentlichen Arbeitsvermittlung
in Osterreich, Deutschland und der Schweiz. In: AIS Studien, 8(1), 21-36,
URL: http://www.ais-studien.de/uploads/tx_nfextarbsoznetzeitung/AIS-15-01
-3Penzuafinal.pdf

Penz, Otto/Hofbauer, Johanna/Sauer, Birgit/Gaitsch, Myriam/Glinsner, Barbara
(2017a): Post-bureaucratic encounters: Affective labour in public employment
services. In: Critical Social Policy, 37(4), 540-561.

Penz, Otto/Hofbauer, Johanna/Sauer, Birgit/Gaitsch, Myriam/Glinsner, Barbara
(2017b): Affektive Gouvernementalitit: Beratung von Arbeitssuchenden im Lin-
dervergleich. In: Sowa, Frank/Staples, Ronald (Hg): Beratung und Vermittlung
im Wohlfahrtsstaat, Bielefeld: transcript, 181—-205.

Penz, Otto/Sauer, Birgit/Gaitsch, Myriam/Hofbauer, Johanna/Glinsner, Barbara
(2017): Post-bureaucratic encounters: Affective labour in public employment ser-
vices. In: Critical Social Policy, 37(4), 540—561.

Pfahl, Lisa/Traue, Boris (2013): Die Erfahrung des Diskurses. Zur Methode der Sub-
jektivierungsanalyse in der Untersuchung von Bildungsprozessen: In: Keller,
Reiner/Truschkat, Inga (Hg.): Methodologie und Praxis der Wissenssoziologi-
schen Diskursanalyse. Wiesbaden: Springer VS, 425-450.

Pfitzmann, HansJ. (1995): Die Hauptelemente der Arbeitslosenversicherung (zweite
Teilrevision des AVIG). In: Die Volkswirtschaft, 68(11), 14-17.

Pieper, Marianne/Gutiérrez Rodriguez, Encarnacién (2003): Gouvernementalitit.
Ein sozialwissenschaftliches Konzeptim Anschluss an Foucault. Frankfurta.M.:
Campus.

32


http://www.ais-studien.de/uploads/tx_nfextarbsoznetzeitung/AIS-15-01-3Penzuafinal.pdf
http://www.ais-studien.de/uploads/tx_nfextarbsoznetzeitung/AIS-15-01-3Penzuafinal.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ais-studien.de/uploads/tx_nfextarbsoznetzeitung/AIS-15-01-3Penzuafinal.pdf
http://www.ais-studien.de/uploads/tx_nfextarbsoznetzeitung/AIS-15-01-3Penzuafinal.pdf

322

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Pircher, Wolfgang/Reichert, Ramén (2004): Governmentality Studies: Analysen libe-
ral-demokratischer Gesellschaft im Anschluss an Foucault. Miinster: LIT Verlag.

Pollitt, Christopher/Bouckaert, Geert (2011): Public Management Reform. A Com-
parative Analysis — New Public Management, Governance, and the Neo-Webe-
rian State. Oxford: Oxford University Press.

Pongratz, Hans J./Vof3, Giinter G. (2004): Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorien-
tierung in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma.

Porter, Brooke A./Schinzel, Heike A. (2018): Femininities in the Field: Tourism and
Transdisciplinary Research. Bristol: Channel View Publications.

Poulton, Emma (2012): >If You Had Balls, Yowd Be One of Usl Doing Gendered Re-
search: Methodological Reflections on Being a Female Academic Researcher in
the Hyper-Masculine Subculture of >Football Hooliganism«. In: Sociological Re-
search Online, 7(4), 67-79.

Precarias ala deriva (2014): Was ist dein Streik? Militante Streifziige durch die Kreis-
ldufe der Prekaritit. Wien/Linz: transversal texts.

Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung: Ein
Arbeitsbuch. 4. iiberarbeitete Auflage. Miinchen: Oldenbourg Verlag.

Pithl, Katharina (2004): Neoliberale Paradoxien? Geschlechtsspezifische Verinde-
rungen durch sozialpolitische Reregulierung als Herausforderung feministi-
scher Theorie. In: Zeitschrift fiir Frauenforschung und Geschlechterstudien,
2(3), 40-50.

Pithl, Katharina (2008): Zur Ent-Sicherung von Geschlechterverhiltnissen, Wohl-
fahrtsstaat und Sozialpolitik. Gouvernementalitit der Entgarantierung und
Prekarisierung. In: Purtschert, Patricia/Meyer, Katrin/Winter, Yves (Hg.): Gou-
vernementalitit und Sicherheit. Zeitdiagnostische Beitrige im Anschluss an
Foucault. Bielefeld: transcript, 103-126.

Pithl, Katharina/Schultz, Susanne (2001): Gouvernementalitit und Geschlecht. Uber
das Paradox der Festschreibung und Flexibilisierung der Geschlechterverhalt-
nisse. In: Hess, Sabine/Lenz, Romana (Hg.): Geschlecht und Globalisierung. Ein
kulturwissenschaftlicher Streifzug durch transnationale Riume. Kénigstein/T.:
Ulrike Helmer, 102-127.

Pykett, Jessica/Jupp, Eleanor/Smith, Fiona M. (2018). Introduction: Governing with
Feeling. In: Dies. (Hg.): Emotional States: Sites and Spaces of Affective Gover-
nance. London/New York: Routledge, 1-17.

Ragni, Thomas (2007): DP-Diskussionspapier »Die Wirksamkeitder 6ffentlichen
Arbeitsvermittlung in der Schweiz«. Ubersicht iiber die Hauptergebnisse des
»Follow-up«der Evaluation der aktiven Arbeitsmarktpolitik und Beurteilung der
sechs Abschlussberichte Mirz-April 2007.

Ragni, Thomas/Bieri, Oliver (2009): Evaluation der Arbeitsmarktpolitik in der
Schweiz. In: Widmer, Thomas/Beywl, Wolfgang/Fabian, Carlo (Hg.): Evaluati-



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

on. Ein systematisches Handbuch Thomas Widmer. Wiesbaden: Springer VS,
137-147.

Rajchman, John (2000): Foucaults Kunst des Sehens. In: Holter, Tom (Hg.): Imagi-
neering: visuelle Kultur und Politik der Sichtbarkeit. Kéln: Oktagon, 40-63.
Rastetter, Daniela (2008): Zum Licheln verpflichtet. Emotionsarbeit im Dienstleis-

tungsbereich. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Rastetter, Daniela (2007): Mikropolitisches Handeln von Frauen. In: Haubl, Rolf/
Daser, Bettina (Hg.): Macht und Psyche in Organisationen. Géttingen: Vanden-
hoek & Ruprecht, 76-99.

Rastetter, Daniela/Jiingling, Christiane (2014): Mikropolitik und Gender im Ma-
nagement: »Doing Difference by Emotion«. In: Funder, Maria (Hg.): Gender
Cage - Revisited: Handbuch zur Organisations-und Geschlechterforschung.
Baden-Baden: Nomos, 245-270.

Reckwitz, Andreas (2002): Toward a Theory of Social Practices: A Development in
Culturalist Theorizing. In: European Journal of Social Theory, 5(2), 243—263.
Reckwitz, Andreas (2006): Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen

von der biirgerlichen Moderne zur Postmoderne. Weilerswist: Velbriick.

Reckwitz, Andreas (2015): Praktiken und ihre Affekte. In: Mittelweg, 36(1-2), 27-45.

Riegraf, Birgit (2005): Modernisierung des Wohlfahrtstaates — Modernisierung so-
zialer Ungleichheit? In: Femina Politica, 2, 21-31.

Riegraf, Birgit (2007a): Der Staat auf dem Weg zum kundenorientierten Dienstleis-
tungsunternehmen? New Public Management geschlechtsspezifisch analysiert.
In: Aulenbacher, Brigitte/Funder, Maria/Jacobsen, Heike/Volker, Susanne (Hg.):
Arbeit und Geschlecht im Umbruch der modernen Gesellschaft. Forschung im
Dialog. Wiesbaden: VS Verlag fiir Sozialwissenschaften, 78-94.

Riegraf, Birgit (2007b): New Public Management und Geschlechtergerechtigkeit.
Sozialer Fortschritt, 9(10), 259—-263.

Riegraf, Birgit (2010): Geschlecht, Politik, Staat. In: Aulenbacher, Brigitte/Meuser,
Michael/Riegraf, Birgit (Hg.): Soziologische Geschlechterforschung. Eine Ein-
fithrung. Wiesbaden: Springer VS, 173-186.

Robert, Geneviéve (2000): Fiir eine wirkungsorientierte Arbeitslosenversicherung.
Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen iiber den Vollzug des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes. In: Die Volkswirtschaft, 4, 52-55.

Rose, Nikolas (1996): Governing advanced liberal democracies. In: Barry, Andrew/
Osborne, Thomas/Rose, Nikolas (Hg.): Foucault and Political Reason. London:
Routledge, 144-162.

Rose, Nikolas (1999): Powers of Freedom: Cambridge: Cambridge University Press.

Rose, Nikolas (2000a): Das Regieren von unternehmerischen Individuen. In: Kurs-
wechsel. Zeitschrift fir gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alter-
nativen, 2, 8—2.8.

323


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

324

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Rose, Nikolas (2000b): Tod des Sozialen? Eine Neubestimmung der Grenzen des Re-
gierens. In: Brockling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas (Hg.): Gou-
vernementalitit der Gegenwart. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 72-109.

Rose, Nikolas/Miller, Peter (1992): Political Power Beyond the State. Problematics of
Government. In: British Journal of Sociology, 43, 173—205.

Rothe, Daniela (2011): Lebenslanges Lernen als Programm. Eine diskursive Forma-
tion in der Erwachsenenbildung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Saar, Martin (2007): Macht, Staat, Subjektivitit. Foucaults Geschichte der Gouver-
nementalitit im Werkkontext. In: Krasmann, Susanne/Volkmer, Michael (Hg.):
Michel Foucaults »Geschichte der Gouvernementalitit« in den Sozialwissen-
schaften. Bielefeld: transcript, 23-46.

Said, Edward (1999): Orientalismus. Frankfurt a.M.: Fischer.

Sally, Razeen (1996): Ordoliberalism and the Social Market: Classical Political Econ-
omy from Germany. In: New Political Economy, 1(2), 233-257.

Sarasin, Philip (2005): Michel Foucault zur Einfithrung. Hamburg: Junius Verlag.

Sauer, Birgit (1997): Geschlecht, Emotion und Politik. IHS Political Science Series,
Working Paper 46. Online abrufbar. URL: https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1001/
(Zugriff am 18.11.2021).

Sauer, Birgit (1999a): »Politik wird mit dem Kopfe gemacht«. Uberlegungen zu ei-
ner geschlechtersensiblen Politologie der Gefiihle. In: Ansgar Klein/Nullmeier,
Frank (Hg.): Masse — Macht — Emotionen. Zu einer Politischen Soziologie der
Emotionen. Wiesbaden: Springer VS, 200-218.

Sauer, Birgit (1999b): Die Neustrukturierung der Geschlechterverhiltnisse im ent-
grenzten Markt. In: Internationale Politik und Gesellschaft, 2, 117-129.

Sauer, Birgit (2001): Die Asche des Souverins. Staat und Demokratie in der Ge-
schlechterdebatte. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Sauer, Birgit (2002): Versachlichte »Staats-Minnlichkeit«. Uberlegungen zum Ge-
schlechterverhiltnis in der Politik. In: Wissenschaft & Frieden, 2 (Frauen und
Krieg). URL: https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0
160 (Zugriff am 28.09.2021).

Sauer, Birgit (2013): »Bringing emotions back in«. Gefithle als Regierungstech-
nik: Geschlechter- und demokratietheoretische Uberlegungen. In: Jarzebow-
ski, Claudia/Kwaschik, Anne (Hg.): Performing Emotions. Interdisziplinire Per-
spektiven auf das Verhiltnis von Politik und Emotionen in der Frithen Neuzeit
und in der Moderne. Géttingen: V&R, 241-258.

Sauer, Birgit/Penz, Otto (2014): Affektive Subjektivierung: Arbeit und Geschlecht.
Freiburger Zeitschrift fiir Geschlechterstudien, 20(2), 79-94.

Sauer, Birgit (2015): Feministische Staatskonzeption als Digestiv. In: Bargetz, Bri-
gitte/Ludwig, Gundula/Sauer, Brigit (Hg.): Gouvernementalitit und Geschlecht.
Politische Theorien im Anschluss an Michel Foucault. Frankfurt a.M./New York:
Campus, 90-116.



https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1001/
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0160
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0160
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1001/
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0160
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0160

Bibliographie

Sauer, Birgit (2016a): Affektive Gouvernementalitit. Eine geschlechtertheoretische
Perspektive. In: Mixa, Elisabeth/Pritz, Sahra Miriam/Tumeltshammer, Markus/
Greco, Monica (Hg.): Un-Wohl-Gefiihle. Eine Kulturanalyse gegenwirtiger Be-
findlichkeiten. Bielefeld: transcript, 147-163.

Sauer, Birgit (2016b): Neoliberalisierung von Staatlichkeit. Geschlechterkritische
Uberlegungen. In: Biebricher, Thomas (Hg.): Der Staat des Neoliberalismus. Ba-
den-Baden: Nomos, 153-182..

Sauer, Birgit (2017): Transformationen von 6ffentlich und privat: Eine gesellschafts-
und affekttheoretische Perspektive auf Geschlechterdemokratie. In: Bulletin
Texte/Zentrum fiir transdisziplinire Geschlechterstudien, 43, Berlin: Hum-
boldt-Universitit zu Berlin, 12—29.

Sauer, Brigit (2001): Offentlichkeit und Privatheit revisited. Grenzneuziehungen im
Neoliberalismus und die Konsequenzen fiir Geschlechterpolitik. In: Kurswech-
sel, 4,5-11.

Sauer, Dieter (2008): Subjektivierung: zur Dialektik von Entfaltung und Zerstérung
lebendiger Arbeit. In: Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): Die Natur der Gesellschaft:
Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft fiir Soziologie in
Kassel 2006. Frankfurt a.M.: Campus, 4810—4817.

Sauerborn, Elgen (2019): Gefiihl, Geschlecht und Macht. Affektmanagement von
Frauen in Fithrungspositionen. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Schallberger, Peter/Wyer, Bettina (2010): Praxis der Aktivierung. Eine Untersuchung
von Programmen voriitbergehender Beschiftigung. Konstanz: UVK Verlagsge-
sellschaft.

Schedler, Kuno (1995): Ansitze einer wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung -
Von der Idee des New Public Managements (NPM) zum konkreten Gestaltungs-
modell: Fallbeispiel Schweiz. Bern: Haupt.

Schedler, Kuno (2000): Ist der Leistungsauftrag mit Globalbudget ein Ersatz fiir
den detaillierten Voranschlag? In: 75 Jahre Verband fiir 6ffentliches Finanz- und
Rechnungswesen, Bern: Eidgendssische Finanzverwaltung, 42—58.

Schedler, Kuno/Proeller, Isabella (2000): New Public Management. Bern/Stuttgart/
Wien: Paul Haupt.

Scheve, Christian von/Berg, Anna Lea (2018): Affekt als analytische Kategorie der So-
zialforschung. In: Pfaller, Larissa/Wiesse, Basil (Hg.): Stimmungen und Atmo-
sphiren. Zur Affektivitit des Sozialen. Wiesbaden: Springer VS, 27-51.

Schmitz, Herman (1998): Der Leib, der Raum und die Gefiihle. Bielefeld: Sirius.

Schreyogg, Georg/Sydow, Jorg (2001): Emotionen und Management. Management-
forschung 11, Wiesbaden.

Schultheis, Franz (2012): Am Schalter — au guichet: Kulturvergleichende teilneh-
mende Beobachtung des Umgangs mit »Wissen« in Sozialbiirokratien. In: Ger-
traud Koch/Warneken, Bernd Jiirgen (Hg.): Wissensarbeit und Arbeitswissen.

325


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

326

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Zur Ethnografie des kognitiven Kapitalismus. Frankfurt a.M./New York: Cam-
pus, 175-193.

Schultz, Susanne (2006): Dissolved boundaries and »affective labor«: On the disap-
pearance of reproductive labor and feminist critique in empire. In: Capitalism,
Nature, Socialism, 17(1), 77-82.

Schwiertz, Helge (2011): Foucault an der Grenze. Mobilititspartnerschaften als Stra-
tegie des europdischen Migrationsregimes. Miinster: LIT Verlag.

Sedgwick, Eve K. (2003): Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity.
Durham: Duke University Press.

Segal, Jacob (2006): The Discipline of Freedom: Action and Normalization in Theory
and Practice of Neo-Liberalism. In: New Political Science, 28(3), 323-334.

Senellart, Michel (2004): Situierung der Vorlesungen. In: Ders. (Hg.): Foucault: Ge-
schichte der Gouvernementalitit II. Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der
Gouvernementalitit II. Vorlesungen am College de France 1978-1979. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 445-489.

Serrano Pascual, Amparo (2004): Are activation models converging in Europe? Brus-
sels: ETUL.

Service pour la promotion de I'egalité entre homme et femme (SPPE) (2010): La pro-
motion des femmes dans les administrations publiques. Analyse des enjeux et
du context. Situation de I'administration cantonale XX et de quelques autres
administrations romandes. URL: https://www.XX.ch/document/promotion-fe
mmes-administrations-publiques-2010 (Zugriff am 17.09.2020).

Sheldon, George (1999): Die Langzeitarbeitslosigkeit in der Schweiz. Diagnose und
Therapie. Bern: Haupt.

Sheldon, George (2000a): Evaluationsprogramm Arbeitsmarketpolitik: Die Effizienz
der offentlichen Arbeitsvermittlung. SECO Publikation Arbeitsmarketpolitik, Nr.
4, Bern.

Sheldon, George (2000b): Die Auswirkung der Errichtung von Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren. In: Die Volkswirtschaft, 4, 25-29.

Shleifer, Andrei (1985): A Theory of Yardstick Competition. In: RAND Journal of Eco-
nomics, 16(3), 319—327.

Shuler, Sherianne/Sypher, Beverly D. (2000): Seeking Emotional Labor: When Man-
aging the Heart Enhances the Work Experience. In: Management Communica-
tions Quarterly, 14(1), 50—89.

Sieben, Barbara (2007): Management und Emotionen. Analyse einer ambivalenten
Verkniipfung. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Sieben, Barbara/Wettergren, Asa (2010): Emotionalizing Organizations and Orga-
nizing Emotion. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Slaby, Jan (2019): Negri und Wir: Affekt, Subjektivitit und Kritik in der Gegenwart.
Ein Nachwort. In: Mithlhoff, Rainer/Breljak, Anja/Slaby, Jan (Hg.): Affekt Macht



https://www.XX.ch/document/promotion-femmes-administrations-publiques-2010
https://www.XX.ch/document/promotion-femmes-administrations-publiques-2010
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.XX.ch/document/promotion-femmes-administrations-publiques-2010
https://www.XX.ch/document/promotion-femmes-administrations-publiques-2010

Bibliographie

Netz. Auf dem Weg zu einer Sozialtheorie der Digitalen Gesellschaft. Bielefeld:
transcript, 337-351.

Smith, Dorothy E. (2006): Institutional Ethnography as Practice. Langham: Rowan
& Littlefield.

Sondermann, Ariadne/Englert, Kathrin/Schmidtke, Oliver/Ludwig-Mayerhofer,
Wolfgang Ludwig-Mayerhofer (2014): Der arbeitende Staat« als >Dienstleis-
tungsunternehmenc revisited: Berufliches Handeln und Selbstdeutungen von
Frontline-Beschiftigten nach zwanzig Jahren New Public Management. In:
Zeitschrift fiir Sozialreform, 60(2), 175—201.

Sowa, Frank/Staples, Ronald/Theurer, Stefan/Althaus, Rajiv (2013): Beratungsge-
sprache in der Arbeitsverwaltung teilnehmend beobachten. Reflexion iiber eine
Methode der qualitativen Sozialforschung. Forum Qualitative Sozialforschung/
Forum: Qualitative Social Research, 14(2), Art 21. URL: http://www.qualitative-r
esearch.net/index.php/fqs/article/view/1831/3549. (Zugriff am 13.04.2016).

Sowa, Frank/Zapfel, Stefan (2015): Aktivierung als globales Modell der Weltpolitik?
Konzeptionelle Uberlegungen zum Wandel der Arbeitsmarktpolitiken europii-
schen Wohlfahrtsstaaten. Sozialer Fortschritt, 64, 47-54.

Sowa, Frank/Staples, Ronald (2017): Beratung und Vermittlung im Wohlfahrtsstaat.
Baden-Baden: Nomos.

Spellbrink, Wolfgang (2008): § 15 Eingliederungsvereinbarung. In: Spellbrink, Wolf-
gang und Wolfgang Eicher (Hg.): SGB II Grundsicherung fir Arbeitssuchende.
Miinchen: C.H. Beck, 418—437.

Spilker, Nils (2014): Die Freiheit im Lichte der Kennzahl. Drohung und VerheifSung
in der gouvernementalen Programmatik »Bildungsautonomie«. In: Hartz, Ro-
land/Rétzer, Matthias (Hg.): Organisationsforschung nach Foucault. Bielefeld:
transcript, 169—190.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (1999): RAV-Evaluationsstudie, Schlussbe-
richt. Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2000a): Bericht iiber die Optimierung der
Vereinbarung RAV/LAM/Amtsstelle, Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2000b): »Testlauf fiir die wirkungsorien-
tierte Fithrung der RAV«. Pressemitteilung, 8. Mai 2000, Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2004a): »Dauer der Stellensuche auf Ni-
veau 2000 gehaltenc, Pressemitteilung, 8. Juni 2004, Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2004b): »Arbeitslose linger auf Stellensu-
chex, Pressemitteilung, 6. Juni 2005, Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2006a): »Wirkungsmessung 2005 der Re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)«, Pressemitteilung, 8. Juni 2006,
Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2006b): Bericht Diskriminierung im Be-
reich der Arbeitslosenversicherung, Bern.

327


http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1831/3549
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1831/3549
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1831/3549
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1831/3549

328

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Staatssekretariat fitr Wirtschaft (SECO) (2007): »Wirkungsmessung 2006 der Regio-
nalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)«, Pressemitteilung, 7. Juni 2007, Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2008): »Entlastung der offentlichen Ar-
beitsvermittlung fortgesetzt«, Pressemitteilung, 9. Juni 2008, Bern.

Staatssekretariat fir Wirtschaft (SECO) (2009): »Entlastung der 6ffentlichen Ar-
beitsvermittlung«, Pressemitteilung, 8. Juni 2009, Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2010): OECD-Bericht zur Aktivierungs-
politik im Schweizer Arbeitsmarkt. Medienmitteilung. Online abrufbar un-
ter: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteil
ungen-2010.msg-id-35779.html (Zugriff am 02.09.2020).

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2013): Wirksamkeit und Effizienz der 6f-
fentlichen Arbeitsvermittlung. Bericht in Erfiillung des Postulates 13.3361 der
Kommission fiir Wirtschaft und Abgaben. Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2018): Faktenblatt: Die Arbeitslosenversi-
cherung. Bern.

Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO) (2020): Die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ja-
nuar 2020. Bern.

Stauff, Markus (2005): >Das neue Fernsehen<. Machtanalyse, Gouvernementalitit
und digitale Medien. Miinster: LIT Verlag.

Stearns, Peter N./Stearns, Carol Z. (1985): Clarifying the History of Emotions and
Emotional Standards. The American Historical Review, 90(4), 813—836.

Stoler, Anne L. (2004): Affective States. In: Nugent, David/Vincent, Joan (Hg.): A
Companion to the Anthropology of Politics. Oxford: Blackwell, 4-29.

Streckeisen, Peter (2012): Wege zur neuen Prekaritit: Die aktivierungspolitische
Wende zwischen internationalem Trend und linderspezifischer Geschichte. In:
Scherschel, Karin/Streckeisen, Peter/Krenn, Manfred (Hg.): Neue Prekaritit:
Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik — europidische Linder im Ver-
gleich. Frankfurt a.M: Campus, 177-198.

Szymenderski, Peggy (2012): Gefithlsarbeit im Polizeidienst. Wie Polizeibedienstete
die emotionalen Anforderungen ihres Berufs bewiltigen. Bielefeld: transcript.

Terpe, Silvia/Paierl, Silvia (2010): From Bureaucratic Agencies to Modern Service
Providers: The Emotional Consequences of the Reformation of Labour Admin-
istration in Germany. In Sieben, Barbara/Wettergren, Asa (Hg.): Emotionaliz-
ing Organizations and Organizing Emotion. Basingstoke: Palgrave Macmillan,
209-229.

Thelen, Tatjana/Vetters, Larissa/Benda-Beckmann, Keebet von (2014): Stategraphy:
Toward a Relational Anthropology of the State. New York/Oxford: Berghahn.

Thornton, Patricia H./Ocasio, William (2008): Institutional logics. In: Greenwood,
Royston/Oliver, Christine/Sahlin, Kerstin/Suddaby, Roy (Hg.): The Sage Hand-
book of Organizational Institutionalism. London: Sage, 99-129.



https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2010.msg-id-35779.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2010.msg-id-35779.html
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2010.msg-id-35779.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2010.msg-id-35779.html

Bibliographie

Tomkins, Silvan S. (1962): The Positive Affects. Bd. I. Affect Imagery Consciousness.
London: Tavistock.

Townley, Barbara (1994): Reframing Human Resource Management. Power, Ethics
and the Subject at Work. London u.a.: Sage.

Traue, Boris (2010): Das Operationalisierungsdispositiv. Diskurse und Techniken
der Beratung. In: Angermiiller, Johannes/Dyk, Silke van (Hg.): Diskursanalyse
meets Gouvernementalititsforschung. Perspektiven auf das Verhiltnis von Sub-
jekt, Sprache, Macht und Wissen. Frankfurt a.M./New York: Campus, 237-260.

Tronto, Joan (1993): Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New
York: Psychology Press.

Trotzewitz, Sabine (2003): Die Abschaffung des Beamtentums in der Schweiz zum
1.1.2002. Par-lamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags
NRW. Information 13/0652..

Tsianos, Vassilis/Papadopoulos, Dimitris (2007): Prekaritit: eine wilde Reise ins
Herzen des verkdrperten Kapitalismus, oder: Wer hat Angst vor der immateriel-
len Arbeit. In: Raunig, Gerald/Wuggenig, Ulf (Hg.): Kritik der Kreativitit. Wien:
Turia & Kant, 145-166.

Tiirk, Klaus (1999): Organisation und moderne Gesellschaft. Einige theoretische
Bausteine. In: Edling, Thomas/Werner, Jan/Wagner, Dieter (Hg.): Institutio-
nendkonomie und Neuer Institutionalismus. Uberlegungen zur Organisations-
theorie. Wiesbaden: Springer, 43—80.

Urban, Hans-Jiirgen (2007): Licht am Ende des Tunnels? Probleme und Chancen ei-
ner Revitalisierung der Gewerkschaften. In: isw-report, 71, 19-27.

Van Berkel, Rik/Valkenburg, Ben (2007): Making it Personal. Bristol: Policy Press.

Vasilache, Andreas (2014): Gouvernementalitit, Staat und Weltgesellschaft. Studien
zum Regieren im Anschluss an Foucault. Wiesbaden: Springer VS.

Vincent, Steve (2011): The emotional labour process. An essay on the economy of feel-
ings. In: Human Relations, 64(10), 1369-1392..

Vo, Giinter G./Weif}, Cornelia (2009): Ist der Arbeitskraftunternehmer weiblich?
In: Lohr, Karin/Nickel, Hildegard Maria (Hg.): Subjektivierung von Arbeit. Ris-
kante Chancen. Miinster: Westfilisches Dampfboot, 65-91.

VofR, Giinter G./Weif}, Cornelia (2009): Wenn die Arbeitenden immer mehr zu
Subjekten werden ... Entgrenzung und Subjektivierung von Arbeit. Erliutert
am Beispiel eines Auflendienstmonteurs. In: Baxmann, Inge/Goschel, Stefan/
Gruf}, Melanie/Lauf, Veronika (Hg.): Arbeit und Rhythmus. Lebensformen im
Wandel. Miinchen: W. Fink, 37-58.

Vof3, Giinther G./Weif, Cornelia (2013): Burnout und Depression — Leiterkrankun-
gen des subjektivierten Kapitalismus oder: Woran leidet der Arbeitskraftunter-
nehmer? In: Neckel, Sieghard/Wagner, Greta (Hg.): Leistung und Erschépfung.
Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 29-57.

329


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

330

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Wacquant, Loic (2010): Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare and So-
cial Insecurity. In: Sociological Forum, 25(2), 197—220.

Wacquant, Loic (2012): Three steps to a historical anthropology of actually existing
neoliberalism. In: Social Anthropology, 20(1), 66—79.

Weber, Max (1985): Wirtschaft und Gesellschaft. Titbingen: Mohr.

Weber, Max (1992): Politik als Beruf. Stuttgart: Reclam.

Wedgwood, Nikki/Connell, Raewyn W. (2010): Minnlichkeitsforschung: Minner
und Minnlichkeiten im internationalen Forschungskontext. In: Becker, Ruth/
Kortendiek, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theo-
rie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden:
VS Verlag fur Sozialwissenschaft, 116-125.

Weeks, Kathi (2007): Life Within and Against Work: Affective Labor, Feminist Cri-
tique, and Post-Fordist Politics. In: Ephemera: Theory & Politics in Organizati-
on, 7(1), 233-49.

Wegge, Jiirgen (2001): Emotion und Arbeit: Zum Stand der Dinge. In: Zeitschrift fir
Arbeitswissenschaft, 55(1), 49—-56.

Weil, Sonja (2017): 25 Jahre New Public Management in der Schweiz — Zehn Gestalter
erzihlen. In: Cahier de '/IDHEAP. Band 300, Lausanne.

Weinbach, Christine (2012): New Public Contractualism. Extra-vertragliche Zumu-
tungen im New Public Contractualism: Die doppelte Logik der Eingliederungs-
vereinbarung und die Rechtsstellung des Klienten im Sozialgesetzbuch II. In:
dms - der moderne staat — Zeitschrift fiir Public Policy, Recht und Management,
5(2), 377-399.

Weishaupt, J. Timo (2010): A silent revolution? New management ideas and the rein-
vention of European public employment services. In: Socio-Economic Review,
8(3), 461—486.

Weiskopf, Richard (2003): Menschenregierungskiinste. Anwendungen poststruktu-
ralistischer Analyse auf Management und Organisation. Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag.

Weller, Jean Marc (2006): Le travail administratif des petits bureaucrates: enjeux et
transformations. In: Dreyfus, Frangoise/Eymeri, Jean-Michel (Hg.): Science po-
litique de 'administration, Economica, 253—268.

West, Candice/Zimmerman, Don H. (1987): Doing Gender. In: Gender and Society,
1(2), 125-151.

Wetherell, Margaret (2012): Affect and Emotion: A New Social Science Understand-
ing. London: Sage.

Wetterer, Angelika (1995): Das Geschlecht (bei) der Arbeit. Zur Logik der Verge-
schlechtlichung von Berufsarbeit. In: Pasero, Ursula/Braun, Frederike (Hg.):
Konstruktion von Geschlecht. Pfaffenweiler: Centaurus-Verl.-Ges., 199—224.

Wetterer, Angelika (2002): Arbeitsteilung und Geschlechterkonstruktion. »Gender
at work« in theoretischer und historischer Perspektive. Konstanz: UVK.



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bibliographie

Wettergren, Asa (2010): Managing unlawful feelings: The emotional regime of the
Swedish migration board. In: International Journal of Work Organisation and
Emotion 3(4), 400—419.

Wettergren, Asa (2015): How do we know what they feel? In: Flam, Helena/Kleres,
Jochen (Hg.): Methods of Exploring Emotions. London: Routledge, 115-124.
Whitney, Shiloh (2018): Byproductive. Labor: A feminist theory of affective labour
beyond the productive-reproductive distinction. In: Philosophy and Social Cri-

ticism, 44(6), 637—-660.

Wilke, Gerhard (1999): Die Zukunft unserer Arbeit. Frankfurt a.M./New York: Cam-
pus.

Williams, Christine L. (1991): Gender Differences at Work. Women and Men in Non-
traditional Occupations. Berkley: University of California Press.

Worts, Diana/Fox, Bonnie/McDonough, Peggy (2007): >Doing something meaning-
ful«: Gender and public service during municipal government restructuring. In:
Gender, Work and Organization, 14, 162—184.

Wright, Sharon (2002): Activating the unemployed: the street-level implementa-
tion of UK policy. In: Clasen, Jochen (Hg.): What Future for Social Security? De-
bates and Reforms in National and Cross-National Perspective. Bristol: The Pol-
icy Press, 235-249.

Wright, Sharon (2003a): The street level implementation of unemployment policy.
In: Millar, Jane (Hg.): Understanding Social Security: Issues for Policy and Prac-
tice, Bristol: The Policy Press, 235-253.

Wright, Sharon (2003b): Confronting Unemployment in a Street-Level Bureaucracy:
Jobcentre staff and client perspectives. Dissertation. University of Stirling.
Wright, Sharon (2006): The Administration of Transformation. A Case Study of Im-
plementing Welfare Reform in the UK. In: Fenger, Menno/Henman, Paul (Hg.):
Administering Welfare Reform. International Transformations in Welfare Gov-

ernance, Bristol, 161-182.

Wright, Sharon (2009): Welfare to Work. In: Millar, Jane (Hg.): Understanding So-
cial Security. Issues for Policy and Practice, Second Edition, Bristol: The Policy
Press,193-212.

Wright, Sharon (2013): On »activation workers’ perceptions«: a reply to Dunn. Journal
of Social Policy, 42(4), 829-837.

Wright, Sharon Elizabeth (2003): Confronting Unemployment in a Street Level Bu-
reaucracy: Jobcentre Staff and Client Perspectives. Unpublished dissertation.
University of Sterling, United Kingdom.

Wyer, Bettina (2011): Die normative Kraft der Aktivierungspolitik: Zur Situation von
Klienten in Beschiftigungsprogrammen. In: Denknetz (Jahrbuch), 149-156.
Wyer, Bettina (2014): Der standardisierte Arbeitslose. Langzeitarbeitslose Klienten

in der aktivierenden Sozialpolitik. Konstanz: UVK.

331


https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

332

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Wyss, Kurt (2007): Workfare. Sozialstaatliche Repression im Dienst des globalisier-
ten Kapitalismus. Ziirich: edition 8.

Yanow, Dvora/Schwartz-Shea, Peregine (2015): Introduction. In: Dies. (Hg.): Inter-
pretation and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn.
New York & London: Routledge, i-xxx.

Young, Brigitte (1998): Genderregime und Staat in der globalen Netzwerkokonomie.
In: Prokla 28(111), 175-199.

Young, Brigitte (2013): Ordoliberalismus — Neoliberalismus — Laissez-faire-Liberal-
ismus. In: Wullweber, Joscha/Graf, Antonia/Behrens, Maria (Hg.): Theorien der
Internationalen Politischen Okonomie, Globale Politische Okonomie. Wiesba-
den: Springer, 33-48.

Zeitungs- und Zeitschriftenartikel

Abensur, Pierre (19.09.2013): 70 conseillers de placement »surchargés« se mettent en
gréve, URL: https://www.XX.ch/XX/actu-XX/70-conseillers-placement-surcha
rges-mettent-greve/story/18118620 (Zugriff am 08.05.2019).

ATS (03.10.2013): Placeurs de 'OCE surcharges: accord trouvé. Abrufbar un-
ter: https://www.XX.ch/XX/actu-XX/placeurs-oce-surcharges-accord-trouve/
story/14022563 (Zugriﬁ' am 14.10.2020).

Bitz, Christine (2016): Quand la transformation numérique devient un objectif stra-
tégique. Interview. In: Panorama. Formation, Orientation, Marché du travail,
02. URL: https://edudoc.ch/record/215244?In=de (Zugriff am 28.10.2020).

Erdman, Martin (2008): Personalberatung: HR-Ausbildung in neuem Gewand. In:
der Arbeitsmarkt, 7, 43—44, URL: https://derarbeitsmarkt.ch/de/print-artikel/H
R-Ausbildung-neuem-Gewand (Zugriff am 18.03.2020).

Fleischmann, Daniel (2015): Arbeiten im Promillebereich. Interview mit Oliver
Schirli (SECO). In: Panorama: Fachinformationen fiir Berufsbildung, Berufsbe-
ratung und Arbeitsmarkt, 2, URL: https://www.panorama.ch/dyn/1129.aspx?id
_article=494 (Zugriff am 24.04.2020).

Fleischmann, Daniel (2018): RAV-Kundenbefragung: Bei den Stellenzuweisungen
hapertes. In: Panorama: Fachinformationen fiir Berufsbildung, Berufsberatung
und Arbeitsmarkt, 1,30-32, URL: https://www.panorama.ch/dyn/1122.aspx?id_
article=1712&search_keyword=fleischmann (Zugriff am 03.05.2020).

Frossard, Philipp (2011): Davantage responsabiliser les conseillers en personnel. In:
Panorma. Informations spécialisées pour la formation, orientation et le mar-
ché du travail, 6. Abrufbar unter: https://www.panorama.ch/dyn/1026.aspx?id_
article=92 (Zugriff am 20.04.2020).



https://www.XX.ch/XX/actu-XX/70-conseillers-placement-surcharges-mettent-greve/story/18118620
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/70-conseillers-placement-surcharges-mettent-greve/story/18118620
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/placeurs-oce-surcharges-accord-trouve/story/14022563
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/placeurs-oce-surcharges-accord-trouve/story/14022563
https://edudoc.ch/record/215244?ln=de
https://derarbeitsmarkt.ch/de/print-artikel/HR-Ausbildung-neuem-Gewand
https://derarbeitsmarkt.ch/de/print-artikel/HR-Ausbildung-neuem-Gewand
https://www.panorama.ch/dyn/1129.aspx?id_article=494
https://www.panorama.ch/dyn/1129.aspx?id_article=494
https://www.panorama.ch/dyn/1122.aspx?id_article=1712&search_keyword=fleischmann
https://www.panorama.ch/dyn/1122.aspx?id_article=1712&search_keyword=fleischmann
https://www.panorama.ch/dyn/1026.aspx?id_article=92
https://www.panorama.ch/dyn/1026.aspx?id_article=92
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/70-conseillers-placement-surcharges-mettent-greve/story/18118620
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/70-conseillers-placement-surcharges-mettent-greve/story/18118620
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/placeurs-oce-surcharges-accord-trouve/story/14022563
https://www.XX.ch/XX/actu-XX/placeurs-oce-surcharges-accord-trouve/story/14022563
https://edudoc.ch/record/215244?ln=de
https://derarbeitsmarkt.ch/de/print-artikel/HR-Ausbildung-neuem-Gewand
https://derarbeitsmarkt.ch/de/print-artikel/HR-Ausbildung-neuem-Gewand
https://www.panorama.ch/dyn/1129.aspx?id_article=494
https://www.panorama.ch/dyn/1129.aspx?id_article=494
https://www.panorama.ch/dyn/1122.aspx?id_article=1712&search_keyword=fleischmann
https://www.panorama.ch/dyn/1122.aspx?id_article=1712&search_keyword=fleischmann
https://www.panorama.ch/dyn/1026.aspx?id_article=92
https://www.panorama.ch/dyn/1026.aspx?id_article=92

Bibliographie

Hochstrasser, Sandrine (24.09.2013): Face aux chémeurs, des conseillers dému-
nis. URL: https://www.XX.ch/economie/face-aux-chomeurs-conseillers-demu
nis (Zugriff am 14.10.2020).

Hochstrasser, Sandrine (11.10.2012): »Nous marrivons plus a faire notre travail et ce
sont les chémeurs qui en patissent. URL: https://www.XX.ch/economie/narriv
ons-plus-faire-travail-chomeurs-patissent (Zugriff am 14.10.2020).

Mauerer, Urs (1999): Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erhalten neues
Profil. Swissinfo.ch. URL: https://www.swissinfo.ch/ger/regionale-arbeitsverm
ittlungszentren--rav--erhalten-neues-profil/1366956 (Zugriff am 20.11.2019).

Nievergelt, Gery (2006): Die Reformer mit dem langen Atem. Gesprich mit Domini-
que Babey, Chef des Leistungsbereichs Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversiche-
rung im SECO und Florian Imstepf, Leiter des Ressorts Arbeitsvermittlung und
LAM-Koordination. In: Der Arbeitsmarkt, 4, 30—33, URL: https://derarbeitsmar
kt.ch/sites/default/files/pdf_238.pdf (Zugriff am 3.4.2019).

Valda, Andreas (2017): »Die besten Arbeitsimter der Schweiz. Eine Liste des Bundes
zeigt, wo Arbeitslose die besten Chancen haben«. Zeitungsartikel. Tagesanzei-
ger. URL: https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardbund-trimmt-arb
eitsaemter fit/story/30140040 (Zugriff am 28.10.2020).

Verzeichnis der Gesetzestexte, Vereinbarungen, Weisungen
und Verordnungen

AVIG: Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 iiber die obligatorische Arbeitslosenver-
sicherung und die Insolvenzentschidigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz,
AVIG).

AVIG Praxis ALE & AVIG Praxis AMM. Abrufbar unter: https://www.arbeit.swiss/s
ecoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html

AVG: Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 iiber die Arbeitsvermittlung und den Per-
sonalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG), SR 823.11.

AVIV:Verordnung vom 31. August 1983 iiber die obligatorische Arbeitslosenversiche-
rung und die Insolvenzentschidigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung,
AVIV), SR 837.02.

BPG: Bundespersonalgesetz vom 24. Mirz 2000. Abrufbar unter: https://www.fedl
ex.admin.ch/eli/cc/2001/123/de

GIG: Bundesgesetz vom 24. Mirz 1995 iiber die Gleichstellung von Frau und Mann.
Abrufbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1498_1498_1498/de

LMC: Loi en matiére de chémage (LMC) vom 11. November 1983. Abrufbar unter: ht
tps://XX.ch/grandconseil/data/odj/010404/L11804.pdf

MIOPLE 1.05.01: Mémento des Instructions de I'Office du Personnel de IEtat
(1.05.01): Statuts, fonctions et catégories de personnel.

333


https://www.XX.ch/economie/face-aux-chomeurs-conseillers-demunis
https://www.XX.ch/economie/face-aux-chomeurs-conseillers-demunis
https://www.XX.ch/economie/narrivons-plus-faire-travail-chomeurs-patissent
https://www.XX.ch/economie/narrivons-plus-faire-travail-chomeurs-patissent
https://www.swissinfo.ch/ger/regionale-arbeitsvermittlungszentren--rav--erhalten-neues-profil/1366956
https://www.swissinfo.ch/ger/regionale-arbeitsvermittlungszentren--rav--erhalten-neues-profil/1366956
https://derarbeitsmarkt.ch/sites/default/files/pdf_238.pdf
https://derarbeitsmarkt.ch/sites/default/files/pdf_238.pdf
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardbund-trimmt-arbeitsaemter
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardbund-trimmt-arbeitsaemter
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/123/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/123/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1498_1498_1498/de
https://XX.ch/grandconseil/data/odj/010404/L11804.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/odj/010404/L11804.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.XX.ch/economie/face-aux-chomeurs-conseillers-demunis
https://www.XX.ch/economie/face-aux-chomeurs-conseillers-demunis
https://www.XX.ch/economie/narrivons-plus-faire-travail-chomeurs-patissent
https://www.XX.ch/economie/narrivons-plus-faire-travail-chomeurs-patissent
https://www.swissinfo.ch/ger/regionale-arbeitsvermittlungszentren--rav--erhalten-neues-profil/1366956
https://www.swissinfo.ch/ger/regionale-arbeitsvermittlungszentren--rav--erhalten-neues-profil/1366956
https://derarbeitsmarkt.ch/sites/default/files/pdf_238.pdf
https://derarbeitsmarkt.ch/sites/default/files/pdf_238.pdf
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardbund-trimmt-arbeitsaemter
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardbund-trimmt-arbeitsaemter
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/123/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/123/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1498_1498_1498/de
https://XX.ch/grandconseil/data/odj/010404/L11804.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/odj/010404/L11804.pdf

334

Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalitat 6ffentlicher Dienstleistungsarbeit

Petition (P1848): Pétition concernant le personnel de I'Office cantonal de 'emploi
(OCE). Abrufbar unter: https://XX.ch/grandconseil/data/texte/Po1848.pdf.
Bericht A zur Petition (P1848-A): Pétition concernant le personnel de 'Office canto-
nal de 'emploi (OCE). Abrufbar unter: https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P

01848.pdf.

Bericht B zur Petition (P1848-B): Pétition concernant le personnel de 'Office canto-
nal de 'emploi (OCE). Abrufbar unter: https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P
01848.pdf.

REgal: Réglement pour 'égalité et la prévention des discriminations en raison du
sexe, de l'orientation sexuelle et de I'identité de genre (B 5 05.11) vorn 28.08.2019

RPAC: Réglement d’application de la loi générale relative au personnel de 'admi-
nistration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05.01) vom
31.07.2008

Vereinbarung RAV/LAM/KAST 2015—2018 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, vertreten durch das Eidgendssische Departement fiir Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung WBF und dem Kanton XX

Vereinbarung RAV/LAM/KAST 2000 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, vertreten durch das Eidgenossische Departement fiir Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung WBF und dem Kanton XX



https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf
https://XX.ch/grandconseil/data/texte/P01848.pdf



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Cover
	Inhalt
	Danksagung
	Abkürzungsverzeichnis
	1. Einleitung: Öffentliche Arbeitsvermittlung unter Spardruck und Reformzwang
	1.1New Public Management: Personalberaterinnen als ›aktivierte Aktivierende‹
	1.2Forschungsanlass, Erkenntnisinteresse und zentrale Forschungsfragen
	1.3Gang der Untersuchung

	2. Das Regieren der Schweizer Arbeitsverwaltung: Aktivierungspolitik und New Public Management
	2.1Die Schaffung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren
	2.2Die RAV als »Pioniere der wirkungsorientierten Verwaltungsführung«

	3. Fallbeispiel: Organisationsstruktur, zentrale Akteurinnen und organisationale Spannungsfelder
	3.1Das RAV: Von Wirkungsevaluierungen und Messwerten
	3.2Organisationsstruktur und organisationale Reorganisation
	3.3Organisationale Spannungsfelder zu Beginn der Forschung

	4. Theoretische Grundlagen und Vorannahmen
	5. (Öffentliche) Dienstleistungsarbeit als vielschichtiges Forschungsfeld
	5.1Politiknahe Auftragsstudien zur Evaluierung aktiver Arbeitsmarktpolitik und NPM‐Steuerungsmechanismen in der Schweiz
	5.2Der aktivierende Wohlfahrtsstaat aus einer Street‐Level‐Perspektive – deutschsprachige Beiträge
	5.3Der aktivierende Wohlfahrtsstaat aus einer Street‐Level‐Perspektive – internationale Forschungszusammenhänge
	5.4Gefühlsarbeit und Geschlecht in der Arbeits‐ und Dienstleistungsforschung
	5.5Gefühlsarbeit und Geschlecht in der (öffentlichen) Dienstleistungsarbeit
	5.6Affekte, Emotionen und Geschlecht als zentrale Elemente von Organisationen (der Arbeit) und neoliberaler Staatlichkeit
	5.7Mein Beitrag: Erkenntnisse, Anknüpfungspunkte und Forschungslücken

	6. Forschungstheoretischer Hintergrund: Macht, Affekt und Widerstand
	6.1Analytik der Gouvernementalität – von der Frage nach der Macht zur Geschichte des Selbst
	6.1.1»Dem König den Kopf abschlagen!« Von der negativen zur produktiven Macht
	6.1.2Pastoralmacht: Buße und Gewissenslenkung
	6.1.3Historische Formationen der Macht: Von der Souveränitäts‐ zur Disziplinarmacht
	6.1.4Genealogie der Macht: Von der Bio‐Macht zum Sicherheitsdispositiv
	6.1.5Macht‐Wissen‐Nexus

	6.2Regierung als Praxis: Die Genealogie des liberalen Staates
	6.2.1Macht und Herrschaft im Lichte der Freiheit
	6.2.2Subjektivierung als Effekt staatlicher Regierung
	6.2.3Widerständige Praktiken aus Sicht des späten Foucault: Die Konstitution des Subjekts durch Selbstpraktiken

	6.3(Neo‑)liberale Regierungskünste – oder: Wodurch wird die Gouvernementalität neoliberal und vergeschlechtlicht?
	6.3.1Führung zur marktförmigen Selbstführung als Kern der politischen Gouvernementalität im Neoliberalismus
	6.3.2Grenzverschiebung zwischen Staat und Ökonomie im verkörperten Kapitalismus: Die neoliberale Gouvernementalität, ihr Geschlecht und ihre Affekte

	6.4Neoliberale Affektivität, Postfordismus und affektive Widerstandspraxen
	6.4.1Die Ausrichtung der ›ganzen‹ Person an Marktprinzipien im Postfordismus
	6.4.2Über Hochschild hinaus: Affekte als Regierungstechnik und als Praxis in der modernen Dienstleistungsgesellschaft
	6.4.3Affekt, Macht, Widerstand: Affektive Subjektivierung und widerständige Praktiken

	6.5Theoretisches Modell: Die öffentliche Arbeitsvermittlung als affektiv‐vergeschlechtlichtes Regierungsdispositiv des Neoliberalismus

	7. Forschungsstrategie und Forschungstechniken: Eine Ethnographie diskursiver Praktiken im institutionellen Kontext
	7.1Diskursforschung meets Ethnographie
	7.2Befremdung und die eigene Eingebundenheit ins Feld: Forschen als affektiv‐diskursive Praxis
	7.3Exkurs: Forschungsethische Implikationen ethnographischen Forschens im Kontext einer ›eingreifenden‹ Schweizer street‑level bureaucracy
	7.4Aufenthalt im RAV: Erhebungsmethoden und Vorstellung des Untersuchungsmaterials
	7.4.1Datenerhebung im RAV: Von Wellen und Hürden
	7.4.2Teilnehmende Beobachtung der Beratungsgespräche
	7.4.3Shadowing
	7.4.4Interviews
	Sample
	Interviewsetting und Leitfaden

	7.4.5Dokumente und Bildmaterial

	7.5Doppelte Empirie: von Programmen über die Ordnung bis hin zu Praktiken
	7.5.1Ebene 1: Programme
	7.5.2Ebene 2: Ordnung
	7.5.3Ebene 3: Praktiken


	8. Affektive Gouvernementalität der öffentlichen Arbeitsvermittlung
	8.1Ebene 1: Programme und Regierungsrationalitäten
	8.1.1Sichtbarkeitsordnung der öffentlichen Arbeitsverwaltung: Die RAV als kontinuierlich lernende Organisation
	8.1.2»Mit einem Fuß drinnen, mit dem anderen draußen«: Das Affektregime der öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz
	8.1.3Geschlechtsspezifik der öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz: Gleichstellungspolitische Kontextbedingungen
	8.1.4Geschlechterpolitik und Geschlechterungleichheit der kantonalen Verwaltung
	8.1.5Geschlechterverhältnisse im untersuchten RAV

	8.2Zusammenfassung »Ebene 1«: New Public Management, Affekte und Geschlecht als Regierungsmodi
	8.3Ebene 2: Ordnung
	8.3.1Die Räumlichkeit von Macht: Transparenz und Kontrolle der Bewegungen als Imperativ
	8.3.2Evaluation und Qualitätsmanagement als Regierungstechnik: »Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein«
	8.3.3Bedingte Freiheit im Lichte der Kennzahlen
	8.3.4Affektive Regierungstechniken des RAV: Kultur des Misstrauens trifft auf (formale) Freisetzung im Kontext von Teamarbeit und Projektgruppen
	8.3.5Geschlechtsspezifische Modulation des neoliberalen Umbaus der öffentlichen Arbeitsvermittlung

	8.4Zusammenfassung »Ebene 2«: Menschenführung in Zeiten von Managerialisierung und Affektualisierung
	8.5Ebene 3: Praktiken
	8.5.1Tätigkeitsbereich der Beraterinnen und Interaktionsordnung(en) im RAV
	8.5.2RAV Beratung: »Ein Beruf für Herz und Verstand« – Wandel der Geschlechterverhältnisse durch affektive Arbeit?
	8.5.3»Wir haben nicht den Krieg gewonnen haben, aber wir haben einige Kämpfe gewonnen!« Affektiv‐solidarischer Überschuss als Basis für Widerstand

	8.6Zusammenfassung »Ebene 3«: Affektive Arbeit als Modus der vergeschlechtlichten Subjektkonstitution und Möglichkeit eines anderen Machtspiels

	9. Fazit, Rückblick und Ausblick: Möglichkeiten und Grenzen einer kritisch‐transformativen Perspektive auf (Gefühls‑)Arbeit, Macht und Subjektivierung
	9.1Zusammenfassung der Ergebnisse
	9.2Affektive Gouvernementalität und ihre Operationalisierung – Herausforderungen, Erkenntnisgewinn und Anknüpfungspunkte
	9.3Forschungsdesiderate und Ausblicke

	Bibliographie
	Zeitungs‐ und Zeitschriftenartikel
	Verzeichnis der Gesetzestexte, Vereinbarungen, Weisungen und Verordnungen


